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Zum 60. Jubiläum der Elbinger Altertumsgesellschaft
Wieder ftehen wir vor einem Markftein in der Gefchichte der 

Elbinger Altertumsgefellfchaft. Sie hat am 1 1 .  November 1933 ihr 
fechftes Jahrzehnt abgefchloffen. So erfcheint das 1 1 .  Heft des 
„Elbinger Jahrbuchs“  zu Ehren der Jubilarin in feftlichem Gewände, 
und als weitere Gabe an die deutfche Wilfenfchaft gibt die Elbinger 
Altertumsgefellfchaft gleichzeitig als dritten Band der Elbinger 
Heimatbücher das Werk von Oberbaurat Dr. ing. Rendfchmidt- 
Berlin-Friedenau „Das alte Elbinger Bürgerhaus“  heraus, das, wie 
die Lifte der Subfkribenten beweift, in ganz Deutfchland größtem 
Intereffe begegnet.

Bei einem fo wichtigen Abfchnitt geziemt es fich wohl, einen 
Rückblick auf die verflogene Zeit zu werfen. Einer Darftellung 
der ganzen Gefchichte der Elbinger Altertumsgefellfchaft bedarf es 
dabei nicht. Ueber die erften 25 Jahre ihres Beftehens hat im Jahre 
1898 der damalige Vorfitzende Prof. Dr. Robert Dorr feligen An­
gedenkens eine befondere kurze Gefchichte veröffentlicht, und über 
die nächften 25 Jahre findet fich von dem Verfaffer diefer Zeilen 
eine Darftellung im 4. Hefte des „Elbinger Jahrbuchs“ . Außerdem 
find feit 1885 fortlaufend die Jahresberichte der Elbinger Altertums­
gefellfchaft veröffentlicht worden, bis 19 16  in den Schriften der 
Naturforfchenden Gefellfchaft zu Danzig, feit 1920 im Elbinger 
Jahrbuch. So mag es denn genügen, einiges über die Ziele der E.A.G. 
und über die Wege, die fie zur Erreichung derfeiben eingefchlagen 
hat, zu fagen.

In der erften Generalverfammlung der Gefellfchaft, die am 
24. Oktober 1874 abgehalten wurde, wurde der Zweck der Gefell­
fchaft wie folgt feftgefetzt:

„§ 1. Die Altertumsgefellfchaft hat den Zweck, die Kenntnis 
der heimatlichen Gefchichte zu fördern und zu verbreiten. Sie be­
wirkt dies durch Forfchungen, Mitteilungen und Sammlung von 
Denkmälern der Vergangenheit.“

Schon damals wurde in dem Statut beftimmt, daß die Samm­
lungen der Gefellfchaft dem feit 1864 beftehenden Stadtmufeum 
zuzuführen feien und daß beim Erlöfchen der Gefellfchaft die 
Bibliothek fowie deren Vermögen dem Stadtmufeum zu. über­
weifen feien.

Auch in der neueften Satzung der E.A.G. vom Jahre 1929 
finden (ich ähnliche Beftimmungen, wenn auch in etwas erweiterter 
Form. So heißt es in § 1 :  Die Gefellfchaft hat den Zweck, die
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Kenntnis der heimatlichen Gefchichte, Vorgefchichte und Naturkunde 
zu fördern und zu verbreiten. Zugleich ftellt fie fich in den Dienft 
der Denkmalpflege einfchließlich der Naturdenkmalpflege und des 
Heimatfchutzes. Diefe Aufgabe fucht fie befonders durch Forfchun- 
gen, Vorträge und Veröffentlichungen, fowie durch Sammlung vor- 
gefchichtlicher und gefchichtlicher Denkmäler für die ftädtifchen 
Sammlungen zu erfüllen. Und in § 12 wird beftimmt, daß im Falle 
der Auflöfung das Vermögen der Gefellfchaft, die übrigens in- 
zwifchen gerichtlich eingetragen war, Eigentum der Stadtgemeinde 
Elbing werden foilte.

Die in den Satzungen vorgefchriebenen Ziele hat die E.A.G. 
während der 60 Jahre ihres Beftehens ftets treu verfolgt. Dabei ift 
befonders hervorzuheben, daß die Gefellfchaft das Ziel, die Kenntnis 
der heimatlichen Gefchichte zu fördern und zu verbreiten, ftets als 
das vornehmfte im Auge behalten hat, trotzdem nur einer der bis­
herigen Vorfitzenden Fachhiftoriker gewefen ift. Der erfte Vor­
fitzende (bis 1876) war der Gerichtsrat Kaminski, fein Nachfolger 
Dr. Siegfried Anger (bis 1883) war Theologe, deften Nachfolger 
Horn (bis 1884) Rechtsanwalt, fpäter Juftizrat. Erft in Profeffor 
Dr. Robert Dorr, der fich dem Studium der Gefchichte, der Erd­
kunde und der alten Sprachen gewidmet hatte, erhielt die Gefell­
fchaft für 42 Jahre einen Vorfitzenden, der auch Hiftoriker war, 
wenngleich er fich in erfter Linie als Prähiftoriker feinen wiften- 
fchaftlichen Ruf erworben hat. Und der gegenwärtige Vorfitzende, 
der 1916  das Erbe Dorrs angetreten hat, ift feiner Ausbildung nach 
klaflifcher Philologe und Archäologe und hat fich wiffenfchaftlich 
wie Anger und Dorr befonders auf dem Gebiete der Vorgefchichte 
betätigt.

Aber trotzdem und auch trotzdem unter den Hiftorikern der 
Gefellfchaft während der erften 50 Jahre des Beftehens der E.A.G. 
fich nur wenige, wie M. Toeppen, Neubaur1) und Wilhelm Behring, 
befanden, die fich fpeziell für die Gefchichte Elbings und der 
engeren Heimat intereffierten, haben fich alle Vorfitzenden der 
Förderung und Verbreitung der Kenntnis heimatlicher Gefchichte 
ftets mit größtem Eifer gewidmet. Freilich betätigte fich diefes 
InterefTe, da es an Vortragenden für politifche Gefchichte, 
abgefehen von Max Toeppen, leider fehlte — weder Neubaur 
noch Behring lag die Betätigung in öffentlichen Vorträgen — , 
befonders auf dem Gebiete der Kulturgefchichte. Die reichen 
Sammlungen des Städtifchen Mufeums an Erinnerungen aus der 
Gefchichte der Stadt und befonders an Innungsfachen find in erfter 
Linie der jahrzehntelangen Sammeltätigkeit der E.A.G. zu ver­
danken. Auch find häufig von Dorr und anderen Vortragenden

1) K arl Leonhard Neubaur w ar zwar von Haufe aus Theologe, muß aber 
doch zu den Hiftorikern Elbings gerechnet werden.



Vorträge über das Innungswefen und über mancherlei flädtifche 
Einrichtungen früherer Zeiten gehalten worden.

Immerhin über wog in den erflen Jahrzehnten bis Dorr durchaus 
das Interefle für die Vorgefchichte. Das lag vor allem auch in der 
Zeitflrömung. Durch die Auffehen erregenden Ausgrabungen in 
Pompeji und Schliemanns erfolgreiche Forfchungen an den altehr­
würdigen Stätten von Troja und Mykenä war in ganz Deutfchland 
in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts das Interefle für folche 
Bodenunterfuchungen erwacht. Hier war Neuland, hier bot fich 
auch dem wiffenfchaftlich Intereffierten, der fern von größeren 
Bibliotheken und Archiven feinen Beruf ausübte, die Möglichkeit, 
eigene Forfchungen anzuflellen. Auch in den Vereinen regte fich 
allgemein das Interefle für Vorgefchichte, ja viele Altertums vereine 
entftanden gerade aus dem Beftreben heraus, fich der Erforfchung 
der Vorgefchichte der engeren Heimat zu widmen. Die Vor- 
gefchichtsforfchung war damals durchaus Laienforfchung. Fehlte 
es doch noch ganz an Lehrftühlen für Vorgefchichte an den Uni- 
verfitäten und Hochfchulen. So widmeten fich Vertreter der ver- 
fchiedenflen wiffenfchaftlichen Berufe und auch in praktifchen Be­
rufen flehende Männer diefem neuen Forfchungsgebiet. Dabei 
waren es von Akademikern mehr NaturwifTenfchaftler und Aerzte 
als Hiftoriker, die fich neben ihrem Berufe mit vorgefchichtlichen 
Forfchungen befchäftigten. Das war in erfter Linie durch die feit 
1856 in Deutfchland bekanntgewordenen Funde des foflilen Men- 
fchen veranlaßt. Von diefem Zeitpunkte an bildeten die inter­
nationalen Kongreffe für Anthropologie und die anthropologifchen 
Gefellfchaften auf längere Zeit zugleich Mittelpunkte vorgefchicht- 
licher Forfchung. So ift es auch zu verftehen, daß die Elbinger 
Altertumsgefellfchaft, wenngleich fie fich auch dem Gefamtverein 
der deutfchen Gefchichts- und Altertumsvereine angegliedert hatte, 
doch auch zugleich Anfchluß an die altehrwürdige Naturforfchende 
Gefellfchaft in Danzig fuchte, wo der Arzt Dr. Liflauer und der 
Naturforfcher Direktor Dr. Conwentz als Prähifloriker Hervor­
ragendes geleiflet hatten, und auch ihre Jahresberichte und manche 
vorgefchichtlichen Abhandlungen in den „Mitteilungen der Natur- 
forfdienden Gefellfchaft in Danzig“  veröffentlichte.

Diefe Zufammenarbeit mit der Naturforfchenden Gefellfchaft 
zu Danzig, die für die E.A.G. fehr wertvoll war, fand erft dann 
ihr Ende, als der gegenwärtige Vorfitzende fich zur Herausgabe 
einer eigenen Elbinger Zeitfchrift entfchloß. Nach einem Vortrage, 
den der um die Erforfchung der Gefchichte des Landkreifes Elbing 
hochverdiente damalige Pfarrer von Lenzen, Liz. Dr. Kerflan, der 
fpätere Verfaffer der Gefchichte des Landkreifes Elbing, in der 
Altertumsgefellfchaft gehalten hatte, fand in einem dunkeln Zimmer 
des „Königlichen Hofes” in Elbing — es war jene jetzt auch fchon der 
Gefchichte angehörige Zeit, als um 1 1  Uhr abends der elektrifche
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Strom in der Stadt Elbing abgeftellt wurde, — eine Beratung über 
die Gründung einer Elbinger hiftorifchen Zeitfchrift ftatt, an der 
außer dem gegenwärtigen Vorfitzenden der E.A.G. noch der Pro- 
vinzialkonfervator Oberbaurat Dr. Schmid-Marienburg und Liz. 
Dr. Kerftan teilnahmen. Es war die Geburtsftunde des „Elbinger 
Jahrbuchs“ . Das Elbinger Jahrbuch, das als wiffenfchaftliches 
Organ der E.A.G. und der flädtifchen wiffenfchaftlichen Inftitute 
(Archiv, Stadtbibliothek und Städt. Mufeum) herausgegeben wurde, 
follte, nachdem durch die Neugeftaltung der politifchen Verhältniffe 
infolge des Friedensfchluffes von Verfailles Danzig und Thorn mit 
umfangreichen Gebieten vom Deutfchen Reiche losgelöft worden 
waren, in geiftiger Beziehung ein Mittelpunkt für die beim Reiche 
verbliebenen Refte von Weftpreußen werden. Als befondere Ziele 
der neuen Zeitfchrift wurden in dem Geleitwort zum erften Hefte, 
das im Jahre 1920 erfchien, folgende genannt: Veröffentlichung der 
Jahresberichte, Sammlung von Vorarbeiten für eine wiffenfchaftliche 
Gefchichte der Stadt Elbing einfchließlich der Vorgefchichte des 
Kreifes Elbing, Beiträge zur Kultur- und Kunftgefchichte, Abhand­
lungen über Bau-, Kunft- und Naturdenkmäler, über Volkskunde, 
Sprache und Literatur der Heimat ufw. Die Zeitfchrift follte alfo 
im weiteften Sinne die Heimatkunde des Elbinger Gebietes umfaffen. 
Freilich ift der Aufgabenkreis in diefem ganzen Umfange bisher 
nicht in Erfcheinung getreten, da es zum Teil an den erforderlichen 
Mitarbeitern, zum Teil aber auch an dem erforderlichen Raume 
fehlte. Vor allem aber machte es, was auch fchon im Geleitworte 
des Jahres 1920 zum Ausdruck gebracht wurde, die Rückficht auf 
das im Jahre 1937 bevorftehende 700jährige Jubiläum der Stadt 
Elbing erforderlich, Vorarbeiten für eine bis zu diefem Jubiläum 
fertig zu ftellende wiffenfchaftliche Stadtgefchichte zu liefern. Und 
in diefer Hinficht hat das „Elbinger Jahrbuch“  in den bis jetzt vor­
liegenden ftattlichen elf Heften feine Aufgabe wohl voll und ganz 
erfüllt. Die Lücken aber, die in dem großen Aufgabenkreife des 
Elbinger Jahrbuchs bisher noch klafften, find zum Teil fchon durch 
die bisher erfchienenen drei Bände der „Elbinger Heimatbücher“  
ausgefüllt worden, die in umf aff enden Werken die Gefchichte des 
Landkreifes Elbing (E. G. Kerftan), Elbing im Biedermeier und 
Vormärz (B. Satori-Neumann) und Das alte Elbinger Bürgerhaus 
(Rendfchmidt) behandeln.

Wie in den wiffenfchaftlichen Veröffentlichungen, fo hat die 
E.A.G. auch in den von ihr veranftalteten Wintervorträgen fich 
bemüht, unter Abkehr von gewiffen durch die jeweiligen Verhält- 
niffe bedingten Einfeitigkeiten fich im Rahmen eines größeren Auf- 
gabenkreifes an ihre Mitglieder und eine weitere Oeffentlichkeit zu 
wenden. Dabei ift es endlich auch möglich gewefen, der eigentlichen 
Stadtgefchichte im Rahmen diefer Vorträge den ihr gebührenden 
Raum zuzuweifen. Das war befonders dadurch möglich geworden,



daß in der im Jahre 1929 erfolgten Aenderung der Satzungen eine 
Erweiterung des Vorftandes feftgefetzt wurde und nunmehr endlich 
auch drei Hiftoriker in den Vorftand eintraten, die alle für die 
Stadtgefchichte arbeiten. Daneben ift aber die Vorgefchichte, die 
in früheren Zeiten in den Veranftaltungen der E.A.G. zeitweife den 
breiteften Raum einnahm, nie vernachläffigt worden. Neben Vor­
trägen von lokaler Bedeutung wurden auch folche veranftaltet, die 
die Kenntnis der Gefchichte und Vorgefchichte der weiteren Heimat 
vermitteln füllten. Zu den Vorträgen wurden öfters auch Redner 
von auswärts eingeladen.

Die Ausgrabungstätigkeit mußte in Anbetracht anderer zur Zeit 
befonders wichtiger Aufgaben der Gefellfchaft zeitweife zurückgeftellt 
werden, hat aber nie geruht, und wenn auch feit 1929 die Aus­
grabungen felbft vom Städtifchen Mufeum ausgeführt wurden, deffen 
Leiter nach wie vor der erfte Vorfitzende der E.A.G. ift, fo find doch 
in der Leitung derfeiben immer der Vorfitzende und andere prä- 
hiftorifch gefchulte Mitglieder des Vereins tätig gewefen. Zu den 
Erfolgen Angers und Dorrs find wefentliche neuere hinzugekommen. 
In Wieck-Louifenthal wurde ein neolithifches Dorf mit den erften 
fchnurkeramifchen Herden ausgegraben. In Wöcklitz, bei Meis­
latein und auf der Tolkemita wurden die erften planmäßigen größe­
ren Burgengrabungen ausgeführt. Dabei gelang es, in der Tolkemita 
die erfte frühgermanifche Burg des Oftens nachzuweifen. In Meis­
latein wurden die erften frühgermanifchen und altpreußifchen Holz- 
häufer Oftpreußens entdeckt. Neue reiche Funde auf dem Gräber­
felde in Benkenftein und bei Elbing ermöglichten es, die Lage des viel- 
umftrittenen Trufo für die nähere Umgebung von Elbing feftzulegen 
und damit zu Dorrs Annahme zurückzukehren. Ganz befondere 
Erfolge aber brachte noch das gegenwärtige Jahr. Es gelang, in 
Lärchwalde die erften Pfoftenhäufer der jüngeren Bronzezeit (1200 
bis 1000 v. Chr.) und in Succafe fogar die erften fchnurkeramifchen 
Pfoftenhäufer der jüngeren Steinzeit (etwa 2000 v. Chr.) zu ent­
decken. Durch diefe Ausgrabungen wird die vorgefchichtliche Be- 
fiedlung unferer Heimatprovinz, ja des ganzen nordöftlichen Deutfch- 
lands in ein ganz neues Licht gerückt.

Der Sammlung von Denkmälern der Gefchichte und von 
naturwiftenfchaftlichen Denkmälern hat fich die Gefellfchaft gleich­
falls in gewohnter Weife gewidmet. Diefe Gegenftände find alle dem 
Städtifchen Mufeum zugeführt worden. Ja , die E.A.G. hat auch, 
nachdem fie fünfzig Jahre lang ihre Sammlungen mit denen der 
Stadt vereinigt hatte, ihre eigenen Beftände im Jahre 1929 der Stadt 
Elbing für das Städtifche Mufeum gefchenkt. Sie hat auf ihr Eigen­
tumsrecht verzichtet, um dadurch zum Ausdruck zu bringen, wie 
großen Dank fie der Stadtverwaltung fchuldete, daß fie fünf Jahr­
zehnte lang ihre Sammlungen koftenlos in treue Obhut genommen
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hat. Jetzt bilden fie für alle Zeiten den feften Beftand des Städti- 
fdien Mufeums.

Dem Zwecke, die Kenntnis der engeren und weiteren Heimat 
zu fördern und damit die Heimatliebe zu vertiefen, dienten auch die 
in jedem Sommer veranftalteten Ausflüge. Dabei ermöglichte es die 
moderne Einrichtung des Autobusverkehrs, auch weitere Ziele zu 
wählen. Die Ausflüge führten zu unfern für die Gefthichte der 
Provinz bedeutfamen Ordensburgen, fie vermittelten aber auch die 
Kenntnis reizvoller Landfchaften und altertümlicher Städte. In der 
Stadt Elbing felbft wurden wiederholt Führungen durch das Mufeum 
und durch die alten Kirchen der Stadt veranftaltet.

So kann die E.A.G. wohl in dem Bewußtfein in das fiebente 
Jahrzehnt eintreten, daß fie treu den Zielen, die fich einft vor 
60 Jahren die heimattreu gefinnten Begründer gefleckt hatten, ihren 
Weg verfolgt hat. Sie hat ihn verfolgt unbeirrt durch die Zeit­
läufte. Wenn zur Zeit auch, wie in allen Vereinen, die Zahl der 
Mitglieder erheblich abgenommen hat, fo liegt das an den allgemeinen 
wirtfchaftlichen Verhältniflen, und es ift zu erwarten, daß mit einer 
Befferung derfelben, die wir alle erhoffen und an die wir feft 
glauben, fich auch die Mitgliederzahl wieder heben wird. Daß die 
E.A.G. aber trotz der allgemeinen wirtfchaftlichen Not ihre Aufgabe 
bisher immer noch hat erfolgreich durchführen können, liegt auch an der 
tatkräftigen Förderung, die ihr ftets durch die ftaatlichen und die 
kommunalen Behörden zuteil geworden ift, vor allem auch durch 
die Stadtverwaltung. Es ift daher für die E.A.G. eine Ehrenpflicht, 
den Behörden und auch der Notgemeinfchaft der deutfchen Wiffen- 
fchaft, die des öfteren Beihilfen bewilligt hat, für alle Hilfe gelegent­
lich diefer Rückfchau den aufrichtigen Dank auszufprechen. Anderer- 
feits liegt in diefen wirkfamen Unterftützungen für die E.A.G. auch 
ein Anfporn, fich des Vertrauens, das ihr die Behörden gefchenkt 
haben, auch weiter würdig zu erweifen.

Mit dem Gelöbnis, nach wie vor bemüht zu bleiben, eine kräf­
tige Stütze des Deutfchtums in der Oftmark zu fein und am Neubau 
unferes Vaterlandes mitzuwirken, tritt die Gefellfchaft in ihr 
fiebentes Jahrzehnt ein.

Elbing, den 22. November 1933.
Prof. Dr. Bruno Ehrlich,

1. Vorfitzender.



Der

Elbinger T  erritorialftreit

Von

Elifabeth Schwenke



Vorwort.

Die bedeutfame Rolle, die der fogenannte Elbinger Territorial- 
ftreit durch etwa zwei Jahrhunderte, wenn man die gefchichtlichen 
Urfachen miteinbezieht, im Schickfal der Stadt Elbing gefpielt hat, 
gab Anlaß zu diefer Arbeit. Verfchiedentlich fchon hat man fich 
zwar über diefe Angelegenheit geäußert, aber entweder nur fumma- 
rifch, wie Fu chs und R h o d e ,  oder wo es fpezieller gefchah, 
wie durch E ld i t t ,  K r a u fe ,  K r e y f i g  und in den anonymen 
„Beiträgen zur Gefchichte der Stadt Elbing . . .” , (Neue Pr. Pro- 
vinzialbl. 3, 1859), da wurde wieder nicht das maßgebende archi- 
valifche Material dazu herangezogen; nur J a c o b f o h n  hat dies getan, 
aber er befchränkte fich mit Rücklicht auf fein Thema „Der Streit 
um Elbing in den Jahren 1698/1699,” nur auf einen beftimmten 
Ausfchnitt des Konfliktes, fodaß alfo bis jetzt eine umfaflende Dar- 
ftellung des ganzen Falles noch von keiner Seite vorhanden war.

Mit dem vorliegenden Beitrag zur Gefchichte der Stadt Elbing 
ift nun diefer Verfuch unternommen worden, unter Benutzung aller 
erfaßbaren Quellen. Sie befinden fich teils im Stadtarchiv in Elbing, 
teils im Danziger Staatsarchiv, zum allergrößten Teil aber wurde der 
Stoff aus den Akten des Geh. Staatsarchivs in Berlin-Dahlem gewonnen. 
Dabei war ich bemüht, stets auch den jeweiligen politifchen und wirt- 
fchaftlichen Hintergrund zu berückfichtigen, der dem Territorialkonflikt 
gleichfam Farbe geben foll, damit zwifchen den einzelnen Vorgängen 
des Konfliktes und dem Zeitgeschehen eine lebendige Verbindung 
hergeftellt wurde.

Es mag mir an diefer Stelle geftattet fein, meinen ganz befondern 
Dank den Herren der Elbinger Stadtbücherei und des ftädtifchen 
Archivs, Dr. B a u e r  und Dr. K o w n a t z k i ,  auszufprechen, durch deren 
Anregung mir das Thema „Der Elbinger Territorialftreit” zur Bear­
beitung überlaflen wurde und die mir ftets mit unermüdlichem 
Interefle zur Seite ftanden und damit zur Förderung der Arbeit 
wefentlich beigetragen haben. Desgleichen gebührt mein Dank Herrn 
Privatdozenten Dr. H. H a ll mann-Bonn, den Herren Direktoren und 
Beamten des Geh. Staatsarchivs in Berlin und des Staats- und Stadt­
archivs in Danzig, fowie der E lb in g e r  A l t e r t u m s g e fe l l f c h a f t ,  
die mit der Aufnahme diefer Arbeit in das „Elbinger Jahrbuch” 
gleichzeitig die Koften für die Herftellung des DifTertationsdruckes 
übernahm.
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Erfter Abfchnitt.

Staatsrechtliche und politifche Stellung der Stadt Elbing 
bis zur i. polnifchen Teilung 1772.

Unfere Aufgabe heißt kurz formuliert: Der Elbinger Territorial- 
ftreit. Diefer, feine erften Anfänge mit einbezogen, umfaßt zeitlich 
umriflen nahezu zwei Jahrhunderte von etwa Mitte des 17. bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts und fällt damit, bedeutfam genug für feinen 
Ausgang, in die Zeit der brandenburgifch-preußifchen Gefchichte, 
in der Preußen fich zum abfoluten Macht- und Großftaat entwickelte, 
während Polen dem Prozeß der Auflöfung verfallen war, und dar­
über hinaus in die Zeit des Preußens, das in der erften Hälfte des 
19. Jahrhunderts den Weg vom Abfolutismus zum Konftitutionalis- 
mus zu gehen hatte, d. h. in die Zeit des Emporwachfens der 
liberalen Bewegung.

Es gilt jetzt nicht, in der Auseinanderfetzung über diefen 
Territorialftreit, um es vorwegnehmend klarzulegen, diefen Konflikt, 
der fich aus der Verpfändung des Territoriums der Stadt Elbing 
von Polen an Brandenburg ergab, vom rein rechtlichen Gefichts- 
winkel Punkt für Punkt zu verfolgen, vielmehr follen die größeren 
Zufammenhänge gefucht werden, die diefen Kam pf der Stadt Elbing 
um ihr Territorium mit dem preußifchen Staat und vorher mit der 
Krone Polen hineinftellen in die politifchen Wirklichkeiten der Zeit, 
um aus diefen Gegebenheiten heraus die Möglichkeit zu gewinnen, 
den Konflikt von einer höheren Ebene aus in das Zeitgefchehen 
einzuordnen. Im Sinne der großen deutfchen Million im Often, die 
einft vom Deutfchen Orden übernommen, von Brandenburg-Preußen 
weiter fortgeführt, und in unferen Tagen wieder fo brennend ge­
worden ift, müffen w ir diefen an fich unbedeutenden Streit um das 
Elbinger Gebiet von vornherein zu behandeln verfuchen. Aus diefer 
Perfpektive kann dann auch Recht und Unrecht, als was es immer 
erfcheinen mag, nicht vom engen Standpunkt des Einzelnen, alfo 
z. B. vom Blickfeld einer einzelnen Stadt und ihrem befonderen 
Intereffenkreis aus, gewertet werden; es müffen vielmehr die großen 
ftaatspolitifchen Linien den Maßftab bilden, wie auch dem Träger 
der größeren Miffion im deutfchen Sinne die größeren Rechte gegen­
über jeder partikulariftifchen Eigenbrötelei zugebilligt werden.

Klein und geringfügig erfcheint die Epifode des Elbinger Kon­
fliktes im großen hiftorifchen Gefchehen. Nichtsdeftoweniger können 
wir auch an ihr Gefchichte und Gefchick des deutfchen Volkstums 
ftudieren. Wie ein Stein ins Mofaik fügt fich das Schickfal der Stadt 
ein in das Schickfal des Deutfchtums im Often überhaupt, und



unfdiwer werden wir immer wieder die großen Parallelen aufweifen 
können, die die kleine Elbinger Sache mit einbeziehen in den hifto- 
rifdi-politifchen Kreis des deutfchen Gedankens im Ollen.

Bevor nun der Streit um das Territorium der Stadt, auf den 
fich ja unfere Darftellung hauptfächlidi einzuftellen hat, in feinen 
außen- und innenpolitifdhen Einzelheiten zu behandeln fein wird, 
ift zunächft die Frage grundlegend wichtig: Was bedeutete überhaupt 
die Stadt Elbing ftaatsrechtlich und politifch gefehen von ihrer 
Gründung, d. h. vom Jahre 1237 an, bis zum Jahre 1772, in dem 
fich durch ihre Preußifchwerdung zwangsläufig eine Wandlung in 
ihrer inneren Struktur vollzog? Diefe Frageftellung ift fchon darum 
von größter Wichtigkeit für uns, weil in ihrer Beantwortung allein 
der Schlüflel zu einer hiftorifdi richtigen Beurteilung des fogenannten 
Territorialkonfliktes zu fuchen ift, denn gerade in diefer Beziehung 
hat häufig in fpäteren Zeiten eine konftruktive Darftellung der Lage 
der Stadt Elbing herhalten müflen, um die eine oder die andere 
Anficht in den Auseinanderfetzungen darüber konfequent verfechten 
zu können.

Maßgebend wurde dabei ftets die Vorausfetzung, von der man 
rückgreifend ausging, ob nämlich die Stadt in ihrem Gebiet feinerzeit 
Grundherr oder Territorialherr war, d. h. ob fie nur grundherrliche 
oder ob fie landesherrliche Rechte in ihrem Territorium ausgeübt hat. 
Die jeweilige Vorausfetzung gab in diefem Falle notwendig die 
Richtung an, in der der ftrittige Komplex feine Behandlung hat 
erfahren müflen. Bei der Annahme nämlich, daß die Stadt lediglich 
Grundherr ihres Gebietes war, glaubte man fpäter, im engen Rahmen 
diefes Streites das Privatrecht in Anwendung bringen zu müflen; 
bei Annahme landesherrlicher Befugnifle im Gebiet dagegen, fchien 
nur eine ftaatsrechtliche Betrachtungsweife des Streitfalles gegeben. 
Diefe prinzipielle Scheidung aber ift aus dem Grunde fo wefentlich 
und gehört deshalb an den Anfang unferer Erörterungen, weil man 
die eine der beiden Annahmen zur Vorausfetzung nehmend, ftets 
zu einer der anderen entgegengefetzten Beurteilung kommen muß. 
Diefe Überlegung ift es dann auch hauptfächlich, aus der hier der 
Behandlung des eigentlichen Territorialkonfliktes eine hiftorifche 
Darftellung der ftaatsrechtlidien und politifchen Stellung der Stadt 
Elbing vorangeftellt wird.

Im Weften des Deutfchen Reiches waren die Städte im all­
gemeinen natürliche Gebilde, die allmählich aus kleinen Anfängen, 
fei es aus einer Anfiedlung bei Burg oder Kirche oder einer anderen 
Wurzel zu befeftigten Orten mit Markt- und Stadtrecht erwachfen 
waren; Gründungsftädte gab es verhältnismäßig wenig. Dagegen 
find die alten preußifchen Städte ausnahmslos Gründungen, die ihr 
Dafein der Kolonifationstätigkeit des Deutfchen Ordens verdanken. 
Im Reich mußten fich die älteren Städte ihre Verfaflung und die
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Selbftändigkeit ihrer Verwaltung meift im Kam pf gegen den Stadt­
herrn allmählich erringen. In dem öftlichen Kolonifationsgebiet 
dagegen wurden diefe Rechte gleich bei der Anlage verliehen und 
der Orden war weitüchtig genug, diefen Neugründungen von vorn­
herein ein fehr freies Recht mit ausgedehnter Selbftverwaltung zu­
zubilligen. Faft ausfchließlich mit dem magdeburgifchen, oder wie 
es dann für Preußen abgeändert hieß, mit dem kulmifchen Recht — 
mit Ausnahme von Elbing (Alt- und Neuftadt), Braunsberg (Alt- 
und Neuftadt), Frauenburg, Memel, Dirfchau und Heia1), die 
lübifches Recht erhielten, — wurde dann den neuentftandenen 
Städten zugleich durch Handfeften die diefem Rechte entfprechende 
Verfaffung gegeben. „Bei einigen Städten erfolgte die Verleihung 
des Stadtrechtes erft, nachdem bereits eine Befiedlung vorausgegangen 
war, während andere erft auf Grund eines im voraus verliehenen 
Privilegiums erbaut wurden“  2). — Die Stadt Elbing war immerhin 
eine der älteften Gründungen in der Oftmark; fie wurde im Gegen- 
fatz zu den meiften anderen vom Orden angelegten Städten mit 
dem lübifchen Recht ausgeftattet. Im Jahre 1237 vom Landmeifter 
Hermann Balk mit Hilfe von lübifchen Kaufleuten gegründet, 
erhielt fie gleichzeitig lübifches Recht zugeftanden3). Im Jahre 1240 
überfandte der Rat zu Lübeck den Elbingern auf ihre Bitten einen 
lateinifchen Kodex diefes Rechtes4), und um 12605) erhielt dann die 
Stadt Elbing an Stelle diefes lateinifchen Kodex eine deutfche 
Originalhandfchrift übergeben. Die landesherrliche Beftätigung 
diefer Bewidmung ftellte der Hochmeifter Heinrich von Hohenlohe 
den Bürgern am 10. April 12466) aus mit der Handfefte oder 
Fundationsurkunde für die Altftadt, in der die Verfaffung und das 
Verhältnis der Stadt zur Landesherrfchaft geordnet wurde. — Mit 
diefer Handfefte wurde alfo die Verleihung des lübifchen Rechtes 
ausgefprochen, d. h. die Altftadt erhielt formell die Regierungsform 
einer freien Stadt, — Lübeck war feit 1226 Reichsftadt, — die den 
Hochmeifter des Deutfchen Ordens als ihren Landesherrn anzuerken­
nen hatte. Nun fchließt freilich die Verleihung des lübifchen Rechtes 
an eine andere Stadt nicht immer die Übertragung aller Rechte und 
Freiheiten auf die jeweilige Tochterftadt in fich. Und fo wurde 
letztlich auch auf Elbing noch nicht von vornherein das gefamte 
lübifche Recht übertragen. Der Hochmeifter fchränkte vielmehr die 
Bedeutung diefes Rechtes für die Stadt vorerft noch durch einige

*) In Memel, Dirfchau u. Heia wurde d. lüb. Recht aber noch v. Ausgang 
d. M .-A .’s wieder abgefchafft u. ftatt feiner d. magdeburg. bzw. kulm. Recht 
eingeführt, während fich d. lüb. Recht i. d. drei anderen Städten bis z. i .  poln. 
Teilung 1772 erhielt.

2) M. Bär, BehördenverfalTung in Weftpr. feit d. Ordenszt., S. 55.
3) Vgl. Brünneck, Gefch. d. Ger.-Verfaff. Elb/s, S. 26.
4) Cod. dipl. Warm. II, S. 549, N r. 514.
5) Cod. dipl. Warm. I, N . 119 .
6) Städt. Arch. Elbing, Rep. U, Abt. I II , N r. 1.

Von Elifabeth Schwenke. ^



mehr oder minder wichtige Vorbehalte ein, von denen jedoch nur 
die erwähnt werden follen, die für die ftaatsrechtliche Stellung der 
Stadt von Bedeutung find. So blieb zunächft die Jurisdiktion noch 
durchaus befchränkt, auch wurde das dem lübifchen Recht eigentüm­
liche Selbftgefetzgebungsrecht, d. i. das Recht, Willküren oder Rechts­
normen zu fetzen, unter denen befonders markt- und ficherheits- 
polizeiliche Maßnahmen zu verliehen find, der Stadt grundfätzlich 
verfagt, wie fie diefes Recht überhaupt nicht während der Zeit der 
Ordensherrfchaft zugeftanden bekam7). Erft König Kafimir IV . 
von Polen erteilte der Stadt in diefer Hinficht dann mit dem fo- 
genannten Hauptprivilegium im Jahre 1457 die volle Freiheit.

Der Rechtszug nach Lübeck wurde den Bürgern zunächft eben­
falls nicht geftattet. Statt deflen wurde ein Gericht von Ordens­
brüdern eingefetzt, vor dem die Urteile ohne großen Umweg zur 
Entfcheidung kommen follten. Jedoch erhielt die Altftadt im Jahre 
1343 und die Neuftadt im Jahre 1353, vom Orden die Appellation 
nach Lübeck zurück, fo daß fie nunmehr in ihren Rechten — wenig- 
ftens äußerlich — von ihm gelöft fchien. Doch erteilte der Orden 
diefes Zugeftändnis keineswegs ohne Vorbehalte, und nicht, ohne 
der Gefahr vorzubeugen, daß er an Macht und Anfehen als Landes­
und oberfter Gerichtsherr Abbruch erleide. Diefer Rechtszug von 
Elbing nach Lübeck beftand nachweislich bis 15 12 8). Übrigens war 
Elbing felbft wieder Oberhof von Dirfchau und Heia, d. h. in 
zweifelhaften Rechtsfällen wurde Elbing vom Orden als Appel- 
lationsinftanz für diefe beiden Städte beftimmt, in denen noch vor 
Ausgang des Mittelalters das lübifche Recht durch das kulmifche 
erfetzt wurde9). Sonft hatte die Stadt nur gewiffe Verbindlichkeiten 
gegen den Orden zu übernehmen, die ihr trotz alledem eine ziemliche 
innere Bewegungsfreiheit ließen10).

Außerdem erhielt fie vom Hochmeifter noch ein Landgebiet von 
3 y 2 Quadratmeilen, das fogenannte Außenkämmereramt, in dem 
ihr allerdings keine Jurisdiktion zugeftanden wurde. Diefes Recht

7) V gl. A . Semrau, Die mittelalterlichen Willküren der Alt- und der Neu­
ftadt Elbing.

8) W . Böttcher, Gefchichte d. Verbreit, d. lüb. Rechts, S. 149.
9) Die Verteilung d. lüb. Rechts i. Preußen w ar folgendermaßen:

Lübeck
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I Elbing Memel Braunsberg Frauenburg Conitz I
12 37  1254  1280 vor 13 10  vor 144J

Dirfchau 1 2 6 0 Hei a 1378 Entnommen aus W. Böttcher, S. 15 .
10) Das w ar neben d. größten Teil d. Gerichtsbußen d. Wehrpflicht d. 

Bürger f. d. Orden. „Statuismus ut secundum quod incumbit necessitas ad 
defensionem civitatis e t  p a t r i a e  sint parati.“  Im Gegenfatz z. lüb. Recht, 
i. d. es nur heißt: „N ullus civis de Lubeke de jure tenetur ire in expeditionem 
sed munitionem suam stabunt et civitatem defensarunt.“  S. Brünneck, Ger.- 
Verfaffung Elb.’s S. 28, Anm. 1.



blieb zunächft nur auf den Bereich der Feftungswerke — das Schloß 
ausgenommen — befchränkt. Hier wurde ein Erbrichter eingefetzt 
und diefem wurde ein gewiffer Teil der Buße, d. h, der Gerichts­
einnahmen, zugebilligt: d. i. ein Drittel der Gerichtsbuße von großen 
und die Hälfte von kleinen Verbrechen. Diefer Erbrichter, um es 
kurz zu erwähnen, verfchwand übrigens wieder aus der Gefchichte 
der Elbinger Gerichtsverfaflung. Die Zeit, wann feine richterliche 
Amtstätigkeit auf hörte, läßt fich indeflen nicht genau beftimmen; 
wir find dabei nur auf Vermutungen angewiefen, die auf den 
Anfang des 14. Jahrhunderts hinweifen11). Der Erbrichter wurde 
abgelöft durch den Vogt und den Schulzen, von denen der erftere 
in der fpäter unter ftädtifcher Jurisdiktion flehenden Stadtfreiheit 
und nur innerhalb deren Grenzen, der Schulz indeffen lediglich 
innerhalb des engen Stadtbereichs zu richten hatte.

Durch die Urkunden und Privilegien aus den Jahren 1288, 
1326 und 1339 wurde dann das ftädtifche Recht auch auf die Stadt­
freiheit, die Erweiterung der Stadt, auf hohe und niedrige Gerichts­
barkeit im ganzen Gebiet ausgedehnt. So erhielt die Stadt zunächft 
in dem Privileg vom 2. Februar 128812) vom Hochmeifter Burchard 
von Schwanden, wie es heißt, als Erfatz für den Brand der Stadt 
die niedere Gerichtsbarkeit „folche zu Waffer und zu Lande zu 
exerzieren" 13), zugleich mit der Berechtigung der freien Richterwahl 
durch den Rat nebft der Hälfte aller Gerichtsbußen, fowie ein Stück 
Landes, den fpäteren Herrenpfeil. Doch follte der Rat nicht befugt 
fein, außerhalb der Stadt irgendwelche Willküren ohne des Ordens 
Willen zu fetzen14). Nicht von befonderer Bedeutung, immerhin 
wohl erwähnenswert, dürfte weiter ein Privileg vom 24. Auguft 
132615) fein, das durch den Hochmeifter Werner von Orfeln den 
Bürgern zu Elbing ihre Stadt zu erweitern geftattete, d. h. der 
Bereich der Stadtfreiheit wurde damit entfprechend vergrößert. 
Von erheblich größerer Wichtigkeit als diefes war dann freilich das 
Privileg des Hochmeifters Dietrich von Altenburg vom 21. Dezember 
1339, in dem der Stadt, was wefentlieh ift, die hohe und niedere 
Gerichtsbarkeit in ihrem ganzen Gebiet überlaflen wurde16). Der

u ) Brünneck, Gefch. d. Gerichts-Verfaffung Elbings, S. 33.
12) Cod. dipl. Warm. I, N r. 77 b, S. 132 .
1J) Aus einem Bericht des Elbinger Magiftrats a. d. preuß. König v. 17 . Okt.

1705 über d. Rechte und Privileg, d. Stadt Elbing, Geh. St.-A. Berlin, Rep. IX ,
Polen 27 bb 10.

14) Cod. dipl. Pruss. II, S. 20.
15) a. a. O. S. i j j , N r. 1x7.
1B) a. a. O. Bd. III , S. 30, N r. 18. „ . . .  unde gebin unfirn liebin und

getruwen Burgheren der ftat zu dem Elbinge durch yere biderbekeit und manchir- 
hande dyenfte, uns und unfirme Ordene diecke getan . . ,  die Gerichte groz unde 
cleyne uzwendik der ftat u f ftrazin, wegin, ftigen, brücken, ftegin u f WafTerin 
unde vlizen, fo verre der vorbenannten ftat vriheit wendit di lenge und di 
breite in iren bewifiten greniczzen. . .  ewiclich zu Lubifchen Gerichte czu 
behaldene. . . "
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Orden behielt (ich nur einen Teil der Gerichtseinnahmen vor; ebenfo 
wollte er das Gericht über die Preußen von den Gerichten der Stadt 
ausgefchloflen wiffen, und fchließlich wurde nochmals betont, daß 
<iie „Burghere keine willekur an defen gerichtin, damitte wir fy 
gebende habin begnadit — — machen oder fetzkin“  ohne Willen 
und Anerkenntnis des Ordens, d. h. die Gefetzgebung außerhalb der 
Stadt follte auch fernerhin Sache des Ordens bleiben. Eine letzte 
Einfchränkung betraf die peinliche Gerichtsbarkeit. In Straffachen, 
die dem Verbrecher „an hals und an hant“  gingen, follte im Gericht 
der ftädtifchen Freiheit kein Urteil gefprochen, noch weniger voll- 
ftreckt werden, es fei denn mit Willen und Willen der Ordensbrüder.

Das Wefentliche an diefem Privileg war für die Stadt felbft- 
verftändlich das Recht der hohen Gerichtsbarkeit in Stadt und Ge­
biet, das, wenn es auch nur mit der ebengenannten Einfchränkung 
verbanden werden kann, ohne Zweifel doch als Hoheitsrecht der 
Stadt auch in ihrem Landgebiet oder Territorium auf gefaßt werden 
darf und das begreiflicherweife die rechtliche Abhängigkeit vom 
Orden um ein gut Teil zugunften der Stadt verfchieben, wie auch 
ihre Stellung zu den Landbewohnern ihres Gebietes bis zum gewiffen 
Grade autoritativ kräftigen mußte. — So befaß Elbing fchon von 
der Zeit des Ordens her ein größeres Gebiet mit bedeutenden Ein­
künften und mancherlei Rechten, die fich, wie wir fahen, fchon im 
i. Jahrhundert des Beftehens der Stadt, befonders aber durch das 
letzte Privileg vom Jahre 1339, beträchtlich erweitert hatten, fo daß 
die Abhängigkeit vom Orden, zumal nachdem die Appellation nach 
Lübeck wiederhergeftellt worden war, nur als eine befchränkte an- 
gefehen werden kann. Überhaupt beftand zwifchen dem Orden 
und feinen Städten im ganzen mehr ein bündnisähnliches Verhältnis.

Die Stadtverfaflung lehnte (ich im großen und ganzen an die 
Verfaflung der Stadt Lübeck an. Sie war infofern ariftokratifch, 
als die Mitglieder des Rates nur aus den vornehmen Gefchlechtern 
der Bürgerfchaft gewählt wurden. Erft kurz vor der preußifchen 
Befitznahme wurde fie im Jahre 1767 in demokratifchem Sinne um­
gewandelt. Der Vertreter des Ordens in der Stadt war der Komtur 
des Schloff es, der in diefem Sinne auch den Vorfitz im Rat führte. 
Er nahm die Stellung ein, die in der fpäteren Zeit der Burggraf inne­
hatte. Vereinigten fich endlich im Rat die höchften Befugniffe der 
ftädtifchen Autorität, fo war diefem urfprünglich der vom Stadt­
herrn, alfo vom Orden eingefetzte Vogt noch übergeordnet gewefen, 
in deffen Hand die ordentliche Gerichtsbarkeit innerhalb der Stadt­
freiheit lag und der Schulz, der im engeren Stadtbereich die richter­
liche Befugnis übte. Im Laufe der Zeit jedoch gewann der Rat 
immer mehr Einfluß, und feine Gerichtsgewalt entwickelte fich all­
mählich zu einer übergeordneten Stellung und Bedeutung innerhalb 
der ftädtifchen Gerichtsverfaflung. Wir mülfen es uns verfagen, 
im einzelnen auf diefe fpeziell verfaffungsmäßigen Dinge ein­
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zugehen17). Nach außen vertrat der Rat die Stadt gegenüber der 
Landesregierung (dem Hochmeifter und Komtur gegenüber), des­
gleichen aber auch in den Beziehungen zu den gleichgeftellten Stän­
den, den Bifchöfen, der Landesritterfchaft und den anderen preußi- 
fchen Städten. Neben dem Rat, der die erfte Ordnung genannt 
wurde, gab es wie in Lübeck noch eine fogenannte zweite Ordnung, 
die an der Regierung der Stadt mit teilhatte und aus der Bürger- 
fchaft beftand. Sie war dem Rat koordiniert und hieß auch Gemeine 
oder präfentierende Gemeine; fie hatte allerdings keinen befonders 
großen Einfluß und beftand, namentlich in der fpäteren Zeit, 
eigentlich nur dem Namen nach. Bis zur demokratifchen Umgeftal- 
tung 1767 ftand die Wahl ihrer Mitglieder allein beim Rat, ein 
Umftand, der wefentlich dazu beitrug, daß keine dem Rat mißliebige 
Perfonen in diefe zweite Ordnung hineinkamen. Die Haupt­
verpflichtung der Stadt gegenüber dem Orden als Landesherrn 
beftand, wie wir fchon berühren konnten, neben der Abgabe eines 
Teils der Gerichtsbußen wefentlich in der Wehrpflicht der Elbinger 
Bürger im Kriegsfälle. Aber auch diefe Wehrpflicht des Einzelnen 
war fehr verfchieden und regelte fich, wie auch die Wehrpflicht der 
Landbewohner des Ordensftaates, nach Grundbefitz oder Vermögen. 
Alles in allem hatte die Stadt bisher zweifellos fchon einen be­
merkenswerten Selbftändigkeitsgrad erlangt, wenn der Orden auch 
ftets darauf bedacht blieb, daß feine Rechte als oberfter Landes- und 
Gerichtsherr im gehörigen Maße geachtet wurden, wie er fich auch 
ftets das Willkürrecht und die peinliche oder Blutgerichtsbarkeit in 
den der Stadt verliehenen Gerichten ausdrücklich vorbehielt.

Durch feine Lage befonders zum Handel vorbeftimmt, wurde 
Elbing fchon frühzeitig Mitglied der Hanfe. Die Handelsherrfchaft 
der Deutfchen über die Oftfee wurde allgemein auch für die Ent­
wicklung und Machtstellung Preußens von ausfchlaggebender Be­
deutung. Aus der Handelsherrfchaft des gemeinen deutfchen K auf­
manns entwickelte fich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
dann die politifche Vorherrfchaft der in der Hanfe vereinigten 
Städte, zu denen in Preußen außer Elbing noch Thorn, Kulm, 
Braunsberg, Königsberg und Danzig gehörten. Auf den wichtigen 
Hanfetagen in Lübeck erfchienen regelmäßig Sendboten, wenigftens 
von Thorn, Elbing und Danzig18). Bei den meiften Unternehmungen 
waren auch vor allem diefe drei größten preußifchen Städte wefent­
lich beteiligt, wie beifpielsweife bei der im Jahre 1395 erfolgten 
Befetzung Stockholms durch die Hanfeaten, als auch bei den Unter­
nehmungen zur Säuberung der Oftfee, die vom Bunde ausging, ufw.

Wie die Dinge lagen, war ein Auffchwung des Handels und 
«ine Hand in Hand damit gehende wirtfchaftliche Blüte fchließlich

17) Es wird in diefem Zufammenhang am beften auf Brünneck verwiefen: 
Zur Gefch. d. Gerichtsverf. Elbings.

18) Vgl. W. Stein: Die Hanfeftädte.
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nur die natürliche Folge der Mitgliedfchaft an einem Bunde, wie ihn 
die Hanfe damals darftellte. Auch der Elbinger Handel erfreute 
fich zu der Zeit einer bemerkenswerten Ausbreitung. So gehörte 
Elbing mit zu den Städten, denen im Jahre 1285 König Erich von 
Norwegen die Privilegien beftätigte, die fie unter feinen Vorfahren 
genoffen hatten. Ebenfo wird es unter den Städten genannt, denen 
im Jahre 1294 König Philipp von Frankreich die Erlaubnis zum 
Handel in den Häfen feines Reiches geftattete. Die auswärtigen 
Beziehungen der Stadt Elbing erreichten fomit unter der Ordens- 
herrfdiaft ihren bisher größten Umfang.

Elbing hatte in der Tat, um es in diefem Zufammenhang 
kurz zu ftreifen, urfprünglich alle Anwartfchaft, fich zum 
Mittelpunkt des preußifchen Überfeehandels zu entwickeln. Seine 
Seefchif fahrt, die im Verkehr mit Pommern lediglich eine 
Küftenfchiffahrt gewefen war, wurde bereits gegen Ende des 
13 . Jahrhunderts durch den polnifchen Großhandel auf den 
Weltmarkt in Brügge gewiefen und ftand hier um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts mit an erfter Stelle19). Auch am Handel mit 
England und Skandinavien war Elbing fchon am Ausgang des 
13 . Jahrhunderts beteiligt. Seine Handelsbeziehungen zu diefen 
Ländern nahmen im Laufe des 14. Jahrhunderts ebenfalls einen recht 
bedeutenden Umfang an. Freilich wurde feit der Eroberung Danzigs 
durch den Orden im Jahre 1308, vor allem aber feit dem Frieden 
von Kalifdi im Jahre 1343, Elbing allmählich zugunften Danzigs 
aus feiner wirtichaftlichen Vorzugsftellung verdrängt. Für Danzig 
begann jetzt die Zeit feiner Blüte, feit es aus der Fremdherrfchaft 
unter den ftarken Schutz des Deutfchen Ordens gekommen war, und 
bald konnte es unter deffen Protektion, fowie dank feiner eigenen 
wirtfdiaftlidien Initiative alle anderen Städte im Ordenslande, — 
vor allem Elbing, — weit überflügeln. Gegen Ausgang des 14. Jahr­
hunderts mußte Elbing endgültig dem mächtigeren Konkurrenten 
weichen. Solange Danzig allerdings noch nicht zum Orden gehörte, 
erlebte Elbing in diefer Beziehung feinen fchönften Auffchwung.

Aus dem immerwährend fteigenden Wohlftand in Elbing, wie 
in den übrigen Städten Preußens, entwickelte fich aber allmählich 
ein Selbftgefühl, das kaum der Verbindung mit den freien und 
Reidisftädten Niederdeutfchlands bedurfte, um einen republikanifchen 
Sinn zu erzeugen, der in den einzelnen Städten mit der Zeit den 
Gedanken des Abfalls vom Orden vorzubereiten begann. Daneben 
aber darf vor allem nicht unberückfichtigt bleiben, daß der Eigen­
handel des Ordens, der ihn folange reich und wirtfchaftlich un­
abhängig gemacht hatte, feit Tannenberg (1410) völlig zugrunde 
gerichtet war, und daß der Verfall der natürlichen Einnahmequellen 
aus dem erfchöpften Lande, neben rein politifchen Streitfragen

19) Darüber ausführlich Brombach: Seehandel und Reederei der Stadt Elbing.
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zwifchen der Landesherrichaft und den Ständen, das Seine tat, um 
eine innere Zerrüttung des Ordensftaates zu fördern. Allgemeine 
Steuerforderungen des Ordens ohne das Zugeftändnis der von den 
Ständen dafür als Gegenleiftung geforderten Rechte und Freiheiten, 
Ausfchluß der Stände fowohl von der Mitherrfchaft im Lande als auch 
die Unterdrückung jeglichen ftändifchen Einflufles in außenpolitifchen 
Fragen, das waren alles Dinge, die den inneren Kam pf um die Macht 
entfeffeln mußten. Diefer Kam pf führte fchließlich zum Abfall der 
preußifchen Land- und Stadtherren vom Orden. Die Tatfache des 
Abfalls aber, gleich welche Motive letztlich die maßgebenden ge- 
wefen fein mögen, bedeutete für die Folge einen verhängnisvollen 
Verrat an deutfchem Volkstum, an dem lieh auf diefe Weife die 
Stadt Elbing mitfchuldig gemacht hatte. In dem fpäteren Schickfal der 
Stadt, das ihr zumTeil übel mitfpielte, darf dann auch immer wieder der 
kaufale Zufammenhang mit diefer ihrer „Urfünde“ gefucht werden.

Am 4. Februar 1454 fand die für den Orden fo verhängnisvolle 
Empörung der preußifchen Städte und der Ritterfchaft ihren Aus­
druck in dem Abfagebrief an den Hochmeifter Ludwig von Erlich- 
haufen. Ein ftändifches Gebilde, wie es die abtrünnigen Teile Weft- 
preußens darftellten, konnte nun allerdings unmöglich felbftändig 
beftehen, und fo wurde die Anlehnung an einen größeren Staat zur 
Notwendigkeit. Zunächft fchwankte die Wahl zwifchen den Königen 
von Dänemark, Böhmen und Polen. Elbing fetzte fich mit den 
übrigen preußifchen Handelsftädten Königsberg und Braunsberg leb­
haft für die Oberherrlichkeit des dänifchen Königs ein, von dem eine 
kräftige Unterftützung ihres Seehandels erhofft wurde. (Vgl. 
L e o p . P r o w e :  Weftpr. in f. gef chichtl. Stellung zu Dtfchld.u. Polen.) 
Die Einigung kam fchließlich zugunften des Polenkönigs zuftande, und 
fo gefchah es, daß man diefem, K  a f i m i r IV ., die Schutzherrfchaft 
über Preußen antrug. Für ihn fprach vor allem die Nähe feines 
Reiches und die Feindfchaft zwifchen Polen und dem Orden. In dem 
darauf bezüglichen fogen. P r i v i l e g i u m  i n c o r p o r a t i o n i s  
vom 6. März 1454 beftätigte Kafimir IV . alle Rechte und Freiheiten 
mit der Verkündigung, die Schutzherrfchaft über Preußen anzutreten. 
Er verfprach, alle Privilegien und befonderen Rechte unverkürzt zu 
erhalten und verpflichtete fich, alle wichtigen Angelegenheiten 
Preußens mit den Prälaten und weltlichen Räten des Landes, dem 
Adel und den großen Städten zu verhandeln. Die im Lande üblichen 
Rechte (kulmifdies und lübifches) follten auch fernerhin ihre Gültig­
keit behalten. Den Städten Danzig und Thorn verlieh der polnifche 
König das Münzrecht; Elbing indeffen erhielt diefes Hoheitsrecht 
trotz mannigfacher Verfudie auch in den folgenden Jahrzehnten 
noch nicht. Erft Anfang bzw. Ende des 17. Jahrhunderts bekam es 
endlich diefes „ius cudendae monetae“  zugebilligt20).

20) Vgl. Rühle: Die fchwedifchen Prägungen der Stadt Elbing.



Nach dem Thorner Frieden 1466 gründete fich die Verfaflung 
Preußens und das Verhältnis zum König von Polen als dem Herzog 
von Preußen auch weiterhin auf das Incorporationsprivilegium. Die 
Normen der früheren Verwaltung wurden möglichft beibehalten. Die 
Macht des Königs in den vom Orden abgetretenen Gebieten war nur 
befchränkt, er teilte die Hoheitsrechte mit den Ständen des Landes 
und mußte mit ihnen auch alle wichtigen Landesangelegenheiten 
gemeinfchaftlich erledigen. Nur durch Perfonalunion war W e ft -  
p r e u ß e n ,  wie es genannt werden foll, mit dem polnifchen Reich 
verbunden. Allerdings wurden im Laufe der Zeit die Vorrechte 
einer folchen Verbindung von den Polen beftritten, angefochten und 
fchließlich durch das Dekret Sigismunds II. auf dem Lubliner Reichs­
tag vom 16. März 1569 die ehemaligen Zuficherungen umgeftoßen 
und die preußifchen Stände gezwungen, an den Sitzungen des pol­
nifchen Reichstages teilzunehmen, deflen Befchlüffe widerrechtlich 
auch als für Preußen verbindlich erklärt wurden. Durch diefes 
Lubliner Dekret von 1569 wurde die autonome Stellung Preußens, 
entgegen früheren Abmachungen und Zugeftändniflen König Kafi- 
mirs IV . an die weftpreußifchen Stände, rückfichtslos durchbrochen. 
N ur dort, wo durch Spezialprivilegien, 1457 und in der Folge, Gebiete 
zu autonomen Territorien innerhalb Preußens ausgebaut werden 
konnten, blieb diefer Rechtsbruch ohne praktifche Bedeutung. Neben 
Danzig war es vor allem Elbing, das fich in diefer Richtung zum 
Territorialherrn mit landesherrlichen Befugniflen entwickelte. In 
folchen Gebieten hat fich dann auch naturgemäß, frei von volks­
fremden Einflüffen, das Deutfchtum uneingefchränkt behauptet.

Der Stadt Elbing wurden durch das fogenannte Hauptprivileg 
vom 24. Auguft 145721) nicht nur alle früheren, vom Orden ver­
liehenen Befitzungen beftätigt, fondern von Kafimir IV . um den 
umfangreichen Teil, der fpäter als das Landrichter- und Fifchamt 
benannt wurde, erweitert. Das war auf der Elbinger Höhe und in 
der Niederung ein Landgebiet von y,io Quadratmeilen, das zu dem 
vom Orden erworbenen Befitz hinzukam, fo daß der Stadt Elbing 
jetzt ein ftattliches Territorium von insgefamt 8,6 Quadratmeilen 
gehörte22); das war damals faft der ganze Elbinger Kreis, wie 
er vor 19 19  beftand. Zugleich mit der Verleihung des Landbefitzes 
beftätigte der König der Stadt dann auch den Gebrauch des 
lübifchen Rechtes und die v o l l e  Jurisdiction über das g e f  a m t e  
Gebiet. Diefer neue Landbefitz, den die Stadt Elbing frei, ewiglich, 
erblich, zu Frommem und Beftem der Stadt für mannigfache Dienfte,
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21) Eine Ausfertigung davon in der kgl. Konfirmationsurkunde v. 10. Jan . 
1549 enthalten (Städt. Arch. Elbing).

22) Diefes^ Gebiet reichte im Wellen bis in die Nähe von Tiegenhof, im 
Süden bis zum halben Draufen und dem Rogaubach, im Often über Trunz hinaus 
bis in die Nähe von Maibaum, im Norden bis an die Grenze von Rehberg
u. Cadinen u. bis zum Frifchen H aff.



die ihre Bürger mit perfönlicher Hingabe und Darbringung ihres Ver­
mögens dem polnifchen Staate geleiftet hätten, wie es im Wortlaut 
der Urkunde heißt23), empfing, beftand wefentlidh aus dem 
Domanialbefitz des Deutfdhen Ritterordens, namentlich aus der 
Komturei Elbing, in dem die Stadt Elbing jetzt die Rechte und 
Pflichten übernehmen follte, die bisher der frühere Landesherr geübt 
hatte. Mithin bedeutete diefe Neuerwerbung alfo keine einfache 
Vergrößerung des ftädtifchen Grund und Bodens, es wurde vielmehr 
der Herrfchaftsbezirk der Stadt damit erweitert. Innerhalb der 
durch das fogenannte Hauptprivileg gefetzten Grenzen follte für die 
Stadt das lübifche Recht in feinem ganzen Umfange gültig fein. 
Sämtliche Einnahmen aus den Gerichtsftrafen follten ihr fortan ge­
hören; alle geiftlichen und weltlichen Lehen (Schule und Kirche) in 
Stadt und Gebiet follten von der Stadt felbft vergeben werden24). 
In Zukunft follte fie Willküren nach ihrem Belieben fetzen können, 
zudem beftätigte ihr der König für fich und feine Nachfolger alle 
alten Privilegien, die fie je von Kaifern, Königen, Fürften, Hoch- 
meiftern und anderen Herren empfangen hatte. So erhielt die Stadt 
durch ihre vom Polenkönig ausbedungenen Privilegien weitgehende 
Freiheiten. War fie fdhon unter dem Orden nur wenig beengt ge- 
wefen, fo konnte fie jetzt praktifch geradezu als autonom gelten, 
freilich nur in dem Sinne, wie es bei einer freien Stadt, die unter 
einem Schutzherrn ftand, zu verliehen ift. Hauptfächlich mitbeftimmt 
wurde dies durch ihre landesherrliche Stellung im eigenen Territorium. 
Der polnifche König beftätigte nur als Schutzherr den Rat der 
Stadt23). Ihre Verpflichtungen befchränkten fich in der Hauptfache 
auf eine jährliche Abgabe von 400 ungarifchen Gulden (Dukaten) 
zur Anerkennung der Schutzherrfchaft. Dazu kam ein jährliches 
Kopfgeld von 17  275 fl. zum Unterhalt für ein Infanterie-Regiment 
in Polen26). Übrigens hielt die Stadt auch ihre eigene Miliz; noch 
1703 haben wir Nachricht, daß Elbing eine Bürgergarde von 
700 Mann aufgeftellt hat, und daß täglich feine Bürger zur Wache 
gezogen find27). Weiter behielt fich der König die Wahl eines 
Burggrafen (Hauptmann) aus der Mitte des Rats zu feiner Stell­
vertretung vor. Diefer wurde ftets den 4 Bürgermeiftern entnommen.
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23) „Inspectis et consideratis multplicibus fidelibus servitys quo Nobis et 
Regno praestiterunt.“

24) Außer dem Paftorat an der St. Nikolai-Kirche, das sich der König zu 
verleihen vorbehielt, doch zufagte, niemals einen der Stadt unerwünfchten 
Pfarrer einzufetzen.

25) Vgl. E . Carftenn: Verfaflung der Stadt Elbing zu Ausgang der pol­
nifchen Zeit.

2e) Seit wann d. Kopfgeld gezahlt worden ift, ift nicht erßchtlich, — wahr­
scheinlich aber erft in der fpäteren Zeit der poln. H errfdiaft. Vgl. M. B är: 
Weftpr. unter Frd. d. Gr., Bd. II, S. 569/70, u. E. Carftenn: E .’s V erf. z. Ausg.
der poln. Zeit, S. 62.

2') Geh. St.-A. Bln., Rep. IX , Polen 27 bb 6.
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Seine Aufgabe ging dahin, Frieden und Sicherheit in der Stadt zu 
wahren; auch hatte er die vom Stadtgericht verhängten Strafen zu 
beftätigen bzw. zu mildern oder zu fdhärfen. Schließlich mußte dem 
König wie feinem jeweiligen Vertreter für Weftpreußen, dem erm- 
ländifchen Bifchofe, jederzeit mit feinem Gefolge Aufnahme in der 
Stadt gewährt werden.

Diefe bevorzugte Stellung, die fomit der Stadt Elbing ein­
geräumt wurde, erhob fie fortan zu einer freien Stadt, — ihrem 
Charakter nach am beften mit den deutfchen Reichsftädten vergleich­
bar, — in der der Rat, wie in dem dazugehörigen Gebiet, das un- 
eingefchränkte Regiment führte. In feinen Händen lag die gefamte 
Verwaltung, über das Stadtvermögen legte er nur feinen Mitgliedern 
Rechenfchaft ab, er fetzte Willküren nach Belieben, in feinen Ge­
richten fprach er das Recht, kurz, die Stadt erfreute fich in- und 
außerhalb ihrer Mauern der größten Selbftändigkeit, in der der 
Rat autonom fchaltete und waltete.

Von den großen Städten Weftpreußens, Danzig und Thorn, fo 
auch von Elbing wurde das polnifche Tribunal niemals angenommen; 
als letzte Berufungsinftanz für die Appellation in der Zivilgerichts­
barkeit galt das aus den Kanzlern des Reiches beftehende Alfelforial- 
gericht in Warfchau28), während für die Kriminalangelegenheiten feit 
1696 der Burggraf eine endgültige Kompetenz hatte. Wie Thorn 
und Danzig, fo hatte auch Elbing feine eigenen Vertreter im 
Generallandtag, Elbing war hier mit zwei Stimmen vertreten; es 
bewahrte auch das Reichsfiegel der preußifchen Lande (sigillum 
terrarum Prussiae), obgleich es dem Gründungsalter nach erft an 
zweiter Stelle ftand; Thorn war die ältefte Stadt.

Zu erwähnen bleibt noch, daß im Jahre 1569 ein Teil der der 
Stadt Elbing verliehenen Befitzungen vom polnifchen Fiskus an- 
gefochten und in Anfpruch genommen wurde. Erft in dem Reichs­
tagserkenntnis vom 2 1. Mai 157229) wurde die Zurückweifung diefer 
Anfprüdie durch König Sigismund Auguft anerkannt und das 
Privilegium vom Jahre 1457 beftätigt. In diefer Beftätigung der 
Elbinger Rechte heißt es, daß d ie  S t a d t  d i e  a n g e f o c h t e n e n  
B e f i t z u n g e n  f ü r  e w i g e  Z e i t e n  r u h i g ,  f r i e d l i c h  
u n d  o h n e  v o n  i r g e n d  j e m a n d  b e f c h w e r t  o d e r  a n -  
g e f o c h t e n  z u  w e r d e n ,  b e f i t z e n ,  g e b r a u  chen u n d  
g e n i e ß e n  f o l l e .  W e i t e r  f o l l e  d i e  S t a d t  E l b i n g  
i h r e  G ü t e r  f r e i  g e b r a u  c h e n , w ie  f i e  i h r  d u rc h  
P r i v i l e g i e n  v e r l i e h e n  f e i e n ,  m i t  v o l l f t ä n d i g  
e r b l i c h e m  R e c h t ,  O b e r h e r r l i c h k e i t ,  E i g e n t u m

Z8) Für Elbing nach Böttcher bis 15 12  nachweisl. d. Appellation noch nach 
Lübeck.

Originalurkunde im Städt. Archiv, Elbing.
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u n d  N u t z u n g ,  o h n e  d a ß  d e r  p o l n i f c h e  K ö n i g  f ü r  
f ic h  o d e r  f e i n e  N a c h f o l g e r  i r g e n d e i n  R e c h t  o d e r  
O b e r h e r r l i c h k e i t  V o r b e h a l t e 30).

Diefer ausgefprochene Verzicht des polnifchen Königs auf jeg­
liche Oberherrlichkeit im Elbinger Gebiet, die der Stadt damit 
wiederholt urkundlich und formell überlaffen wurde, bedeutet aber 
fchlechthin nichts anderes als eine nochmalige Beftätigung, daß die 
Stadt in ihrem Territorium tatfächlich Landesherr und nicht nur 
Grundherr war. In unverändertem Genuß aller diefer Rechte blieb 
fie dann bis zur Verpfändung des Elbinger Gebiets durch die Krone 
Polen an Brandenburg im Wehlauer Vertrage vom Jahre 1657, oder 
befler gefagt, bis zur Verwirklichung diefer Verpfändung im 
Jahre 1703.

In dem rechtlichen Verhältnis der Stadt hat fich auch damals, 
mindeftens in dem Zeitraum bis 1772, prinzipiell nichts geändert. 
Die Stadt wurde zwar infolge der Verpfändung ihres Gebiets faft 
fämtlicher Einkünfte beraubt, aber ftaatsrechtlich wurde durch diefen 
Akt die rechtliche und politifche Situation nicht berührt. Die Stadt 
Elbing blieb nach wie vor unter der Oberhoheit des Königs von Polen, 
desgleichen wurde fie auch in ihrer eigentümlich autonomen Stellung 
nicht befchränkt. Sie hatte nur als Zinfen einer polnifchen Staats- 
fchuld, an der fie, wie wir fehen werden, keinen Anteil hatte, die 
Nutzungen ihres Gebietes an Brandenburg-Preußen zu überlaffen bis 
zur eventuellen Einlöfung von polnifcher Seite, die jedoch nie erfolgte.

Die Einfaffen im Elbinger Territorium ftanden auch nach der 
Verpfändung des Gebiets weiter im Untertanenverhältnis zur Stadt 
und waren den Verordnungen des Magiftrats unterworfen31). Die 
gedruckte „W illkür“  für fämtliche Elbinger Dorffchaften auf der 
Hohe aus dem Jahre 174 1 gibt uns ein anfchauliches Bild des gegen­
teiligen Verhältnifles von Rat und Territorialeinfaffen in diefer 
Zeit. Danach war das Eigentum der Bauern im Territorium nur 
befchränkt. So oft die Stadt als Herrfchaft es für gut fand, mußten 
fie Scharwerke leiden; ohne Genehmigung durfte kein H of veräußert 
werden, ebenfowenig verfchuldet oder verpfändet werden. Ferner 
mußte ein beftimmtes lebendiges und totes Inventar bei jedem 
Bauernerbe verbleiben und jedem neuen Wirte übergeben werden; 
auch konnte jeder fchlechte Wirt des Erbes entfetzt und diefes nach

M) In der Urkunde heißt es von diefen Gütern: „penes civistatem Elbingen- 
sem in perpetuum et in omne aevum omni sinistra suspictione se mota permanere 
deberent, non quasi ex nova aliqua concessione sed quod hereditario iure c u m
U o m i n i o et proprietate Civitati Elbingensi vetutissimorum privilegiorum 
° ? ? CkSSa 0btinerent.“  Von den Gütern und Einkünften heißt es zuletzt: 
»Habeant, teneant, atque possideant pacificeque utantur, fruantur inque usus 
communis praedictae civitatis bene placitos convertant.“

31) Geh. St.-A. Berlin, Rep. i s i m ,  Abt. II , T it. V I, Sect. 12 e, N r. 3.
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einer Taxe einem anderen Wirte übergeben werden . . .  ufw. Diefe 
teils landesherrlichen, teils grundherrlichen Verhältniffe bildeten eine 
enge Verbindung zwifchen Stadt und Territorium, die, wie die eben 
genannte Willkür deutlich erkennen läßt, auch weiterhin trotz der 
Verpfändung beftehen blieb.

Daß fich in dem landesherrlich-rechtlichen Verhältnis zwifchen 
Stadt und Gebiet während des preußifchen Pfandbefitzes keine Ver­
änderung vollzogen hat, fpricht auch König Friedrich Wilhelm I. 
aus, wenn er hinfichtlich der Huldigung der Elbinger Territorial- 
einfaften folgende Anficht äußert (i8 .M ärz 17 13 )32): „Weilen nun 
ermeldte Eingefeffene nicht eigentlich Unfere fondern der Stadt 
Elbingen Unterthanen findt, Wir auch kein ander Recht über die- 
felbe haben, als daß fie von dem bekannten Kapital die Zinfen uns 
entrichten mülfen — — Wir mit Fug und Recht von ihnen die 
Huldigung nicht praetendieren können------ “  ufw. Das dürfte ein­
deutig genug fein und die Situation der Stadt in ihrem Verhältnis 
zu den Einwohnern des Gebietes klar ausfprechen. — Das Ergebnis 
unferer Unterfudiungen ift alfo vom Staatsrechtlichen Standpunkt 
aus gefehen die Feftftellung eines einheitlichen Status bis zum Jahre 
1772, eine Tatfache, die darum befonders hervorgehoben zu werden 
verdient, weil diefes Verhältnis im Zufammenhang mit dem fo- 
genannten Territorialftreit oftmals verdunkelt worden ift.

Erft mit der preußifchen Befitznahme kommt dann — übrigens 
reichlich fpät! — für die Stadt Elbing die große innere Umwandlung, 
die unausbleibliche Notwendigkeit der Einordnung in den abfoluten 
Beamtenftaat Friedrichs des Großen.

Politifch gefehen mußte die Stadtrepublik Elbing zu diefer Zeit 
des Abfolutismus, der erftarkten Staaten des ausgehenden 18. Jahrhun­
derts im Rahmen Preußens Schließlich als ein mittelalterliches Gebilde 
empfunden werden, zumal es fich in feinen Rechten und Freiheiten, 
die es in dem vorhandenen Maße nur bei dem Zerfall der königlichen 
Macht in Polen und dem angefchloSTenen Weftpreußen hatte be­
wahren können, um fo Stärker und berechtigter fühlen mußte, als 
außer den drei Städten Elbing, Danzig und Thorn, die, — da die 
königliche Gewalt verfagte, — praktifch in der Tat autonom waren, 
alle übrigen kleinen Städte in Polen in geradezu grotesker Recht- 
lofigkeit und Abhängigkeit von Woiwoden und Staroften Ständen, 
ohne daß der polnifche König imftande gewefen wäre, dagegen ein- 
zufchreiten.

Aus diefen Verhältniffen heraus war es Schließlich nur folge­
richtig, daß die Stadt, da Polen und das mit ihm verkoppelte Weft­
preußen fchlechthin als Maßftab nicht gelten konnten, in ihrer Ge­
sinnung, in ihrem Zeitbewußtfein bis zum gewiften Grade mittel-

32) Geh. St.-A. Berlin, Rep. IX , Polen, 2 7 b b i 8 .



alterlich gebunden blieb. Ihre Freiheiten, Rechte, Privilegien, nament­
lich im Zufammenhang mit dem noch zu behandelnden Territorial- 
ftreit konnten fo auch nur rein rechtlich von der engen, gleichfam 
privaten Perfpektive ehemaliger mittelalterlicher Anrechte her ver- 
ftanden und verteidigt werden in ftändiger und begreiflicher Oppo- 
fition zum preußifchen Staate, der ja eine den ftädtifchen Rechten 
entgegengefetzte politifche Idee verkörperte, und fo den diesbezüg­
lichen Beftrebungen der Stadt gegenüber naturgemäß ftets als Gegner 
auftreten mußte. Wir haben damit fchon ein wenig vorgegriffen. 
Zunächft wurde die Stadt im Jahre 1772 anläßlich der erften pol­
nifchen Teilung preußifch. Wenn fie nun mit ihrem Übergang an 
Preußen einfache Munizipalftadt wurde und ihren früheren Cha­
rakter vollftändig verlor, zwangsläufig verlieren mußte, fo bleibt 
doch feftzuhalten, daß bis zu diefem Zeitpunkt die Stadt, wenigftens 
rechtlich, abgefehen von inneren und äußeren VerhältniiTen, die 
zuweilen ihre Stellung verdunkelt haben, eine Einheit für fich bildete, 
die nur lofe mit dem größeren Staatsverband, zuerft dem Orden, 
dann und vor allem mit der Republik Polen, im Zufammenhang 
geftanden hat.

Zufammenfaftend ergibt fich, daß Elbing von Anfang an, wie 
alle größeren Ordensftädte, eine bemerkenswerte Selbftändigkeit 
befeflen hat, die es nach dem Wechfel des Landesherrn durch die 
Wahl des Königs von Polen zum Herzog von Preußen zu einer 
autonomen Stellung auszubauen verftand. Diefe Selbftändigkeit: 
wurde noch geftärkt durch die Erweiterung des Territoriums aus 
einem Teil des bisherigen Komtureibezirkes, — dem fpäteren Land­
richteramt. Das Landgebiet der Stadt war alfo kein reines Privat­
eigentum, fondern fozufagen ein status in statu, in dem der Elbinger 
Rat landesherrliche Rechte übte. Auch beftand keine Abhängigkeit 
von Polen, fondern nur eine folche vom polnifchen Könige als „dux 
Prussiae“  und als Landesherr vom „Preußen kgl. poln. Anteils“ . 
Somit beantwortet fich unfere zu Anfang geftellte Frage, ob die 
Stadt Landesherr oder ob fie Grundherr in ihrem Territorium fei, 
von felbft pofitiv im erfteren Sinne, mindeftens für die Zeit feit 1457.

Es drängt fich unwillkürlich der Vergleich mit den deutfchen 
Reichsftädten auf, deren ftaatsrechtliche und politifche Stellung un­
verkennbar eine Analogie zu der entfprechenden Situation der Stadt- 
Elbing in Polen bildet. Ein merkwürdiger Beweis dafür, daß man 
ebenfalls im übrigen Deutfchland Elbing wie auch Danzig den 
Reichsftädten gleichachtete und gleichftellte, mag Folgendes fein:. 
Zu Anfang des 1 6. Jahrhunderts fing man an, Preußen offiziell zu 
Deutfchland zu rechnen, und man beabfichtigte, es zu einem neuen 
Kreife des Reiches zu erklären. Die Städte Elbing und Danzig 
wurden als deutfche Reichsftädte angefehen und wurden zum ober- 
fächfifchen Kreife gezählt. Beide Städte erhielten wiederholt Ein­
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ladungen zu den Reichstagen, fowie Mandate zum Kammergericht; 
man fetzte fie auch in die Reichsmatrikularanfchläge ein33). Im 
Jahre 154834) übergab der polnifche Gefandte dem Kaifer darauf 
bezüglich eine Vorftellung, daß Danzig und Elbing „zwei des Landes 
zu Preußen königliche Städte“  feien, über die nur Polen ein Recht 
habe. Dagegen erhoben die Reichsftädte Proteft, und Kaifer Karl V. 
erteilte dem polnifchen Gefandten Befcheid, daß beide Städte ohne 
großes Unrecht nicht vom Reiche losgeriHen werden könnten. Im 
felben Jahre noch wurde dem Reichsfiskal befohlen, „zu Wieder­
bringung des Reichs Gerechtigkeit“  gegen beide Städte einzufchreiten. 
Daß fie tatfächlich zu den Reichsflädten gezählt wurden, geht auch 
daraus hervor, daß in den Jahren 1542 und 1557 die fächfifchen 
Kreife klagten, daß Danzig und Elbing den Kreis nicht befchickt 
hätten und ihm entzogen würden. Ein weiterer Beweis dafür dürfte 
fchließlich auch die anläßlich der Vorverhandlungen des weftfälifchen 
Friedens im Jahre 1645 erfolgte offizielle Einladung Kaifer Fer­
dinands35) an „Unfern und defz Reiches lieben und getrewen Herrn 
Burgermaifter und Rath der Stadt Elbingen“  nach Münfter fein, 
die die Stadt ganz offenfichtlich den deutfchen Reichsfländen ein­
gliederte.

Diefe Tatfachen haben im ganzen nicht allzuviel zu befagen; 
fie werfen eben nur ein bemerkenswertes Licht darauf, wie man 
feinerzeit die politifche Stellung diefer Stadt auch im Reich gewertet 
und empfunden hatte. Die Stadt Elbing felbft bezeichnet ihr Ver­
hältnis zu Polen als das einer „freien Stadt“  36), die fich beim Abfall 
vom Orden für eine folche erklärt habe und dann dem Schutz des 
polnifchen Königs anvertraut habe. Eine folche Unterhoheit aber, 
wie wir fie für Elbing haben feftftellen können, war in Polen wie 
im Preußen königlich polnifchen Anteils nichts Ungewöhnliches. 
Wir führen neben Danzig beifpielsweife noch den Bifchof von Erm- 
land an, der, ebenfalls mit einer folchen Unterhoheit verfehen, 
geradezu abfolut in feinem Gebiet auftrat.

So fügte fich die Stadt Elbing als ein felbftändiges Gemeinwefen
ein in die damalige politifche Welt, wobei immerhin berückfichtigt
werden muß, daß diefe politifche Welt für die Stadt bis 1772 rein 
äußerlich durch den Rahmen des polnifchen Staates dargeftellt 
wurde, innerhalb defTen die Freiheit einer d e u t f c h e n  Stadt natur­
gemäß einen anderen Sinn haben mußte als in Deutfchland. Wenn 
Elbing fchließlich feinen autonomen Charakter im Jahre 1772 auf­

33) Gebhardt: Handbuch der deutfchen Gefchichte, Bd. 2, S. 581 (Reichs­
glieder nach d. M atrikel 152 1).

34) Geh. St.-A., Berlin. Rep. 90, T it. X V II , N r. 1 . Aus einem Vortrag
v. Räumers i. Staatsminifterium, 2. Oktober 184 1.

35) Stadt-Archiv Elbing, Katalog Volkmann N r. 466. Originalurkunde der 
Einladung.

3Ö) Klagefchrift S. 6, Geh. St.-A., Berlin, Rep. 90, Tit. X V II , Band I, 
N r. 1, S. 207 ff . (Drudkfchrift).
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geben mußte, fo war dies ein naturnotwendiger Vollzug, der in den 
zeitlichen Verhältniffen, in dem Wandel der Anfchauungen über 
Staatsrecht und Staatsmacht bedingt lag, in dem für felbftändige 
politifche Gemeinwefen innerhalb des modernen Einheitsftaates kein 
Platz mehr blieb, in dem vielmehr die ganze Autorität, die suprema 
potestas, in den Händen des abfoluten Fürften lag, der in unferem 
Falle bedeutungsvoll genug, ein d e u t f c h e r  Fürft war.

Es dürfte fomit wohl das Wefentliehe über die ftaatsrechtliche 
und politifche Situation der Stadt Elbing bis zum Jahre 1772 gefagt 
fein. Die Feftftellungen aber follen weiterhin Grundlage und Weg­
weif er in der Behandlung des Territorialkonfliktes werden, auf den 
fich nunmehr unfere ganze Aufmerkfamkeit zu fammeln hat. Das 
nächfte Kapitel hat fich mit der Vorgefchichte oder der außen- 
politifchen Phafe des Elbinger Territorialftreites auseinanderzufetzen.

Zweiter Abfchnitt.

Vorgefchichte des Elbinger Territorialftreites vom
Olivaer Frieden 1660 bis zur i.po!nifchenTeilungi772.

I.
Die Vorgefchichte des Elbinger Territorialftreites fpielt fidi z. T . 

auf der breiteren Grundlage der brandenburgifch-polnifchen Be­
ziehungen von der Mitte bis zum Ende des 17. Jahrhunderts ab. 
Elbing felbft trat dabei noch nicht aktiv in die Erfcheinung; es bildete 
vielmehr für Brandenburg und Polen nur ein politifches Objekt, das 
beide Teile für ihre befonderen Ziele nutzbar zu machen fuchten. 
Wenn nun die Elbinger Frage für Polen im Laufe diefer Zeit immer 
mehr den Charakter einer Preftigefrage angenommen hat, fo blieb 
fie auf brandenburgifcher Seite ftets ein Gegenftand bewußter 
Realpolitik.

Die politifche Konftellation zur Zeit des 2. fchwedifchen Krieges 
war kurz etwa folgende37): Der in den fünfziger Jahren des 17. Jahr­
hunderts ausgebrochene Krieg zwifenen Schweden und Polen lag 
nicht im brandenburgifchen Interefle. Die einander fich kreuzenden 
Beftrebungen der beiden Oftmächte bedrohten aufs ftärkfte das Herzog­
tum Preußen. Brandenburg befand fich dabei in einer heiklen Lage: 
Sein Staatsinterefte erlaubte weder einen Machtzuwachs Schwedens, 
noch eine Stärkung Polens. Die Erhaltung des Friedens war in der 
gegebenen Lage das Wünfchenswertefte, wobei Schweden und Polen 
in gegenfeitiger Spannung zu erhalten waren. Den Standpunkt, ifoliert 
dem Zeitgefchehen zuzufchauen, konnte fich der Kurfürft nicht er­
lauben, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, einer Einigung der 
beiden Rivalen, Schweden und Polen, etwa auf Koften des Herzog­

37) Die Darftellung beruht wefentlich auf Jacobfohn, Der Streit um Elbing.
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tums Preußen Vorfchub zu leiften. Und fo fuchte er je nach Gunft 
oder Ungunft der Lage den Anfchluß bald nach der einen, bald nach 
der anderen Seite hin. Im Jahre 1655 trat er zunächft in Bündnis­
verhandlungen mit Schweden.

Die Ziele der brandenburgifchen Politik im Often richteten fich 
auf mehrere Hauptpunkte, die zufammen wiederum ein einheitliches 
Bild ergaben. So ging das Streben des Großen Kurfürften in erfter 
Linie auf Gewinnung der Souveränität im Herzogtum Preußen, deflen 
Lehnsabhängigkeit vom König von Polen neben anderen Hemmungen 
auch eine einfeitige politifche Bindung an Polen bedeutete. Weitere Ziele 
hießen: Stärkung der Macht Brandenburgs an der Oftfee, Abrundung 
des preußifchen Gebiets und vor allen Dingen Schaffung einer Land­
brücke zwifchen Brandenburg und Preußen. — Stellt man heute den 
deutfchen Gedanken in den Vordergrund, der damals bewußt viel­
leicht gar nicht ftark neben dem brandenburgifch-dynaftifchen Inter- 
effe mitgefpielt haben mag, fo fteht bei diefen politifchen Plänen 
fchon das hiftorifche Recht auf feiten des Großen Kurfürften, der aus 
diefer größeren Blickrichtung gefehen, mit feinen Zielen letztlich nur 
eine einft an Polen verloren gegangene deutfche Stellung wieder­
zugewinnen trachtete.

Zunächft fuchte Friedrich Wilhelm eine Verbindung mit Schwe­
den. In den Bündnisverhandlungen aus dem Jahre 1655 liegt dann 
auch fchon ein pofitives Programm des Kurfürften vor. An erfter 
Stelle ftand wieder die Souveränität im Herzogtum Preußen. Weitere 
Forderungen gingen auf das Bistum Ermland, auf eine Verbindungs­
linie zwifchen Brandenburg und Preußen an der Netze, Warthe und 
Weichfel und fchließlich auf die Übergabe der Stadt Elbing aus 
zollpolitifchen Gründen38); alle diefe Gebiete wollte Friedrich Wil­
helm fouverän befitzen. Aus diefen zweifellos fehr hohen Forde­
rungen des Kurfürften treten die Brennpunkte der brandenburgifchen 
Politik wiederum klar hervor. Wie heute, fo war auch damals der 
eingefchobene Teil polnifchen Gebietes zwifchen Brandenburg und 
Preußen eine geopolitifche Unmöglichkeit. Das Streben des Großen 
Kurfürften, hier im ftaatlichen Intereffe eine Verbindung zu fchaffen, 
war mithin nicht nur berechtigt, fondern fogar dringend notwendig. 
Ähnlich lag die Situation in Ermland. Für die Erwerbung des 
Bistums fprachen neben dem Abrundungsgedanken überdies noch 
handelspolitifche Motive. Aus diefen Gründen war dann auch das 
Beftreben des Kurfürften auf den Befitz von Elbing gerichtet, das 
neben Danzig „un des clefs les plus considerables de Pologne" 
genannt wurde39).

Nach vielem Hin und Her der Verhandlungen kam es endlich 
am 26. November 1656 zu einem „ewigen Schutz- und Trutzbünd­

38) S. Jacobfohn, Der Streit um Elbing, S. 7.
3B) Vgl. Jacobfohn, S. 10.
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nis“ zwifchen Schweden und Brandenburg, in dem der Kurfürft von 
all’ feinen Wünfchen fchließlich nur die Souveränität im Herzogtum 
Preußen und in Ermland zugefichert erhielt. Aber wie „ewige 
BündnifTe“  in jener Zeit allgemein nicht Ewigkeitscharakter trugen, 
fo auch hier. Der Friedensfchluß zwifchen Schweden und Polen, 
auf den der Kurfürft fo ftark rechnete, ließ auf fich warten. Nachdem 
fich Friedrich Wilhelm nun in feinen Friedenshoffnungen getäufcht fah, 
fchwenkte er fchließlich ab, um Separatverhandlungen mit Polen an­
zuknüpfen. Der Schwedenkönig war inzwifchen in einen Kam pf mit 
Dänemark verwickelt, und der Kurfürft mußte im Often allein mit den 
Verhältniffen fertig werden. Er ftellte bald die Feindfeligkeiten gegen 
Polen ein und nahm eine durch den kaiferlichen Gefandten Lifola 
angebotene Vermittlung an. Dabei ift es bemerkenswert, daß der 
Kurfürft die Verföhnung mit Polen an diefelben Forderungen 
knüpfte, auf Grund deren feinerzeit in Labiau die Verftändigung 
mit den Schweden zuftande gekommen war. Man war alfo branden- 
burgifdierfeits bereit, das Bündnis mit Schweden aufzugeben, allein 
möglichft ohne fich mit dem ehemaligen Verbündeten durch etwaige 
weitergehende Zugeftändnifte an Polen zu entzweien. Auch in 
Polen ftand man einer Ausföhnung wohlwollend gegenüber. IndeiTen 
waren die polnifchen Vorfchläge wefentlich anders, als man in 
Brandenburg wünfchte. Zunächft follte Preußen polnifches Lehen 
bleiben; ebenfowenig war man geneigt, das Bistum Ermland an 
Brandenburg abzutreten. Dafür fchlug man, und zwar aus eigenem 
Antrieb, wie es fcheint, die Übergabe der Stadt Elbing an den Kur- 
fürften vor, — nicht ohne Hintergedanken, denn Elbing war noch 
in der Hand der Schweden, und die Befitznahme der Stadt durch 
Brandenburg hätte den Konflikt mit Schweden zur Vorausfetzung 
gehabt; und darauf kam es den polnifchen Diplomaten an.

Trotz der auseinanderftrebenden Ziele war das Endergebnis 
der Verhandlungen ein Übereinkommen zwifchen Brandenburg 
und Polen, der Wehlauer Vertrag vom 19. September 1657, 
in dem der Kurfürft nun doch volle Souveränität über Preußen 
zugeftanden erhielt, aber fonft nur die Abtretung der Ämter Lauen­
burg und Bütow als polnifche Lehen und das Pfandrecht auf die 
Staroftei Draheim und auf Elbing zugebilligt bekam. So wurde der 
in mancherlei Hinficht, namentlich auch für die Zukunft der Stadt 
Elbing bedeutfame Vertrag in Wehlau feierlich abgefchloflen40). 
Das Band mit Schweden war damit zerfchnitten; Polen war jetzt 
nicht mehr Lehnsherr von Preußen, es trat vielmehr der immer­
währende casus foederis zwifchen dem Haufe Brandenburg und der 
Republik Polen an Stelle des früheren Abhängigkeitsverhältniffes., 
Die Ratifikation zu Bromberg am 6. November 1657 war im wefent- 
hchen die Bestätigung der Abmachungen zu Wehlau.

i0) Mörner, Kurbrandenburg. Staatsverträge, S. 225, N r. 12 1 ,  c.
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Damit erhielt Friedrich Wilhelm alfo „die Stadt Elbing famt 
Territor mit vollem Hoheitsrechte“  und auf diefelbe Weiie zu- 
geftanden, wie fie bisher von Polen befeffen worden war. Die 
Stadt follte dem Kurfürften übergeben werden, fobald die Schweden 
fie geräumt hätten. Zu erwähnen bleibt noch, daß bei der Ratifika­
tion des Wehlauer Vertrages die Abgeordneten aus Danzig lebhaft 
Proteft gegen die Abtretung Elbings erhoben, weil fie bei der be­
kannten Handelsrivalität der beiden Städte ein wirtfchaftliches 
Aufblühen Elbings unter Brandenburg auf ihre Koften fürchteten. 
Diefer Einfpruch ifl nicht wirkungslos geblieben. In einem befonders 
ausgeftellten Revers41) verpflichtete fich nämlich der Kurfürft gegen 
Zahlung einer Summe von 400 000 Tlr., die Stadt an Polen zurück­
zugeben, wofür ihm polnifcherfeits 500 von den 6000 Reitern, die 
er im Kriegsfälle zu ftellen hatte, erlaflen wurden.

Obwohl das Recht des Großen Kurfürften auf Elbing durch 
den Wehlau-Bromberger Vertrag zuverläflig gefichert fchien, follten 
fich einer Verwirklichung doch noch unüberwindliche Hindernifle 
entgegenftellen. Über vier Jahrzehnte blieb Elbing noch den 
Brandenburgern vorenthalten, und erft der T r a c t a t u s  r e t r a -  
d i t a e E l b i n g a e  aus dem Jahre 1699 follte darin eine Wandlung 
bringen. Bis dahin blieb für die Stadt felbft alles beim alten, aber 
der Keim zu einem verhängnisvollen Gefchick war mit dem Jahre 
1657 gelegt.

Vorläufig war Elbing (feit dem 10. Dezember 1655) in fchwe- 
difcher Hand, in der es trotz der verfchiedentlichen Entfetzungs- 
verfuche des Kurfürften bis zum Olivaer Frieden (3. Mai 1660) 
verblieb. Hier wiederum erreichte der Kurfürft, trotz mancher 
vorangegangener Widerwärtigkeiten — de jure wenigftens — das 
Seine; fein Recht auf Elbing wurde beftätigt. — Mit diefen Ver­
trägen fchien das Schickfal Elbings vorgezeichnet. Hätte man fich 
allerfeits an die vertraglichen Abmachungen gehalten, dann wäre 
die Stadt an Brandenburg gekommen, genau fo wie fie bisher 
Polen gehabt hatte, mit der Landeshoheit und der einzigen Be­
dingung eines polnifchen Rückkaufsrechtes. Diefe Feftftellung ift 
wefentlieh, weil das Rechtsverhältnis im Jahre 1699 durch den lo­
genannten T r a c t a t u s  r e t r a d i t a e  E l b i n g a e  eine ver­
änderte Grundlage erhielt. Denkt man geradlinig weiter, fo hätte 
die Elbinger Affäre mit Erfüllung der Verträge wohl jetzt fchon 
ihren Abfchluß finden können. Da aber folche Verträge damals 
nicht immer dazu da waren, um auch eingehalten zu werden, fo 
ergaben fich fchon bald die erften Schwierigkeiten.

Nach dem Olivaer Frieden gaben die Schweden die Stadt gegen 
die vertraglichen Abmachungen unmittelbar an die Polen zurück, 
die fie fofort mit Garnifon belegten. Johann Kafimir beftätigte der

41) Mörner, Kurbr. Staatsv., S. 226, N r. 1 12  d; 6. N ov. 1657.
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Stadt fogleich ihre Privilegien, eine Handlung, die jetzt einen offenen 
Vertragsbruch bedeutete. — Um ein Übriges zu tun und vielleicht 
gleich zu feinem Ziel zu gelangen, ließ der Kurfürft noch im felben 
Jahre 100 ooo Tlr. von feiner Forderung fallen; dagegen wollte er 
Frauenburg und Braunsberg folange befetzt halten, bis entweder die 
reftlichen 300 000 Tlr. gezahlt fein würden, oder aber Elbing tat- 
fächlich in feinem Befitz fein würde. Aber die Polen enthielten ihm 
die Stadt auch fernerhin unter vielerlei Vorwänden vor. Es beftand 
keine Möglichkeit, ohne Gewalt von Elbing Befitz zu ergreifen. — 
So kam es, daß der Kurfürft in diefer Sache gegen feinen Willen 
in die Verteidigung gedrängt wurde; das einzige, was er jetzt noch 
tun konnte, um feinen Anfpruch wenigftens aufrecht zu erhalten, 
war, daß er fich bei jedesmaligem Thronwechfel in Polen die Wehlau- 
Bromberger Verträge von neuem beftätigen ließ (26. März 1672; 
17. Mai 1677)42). Für feine Zeit aber haben diefe Bemühungen 
keine praktifche Bedeutung gewinnen können. In der Tat gelang es 
dem Großen Kurfürften nicht, feine Forderung auf Elbing zu ver­
wirklichen. Während feiner ganzen Regierung hat er nicht auf fein 
Recht verzichtet; und doch wagte er keinen Bruch mit Polen. Er 
empfahl vielmehr feinem Nachfolger, allezeit gute Freundfchaft mit 
Polen zu halten, fchon „wegen der Chur Brandenburg, und dann 
auch wegen Preußen“  43).

In wefentlichen verfolgte Friedrich III. in der Elbinger Frage 
diefelbe Politik wie der Große Kurfürft. Zunäcnft blieb auch unter 
ihm alles beim alten; erft als Auguft der Starke König in Polen 
wurde, follte die Elbinger Angelegenheit eine bedeutungsvolle Wen­
dung nehmen. — Schon der Große Kurfürft hatte vorübergehend 
den Gedanken gehabt, fich mit Gewalt fein Recht zu verfchaffen, 
aber die Zeitumftände waren fo widrig, daß diefer Plan nicht in die 
la t  umgefetzt werden konnte. Jetzt, bei veränderten Verhältniflen, 
bedingt auch durch die Gefinnung Augufts des Starken von Sachfen, 
tauchte bei Friedrich III. wiederum der Plan auf, die Republik Polen, 
und zwar hinter ihrem Rücken, gemeinfam mit Auguft vor eine voll­
endete Tatfache zu ftellen und fich mit Waffengewalt der Stadt 
Elbing zu bemächtigen. In der Tat kam diefer Plan auch zur Aus­
führung und follte eine neue, entfcheidende Phafe in der Gefchichte 
des Elbinger Konfliktes einleiten.

In Berlin hatte man die polnifche Königswahl mit größtem 
Interefle verfolgt. Von dem jeweils gewählten König und deifen 
perfönlicher Einftellung hing fo viel für das brandenburgifch-polnifche 
Verhältnis ab. Für Friedrich III. war es außerdem von Wichtigkeit,

42) Mörner, Kurbr. Staatsvertr., 26. März 1672, S. 348, N r. 203; 17 . Mai 
1677, S. 398, N r. 228.

43) Polit. Teftamente d. Hohenz., Bd. 1, S. 51, zitiert bei Jacobfohn, Der 
Streit um Elbing, S. 57.



daß der neue polnifche Herrfcher auch zugänglich war für feine 
befonderen Wünfche im Often, vor allem auch für die Erlangung 
feiner Königswürde in Preußen. So gefehen, genügte der Sachfe eigent­
lich den brandenburgifchen Anfprüchen, und wie die Dinge damals 
lagen, ließ fich wohl an eine Verftändigung zwifchen Brandenburg 
und Polen denken. — Es lag nahe, daß Auguft II. eine Annäherung 
an Friedrich III . fuchen würde; fchon aus finanziellen Gründen 
brauchte er einen Rückhalt; zudem war feine Stellung in Polen auch 
noch zu unficher. So zeigte er fich von Anfang an dem Kurfürften 
entgegenkommend; beiderfeits war man bemüht, ein gutes Verhält­
nis herzuftellen.

Durch die vermittelnde Tätigkeit des Kurfürften legte fich all­
mählich die Unruhe in Polen, die die neue Königswahl hervor­
gebracht hatte, und bald hielt der Kurfürft die Zeit für gekommen, 
um am polnifchen Hofe den Boden für feine eigenen Wünfche zu 
fondieren, unter denen fich u. a. auch die Regelung der Elbinger 
Affäre befand. Eine Gefandtfchaft Wartenbergs44) (Mai 1698) follte 
diefem Zwecke dienen. Neben dem Antrag auf Erneuerung der 
Wehlau-Bromberger Verträge ftand die Elbinger Angelegenheit im 
Mittelpunkt. Übergabe der Stadt, fo hieß es in der Inftruktion, 
„ift das größtefte, fo Uns bei gegenwehrtigen Konjunkturen an­
lieget“  45). Wartenberg hatte in feinem Auftrag fogar noch die 
Vollmacht, — und hier kommt ein neues Moment hinzu — , obgleich 
die „pacta“  klar lägen, dem polnifchen Könige eine Geldunter- 
ftützung anzubieten, falls er dem Kurfürften Elbing zum Befitz 
überlaffen wollte. Es wird hier zum erftenmal verfucht, durch ein 
derartiges Angebot an den polnifchen König — eigentlich durch 
regelrechte Beftechung — die Elbinger Sache ins Reine zu bringen.

Es war jetzt fchwierig, den Stein wieder ins Rollen zu bringen, 
nachdem einige Jahrzehnte ungenutzt verftrichen waren. Aber 
Friedrich III. rechnete mit der Einftellung Augufts II. Diefer ver­
folgte nämlich bei diefem Handel feine eigenen fkrupellofen Ziele. 
Er rechnete fo, daß die Einnahme Elbings durch Brandenburg not­
wendig einen Konflikt zwifchen dem Kurfürften und der Republik 
Polen hervorrufen würde; er wäre alfo gezwungen, weiter feine 
fächfifchen Truppen in Polen zu belaßen, und das gerade wollte er; 
denn mit ihrer Hilfe war feine Stellung gefichert. Er dachte noch 
weiter! Drohte das Zerwürfnis zwifchen Kurfürft und der Republik 
ernftlich zu werden, fo könnte er fich wohl mit Hilfe Friedrichs III. 
und feinen eigenen fächfifchen Truppen der erftrebten Alleinherr- 
fchaft, wenn es fein müßte, auch über ein territorial verkleinertes
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44) Oberkämmerer, Oberftallmeifter u. Hauptmann zu Oranienburg; Frh. 
Kafim ir Kolbe v. Wartenberg w ar ein damalig. Günftling Frd. III . Vgl. 
Jacobfohn, S. 6 j.

45) Zitiert bei Jacobfohn, S. 65.



Polen verfichern, wie dies fchon feine frühen Pläne einer Teilung 
der polnifchen Lande beweifen46).

Und fo follte es dann auch bald zwifchen beiden Herrfchern 
zu einer Einigung kommen, und zwar bei der eigens zu diefem 
Zwecke infzenierten Jagd in der Johannisburger Heide47) (in der 
erften Juniwoche 1698). Die getroffenen Abmachungen follten voll­
kommen geheim bleiben. Die ftrenge Geheimhaltung der Verträge 
wird verftändlich, wenn man ihren Inhalt kennt. Die Elbinger 
Frage wurde dabei für fich befprochen. Nicht einmal ein Protokoll 
durfte geführt werden.

Der Inhalt der Abmachungen ift kurz folgender48): Branden- 
burgifcherfeits betonte man fein „ g u t e s  R  e ch t“  auf Elbing und 
forderte Einräumung der Stadt bis zur Wiedereinlöfung durch Polen. 
Dafür follte dem polnifchen König eine Summe von 150000 Tlr. 
ausgezahlt werden. Die Dinge wickelten fich glatt ab, denn der 
König hatte gegen diefe Vorfchläge nicht nur nichts einzuwenden, 
er verfpracn vielmehr, diefes Vorhaben des Kurfürften auch noch zu 
begünftigen. — öffentlich zwar wollte fich Auguft II. ungehalten 
über die Befetzung der Stadt äußern, um keinen Argwohn gegen 
feine Perfon zu erregen; unter der Hand aber verfprach er, dafür 
zu forgen, daß der Kurfürft nicht mit der Republik in ernfte Ver­
wicklungen geriete, wofür diefer ihm wiederum feinen Beiftand zu- 
fichern mußte, falls die Elbinger Affäre zuviel „bruit“  in der 
Republik verurfachen follte. Sofort nach der Befetzung der Stadt 
hatte fich Friedrich III . überdies fchriftlich bei der Republik zu 
rechtfertigen.

Bereits am 8. Ju li 169849) erfolgte in Warfchau durch branden- 
burgifch-polnifche Kommiflare zunächft die Erneuerung der Wehlau- 
Bromberger Verträge. Auch die Elbinger Angelegenheit kam jetzt 
in Fluß. Der Kurfürft erhielt fogar rechtzeitig, d. h. Ende 
Oktober, Nachricht von dem Vertrauten Augufts des Starken, 
Beichling, daß der geeignete Augenblick zum Handeln gekommen 
wäre. — Die Situation war günftig, das Einverftändnis des Königs 
ficher, die Republik mit dem Kriege gegen die Türken voll befchäftigt 
und das Recht des Kurfürften auf Elbing einwandfrei nachweisbar. 
Der Kurfürft betraute fofort am 30. Oktober 1698 den General­
leutnant Brand mit der Aufgabe, die Stadt Elbing im Eiltempo zu 
überrafchen und für den Kurfürften in Befitz zu nehmen. Der erfte 
Verfuch (30. Oktober), fich der Stadt mit Lift zu bemächtigen, miß­
lang. Die Elbinger hatten vorher den Anfchlag in Erfahrung ge­
bracht und vereitelten ihn durch entfchloftenen Widerftand. Nach
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48) 1698 ein Teilungsvorfchlag an Zar Peter v. Rußland.
47) Den folg. Ausführgn. liegen d. archival. Forfchungen Jacobfohns: Der 

Streit um Elbing zugrunde. S. 66 ff . Vgl. Anhang N r. 1 dazu.
48) Vgl. auch Mörner: Kurbr. Staatsvertr., Anhang S. 809, 25, 5. Juni 1698.
49) Mörner, Kurbr. Staatsv., S. 369, N r. 420.
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dem Rückzug der Brandenburger verfuchte die Stadt dann fchleu- 
nigft, wenn auch ohne Erfolg, Hilfe von außen heranzuziehen 
durch Bittfehreiben an den Primas des polnifchen Reiches, an die 
Woiwoden von Marienburg und Kulm und an die beiden Nachbar- 
ftädte Thorn und Danzig. Die Antworten enthielten jedoch neben 
guten Wünfchen nichts Pofitives; die Stadt wurde nur der „kräftigen 
Protection Gottes“  50) empfohlen. Ebenfo erfolglos war eine Sen­
dung an den polnifchen König, der fich einfach nicht auffinden ließ. 
Auch die letzte Möglichkeit, ein eigener Antrag an den Kurfürften,
— man bot eine felbftändige Abzahlung des Prandfchillings in Raten 
an — , hatte keinen Erfolg. Friedrichlll. ließ überdies auch fchon Recht- 
fertigungsfehreiben in Polen und im übrigen Europa veröffentlichen. 
Es wurde darin befonders zum Ausdruck gebracht, daß der Kurfürft 
die Stadt ohne jede Gewalt in Befitz zu nehmen gedächte; an dem 
„ewigen Bündnis“  mit Polen wolle er fefthalten, fowie die Privi­
legien der Stadt auch nach ihrer Einräumung nicht antaften, da er 
fie unter keinem ändern Titel als dem des Unterpfandes be- 
fitzen und fie nach Bezahlung des Pfandfchillings wieder an Polen 
zurückgeben wolle. An einen ernfthaften Widerftand glaubte der 
Kurfürft nicht. Ihm lag auch offenfichtlich daran, den Konflikt zu 
lokalifieren; er betonte immer wieder die Rechtmäßigkeit feines 
Handelns auch vor dem Völkerrecht. Indeffen gelang es dem 
Generalleutnant Brand erft am io. November 1698 auf nachdrück­
liches Drängen Friedrichs III., fich friedlichen Eingang in die Stadt 
zu verfchaffen.

Die Kapitulationsbedingungen des Kurfürften waren fehr ge­
mäßigt. Es wurde der Stadt der Schutz aller ihrer Rechte zugefagt, 
desgleichen freie Religionsübung; auch in Zukunft follte Elbing das 
Landesfiegel bewahren und das Recht zur Befchickung des preußifch- 
polnifchen Landtages behalten, fowie die Wahl des Rates. Von 
einem Treueid wollte der Kurfürft abfehen in Anbetracht deffen, 
daß die Stadt erft kürzlich dem polnifchen König gefchworen hatte 
(12. April 1698). Schließlich wurde noch einmal betont, daß der 
Kurfürft die Stadt lediglich „jure hypothecario“  befitzen wolle51).

Somit ftand einer militärifchen Befetzung der Stadt durch die 
Brandenburger nichts mehr im Wege, und am 1 1 .  November hielten 
die Truppen des Kurfürften endlich ihren Einzug in die Stadt. Am 
29. November fand der Austaufch der Kapitulationsurkunden ftatt.

Nach 41 jährigem Zufchauen endlich fchien der kurfürftliche 
Anfpruch auf die Stadt Elbing verwirklicht, die Wehlau-Bromberger 
Verträge endlich erfüllt. Allein es follte zu keiner ungetrübten 
Freude kommen. Die Einnahme der Stadt mitten im Frieden erregte

50) St.-Arch. Danzig, Abt. 300 H , Hh x. — Antw. der Stadt Danzig v. 
2 1 . Okt. 1698.

51) Siehe Anhang N r. 2.
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helle Entrüftung in der Republik; die Wut der Polen war maßlos. 
Der Adel wollte fofort auffitzen und ins Brandenburgifche einfallen;, 
man forderte die Verweifung des brandenburgifchen Gefandten 
Werner vom polnifchen Hofe. Ein wilder Schwarm brach ins 
Herzogtum Preußen ein, überfiel Soldau und plünderte das Städtchen 
aus. Es fah von vornherein fo aus, als ob der Elbinger Handel 
der Anfang kriegerifcher Verwicklungen im Norden werden follte, 
die nah und fern gefürchtet wurden.

In Polen fchoben fich König und Republik gegenfeitig die 
Schuld an diefem Vorfall zu, aber keiner hatte Geld genug, um den 
Kurfürften zu befriedigen. So hofften fie beide auf den kommenden 
Reichstag. Der Polenkönig wahrte zwar nach außen hin das Ge- 
ficht und konnte fich nicht genug tun an feindlichen Reden gegen 
den Kurfürften, doch im geheimen unterhielt er trotzdem eine 
dauernde Korrefpondenz mit Friedrich III. — Auguft der Starke 
war ganz zufrieden mit der gefchaffenen Lage, denn das Ver­
bleiben feiner fächfifchen Regimenter in Polen war infolge des 
Konfliktes und der drohenden Kriegsgefahr glänzend gerechtfertigt. 
Die Situation zwifchen Brandenburg und Polen jedoch war öffent­
lich fo zugefpitzt, daß der brandenburgifche Gefandte Werner 
tatfächlidi Warfchau verlaßen mußte (24. Nov.). Das bedeutete 
praktifch den Abbruch der offiziellen diplomatifchen Beziehungen 
beider Länder.

Trotzdem bewahrte der Kurfürft in jenen Tagen eine aus- 
gefprochen friedliche Politik. Die Erregung in Polen fuchte er 
dadurch zu dämpfen, daß er Geldgefchenke an die Würdenträger 
zufagte (ein bewährtes Mittel am polnifchen Hofe!) und daß er die 
Republik durch die Vermittlungsverfuche der anderen europäifchen 
Mächte einzufchüchtern verfuchte. — Andererfeits fetzte er fich freilich 
hinter dem Rücken des polnifchen Königs mit ihr in Verbindung, 
um in feinem Sinne für den kommenden Reichstag vorzuarbeiten, 
der am 16 . Juni 1699 beginnen follte. Die Stimmung für die Sache 
des Kurfürften fchlug daraufhin allmählich zu feinen Gunften um; 
im großen und ganzen war man doch für eine gütliche Beilegung des 
Konflikts, um fchwierige Verwicklungen zu vermeiden. — Die 
urfprüngliche Abficht des Kurfürften war es nun, eine endgültige 
Abtretung der Stadt Elbing mit dem Territorium und dem dazu­
gehörigen Werder an Brandenburg zu erreichen. Nur im äußerften 
Falle wollte er fich mit einer Kompromißlöfung einverftanden er­
klären. Man fieht, der alte Gedanke einer territorialen Verbindung 
zwifchen den Kernmarken und dem Herzogtum Preußen taucht hier 
wieder auf.

Vorwegnehmend mag gefagt werden, daß Friedrich III. feine 
erftrebten Ziele in der Elbinger Frage nidit voll erreichte. Den 
Abfchluß der Verhandlungen bildete der fogen. Tractatus retraditae 
Elbingae vom 12. Dezember 1699, in dem der Anfpruch des Kur-



28 Der Elbinger Territorialftreit.

fürften auf die S t a d t  Elbing aufgehoben wurde und er lediglich 
Pfandbefitzer und Nutznießer des Elbinger T e r r i t o r i u m s  
wurde.

Die Verhandlungen, die diefem Tractat vorausgingen, ergeben 
klar die Abficht Brandenburgs, die Stadt Elbing mit Territorium 
eigentümlich zu erwerben, fo wie es im Wehlauer Vertrag aus- 
gefprochen worden war, — eine Tendenz, die auch fpäter nach der 
Befitznahme des Elbinger Gebietes als hypothekarifches Pfand im 
Laufe des 1 8. Jahrhunderts immer wieder hervorgetreten ift. In 
diefem Sinne erhielten auch die kurfürftlichen Gefandten ihre In- 
ftruktionen. Nur dann, wenn der eigentümliche Befitz der Stadt 
und ihres Gebietes nicht zu erreichen fein würde, follte im äußerften 
Falle eine A b f i n d u n g  i n  G e l d  angenommen werden; anderer- 
feits follte dann aber mindeftens darauf gefehen werden, daß die 
Geldentfchädigung entweder fofort bar bezahlt oder zureichend 
fichergeftellt würde. Wo und wodurch die Hypothek dann beftellt 
werde, fei gleichgültig, wenn nur eine folche Hypothek beftellt 
werde, „woraus Wir das Intereffe der Hauptfumme jährlich erheben 
können“  52). Dabei wollte Friedrich zunächft an der urfprünglichen 
Summe von 400 000 Tlr., wie fie in Wehlau und Bromberg feftgefetzt 
worden war, fefthalten. Daneben ftrebte er noch eine Vergütung 
der Zinfen für die Summe an, die nach feiner Rechnung im Laufe 
der Jahre das Doppelte der Gefamtfumme erreicht haben müßte. 
Allerdings hat er im Ernft wohl felbft kaum an die Erfüllung diefer 
Forderungen geglaubt.

Das Refultat der Verhandlungen haben wir — außer im Vertrage 
felbft53) — auch noch in einem Bericht Hoverbecks vom 1. N o­
vember 169954): „A lfo  daß der Schluß des consilii dahin ausgefallen
.................nur 300 000 Tlr. zuzugeftehen und gegen eine Quittung
aufs ganze Kapital, Intereflen, Schäden und Unkoften in drey Mo- 
nathe nach dem Schluß oder Riß des nächfthaltenden Reichstages 
baar auszuzahlen, auch bis dahin gegen Evacuierung der Stadt 
Elbing die Reichskleinodien zu verpfänden55), mit dem angehängten 
Beding, daß wenn felbige in dem termino nicht eingelöft werden 
follten, Ew. Churfl. Durchlaucht alsdann Fug und Macht haben 
möchten, das T e r r i t o r i u m  v o n  E l b i n g  in supplementum 
des Pfandes eigenmächtig in  B e f i t z  zu nehmen und es bis zur 
völligen Auszahlung der erwehnten Summ zur Hypothek zu halten.“

52) Geh. St.-Arch., Bln., Rep. IX , Polen 27 y  2 (Bd. 2): Inftruktionen an den 
brandenburg. Gefandten Werner, 24. Aug. 1699.

53) Geh. St.-Arch., Bln., Staatsvertr., Polen N r. 2 1 :  Tract retr. Elbingae,
12 . Dez. 1699 (vgl. auch Mörner, K . St.-Vertr., S. 660, N r. 432).

54) Geh. St.-Arch., Bln., Rep. IX , Polen, 27 y  2, Bd. 3.
55) Es w ar bisher noch nicht in den äußerften Fällen gefchehen, daß man in 

Polen Kronjuwelen oder Reichskleinodien verpfändete; w ir hören es bei diefer 
Gelegenheit zum erftenmal.



Es blieb dem Kurfürften nichts anderes übrig, als darauf ein­
zugehen. Ein letzter Verfuch, wenigftens die f o f o r t i g e  Nutz­
nießung zu erwirken, hatte keinen Erfolg. Nach den Abmachun­
gen follte der Kurfürft am 1. Februar 1700 feine Truppen aus Elbing 
zurückziehen und die Stadt offiziell an Polen übergeben. Mit dem 
Traktat (§ 2) hatte Friedrich III. jeden Rechtsanfpruch auf die 
S t a d t  verloren; er follte lediglich das Recht haben, nach Schluß 
oder Riß des nächftfolgenden Reichstages das Territorium als Pfand 
zu befetzen und daraus die Nutzungen als Zinfen56) für die ihm 
fchuldige Summe von 300 000 Tlr. zu ziehen, falls die Polen bis 
dahin den Pfandfchilling nicht bezahlt haben würden; überdies 
follte er das Territorium fo lange behalten, bis die Hypothek darauf 
abgetragen wäre. Dafür wurden polnifche Kronjuwelen, mit denen 
wenig anzufangen war, zur Sicherheit übergeben.

Aus Preußen war der Bifchof von Ermland der einzige, der 
diefen Vergleich mit unterfchrieben hatte. Diefe Tatfache rief den 
empörten Proteft des Marienburger Woiwoden hervor, der den 
Tractat für verfänglich hielt, da für den Fall der Nichtzahlung des 
Pfandfchillings ein eventueller Gebietsverluft zu befürchten fchien. 
Der Einfpruch kam jedoch zu fpät, die Handlung war bereits voll­
zogen. Die Stadt Elbing felbft hatte in keiner Weife Gelegenheit 
gehabt, in diefer Angelegenheit, die ihre Lebensintereften berührte, 
auch nur einen Proteft zum Ausdruck zu bringen.

Politifch gefehen hatte fich die Elbinger Angelegenheit letzten 
Endes zu einer wenig befriedigenden Kompromißlöfung entwickelt. 
Der Kurfürft war dabei „das Opfer feiner eigenen kurzfichtigen* 
zaghaften und inkonfequenten Politik“ . Er lenkte, allmählich un- 
ficher geworden, ein und ftand beim Abfchluß der Verhandlungen 
im Lager der Republik, nachdem er 1%  Jahre zuvor hinter deren 
Rücken geheime Pläne mit Auguft dem Starken gegen ihr Intereffe 
gepflogen hatte57).

Die Ratifikation des Vertrages endlich fand vom Kurfürften 
am 25. Dezember 1699, von König Auguft am 9. Januar 1700 ftatt. 
Vertragsmäßig zogen die Brandenburger am 31. Januar 170058) aus 
Elbing ab, nachdem fie die Stadt am 31. Januar den Polen wieder 
übergeben hatten. Bei gleicher Gelegenheit hatten die Brandenburger 
auch die zur Sicherheit des Pfandes zugefagten polnifchen Kron­
juwelen in Empfang genommen. Mit diefem Traktat aber war die 
Elbinger Frage als folche noch keineswegs aus dem Wege geräumt. 
Für Elbing follte der brandenburgifch-polnifche Vergleich vielmehr 
der Beginn eines langen wirtfchaftlichen Leidensweges werden.

50) In dem Tractat wird felbft nicht von Zinfen direkt gefprodien. Dem 
K urf, follte der „usus fructus solitus“  oder d. gewöhnl. Nießbrauch zuftehen. 
Uber d. Auslegung df. Ausdrucks foll nodi an anderer Stelle die Rede fein.

57) Vgl. Jacobfohn, S. 14 1 .
) Anhang N r. 3.
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Von der Republik und den preußifchen Ständen mußte die 
Stadt noch oft bittere Vorwürfe der Treulofigkeit hinnehmen, weil 
fie ihre Tore den Brandenburgern fo fchnell und kampflos geöffnet 
hätte, ohne erft Hilfe von der Republik abzuwarten. Am 3. Februar 
170059), drei Tage nach Abzug der Brandenburger, erfchien überdies 
noch der Bifchof von Ermland in Elbing und hielt dort eine harte 
Strafrede mit dem wirkungsvollen Schluß: Die Stadt hätte die er­
zürnte Republik wieder zu verföhnen und follte fich felbft eine 
Strafe für ihr abtrünniges Verhalten ausfuchen, worauf diefe demütig 
und zerknirfcht verfprach, 300 000 Tympfen, das find 50 000 Tlr., 
zu dem Pfandfchilling aus eigener Kaffe beizufteuern. Ob und wann 
diefe bezahlt worden find, bleibt allerdings unbekannt. Im übrigen 
aber blieb die Stadt im Genuß aller ihrer Privilegien, Rechte und 
Freiheiten und ward gegen alle Anfprüche kräftig gefchützt. Auf 
den preußifchen Landtagen mußte fie fich noch lange Zeit eine 
demütigende Behandlung gefallen laffen, oft wurde fie als Verräterin 
befchimpft; die erfte Zeit hatten die Ratsmitglieder keinen Mut, 
fich felbft dort blicken zu laffen, — semper aliquid haeret! Sie 
fchickten ftatt deffen Beauftragte mit dem Landesfiegel als ihre Ver­
treter hin60). Erft allmählich legte fich die Erregung und die Sache 
geriet in Vergeffenheit.

Obgleich nun der Kurfürft, der zum Dank für die Zufage 
feiner Hilfe im fpanifchen Erbfolgekrieg feit 1701 mit Zuftimmung 
des Kaifers „König in Preußen“  war61), vertragsmäßig die Berech­
tigung hatte, das Elbinger Territorium als nutzbares Pfand zu 
befetzen, falls die Republik ihren Verpflichtungen in der gefetzten 
Frift nicht nachkommen würde, verfloffen doch wieder zwei 
Reichstage, ohne daß Friedrich III., — jetzt König Friedrich I., — 
fein Recht in Anfpruch genommen hätte. Als fich die Zahlung 
fchließlich bis zum Frühjahr 1702 hinauszögerte und nichts Pofitives 
abfehbar war, ließ Friedrich I. kurzerhand Befehl ergehen, das 
Elbinger Gebiet zu befetzen. Auf ein Bittfehreiben des General- 
Primas nahm er jedoch noch einmal diefen Befehl zurück und ver­
fprach, den kommenden Reichstag, der im Juni 1703 in Lublin ftatt- 
finden follte, abzuwarten. Allein die Situation drängte. Inzwifchen 
war — bereits im Jahre 1700 — gleichzeitig mit der großen weft- 
europäifdien Krifis auch im Nordoften der lange gefürchtete Nordifdie 
Krieg losgebrochen, der Dänemark, Polen und Rußland einerfeits 
und Schweden andererfeits auf den Plan rief; Dänemark allerdings 
mußte fchon im Frieden von Travendal (1700) zwangsweife dem 
Bündnis gegen Schweden entfagen; dafür wandte fich Karl X II . mit 
um fo größerer Energie feinen beiden anderen Gegnern zu. Zu- 
nächft fchlug er (30. November 1700) die Ruffen entfeheidend bei

59) Lengnich, Gefch. d. preuß. Lande Bd. IX , S.
0O) Lengnich, a. a. O., Bd. IX , S. 64.
ei) Mörner, Kurbr. Staatsvertr., Anhang S. 810 ff . X X V I , Art. 6 u. 7.
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Narwa, überfchritt dann die Düna, befetzte Livland und Kurland 
und drang 170 1 in Polen ein, wo er nur geringen Widerftand vor­
fand. 1702 hatte er fchon faft ganz Preußen befetzt und mit feinen 
Truppen überflutet; auch Elbing und, was für Friedrich I. in Be­
tracht kam, deffen Territorium war wieder bedroht. Eile tat not, 
wenn die Schweden hier nicht zuvorkommen follten.

Um die Dinge in feinem Sinne zu befchleunigen, war Friedrich I. 
in der Elbinger Frage nochmals zu Zugeftändniffen, wenn auch 
nicht bedingungslos, bereit. In einem königlich beauftragten 
Schreiben vom 13. März 170362) an König Auguft wollte Friedrich I. 
von den 300 000 vereinbarten Talern nochmals 100 000 Tlr. nach- 
laflen. Daran wurde einerfeits geknüpft, „daß ermeldte Republik 
nun auch nicht länger anftehn werde, I. k. M. in Preußen pro rege 
zu agnoscieren, folchen Titul ihr beyzulegen“  und zum anderen, 
daß Friedrich I. in den bevorstehenden Friedenstraktaten zwifchen 
Schweden und Polen „pro mediatore“  angenommen würde. Wenn 
diefe Punkte nicht berückfichtigt würden, follte freilich das An­
erbieten „nul und nichtig feyn“ . Da nun aber Polen hinfichtlich 
eines Friedens mit Schweden nichts ausrichten konnte, auch die 
fremden Gefandten vom Kaifer, England und Holland mit ihren 
Vorftellungen kein Gehör fanden, — Karl X II . machte zur Bedin­
gung jedweder Verftändigung mit der Republik die Abfetzung' 
Augufts II. —, fo kam das Mediationsangebot fchon kaum in Be­
tracht. Da aber Auguft II. in feiner fchwierigen Situation es für 
notwendig hielt, fich nach Bündniffen umzufehen, und da das für 
ihn fonft fo nahe liegende Bündnis mit dem Zaren bei der Republik 
auf Schwierigkeiten ftieß, weil man ein Zufammengehen mit Ruß­
land für friedensfeindlich hielt, fo wollte er wenigftens die durch 
das Schreiben Friedrichs I. gebotene Gelegenheit ergreifen, um an 
Preußen einen Rückhalt zu gewinnen. Er verfprach die Anerkennung 
der Königswürde durch die Republik, dafür wollte er fich aber nicht 
mehr mit einer um 100 000 Tlr. ermäßigten Pfandfumme begnügen, 
Friedrich I. follte vielmehr auf feine Elbinger Anfprüche völligen 
.Verzicht leiften. Glücklicherweife lief inzwifchen die gefetzte Frift 
nach dem Reichstage ab, fo daß Friedrich I. mit Fug und Recht zu 
den alten Bedingungen das Elbinger Gebiet in Befitz nehmen konnte.

In Polen hatte man währenddeflen durch Reichstagsbefchiuß 
noch einen eiligen Verfuch unternommen, die Pfandfchuld durch 
Aufbringung eines Mühlengeldes zu decken. Im Reichstage felbft 
hatte man mit den beweglichften Worten der Elbinger Sache gedacht, 
aber praktifch war die Eintreibung der Gelder fchon deshalb unmöglich 
weil die Kriegführung Unfummen verfchlang, fo daß alles, was nur 
irgend auf getrieben werden konnte, diefem einen Zwecke dienftbar war, 
und die Einlöfung des Elbinger Pfandes zunächft zurücktreten mußte.

62) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 6.
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So konnte es für Friedrich I. keinen Auffchub mehr geben. 
Am 12. Oktober 1703 rückten brandenburgifche Truppen unter 
Generalmajor von Arnim in das Elbinger Gebiet ein und befetzten 
die Dorffchaften. Sie breiteten lieh bis in die Elbinger Vorflädte 
aus und haben in den von ihnen befetzen Teilen fpäterhin keine 
fchwedifche Befatzung geduldet. — Es war höchfte Zeit für den 
preußifchen König gewefen, fich des Elbinger Pfandes zu verfichern, 
denn fchon am 12. Dezember 1703 zogen die Schweden in Elbing 
ein, die bis 17 10  ununterbrochen die Stadt innegehabt haben, um 
fie dann notgedrungen an die RulTen zu überlallen.

II.
Für die Stadt Elbing begann jetzt eine bittere Zeit. Mit der 

Befetzung ihres Gebietes durch die Brandenburger verlor fie ihre 
Einkünfte daraus, denn Friedrich I. ließ fämtliche Einnahmen für 
die königl. preußifche Staatskalle einziehen an Stelle der Zinfen für 
das von Polen fchuldige Kapital von 300 000 Tlrn., die er, trotzdem 
keine Abmachungen darüber vorliegen, zu 6 %  berechnet wißen 
wollte.

Bemerkt muß noch werden, daß Friedrich I. von vornherein, 
offenfichtlich nicht über das wahre Verhältnis der Stadt Elbing zu 
Polen unterrichtet gev^efen ift63), denn tatfädhlich fcheint es, daß man 
preußifcherfeits anfänglich auf die g r u n d h e r r l i c h e n  Revenuen 
und Nutzungen aus dem Elbinger Gebiet, die bisher der Stadtkaffe 
zugefloffen waren, keinen Anfpruch zu erheben gedachte, zumindeft 
war in dem Kabinettfehreiben vom 30. September 170364) der 
Generalmajor von Arnim nur dahin beauftragt worden, von den 
Einnahmen, die der K ö n i g  von Polen und die R e p u b l i k  bisher 
aus dem Territorium gezogen hatten, eine forgfältige Spezifikation 
zu erfordern und einzureichen, auch follte dem Elbinger Rat an­
befohlen werden, von diefen Einkünften an niemanden etwas zu 
verabfolgen, weil daraus die Zinfen des bewußten Kapitals ent­
nommen werden follten. Die Befchlagnahme wurde indellen bald 
darauf65), nachdem wahrfcheinlich feflgeftellt worden war, daß der 
König von Polen auf die Einkünfte der Stadt keinerlei Anfpruch 
hatte, auf f ä m t l i c h e  Revenuen und Landzinfen, die die Stadt 
Elbing bisher felbft aus ihrem Gebiet gezogen hatte, ausgedehnt. 
Das ging nicht ganz ohne Widerfpruch der Stadt ab, die in diefer 
Maßregel — und das auch mit Recht — eine Verletzung des ihr 
zuftehenden Eigentumsrechtes fah; weder der König noch die Repu­
blik trugen praktifch nur den geringften Teil diefer Pfandfchuld, 
die doch offenfichtlich eine polnifche Staatsfchuld darftellte, fondern 
die Stadt Elbing hatte ganz allein für die Zinfen diefer ungelöfchten

63) Geh. St.-Arch., Berlin, A A  III , Rep. 18 V II, N r. 33.
a4) a. a. O.
®5) Kabinettfehreiben v. 12. November 1703, a. a. O.
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Hypothek aufzukommen, was bei der Höhe des Betrages eine 
unerhörte und ungerechtfertigte Härte bedeuten mußte und not­
wendig die Quelle vieler unerfreulicher Spannungen zwifchen Preußen 
und der Stadt Elbing werden follte. Aus der Handhabung diefer 
Angelegenheit ift fchon jetzt erfichtlich, daß hier ein Konflikt ent­
gegengefetzter Intereften im Entftehen ift.

Während fich dies alles ereignete, hatten fich inzwifchen die 
Schweden der Stadt bemächtigt. — Erwähnt muß noch werden, daß 
man in Elbing kurz zuvor — im Oktober 1703 — erwogen hatte,, 
fich unter den Schutz des preußifchen Königs zu begeben, um der 
fchwedifchen Gefahr zu entrinnen. Dies erhellt ein Bericht des, 
Generalmajors von Arnim vom 23. Oktober 170366), der darin das 
Ergebnis einer Unterredung mit dem Elbinger Rat an den König 
mitteilte. — Vor allem war es die Bürgerfchaft, der an einer preußi­
fchen Schutzherrfchaft gelegen war, fchon um des Friedens und der 
Ordnung willen, die fie unter Preußen erhoffte. Im Rat war man 
fich nicht einig. Einerfeits fürchtete man durch diefe Aktion nach 
erfolgtem Frieden „zur harten Verantwortung gezogen und wie die 
ärgeften Verräther tractiret“  67) zu werden, wie dies fchon einmal 
nach der Übergabe der Stadt an Brandenburg (1698) gefchehen war; 
und andererfeits ftellte man fich überhaupt aus einer gewiffen Über­
heblichkeit und einem in diefem Falle wenig diplomatifchen 
Oppofitionsbeftreben heraus dagegen. So antwortete der Präfident 
der Stadt auf den Rat Arnims, den preußifchen König um feinen 
Schutz zu bitten, der ihnen darauf ficher „vergnügliche Antwort“  
geben würde, hochmütig, „man fähe wol, wie es gemeynet wäre, 
man wolte fie in brandenburgifdhe Hände bringen, und dazu kähmen 
fie noch zeitig genug“ 68). Andeutungsweife kommt in der ver- 
fchiedenen Einftellung zu der Frage einer preußifchen Schutzherr­
fchaft fchon der Dualismus zwifchen Rat und Bürgerfchaft zum 
Ausdruck, der, zum Unfegen für die Stadt, fich immer mehr ver- 
fchärfend, mit der Zeit unerträgliche Formen annehmen follte.

Überhaupt ift es wefentlich, einmal ein klares Bild der Ge- 
finnung zu erlangen, wie fie fich in diefer Zeit in der Stadt Elbing 
ganz allgemein zeigte. Mit der brandenburgifchen Befetzung des 
Elbinger Territoriums Ende des Jahres 1703 und mit der Inanfpruch- 
nahme der Nutzungen daraus fängt die Stadt allmählich an, als 
handelnde Perfon mit in Erfcheinung zu treten, wenn auch die 
Aktivität zunächft verhältnismäßig fchwach und die Aktionsrichtung 
teilweife nicht ganz durchfichtig ift. Bisher ftand fie paffiv im 
Hintergrund, fie war Objekt, mit dem man von Staat zu Staat 
politifch Fangball fpielte, deffen eventuelles Eingreifen in diefer, 
ihrer eigenen Angelegenheit von keiner Seite in Betracht gezogen.

6®) Geh. St,-Arch., Berlin, Rep. IX  Polen 27 bb 7.
67) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 7.
88) a. a. O.



wurde, deffen Stimme nicht einmal eingeholt wurde, als das Eigen­
tum für eine polnifche Staatsfchuld verpfändet wurde, obwohl 
ftaatsrechtlich der polnifche König dazu verpflichtet gewefen wäre, 
da in dem „Privilegium incorporationis“  aus dem Jahre 1454 aus­
drücklich betont worden war, alle wichtigen Angelegenheiten Preußens
— und dazu gehörte diefe Verpfändung ohne Zweifel — nicht ohne 
Zuziehung der preußifchen Stände und Städte zu verhandeln.

Geben wir dem natürlichen Rechtsempfinden Raum, fo wird 
das Unrecht Polens gegen die Stadt Elbing kraß empfunden. Aber 
wir müHen auf der anderen Seite auch fragen: was follte denn 
Polen fchließlich — politifch gefehen — an diefem Schritt hindern, 
wenn es fich vielleicht Vorteile davon verfprach? Wer follte dar­
über richten, ob Recht — ob Unrecht? Am Ende hatte doch die 
Stadt Elbing, was man ihr jetzt nahm, erft aus der Hand 
des ehemaligen weftpreußifchen Landesherrn — zwar für „ewige 
Zeiten“  privilegiert — erhalten. Was aber bedeuteten denn 
im politifchen Leben ewige Bündniffe — Verträge — Privi­
legien? Immer wieder könnten hier formalrechtlich unerhörte 
Rechtsbrüche feftgeftellt werden. Was hätte andererfeits die Stadt, 
die fich damals eine felbftändige Stadtrepublik nannte, gehindert, 
mit politifchen Gegenmaßnahmen zu antworten? Bringt man vor, 
daß fie zu fchwach war, dann darf entgegengeftellt werden, daß im 
politifchen Leben, in dem letztlich noch immer Macht vor Recht 
ging, der Schwächere ftets die geringere Berechtigung hatte. — Wäre 
die Stadt, d. h. ihre Vertreter, klüger, diplomatifcher gewefen, hätte 
fie die Zeichen der Zeit, die im 17. Jahrhundert der ftädtifchen Frei­
heit fchon längft zuwider waren, verbanden und rechtzeitig preu- 
ßifche Schutzherrfchaft gefucht, dann hätte fie fich wahrfcheinlich 
für das, was man ihr jetzt, ohne fie zu fragen, entriß, noch einen 
Preis zahlen laflen können; fo aber bemühte fich ein eigenfüchtiger 
R at beharrlich, überalterte Pofitionen zu halten, die im Grunde nur 
eine Scheinfreiheit konfervierten und nur noch in einem nieder­
gehenden Reiche, wie es Polen mehr und mehr war, möglich waren. 
In diefem Sinne darf dann auch nicht einfeitig gegen ein Unrecht 
Stellung genommen werden, das, wenn wir die Stadt als politifche 
Selbftändigkeit auffaffen, wie fie es felbft auch immer getan hat, 
von ihr vorbeugend vielleicht vermieden — mindeftens aber hätte 
gemildert werden können.

Wir dürfen folgern: Hätte die Stadt Elbing ihre felbftändige 
Stellung nach außen hin immer entfchieden bezeigt, wäre fie eine 
wehrkräftige und gutgeleitete Stadt gewefen, dann wäre es wohl 
kaum denkbar geworden, daß der polnifche König den Befitz einer 
folchen freien und machtvollen Stadt fkrupellos über ihren Kopf 
hinweg hätte verpfänden können, und nie wäre es wiederum möglich 
gewefen, daß der preußifche König fich fo leicht diefes Pfandes 
hätte bemächtigen dürfen, ohne einem nennenswerten Widerftand
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zu begegnen. So aber mußte die Stadt ohnmächtig mitanfehen, wie 
ihr wertvollfter Befitz ihr entzogen wurde. Als Mitglied der Hanfe, 
ehemals eine blühende und auch bedeutende Stadt, hatte fie im 
Laufe der Zeit vollkommen Einfluß und Anfehen nach außen hin 
eingebüßt. Ihre politifche Hilflofigkeit forderte geradezu den Spott 
vieler Fürften und insbefondere den des benachbarten mächtigen und 
durch die Gunft der geographifchen Verhältniffe bevorzugten Danzig 
heraus. Um die Jahrhundertwende (vom 17. zum 18. Jahrhundert) 
konnte daher von politifcher Selbftbeftimmung kaum bzw. gar nicht 
mehr die Rede fein. Dies lag vor allem in den inneren Verhältniflen 
der Stadt begründet. Der Rat als politifches Inftrument war der 
Aufgabe nicht gewachfen, die er als folches hätte erfüllen müffen. 
Innerhalb der Stadt ging er einfeitig feinen oligarchifchen Tendenzen 
nach. Das Wohl der gef amten Stadt war ihm an vertraut, er aber 
wirtfchaftete nur für den eigenen Vorteil und den feiner Familien, 
während in der Bürgerfchaft oft die unerfreulichften Mißftände zu 
Haufe waren. Zuftände übrigens ähnlich denen in vielen Städten 
Brandenburg-Preußens, in denen erft Friedrich Wilhelm I. mit 
energifcher Hand ausgekehrt hat. Mußte der Elbinger Rat 
Politik treiben, dann gefchah dies nicht im Sinne einer freien Stadt, 
fondern in Form von demütigen Bittfchriften oder auch im Wege 
der Beftechung. Nicht umfonft konnte der preußifche Intendant 
Erasmi am 13. Mai 170469) an den König berichten: „Sie haben
eine ungemeine und alleruntertänigfte Devotion vor E. K . M .............
fie laßen fich auch alles gefallen.“  Das freilich war das offizielle 
Geficht, dahinter verbarg fich eine andere Gefinnung, die, wie wir 
bereits wißen, in Opposition zum König in Preußen ftand.

Obwohl fich nun der Rat durch feine fchlechte Wirtfchaft, 
durch feine Unfähigkeit und feine zweideutige Politik nach außen 
immer verhaßter bei der Bürgerfchaft machte, fo blieb das letzten 
Endes ohne Einfluß auf das äußere Gefchehen, denn die Macht lag 
bei ihm, und auch die tieffte Empörung der Elbinger Bürger konnte 
daher nicht wirkfam werden. Das Mittel, durch welches fich die 
Bürgerfchaft der Mißherrfchaft des Rates zu entziehen trachtete, 
war ihr bewußtes Streben, unter preußifche Schutzherrfchaft zu 
gelangen. Allein die Erfüllung mußte frommer Wunfch bleiben; 
der Dualismus innerhalb der Stadtmauern dauerte fort. Unter 
diefen Umftänden war die Methode nicht verwunderlich, mit der 
man über die Stadt Elbing hinweg politifche Entfcheidungen traf, 
die ihre Lebensintereften verletzten.

Inzwifchen hatten, wie wir fahen, am 12. Dezember 1703 die 
Schweden Elbing eingenommen. Karl X II . belegte die Stadt fofort 
mit einer unverhältnismäßig hohen Kriegskontribution von 260 000 
Talern, und mit unerbittlicher Härte forderte er pünktliche Be-
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Zahlung. Die Stadt kam dadurch wirtfchaftlich in eine verzweifelte 
Lage, nicht nur keine Einnahmen aus ihrem Gebiet, fondern noch 
unerträgliche Kriegslaften dazu, die fie beim beften Willen nicht 
imftande war, auch nur annähernd aufzubringen. Von Polen war 
nichts zu erhoffen; die Republik war felbft in einer fchwierigen 
Situation. Eine Hilfsaktion konnte jetzt nur noch von preußifcher 
Seite erwartet werden. Am 27. Dezember 170370) ging dann auch 
bereits ein Schreiben des Elbinger Bürgermeifters und Rats an König 
Friedrich I. ab mit der inftändigen Bitte um eine Unterftützung zu 
der an Schweden zu zahlenden Kontribution. Eine pofitive Auf- 
ftellung der Wünfche, unter denen auch ein Eintreten Friedrichs I. 
für die Stadt Karl X II . gegenüber erbeten wurde, gibt ein Schreiben 
vom 3. März 170471), aus dem (ich übrigens deutlich der ftändig 
wachfende Druck, der von fchwedifcher Seite ausgeübt worden ift
— bekanntlich galt damals noch immer die Devife des Dreißig­
jährigen Krieges, daß der Krieg den Krieg ernähren müffe — , 
herauslefen läßt.

Für ein Darlehn von 100 000 Tlrn. verfprach man das Elbinger 
Territorium mit haften zu laffen. Man bat, dies Darlehn vor- 
zuftrecken, und weil ein großer Teil der ausgefchriebenen Kriegs­
kontribution den Einwohnern des Territoriums auch mit zur Laft 
fiele, diefe Schuld dann a u s  d e n  m it  B e f  ch l a g  b e l e g t e n  
R e v e n u e n  d e s  T e r r i t o r i u m s  m i t t i l g e n  z u  d ü r f e n .  
Man wollte auf diefe Weife zwei Fliegen mit einer Klappe fchlagen, 
ja, es zeigt fich fogar ein fchwacher Verfuch, die Einnahmen des 
Territoriums für die Stadt überhaupt wiederzugewinnen. Es wird 
nämlich „mit aller Demut“  gebeten, den „5. Artikel des Traktates 
retraditae Elbingae 1699 wegen des Ufus fructu nicht weiter zu 
extendiren, als ihn die K . M. und Republik Polen felber genoffen“ ; 
man fährt aber gleich fort, als wollte man erfchrocken die eigene 
Kühnheit dämpfen, „folte man aber hierin nicht erhört werden 
können und die republique nicht bald die hypothecam löfen“  72), 
dann follten doch wenigftens foviel Revenuen freigegeben werden, 
als zur Unterhaltung der Kirchen- und Schulbedienten, fowie der 
Magiftratsbeamten erforderlich fei. Wie wir wiffen, hatte Friedrich L  
fämtliche Einkünfte des Territoriums gefperrt und fie für die königL 
preußifche Staatskaffe beftimmt, fo daß die Stadt Elbing bezüglich 
ihrer Territorialeinkünfte mit einem Schlage vor einem Nichts ftand. 
Auch die Jurisdiktion und die Verwaltung der Ländereien bat die 
Stadt behalten zu dürfen. Sonft aber verpflichtete fich der Rat, 
die jährlichen Zinfen der polnifchen Pfandfchuld bona fide ein­
zubringen und abzuliefern.

70) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 7.
71) a. a. O., 27 bb 9.
72) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 9.
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Teilweife wurden die Bitten der Stadt gewährt. Ihre endgültige 
Formulierung fanden die Abmachungen dann in der Konvention 
vom 2 1. April 170473). Der Stadt wurde ein Darlehn von 70000 
Albertstalern in der Weife zugefagt, daß davon die Summe von 
50 000 Tlrn. bar ausgezahlt werden follte, und was den Reft von 
20 000 Tlrn. betraf, geftattet wurde, diefe aus den von den Jahren 
1703 und 1704 ausftehenden und mit Arreft belegten Einkünften des 
Elbinger Territoriums einzuziehen, jedoch mit der ausdrücklichen 
Bedingung, daß hierdurch dem preußifchen Könige „in dero an dem 
ufu fructu des bemeldten Territorii aus dem Elbing’fchen Tractat 
de anno 1699 habenden Recht nichts abgehe und die Stadt gehalten 
fei, nicht weniger folche 20 000 Tlr. als die übrigen 50 000 Tlr.
S. K . M. zu erftatten“  74). Die Stadt Elbing verpflichtete fich in 
der Konvention, diefes Darlehn nach 8 Jahren zurückzuzahlen, 
bis dahin jedoch nur die Summe von 50 000 Tlrn. mit 6 %  zu ver- 
zinfen; dagegen follte der Überreft zinslos fein. Um die Erfüllung 
diefer Verpflichtungen ficherzuftellen, wurde ausbedungen, daß die 
Stadt Elbing eine preußifche Befatzung erhalten follte, fobald fie 
von den Schweden geräumt fein würde, außerdem Brandenburg- 
Preußen nicht verpflichtet fein follte, felbft „wenn I. K . M. von 
der Krone Polen wegen der auf dem Elbing’fchen Territorio ver-
ficherten 300 000 Tlr. fchon vergnüget w ä re n ,---------- ermeldtes
Territorium nicht ehender zu quittieren, es fey denn, daß fie auf 
der vorgedachten 70 000 Tlr. halben ebenfalls kontentiret wor­
den“  75). Weiter wurde beftimmt (Art. 7), daß der Stadt freibleiben 
follte, zur Abtragung die aus dem Territorium bewilligte Summe 
von 20 000 Tlrn. allmählich von „ihren Landleuten und Unter- 
thahnen“  wieder abzufordern, „jedoch ohne Nachtheil und Abgang
deffen, was S. K . M. von folchen Landsleuten---------- kompetirt
und zuftehet“ . Von diefer Befugnis hat jedoch die Stadt Elbing 
niemals Gebrauch machen dürfen, angeblich weil die Notlage der 
durch mancherlei Unglücksfälle hart betroffenen Territorialeinfaffen 
dies nicht geftattete. Andererfeits ift aber auch die Rückzahlung 
des Darlehns, über das von der Stadt am 23. April 1704 eine be- 
fondere Obligation ausgeftellt wurde, nicht erfolgt, und felbft die 
Zinfen für die 50 000 Tlr. find nur bis 17 12  abgetragen worden. 
Das gefchah freilich mehr oder weniger zwangsläufig infolge der 
harten fchwedifchen Bedrückung, wodurch die Stadt einfach nicht 
mehr in der Lage war, ihren Verpflichtungen nachzukommen, da 
fie überdies auch keine Territorialeinkünfte mehr hatte.

73) a. a. O., A A  III , Rep. 18, V II , N r. 33. Konvention de dato Elbing. 
2 1 .  April 1704.

74) Konvention: Artikel 3.
75) a. a. O., Artikel 6.
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Preußifcherfeits wurde in der Konvention verfprochen, von den 
mit Befchlag belegten Einkünften des Territoriums fo viel, wie zum 
Unterhalt der Schulbedienten, der Bedienten des Rathaufes und zu 
anderen, ebenfalls zum allgemeinen Nutzen der Stadt unentbehr­
lichen Ausgaben erforderlich fei, „angemeffene Verfügung zu treffen“ , 
und infolgedeffen ift dann auch im Jahre 1706, — freilich nicht ohne 
vorherige Differenzen zwifchen den Elbinger Stadtbehörden und dem 
preußifchen Staat und nicht ohne zahlreiche Bittfehreiben des 
Magiftrats76), daß „die hochbetrübte Stadt Elbing in ihren defideriis 
nunmehro erhöhret“  werden möge — , der Stadt ein Teil der Ein­
künfte des Territoriums, namentlich die Güter der frommen Stif­
tungen zurückgegeben worden, wogegen die übrigen Revenuen der 
Stadt aus ihrem Gebiet fortwährend für preußifche Rechnung ein­
gezogen wurden. Im übrigen follte die Stadt in ihren Rechten und 
Privilegien unberührt bleiben, wie dies in der „Capitulation“  vom 
1 1 .  November 1698 der Stadt von Friedrich I. (III.) verfprochen 
worden war (Art. 5).

So hat (ich Preußen der Stadt damals angenommen und fie aus 
einer Notlage befreit, in die es fie genau genommen durch die In- 
anfpruchnahme ihrer Territorialeinkünfte erft hineingeftoßen hatte; 
denn eine folche Hilfe wäre ficher kaum in Frage gekommen, wenn 
die Stadt noch ihre althergebrachten Einnahmen aus ihrem Gebiet 
gehabt hätte. — Dem preußifchen Interefle indeften konnte der 
Elbinger Hilferuf nur zuftatten kommen; denn mit einer verhältnis­
mäßig hohen Geldunterftützung und dem damit bedingten noch­
maligen Pfandrecht auf das Territorium war die Bindung der Stadt 
an Preußen entfehieden fefter geworden, und es beftand für Preußen 
die Hoffnung, auf diefer Grundlage weiter bauend und andere Mög­
lichkeiten ausnutzend, das Pfandrecht allmählich in Eigentumsrecht 
zu verwandeln, ein Beftreben, das fich bis zur preußifchen Okku­
pation im Jahre 1772 wie ein roter Faden in der Behandlung der 
Elbinger Sache verfolgen läßt.

III.
Die Verwaltung der preußifchen Einkünfte gefchah durch einen 

vom Könige eingefetzten Intendanten, und zwar fo77), daß von 
1706 an der Intendant nur die fixen Zinfen allein einzog, während 
die unfteten Gefälle dem Elbinger Rat zur völligen Dispofition be­
laßen wurden und diefer den Ertrag nach eigenem Gutdünken 
abliefern konnte. Diefe Einrichtung blieb bis zum Jahre 1723 
beftehen. Mit der Zeit aber ergaben fich Differenzen zwifchen 
Magiftrat und Intendanten; letzterer beklagte fich in feinen Berichten 
an den König oft bitter über die Unzuverläfligkeit, mit der die 
Ablieferung der Gelder von Seiten der Stadt gefchähe, und fo wurde er

76) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 2 7 b b io .
77) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 23.
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im Jahre 1724 mit der Einnahme f ä m t l i c h e r  Gefälle betraut. In 
einem Schreiben des Intendanten Pöhling vom 28. Dezember 172778) 
heißt es beifpielsweife: „Es hat auch der Magiftrat mit denen un- 
fteten Gefällen dergeftalt fchändlich umbgegangen, daß I. K . M. 
durch ihre negligence und zum Theil offenbahre malverfationnes
wenigftens alle Ja h r e ---------- 15 000 f l . ------------ verlohren haben,
wie denn feit anno 1724, da ich auf königl. Befehl die Adminiftra- 
tion der unfteten Gefälle übernommen, bereits die Einnahme wieder
geftiegen---------- Die 400 Dukaten übrigens, die die Stadt fonft
zur Anerkenntnis polnifcher Oberhoheit an den polnifchen König 
gegeben hatte, wurden feit der preußifchen Befetzung des Terri­
toriums mit den übrigen Zinfen für Preußen eingezogen79).

Daß die Verwaltung der Einkünfte auf vorftehende Weife ge- 
fchehen ift, ergeben die Berichte der Intendanten in den diesbezüg­
lichen Akten des Geheimen Staatsarchivs in Berlin. Aus den 
Rechnungen des Landrichters, Außenkämmerer- und Fifchamtes80), 
die allerdings infolge des Rathausbrandes vom Jahre 1777 nicht 
vollftändig vorhanden find, muß freilich der Eindruck gewonnen 
werden, daß die Stadt Elbing in der Zeit des preußifchen Pfand- 
befitzes bis 1772 eigene Verwaltung der Einnahmen gehabt habe, 
weil nämlich, wie aus den Rechnungen zu fchließen ift, die Abgaben 
von den einzelnen Ämtern aus geleiftet worden find, nicht aber von 
dem preußifchen Intendanten felbft eingezogen wurden. — Aus 
welchen Gründen diefer Schein erweckt wurde, bleibt unklar. Viel­
leicht ift man von ftädtifcher Seite dabei aus Bequemlichkeitsgründen 
bei der alten Einrichtung geblieben und hat fo nur formelle Ab­
rechnungen geliefert, ohne dabei den Tatbeftand einer andersartigen 
Verwaltung zu berückfichtigen; ein anderer Grund ließe fich kaum 
dafür finden.

Die erften Jahre des Pfandbefitzes ergaben — fehr zum Miß­
vergnügen Friedrichs I.81) — nicht die Einkünfte, die den Zinfen 
eines Kapitals von 300 000 Tlrn. entfprochen hätten, die er mit 
6 %  berechnet willen wollte. Immer wieder wurden die Intendanten 
angehalten, wenn auch mit Milde, fo doch peinlich und gewilfenhaft, 
darauf zu fehen, daß die preußifche Staatskafle zu ihrem Recht 
komme. Nachdrücklicher wurden die Maßnahmen erft mit der 
Regierung Friedrich Wilhelms I.

Das Verhältnis der Stadt zum Intendanten war von vornherein 
keineswegs glatt. Insbefondere trug der Antagonismus zwifchen Rat 
und Bürgerfchaft mit dazu bei, daß zwifchen Rat und Intendant eine 
gewilfe Spannung beftand, denn es gefchah fehr oft, daß Stimmen

78) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen z y b b z ^.
79) a. a. O., 27 bb 10.
80) Stadt-Arch., Elbing.
81) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 10, Schreiben Friedrichs I. 

a. d. Elb. Mag. 14 .7 . 1705.



der Bürgerfchaft fchwere Klage über den Rat zum Intendanten 
trugen und nach preußifcher Schutzherrfchaft verlangten, „zumahl 
He (die Bürgerfchaft) ihr itziger miferabler Zuftand von gänzlich 
liegender Nahrung und comertz und die Hoffnung, daß es beffer 
unter E. K . M. Schutz ihr ergehen würde, hiezu treibet“ 82), — 
während der Rat hinterrücks heimliche Abmachungen mit dem 
fchwedifchen Kommandanten pflog, um eine Befetzung durch 
preußifche Garnifon zu verhindern und gleichgerichtete Bitt- 
fchreiben an den polnifchen König fandte83). Als befonders 
aktiv in diefer Beziehung wird der Außenkämmerer Jakob Rule84) 
genannt. Er ift es auch, der dem Intendanten Braun85) eine fehr 
brüske Ablehnung zukommen ließ, als diefer von der Stadt Elbing 
verlangte, den Fehlbetrag für die 6 %  Zinfen des Kapitals von 
300 000 Tlrn., der aus dem Territorium nicht beizutreiben war, aus 
der Stadtkaffe zuzufchießen (etwa 4000 Tlr. jährlich). Und zwar 
gefchah diefe Ablehnung mit der berechtigten Begründung, daß nicht 
die Stadt Elbing, fondern die Krone Polen das Territorium ver­
pfändet hätte, den Reft folle man fich nur ruhig in Polen holen. — 
Diefe Einftellung vom Standpunkt der Stadt aus war wohl ver- 
ftändlich und durchaus gutzuheißen, wenn es nur hinter den Kuliffen 
nicht gar fo trübe ausgefehen hätte. Immer wieder wurden Klagen 
laut, teils von der Bürgerfchaft, teils von dem jeweiligen Intendanten 
über die fchlechte und unökonomifche Wirtfchaft des Rates.
„ ------ fonften befindet fich die Stadt in recht großem Jammer,
weilen die Ausgaben immer gehäufet und zugleich der Nahrungs­
handel und Schiffarth gänzlich gehindert wirdt, welches die Leute
desperat machet, zumahl fie kein Ende abfehen mögen------ “  86).
Dagegen heißt es vom Magiftrat87), daß er trotz der wirtfchaftlichen 
Notlage im allgemeinen „in geruhigem Belitz feiner bishero im 
Territorio confervierten Salarien und anfehnlichen Zugänge“  fei, 
und daß er fich um die in der Bürgerfchaft herrfchende Armut um 
fo weniger kümmere, „da felbige hierdurch außer Vermögen gefetzt 
wird, dem Magiftrat, wie es wol in Dantzig gefchiehet, tete zu 
biethen und fich felbften des gemeinen Beften anzunehmen“ . Be­
richte ähnlicher Art ließen (ich beliebig vermehren88). Die Miß- 
wirtfchaft war alfo offenfichtlich; andererfeits aber war der Rat 
nach preußifcher Seite hin fo hartmäulig, daß der König oft Maß-

82) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 2 / b b u ,  Intendant Braun an 
den König im Auguft 1707.

83) a. a. O. (1707).
84) a. a. O.
85) 15. Februar 1707.
88) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 20, Bericht des Intendanten 

Braun, 2. Auguft 17 12 .
87) a. a. O. 27 bb 27.
88ji Ygj_ g  Carftenn: Die wirtfchaftliche Entwicklung Elbings im 19. Ja h r­

hundert.
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regelung oder Beftrafung vornahm, deren Auswirkungen aber ftets 
wieder die bereits vollkommen ausgefogene Bürgerfchaft trafen. 
Das fchuf fchließlich eine unerfreuliche Atmofphäre, die {ich auf 
Seiten der Einwohnerfchaft teilweife zum erbittertften Haffe erhitzte.

Doch foll jetzt von den inneren Verhältniffen der Stadt ab- 
gefehen werden, um noch kurz ihre Stellungnahme in ihrer territo­
rialen Angelegenheit nach außen hin zu unterfuchen. Wie wir 
wiffen, fympathifierte die Bürgerfchaft immer mit dem Gedanken, 
einmal unter preußifche Schutzherrfchaft zu gelangen; das kommt 
für die jetzige Frageftellung nicht in Betracht, da in äußeren Dingen 
lediglich der Rat die Stadt als Ganzes genommen repräfentierte 
und auch verantwortlich war. Und da muß nun bemerkt werden, 
daß die Stadt — als Einheit betrachtet — konfequent darauf be­
dacht blieb, auf keinen Fall die Verbindung mit ihrem Territorium 
zu verlieren, wie fich das vor allem in Fragen der Jurisdiktion und 
der Verwaltung zeigte, und daß fie, daraus fchließend, den 
Zuftand der Verpfändung ihres Territoriums von vornherein als 
einen vorübergehenden aufgefaßt und, immer im Vertrauen auf die 
Republik Polen, mit der Möglichkeit einer baldigen und zuverläffigen 
Einlöfung des Pfandes gerechnet hat; fie follte fich, trotz teilweife 
recht lebhafter Bemühungen von polnifcher Seite, darin getäufcht 
haben.

Als ftädtifches Gemeinwefen gab fie fich, freilich nur aus 
egoiftifchen Beweggründen, oft als integrierenden Teil des polnifchen 
Staates, befchickte die Landtage und war ängftlich darauf bedacht, 
die vom polnifchen König ausgefchriebene Kopffteuer auch für das 
Territorium mit aufzubringen89). Wegen ihres fchlechten wirtfchaft- 
lichen Zuftandes ging fie fogar den König in Preußen um Unter- 
ftützung dafür an und fetzte es tatfächlich durch, daß preußifcher- 
feits die Einziehung des Kopfgeldes aus dem Territorium — 
wenigftens zeitweife — geftattet wurde. In Preußen gab man diefe 
Einwilligung allerdings mit gewiffen Hintergedanken: Erftens hätte 
eine Abfage nicht den Rat, bei dem ja Eigennutz das primum 
movens war, getroffen, fondern allein wieder die Bürgerfchaft ge­
drückt, die dafür hätte aufkommen müffen. Zum anderen wollte 
man die Stadt nicht noch widerfpenftiger machen, um nicht indirekt 
bei der Republik die Stimmung für die Einlöfung des Elbinger 
Pfandes zu fördern, da die Stadt ohnedies bei jeder nur möglichen 
Gelegenheit in Polen auf Rückgabe ihres Gebietes drang. Wenn 
auch bisher noch nichts Pofitives dabei herausgekommen war, fo 
wurde doch fchon genug deswegen auf polnifchen Reichstagen dis­
kutiert und die unangenehmften Gerüchte über den Fortgang in 
diefer Sache verbreitet. Und endlich hoffte man, daß, „wenn die 
füße Träume, fo der Magiftrat gegen die Reichstage zu haben pfleget,

80) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 27.



abermahlen nicht eintreffen“  90), man in Elbing von felbft die Luft 
verlieren würde, weiterhin Kopfgelder aus dem Territorium für 
Polen zu fammeln.

Da nur preußifche und keine polnifchen Akten Vorlagen, fo 
war es nur indirekt möglich, von den ftändigen Bemühungen des 
Elbinger Rats zu erfahren91), die diefer anftellte, um in Polen die 
Wiedereinlöfung des Elbinger Gebiets zu erreichen. Und tatfächlich 
hat die Stadt mit diefen Bemühungen den preußifchen Königen 
manche Sorge bereitet, die ja gerade das Entgegengefetzte, nämlich 
den eigentümlichen Befitz von Stadt und Gebiet anftrebten. Brennend 
wurde diefe Frage zeitweife unter Friedrich Wilhelm I., wie über­
haupt während feiner Regierung eine verhältnismäßig ftarke Tätig­
keit in diefer Hinficht auf allen Seiten, d. h. auf preußifcher, 
polnifcher und Elbinger Seite, zu beobachten war.

IV.
Zunächft foll noch kurz die politifche Bedeutung der 

Elbinger Frage bis zum Schluß der Regierung Friedrichs I. geftreift 
werden. Es fteht nicht genügend Raum zur Verfügung, um genau 
ins einzelne zu gehen und nachzuprüfen, inwieweit die Elbinger 
Angelegenheit in der Politik der Mächte eine Rolle gefpielt hat, 
die jedenfalls auch nur im Zufammenhang mit anderen größeren 
Projekten als wefentlich genannt werden dürfte. Soviel aber fteht 
feft, daß die Frage der Einräumung der Stadt auf preußifcher Seite 
als Forderung, auf Seiten der auswärtigen Mächte, — es kommen 
vor allem Schweden, Polen und Rußland dafür in Frage, — als 
diplomatifches Druckmittel, meift um ZugeftändnifTe zu erreichen, 
immer wieder aufgeworfen worden ift.

So gehört der Fall Elbing z. B. mit in ein polnifches Teilungs­
projekt Augufts II. aus dem Jahre 170392), das, wenn es zur Aus­
führung gelangt wäre, Preußen u. a. die Stadt und Feftung Elbing 
zugefichert hätte, wofür Friedrich I. die fchwedifche Kontribution 
hätte zahlen müflen. — Auch der Schwedenkönig Karl X II . hat 
mehrfach preußifche Rechte auf die Stadt Elbing offiziell anerkannt, 
ohne fie jedoch, trotz aller Freundfchaftsverficherungen, jemals zu 
räumen. So enthält das Projekt des Altranftädter Friedens (1 
September 170693) beifpielsweife fehr pofitive Verfprechungen für 
Preußen, deffen Freundfchaft oder mindeftens Neutralität Karl X II . 
damals als Rückendeckung notwendig brauchte. Es kam darin zum 
Ausdruck, daß Preußen die Stadt Elbing und das Gebiet, das es jetzt 
als Unterpfand befaß, zu vollem Eigentum und auf immer erlangen 
follte; weiter follte Preußen, da es das Territorium innehatte und

80) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 27. Intendant Pöhling an 
den König, 3 i.A u gu ft 1728.

B1) Die Elbinger Akten geben keinen wefentlichen Auffchluß darüber.
82) G. Droyfen: Gefchichte der preußifchen Politik Bd. IV  1, S. 280.
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ein altes Anrecht auf die Stadt geltend machen konnte94), diefe 
okkupieren, fobald fie von den Schweden geräumt wäre. Denfelben 
vielverfprechenden Inhalt haben wir in einer Erklärung Karls X II . 
vom 4. Februar 170795). Wie wir aber willen, haben diefe Ver- 
ficherungen nie praktifchen Wert erhalten, denn 17 1 o kam die 
Stadt in ruffifche Hände, um 17 12  unter polnifche Oberhoheit 
zurückzukehren. Sie mußte im polnifchen Erbfolgekrieg, fowie im 
fiebenjährigen Kriege noch zweimal ruflifche Befatzung aufnehmen, 
ehe fie 1772 endgültig preußifch wurde, ohne daß fie in der
ganzen Zeit nur einmal preußifche Garnifon in ihren Mauern
gehabt hätte. Es blieb alfo fchwedifcherfeits nur bei guten Worten, 
die nur den einen Zweck verfolgten, die gute Laune für Schweden 
in Preußen nicht zu verderben, delfen Neutralität Karl X II . fo 
dringend für feine Ziele benötigte. — In einem 1706 auf gefetzten
Projekt eines Bündniffes Preußens mit König Stanislaus von Polen,
der mit Hilfe Karls X II . König in der Republik geworden war, 
nachdem Auguft II. im Altranftädter Frieden gezwungenermaßen, 
wenn auch nicht rechtsgültig, auf die Krone hatte verzichten müflen, 
nahm die Elbinger Angelegenheit wiederum einen gewiffen Raum 
ein. Nach dem Königswechfel, an dem Karl X II . neben dem da­
maligen Primas am polnifchen Hofe faft den alleinigen Anteil hatte, 
tobte in Polen der Kam pf zwifchen den beiden Parteien der Könige 
Auguft und Stanislaus. Die Pofition des neuen Königs und feiner 
Anhänger war dabei nur fchwach und ftützte fich vor allem auf die 
Anwefenheit Karls X II . So war es nur verftändlich, daß fich 
Stanislaus felbft nach Unterftützungen mit umfah und eine Annähe­
rung an den preußifchen König fuchte96). Er verfprach diefem, zur 
Erkenntlichkeit für feine Hilfe zur endgültigen Entthronung Augufts 
oder für feine eigene Rektifizierung durch Neuwahl, den Strich von 
Pommerellen, „fo E. K . M. preußifche und pommer’fche Lande 
fcheidet“ , dazu die Stadt Elbing mit ihrem Territorium „urbem 
Elbingenfem una cum territorio quod ad eam pertinet“  97), fowie das 
ganze Bistum Ermland zu eigen übergeben und abtreten zu wollen. 
Obwohl diefes Angebot für Preußen fo günftige Bedingungen ent­
hielt, ift es Projekt geblieben und kam nicht zur Ausführung. Zag­
hafte Unficherheit, gepaart mit politifchen Rückfichten auf den 
Zaren und auf Auguft und deffen einflußreiche Partei in der Re­
publik, ließen keine Verftändigung zu. Schließlich mußte Preußen 
in dem fchwedifchen Bündnis König Stanislaus doch anerkennen, 
es hatten dies freilich auch der Kaifer und die Seemächte getan, 
„aber die preußifche Anerkennung war der Verzicht auf eine

94) Hinfichtl. d. Wehlau-Bromberger Verträge.
95) Droyfen, Gefch. d. preuß. Polit., Bd. IV  1, S. 3 13  (Anm.). Im gleichen 

Jah r kam es auch zu einer Allianz zwifchen Preußen und Schweden.
B8) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 ff. 1.

) a. a. O. Rep. X I, Schweden, 247 II, Fase. 18, Art. V II.



politifche Pofition, die den fehlenden Zufammenhang zwifchen den 
Kurlanden und dem Königslande gleichfam ergänzt hatte“ 98).

In einem weiteren polnifchen Teilungsprojekt Augufts II. aus 
dem Jahre 1709"), — dem gleichen Jahre, in dem er wieder König 
auf dem polnifchen Thron wurde, — kam wiederum nichts Pofitives 
für Friedrich I. zuftande, der das „große DefTein“  mit Eifer auf­
nahm und neben ganz Weftpreußen „in specie Elbing“  noch 
Ermland und das Protektorat über Kurland für fich erhoffte, womit 
der Traum des Großen Kurfürften, eine territoriale Verbindung 
zwifchen den Kurlanden und Preußen zu fchaffen, wohl feine Er­
füllung gefunden hätte, w e n n ---------- , aber die Konfequenzen
wurden wieder einmal nicht gezogen. Und als Friedrich I., nachdem 
Auguft II. auf halbem Wege nicht mehr mittun wollte, einmal für 
diefe Idee erwärmt, fich damit an den Zaren wandte, erhielt er von 
diefem zwar das Verfprechen100), Elbing zu fäubern und es an 
Preußen zu geben, indeffen wandelte fich aber durch den ruffifchen Sieg 
bei Pultava die Lage der Dinge derart, daß nun auch der Zar, als Herr 
der Situation, zu keinen Zugeftändniffen mehr geneigt fchien. Als 
endlich im Februar 17 10  die Ruffen Elbing befetzten, dachte der 
Zar auch tatfächlich nicht mehr daran, die gegebene Zufage ein- 
zulöfen; folange der Krieg dauerte, wäre an keine Räumung der 
Stadt zu denken, außerdem wäre Rußland nicht in der Lage, Ge­
biete wegzufchenken, die der Republik Polen gehörten101). — So 
trieb man letzten Endes fein Spiel mit Friedrich I. Durch Ver- 
fprechungen wurden oft Zugeftändniffe abgelockt und fpäter diefe 
Verfprechungen unbeachtet gelaffen. So auch im Jahre 1 7 1 1 102) 
anläßlich der Ruffendurchmärfche durch Preußen nach Pommern, 
die zu einer Aktion gegen Schweden unternommen werden follten 
und die Friedrich I. unter der Bedingung geftattete, daß Stadt und 
Feftung Elbing ihm ohne jeden weiteren Auffchub eingeräumt würde. 
Das Verfprechen wurde auch hier gegeben, aber fpäterhin an die 
Erfüllung fo unverfchämte Forderungen geknüpft103), daß die Ver­
handlungen darüber zu keinem Ergebnis kamen. In weiteren Ver­
handlungen mit Dänemark und Polen104), deren Wunfch es war, 
den preußifchen König zum offenen Krieg gegen Schweden zu 
bewegen, oder mindeftens, daß er ihre Sache unter der Hand be-
günftigte, zeigte fich Friedrich I. wohl geneigt, ihnen beizuftehen.
Dafür aber follte Elbing dem preußifchen König fofort eingeräumt 
und Stettin gefordert werden, desgleichen, daß die eventuell zu

98) Droyfen, Gefchichte der preuß. Politik, Bd. IV  1, S. 315 .
B9) a. a. O. Bd. IV  4> S. 284/85.
10°) Droyfen, Bd. IV  1, S. 339, Marienwerder, 16 . Okt. 1709.
101) a. a. O. S. 3 jo.
102) a. a. O. Bd. IV  4, S. 292, 93.
103) a. a. O., Kottbus nebft der Feftung Peitz und via regia mit Croflen

für Elbing.
104) Droyfen, Gefchichte d. preuß. Politik, Bd. IV  4.
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erobernden Teile von Pommern gegen ein Äquivalent an Preußen 
abgetreten würden. „Wenn aber Elbing nicht fofort geräumt werde, 
fo könne fich der preußifche König zu nichts und keinem weiteren 
Engagement mit den nordifchen Alliierten entfchließen. Die Über­
gabe der Stadt Elbing fei jetzt eine conditio sine qua non105).“  — 
Ein von dem preußifchen Minifter Ilgen auf diefer Grundlage auf­
gefetztes Projekt zum nordifchen Frieden ift bekanntlich gefcheitert.

So find alle diefe Verfuche, die ja nur andeutungsweife dar- 
geftellt werden konnten, erfolglos gewefen. Dabei ift das Streben, 
die Stadt Elbing in preußifchen Befitz überzuführen, immer noch 
als ein Teil des großzügigen Programms des Großen Kurfürften 
aufzufaffen, eine territoriale Brücke zwifchen Preußen und Branden­
burg zu fchaffen. Die Wünfche waren, wie wir fahen, wohl größer und 
auch auf Stettin, Vorpommern, ganz Weftpreußen, Ermland, Danzig 
u. a. m. gerichtet; aber wenn nichts erreicht werden konnte, griff 
man, gleichfam als Ausgangspunkt diefes Gedankenganges, immer 
wieder auf Elbing zurück, deffen Erwerb vielleicht der erfte Schritt 
vorwärts zur Verwirklichung diefes Planes hätte fein können. Bei 
all dem darf freilich nicht vergeflen werden, in welcher Situation 
fich Preußen damals außenpolitifch befand. Unter Friedrich I. hatte 
die preußifche Politik keine einheitliche Linie; fie war gekennzeichnet 
durch Zaghaftigkeit und Wankelmut. Am beften ließe fich die 
damalige Lage wohl mit den Worten Droyfens106) charakterifieren: 
„Im  Weften Krieg ohne Politik, — im Often Politik ohne Armee. 
Die Waffenerfolge der preußifchen Truppen im Weften (Brabant, 
an der Donau, in Italien) kamen den anderen Mächten zugute, 
und im Often fank die preußifche Politik mit Schweden, Rußland 
und Polen ohne den Nachdruck der Waffen, den Erfolgen der 
ändern nachhinkend, zur Intrige herab.“

V.
Und doch ift es die Politik Friedrichs I. nicht allein gewefen, 

die in der Elbinger Frage für Preußen keine Fortfehritte brachte, 
denn auch Friedrich Wilhelm I., der feine politifche Linie kannte 
und ebenfalls mehrfache Verfuche unternommen hat, Elbing Preußen 
einzuverleiben, hat nichts erreichen können, was über den Tractatus 
retraditae Elbingae hinausging. — Im Jahre 17 13  ftarb Friedrich I. 
und fein Sohn Friedrich Wilhelm I., der die Huldigung in Preußen 
ohne die Anwefenheit polnifcher Bevollmächtigter entgegennahm, —  
es hatte bisher nur der polnifche König, nicht aber die Republik 
das preußifche Königtum anerkannt107) — , trat die Nachfolge an. 
Auf eine Huldigung der Elbinger TerritorialeinfafTen hatte er damals 
übrigens verzichtet, weil „ermeldte Eingefeffene nicht eigentlich

105) a. a. O.
loe) Droyfen, Gefch. d. preuß. Pol., Bd. IV  1, S. 254.
107) Die Anerkennung durch d. Republik erfolgte erft 1764.
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Unfere, fondern der Stadt Elbingen Unterthanen findt, Wir auch 
kein ander Recht über diefelbe haben, als daß fie von dem bekannten 
Kapital die Zinfen uns entrichten müfTen“  108).

Unter ihm wehte fogleich ein anderer Wind in Preußen. Die 
Auswirkungen der neuen Regierung übertrugen fich auf alle inneren 
und äußeren VerhältnifTe. Die Verwaltung in allen ihren Zweigen, 
die Beamtenfchaft von den höchften Spitzen angefangen: Alles, was 
den Staatsorganismus ausmachte, mußte fich eine Umflellung gefallen 
lallen. Im Gegenfatz zu den Zeiten Friedrichs I., in denen die 
Gelder teils durch Vernachläffigung der ergiebigften Quellen (der 
Domänen), teils durch Aufwand für Prunk, Feftlichkeiten und Hof- 
ftaat verfchwendet worden waren, kehrte Friedrich Wilhelm I. zu 
fpartanifcher Einfachheit zurück; und wie am Hofe, fo galt fortan 
in ganz Preußen die Sparfamkeit als oberftes Gefetz. So ift es 
erklärlich, daß die Verwaltung und die Bewirtfchaftung ökonomi- 
fcher und forgfältiger verfahren mußte als bisher. Die Erträgniffe 
wurden genau feftgeftellt, kontrolliert und in die großen Berech­
nungen miteinbezogen. Da nun die Einkünfte aus dem Elbinger 
Territorium auch Einkünfte des preußifchen Staates waren, fo wur­
den auch fie einer genauen Prüfung unterzogen. Der preußifche 
Intendant hatte eine Abrechnung zu liefern, welche Summe jährlich 
aus dem Gebiet „zur königlichen Scatul“  abgeliefert worden war109), 
und diefe Abrechnung hatte folgendes Ergebnis:

1703 trug das Territorium für Preußen 14 195 Tlr. 30 Sgr.
I 7 ° 4  » » » » » 875 „  60 „
1 7 ° 5  »  >> >5 18 098 „  ,,
1 706  „  „  „  „  „  17  589 „  30 „
I 7 ° 7  j j  >> )> )> J 5 *7 9 3 5  >> 60 , ,
1708 ,, „  ,, ,, ,, 17  860 ,, 60 ,,
1 7^9 ”  ”  ”  ”  ”  *5 586 >> 3°  53
17 10  ,, ,, ,, ,, ,, 20 287 )) 60 ,,
1 7 1  ̂ ” 17 852 >> 60 ,,
1 7 1 2  >> 5) >j >j >> 17  736 >> 60 ,,
1 7 1 3 55 55 55 55 55 I I  2 7 0  55 60 , ,

17^4 55 55 55 55 55 I I  48^ 55 >5
17*5 55 55 55 55 55 1 2 605 » 3® 55
I 7 l 6 „  „  „  „  55 l6 541 „  60 „

Mit diefen Erträgen war Friedrich Wilhelm I. aber durchaus nicht 
zufrieden: „aus denen gehaltenen Unterfuchungen haben Wir umb- 
ftändlich vernommen, was vor einen confiderablen Abgang Wir an 
den Revenuen des Elbingfchen Territorii bisher gehabt“  110). Die 
aus dem Gebiet gezogenen Einkünfte erreichten nach feiner Anficht

108) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 2 7 b b i8 .
10fl) a. a. O., 27 bb 23.
110) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 27 bb 24.
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nicht die Summe, „als Wir nach der Juftitz und denen mit der 
Krohn Pohlen aufgerichteten pactis daraus billig genießen folten“  1U). 
Er wollte unter allen Umftänden einen Zinsfuß von 6 %  auf das 
Gefamtkapital von 300000 Tlrn. — das wären 18000 Tlr. pro 
anno gewefen — herausgewirtfchaftet haben. Womit er diefes 
Recht begründen wollte, fteht nicht feft; vielleicht — spe maioris 
utilitatis — in Analogie zu dem feinerzeit vorgeftreckten Kapital 
der 70 000 Tlr., von dem wir willen, daß ein Teil davon laut Ver­
trag mit diefem Prozentfatz verzinft werden follte. Dagegen ift 
in dem Tractatus retraditae Elbingae, auf den fich die Forderung 
der 300 000 Tlr. berief, mit keiner Silbe von Zinfen die Rede, 
fondern der „usus, fructus solitus“ , d. h. der gewöhnliche Nieß­
brauch, follte dem Pfandbefitzer zuftehen. Merkwürdigerweife fand 
man fich fpäterhin, — feit dem Jahre 1728 etwa, — nicht nur mit 
dem gewöhnlichen Nießbrauch ab, fondern betonte geradezu, daß 
ja von Zinfen keine Rede wäre, daß vielmehr die Nutznießung des 
Gebietes fchlechthin dem Könige zuftände. Die Erklärung dafür 
liegt auf der Ff and: Die Erträgnifle aus dem Territorium waren 
mittlerweile fo erheblich geftiegen, daß der fechsprozentige Zinsfatz 
beträchtlich überfchritten wurde, und allmählich eine Durchfchnitts- 
einnahme von etwa 25 000 Tlrn. erzielt wurde. Es wäre alfo nicht 
einzufehen gewefen, warum man noch weiter den ehemaligen Stand­
punkt hätte fefthalten follen, zumal die Mehreinnahmen zum größ­
ten Teil auf das Konto der preußifchen Verwaltung zu buchen 
waren, die, wiederum im Intereffe des preußifchen Staatsfäckels, 
eine intenfivere Bewirtfchaftung betreiben ließ.

Vorerft aber war Friedrich Wilhlem I. noch empört über den 
vermeintlichen Verluft und wandte fich mit feinen Aufteilungen ein­
dringlich an den Polenkönig. In einem Schreiben vom 9. Mai 
17 16 112) ftellte er die Situation dar, der Fehlbetrag wurde auf­
gerechnet, der nach feiner Rechnung in 14 Jahren etwa 100 000 Tlr. 
an Zinfenverluft betragen follte, außerdem follten die Auslagen für 
den militärifchen Schutz des Territoriums erfetzt werden. In allen 
diefen Dingen verlangte er unbedingte Genugtuung von der Re­
publik. Die Wirkung diefes entfchiedenen Vorgehens war indes un­
erwartet und unerfreulich. Die Folge war nämlich ein ftarkes 
Wiederaufleben der Elbinger Angelegenheit am polnifchen Fiofe, die 
von neuem Gegenftand der allgemeinen Aufmerkfamkeit wurde. 
Es fanden fich fehr viele Stimmen, die unablälfig und energifch für 
die Einlöfung des Elbinger Pfandes fprachen, und es follte über diefe 
Frage — wie allerdings fchon mehrfach früher und auch fpäter — 
vor dem Reichstag entfchieden werden. Das aber ernfthaft be­
trieben, konnte nicht im preußifchen Intereffe liegen, denn eine 
Einlöfung war gerade das, was unter allen Umftänden vermieden

in ) a.~ä. O.
112) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 24.
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werden follte. Zwar glaubte Friedrich Wilhelm I. wohl felbft 
kaum daran, daß der polnifche König und die Republik in ihrer 
jetzigen Situation das Geld für die Wiedereinlöfung aufzubringen 
imftande gewefen wären; doch um allen Möglichkeiten vorzubeugen, 
wurde der preußifche Gefandte in Warfchau, Lölhöffel, dahin er­
mahnt: „Ihr habt aber hierauf fleißig achtzugeben, und wan ja 
jemandt mit dergleichen Abficht fchwanger gehen folte, diefelbe 
auf alle Weife zu traverfiren113).“  Nun glaubte allerdings auch 
Lölhöffel, der die Verhältniffe genau kennen mußte, nicht ernfthaft 
daran, daß es von polnifcher Seite aus, trotz erregtefter Diskuffion 
am Hofe darüber, wirklich zu einer Aktion kommen würde. Denn 
wie er berichtete, waren bereits dreimal Mühlengelder erhoben wor­
den, um das Elbinger Pfand einzulöfen, die aber ftets entweder zu 
läfTig eingekommen, anderweitig verwendet worden oder aber un­
bekannt verfickert waren. Sonderabmachungen mit dem polnifchen 
König zu treffen, wie feinerzeit in Johannisburg, widerriet er ent- 
fchieden. Der polnifche König würde wohl wie damals mit den 
150000 Tlrn., fo auch diesmal mit (ich reden lalfen, aber die Er­
fahrung hätte doch gelehrt, daß die Methode nicht zuverläffig und 
der Erfolg den Erwartungen nicht entfprechend wäre. Im übrigen
gab er den Rat: „Undt alfo möchten vieleicht E. K . M . ---------- vor
Ihr Intereffe fchon das Befte thun, die gegenwärtige gar nicht 
favorable, vielmehr aber widrige conjunctur zu Ihrer Abficht paffiren 
zu laffen undt von der Zeit eine favorablere und belfere ab­
zuwarten . . 114). Mit Gewalt ließ fich alfo nichts erzwingen,
ohne den Dingen vielleicht eine für Preußen fatale Wendung zu 
geben. Die Stimmen in Polen, die eine Einlöfung des Elbinger 
Territoriums forderten, fchwiegen lange Zeit nicht. Bis in die 
vierziger Jahre hinein wurde die Frage in mehr oder minder großen 
Zeitabftänden von neuem diskutiert und ift oft genug Gegenftand 
lebhaftefter Erörterungen in polnifchen Reichstagen gewefen, in denen 
immer wieder die Rückzahlung der 300 000 Tlr. befchloffen wurde, 
aber nie zur Ausführung kam. Es waren, wie gefagt, dreimal 
Mühlengelder zu diefem Zwecke erhoben worden; einmal laut 
Reichstagsbefchluß im Jahre 1703 (Lublin); ein anderes Mal, da die 
Gelder nicht eingekommen waren, im Jahre 17 10  und ein drittes 
Mal aus demfelben Grunde im Jahre 17 13 . Als im Jahre 1730 im 
Reichstag noch einmal darauf die Rede kam, erinnerten die Danziger 
daran, daß die eingekommenen Gelder auf ihr Rathaus zur Ver­
wahrung gebracht werden follten, „bis felbige Stunde aber nicht 
ein Schilling hinaufgeliefert worden“  115).

113) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 24. Inftruktion an 
Lölhöffel, 1 1 .  Juni 17 16 .

114) a. a. O.
115) Lengnich, Gefch. d. preuß. Lande, Bd. IX , S. 380.
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Es beftanden demnach erhebliche Schwierigkeiten, eine derartige 
Summe in Polen beizutreiben. Auch außerhalb der Mühlengelder 
hatte man fich noch mehrfach bemüht, um zu der Summe zu ge­
langen. So berichtete v. Cunheim, der Nachfolger Lölhöffels in 
Warfchau, im Jahre 17 18  von einem folchen Verfuch116), wie der 
polnifche H of fich „ungemein mouvements“  gebe zur Aufbringung 
des Geldes. Da der H of und die Republik aber nirgends Kredit 
hätten, fo verlautete unter der Hand, „daß man dem Bifchof von 
Cujavien, der bis 300 000 Tlr. baares Geld liegen haben folle, die 
benöthigte Summe vorzuftrecken und das Elbinger Territorium 
indefTen in possession zu nehmen, heimlich anmuthete“ . Da aber 
der Biichof die polniichen Verhältniffe zu genau kannte, war das 
negative Refultat vorauszufehen. Ein ander Mal, im Jahre 1724, 
verfuchte die Republik noch einmal durch eine befondere Befteue- 
rung der Juden zu dem Geld zu kommen; auch das war ergebnislos. 
Daß die Aufbringung des Geldes fo Ariele Schwierigkeiten bereitete, 
lag in den Verhältniffen der polnifchen Republik begründet. Durch 
die andauernde Kriegführung waren notwendig alle Geldquellen 
erfchöpft, und wenn auf irgendeine Weife etwas einkam, fo mußte 
der eigentliche Zweck ftets dabei zu kurz kommen, wo es nötigere 
Kriegsausgaben zu decken galt. Unter diefen Umftänden ift es 
eigentlich verwunderlich, daß trotz der häufigen vergeblichen Ver- 
fuche die Auslöfung des Elbinger Pfandes immer wieder in den 
Reichstagen zur Sprache gekommen ift und fogar die Könige 
Auguft III . und Stanislaus Poniatowfky in ihren Wahl Verträgen 
einen Eidfchwur leiften mußten, alles anzuwenden, um das Elbingfche 
Gebiet auszulöfen. Wenn das Interefle auf polnifcher Seite wirklich 
fo brennend gewefen wäre, hätte die Republik wohl beizeiten Mittel 
und Wege finden können, um die auf dem Elbinger Gebiet laftende 
Hypothek zu löfchen. Aber einerfeits war von preußifcher Seite 
wohl fehr viel in diefer Beziehung mit Beftechung zu erreichen ge­
wefen, wie fchon Friedrich I. fagte, daß er in der Elbinger Sache 
erfahren habe, daß, wenn nur einige Große der Republik gewonnen 
wären, der Widerfpruch des kleineren Adels keine befonderen 
Widerftände mehr entgegenftellte. Und andererfeits darf man viel­
leicht vermuten, daß in den Zeiten, da Auguft II. König in Polen 
war, diefer wohl aus fchon früher bekannten Gründen der 
Sache des preußifchen Königs, foweit es an ihm lag, nichts 
in den Weg legte. Von den polnifchen Großen ift uns nur 
ein Mann bekannt, der in den Reichstagen für die Elbinger Sache 
ein befonders ftarkes Interefle an den Tag gelegt hat: das war der 
Kronfchatzmeifter Prebentow. Der preußifche Minifter Ilgen hatte 
im Jahre 1728 gelegentlich einmal eine Unterredung mit dem pol­
nifchen Unterkanzler Graf Lipsky, der ihm dies beiläufig verriete

116) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen 2 y b b 2 $ .
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indem er noch hinzufügte, daß, „wenn derfelbe (Prebentow) als ein 
fehr alter Mann etwa verfterbe und fonft abgehen follte, fich fchwer- 
lich jemand in Pohlen finden würde, der zu derfelben Betreibung die
nötige Information hätte---------- “ 117). Nun kann Prebentow
felbftverftändlich nicht die einzige Triebfeder gewefen fein. Neben 
dem preußifchen Landtag war dies vor allem die Stadt Elbing felbft; 
fie hat begreiflicherweife immer wieder die Auslöfung ihres Gebietes 
in Anregung gebracht, womit gleichzeitig faft immer Befchwerden 
gegen den preußifchen König und deffen Behörden im Territorium 
Hand in Hand gingen. In den meiften Fällen war diefen Klagen 
die Berechtigung nicht abzufprechen; denn Friedrich Wilhelm I., oder 
in deffen Auftrag der preußifche Intendant, verletzten verfchiedent- 
lich die Rechte der Stadt, meift zu dem Zweck, um die Einnahmen 
aus dem Territorium für die preußifche Kaffe zu erhöhen. So 
wurden vielfach die Weiden im Territorium den Einfaffen abgenom­
men und an Auswärtige, zumeift „Marienburg’fche“  vergeben, weil 
diefe einen höheren Pachtzins zahlen konnten. A uf diefe Art wurde 
manch ein Einheimifcher hinausgedrängt zugunften der beffer zahlen­
den Fremden. Diefes Verfahren wurde erft im Jahre 1728 auf 
wiederholte Bitten des Magiftrats abgeftellt118), und hat die ganze 
Zeit hindurch viel böfes Blut gemacht. Häufig führte die Stadt 
Klage, daß fie daran gehindert würde, 20 000 Tlr. des Darlehns 
von 70 000 Tlrn. durch Erhebungen aus dem Territorium zu tilgen, 
wie ihr dies ehemals zugefagt worden war119). Es wurde dies, 
wie fchon an anderer Stelle angedeutet, vom Intendanten nicht 
zugeftanden, weil angeblich „die Landleute in fo defperatem Zu- 
ftande“  wären. Aus den Akten ließe fich von anderer Seite das 
Gegenteil beweifen, und es war dies wahrfcheinlich wieder eine Maß­
nahme, die der Erhöhung der preußifchen Einkünfte zugute kommen 
follte. Andere Befchwerden galten der Beeinträchtigung der Juris­
diktion im Gebiet, den gewaltfamen preußifchen Soldatenwerbungen 
und anderem. Im Jahre 1720120) ift es deshalb fogar zu einem 
Schriftwechfel zwifchen den Königen von Preußen und Polen ge­
kommen, in dem letzterer fich ftark für die Rechte der „kgl. Stadt 
Elbingen“  einfetzte und ungehalten mehr Verftändnis für die 
Lage der Stadt von Friedrich Wilhelm I. forderte, wenn anders er 
die Einlöfung des Gebietes veranlaßen wollte. A ll diefe Befchwerden 
der Stadt, die wir bis zur preußifchen Okkupation im Jahre 1772 
verfolgen können, mußten natürlich in Polen die Elbinger Frage 
ftets von neuem anregen. Und zeitweife, namentlich in den 
zwanziger Jahren, befürchtete Friedrich Wilhelm I. ernftlich, da

117) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 23. Bericht Ilgens über 
die betr. Unterredung, 4. Juni 1728.

118) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 28.
119) Konvention 1704.
120) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 23.



die Stadt Elbing „die reluition ihres Territorii in Pohlen fo ftark 
urgire“ , daß eine folche Einlöfung von der Republik tatfächlidi 
betrieben würde. Auch die Berichte des preußifchen Gefandten aus 
Warfchau ließen in diefer Zeit das Schlimmfte befürchten121). Aber 
Friedrich Wilhelm I. war nicht gewillt, das Territorium „in der 
Güte“  fahren zu lallen; „und überdem muß man fich nicht einbilden, 
daß Wir das Elbing’fche Territorium vor die, in dem tractatus de 
retraditae Elbingae exprimierte 300 000 Tlr. wieder hingeben werden, 
fondern Wir haben noch überdem eine folche confiderable Summe zu 
prätendiren, die in Pohlen jetziger Zeit aufzubringen vielleicht fehr 
fchwer halten mögte“  122). Und was die Behandlung der Elbinger 
Angelegenheit auf dem Reichstag anbetraf, „fo  muß lieber der 
Reichstag, es kofte was es wolle, zerriffen werden“ , als daß der 
Befchluß der Einlöfung des Elbinger Pfandes durchginge. — Nun 
ift in der Tat eine folche Einlöfung bis 1772 nie erfolgt und hat, 
wenn man unvoreingenommen die damaligen Verhältniffe der 
Republik in Betracht zieht, fchließlich auch nie erfolgen können. 
Abgefehen von der rein finanziellen Seite rechnete Polen fchon 
damals als politifche Macht nicht mehr voll mit; es war bereits im 
Zufland der Auflöfung begriffen, die „Freiheit“  zehrte längft an 
feinem Mark und es hätte, wenn es darauf angekommen wäre, wohl 
nie gegen Preußen, das inzwifchen erftarkt war, etwas ausrichten 
können. Andererfeits ift es trotz allem nicht geglückt, Stadt und 
Gebiet ganz in preußifchen Befitz überzuführen, wie dies Friedrich 
Wilhelm I. gern gefehen hätte. Daran aber war zum großen Teil die 
Stadt felbft beteiligt, die zum Teil die polnifche Oberhoheit betonte 
und gegen Preußen immerwährend eine Oppofitionsflellung ein­
genommen hat, wobei jedoch ausdrücklich, den Dualismus innerhalb 
der Stadt berückfichtigend, zwifchen Stadtvertretung und Bürger- 
fchaft gefchieden werden muß, da wir ja von letzterer wiffen, daß 
ihre Sympathien ganz bei Preußen waren. Im großen und ganzen kann 
wohl die damalige Haltung der Stadt Elbing nach außen „in einer 
Linie mit dem Kampf der freien Städte Straßburg, Bremen, Köln, 
Magdeburg ufw., um die Erhaltung ihrer Sonderftellung gegen die 
umklammernde Gewalt des Territorialfürflentums genannt werden, 
denn Elbing war gleich Danzig und Thorn eine freie Stadt, eine 
felbftändige Stadtrepublik innerhalb Polnifch-Preußens“  123). Und 
fo ift letzten Endes auch ihr Interelfe, unter polnifcher Schutzherrfchaft 
zu bleiben, von dem Beftreben diktiert, ihre innere Freiheit weiterhin 
in dem Maße wie bisher zu bewahren, da fie glaubte, unter preußi- 
fcher Oberhoheit mit einer Schmälerung ihrer freiheitlichen Rechte 
rechnen zu müflen. Sie hätte infolge ihrer Mißwirtfchaft im Innern 
diefe Freiheiten nicht einmal verfuchsweife bewahren können, fon-

m ) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 23. Berichte Schwerins.
12") a. a. O. 6. Ju li 1723.
123) S. Jacobfohn, Der Streit um Elbing, S. 79, Anm. 159.
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dern wäre bei ihrer politifchen Machtlosigkeit auf das angewiefen 
gewefen, was man ihr von oben her zugeftanden hätte. Polen dagegen 
war fchon mehr oder weniger ein finkendes Schiff und konnte fich 
nicht mehr energifch um die Städte und deren innere Verwaltung 
kümmern, da es zu fehr mit fich felbft befchäftigt war. Der Elbinger 
Rat hatte alfo in feinen oligarchifchen Beftrebungen freie Bahn, 
und das war es, was feinem egoiftifchen Intereffe am nächften lag.

Über die inneren Verhältniffe der Stadt noch einmal zu fprechen, 
erübrigt fich; fie blieben fo unerquicklich, wie fie waren, eher, daß 
fie fich noch verfchlechterten. Anläßlich der drohenden ruffifchen 
Befetzung der Stadt in den dreißiger Jahren kam es faft zum 
offenen Aufftand der Bürgerfchaft124), die dem Rat die Schuld gab, 
daß Elbing nicht unter preußifcher Protektion Stände und laut 
verkündete, es wären nur die vier Bürgermeister und zwölf Rats­
herren, die die polnifche Freiheit zur Bereicherung ihrer Familien 
genöflen, die armen Bürger aber würden ausgefogen; fie zweifelten 
nicht, „magiftratus würde alles zu Trümmeren gehen laffen, wenn 
er nur Hoffnung hätte, feine autorität und offenfichtliche malver- 
fationes zu behaupten“  und drohte, von fich aus Boten an den 
preußifchen König zu fchicken, damit diefer der Herrfchaft des Rates 
ein Ende bereitete. Letzten Endes richtete fie natürlich nichts aus. 
Erft Ende der fechziger Jahre gelang es der Bürgerfchaft, die 
Stadtverfaffung in ihrem Sinne demokratifch umzuwandeln; aber da 
1772 die Stadt bekanntlich fchon unter preußifche Oberhoheit kam, 
konnte fich das neue Syftem nicht mehr bewähren.

So hatte die Stadt ihren Weg zu gehen; einft abgefplittert vom 
Deutfchen Orden, mußte fie — eine deutfche Stadt, von jedem 
deutfchen Verband ausgefchloSien — ein zwieträchtiges Eigenleben 
führen. Ihre eigenfüchtigen Stadtoberherren vereitelten jedes Be­
ginnen der Bürgerfchaft, eine Annäherung an Preußen zu fuchen, 
und der polnifche „Befchützer“  verriet dafür feinen Schützling, 
indem er deflen Eigentum für eine polnifche Landesfchuld ver­
pfändete. In dem kleinen Ausfchnitt Elbinger Gefchichte tritt 
deutfches Schickfal im Often wirklichkeitsnahe vor Augen. Wohl 
waren die Kreuzritter erfolgreiche Vorkämpfer für die Wieder­
gewinnung hiftorifch-germanifchen Bodens gewefen, allein der alte 
deutfche Erbfehler, die Uneinigkeit, der Zwift in den eigenen Reihen 
ließen das mühfam Erkämpfte für Jahrhunderte wieder an polnifche 
Fremdherrfchaft zurückfallen. Deutfche Landesteile als Enklaven 
im polnifchen Staatskörper, abgefchnitten von deutfcher Kultur, 
fremd zwifchen fremden Elementen, waren das traurige Ergebnis 
nationaler Zerfplitterung. Elbing teilte diefes Schickfal in feinem 
ganzen Umfange; an ihm vollzog fich im kleinen, was auch fonft 
deutfchem Volkstum unter polnifchem Adler befchieden war: Ver­

124) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 32 und 27 bb 33.



gangenheit und Gegenwart reichen fich hier in mancher Beziehung 
die Hände.

Es bleibt nun zum Schluß nur noch in kurzen Zügen die Tendenz 
der preußifchen Politik unter Friedrich Wilhelm I. zu verfolgen, die 
Stadt und Gebiet Elbing dem Königreich Preußen bei der erften 
beften Gelegenheit einzuverleiben trachtete und an einigen Beifpielen 
den Nachweis dafür zu erbringen. — Als fich im Jahre 17 16  für 
Friedrich Wilhelm I. durch das unaufhörliche Steigen der Größe und 
Macht Zar Peters die Notwendigkeit, freundfchaftliche Beziehungen 
mit Rußland anzuknüpfen, ergab, wurde die perfönliche Freund- 
fchaft der beiden Monarchen durch zwei Zufammenkünfte befeftigt. 
In der letzten, dem Havelberger Concert125) vom 16 .  November 17 16  
wurde auch die Elbinger Frage wieder angefchnitten. Zar Peter 
verfprach, Preußen wegen feines Anfpruchs auf die Stadt Elbing zu 
unterftützen, und wenn der König in ihrem Befitz wäre, ihn darin 
zu fchützen. Es muß daraus fchließend angenommen werden, daß 
Friedrich Wilhelm I. wohl die Abficht gehabt haben mochte, bei 
einigermaßen günftigen Umftänden die früheren Rechte auf die 
S t a d t  Elbing wieder geltend zu machen, die ja 1699 durch den 
Tractatus retraditae Elbingae zu einem hypothekarifchen Pfandrecht 
auf das Elbinger Gebiet reduziert worden waren, denn im Jahre 1720 
wurde der Beiftand des Zaren in derfelben Angelegenheit noch ein­
mal erbeten. Es läßt fich nun überhaupt erkennen, daß, als Friedrich 
Wilhelm I. eine Zahlung der 300 000 Tlr. von Polen nicht mehr 
erwartete, er fich auch feinerfeits nicht mehr an die Abmachungen 
vom Jahre 1699 gebunden anfah, fondern bewußt die früheren 
Rechte aus den Wehlau-Bromberger Verträgen verfolgte. Das 
beweift auch eine Verhandlung des Minifteriums vom 10. Mai 
I7 3 7126), wonach, als die Minifter auf Erneuerung der Verträge mit 
Polen antrugen und dabei auch des Anfpruchs auf das Elbinger 
Territorium erwähnten, der König (17. Mai 1737) antwortete, daß 
er nicht weiter unter polnifchem Schutz ftehen, „noch bei ihnen zu 
Lehne gehen“  wolle; die Sache fei daher „dergeftalt hinzuhalten, 
bis endtlich der Pohlen vermeyntliche Rechte und Lehnfchaften gar 
in Vergeflenheit kommen und durch die Länge der Zeit gleichfahm 
praescribiret werden---------- “ .

Unter Friedrich dem Großen wurde freilich bis zum Jahre 1772 
nicht gerade öffentlich erklärt, daß man fich preußifcherfeits bereits 
als Eigentümer des Gebiets betrachtete, doch würde der König wahr- 
fcheinlich entgegengehalten haben, wenn Polen es hätte einlöfen 
wollen, daß es nun zu fpät wäre und die Zahlung nach dem be­
wußten Reichstage 1703 hätte erfolgen müflen. Bezeichnend ift es

12®) Geh. St.-Arch., Berlin, Staats vertrage, Rußland N r. 13 , „Originalia von 
den zwifchen S. K . M. i. Pr. u. dem Tzaar d. 16. N ov. 17 16  errichteten H avel- 
bergifchen Concerts u. Articul wegen Elbingen“ .

12B) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen ad 27.
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auch, daß, als die Stadt Elbing am 2. Ju li 1757 antrug127), wegen 
feindlicher herumftreifender Truppen die polnifchen weißen ftatt 
der preußifchen fchwarzen Adler an den Grenzen des Territoriums 
aufzuftellen, man ihr dies unter dem Vorwande abfchlug, daß es 
„dero felben dignite“  zuwider laufen würde, „eine folche kleinmütige 
demarche zu thun“ ; es würde doch nicht verborgen bleiben, wem 
das Gebiet gehöre, „anderenteils aber befürchten Wir, daß aus 
diefer Verwechflung der Wappen mit der Zeit ein praejuditz vor 
S. K . M. hoher Jura entftehen möchte“ . So verfuchte man bewußt, 
das Pfandverhältnis ins Schwanken zu bringen und war ftets auf 
eigentümlichen Erwerb bedacht. — Als im Jahre 1763 die Rückgabe 
der verpfändeten polnifchen Kronjuwelen gegen Zahlung der 
300 000 Tlr. zur Sprache kam, berichtete der Minifter G raf Fincken- 
ftein an den König (18. November 1763)128), dies ginge nicht, weil 
ja die Juwelen mit dem Elbinger Territorium zugleich verpfändet 
worden wären. Vorteilhafter für das Interefle des Königs wäre es, 
diefe zurückzugeben und die Schuldfumme zu erlaßen, dagegen aber 
follte man (ich lieber Stadt und Land Elbing eigentümlich — en 
propriete — abtreten lallen. Lange Zeit follte es ja ohnehin nicht 
mehr dauern, bis die Stadt preußifch wurde. Die Gelegenheit dazu 
fand (ich im Jahre 1772 anläßlich der erften polnifchen Teilung. 
Aber auch damit follte die Elbinger Territorialfrage noch keineswegs 
ihre endgültige Löfung gefunden haben. Es trat nur infofern ein 
Szenenwechfel ein, als der preußifche Pfandbefitzer jetzt gleichzeitig 
Landesherr über Stadt und Gebiet wurde, mit anderen Worten: 
Der Schwerpunkt der Angelegenheit lag für Preußen fortan nicht 
mehr in der Außenpolitik, fondern in der Innenpolitik. Polen 
wurde mit derZeit ganz aus dem Stromkreis der Elbinger Angelegen­
heit ausgefchaltet, bedingt fchon durch das Aufhören feiner ftaat- 
lichen Exiftenz nach der dritten Teilung im Jahre 1795. Dagegen 
entfpann fich jetzt ein neuer Konflikt, in dem fich der preußifche 
Staat und die Stadt Elbing als Widerfacher gegenüberftanden. Was 
bisher gefchehen war, kann mehr oder weniger noch immer als 
Vorfpiel auf gef aßt werden. Wie fich die Dinge dann aber weiter 
entwickelten und im einzelnen ausgeftalteten, foll das folgende 
Kapitel zeigen.

Der Elbinger Territorialftreit.

127) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. V II , n 60 Elbingen.
128) a. a. O. Rep. IX , Polen 27 bb 1. „ . . .  il me parait, qu’il ne serait ni 

convenable — ni conforme aux interets de votre Majeste, d’insister dans le 
moment present sur le payment pur et simple de la somme que la Pologne doit 
ä votre Majeste, que tout ce qu’il y aurait de plus essentiel et de plus avanta- 
geux serait sans contredit, si Ion pouvait obtenir, que moyennant la restitution 
des joyaux engages et la remission de 370 000 T lr. la Republique ce dat 
ä votre Majeste, non seulement le territoire mais aussi la ville d’Elbing en 
propriete comme cela avait ete stipule aPElecteur Frederic Giulliaume qui 
a pourtant change ce droit de propriete en droit de simple Hypotheque . .
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Dritter Abfchnitt.

Der Kampf um das Elbinger Territorium 
bis zum Vergleich von 1826.

1.
Bevor wir auf den Konflikt zwifchen dem preußifchen Staat 

und der Stadt Elbing im befonderen zu fprechen kommen, muß 
kurz noch ein Blick auf die Vorgefchichte der erften polnifchen 
Teilung geworfen werden, foweit Berührungspunkte mit der Elbinger 
Sache darin gegeben find, wobei felbftverftändlich darauf verzichtet 
werden muß, auf die bekannten politifchen Einzelheiten näher ein­
zugehen. Wie es der Natur der Sache entfprach, ließ fich Friedrich II. 
bei dem Teilungsprojekt vor allem von politifchen Gefichtspunkten 
leiten. Das Hauptaugenmerk war dabei einerfeits auf die Er­
werbung von Pommerellen und einige Diftrikte in Groß-Polen 
gerichtet, die, abgefehen von handelspolitifchen Vorteilen, durch ihre 
günftige geographifche Lage wefentlich zur Abrundung des preußi­
fchen Staates hätten beitragen können, auch konnte man einige 
Rechtsanfprüche dafür geltend machen. Auf der anderen Seite 
rechnete man auf Weftpreußen, von dem Friedrich der Große fagte, 
„es würde die Mühe lohnen, felbft wenn Danzig nicht einbegriffen 
wäre, denn Wir hätten die Weichfel und die freie Verbindung mit 
dem Königreiche, was eine wichtige Sache fein würde“ 129). Hier 
liegt wieder eine Ideenverbindung mit den einftigen Plänen des 
Großen Kurfürften nahe und dürfte erkennen lallen, daß diefes 
Problem für Preußen, ja, man darf wohl in Anbetracht allgemein 
volklicher Zufammenhänge fagen, für Deutfchland, — denn Preußen 
war in diefem Falle doch nur der berufene Träger der deutfchen 
Miffion im Often, — immer von einer großen und prinzipiellen 
Bedeutung gewefen ift. Für eine etwaige Kompromißlöfung in dem 
Teilungsprojekt dachte man preußifcherfeits an das Bistum Ermland 
und die Woiwodfchaften Kulm und Marienburg, hatte allerdings 
ausdrücklich dabei die Bedenken, daß Preußen mit der Einverleibung 
des im Marienburgifchen gelegenen Territoriums von Elbing, den 
einzigen Rechtstitel auf alte Geldanfprüche an Polen, für die es ja 
das Territorium zum Pfände befaß, eingebüßt hätte.

12e) M. Duncker, Aus der Zeit Friedrichs des Großen und Friedrich W il­
helms III ., S. 2 3 1.



5^ Der Elbinger Territorialftreit.

Der endgültige Teilungsvertrag130) gab Friedrich dem Großen 
fchließlich Weftpreußen mit Ausnahme von Danzig und Thorn, das 
Bistum Ermland und den Netzediftrikt. Es trat mithin der eben 
erwähnte Fall ein, aus deffen Folgen man für Preußen eine un­
vorteilhafte Preisgabe von Anfprüchen an die Republik Polen 
befürchtete. Um dem vorzubeugen, wurde in der urfprünglichen 
Faffung des Teilungs Vertrages von preußifcher Seite ausdrücklich 
das Elbinger Territorium in dem Maße, wie man es bisher befeffen 
hatte, in die Eigentumsrechte Preußens mit einbezogen (Art. 2). 
Aber gerade an diefer Stelle (ließen fich die öfterreichifchen und 
ruflifchen KommifTarien und widerftrebten der Annahme, weil der 
Entwurf in diefer Beziehung nicht dem Inhalt des von den drei 
Mächten abgefchloflenen Partagevertrages entfprechend wäre. Ein 
klares Bild, wie man fich in Berlin die Löfung diefer Frage wünfchte, 
gibt ein Refkript Friedrichs des Großen vom 1 1 .  September 1773 131) 
an den Gefandten St. Benoit in Warfchau, in dem es heißt, daß er 
(der König) dringend wünfchte, die Worte „Stadt Elbing mit Terri­
torium“  im Wortlaut des Traktats befonders hinzugefügt und betont 
zu fehen. Sollten aber die ruflifchen oder öfterreichifchen Minifter 
einer folchen Fällung durchaus nicht zuftimmen wollen, dann follte 
eventuell infofern nachgegeben werden, als den Staatsvertretern er­
klärt werden müßte, daß das Eigentum des Territoriums unter der 
allgemeinen Benennung „Polnifch-Preußen“  mitverftanden und ein­
begriffen werden würde.

Nun ift der preußifche Entwurf tatfächlich an dem Widerftand 
der öfterreichifchen und ruftifchen Kommiffare gefcheitert; es mußte 
eine neue Fällung des Traktats gewählt werden, in dem die Stadt 
Elbing nur erwähnt wurde: „le palatinat de Marienbourg la ville 
d’Elbing y comprife“ . Alfo nichts von einem zugunften Preußens 
berechtigten Rechtsanfpruch auf das Territorium, den man aber 
trotzdem, — wie aus dem Schreiben Friedrichs des Großen hervorgeht,
— geltend zu machen gedachte, indem man die nichtausgefprochenen 
Rechte einfach in den Sinn des Vertrages hineininterpretieren wollte! 
Das lag fchließlich nur in der politifchen Linie der Zeit, die darnach 
ftrebte, die Staaten möglichft machtvoll und einheitlich zu geftalten, 
ohne Rücklicht, ja im Gegenfatz zu den Anfprüchen ehemals felbftändi- 
ger Gemeinwefen innerhalb des Staates, die als mittelalterliche Ueber- 
refte, der Staatsräfon entgegenftehend, in ihrer alten Form fowiefo 
von der Bildfläche verfchwinden mußten. Ueberdies, was der abfolute 
Staat erft einmal in Händen hatte, das hielt er grundfätzlich feft, 
zumal wenn er fich als Befitzer fühlte, wie es beim Elbinger 
Territorium wohl zweifellos feit Anbeginn der Verpfändung der 
Fall gewefen ift, wie man überhaupt diefe Verpfändung, — auch

130) Geh. St.-Arch., Berlin, Staatsvertr. Polen N r. 27, 30. Okt. 1773.
m ) Geh. St.-i\rch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 Polonica 1773 (Aug. b. Dez.).
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wieder aus dem politifchen Zeitgeift heraus, — fowohl auf polnifcher 
als auf preußifcher Seite an maßgebender Stelle von vornherein 
mehr als eine milde Art der Veräußerung auf gef aßt haben mag, 
ohne je den Gedanken einer Auslöfung oder Rückgabe im Ernftfalle 
erwogen zu haben.

Artikel V I des Teilungsvertrages lautete: „ S a  d i t e M a j e s t e  
(roi de Prusse) r e n o n c e tant pour Elle, que pour ses Heritiers 
et Successeurs de l’un et de l’autre Sexe, de la maniere la plus forte 
et dans la meilleure Forme a t o u t e s  p r e t e n s i o n s ,  qu’Elle 
pourrait avoir eues, ou avoir encore a la charge du Royaume de 
Pologne et du Grand Duche de Lithouanie s o u s  q u e l q u e  t i t r e  
q u e  ce p u i s s e  e t r e .“  Die preußifcheAuffalfung war alfo formal­
rechtlich nicht haltbar, weil naturgemäß mit dem Verzicht auf a l l e  
weiteren Anfprüche an die Republik „sous quelque titre que ce 
puisse etre“ , zugleich fachlich auch der Verzicht auf den Anfpruch 
an das zum Pfand für eine polnifche Schuld geftellte Elbinger Terri­
torium ausgefprochen war. Wie die Praxis fpäter ergab, war 
diefe Auslegung auch nicht widerftandslos durchführbar, denn der 
preußifche Staat hatte lieh rechtlich damit in ein Dilemma begeben, 
aus dem der Konflikt zwifchen ihm und der Stadt Elbing feine reich- 
lichfte Nahrung erhalten follte. Es war ja nicht zu verwundern, 
daß die Stadt als die in ihren Rechten und Anfpriichen gefchädigte, 
ftets auf die rein rechtliche Lage zurückkommend, einen hartnäckigen 
Kam pf um ihren Territorialbefitz auszufechten fortfuhr, ohne von 
fich aus, — es ift dies durchaus begreiflich, zumal auch die wirt- 
fchaftlichen Verhältniffe dazu zwangen, — Zugeftändnifle gegen ihr 
Recht zuzulaffen. Dabei darf fchon jetzt angedeutet werden, wie 
grundverfchieden eine Beurteilung der Dinge ausfallen muß, je nach­
dem fie vom politifchen Gefichtspunkte oder aus rechtlicher Per- 
fpektive heraus gefchieht, wobei es unfere Aufgabe als Hiftoriker 
nur fein kann und darf, die politifche Seite zu berückfichtigen, da 
die Verbindung mit dem allgemeinen Zeitgefchehen nicht verloren 
gehen darf.

Was die Stadt Elbing anbetraf, fo geftaltete fich für fie durch 
ihre Zugehörigkeit zum Staate Friedrichs des Großen die Situation 
völlig um. Dadurch, daß Pfandbefitzer und Landesherr jetzt e i n e  
Perfon wurden, mußte für die Stadt eine neue Hoffnung zur Löfung 
der für fie fo lebenswichtigen Territorialfrage erwachfen. Es war 
ihr freilich unbekannt, wie man bereits in Berlin über diefes Pro­
blem in preußifchem Sinne verfügt hatte und man glaubte zukunfts­
froh, bald wieder im Befitz der langentbehrten Territorialeinkünfte 
zu fein. In diefem Sinne bat der Elbinger Magiftrat zunächft — 
und zwar gleich am Tage des Befitznahmepatents (13. September 
1772) — Friedrich den Großen um die Beftätigung aller Rechte, 
Freiheiten und Privilegien, wie auch um Beibehaltung der bisherigen 
Stadtverfaffung. Es erfolgte nun zwar die Kabinettsorder vom



19. September 1772, in der es u. a. hieß, daß befagte Stadt ihre 
wohlhergebrachten Privilegien, Poffeffionen, Wahlrechte und der­
gleichen mehr ungekränkt behalten folle, doch mit dem einfchränken- 
den Zufatz, daß fie übrigens auf dem Fuß wie andere Städte S. K . M. 
gehalten werden folle. Es war angefichts der Zeitverhältniffe felbft- 
verftändlich, daß die „ f  r e i e S t a d t E 1 b i n g“  in ihrer Verfaffung 
eine ganz andere Selbftändigkeit in dem anarchifchen Polen hatte 
bewahren können, als dies unter dem abfolutiftifchen Regime Fried­
richs des Großen möglich fein konnte. So erfolgte mit der preußifchen 
Befitznahme auch für Elbing die große verfaflungsmäßige Umwand­
lung. Immerhin hatte die Stadt zunächft noch Hoffnung, wie dies 
in einer Eingabe vom 17. Oktober 1772132) zum Ausdruck; kam, 
einige Konzeffionen zugefichert zu erhalten. Sie wünfchte nämlich 
ihre Gerichtsbarkeit und vor allem ihr lübifches Recht weiterhin zu 
behalten. Diefem Wunfch konnte fchon deshalb nicht entfprochen 
werden, weil er im Gegenfatz ftand zu der durch das Notifikations­
patent eingeleiteten einheitlichen Rechtsverfaffung und überdies zum 
abfoluten Staatsgedanken fchlechthin. So wurde die alte Verfaffung 
der Stadt und die bisherige Geltung des lübifchen Rechtes durch 
das „große Reglement für den Magiftrat und die Gerichte der königl. 
preußifchen Stadt Elbing“  vom 10. September 1773 aufgehoben 
und für Stadt und Gebiet der fogenannte vereinigte Magiftrat ein­
gefetzt. Diefe Angleichung an die übrigen preußifchen Städte war 
infofern von Bedeutung für die Stadt Elbing, als fie ihr die Selbft- 
regierung nahm und ihr einen völlig anderen Charakter verlieh: 
aus einer freien Stadtrepublik war eine einfache preußifche Muni- 
zipalftadt geworden.

II.
Die rein verfaflungsmäßige Umftellung aber konnte die Terri­

torialfrage als folche nicht wefentlich berühren, die ja eine An­
gelegenheit außerhalb diefer inneren Veränderungen bildete und 
für fich geregelt werden mußte, wenn auch preußifcherfeits, wie 
wir wiffen, kein Bedürfnis zu einer folchen Regelung vorlag, da der 
augenblickliche Stand ganz dem Staatsintereffe entfprach. Hier ift 
es dann wieder die Stadt Elbing felbft gewefen, die von neuem 
anfing, nachdem unter polnifcher Krone ihre Sache ausfichtslos ge­
worden und ins Ungewilfe hinein verfchoben war, ihre Intereffen 
zunächft noch läffig, fpäter aber unter dem Druck wirtfchaftlicher 
Nöte mit immer wachfender Energie zu verfolgen. — Gleich nach 
der Huldigung wurden vom Elbinger Magiftrat zwei umfangreiche 
Schreiben ( 1 1 .  November 1772)133) an den König entworfen, die 
eine Rückgabe des Territoriums mit uneingefchränktem Nutzungs­
recht erbaten. Ihre Abfendung jedoch wurde durch den Kriegs­

132) M ax Bär, Weftpreußen unter Friedrich dem Großen.
133) Städt. Arch., Elbing, repon. Mag. Akt. E<?i, S. 32 ff.
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und Steuerrat v. Lindenowski, der als commissarius loci dem Ma­
gistrat zugeordnet war, und der Bedenken fand, diefe fchriftlichen 
Wünfche der Stadt nach Berlin weiterzuleiten, kurzerhand unterfagt. 
Trotz diefes erften Fehlfchlags wurde die Territorialforderung von 
jetzt an immer wieder vom Magiftrat in Anregung gebracht. Schon 
am 4. März 1773134) nahm man die Sache erneut auf und 
richtete eine Bittfchrift an den König mit einer Darlegung des 
ftädtifchen Verfalls und der gleichzeitigen Bitte um Wiedergabe der 
Revenuen aus dem Territorium, fowie, — und hier kommt ein 
Neues hinzu, — um Rückgabe der aus dem Gebiet gezogenen Ein­
künfte feit 1703135). Die letzte Forderung wird folgendermaßen 
geftützt: Indem man fich nämlich mit der Territorialfrage näher 
befaßt hatte, war man auf ftädtifcher Seite zu der Ueber- 
zeugung gekommen, daß die ehemalige Verpfändung des Gebiets 
ein völkerrechtlich anfechtbarer Akt gegen die Stadt Elbing gewefen 
war und glaubte fomit, einen berechtigten Anfpruch auf Erfatz 
der feit diefer Zeit entzogenen Einkünfte herleiten zu können. Die 
Tatfache, daß in dem Vertrag mit Preußen vom Jahre 1704 (Dar­
lehn von 70 000 Tlrn.) die Stadt Elbing dem preußifchen König 
ihr Gebiet ausdrücklich noch einmal und zwar fo lange verpfändet 
hatte, bis diefes Darlehn an Preußen abgetragen fein würde, — 
bekanntlich ift das aber nie gefchehen, — diefe unbequeme Tat­
fache entkräftete man dadurch, daß man folgerte, ohne die preußifche 
Inanfpruchnahme der Territorialeinkünfte wäre die Stadt niemals 
in die Lage verfetzt worden, ein folches Darlehn von Preußen auf­
nehmen zu müften. Daraus fuchte man wieder — über eine in- 
zwifchen längft eingetretene Verjährung hinaus — die Ungültigkeit 
der doppelten Verpfändung zu beweifen, um einen endgültigen 
Anfpruch auf Erfatz der vom preußifchen Staat aus dem Gebiet 
gezogenen Einkünfte von 1703 bis 1772 herzuleiten und feft­
zulegen. Soviel in Kürze über die ftädtifchen Motive für die 
ziemlich erhebliche Forderung, die man im ganzen auf 2 392 077 Tlr. 
berechnet hatte. —

Die preußifche Antwort vom 15. März 1773136) lautete, ohne 
auf Einzelnes einzugehen, fehr unbeftimmt, es fei „allergnädigft 
intentioniret“ , der Kämmerei zu helfen; die Stadt möge fich nur 
noch etwas gedulden. Als weiterhin nichts erfolgte, kam man noch­
mals im Jahre 1775 darauf zurück, als das Gerücht ging, die Polen 
gedächten eine allgemeine Regulierung der Schulden vorzunehmen. 
Bei diefer Gelegenheit flocht man übrigens eine Subfidienforderung 
an die polnifche Republik mit ein, die der Stadt aus nicht gezahlten 
Geldbewilligungen des polnifchen Reichstages noch aus den fünfziger

134) Städt. Arch., Elbing, repon. Mag. Akt. E 9 1, S. 47 ff.
135) Man hatte diefe Einkünfte auf 2 392 177  T lr. 68 Gr. 2%  Pf- berechnet. 

S. Anhang N r. IV .
138) Städt. Arsh., Elbing, Repon. Mag. Akt. E 9 1 ,  S. 53.



und fechziger Jahren her zuftand137). In Berlin war indeffen von 
einer folchen Schuldenregulierung nichts bekannt, und fo wurde die 
Forderung auf Erftattung der bisher entbehrten Territorialnutzungen 
kurzerhand abgelehnt, die Subfidienforderung dagegen auf geeig­
netere Zeit verfchoben. Der Magiftrat regte die letzte Forderung 
erneut in den Jahren 1783138), 1792139) und 1795140) mit demfelben 
Erfolge an: Der Zeitpunkt für diefe Angelegenheit wäre noch nicht 
gekommen, fo hieß der jedesmalige Befcheid. Und die Stadt ließ 
fich vertröften; die letzten Anregungen in der Beziehung gingen 
auch längft nicht mehr auf die Gefamtforderung, die vor allem auf 
der Rückgabe des Territoriums und feiner Einkünfte hätte beruhen 
müffen. Sie waren im Grunde wohl mehr eine gewohnheitsmäßige 
Einrichtung, mit der man der Verpflichtung, das Stadtinterelle zu 
wahren, genügte; aber Stoßkraft, die den energifchen Willen be­
kundet hätte, das Recht der Stadt wirklich zu verfechten und durch­
zufetzen, läßt fich kaum darin erkennen141).

Pfychologifch läßt fich diefe Einftellung der Stadt durch die 
Tatfache erklären, daß fie wirtfchaftlich in den erften beiden Jahr­
zehnten preußifcher Herrfchaft einen bemerkenswerten Auffchwung 
erlebte, der den Trieb zu einem tatkräftigen Vorgehen in der 
Territorialfrage gefchwächt haben mag. Das wirtfchaftliche A uf­
blühen aber hatte feinen befonderen Grund in der Ausfchaltung 
Danzigs als Konkurrenten; auf kurze Zeit wurde Elbing noch einmal 
der alleinige Ausfuhrhafen der Weichfellande142). Danzig war 1772 
bekanntlich nicht preußifch geworden und Friedrich der Große ver- 
fchloß daher den Danzigern durch hohe Zölle die Weichfel und 
führte die große Maffe des polnifchen Getreides und Holzes die 
Nogat herunter. Elbing hatte den Vorteil davon; fein Handel 
blühte, und die Folge war, daß der Stadthaushalt gleich im erften 
Jahrzehnt preußifcher Herrfchaft um ein Beträchtliches anwuchs143),
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137) Diefe Gelder waren gedacht als Erfatz f. d. entbehrte Territorialeink. 
Die Summe betrug urfprünglich 21 333 T lr. und wurde jetzt mit Zinfen v. Elbing 
auf 3 5 000 T lr . angegeben.

138) St.-Arch., Elbing, Repon. Mag. Akt. T  167, Bd. I, S. 13  f. Im Jahre 
1783 war danach die Subfidienforderung durch Zinfen bereits auf 36 066 T lr. 
1 6 Gr. geftiegen, im Jahre 1792 fchon auf 45 733 T lr. 8 Gr.

139) a. a. O., S. 23 f.
14°) a. a. O., S. 34 f.
141) Diefe Auffatfung fteht im Gegenfatz zu der von Fuchs in Bd. 3 ,2  

S. 199 ff . vertretenen; fie gibt den Eindrude wieder, der aus d. betr. Akten d. 
Elbinger Archivs gewonnen wurde.

142) E. Carftenn, Wirtfeh. Entw. Elbings im 19. Jahrh., S. 459.
143) Aus den jährlichen Etatsabrechnungen. St.-Arch. Elb.:

J a h r  E i n n a h m e
1774 =  22 659 T lr . j4  G r. 17  Pf.
1777 =  32 286 „  86 „  4 „
1782 — 35 822 „  83 „  3 Vi „
1800 — 53 693 „  27 „  1 2 lA  „  ufw.



fo daß es fogar möglich wurde, eine Schuldenlaft aus früherer Zeit 
von 154 752  Tlrn. allmählich abzutragen, für die jährlich allein 
6676 Tlr. 75 Gr. 9 Pf. an Zinfen aufgebracht werden mußten144). 
Dabei darf nicht vergeben werden, daß allgemein von Preußen eine 
Hebung der heruntergekommenen Städte betrieben wurde, deren 
Rückgang unter dem polnifchen Zepter bereits unerhörte Formen 
angenommen hatte, und „deren Wiedervereinigung mit dem deut- 
fchen Volkstum für fie nicht nur in nationaler, fondern auch in wirt- 
fchaftlicher Beziehung wirklich in zwölfter Stunde erfolgt war“  145).

Beim Uebergang an Preußen wurden fogleich genaue Ausgabe- 
und Einnahmeverzeichniffe der Städte, fowie der Stand ihrer Ver­
waltung und ihrer dringenden Bedürfnilfe berechnet, kontrolliert 
und feftgeftellt. Kurz und gut, es wurde zunächft einmal Ueberficht 
und Ordnung gefchaffen. Auch für Elbing kamen diefe Maßnahmen 
durch die Kriegs- und Domänenkammer in Marienwerder zur 
Ausführung.

Am 25. Februar 1773 146) wurde dem König ein ausführliches 
Referat darüber eingereicht, des wefentlichen Inhalts, „ob wir nun 
gleich verfchiedene Artikul der Einnahme durch Fertigung neuer 
Ueberfchläge anfehnlich höher ausgebracht, die bisherige Ausgabe 
aber merklich herausgefetzt und den Numerum der rathäuslichen
Offizianten nach V orfch rift.................retranchiret haben, fo ergibt
fich doch noch ein Manquement von 6565 Tlrn. 74 Gr. 8 Pf. zur 
Beftreitung der kurrenten jährlichen Ausgaben“ . Zum Ausgleich 
diefes Defizits machte man den Vorfchlag, der Stadt an Stelle des 
ihr durch die Akzife-Einrichtung entzogenen Quantums von 
77 58 Tlrn. 85 Gr. 13 %  Pf. eine entfprechende Summe aus landes­
herrlicher Gnade in monatlichen Raten als einen Zufchuß anweifen 
zu lallen. Bereits am 3. März 1773147) erfolgte die königliche 
Kabinettsorder mit dem Befdieid, daß der Kämmerei die fehlenden 
6565 Tlr. 74 Gr. 8 Pf. an jährlichen Einnahmen als Zufchuß aus 
der Akzifekaffe unter dem Namen einer Kompetenz zugebilligt 
werden follten. In einer zweiten ftädtifchen Schuldenangelegenheit 
über 87 288 T lr.148), die man ebenfalls mit vorgebracht hatte, er­
folgte zunächft noch nichts. Erft im Jahre 1803 wurden zwei
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1M) E. Carftenn, Wirtfeh. Entw. E .’s i. 19. Jahrh., S. 458.
) M. Bär, Weftpreußen unter Friedrich d. Gr., Bd. I, S. 398.

14B) St.-Arch., Elbing, Sectio Ila , S. 12 1  f.
) a. a. O., S. 123.

148) Die Stadt hatte ein Kapital von 87288 Tlrn. 26 Gr. 9 P f. infolge 
von Brandfehatzungen aufnehmen müflen, zu deffen Sicherheit fich die Gläubiger 
das Territorium hatten mitverfchreiben laffen. Die Inhaber der betr. Obliga­
tionen waren nun mit wenigen Ausnahmen preußifche Untertanen. Bisher hatte 
die Krone Polen die Stadt durch fog. „lettres des repit“  gegen die eingeklagte 
Forderung gefchützt und den Gläubigern fogar verfprochen, bei Wiederherftellung 
des Territoriums das doppelte Kapital zurückzuzahlen. Eine königl. Entfcheidung 
fchien hier alfo notwendig.
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Drittel diefer Schuld gleich 58 000 Tlr. als auf dem Territorium 
haftend von Staatskaflen übernommen149).

Auch noch in anderer Weife hatte die Stadt teil an landesherr­
licher Fürforge für die Städte Weftpreußens. So erhielt fie 1776, 
wie die vier Städte Kulm, Mewe, Graudenz und Bromberg, noch 
eine Beihilfe von 12 000 Tlrn. zur Errichtung maffiver Häufer am 
neuen Markt, der zwifchen Alt- und Neuftadt angelegt wurde und 
ebenfalls eine geldliche Unterftützung zum Wiederaufbau des 1777 
durch Brand zerftörten Rathaufes. Das waren aber alles Zufchüfte, 
die allgemein den hilfsbedürftigen Städten bei Bedarf bewilligt 
wurden und die felbftverftändlich in keiner Beziehung zu dem 
Ausfall der Territorialeinkünfte, etwa als Erfatz oder Entfchädigung 
dafür gebracht werden dürfen.

So blühte der ftädtifche Haushalt zunächft durch die Aus- 
fchaltung Danzigs wirtfchaftlich empor. Der Tiefpunkt einer langen 
wirtfchaftlichen Depreffion fchien durch glückliche Umftände über­
wunden zu fein. Kam dazu die zwar noch immer hinausgezögerte, 
doch durchaus möglich erfcheinende Ausficht auf Rückgewinnung 
des Territoriums, dann mußte dies einen hoffnungsvollen Ausblick 
auf die Zukunft der Stadt gewähren. Aber wie Gefchichte, — im 
Großen und im Kleinen, — niemals als verlängerte Gerade des eben 
Beftehenden gedacht werden kann, fo auch hier. Es fchien in dei 
Folge, als ob die Stadt von einer Nemefis verfolgt würde. Reichlich 
zwei Jahrzehnte hielten die guten Zeiten an, der preußifche Staat 
tat alles, um den Handel Elbings gegen das rivalifierende Danzig 
zu begünftigen, bis, wiederum durch ein politifches Ereignis, nämlich 
die dritte Teilung der polnifchen Lande (24. Oktober 1794), der 
ftetigen Aufwärtsentwicklung des Elbinger Handels ein Halt gefetzt 
wurde, denn Danzig war damit preußifch geworden und es fiel für 
den Staat mit diefer Tatfache der Grund fort, eine Stadt vor der 
anderen zu bevorzugen. Die bekannte Gegnerfchaft der beiden 
Städte konnte aufs neue wieder wirkfam werden, wenn auch die 
lebendige wirtfchaftliche Initiative Elbings, angeregt durch die Er­
folge der letzten Jahre, glücklich dagegen ankämpfte. Mit der 
beginnenden Konkurrenz aber ging begreiflicherweife eine wirt­
fchaftliche Verfchiebung zugunften Danzigs Hand in Hand, die 
indeifen keineswegs für Elbing etwa von exiftenzgefährdender Be­
deutung gewefen wäre, aber das eine mindeftens im Gefolge hatte, 
daß allmählich der Ausfall der Territorialeinkünfte wieder ftärker 
ins Bewußtfein kam. Eine betonte Territorialpolitik im ftädtifchen 
Interefte, wie fie — bis auf kleine Anfänge — in den letzten zwanzig 
Jahren kaum beobachtet werden konnte, tritt von jetzt an ganz 
deutlich in immer ftärkerem Maße hervor.

140) St. Ardi., Elbing, Sectio 1 1 , 1 7 a ,  2 5 . Apr. 1803, Friedr. Wilh. I II . an 
die Kriegs- u. Domänenkammer (Schrötter u. Struenfee).
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III.

Nach der dritten polnifchen Teilung — Ende 1795 — erfolgte 
eine öffentliche Aufforderung an alle preußifchen Gläubiger Polens, 
ihre Anfprüche bei dem preußifchen Staatsminifterium der auswär­
tigen Angelegenheiten einzureichen. Diefes nahm der Elbinger 
Magiftrat fofort zum willkommenen Anlaß, um eine Liquidation der 
Subfidienrechnung, und zwar wieder lediglich diefer einzufenden. 
Der übliche Befcheid darauf lautete dahin, daß zur gegebenen Zeit 
das Erforderliche angezeigt werden würde. Erft im April 1797150) 
mit der öffentlichen Bekanntmachung in den Blättern, daß, wer 
irgendeine Forderung an den König von Polen und an die ehemalige 
Republik zu machen habe, fich deswegen bei einer auf den 12. Mai 
zu diefem Zwecke angefetzten Kommiffion zu melden hätte, kam 
zum erften Mal wieder feit 1775 der Gedanke bei den Elbinger 
Stadtvätern auf, neben der Subfidienforderung eine weitere Forde­
rung auf Entfchädigung der entbehrten Nutzungen aus dem Terri­
torium [von 1703— 1772] aufzuftellen, vorerft allerdings noch recht 
zaghaft151), „wie denn überhaupt Behutfamkeit und Vorficht in 
diefer Sache nötig fein wird, damit uns Gefuche nicht übel ausgelegt 
werden, die die Rechte und billigen Vorteile der Stadt uns nicht zu 
vernachläfTigen geftatten“ . Auf diefe Anzeige der Elbinger An­
fprüche erhielt der Magiftrat dann am 7. Mai 1797152) den Befcheid, 
daß die Subfidienforderung eventuell, und die auf Erfatz der ent­
behrten Territorialeinkünfte lautende je nach den Umftänden liqui­
diert werden follte. Einem weiteren ftädtifchen Wunfche, zur 
Wahrung der Elbinger Intereflen einen eigenen Vertreter mit In- 
ftruktionen nach Warfchau entfenden zu dürfen, wurde von der 
königl. Regierung in Berlin, aus Sparfamkeitsgründen, wie es 
hieß, nicht entfprochen153). Dafür follte zur großen Enttäufchung 
der Stadt für Danzig, Thorn und Elbing ein gemeinfamer Vertreter, 
Juftizbürgermeifter Hoffmann aus Kulm, diefe Aufgabe übernehmen. 
Die Inftruktionen154), — es waren inzwifchen drei, — mußten alfo 
notwendig an Hoffmann gegeben werden, d. h. fie gingen zunächft 
nach Berlin, um von dort aus nach vormaliger Prüfung an den 
Beauftragten ausgehändigt zu werden. Zu der Subfidienforderung, 
die fich inzwifchen durch hinzugekommene Zinfen bereits auf
51 066 Tlr. 60 Gr.155) belief, und der Forderung auf die feit 1703 
entbehrten Nutzungen156) kam jetzt auf einmal neu hinzu als Drittes 
und dem Inhalt nach Wefentlichftes der A n t r a g a u f R ü c k g a b e

150) Städt. Arch., Elbing, T  167 Bd. I, S. 55 ff., 15 . April 1797.
Städt. Arch., Elbing, T  167, Bd. I, S. 55.

^ 2) a. a. O., S. 57, Schreiben der Kriegs- und Domänenkammer.
153) a. a. O., S. 60, 28. Mai 1798.
“ ) a. a. o .  S. 87 ff.
155) a. a. 0 „ S. 86.
1j8) Städt. Archiv, Elbing, T  167, Bd. I, S. 92 f.



6 4 Der Elbinger Territorialftreit.

d e s  T e r r i t o r i u m s  mit feinen Einnahmen zur Kämmerei. Die 
Subfidienforderung wurde in Berlin genehmigt, die zweite bezweifelt, 
die Inftruktion dafür aber vorerft noch an Hoffmann ausgehändigt; 
fie follte nur dann vorgebracht werden, falls auch ehemalig polnifche, 
jetzt ruffifche oder öfterreichifche Städte ähnliche Forderungen auf- 
ftellen würden, während der Anfpruch auf das Territorium völlig 
übergangen wurde157). Mit den beiden erften Weifungen verfehen, 
ging alfo Hoffmann auch für die Intereffen der Stadt Elbing nach 
Warfchau und konnte fchon nach kurzer Zeit an den Magiftrat 
berichten158), daß die Subfidienforderung von der Schuldenliquida- 
tionskommiffion genehmigt worden wäre, daß aber der andere Poften, 
die entzogenen Nutzungen betreffend, wahrfcheinlich ausfallen 
würde, da weder öfterreichifche noch ruffifche Städte, die dafür in 
Frage kämen, eine ähnliche Forderung aufgeftellt hätten. Diefe 
fummarifche Art und Weife, wie man dem Intereffe der Stadt ent- 
fprach, rief eine ftarke ftädtifche Oppofition hervor: Die Größe der 
Forderung fei noch kein Beweis ihres Ungrundes, fo fchrieb man am 
28. November 1 797159) aufgeregt an Hoffmann; Polen hätte der 
Stadt ein „fchreiendes Unrecht“  angetan, da es ihr Eigentum für 
eine Schuld der Republik genommen hätte ufw. Diefe Feftftellungen, 
bei denen es diesmal nur blieb, waren praktifch natürlich wertlos. 
Immerhin forderte die weftpreußifche Kammer doch noch zur Nach­
prüfung alle Dokumente der Stadt, die auf die Territorialforderung 
irgend Bezug hätten160), für den auf den 20. November 1798 an­
gefetzten Verifikationstermin ein. Und fo fchickte man fchleunigft 
am 2 6. Oktober 1798161) die Handfefte des Hochmeifters von Hohen­
lohe aus dem Jahre 1246, das Privilegium des Königs Kafimir vom 
Jahre 1457 un<̂  das Decretum comitiale Sigismundi Augufti vom 
Jahre 1572 nach Berlin. Jedoch fchon vor Abfendung diefer U r­
kunden erreichte den Elbinger Magiftrat ein vom 19. Oktober da­
tiertes Schreiben Hoffmanns162), in dem er zur Kenntnis gab, daß 
auf erhaltene Order aus Berlin die Territorialforderung habe zurück­
genommen werden müffen.

Den unwiderruflichen und für die Stadt negativen Abfchluß 
diefes Liquidationsverfahrens bildete fchließlich das Schreiben der 
Kriegs- und Domänenkammer vom 17. März 1800163), in dem die 
Stadt kurz benachrichtigt wurde, daß die Warfchauer Kommiffion 
den Anfpruch Elbings auf Erftattung der Territorialnutzungen ab- 
gewiefen hätte. „W ir machen Euch daher folches zur Nachricht

157) a. a. O., S. 94 u. 96.
158) a. a. O., S. 162, 28. N o v . 17 9 7 .
159) a. a. O., S. 163 ff.
16°) Städt. Arch., Elbing, T  177  i, S. 1 12 , 16. Oktober 1798.
161) a. a. O., S. 1 1 3  f.
1B2) a. a. O., S. 1 15 .
163) a. a. O., S. 125.



bekannt, und find Euch in Gnaden gewogen.“  — In Berlin hatte 
man feine guten Gründe dafür, daß eine Ausfprache über den 
Elbinger Anfpruch164) vor der Trilateralkommiffion in Warfchau 
vermieden wurde. Ein Schreiben Alvenslebens vom 27. Oktober 
I 797165) gibt den beften Auffchluß darüber. Würde man nämlich,
— fo konftruiert er, — Elbing mit feiner Forderung auftreten laffen, 
fo müßte man fich von Seiten der beiden Kaiferhöfe die Antwort 
gefallen lallen, daß der Stadt diefe Forderung unweigerlich an den 
König von Preußen zuftände, und wollte man auch einwenden, daß 
unter diefer Vorausfetzung eine preußifche Forderung an die ehe­
malige Republik auf Höhe diefer Summe erwüchfe, fo würden 
diefer Forderung die Verträge von 1773, 1793 und 1795, die die 
Auflöfung Polens bewirkt hätten, entgegengeflellt werden, und man 
würde preußifcherfeits wirkungslos dagegen einwenden, daß die 
Verträge auf diefe Forderung nicht anwendbar wären. „Man kann 
und mag diesfeitig das befte Recht haben, immer ift vorauszufehen, 
daß man, in diefen Zirkel hineingeführt worden, fich kompromittirt, 
dem höheren Staatsinterelle Abbruch getan zu haben.“  Außerdem, 
fo fährt er fort, „tritt noch der wichtige Umftand hinzu, daß diefe 
Liquidation an beiden Kaiferhöfen der Würde S. K . M. zuwider, 
Erörterungen über den königl. Befitz an Elbing nach fich ziehen 
würde“ . Im übrigen aber fchließt er, müßte ein fehr wichtiges, aber 
unerreichbares Interelle der Stadt dem „noch wichtigeren und 
erreichbareren des Staates“ weichen. — Es tritt hier ganz deutlich 
der Widerfpruch zwifchen ftaatspolitifchem und rein rechtlichem 
Denken zutage. Der Staatsmann und Vertreter des Königs, als den 
wir Al vensleben hier fehen, kann und darf nur politifch denken. 
Das Interefle des Staates ift für ihn die Ebene, von der aus die 
Dinge, die an ihn herantreten, beurteilt werden müflen; praktifch 
gefchieht das oft über das Interefle des Einzelnen hinweg. Von 
anderen Räten166) wurde bereits, von der Vorausfetzung eines der 
Stadt unwiderfprechlich zuftehenden Rechtes ausgehend, die Mög­
lichkeit des Klagefalles Stadt Elbing contra Fiskus in Betracht 
gezogen. „Wenn der Magiftrat hierüber zur Klage verflattet würde 
und hinterher wirklich damit obtinirte, würde fiscus regius offenbar 
das Unterpfand verlieren.“  Aus diefem Grunde gab man, „um 
fiscum für die Folge gegen Schaden zu fchützen“ , den Rat einer 
gemilderten Kompromißlöf ung107). Freilich kam es dann doch zu 
der bekannten Ablehnung der ftädtifchen Anfprüche. Aber jetzt 
ließen die Stadtbehörden nicht mehr locker; mit einer unerhörten

Von Elifabeth Schwenke.

1M) Es handelt fich hier wie im Folgenden um den Anfpruch auf die von
t7 ° 3 bis 1772 entbehrten Nutzungen (2 39 2 0 77  T lr. 68 Gr. 2% Pf.).

i6®) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 37.
16?) Heinitz, Blumenthal, Werder und Schrötter.

) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 37. Aus einem Schreiben, 
d. königl. General-Oberfinanz-Kriegs- und Domänendirektoriums, 12 . Okt. 1797-
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Zähigkeit und Erbitterung fuchten fie fortan ihr Recht, das Inter eile 
ihrer Stadt zu verfechten; und wenn die Erfatzanfprüche für die 
entgangenen Nutzungen auch mehr und mehr in den Hintergrund 
traten, fo fetzte man fich um fo eifriger für die Rückgewinnung des 
Territoriums ein. Bereits am 25. Ju li 1799168) wandte fich die Stadt 
von neuem an den König mit der Bitte um eine unparteiifche Kom- 
miffion zur Unterfuchung der Rechtmäßigkeit der ftädtifchen For­
derungen; „die Macht unferes Gegners, das der Stadt entgegen- 
ftehende Intereile aller Behörden, denen die Bereicherung des Fiskus 
von Amts wegen am Herzen liegt“ , fo hieß es, wäre die Veranlagung 
dazu. Sollte nach einer folchen kommiffarifchen Unterfuchung noch 
der geringfte Zweifel über die Rechtmäßigkeit der Anfprüche Zurück­
bleiben, dann erhoffe die Stadt die Genehmigung zur rechtlichen 
Entfcheidung, um wieder in den Befitz ihres „Erbes und Eigentums“  
zu gelangen. Bei den bekannten Vorausfetzungen in Berlin konnte 
die Antwort nur verneinend ausfallen. Die Anfprüche „eignen fich 
fo wenig zur rechtlichen Erörterung, als überhaupt den Untertanen 
gegen Staatsverträge Prozeß geftattet werden kann“ . Dasfelbe Er­
gebnis hatte ein Verfuch aus dem Jahre 18 0 1170), in dem es die 
Stadt nochmals unternahm, mit Bezug auf den von Friedrich dem 
Großen verheißenen Schutz ihrer Privilegien eine pofitive Zufage zu 
erhalten. Man fei in den bisherigen Anträgen vollkommen miß- 
verftanden worden; „es ift nie unfere Abficht gewefen, gegen Staats­
verträge Prozeffe zu führen, fondern unfer einziges Gefuch ift, daß 
wir nach diefen Staatsverträgen behandelt werden“ . Man wies darauf 
hin, daß dadurch, daß Preußen noch im letzten Teilungstraktat gegen 
die in Befitz genommenen Provinzen allen übrigen Anforderungen an 
die Krone Polen, fie mögen Namen haben wie fie wollen, entfagt 
habe, auch die Schuld von 300 000 Tlrn. als getilgt angefehen 
werden müffe. Wir fehen immer wieder den Gegenfatz in der 
Einftellung zu den Dingen: auf der einen Seite ftaatspolitifche Er­
wägungen, — auf der anderen ein Verharren auf dem guten alten 
Recht bis zum fchließlichen erbitterten Kampf. Immer muß die 
Beurteilung fich aus dem jeweiligen Gefichtswinkel des Befchauers 
herauskriftallifieren. Vom Standpunkt der Stadt aus erfcheint im 
Laufe der Zeit eine Kritik an der Rechtshandhabung im preußifchen 
Staate möglich, während andererfeits die Haltung der preußifchen 
Regierung in diefer heiklen Frage in ftaatspolitifchen Erwägungen 
ihre Rechtfertigung finden muß. Was Hampe in anderem Zufammen­
hang fagt: „In  politifchen Prozelfen verlieren nur allzu leicht Recht 
und Unrecht ihre klar umriffene Geftalt“ , fcheint auch hier feine 
Berechtigung zu finden.

168) St. Arch., Elbing, T  167, Bd. II, S. 1 — 6.
109) a. a. O., Kabinettsorder, 6. Auguft 1799* Sectio 11,4.
17°) a. a. O., T i  67, Bd. II, S. 30 f.; 30. Ju li 1801.
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In Berlin hatte man dann auch nicht die Abficht, die „facta“  
der Regierungsvorgänger „examiniren zu laflen“ , und das Gefuch 
des Magiffcrats wurde „ein für allemal“  zurückgewiefen171).

Nach diefen abfchlägigen Antworten fchien jeder Anfpruch auf 
Rückgabe des Territoriums für immer befeitigt und in diefem Sinne 
gefchah es wahrfcheinlich auch von preußifcher Seite, daß 1803 von 
den Kämmereifchulden der Stadt Elbing die Summe von 58 000 
Tlrn.172) d. i. zwei Drittel der Gefamtkämmereifchuld, als auf dem 
Territorium haftend von den Staatskaffen übernommen und bezahlt 
wurden173), — teils bar aus Staatskaflen, teils in Staatsfchuld- 
fcheinen umgefchrieben. Mit der Uebernahme diefer Summe, deren 
Regelung fich übrigens noch durch zwei Jahrzehnte hinzog174), wollte 
man die Stimmen des Widerfpruchs zum Schweigen bringen, anderer- 
feits glaubte man, durch diefe Schuldenablöfung das Territorium 
noch fefter an fich zu binden. So gefliflentlich nun von Staats wegen 
einer offiziellen Auseinanderfetzung der Elbinger Territorial­
angelegenheit aus dem Wege gegangen wurde, fo war diefer Stand­
punkt auf die Dauer nicht haltbar. Eine Rückgabe des Territoriums 
zwar hätte man wohl nie zugegeben, aber das Problem einer Ab­
löfung konnte im Laufe der Jahre nicht mehr umgangen werden. 
Wohl hat dann der preußifche Staat in der Elbinger Situation 
bewußt die äußere Form einer folchen Ablöfung infofern vermieden, 
als er fpäter urkundlich nur von einer königlichen Gnade fprach175).

Bis dahin war es allerdings noch ein weiter Weg. Vorerfl 
traten größere Fragen in den Vordergrund. Drohende Gewitter 
zogen fich am politifchen Himmel zufammen, die fich für Preußen 
im unglücklichen Kriege von 1806/07 unheilvoll bei Jena und Auer- 
ftädt entluden. Der napoleonifche Schrecken braufte über ganz 
Preußen und fo auch über Elbing hinweg. Durch die allgemeine 
Kataftrophe, die den Staat in feiner Gefamtheit erfchütterte, mußten 
felbftverftändlich innere Differenzen jeder Art beifeite gefchoben 
werden, — es ging um Größeres!

IV .

Nach der Schlacht bei Jena erlebte auch Elbing die fchweren 
Leiden und Drangfale der franzöfifchen Okkupation, die für die 
Stadt noch drückender waren als für die anderen preußifchen Städte, 
da fie und ihre Umgebung das Verforgungsmagazin der franzöfifchen 
Armee wurde. Als endlich der Friede in Europa wiederhergeftellt 
war, da war fie in der Tat vollkommen verarmt und mit der un­

m ) Städt. Arch., Elbing, Sectio II, Kab.-Ord. N r. 5, 8. Aug. 1801.
15 Vgl. s. 120.

') St.-Arch., Elbing, T  167, Bd. II, S. 40 f.; 20. April u. 1 1 .  Mai 1803.
174) a. a. O., T  167, Bd. I II , IV , V  u. V I.
175) Vergl. zwifchen d. Stadt u. d. preuß. Staat i. Jahre 1826.



geheuren Kriegsfchuld von nahezu einer Million Tlrn. belaftet bei 
etwa 18 500 Einwohnern176).

Für ganz Preußen war diefe Zeit eine harte Belaftungsprobe. 
Die franzöfifchen Befatzungen blieben auch nach dem Friedensfchluß 
noch im Lande. Ungeheure Summen waren an den Sieger zu zahlen; 
durch die Kontinentalfperre war jede wirtfchaftliche Betätigung 
unterbunden und auch der Elbinger Handel war vollkommen damit 
vernichtet. Aus diefer Not der Fremdherrfchaft aber follte in 
Preußen ein neuer Glaube an die K raft des Volkes erwachfen, das 
jetzt, reif geworden zum Dienfte an Staat und Gefamtheit, durch 
die Reformen des Freiherrn vom Stein und feiner Helfer zu aktiver 
politifcher Arbeit herangezogen werden follte. Die Kataftrophe 
von Jena traf bereits einen Staat, deffen leitende Männer fich zwar 
fchon von der Notwendigkeit einer Reform überzeugt hatten, die 
(ich aber inmitten ihrer bedächtigen Vorarbeit von dem Zufammen- 
bruch hatten überrafchen laffen. Unter dem Zwange einer höheren 
Notwendigkeit ftand die Reformarbeit erft, feitdem die Niederlage 
das Unzeitgemäße des alten Syftems offenbart hatte und der Ernft 
der Situation fpontan zur Erneuerung drängte. Die Bauernbefreiung 
und die Städteordnung, eng mit dem Namen des Freiherrn vom 
Stein verknüpft, find die bedeutfamen Markfteine diefer Reformen. 
Für unfere Betrachtungen ift die Städteordnung vom 19. November 
1808177) infofern von Bedeutung, als fie auch die unmittelbaren 
Intereffen der Stadt Elbing ihrem Sinne nach berühren mußte.

Ziel der Städteordnung war die pofitive Mitarbeit der Bürger­
fchaft an der ftädtifchen Verwaltung. Um das zu erreichen, wurde 
der Schwerpunkt der ftädtifchen Verwaltung in die Stadtverord- 
neten-Verfammlung gelegt, die aus der Wahl aller ftimmfähigen 
Bürger hervorzugehen hatte. Die Stadtverordneten wiederum wähl­
ten den Magiftrat, deffen Mitglieder der Beftätigung der Regierung 
bedurften178). Freilich konnte der Staat den Kommunen nicht alle 
Aufgaben überlaffen, an denen feinerzeit die mittelalterlichen Städte 
teilgehabt hatten und die der Abfolutismus als bedeutungslofe Ueber- 
bleibfel der ftädtifchen Autonomie zum Teil hatte beftehen laffen. 
So durfte von jetzt an die Rechtfprechung nur noch von ftaatlichen 
Richtern geübt werden, und auch die Polizei wurde dem Staat 
unterftellt, ihre Handhabung jedoch dem Magiftrat überlaffen. Die 
den Kommunen aus ihren neuen Aufgaben notwendig erwach fenden 
Unkoften follten teils aus ihren Vermögenserträgniffen, teils durch 
Umlagen auf die Einwohnerfchaft, d. h. durch Steuern gedeckt 
werden. So wuchs alfo mit den neuen Rechten und Pflichten der
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17e) Städt. Arch., Elbing, T  108.
177) Ausgewählte Urkunden zur brand.-preuß. V erfaff.- u. Verwaltungx- 

gelchichte, herausgeg. v. Altmann 15 15 , 2. Teil, 1. H älfte, Zeile 30— 6 r.
178) N ur den Oberbürgermeifter größerer Städte ernannte die Regierung

felbft.
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Städte andererfeits auch ihr Ausgabebedarf und wenn es hieß, daß 
fie diefen aus den Erträgniften ihres Vermögens decken follten, fo 
ergab fich hier für Elbing eine erhebliche Lücke, da ja zum Ver­
mögen der Stadt das entriffene Territorium als wertvollfter Beftand- 
teil mit hinzugerechnet werden mußte, deflen Nutzung der Stadt 
aber von Staats wegen verfagt blieb. Die Ausgaben aber faft aus- 
fchließlich aus den Umlagen auf die Einwohner zu decken, mußte 
infolge noch anderer wirtfchaftlicher Laften, unter denen 
die ungeheure Kriegsfchuld an erfter Stelle ftand, eine fyftematifche 
Verarmung der Bevölkerung bedeuten. Mithin konnte fich die 
Reform praktifch für Elbing v o r  einer günftigen Löfung feiner 
Territorialfrage nur als eine graufame Belaftung feiner ftädtifchen 
Finanzen herausftellen. Selbftverftändlich waren auch die anderen 
Kommunen in Preußen durch die Kataftrophe des letzten Krieges 
fehr zurückgebracht, hatten hohe Kriegslaften abzutragen und wirt- 
fchaftlich fchwer zu kämpfen, — es fei dabei nur an Königsberg 
erinnert. Aber, und darin befteht die befondere Lage der Stadt 
Elbing, der nur hier fo völlige Mangel der Einnahmen aus ihrem 
Gebiet, die hier ausgleichend hätten verwendet werden können, 
mußte fo im Laufe der Zeit zu einer wirtfchaftlichen Krife führen, 
über die die Stadt Elbing fchließlich nicht mehr Herr zu werden 
vermochte.

Im Jahre 1806179) hatte man preußifcherfeits fchon einmal be- 
abfichtigt, eine völlige Trennung zwifchen Stadt und Territorium 
durchzuführen, denn die Stadt übte im Gebiet noch immer urfprüng- 
liche Eigentumsrechte wie: Jurisdiktion und Patronatsrechte, die der 
Staat der Ordnung halber und um allen künftigen Reklamationen 
einen endgültigen Riegel vorzufchieben, für fich zu berichtigen ge­
dachte. Einen triftigen Grund erblickte man in der Annahme, bereits 
viel für die Stadt getan zu haben, wobei befonders der 1803 für das 
Territorium übernommenen 58 000 Tlr. gedacht wurde, obgleich 
diefe fachlich mit der Territorialangelegenheit nichts zu tun hatten. 
Der unglückliche Krieg hinderte dann die Ausführung diefes Planes; 
erft nach dem Friedensfchluß und nach der Städteordnung Steins 
kam man wieder darauf zurück. Am 7. Februar 1809180) war der 
Elbinger Magiftrat bereits zuvorgekommen und hatte gebeten, die 
Auseinanderfetzung des Territoriums mit der Kämmereikaffe zu 
befchleunigen, da eine Regelung im Intereffe der Stadt und der 
Kämmerei infolge der vermehrten Ausgaben von hödifter Wichtig­
keit erfcheine. Die Stadt wurde zunächft noch hingehalten mit der 
Begründung, daß „die hierbei anzuwendenden Grundfätze“ noch 
nicht genehmigt wären181).

179) Immediatorder 26. Auguft 1806.
1S0) Städt. Arch., Elbing, T  165, Bd. I, S. 1.
181) a. a. O., S. 2; 18 .2 .18 0 9 , Weftpr. Reg. i. Marienwerder.



Im Zufammenhang damit muß ein gutachtliches Schreiben des 
Legationsrates v. Raumer betrachtet werden, aus dem die preußifchen 
Leitgedanken für die weitere Behandlung der Territorialfrage er- 
fehen werden können. Am 5. Juli 1809182) forderte nämlich Miniftet* 
v. Altenflein zur Orientierung ein Gutachten von dem königl. Geh. 
Legationsrat v. Raumer über die Berichtigung des Befitztitels auf 
das Elbinger Territorium ein, um auf diefer Grundlage das Weitere 
veranlaßen zu können. Das Refultat der Raumerfchen Unter- 
fuchungen liegt in feiner Antwort vom 15. Ju li 1809183) vor. Es 
läßt ihn zu dem Ergebnis kommen, daß in der Territorialangelegen­
heit feinerzeit wohl eine bindende Verpflichtung Polens gegen die 
Kurfürften bzw. Könige von Preußen Vorgelegen habe; ebenfo wurde 
die Verbindlichkeit einer entfprechenden Entfchädigung von Polen 
an die Stadt Elbing für die entbehrten Territorialnutzungen als 
beftehend angenommen, die mit großem Unrecht von dem polnifchen 
Staatskörper unterlaßen worden wäre; hingegen wurde es ftrikt ab­
gelehnt, daß diefe Verbindlichkeit der polnifchen Republik etwa
auf Preußen übergegangen fei. „ ---------- es ift durchaus niemand
vorhanden, von welchem es {ich mit irgendeinem Recht und mit 
irgendeiner Hoffnung des Erfolges behaupten ließe, daß er in die 
Verbindlichkeiten jenes Staatskörpers getreten wäre“ ; die Rechte 
des Königs von Preußen als Markgrafen zu Brandenburg, als Herzog 
von Pommern und von Schießen auf die weftpreußifchen Lande feien 
älter als der polnifche Befitz diefer Lande, und daher könne dem 
König, der lediglich alte Rechte darauf geltend gemacht habe, mit 
diefer Befitznahme keine Verbindlichkeit irgendwelcher Art er- 
wachfen. Das ift durchaus politifch gedacht; fchließlich kann es als 
eine kluge preußifche Pfandpolitik aufgefaßt werden, die aus zeitlich 
begrenzter Verfchreibung in Verbindung mit alten hiftorifchen Rech­
ten dauernde Befitzrechte ableitete, fei es auch auf Koften eines 
Dritten. Vom Standpunkt diefer gekränkten Dritten aber, — der 
Stadt Elbing, — mußte diefer politifche Akt begreiflicherweife als 
ein unerhörtes Unrecht empfunden werden. Raumer ging nun frei­
lich foweit mit, daß er zugab, der königliche Fiskus könne nicht als 
im ruhigen Befitz des Elbinger Gebietes angefehen werden, weil 
einer folchen Auffaßung die Reklamationen der Stadt Elbing ent- 
gegenftünden, die man um der Gerechtigkeit willen mindeftens 
prüfen follte. Wenn fo der Rechtsweg fchließlich als der befte 
Ausweg erfchien, hielt Raumer es trotzdem für unangebracht, damit 
vor den Privatrichter zu gehen, da diefer ganze ftrittige Komplex 
„im Zufammenhang betrachtet eigentlich nicht eine Privatrechts­
angelegenheit, fondern eine uralte verwickelte, mehr von Grund- 
fätzen des Staats- und Völkerrechts abhängende Angelegenheit
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as2) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. V I I b , j j  E i ,  Fase. 77.
183) a. a. O.



wäre“ 184). Die befte Löfung fah er in einem gütlichen Uebereinkom- 
men mit der Stadt. — Zum erften Mal wird offiziell hier von einem 
V  e r g 1 e i ch gefprochen, der ein zu Vergleichendes notwendig 
vorausfetzt. Bisher wurde ftarr ein Recht behauptet, ohne daß 
feine Grundlagen erörtert wurden.

Am 13. Oktober 1809185) endlich wurde den ftädtifchen Be­
hörden von der Regierung eröffnet, daß man die Löfung der Terri­
torialfrage jetzt in Angriff nehmen wolle, und daß dem Stadt- und 
Polizeipräfidenten Bax die Auseinanderfetzung des Territoriums mit 
der Kämmereikaffe übertragen worden wäre. In den Regierungs­
informationen186) an diefen wurde die eigentliche Aufgabe fo formu­
liert, daß die grundherrlichen Verhältniffe zwifchen der Kämmerei 
und Elbing und dem zu den Domänen eingezogenen Teil des Elbing- 
fchen Territoriums „für immer gänzlich aufzuheben“  wären, wie es 
bereits in der Immediatorder vom 1 1 .  September 1806 genehmigt 
worden war. Da der Krieg die Ausführung verhindert hatte, follte 
jetzt um fo dringender alles nachgeholt werden, da Magiftrat- und 
Kämmereiwefen durch die Steinfche Städteordnung eine ganz andere 
Verfaffung erhalten hätten. Weiter hieß es, daß bei diefer Ausein­
anderfetzung nicht im mindeften beabfichtigt würde, die etatmäßigen 
und unentbehrlichen Revenuen der Kämmerei aus dem zu den Do­
mänen eingezogenen Teil des Territoriums zu fchmälern, „vielmehr 
follen folche durch ein angemeffenes Abonnement aus der Territorial­
kalle“  für immer fichergeftellt werden und nicht mehr als das geteilte 
Grundverhältnis der Territorialeinfaffen in bezug auf den Magiftrat 
und die Intendantur wegfallen. — Das hieß mit anderen Worten, 
es follte alles beim Alten bleiben mit dem einzigen Unterfchied 
einer offiziellen Berichtigung des Befitztitels auf das Gebiet für den 
preußifchen Fiskus. Frühere Anfprüche der Stadt auf das Terri­
torium und die fo lange entbehrte Nutzung daraus, die fie von fich 
aus noch immer geltend machte, wurden dabei nicht erwähnt, wie 
man fich preußifcherfeits nach den Raumerfchen Ausführungen 
überhaupt nicht als Rechtsnachfolger des polnifchen Staates betrachtete. 
Der Elbinger Polizeipräsident Bax hatte zunächft nun die Elbinger 
Angelegenheit mit den ftädtifchen Bevollmächtigten187) zu unter­
handeln; als diefe jedoch die Regierungsinformationen erfuhren, da 
veranlagten fie fchleunigft die Stadtbehörden, mit einer großen Ein­
gabe, die die Situation und die rechtmäßigen Anfprüche der Stadt 
klarlegen follte, direkt an den König zu gehen, da fie die in diefen

184) In der Behandlung der Elbinger Streitfrage bildete fpäterhin die
Vorausfetzung, von der man dabei ausging: Völker- und Staatsrechtsangelegenheit 
einerfeits oder Privatrechtsfache andererfeits, die Grundlage zur Beurteilung 
dieies Streitfalles, auf der man Anfprüche der Stadt jeweils abftritt, begründete 
*>der anerkannte.

185) Stadt. Arch., Elbing, T  165, Bd. I, S. 10.
186) Stadt. Arch., Elbing, T  165, Bd. I, S. 19.
187) Das waren die Stadträte Schön, Steincke, Ewerbeck u. Kluge.
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Inftruktionen gegebene Verhandlungsbafis für die Stadt unannehm­
bar erachteten. So behaupteten fowohl Staat als auch Stadt beide 
ein Recht, das fich prinzipiell widerfprach, fo daß der Konflikt not­
wendig damit gegeben war, der in feinem Verlauf, — nicht ohne 
dramatifche Höhepunkte, — die Kluft der politifch-weltanfchaulichen 
Gegenfätze offenbarte.

Am 26. Januar 18 10 188) erfolgte alfo der ftädtifche Antrag auf 
Herausgabe des Territoriums an Friedrich Wilhelm III., und da 
nicht gleich eine Antwort darauf erfolgte, unterftützte man diefen 
Antrag noch mit einer Bittfchrift um Befürwortung (6. Februar 
18 io)189) an den Staatsminifter zu Dohna und den Staatskanzler 
v. Beyme. Zur Begründung diefes erneuten ftädtifchen Antrages 
auf Rückgabe des Gebietes führten Magiftrat und Stadtverordnete 
an, daß durch die Städteordnung die Bürgerfchaft wieder in ihre 
alten Rechte eingefetzt wäre190) und die ftädtifchen Behörden und 
Vertreter es fchon darum als ihre Pflicht betrachten müßten, die 
der Stadt von Rechts wegen zuftehenden Anfprüche mit allem Eifer 
zu verfolgen.

In diefen Zufammenhang gehört auch die Erwähnung eines 
vorübergehenden, durch die Städteordnung bewirkten Ausfalls des 
der Stadt feit 1773 bewilligten Kompetenzzufchuffes von 6565 Tlrn. 
Bis 1. Dezember 1809191) war die Kompetenz voll geleiftet worden, 
wurde dann aber fuspendiert, da nach der neuen Städteordnung die 
Kommunen die zum ftädtifchen Bedarf erforderlichen Mittel felbft 
zu befchaffen hatten. Die Stadt (Elbing) wollte und konnte aber 
unter keinen Umftänden auf diefen Zufchuß verzichten, da fie in 
ihrem Etat ohnedies mit einem Defizit rechnen mußte, und fo gefchah 
eine dringliche Eingabe vom Magiftrat an die weftpreußifche Regie­
rung192), die um Weiterzahlung der Kompetenz bat, da diefe „nur 
ein bloßer Erfatz für die bei der Reokkupation von Weftpreußen 
der Stadt Elbing entzogenen Handelsgefälle und Nutzungen“  ge- 
wefen wäre. Auch die hohen Kriegsfchulden fowie die erheblichen 
Verwaltungs- und Kommunallaften, vor allem aber die unglückliche 
Territorialangelegenheit wurden mit herangezogen, der neuefte 
Kämmereietat hätte mit einem Minus von 13 000 Tlrn. zu rechnen 
ufw. Angefichts des unleugbaren wirtfchaftlichen Tiefftandes rief 
das Gefuch der Stadt einen ftarken Widerhall bei der weftpreußifchen 
Regierung hervor, die (ich angelegentlich in Berlin für eine Bewilli­
gung des ftädtifchen Antrages einfetzte. Schon am 1 1 .  Juli 1 8 1 i 193)

188) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 84 a, I. Pg., N r. 32.
189) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 84 a, I. Pg., N r. 32.
19°) Das ift fo zu verftehen, daß die Stadt zur Verfolgung ihrer zuftändigen 

Rechte einer vormundfchaftlichen Zuftimmung der landesherrlichen Behörde nidn 
mehr bedurfte.

1B1) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74 , 1 V , Weftpr. N r. 4.
192) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74, I V , Weftpr. N r. 4.
193) a. a. O., N r. 3.
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wurde die Kompetenz für die Folge zugefagt, „bis fie bei der vor­
stehenden Zurüdkgabe des Elbingfchen ehemaligen Gebiets in An­
rechnung gebracht werden“  könnte. Nun mußte diefe letzte Formu­
lierung unbedingt den Eindruck erwecken, als ob man in Berlin 
anderen Sinnes geworden wäre und die Möglichkeit einer Rückgabe 
von fich aus als durchaus wahricheinlich ins Auge faßte. Auch die 
Stadt Elbing legte diefe Wortgebung fo aus, und der Magistrat 
eröffnete fogleich ein Trommelfeuer von Bittgefuchen (17. Juli, 
10. September, 1 1 .  Dezember 1 8 1 1) 194) an Hardenberg und den 
König, um das Eifen für das Interelle der Stadt zu fchmieden, 
folange es noch heiß war. Die wirtfchaftliche Notlage wurde in 
den beweglichsten Worten gefchildert: Die größtmöglichfte Ein-
fchränkung könne den Ausfall nicht mehr decken, ja mit aller An­
strengung fei man nicht mehr imftande, die notwendigsten Ausgaben 
auf dem gewöhnlichen Wege zu leiften ufw. Und das entfprach 
auch den Tatfachen. Die Kommune war tatfächlich durch Ver­
quickung ungünSliger ZuStände wirtfchaftlich in einem unglückfeligen 
ZuSlande195). Am 10. Januar 18 12 196) kam Schließlich die Antwort 
auf die Gefuche der Stadt aus Berlin: Ueberhäufte Gefchäfte hätten 
die Beantwortung verzögert. Es feien indes fchon zwei Männer, 
Regierungspräfident Wißmann und Regierungsvizepräfident Würz, 
beauftragt worden, die Angelegenheit genau zu unterfuchen und 
Vorfchläge zur gütlichen Einigung zu unterbreiten. —

In Berlin hatte man übrigens die Elbinger Territorialangelegen­
heit im Anfchluß an die letzte Städtifche Eingabe lebhaft befprochen. 
Bisher auch von ftädtifcher Seite nie berührte Fragen waren dabei 
erörtert worden, wie z. B. die Frage einer der Stadt vorzulegenden 
Abrechnung über die feit 1703 gezogenen Einkünfte, oder über die 
Auszahlung der Pollen, die im Laufe des preußifchen Pfandbefitzes 
mehr als die regulären Zinfen von den bewußten 300 000 Tlrn. 
betragen hätten, oder aber auch die eventuelle Ueberlalfung eines 
Teils des Territoriums zur freien Dispofition der Stadt ufw. — 
Von weiterem Intereffe find in diefem Zufammenhang auch die 
Ausführungen des Geh. Staatsrats Sack innerhalb einer Korrefpon- 
denz mit Hardenberg197), infofern, als der Staatsrat, nachdem er 
Hardenberg einen „vorteilhaften“  Vergleich mit der Stadt vor- 
gefchlagen hatte, bei dem diefe mit einem Drittel des Gefamtwertes 
des Territoriums entfchädigt werden follte, fich auf den Boden des 
Rechts Stellte und von einer irrigen Vorausfetzung preußifcherfeits 
fprach, die da glaubte, auf jeden Fall gegen die Anfprüche der Stadt

,?) a‘ a- °-
lt,J) Städt. Arch., Elbing, K 3 3 3 , Rep- Mag.-Akten, Bericht des Intendanten 

Bohlius über den Kämmereietat 1808.
198) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74, I  V , Weftpr. N r . 4.
m ) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74, I V ,  Weftpr. N r. 4, 1 2 . 4 . 1 8 1 1
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gefchützt zu fein und fich ficher wähnte, daß fie auch auf dem 
Rechtswege gefchützt werden würde. Beinahe warnend fchließt der 
Staatsrat in feinem Schreiben, man werde wohl daran tun, in diefen 
Dingen liberaler mit der Stadt Elbing zu verfahren, als bisher. 
Vielleicht, — es liegt nahe, das anzunehmen, — gefchah daraufhin 
die für Elbing und fpeziell für die Territorialfrage fo verheißungs­
volle Abfaffung der Kompetenzzufage vom 6. Ju li 1 81 1 .  Im An- 
fchluß an diefen Schriftwechfel glauben wir noch auf ein anderes 
privates Schreiben eines gewiflen Itzenplitz vom 20. Auguft 1 8 1 1 198) 
an Hardenberg hinweifen zu müffen, das zweifellos in diefen Zu- 
fammenhang mithineingehört, und nebenbei auch einen kleinen 
Ausfchnitt der fiskalifchen Tätigkeit im Elbinger Gebiet gibt, damit 
aber gleichzeitig auch fo große technifche Schwierigkeiten für eine 
eventuelle Rückgabe des Territoriums offenbart, daß diefe, felbft 
wenn man fich wirklich in Berlin für einen gerechtfertigten Anfpruch 
der Stadt Elbing entfchieden haben follte, durch diefe Schwierig­
keiten dem Staatsinterefle wieder bedenklich zu werden drohte. 
Itzenplitz fchien in privatem Auftrag in Elbing zu weilen, um in 
einem nichtamtlichen Bericht alles Wiffenswerte über das Elbinger 
Territorium nach Berlin zu berichten. Er kam dabei u. a. zu der 
Feftftellung, daß „dies (das Territorium nämlich) ein vortreffliches 
Veräußerungsobjekt, vielleicht das befte in Weftpreußen“ , wäre. 
Darüber nun, daß der Stadt neuerlich in Verbindung mit der Kom­
petenzbewilligung Hoffnung auf einen Wiederbefitz des Territo­
riums gemacht worden war, äußerte er fich recht zurückhaltend und 
nachdenklich: „Soll die Rückgabe wirklich gefchehen, fo fcheint mir 
eine fehr vorfichtige Tradition (Uebergabe) durch einen klugen und 
gewandten Kommiffarius, der alles genau kennt, nötig, der mit den 
gehörigen Kautelen (Vorficht) verfährt, da nicht zu leugnen ift, 
daß Fiskus fich nicht immer als Pfandbefitzer benommen hat, 
Grundftücke mit Erbrechten fortgab, in specie das bedeutende T orf­
moor auf 5 Fuß Tiefe beinahe rein ausftechen ließ, und alfo Regreffe 
zu beforgen find, wenn die Stadt alles jenes nicht anerkennt.“ 
Nachdem wir diefes willen, fcheint es nicht zufällig, daß gerade 
Wißmann und Würz zu den Kommiflaren in der Elbinger Sache 
ernannt worden waren, die auf Grund genauer Unterfuchungen 
Vorfchläge zu einem gütlichen Vergleich zu unterbreiten hatten. 
Sie waren, wie die Folge lehrte, einfeitige Rechtsvertreter des Fiskus, 
und zwar in einem Maße, daß das Refultat ihrer Unterfuchungen 
(9. März 18 12 )199) eine unerhörte Verzerrung der Tatfachen dar- 
ftellte, fo kraß, daß es fogar teilweife von preußifcher Seite fcharf 
kritifiert wurde und den beiden Kommiffaren auf Grund ihrer ein- 
feitigen Ergebniffe verfchiedentlich die Eignung für ihre Aufgabe

198) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74, I, V , Weftpr. N r. 4.
18B) Städt. Arch., Elbing, Rep. Mag.-Akten, T  165, Bd. I, S. 59 ff.



abgefprochen wurde200). In den Nachprüfungen über den Anfpruch 
der Stadt am Territorium kamen die Kommiffare nämlich zu dem 
Ergebnis, daß von einem folchen Anfpruch fchlechterdings nicht die 
Rede fein könnte, ehe nicht eine Gegenrechnung des preußifchen 
Staates aufgeflellt und von der Stadt anerkannt und beglichen wor­
den wäre. Diefe Gegenrechnung war in kurzen Zügen folgender­
maßen gedacht: An erfter Stelle hatten auf dem Schuldkonto der 
Stadt jene 300 000 Tlr. zu flehen, für die das Territorium im Jahre 
1699 dem Kurfürften als Nutzungspfand überlaffen worden war. 
Daneben wurden noch als auf dem Territorium laftend auch die im 
Jahre 1704 geliehenen 70 000 Tlr. angeführt. Da die verfprochene 
Rückzahlung innerhalb von 8 Jahren, alfo bis 17 12 , nicht erfolgt 
wäre, ergebe fich für den preußifchen Staat die Berechtigung, diefes 
Kapital mit Zins und Zinfeszins zurückzufordern, und die Kom­
miffare berechneten daraus, bei Annahme eines Zinsfatzes von nur 
5 % , — ihrer Meinung nach könnte man den Zinsfatz indes un­
bedenklich auf 8 %  bzw. 10 %  als den in Polen üblichen annehmen,
— eine Schuld von 1 961 315 Tlr., die von der Stadt zu bezahlen 
gewefen wären. Nach 1772 wollten fie diefe Aufrechnung dann 
nicht weiter fortgefetzt wiffen. Infolge diefer bedeutenden Forde­
rungen an die Stadt, fo konftruierten fie, hätte der preußifche König 
ein unbedingtes Recht, das Territorium nicht eher zurückzugeben, 
als bis auch er wegen der berechneten 1 961 315  Tlr. volle Befriedi­
gung erhalten hätte. Außer diefen beiden ungeheuren Anfprüchen, 
aber füllten als dritter und vierter noch angefchloffen werden eine 
fogenannte Dobrfczinfkyfche Forderung von 6000 Tlrn.201) und die 
58 000 Tlr., die 1803 von Staats wegen von der Stadtfchuld über­
nommen war. „Es leuchtet ein,“  um mit den Worten der Kom- 
miffare zu fprechen, „daß bei diefen bedeutenden Anforderungen 
des Staates an die Stadt Elbing, felbft wenn deren Recht auf das 
Territorium noch fo unbeftritten wäre, von deffen Rückgabe nicht 
die Rede fein könnte, bevor die Stadt nicht alle deffen Forderungen 
an den Staat berichtigt oder wenigftens berichtigen zu wollen erklärt 
hätte.“  Da nun aber pofitive Vergleichsvorfdiläge von Hardenberg 
verlangt worden waren, fo ergab fich auf der von Wißmann und 
Würz gefchaffenen Grundlage jener Vorfchlag, wie er dann auch 
am 9. März 1 81 2 dem Elbinger Magiftrat unterbreitet wurde, daß 
gegen Verzichtleiftung des Staates auf alle an die Stadt zu machen­
den Anfprüche die Stadt dem preußifchen Staat „das volle Eigentum 
des ehemals ihr gehörigen, feit 1703 an den Staat verpfändeten
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‘’00) St.-Arch., Berlin, Rep. 74, I V ,  Weftpr. N r. 4, 15 . N ov. 18 12 . Schrötter 
an Hardenberg, desgl. Schreiben Bülows am 28. Dezember 18x2.

2C1) Im Jahre 17 17  wurden vom preußifchen König f. Rechnung d. Elb. 
Kämmerei 6000 T lr. a. d. Freiherrn v. Dobrfczinfky bezahlt, worüber die Stadt 
am 1. 9. 17 17  eine Obligation mit 5 % Zins ausftellte, die fie auch immer richtig 
bezahlt hat.
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Territoriums“  rechtsgültig abtreten follte. „D a der Kapitalswert 
des Territoriums nach den vorliegenden Etats nur auf 690 950 Tlr. 
31 Gr. 16%  Pf. angenommen werden kann, fo ift bei diefem An­
erbieten der Vorteil der Stadt einleuchtend, und zwar um fo mehr, 
da es keinen Zweifel leidet, daß, wenn die Leiftung der rechts­
begründeten Verbindlichkeiten von der Stadt gefordert werden 
follte, der Ruin derfelben herbeigeführt werden müßte.“

Die Abficht diefer auch zum Teil preußifcherfeits anerkannten 
Einfeitigkeit erfcheint klar. Berückftchtigt man nämlich, daß in 
Preußen aus ftaatspolitifchen Gründen niemals ein Preftigeverluft 
zugelaffen werden konnte, der aus einer rein rechtlichen Behandlung 
der Frage nach den Darftellungen von Itzenplitz nahegelegen hätte, 
wie man letzten Endes wohl überhaupt, — wie es zuweilen auch 
zum Ausdruck gekommen ift, — einer Niederlage vor dem Privat­
richter gewärtig war, dann mußten die Wißmann-Würzfchen Kon- 
ftruktionen mehr oder weniger als notwendiger Vorwand zur Um­
gehung einer klaren, im Staatsinterefte zu meidenden Auseinander- 
fetzung empfunden werden, bei dem fich die Kommiffare wohl in 
Form und Maß, nicht aber im Prinzip vergriffen hatten.

Auf diefen Vergleichsvorfchlag von 1812 antworteten die 
Elbinger Stadtbehörden mit Schweigen. Die Territorialangelegen­
heit ruhte jetzt infolge des Krieges über zwei Jahre, und erft am 
26.  Oktober 18 14 202) erfolgte eine neue Anregung von den Stadt­
verordneten über die noch immer nicht erfolgte Auseinanderfetzung 
zwifchen Territorium und Kämmereikalle. Bei diefer Gelegenheit 
trat es dann auch zutage, daß das Schreiben der Kommiffare vom 
9. 3. 1 81 2 den Stadtverordneten unbekannt geblieben war, daß alfo 
der Magiftrat es feinerzeit unterlaßen hatte, die Stadtverordneten 
von dem Inhalt des preußifchen Vergleichsprojektes zu unterrichten. 
Diefe Tatfache führte zunächft zu internen Meinungsverfchieden- 
heiten, bei denen der Magiftrat vor allem den Vorwurf der Interefte- 
lofigkeit von der anderen Seite einzuftecken hatte. Man entfchul- 
digte indellen diefe Unterlaftung mit dem damals gerade aus­
gebrochenen Kriege und den gleichzeitigen Truppendurdimärfchen 
durch Elbing, die die ganze Aufmerkfamkeit erfordert hätten. So 
kam es alfo erft nach dem erften Parifer Frieden zu der eben ge­
nannten fchüchternen Anregung einer Regelung der Territorialfrage. 
Sie wurde für die Stadt jetzt allerdings zur Lebensfrage, da die 
Anftrengungen des Krieges wirtfchaftlich die letzten Kräfte gekoftet 
hatten. Trotzdem follte erft im Frühjahr 18 16 ,  nach dem zweiten 
Parifer Frieden, die Angelegenheit endlich wieder in Fluß kommen, 
um dann freilich in die bewegtefte Phafe ihrer Entwicklung ein­
zutreten.

202) Städt. Arch., Elbing, Rep. Mag.-Akten, T  165, Bd. I.



V.
Standen fich bisher mit geringen Ausnahmen Stadt und 

Fiskus im großen und ganzen als zwei einheitliche widerftreitende 
Parteien einander gegenüber, fo trat jetzt, wenn auch äußerlich das 
alte Verhältnis gewahrt blieb, innerhalb der preußifchen Regierung 
eine deutliche Spaltung zutage, bei der das Minifterium des Innern 
einerfeits und das Finanzminifterium andererfeits am fchärfften 
auseinanderftrebten. Es liegt auf der Hand, daß die Finanzminifter 
in diefer Frage ftets gegen die ftädtifchen Anfprüche auftreten wür­
den, die innerhalb diefes RefTorts nur als ftörend empfunden werden 
mußten. Dagegen ftellten fich die Minifter des Innern wie auch 
die Juftizminifter in den folgenden Jahren durchweg auf einen betont 
unparteiifchen Standpunkt, d. h. fie glaubten um der Gerechtigkeit 
willen und aus innerpolitifchen Preftigegriinden energifch für eine 
Behandlung der Dinge eintreten zu müffen, wie fie vom privatrecht­
lichen Standpunkt aus gefordert werden konnte, und nicht, wie es 
das finanzielle Interefle des Fiskus erheifchte. Eine Mehrheit haben 
diefe, meift liberal denkenden Männer freilich nie erlangen können, 
doch darf bei diefer Gelegenheit fchon darauf hingewiefen werden, 
daß der fpätere Vergleich zwifchen Fiskus und Stadt, wie er im 
Jahre 1826 endlich zuftande kam, wahrfcheinlich erheblich ungünfti- 
ger ausgefallen wäre, wenn keine Oppofition zugunften der Stadt 
innerhalb der preußifchen Regierung wirkfam gewefen wäre. Wir 
find damit fchon ein wenig vorausgeeilt.

Zunächft hören wir am 27. Januar 18 16 203) erftmalig wieder 
feit dem Krieg von einem dringlichen offiziellen Gefuch der Stadt 
an den damaligen Finanzminifter v. Bülow204), der gebeten wurde, 
fich der Elbinger Territorialangelegenheit perfönlich anzunehmen. 
Rafches Handeln tat not, denn die wirtfchaftlichen Zuftände der 
Stadt waren inzwifchen fo traurige geworden, daß die Stadtbehörden 
hilflos der Situation gegenüberftanden. „Auch der befte Willen 
findet, wo die Unmöglichkeit anfängt, feine Grenzen.“  So fchrieb 
man refigniert an Bülow, der daraufhin feinerfeits wenigftens ver- 
fprach, für die Stadt fein Möglichftes zu tun205). Die Worte blieben 
leider ohne praktifche Bedeutung und die Lage der Stadt weiterhin 
verzweifelt. Die Kriegsfchuld206) betrug immer noch 839 680 Tlr. 
(gegenüber 900 000 bei der Uebernahme); jährlich hatten die Ein­
wohner der Stadt und der Vorftädte etwa 5 6 000 Tlr. zu leiften 
für die 5prozentige Verzinfung diefer Stadtfchuld fowie zur all­
mählichen Tilgung der Gefamtfumme, für die ein Zeitraum von 
30 Jahren vorgefehen war.

203) Städt. Arch., Elbing, T  165, Bd. I, S. 134 ff.
204) v. Bülow w ar übrigens der erfte und einzige Finanzminifter, der de»> 

Elbinger Sache wohlwollend gegenüberftand.
205) Städt. Arch., Elbing, T  165, Bd. I, 25. Mai 1816 .
206) Folgendes aus d. Magiftrats-Bericht entnommen, T  165, Bd. I.
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Angefichts der hohen Laßen und der unglücklichen wirtschaft­
lichen Zuftände hatten viele begüterte Familien die Stadt verlaflen; 
von etwa 19000 Einwohnern war die Bevölkerung inzwifchen auf 
16 300 zufammengefchrumpft. Die weniger bemittelten blieben 
zurück, deren Los fich durch die Abwanderung des Kapitals, wie 
man es nennen kann, automatifch verfchlechterte, da die Höhe der 
Laften beftehen blieb und nur die Anteile daran weniger wurden. 
Die weftpreußifche Regierung hatte wohl (18. September 18 15)207) 
zur Tilgung der Kommunalfchulden eine jährliche Beihilfe von 
1600 Tlrn. aus der Kommunalakzife verfprochen, doch mit der Tat 
blieb fie im Rückftande. Aber felbft, wenn die Summe gezahlt 
worden wäre, hätte diefe Beihilfe „trotz aller Dankbarkeit noch 
keineswegs geeignet fein können, Elbing aus feiner verzweifelten 
Lage herauszureißen“ . Zu den Kriegsfchulden kamen noch andere 
Belaftungen der Kämmerei hinzu durch die neuauferlegten Ausgaben 
der erhöhten Polizeiverwaltungsfpefen, fowie durch die Befoldung 
des Stadtgerichtsperfonais, und dazu eine Summe von etwa 24 000 
Tlrn. zur Beftreitung des Servis-Kaffenbedarfs. Die Folge war ein 
jährliches Defizit von 17 — 20 000 Tlrn., das bisher nur durch 
Schuldenaufnahme und Verpfändung des Kämmereivermögens hatte 
ausgeglichen werden können. Und das alles in einer Zeit, in der 
die Lebensbedingungen fich fo fchwierig geftalteten, in der der Er- 
werbsftand durch Kriegslaften und -lieferungen, durch fortlaufende 
Gewerbefleuern und durch die gänzliche Handelsftockung nahezu 
ruiniert worden war. Alle Abgaben zufammengenommen betrugen 
etwa 1 12  152 Tlr., die von der verringerten Einwohnerfchaft auf­
gebracht werden mußte. Daß eine derartige Belaftung nicht auf die 
Dauer von der Gemeinde würde getragen werden können ohne eine 
reftlofe Erfchöpfung ihrer Kräfte, liegt auf der Hand, und es ift 
verftändlich, daß die Stadt in diefem verzweifelten Zuftand mit allen 
Mitteln eine Aenderung der Verhältniffe anftrebte, die fie auf Grund 
alter Rechte am Territorium am eheften zu erreichen glaubte. Je 
drückender ihre Not wurde, defto zäher klammerte fie fich an diefe 
Rechte. Und der Staat, der ihr diefe verfagte, mußte notwendig 
eine ftarke Oppofition gegen (ich hervorrufen, die den Boden für 
liberale und demokratifche Ideen und Strömungen vorbereitete.

Von den Belaftungen der Kämmereikaffe entfielen übrigens 
auf das Territorium eine Menge, die fich auf noch beftehende Pa­
tronats- und Jurisdiktionsrechte der Stadt im Gebiet gründeten208). 
Zunächft waren da jährlich 6000 Tlr. zur Befoldung der Juftiz- 
beamten aufzubringen, zu denen der Staat nur 400 Tlr. jährlich 
beifteuerte, obgleich das Stadtgericht auch gleichzeitig die Jufliz im 
Territorium verwaltete, das ebenfoviel, eher mehr Einwohner als

207) a. a. O.
208) Mag.-Ber. aus d. Jahre 18 16 , T  165, Bd. I.
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die Stadt felbft zählte. Der Zufchuß ftand alfo mit der Ausgabe in 
keinem Verhältnis, und der ftädtifche Antrag, daß der Fiskus für 
den auf ihn treffenden Teil der Laften im Gebiet allein aufkommen 
follte, erhielt damit feine Berechtigung209). Dazu kam das Patronats­
recht der Stadt im Gebiet, das fich über fämtliche Kirchen und 
Schulen des Territoriums erftreckte. Der Patron war dabei bindend 
verpflichtet, bei entftehenden Unkoften, namentlich bei Bauunkoften, 
zwei Drittel davon als eigene Schuld zu übernehmen. Ferner lag 
bei der Stadt auch die Unterhaltung der Brücken und Landftraßen 
im Territorium, die eine ftändige und nicht zu unterfchätzende Aus­
gabe darftellte; endlich gab es noch eine ftädtifche Verpflichtung, 
die Koften für die Kriminalgerichtsbarkeit im Territorium zu tragen, 
die fich jährlich auch noch etwa auf 2000 Tlr. beliefen.

So hatte die Stadt Laften zu tragen, die letztlich in der un- 
gelöften Territorialfrage ihre Wurzel hatten und die eine Klärung 
diefes Problems im Stadtintereffe dringend erforderten. Es wäre 
wirklich kein Wunder gewefen, wenn die Stadtväter bei den be- 
ftehenden wirtfchaftlichen Schwierigkeiten einmal den Kopf verloren 
hätten, befonders, da die Bevölkerung unter dem finanziellen Druck 
zeitweife eine bedenklich drohende und revolutionäre Haltung an­
nahm. Schon im Jahre 18 16 210) erhielt der Magiftrat eine anonyme 
Revolutionsdrohung aus der Bürgerfchaft mit der Begründung, der 
Druck der Laften könne nicht mehr ertragen werden und alle Bürger 
würden mit der Zeit an den Bettelftab gebracht. Die Spannung 
verfchärfte fich noch in den folgenden Jahren, fo daß man fogar in 
Berlin darauf aufmerkfam wurde. Warnend fchrieb damals die 
Danziger Regierung an Hardenberg (13. Februar 18 19)211), daß, 
wenn nicht fofort etwas für die Stadt gefchehe, fie fich von aller 
Verantwortung „wegen der in der Folge zu befürchtenden traurigen 
Auftritte in Elbing“  losfagen müffe.

Vorerft aber kam am 13. April 18 16 212) von Hardenberg end­
lich die Nachricht an den Elbinger Magiftrat, daß die Territorial­
angelegenheit an die Minifterien des Inneren und der Finanzen zur 
Bearbeitung weitergeleitet wäre. Zwei Männer, — die Regierungs­
räte Flottwell und Ewald in Danzig, — waren bereits beauftragt 
worden, alle Vorarbeiten zu tätigen, um dann im Verein mit dem 
Elbinger Magiftrat und den Stadtverordneten zu einer Einigung zu 
gelangen. Doch erft am 1. November 18 16  forderten die Beauftrag­
ten die Abfchriften der nötigen Urkunden und Belege von der Stadt 
ein213). Für die Verhandlungen felbft follte eine ftädtifche Depu­

209) Einer Einnahme zur Befoldung des Stadtgerichts v. J .  . 17 7 3 — 1816  v. 
7 1 661 T lrn. ftand eine Ausgabe v. 3 12  279 Tlrn. gegenüber. T  165, Bd. I, S. 143.

210) Städt. Arch., Elbing, Rep. M ag.-Akt. A  23.
211) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74, I, V , Weftpreußen N r. 4.
-12) Städt. Arch., Elbing, Rep. M ag.-Akt., T  165, Bd. I, S. 199.
213) a. a. O.



tation mit rechtsverbindlicher Vollmacht erwählt werden214). Schon 
vorher hatte man in Elbing von fich aus dem Staatskanzler gegen­
über prinzipiell Stellung in der eigenen Angelegenheit genommen215). 
Man legte klar, daß nicht etwa ein Gnadenakt des Staates verlangt 
werde, fondern die Erfüllung einer ftaatlichen Rechtsverbindlichkeit 
gegen die Stadt. . . zumal, da unfere Anfprüche auf unfer ehe­
maliges Gebiet rechtlich begründet find und wir ja eigentlich nur 
um etwas bitten, was uns fchon längft in rechtlicher Hinficht hätte 
gewährt werden follen.“  Andernfalls wurde gebeten, den Rechts­
weg gegen den Fiskus einfchlagen zu dürfen. In der Stellungnahme 
der Stadt lag alfo ein unverkennbares Streben, von vornherein mit 
Klarheit das Programm der Anfprüche feftzulegen in offenbar miß- 
trauifcher Oppofition gegen den königlichen Fiskus und feine Ver­
treter, einem Argwohn, zu dem man fich nach dem letzten preußifchen 
Vergleichsvorfchlag216) berechtigt glaubte.

Die Angelegenheit machte nur langfame Fortfehritte. Erft im 
Auguft des folgenden Jahres217) traten die beiden Beauftragten mit 
pofitiven, freilich noch ganz allgemein gehaltenen Vorfchlägen an 
den Magiftrat heran; und zwar ftellte man ihn vor die Entfcheidung, 
ob die Stadt entweder gegen eine bare Entfchädigung von 50 000 
T lr.218) und gegen Uebernahme aller bisher von ihr getragenen 
grundherrlichen Laften durch den Staat, auf rechtsverbindliche Weife 
den Anfprüchen auf das Territorium und auf alle anderweitige 
Entfchädigung aus vergangenen Zeiten auf immer entfagen wollte, 
wofür der Staat dann als Gegenleiftung ebenfalls auf alle ihm zu- 
ftehenden Anforderungen219) Verzicht leiften würde; — oder aber, 
ob die gegenfeitigen Forderungen feftgeftellt werden follten, um 
dann vor dem König zur Entfcheidung zu kommen. Im erften 
Falle, fo hieß es, würden fie (Flottwell und Ewald) unverzüglich 
zur Abfchließung eines vollftändigen Vergleichs nach Elbing kommen, 
und die Angelegenheit würde in kürzefter Zeit ins Reine gebracht 
werden, — man ließ durchblicken, daß diefe Löfung erwünfeht war, 
und betonte den Vorteil der Stadt dabei, — dagegen würde der 
zweite Fall viel Zeit koften und fein Erfolg auch noch zweifelhaft 
fein. Die Vorfchläge der beiden Kommiffare löften bei den Stadt­
behörden eine begreifliche Erregung aus. Die Stadtverordneten

go  D er Elbinger Territorialftreit.

214) a. a. O., S. 17 1 .  A uf Stadtverordnetenbefchluß v. 16. 1. 18 17  wurden 
von den Mitgliedern: Schwarck, Hahn, Kawerau, Achenwall, Bellach, Albredit, 
Neumann u. Brackenhaufen dazu gewählt.

215) a. a. O., Juni 1816 .
216) Vgl. d. Gutachten Wißmann-Würz 18 12 .
217) Städt. Ardi., Elbing, T  16 j ,  Bd. I, S. 2 10 ; 13. Aug. 18 17 .
218) Die Höhe diefer Summe geht wahrfcheinlich auf eine inoffizielle An­

regung Hardenbergs innerhalb feines Briefwechfels mit dem Geh. Staatsrat Sads 
zurück. Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74, I, V , Weftpr. N r. 4; 12. 4 . 1 8 1 1 .

218) Gemeint ift damit die Aufftellung der Forderungen des Wißmann- 
Wurz’ fchen Gutachtens.



erklärten fich von vornherein gegen den Vergleichsvorfchlag; viel­
mehr follten die gegenfeitigen Forderungen genau feftgeftellt werden, 
um daraus überhaupt erft die wahren Vorteile im Falle eines Ueber- 
einkommens erfehen zu können. Durch die Verweigerung des an­
getragenen Vergleiches und Annahme des zweiten Weges aber hatte 
die Stadt zunächft einmal Zeit gewonnen, um nun auch ihrerfeits die 
gegenfeitigen Anfprüche rechtlich feftzuftellen. Es wurde fofort der 
Stadtfyndikus mit diefer Aufgabe betraut, der feine Unterfuchungen 
darüber bereits am 5. September 18 17 220) abgefchloilen hatte. In 
ihnen wurden zunächft die Forderungen des Staates, die feinerzeit 
Wißmann und Würz aufgeftellt hatten, korrigiert. Auf Grund der 
hiftorifchen Dokumente wies man es zurück, Schuldner jener zur 
Pfandfumme gefetzten 300 000 Tlr. zu fein. Ebenfo wurde der 
Anfpruch des Staates abgelehnt, der fich auf das Darlehn von 
70 000 Tlrn. aus dem Jahre 1704 berief und der mit Zins und 
Zinfeszins auf 1 961 315  Tlr. errechnet worden war. Dagegen er­
kannte man die fogenannte Dobrfczinfkyfche Forderung von 6000 
Tlrn. an, fowie die bekannte Forderung jener 58 000 Tlr. aus dem 
Jahre 1803; dazu kam zum Schluß auch noch eine ftädtifche Schuld 
von 3351 Tlrn., die fich aus dem Jahre 1794 für den Bau des alten 
Ueberfalls an der Strauchmühle herfchrieb. — Sonft liefen die Aus­
führungen des Stadtfyndikus wefentlich auf die Bemühung um einen 
Vergleich hinaus, in den man als Erfatz für den Verluft des Terri­
toriums eine Entfchädigung von 300 000 Tlrn. eingefetzt willen 
wollte, alfo das Sechsfache der vom Staat gebotenen Summe221). Mit: 
der Möglichkeit des Verluftes des Territoriums fand man fich hier 
alfo zum erften Mal ab; die drückenden wirtfchaftlichen Verhältnifte 
drängten zwangsläufig zu einer annehmbaren Löfung des Problems^ 
Das Magiftratsgutachten wurde dann auch fogleich an die beiden 
königl. Kommiffare abgefandt. Schon bald kam darauf die Nach­
richt, daß die Regierungsräte Flottwell und Ewald für den 14., 15. 
und 1 6. Oktober nach Elbing kommen würden, um die entfcheiden- 
den Verhandlungen in der Territorialftreitfrage aufzunehmen. Die 
von der Stadt vorgefchlagene Verhandlungsgrundlage fchien damit 
vom Staat angenommen zu fein. Im allgemeinen wirkte jetzt fchon 
die Ausficht auf endliche Entwirrung diefes gordifchen Knotens wie 
eine Erleichterung, auch glaubte man in Flottwell einen unparteiifchen 
Vertreter des preußifchen Fiskus zu erblicken im Gegenfatz zu den 
Erfahrungen, die man im Jahre 18 12  gemacht hatte. Endlich wurde 
fchon darum ein Ausweg aus den wirtfchaftlichen Schwierigkeiten 
jetzt von Bedeutung, da bereits eine merkliche Entfremdung zwifchen- 
den Stadtbehörden und der Bevölkerung eingetreten war.

220) Städt. Arch., Elbing, T  165, Bd. I, S. 2 17 — 244.
221) a. a. O., 2 2 .9 .18 17 .  Die Stadtverordneten proteftierten infofern da­

gegen, als fie die Vergleichsfumme auf 400 00 T lr. fellgefetzt wiffen wollten;- 
erft nachträglich wurde diefer Proteft in d. Magiftratsgutachten mit aufgenommen.
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Am 14. Oktober 18 17  wurden die Verhandlungen programm­
mäßig in Elbing aufgenommen. Eingangs, noch vor den eigentlichen 
Befprechungen, erklärten die Regierungsvertreter ausdrücklich im 
Aufträge der königlichen Minifterien, daß der Staat eine rechtliche 
Erörterung der Sache nicht zulallen würde und daß nur von einem 
gütlichen Vergleich die Rede fein könnte. Man hatte jetzt zu ver- 
fuchen, eine einigende Grundlage dafür zu gewinnen. Als Vor­
bedingung eines folchen Vergleichs wurden von den Regierungs­
beauftragten folgende Punkte vorgefchlagen:

Es follte die Stadt e r f t e n s  den Teil des Territoriums, den 
der Staat bisher genutzt hatte, diefem für alle Zeiten als fein un­
widerrufliches Eigentum abtreten. Als Entfchädigung für diefes 
Eigentumsrecht follte fich die Stadt z w e i t e n s  mit einer Summe 
von 300 000 Tlrn. in Baufch und Bogen fowie mit der ftaatlichen 
Uebernahme fämtlicher von der Stadt für das Territorium noch 
getragenen grundherrlichen Laften auf die Art zufrieden geben, daß 
fämtliche Forderungen des Staates mit den Gegenforderungen der 
Stadt aufgehoben und kompenfiert werden follten. Nach einer 
gegenfeitigen Aufrechnung würden die Forderungen der Stadt die 
des Staates freilich noch um 436 306 Tlr. überfteigen und es würde 
der Stadt nach Abzug von 300 000 Tlrn. noch eine Summe von 
186 306 Tlrn. zuftehen, auf die fie unter der Bedingung verzichten 
follte, daß der Staat in der Folge fämtliche bisher von der Stadt 
getragenen grundherrlichen Laften übernehmen würde. D r i t t e n s  
follte die vom Staate zu leiftende Entfchädigung der Kämmereikaffe 
zur f r e i e n  V e r f ü g u n g  verbleiben. 50 000 Tlr. follten zur 
Deckung der Kämmereifchulden gleich bar bezahlt werden. Der 
Reft follte einftweilen vom Staate mit 5 %  verzinft und zugleich 
Beftimmungstermine zur Auszahlung der reftlichen Gelder getroffen 
werden222).

Die Verhandlungen darüber ließen fich vielverfprechend an. 
Die Kommiftare zeigten für die Lage der Stadt weitgehendes Ver- 
ftändnis, ein Umftand, der ihnen beim Finanzminifterium die ironi- 
fche Bezeichnung „Advokaten der Gemeinde“  eintrug. Andererfeits 
aber bewirkte dies, daß die Stadtbehörden ein unbedingtes Ver­
trauen zu diefen Männern faßten und fich eingehend über die ge- 
famten territorialen Verhältniffe ausfprachen. Die ftädtifchen De­
putierten brachten alle Punkte, die früher fchon durch einzelne 
Anträge vorgebracht worden waren, zur Sprache und gaben fchließ- 
lieh den beiden Regierungsbeauftragten anheim, das ftädtifche Inter- 
effe für fie weiter zu verfolgen. So fchien das Ende diefes leidigen 
Streites abfehbar. Man einigte fich im Großen und Ganzen auf der 
vorgefchlagenen Grundlage, und die Stadt war bereit, unter den 
gegebenen Bedingungen zu kapitulieren und den Vergleich anzu­

222) Siehe Anhang N r. j , Städt. Arch., Elbing, T  165, Bd. I, S. 261 ff.



nehmen, fchon um eine Entfpannung der inneren Lage herbei­
zuführen.

Wie erheblich das Vertrauen der Bürgerfchaft bereits erfchüttert 
war, beweift die Tatfache223), daß, als wenige Wochen nach diefen 
Verhandlungen auf einen Vorfchlag der Regierung, die Territorial- 
entfchädigung und die Stadtfchuldenregulierung in Zufammenhang 
zu bringen, Magiftrat und Stadtverordnete einen fcharfen Proteft 
gegen eine Vermifchung der Territorialangelegenheit und des Stadt- 
fchuldenwefens erhoben, die Elbinger Gewerke224) fich gegen die 
ftädtifche Ablehnung zufammentaten und von fich aus an die königl. 
Minifterien ein Schreiben fandten, in dem fie ihr perfönliches Ein- 
verftändnis dazu erklärten, daß die Territorialabfindung zur T il­
gung der Kriegsfchulden verwendet würde; fie erhofften dadurch 
wohl eine Entlaftung ihrer eigenen Perfon. Im Zufammenhang 
damit wieder ftand ein lokaler Konflikt zwifchen den Handwerkern, 
Innungen und Fabrikanten einerfeits und der Elbinger Kaufmann- 
fchaft andererfeits. Die Gewerbetreibenden glaubten fich durch 
letztere hintergangen, und zwar über die Verwaltung der Kriegs­
fchulden hinweg225). Gegen die Kauf leute wurde dabei der Vorwurf 
erhoben, daß fie fich auf Koften der weniger finanzkräftigen Bürger 
entlaftet und fo den Druck auf die unteren Schichten abgewälzt 
hätten. Da die Stadtverordneten zum größten Teil Kaufleute waren, 
fo fahen die Gewerke vor allem in ihnen das eigennützige Inftrument 
der Elbinger Kaufmannfchaft, und es bildete fich auf diefe Weife 
eine doppelte Feindfchaft heraus. Einmal waren da die getrennten 
Lager innerhalb der Bürgerfchaft felbft, und dazu trat das Miß­
trauen eines Teiles der Einwohnerfchaft gegen die Uneigennützigkeit 
der Stadtbehörden. In Berlin wurden die Befchuldigungen von 
feiten der Gewerke an die Stadtverordneten verwiefen, die zwar eine 
Unterfuchungskommiffion einfetzten, um fchließlich doch nirgends 
etwas Belaftendes vorzufinden; fo wurde die Sache offiziell nieder- 
gefchlagen; damit beruhigte man fich aber auf der anderen Seite 
noch lange nicht, die Gerüchte blieben wach und nährten die Un­
zufriedenheit derer, die fich betrogen glaubten. Daß unter diefen

223) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 77, T itel 4 51, Bd. II  u. I II , u. Rep. 74 I V ,  
Weftpr. N r. 4.

224) Fleifcher, Schloffer, Schmiede uiw .
225) Während der franzöfifchen Invafion in den Jahren 1806/07 bildete fich 

nämlich in Elbing ein ftädtifches Komite, das_ die Beforgung der durch den Krieg 
herbeigeführten Gefchäfte, namentlich die Befriedigung der von den Feinden an die 
Stadt gemachten Anfprüche übernahm. A uf welche Weife diefes Komite gebildet 
und ob es von der Gemeinde mit Vollmacht verfehen war, fteht zwar nicht feft. 
Nach Beendigung des Krieges wurde dann eine Schuldenregulierungskommiflion, 
aus Mitgliedern des Magiftrats und jenes Komites beftehend, unter Leitung 
eines Mitgliedes der Kriegs- u. Domänenkammer errichtet, dem vier Mitglieder 
der Bürgerfchaft, in legaler Form erwählt, beigefetzt wurden. Nach der Städte­
ordnung wurden die Gefchäfte diefes Ausfchuffes von den Stadtverordneten 
übernommen. Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74, I V ,  Weftpreußen N r. 4, S. 12 1 .
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Umftänden Mißhelligkeiten, ja Ausfchreitungen bei dem zugleich un­
erträglichen wirtfchaftlichen Druck befürchtet werden mußten, ift 
nur zu einleuchtend, und fo mochten die inneren Spannungen wohl 
mit dazu beigetragen haben, daß die Stadtbehörden den erwähnten 
Kompromiß mit Flottwell und Ewald abgefchloffen hatten, ohne 
weiter hartnäckig auf Rückgabe des Territoriums oder dem Rechts­
weg zu beftehen. Wieviel man bei einem großen Teil der Bürger­
fchaft von diefem Vergleich zur endlichen Befferung der Lage er­
hoffte, beweift fchließlich das felbftändige Vorgehen der Gewerke, 
die befürchteten, daß durch einen Widerftand der Stadtbehörden 
gegen die Regierungsvorfchläge das erfehnte und in Ausficht geftellte 
Abkommen zunichte werden und die alten, quälenden Verhältniffe 
weiter beftehen bleiben würden.

VI.
Indellen follten fich die allgemeinen Erwartungen, die an ein 

Zuftandekommen diefes Vergleichs geknüpft wurden, nicht erfüllen. 
Als nämlich das in Elbing befchloffene Projekt vor die Minifterien 
kam, war man höheren Orts nicht etwa ohne weiteres damit ein- 
verftanden, fondern es begannen jetzt erft die internen Schwierig­
keiten und Widerftände, die fich in dem Kam pf der Anfchauungen 
zwifchen Finanzminifterium und Innenminifterium herauskriftalli- 
fierten, einem Kampf, der in dem Gegenfatz privatrechtlich-liberaler 
und politifch-ftaatlich intereffierter Denkweife gipfelte. Eine Eini­
gung der Minifterien wurde dadurch unmöglich. Das Innenminifte- 
rium erkannte ein Recht der Stadt auf das Territorium an und 
letzte fich daher bedingungslos für den durch Flottwell und Ewald 
von der Stadt angebotenen „billigen“  Vergleich ein, der der Kom­
mune nach Meinung des Innenminifters Schuckmann226) noch immer 
nicht die Hälfte von dem gebe, was ihr eigentlich auf den Kapital­
wert des Territoriums von Rechts wegen zuftände. Außerdem, fo 
führte er aus, laffe die Stadt nicht nur alle früheren Anfprüche 
fallen, fondern verzichte auch auf eine rechtmäßige Forderung von 
ca. i 300000 Tlrn. für die feit 1773 vom Staat bezogenen Nutzun­
gen. Der Fiskus habe es jetzt in der Hand, „die ebenfo gefährliche 
als verdrüßliche“  Sache wegen des Stadteigentums billig abzumachen. 
„Leicht könnte diefe Gelegenheit verloren gehen, wenn die Vor­
schläge der Stadtgemeinde verworfen würden.“  Ein ftädtifcher 
Bankrott ftände dann unweigerlich bevor, der einem partiellen 
Staatsbankrott infofern gleichzufetzen wäre, als der König im Jahre 
1809 ja ausdrücklich die Schulden der Stadt Elbing mit garantiert 
habe. So fei es fchon im Staatsinterelfe notwendig, daß die Stadt 
ihre Rechte nachdrücklich verfolge. Könne eine Einigung nicht er­

22e) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74 I V ,  Weftpr. N . 4; 19. 4. 1818,29. j .  
x818; desgl. Rep. 77, Tit. 451, 5 .7 . 18 19 ;  26. 2. 1819 .



zielt werden, dann wäre die richterliche Entfcheidung der befte und 
im Sinne der Gerechtigkeit gangbarfte Weg, dem fich der Fiskus 
nicht entziehen dürfte227). Daß aber die Domänenbehörde diefen 
Weg verweigere, bedeute offenbar ein Bekenntnis der Ueberzeugung, 
daß fie in einem Prozeß unterliegen würde, und „daß dies der Fall 
fein dürfte, ergibt der erfte auch noch fo flüchtige Anblick der 
Sache“ . Der angebotene Vergleich erfcheine daher als befte Löfung, 
„da Fiskus nur auf diefem Wege rechtlicherweife zum Eigentum 
und zur Disposition“  des Elbinger Gebiets gelangen könne. Schuck­
mann fchließt feine Darlegungen mit der ausdrücklichen Betonung: 
„Ich fühle mich durch alle diefe Rückfichten dringendft verpflichtet, 
die Anfprüche von Elbing fortgefetzt mit allem Nachdruck zu ver­
treten, und ich werde kein mir zu Gebote flehendes Mittel un- 
verfucht laflen, ihnen die Anerkennung auszuwirken.“  Das Finanz- 
miniflerium228) dagegen lehnte trotzdem konfequent jegliches Recht 
der Stadt und jegliche finanzielle Verpflichtung des preußifchen 
Staates als jeder rechtlichen Grundlage entbehrend ab und beflritt 
andererfeits auch die Möglichkeit einer richterlichen Entfcheidung, 
indem es die rechtliche Befugnis dazu nicht anerkannte. Das einzige, 
was man angefichts der wirtfchaftlichen Notlage Elbings zuzugeflehen 
fich bereit erklärte, war jetzt eine Gnadenbewilligung von 150000 
Tlrn., die man (Finanzminifter Lottum) äußerften Falles auf 
200 000 Tlr. zu erhöhen gedachte.

So war es alfo innerhalb der Minifterien nicht möglich, eine 
einigende Formel zu finden, und es blieb, wollte man zu einem 
pofitiven Vorfchlag gelangen, nichts anderes übrig als der Zufammen- 
tritt des gefamten Staatsminifteriums. Vorher aber war es zunächft 
erforderlich, daß die grundlegenden Auseinanderfetzungen der gegen- 
fätzlichen Minifterien den einzelnen Staatsminiftern zur genauen 
Orientierung vorgelegt wurden, die diefe Dokumente dann, zum 
Teil mit Randbemerkungen verfehen, wieder zurückfandten. In 
diefen Randbemerkungen nun fpiegelt fich auffallenderweife durch­
weg eine Uebereinftimmung mit dem Standpunkt des Innen- 
minifteriums wieder, oder es tritt zum minderten eine vermittelnde 
Stellung zutage229). Ebenfo kommt in einem ausführlichen Gut­
achten der Staatsminifter Freiherr v. Humboldt230) in Ueberein­
ftimmung mit dem Innenminifter Schuckmann zu dem Schluß, daß 
bei Nichtannahme des Vergleiches nur zwei Möglichkeiten beftänden: 
„ E n t w e d e r  wird die Stadt zum Rechtswege verftattet; dann wird 
fie gewiß obfiegen, und fie ift befugt, zu fagen: „Rem meam vindico 
ubi invenio.“  Demzufolge hat fie nicht nötig, fich mit anderen

227) Hinweis auf d. Allg. L .-R ., Teil II, Tit. 114 , § 81.
228) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74 I V ,  Weftpr. N r. 4; 16. März 1819 .
229) Rep. 7 4  I V ,  Weftpr. N r. 4; Geh. St.-Arch., Berlin. Beyme (Juftiz- 

minifter f. d. Rheinlande), Juftizminifter Kircheifen.
23°) a. a. O., Rep. 90, X V II , N r. 1.
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Gläubigern des Staats231) in ein Erftigkeitsverfahren einzulaffen. 
Das Objekt ihrer Befriedigung ift in paratissimis. O d e r  fie wird 
nicht zum Rechtswege verftattet. . . “ , woraus fich dann auch für 
Humboldt die Befürchtung eines ftädtifchen Bankrotts mit all 
feinen für das Anfehen des preußifchen Staates fo unerfreulichen 
Folgen ergibt. Staatsminifter v. Altenftein fchließlich pflichtet diefem 
Gutachten Humboldts über den Elbinger Vergleich folgendermaßen 
bei232): „Wenn der Staat früheres Unrecht wieder gutmachen will, 
fo muß es fo gefchehen, daß es (das Unrecht nämlich) auch anerkannt 
wird; und diefes wird nur der Fall fein, wenn der Staat den Ver- 
gleichsvorfchlag ohne weitere Bedenken annimmt. Der Umftand, 
daß die Stadt in Verlegenheit ift, erheifcht große Vorficht, damit es 
nicht das Anfehen gewinnt, als wolle der Staat davon Gewinn 
ziehen. Es ift fehr wünfchenswerth, daß die Frage, ob die Stadt 
zum Rechtsweg gelaffen werden foll, umgangen werden könne, noch 
wünfchenswerter ift es wohl, daß fich der Staat nicht der Wahr- 
fcheinlichkeit ausfetzt, zu unterliegen.“

Zufammengefaßt ergeben alle diefe verftreut niedergelegten 
Anfichten fchon jetzt eine Atmofphäre, die den beften Willen zu 
einer gerechten Löfung der Elbinger Streitfrage bei einer vorfichtigen 
Wahrung des Staatsintereffes zutage treten läßt. Sie kommt ebenfo 
betont in dem fpäteren Vortrag des Staatsminifteriums vom 
2. Dezember 18 19  zum Ausdruck.

Neben der Frage der endgültigen Schlichtung des Territorial- 
ftreites und im Zufammenhang damit lief freilich noch ein anderes, 
fehr wefentliches Problem einher, die Frage der Elbinger Kriegs- 
fchulden, die die Stadt in ihrer wirtfchaftlichen Exiftenz auf das 
ärgfte bedrohte und die die Staatsbehörden auch in der Behandlung 
der Vergleichsfrage mit in Rechnung zu ziehen hatte. Die Zuftände 
in der Stadt waren infolge der hohen Beladung unhaltbar geworden. 
Im Interelfe der Aufrechterhaltung der inneren Ruhe wagten es 
Magiftrat und Stadtverordnete nicht mehr, eine direkte Einziehung 
der Stadt-und Kriegsfchuldenbeträge vom Bürger und gemeinen Manne 
zu tätigen233). Die Bürger hatten fchon längft jeden baren Beitrag 
verweigert und ließen es lieber auf Auspfändung ankommen. Eine 
ftaatliche Mahnung auf pünktliche Ablieferung der Beiträge hatte 
nur zur Folge, daß die Stadtbehörden fich folidarifch weigerten, 
überhaupt noch Steuern von ihren Einwohnern einzuziehen. Im 
April 18 18 234) hatten Magiftrat und Stadtverordnete bereits um 
einen Vorfchuß von 20 000 Tlrn. auf die Territorialablöfung gebeten, 
um damit das allernötigfte Defizit decken zu können. Der Antrag 
war abgelehnt worden. Die Stadt hatte außerdem auch fchon mehr­

2S1) Bezieht fich auf die Kriegsfchulden der Stadt.
232) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 90, T it. 17 , N r. 1 ;  19 .9 .18 19 .
233) Vgl. Fuchs.
234) Städt. Arch., Elbing, T  165, Bd. II, S. 9 f.
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fach beim Staat darauf angetragen235), die Kriegsfchulden insgefamt 
zu übernehmen, die das Tempo des ftädtifchen Niedergangs unauf­
hörlich befchleunigten, mindeftens aber zu geftatten, wenn der 
Staat nicht das ganze Quantum übernehmen wolle, für den bleiben­
den Reft die Abgaben auf indirektem Wege einziehen zu dürfen, 
da die Schuld, verbunden mit der direkten Belaftung, „die feind- 
feligften Gefinnungen unter den Bürgern aufrege“  und daß lchon 
der bloße Name „Stadtfchuld“  alle Gemüter erhitze ufw. Indeffen 
wurden auch diefe Anträge auf ftaatliche Uebernahme der Kriegs­
fchulden nicht genehmigt mit der Begründung, daß die Stadt diefe 
Schuld mehrfach felbft ausdrücklich und rechtlich verpflichtend an­
erkannt habe236). So gab es fchließlich keine Möglichkeit einer Er­
leichterung für die Kommune als die Verquickung der Schuldenfragen 
mit der fpäteren Territorialablöfung, wie es dann von Staats wegen 
trotz fchärffter ftädtifcher Protefte auch durchgeführt wurde. Die 
Stadt empfand mit Bitterkeit eine folche Behandlung ihrer An­
gelegenheiten, die fie als eine ungerechtfertigte Zurückfetzung anderen 
Kommunen gegenüber bezeichnete, denen der Staat auch helfend 
beigefprungen war, ohne daß ihn eine Verpflichtung gebunden hätte. 
Am 12. September 1818 proteftierten daher die Stadtverordneten 
„mit tieffter Devotion, jedoch ganz feierlich“  und baten, daß die 
in Ausficht ftehende Entfchädigung „dem verfchuldeten, faft gänzlich 
zerrütteten Zuftande der hiefigen Kämmereikaffe“  zugute kommen 
dürfte. Denn: „N ur G n a d e  erflehten wir damals (hinfichtlich der 
Stadtfchulden). Uns flehen aber in diefer zweiten Angelegenheit 
(Territorialablöfung) R e c h t e  zu.“  Der Magiftrat fchloß fich in 
einem Begleitfchreiben dem Proteft der Stadtverordneten an und 
fügte nochmals die dringende Bitte um Bewilligung des im April des 
Jahres von der Regierung fchon einmal abgefchlagenen Antrages auf 
eine ftaatliche Abfchlagszahlung von 20  000 Tlrn. hinzu, „als es 
uns fonft völlig unmöglich gemacht wird, . . . auch nur die Zinfen 
der Stadtfchulden pro 1818 ausfchreiben zu können, indem die pro 
181 7 ausgefchriebenen Beiträge die Kräfte der Kontribuenten er- 
fchöpft haben, und darauf an 20 000 Tlr. noch rückftändig find.“

In Danzig blickte man mit Sorge auf die Elbinger VerhältnifTe- 
und da das Schweigen in Berlin über die Entfcheidung des Territorial­
vergleiches weiterhin fortdauerte, wandte fich die Danziger Regie­
rung fchließlich mit eindringlichen Gefuchen an den Kanzler Harden­
berg237), um zunächft wenigftens die Bewilligung des von der Stadt 
erbetenen Zufchuffes zu erreichen. „Die täglich drückender werdende 
Ungewißheit über den künftigen Zuftand der Dinge, und was noch

235) Vergl. Fuchs: Befchreibung d. Stadt Elbing, Bd. I II , 3, S. 633. 28. N o­
vember 18 17  u. 16. M ärz 1818 .

8se) a. a. O., S. 628 ff.
*37) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74 I V ,  Weftpr. N r. 4; 19. Dezember 1818 , 

13 . Februar 1819 .
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mehr fagen will, verbunden mit der Ueberzeugung, von der Un­
gerechtigkeit, welche von Seiten der Regierung gegen die Stadt­
gemeinde begangen wird, muß am Ende auch in den gebildeten 
Klaffen der Einwohner eine Stimmung hervorbringen, die zu den 
traurigften Ereigniffen führen wird, wenn die Beitreibung der von 
■den Stadtverordneten verweigerten Beiträge zur Beftreitung der 
öffentlichen Laften erfolgt.“  Auch Innenminifter Schuckmann, der 
fich in Berlin als der berufene Vertreter der Elbinger Rechte fühlte, 
wandte fich nochmals mit einem warnenden Schreiben über die 
Elbinger Zuftände an Hardenberg238) und forderte auch feinerfeits 
als vorläufige Abhilfe die fchleunige Gewährung des erbetenen Zu- 
fdiuffes. Endlich am 1 6. März 18 19 239) kam die Genehmigung des 
Finanzminifteriums dazu heraus, wobei freilich ausdrücklich betont 
blieb, daß nichtsdeftoweniger eine Verpflichtung des Staates gegen­
über der Stadt Elbing nicht anerkannt werde.

So lagen die Dinge, als man endlich am 2. Dezember 1819 im 
Staatsminifterium über den angebotenen Vergleichs vor fchlag der 
Stadt zur Entfcheidung fchritt240). „W ir glauben241),“  fo heißt es 
in dem fchriftlichen Niederfchlag, „daß die Bewilligung der ftädti- 
fchen Forderung fowohl dem Rechte als auch dem finanziellen und 
ftaatswirtfchaftlichen Interefle E. K . M. ganz angemeffen fei.“  „Die 
rechtliche Seite der Sache betreffend“ , fo heißt es wörtlich weiter, 
„fo  dürfte es fchwer fein durchzuführen, daß der König und die 
Republik Polen befugt gewefen feien, das Privateigentum einer 
einzelnen Stadt zum Beften des gefamten polnifchen Staates zu ver­
wenden, ohne einer folchen Stadt Entfchädigung zu leiften. Wir 
glauben auch, daß der preußifche Staat fchon dadurch, daß er in 
dem Warfchauer Vertrag 1773 für die Abtretung der Provinz Oft­
preußen und des Netzediftrikts fich für alle und jede Anforderung 
an den polnifchen Staat für abgefunden erklärte, er auch bezüglich 
der 300 000 Tlr. für befriedigt angefehen werden müffe und 
d a h e r  f c h o n  1 7 7 3  d i e  V e r b i n d l i c h k e i t  h a t t e ,  d a s  
T e r r i t o r i u m  d e r  S t a d t  z u r ü c k  z u g e b e n .  Endlich und 
hauptfächlich erfcheint es uns entfcheidend zu fein, daß der preußifche 
Staat fchon durch die Nutzung nicht bloß wegen der Zinfen, fondern 
auch hinfichtlich des Kapitals vollftändige Bezahlung erhalten hat.“  
Käme die Sache zum Prozeß, — fo war man allgemein überzeugt,
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238) a. a. O., 26 .2 . 1819 .
239) a. a. O.
25°) Teilnehmer des Staatsminifteriums: Kronprinz Friedrich Wilhelm,

Altenftein, Beyme, Kircheifen, Humboldt, Bülow, Schuckmann, Boyen, Lottum 
und Klew itz. Eine für die Elbinger Angelegenheit im ftädtifchen Intereffe 
günftige Zufammenfetzung, da lediglich die Finanz (Lottum, Klewitz) fich gegen 
die Elbinger Anfprüche ftellte.

2U) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74 I V ,  Weftpr. N r. 4.
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—  würde Fiskus wohl vor jedem Tribunal unbedenklich unterliegen 
müflen. (Aus diefer Erkenntnis heraus dürften fchon innerpolitifche 
Erwägungen geboten haben, daß der Rechtsweg jetzt und für alle 
Zeiten von Staats wegen verfagt blieb.) Vom ftaatswirtfchaftlichen 
Standpunkt aus glaubte man, abgefehen von dem „wohlfeilen Preis“ , 
als den man die Entfchädigungsfumme von 300 000 Tlrn. erkannte; 
für die Bewilligung der ftädtifchen Anträge fchon darum eintreten 
zu müffen, da „die Entfagungen, zu denen fich die Stadt erbietet, 
einen Anfpruch von mehreren Millionen befeitigen“ , denn fie ver­
langt ja nicht nur das Territorium zurück, fondern auch, „und wie 
es uns fcheint, mit rechtlichem Grunde“ , die Erftattung der ent­
behrten Nutzungen daraus. Schließlich fand man hinfichtlich der 
ftädtifchen Kriegsfchulden diefe allein erheblich genug, um eine Be­
willigung der ftädtifchen Anträge auf das dringlichfte zu befür­
worten, denn „der Staat würde dadurch von der Notwendigkeit 
befreit werden, infolge feiner übernommenen Garantie der ftädtifchen 
Kriegsfchulden . . .  einen Bankrott der Stadt zuzulaffen, der für 
den Kredit des Staates (der damit feine Garantie zurücknehmen 
würde) höchft bedenklich fein dürfte“ . In diefer letztberührten 
Frage aber liegt wieder der Kern des Konfliktes, der ein Ueberein- 
kommen zwifchen Staat und Stadt, — in dem fchließlich doch der 
Staatswille Sieger blieb, — noch um Jahre hinauszögerte: Das war 
die bereits erwähnte Vermifchung der ftädtifchen Kriegsfchulden- 
frage mit der Frage der Territorialentfchädigung, die dem Staate 
hier die willkommene Möglichkeit gab, eine notwendige Staats­
beihilfe mit einer Rechtsverbindlichkeit gegen die Stadt zu decken. 
Bemerkenswert ift es auch, daß trotz aller rechtlichen Einräumungen 
in dem Abkommen nur von „einer aus königlicher Gnade herkom­
menden Bewilligung“  die Rede fein follte und nicht etwa von einem 
Vergleich, um zu verhüten, „daß nicht wegen etwaniger ähnlicher 
Fälle, in denen in älteren Zeiten gleichfalls Güter mit den Domänen 
ohne rechtsgültige Titel vereinigt worden find, daraus Exemplifika­
tionen gezogen werden können“ . Wenn mithin die Anfprüche der 
Stadt wohl als gerechtfertigt angefprochen wurden, fo follte freilich 
trotzdem aus innerpolitifchen Erwägungen heraus in der Form der 
Zugeftändniffe alles vermieden werden, um einen Präzedenzfall zu 
fchaffen, der fich gegen das Staatsintereffe hätte auswirken können. 
Dabei muß auch berücksichtigt werden, daß die ftaatlichen Finanzen 
felbft nicht fo glänzend daftanden, als daß eine Verbindlichkeit, wie 
fie durch diefen Vergleich der Stadt Elbing gegenüber beftand, nichts 
bedeutet hätte. Daß es in diefer Hinficht Schwierigkeiten gab, 
erfahren wir beiläufig aus einem Bericht der Hauptverwaltung der 
Staatsfchulden vom 20. Januar 18 2 1242), in dem es u. a. heißt, daß 
die Ausgabe von 300 000 Tlrn. in barem Gelde nicht auf dem Etat

2S2) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74 I V, Weftpr. N r. 4.
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ftehe und daher nur aus dem Refervefonds geleiftet werden könne? 
diefer aber fei leer, er beftehe nur aus Staatsfchuldfcheinen; überhaupt 
fei er außerftande, irgendwelche Barzahlungen zu leiften. . .  ufw.

V II.
Das Ergebnis der Verhandlungen, die zur Entfcheidung vor den 

König kamen, war endlich das Kabinettsfehreiben vom 24. 2. 1820243). 
In diefem königl. Befehl, der dem Elbinger Magiftrat am 2 1. März 
1820 von der Danziger Regierung mitgeteilt wurde, bewilligte der 
König fchließlich „mit Rücklicht auf die durch die königl. Kabinetts­
order vom 12. März 1809 übernommene Garantie für die ftädtifchen 
Kriegsfchulden“ , der Stadt nur ein Kapital von 300 000 Tlrn. in 
Staatsfchuldfcheinen zum Nennwerte mit Zinfen zu 4 %  vom 
1. April 1820 ab, weil es, wie es heißt, an baren Mitteln zur Be­
friedigung anderer dringender Bedürfniffe noch fehle. — Diefer 
Entfcheid aber verläßt wefentlieh die Bafis des von der Stadt 1 81 7 
angetragenen Vergleichs vor fchlages, den die Stadtbehörden ohnedies 
nur als Kompromiß empfunden hatte, und er wurde dement- 
fprechend auch mit großer Enttäufchung von ihnen aufgenommen. 
Innerhalb von 14 Tagen hatte man fich darüber zu erklären. Aber 
trotz, oder vielleicht gerade wegen des troftlofen wirtfchaftlichen 
Zuftandes in der Stadt war man jetzt keineswegs bereit, die im 
Jahre 1 81 7 als äußerft angenommene Grundlage mit noch weiteren 
Zugeftändnifl'en zu verlaßen. Und fo erfolgte am 21. April des 
Jahres244) die folidarifche Ablehnung des Magiftrats245) und der 
Stadtverordneten an die Regierung zu Danzig, die im wefentlichen 
Folgendes forderte: E r ft e n s wurde energifch proteftiert gegen die 
Vermifchung der Territorialangelegenheit mit der der kommunalen 
Kriegsfchulden. Z w e i t e n s  forderte man Bewilligung der 
300000 Tlr. in bar, fo wie es 1 81 7 feftgefetzt worden fei. Sollte 
die bare Auszahlung dem Staate nicht möglich fein, „fo bitten wir,
uns innerhalb dreier M o n ate .........  50 000 Tlr. bar auszahlen zu
laffen; die reftlichen 250000 Tlr. bitten wir in einem Zeitraum 
von 15 Jahren auszahlen zu laffen, und während diefer Zeit bis 
zur gänzlichen Abtragung mit 5 %  zu verzinfen.“  D r i t t e n s  
wünfehte man Verzinfung der ganzen Summe vom 1. Januar 1818 
ab mit 5 % .  V i e r t e n s  erhob man die Forderung der Koften- 
erftattung und Vorfchüffe vom 1. Januar 1818 an, die die Kommune 
für das Territorium gehabt.

Es ging noch das ganze Jahr hin, ehe die ftädtifchen Reklama­
tionen den behördlichen Weg gegangen waren, und ehe endlich

243) a. a. O.
2ii) Städt. Arch., Elbing, T  165, Bd. II, S. 65/66, S. 67— 77.
2i5) 18 19  war Joh. Luk. Haafe Oberbürgermeifter der Stadt geworden, der 

die Elbinger Sache mit Eifer verfocht.



daraufhin die Kabinettsorder vom 2 1. Dezember 1820 erfolgte246). 
In dem königlichen Entfchluß wurde zwar die Zahlung der 
300 000 Tlr. in barem Gelde, eventuell in Staatsfchuldfcheinen nach 
dem Kurswerte mit Zinfen vom 1. Januar 1820 ab nachgegeben, 
aber in dem Minifterialfchreiben vom 12. 1. 18 2 1, in dem die 
Kabinettsorder der Regierung nach Danzig mitgeteilt wurde, hieß 
es außerdem noch ganz ausdrücklich, daß bei der Auszahlung auf 
die Regulierung der Stadtfchuld Rückficht genommen werden müffe. 
Diefe ausdrückliche Verquickung der Territorialablöfung mit der 
Stadtfchuld jedoch bewog die Stadtverordneten, ihren früheren 
Proteft, — auch bezüglich des Verzinfungstermines, — nochmals auf 
das lebhaftefte zu erneuern247).

Ohne auf die nochmaligen ftädtifchen Einwände einzugehen, 
wurde jetzt von den königl. Minifterien eine ganz allgemein gehaltene 
Abtretungsurkunde248) entworfen, die die Frage der Verwendung 
des gedachten Quantums ganz unbeachtet ließ, dagegen den Ver- 
zinfungstermin vom Jahre 1820 ab beibehielt. Diefe Abtretungs­
urkunde erhielten die ftädtifchen Behörden am 29. März 18 2 1249) 
von der Danziger Regierung mit dem Bemerken zugeftellt, daß auf 
keine Weife eine Erweiterung der Bewilligung von den königl. 
Minifterien befürwortet werden könne, wenn die Stadt wider Er­
warten noch fernere Anfprüche und Schwierigkeiten machen follte; 
ebenfowenig feien weitere Zugeftändniffe vom König zu erwarten. 
Trotzdem blieb der ftädtifche Widerftand beftehen und die Urkunde 
wurde nicht unterzeichnet. In einem ausführlichen Bericht250) legte 
man die Begründung zur Verweigerung der Vollziehung dar: 
Erftens fei die durch die Verhandlung vom 14. Oktober 1 81 7 an­
genommene Grundlage verrückt und in dem neuen Entwurf ganz 
neue Bedingungen enthalten. Es fehle überdies die Erklärung, daß 
die Stadt die Entfchädigungsfumme in ihrem Haushalt benutzen 
dürfe. Zweitens fehle es dem Entwurf gänzlich an einer genauen 
Beftimmung der gegenfeitigen Pflichten und Rechte im Territorium 
und an der im Gefetz vorgefchriebenen Inventaraufnahme beim 
Abfchluß von Vergleichen. Die durch die allgemein gehaltene Form 
des Abkommens bedingten verfchiedenen Auslegungsmöglichkeiten 
aber legten fo nur Grund zu neuen Streitigkeiten. Ferner fei es 
vonnöten, bei diefer Gelegenheit auch die der Stadt zuftehende Kom­
petenz (6565 Tlr.) zur Sprache zu bringen, da man aus Danzig 
(5. April 1821) die Nachricht von einer eventuellen Einziehung diefes 
Quantums erhalten hätte. Der Vergleich könne aber nur vollzogen
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werden, wenn der preußifche Staat das unverkürzte Fortbeftehen 
diefes Zufchufles für alle Zeiten garantiere. — Man glaubte einen 
befonderen Rechtsgrund auf diefe Kompetenz zu haben, da der 
König in feiner Kabinettsorder vom 5. Ju li 1 81 1  die Verficherung 
erteilt hatte, daß der Stadt Elbing die Kompetenz folange gezahlt 
werden folle, bis fie bei etwaiger Rückgabe ihres Gebiets in An­
rechnung gebracht werden würde. Um eine Löfung diefer fchweben- 
den Fragen herbeizuführen, machte man den Vorfchlag, eine gemifchte 
KommifTion mit der genauen Unterfuchung der ftrittigen und un­
klaren Fragen zu beauftragen.

In Berlin war man über diefen unerwarteten Widerftand der 
Stadt ungehalten, und felbft Innenminifter Schuckmann, fonft der 
eifrigfte Vertreter der Elbinger Rechte im Plenum des Staatsminifte- 
riums, war auf das unangenehmfte überrafcht, als das ftaatlidie 
Programm der Territorialabfindung nicht reibungslos in die Tat 
umgefetzt werden konnte. In diefem Sinne wird dann auch fein 
temperamentvolles Schreiben vom 5. September 18 2 1251) an den 
König verftändlich, welches das widerfpenftige Benehmen der 
ftädtifchen Behörden Elbings auf das fchärffte rügte. „Sie ver­
langen, daß die Angelegenheit der Entfchädigung für das Terri­
torium mit dem Kriegsfchuldenwefen garnicht vermifcht und die 
bewilligte Summe ausfchließlich zur Verbefferung der ftädtifchen
Kämmerei verwendet werden fo l le .---------- Diefes Verlangen ift
im hohen Grade frivol und zeugt von einem fträflichen Leichtfinn 
gegen den Kredit der Kommune und das Intereile der Gläubiger.“  
Wir dürfen ergänzen: Und gegen das Intereffe des preußifchen 
Staates. In zornigem Eifer fetzt fich Schuckmann zur Sicherftellung 
der ftaatlichen Garantie fogar „für eine beftimmtere Aufficht durch 
die Regierung, als die Städteordnung fonft erfordert oder nur zu­
läßt“ , ein.

Inzwifchen blieb die Stadt ohne Nachricht auf ihren letzten 
Proteft. Die größte Sorge bereitete ihr jetzt die Beibehaltung der 
Kompetenz, deren Ausfall vom ftädtifchen Etat nicht hätte gedeckt 
werden können. Am 1 1 .  Juni 18 2 1 bemühte fie fich nochmals bei 
der weftpreußifchen Regierung darum und betonte wiederholt, daß 
die angebotene Entfchädigungsfumme nur bei einer unverküzrten 
Weiterzahlung der Kompetenz angenommen werden könnte. Auch 
diefe Eingabe des Magiftrats blieb unbeantwortet. Dafür erfuhr 
man inzwifchen von anderer Seite, daß die Akzifekaffe bereits an- 
gewiefen wäre, die Zahlung der Kompetenz auszufetzen252), worauf
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251) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74 I V ,  Weftpr. N r. 4.
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man fich fchleunigft nochmals direkt an den König wandte253) und 
ihm angelegentlich die Gründe vortrug, warum die Beibehaltung des 
Zufchuffes fo ungeheuer wichtig für den Stadthaushalt wäre. „Der 
Zuftand unferer Kämmerei ift fo fchlecht, daß die Entbehrung diefes 
Quantums uns in die größte Verlegenheit fetzt. Die Pertinentien 
derfelben find bereits verfchuldet, und den Beitrag auf die Einwohner 
zu repartieren, ift faft unmöglich, weil felbige bei dem beinahe 
gänzlichen Stocken der Gewerbe und befonders des Handels, der 
nach der Reokkupation von Danzig fich ganz dahin zu ziehen droht, 
die fonftigen Zahlungen nicht einmal leiften können.“  Die Schulden 
der Kämmerei wurden beiläufig mit 48 000 Tlr. erwähnt. — Es 
erfolgte zwar (25. Ju li 1822) ein königliches Kabinettsfehreiben, in 
dem neben anderen Städten auch Elbing mit Rücklicht auf feine 
ungünftige Lage noch bis Ende 1824 die Bewilligung der Kompetenz 
zugefagt wurde. Dann aber follte deren allmähliche Einziehung in 
Kraft treten.

In Berlin hatte man fich in der Abtretungsangelegenheit jetzt 
endlich, wenn auch widerftrebend, zu einer etwas gründlicheren 
Behandlung der Einzelfragen bereit gefunden. Am 14. Juni 1822254) 
forderte die Regierung in Danzig den Elbinger Magiftrat auf, bis 
zum i .Ju l i  genaue Aufftellungen einzufenden, erftens über alle 
Einkünfte, die die Stadt nach der Verpfändung noch aus ihrem 
Territorium bezogen hätte, zweitens über alle fonft aus der könig­
lichen Kaffe zur Kämmereikaffe gefloffenen Zahlungen, drittens 
über alle Laften und Koften, die die Kämmerei für das Territorium 
trüge.

Da in diefem Schreiben aber die Einkünfte des preußifchen 
Staates aus dem Gebiet unerwähnt blieben, erfchienen den Stadt­
verordneten die Abfichten der Regierung nicht deutlich, und man 
fürchtete, daß eine andere Grundlage „als bisher von den Parteien 
angenommen und von uns (den Stadtverordneten)255) genehmigt 
worden“  vorausgefetzt würde, denn „es kommt bei der Auseinander- 
fetzung nur darauf an, was dem Staate abgetreten wird, nicht aber, 
was uns verbleibt“ .

Nach verfchiedentlichen nicht unerheblichen Differenzen brachte 
man fchließlich mit Hilfe des von Danzig beftellten Kalkulators 
Düring bis Mitte Oktober 1822 die technifchen Vorarbeiten, die das 
Abkommen erforderte, doch noch zu Ende256). Inzwifchen hatten 
die königlichen Minifterien in Berlin fchon Regierungsrat Flottwell 
aus Danzig, der die Elbinger Verhältniffe genau kannte, beauftragt, 
durch perfönliche Unterhandlungen mit den Elbinger Stadtbehörden 
die bestehenden Schwierigkeiten endlich aus dem Wege zu räumen,.

253) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 74 I V ,  Weftpr. N r. 4; 14 .1 . 1 8 2 2 .
254) Städt. Arch., Elbing, T  165, Bd. II, S. 139, 2 1. Juni 1822.
255) a. a. O., T  165, Bd. II, S. 139, 2 1. Juni 1822
25fl) a. a. O., S. 14 1 f  u. T  164, Bd. I, S. 1.



In einer viertägigen Konferenz (15 .— 18. Oktober) wurden zwifchen 
ihm und der Stadt die ftrittigen Punkte erörtert 257) und in den 
darüber auf genommenen Verhandlungen zunächft der Vergleich vom
14. Oktober 18 17  als gültige Grundlage anerkannt. Die Fortdauer 
der Kompetenz blieb als wefentliche Bedingung des abzufchließenden 
Vergleiches beftehen; auch an dem Verzinfungstermin (1. 1. 1818) für 
die ganze Summe, fowie an der Entfchädigung für die feit diefer Zeit 
für das Territorium von der Stadt getragenen Lallen, hielt man un­
bedingt feft. Ferner wünfchte man eine hypothekarifche Eintragung 
der Entfchädigungsfumme nebft Zinfen zu 5 %  als Sicherheit in das 
Abkommen mithineingebracht. Im allgemeinen hatte Flottwell 
gegen diefe Vergleichsbedingungen nichts einzuwenden, wenngleich er 
betonte, daß er nicht in allen Fragen zuftändig fei und beifpielsweife 
bei der Kompetenzfrage fein Bedenken äußerte, da diefe feiner 
Anficht nach in keiner Verbindung mit der Territorialangelegenheit 
zu flehen fcheine. Den Protefl gegen die Vermifchung der Terri- 
torialentfchädigung mit den Stadtkriegsfchulden hatte die Stadt 
übrigens fallen gelaffen; fie bekannte fich jetzt den Gläubigern der 
Stadtfchulden gegenüber zwangsläufig zu der Gefmnung, die der 
Staat als Unterhandlungsgrundlage verlangte.

Wie vorauszufehen, ging auch das Jahr 1822 ohne Entfcheidung 
zu Ende. In Berlin hatte man keine Luft, der Stadt weiter nach­
zugeben und hielt fie zunächft mit Schweigen hin. Tatfächlich fchien 
fie vergebens auf eine Entfcheidung warten zu follen. Als von 
feiten der Regierung immer nichts erfolgte, trug der Magiftrat 
fchließlich von fich aus (2. April 1823)258) nochmals bei der Regierung 
um Befchleunigung an. Außerdem bat man jetzt auch noch dringend 
um eine weitere Abfchlagszahlung von 10 000 Tlr., damit den 
laufenden Verpflichtungen nachgekommen werden könne259). Die 
Notlage der Stadt geftaltete fich immer unhaltbarer; die Gehälter 
für die niederen Beamten wurden bereits aus dem Privatvermögen 
einzelner vorgefchoffen; keine Kaffe in der Stadt war in der Lage, 
fie auszuzahlen ufw. Um dem Schlimmften zu fteuern, bat man in 
Danzig um eine fofortige und vorläufige Bewilligung von wenigftens 
2000 Tlrn. aus der Stadtfchuldentilgungskaffe. Daß diefer Antrag 
gewährt wurde, follte, da die Stadt den gefetzten Rückerftattungs- 
termin (1. Juli) nicht einhalten konnte, die nachteiligften Folgen für 
fie haben; denn die Danziger Regierung hatte nicht nur mit rück- 
fichtslofefter Einziehung diefes Quantums gedroht, fondern bediente 
fich, als die Stadt ihrfer Verpflichtung nicht gerecht werden konnte, 
auch der fchroffften exekutorifchen Maßnahmen260). So wurde 
rigoros die ftädtifche Kompetenz zur Zinfenzahlung der Stadtfchuld
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mit Befchlag belegt und der Elbinger Landrat Abramowski beauf­
tragt, fofortige Exekution gegen den Magiftrat zu verfügen und nach 
Ablauf der gefetzlichen Frift zu vollftrecken, d. h. die Einkünfte 
und Beftände der Kämmereikaffe zu befchlagnahmen, um daraus 
die fchuldige Summe für den Stadtfchuldentilgungsfonds flüffig zu 
machen. Für die ftädtifchen Finanzen waren folche Maßnahmen 
eine unerhörte Härte, und die Elbinger Stadtverordneten erließen 
fchleunigft an das Minifterium des Innern (25. Juli)261) einen Notruf 
mit einer bitteren Befchwerde über das Vorgehen der weftpreußifchen 
Regierung in Danzig. Der Stadt ftänden abfolut keine Mittel zur 
Verfügung und fie habe es auf Exekution ankommen laffen müffen. 
Ganz dringend erbitte man eine fofortige Abfchlagszahlung von 
10 000 Tlrn., um aus den gefchaffenen, vollkommen verworrenen 
Zuftänden herauszukommen, die auch nur darum fo hoffnungslos 
wären, weil man in Berlin noch immer nichts in der Territorialfrage 
entfchieden hätte.

V III.
Seit den Oktoberverhandlungen des vergangenen Jahres hatte 

man nichts mehr darüber gehört. Erft im Auguft 1823262) erhielt 
man endlich die Nachricht, daß fich die Territorialangelegen­
heit jetzt wohl von felbft erledigen werde, da der Regierung in 
Danzig bereits am 25. Ju li der genehmigte Vergleichsentwurf über- 
fandt worden fei. Diefe genehmigte Urkunde jedoch, die dem 
Magiftrat und den Stadtverordneten am 24. Oktober 1823263) zu- 
geftellt wurde, bot keine neuen Aenderungen, erhielt vielmehr alles 
aufrecht, was man bisher preußifcherfeits als Bedingung zur Ver- 
gleichsabfchließung aufgeftellt hatte und nur in der Form war darin 
foviel gewonnen, daß die abzutretenden Grundftücke, Gefälle und 
Nutzungen in einem der Urkunde beigefügten Verzeichnis genannt 
waren. Sonft hatte man auf die ftädtifchen Wünfche in keiner Weife 
Rückficht genommen. Alle Einzelheiten würden fich, — fo hieß es,
— nach den allgemeinen in der Urkunde enthaltenen Grundfätzen 
entweder von felbft regeln oder wären je nach Bedürfnis befonders 
zu behandeln. Die Frage der Kompetenz gehöre überhaupt nicht 
hierher und bleibe darum unbeantwortet.

Weder Stadtverordnete noch Magiftrat waren mit diefer Löfung 
einverftanden, und fie verweigerten abermals ihre Unterfchrift zu 
diefem neuen Entwurf, indem fie fich auf die Oktoberverhandlungen 
des Vorjahres beriefen und als Grundbedingung die Bewilligung der 
Kompetenz für immerwährende Zeiten beibehielten264). —

Unvollzogen fchickte man die Urkunde nach Danzig zurück und 
bat die Regierung, höheren Orts die Wünfche der Stadt von fich aus

201) a. a. O., S. 15 ff.
262) a. a. O., S. 29.
263) Städt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 37.
264) a. a. O., S. 40 ff., 18. November 1823.



befürworten zu wollen, denn der von den Minifterien gewünfchte 
Vergleich fei nur für den Staat vorteilhaft, für die Kommune da­
gegen von zweifelhaftem Wert. Man halte fich nicht für ermächtigt, 
die entworfene Urkunde zu unterzeichnen, bevor nicht eine Revifion 
im Sinne der Verhandlungen vom 1 6 .— 18. Oktober 1822 ftatt- 
gefunden hätte. — In Danzig erklärte man diefe Weigerung zwar 
für unzureichend265), wollte aber trotzdem im folgenden Monat 
nochmals Flottwell nach Elbing fenden, um die einzelnen Gründe 
der Ablehnung mit den Stadtbehörden genau durchzugehen und zu 
prüfen. Am 17. Februar 1824266) fand diefe angekündigte Aus- 
fprache mit dem Elbinger Magiftrat und einer dazu erwählten Stadt- 
verordneten-Deputation ftatt. Sie hatte, wie auch eine fpätere 
Unterredung vom 9. Juni 1824, keinen Erfolg, da die Stadt auf 
ihren Anfprüchen, die fie im ftädtifchen Interefle als Mindeftforde- 
rungen bezeichnete, feft beftehen blieb. — Daß die Stimmung, wie bei 
den Stadtbehörden, fo auch bei der Bevölkerung, infolge des Kon­
fliktes mit feinen unerfreulichen Auseinanderfetzungen immer tiefer 
in einen Gegenfatz zu der beftehenden Staatsleitung hineinwuchs, 
ift nicht verwunderlich, und es wird auch nur als natürliche Folge 
empfunden werden müflen, daß dann gerade in Elbing die liberalen 
Ideen auf fruchtbaren Boden fielen, und daß der Geift der konfti- 
tutionellen Bewegung gerade hier befonders fcharf zum Ausdruck 
kommen follte.

Die Elbinger Anträge mußten alfo unverändert von Danzig 
nach Berlin weitergeleitet werden. Die Stadtbehörden taten in­
fofern von fich aus noch ein Uebriges, als fie zur Erklärung ihrer 
Anfprüdie fich direkt an den König und den Innenminifter wandten, 
um nochmals deren perfönliche Unterftützung zu erbitten267). Das 
endgültige Ergebnis darauf war die Kabinettsorder vom 26. Sep­
tember 1824268), in der für die Stadt wefentlich neu das Zugeftändnis 
der Uebernahme der bis dahin ftreitig gewefenen grundherrlichen 
Laften vom 1. Januar 1818  ab hinzutrat, fowie die Verzinfung des 
Kapitals von 300 000 Tlrn. vom gleichen Zeitpunkte an. Im 
übrigen aber blieben die Vorausfetzungen die alten. Die Kompetenz 
wurde nicht endgültig bewilligt, „da diefe Bewilligung mit der 
gegenwärtigen Auseinanderfetzung in gar keiner Verbindung fteht 
und Ich (der König) auch der Exemplifikation wegen eine beftimmte 
Zuficherung der Fortdauer der Kompetenz nicht erteilen kann“ . 
Immerhin fei man geneigt, bei einer künftigen Entfchließung auf 
die Verhältnifle der Stadt „alle mit dem allgemeinen Beften zu 
vereinigende Rückficht“  zu nehmen. Aus den die Kabinettsorder 
begleitenden Minifterialfchreiben entnehmen wir noch, daß für die

265) Städt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 67, 30. Dezember 1823.
266) a. a. O., S. 74 ff .
267) Städt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 86 ff., 23. Ju li und 27. Ju li 1824.
268) a. a. O., S. 97 ff.
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Stadt nunmehr „unter keinen Umftänden ein Mehres“  gefchehen 
könne. Sie hätte fich jetzt unbedingt zu fügen, oder müffe gewärtig 
fein, daß man das ganze Abfindungsgefchäft womöglich aufhebe. 
In diefem Sinne wurde die Stadt am 5. Januar 1825269) befchiedenr 
mit dem Zufatze, daß man binnen vierzehn Tagen von den Stadt­
behörden Bericht darüber erwarte.

So blieb letztlich nur die Kompetenz als Streitpunkt übrig. Die 
Zufidherung in der Kabinettsorder hinfichtlich des Verzinfungs- 
termines hat übrigens in ihrer A rt noch eine kleine Vorgefchichte, 
auf die wir hier kurz eingehen wollen. Es fei daran erinnert, daß 
im Jahre 1703 bei der Uebergabe des Elbinger Territoriums an 
Brandenburg-Preußen gleichzeitig moskowitifche Kronjuwelen mit 
als Pfand gegeben wurden, die bei der Einlöfung des Territoriums 
an Polen hätten zurückgegeben werden follen. Nun ift diefe Ein­
löfung nie erfolgt, während die Kronjuwelen völlig in Vergeffenheit 
gerieten. Auch nach 1772, als Elbing preußifch geworden war, ift 
nie wieder die Rede von ihnen gewefen, wenngleich es jetzt nahe­
gelegen hätte, bei der territorialen Auseinanderfetzung darauf zurück­
zukommen, um eine eventuelle Anrechnung darauf zugunften der 
Stadt vorzunehmen. Dies ift nicht gefchehen. Dafür erfahren wir 
in einem Bericht Dr. v. Stägemanns270), daß diefer Kronfchatz im 
Jahre 1809 eingefchmolzen worden war, zu einer Zeit alfo, da die 
franzöfifche Okkupation fchwer auf Preußen laftete. „Die Opera­
tion wurde,“  fo fchreibt er, „wegen der damaligen fchwierigen 
Verhältniffe fehr verheimlicht, und ift es auch bis jetzt geblieben. 
Man wird auch deshalb mit den Elbingern in eine weitere Erörterung 
nicht treten dürfen. Um auf der anderen Seite der Stadt entgegen­
zukommen, fo glauben wir unbedenklich annehmen zu dürfen, hat 
man dann das Zugeftändnis in der Verzinfungsfrage zugeiaffen. 
Auch Innenminifter Schuckmann fehen wir im Anfchluß an die 
Eröffnung über den Verbleib der Kronjuwelen vorübergehend feinen 
Groll begraben, um von neuem die Anträge der Stadt eifrigft zu 
unterftützen und fich namentlich für den Vergleichspunkt einzufetzen, 
der die Uebernahme der grundherrlichen Laften feit 1818 und Ver- 
zinfung des Kapitals zu 5 %  feit 1818  beantragt hatte271). „ . . .  fo 
erfcheint es fehr räthlich,“  fchreibt er am 3i.A uguft 1824 an den 
König, „und mehr als billig, auf die Wünfche der Stadt einzugehen.“  
Auch „die günftigen Umftände, die für den Domänenfiskus aus dem 
Abfchluß des Gefchäfts refultieren, . . .  veranlaßen uns, das Gefuclv 
der Stadt als billig, ehrerbietigft zu bevorworten.“  Trotzdem er­
klärte man fich auf Veranlagung der Stadtverordneten immer noch
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268) Städt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II.
27°) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 89 H  X V II I , Weltpr. N r. 9, Bd. I, Bericht

Stägemanns (vortragend. R at im Geh. Staatsrat) v. 12 . Auguft 1824.
271) a. a. O., Schuckmann an den König.



nicht mit diefem revidierten Vergleichsvorfchlag einverftanden. 
Der Magiftrat ermahnte zwar272), es wäre wohl Vermeflenheit, den 
Abfchluß des Vergleiches allein von der Fortdauer der Kompetenz­
zahlung abhängig zu machen, zumal der König verfichert habe, in 
jeder Weife auf den Zuftand der Stadt Rücklicht nehmen zu wollen. 
Aber die Stadtverordneten blieben feft273), und die Frage der Kom­
petenz blieb als einziger unausgeglichener Streitpunkt noch weiter in 
der Schwebe; wegen der übrigen Differenzen hatte man einige der 
Kabinettsorder vom 2 6 . September 1824 fich nähernde Zugeftänd- 
niffe gemacht. Am 22. März 1825 erfolgte die Erklärung nach 
Danzig: In Anbetracht, daß es fich hier um wefentliehe Gerechtfame 
für ewige Zeiten handele, könne fich die Stadt nicht entfchließen, 
die frühere Bedingung wegen der Kompetenz aufzugeben.

IX .

Inzwifchen hatte fich noch ein weiterer ernfter Konflikt zwifchen 
Staat und Kommune ergeben, und zwar über die Frage der Stadt- 
kriegsfchulden274). Wir fahen fchon im Ju li 1823, daß exekutorifche 
Maßnahmen gegen die Stadt verfügt worden waren, und daß auch 
die Kompetenz zur Zinfenzahlung der ftädtifchen Schulden von der 
Regierung in Danzig zur Stadtfchuldentilgungskafte gezogen worden 
war. Als es jetzt vollends unmöglich wurde, weiterhin auch nur die 
indirekten Kommunalabgaben für die Stadtfchuldentilgung auf­
zubringen, und als höheren Orts kurzerhand direkte Abgaben ver­
fügt wurden, da kam es zwifchen Staat und Stadt, die lieber Straf­
gelder zahlte als die verarmte Bürgerfchaft noch weiter zu belaften, 
zu erregten fchriftlichen Auseinanderfetzungen. Wir erfparen es 
uns, auf Einzelheiten einzugehen. Behauptete man auf königlicher 
Seite eine unglaubliche Renitenz und Anmaßung der Stadtbehörden, 
fo hören wir auf der anderen Seite, zumal von den Stadtverordneten, 
Protefte gegen Erpreilung der unglücklichen Einwohnerfchaft durch 
Zwangsmittel. „Gegen Gewalt können wir keine Befchlüffe faffen,“  
heißt es einmal, „wird das, was wir nach Gewiffen und Ueber- 
zeugung verfichern und was von unferem Magiftrat bekräftigt wird, 
nicht gehört, fo haben wir unferen Dienft geendet275).“  Auch 
Schuckmann, durch deffen Einfluß hauptfächlich das letzte Zu- 
geftändnis für den Vergleichsabfchluß zuftande gekommen war, 
wendet fich jetzt wieder auf den erneuten Widerftand der Stadt hin 
empört gegen fie. Die ftädtifchen Berichte nennt er jetzt „tadelns-
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272) Stadt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 10 1— 1x8.
27) a. a. O., S. 129— 13 1 .
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Von Elifabeth Schwenke. 99

werte Uebertreibungen“ . „Der Magiftrat muß,“  fo fchreibt er am 
28. 2. 1825276) an den König, „wenn man nicht vorausfetzen foll, 
daß er aus Mangel an Einficht zu feiner Stellung völlig unqualifiziert 
fey, das Unzuläflige des ganzen feither beobachteten Benehmens auch 
wohl einfehen.“  Nachdem dann freilich in Berlin die Notwendigkeit 
eines finanziellen Zufchuffes für die Stadt erkannt worden war, 
endete der unerquickliche Streit mit der Kabinettsorder vom 20. März 
1825277), in der die Stadt von der Amortifation der Stadtfchuld in 
Höhe von 25 000 Tlrn. bis zum endgültigen Vergleichsabfchluß 
entbunden wurde, ihr aber energifch bedeutet wurde, im übrigen die 
der Regierung zu Danzig übertragenen Verhandlungen wegen Aus- 
einanderfetzung des Territoriums ohne weiteren Einfpruch ab­
zuwarten278). Wir fahen bereits, daß die Stadtbehörden darauf 
nicht einzugehen gewillt waren, daß fie vielmehr auch weiterhin an 
einer bindenden Zufage für die Kompetenz fefthielten. Aber die 
Minifterien ließen fich jetzt auf keinen Kompromiß mehr ein und 
lehnten die von der Stadt gemachten Vorfchläge279) ftrikt ab und 
verlangten dafür die widerfpruchslofe Vollziehung der entworfenen 
Urkunde im Sinne der Kabinettsorder vom 26. September 1824.

Man war in Berlin offenbar der Anficht, daß bereits übergenug 
für die Kommune geleiftet worden wäre, vielleicht aber fpielte hier 
auch noch ein ganz perfönliches Moment mit hinein, das zu Uni 
gunften der Stadt ins Gewicht fiel. Im Jahre zuvor nämlich hatte 
fie höheren Orts eine Befchwerde gegen den Innenminifter Schuck­
mann eingereicht, weil fie törichterweife in ihm den Feind des 
ftädtifchen Intereffes erblickte. Diefe Tatfache aber, zu Ohren des 
Innenminifters gekommen, konnte kaum ein weiteres Wohlwollen 
für die Elbinger erzeugen, und in einem Schreiben vom 28.2. 
1825280) ließ fich Schuckmann dann auch in entfprechend heftigen 
Worten darüber aus, und die Folge war, daß man von ihm, dem 
einflußreichften Manne in Berlin, der die Territorialfrage bearbeitete, 
kein Wort mehr zugunsten der ftädtifchen Intereffen Elbings ver­
nahm. Im Gegenteil, die Sprache in den minifteriellen Schreiben 
über die Elbinger Angelegenheit, die ja vor allem dem Einfluß des 
Innenminifters unterftand, wurde feit Anfang 1825 unverkennbar 
kühl und fchroff. Die Elbinger Stadtbehörden, die von diefen 
Dingen nichts wußten, konnten fich nach gründlicher Beratung auch 
diesmal nicht mit den minifteriellen Forderungen des 4. Ju li ein-

276) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 89 H  X V II I , Weftpr. N r. 9, Bd. I.
277) Städt. Arch., Elbing, Sectio II, Kabinettsorder 1 1 .
278) Für den Widerftand der Stadt Elbing machte man in Berlin vor allem 

den Elb. Oberbürgermeifter H aafe verantwortlich und bemühte lieh ftets, ihn als 
ungeeignet und unfähig durch einen anderen zu erfetzen. St.-Arch., Berlin, 
Rep. 89 H X V III , Weftpr. N r. 9, Bd. I.

279) Städt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 144 ff., 4. Ju li.
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verftanden erklären und verfaßten am 29. Juni ein Bittfehreiben an 
den König281), in dem fie mit beweglichen Worten um Gewährung 
der ftädtifchen Wünfche, die allein aus dem Pflichtgefühl gegen 
Stadt und Einwohner aufrecht erhalten werden müßten, baten, da­
mit durch einen baldigen Vergleichsabfchluß endlich der unerhörte 
Druck von der Kommune genommen würde. Gleichzeitig benach­
richtigte man die Regierung282) in Danzig von diefem Schritt, indem 
man gleichfam entfchuldigend hinzufügte, die Stadt hätte den Ver­
gleich wohl gern angenommen, wie man es höheren Orts von ihr 
verlangte, könne es aber nicht vor ihrem Gewilien verantworten 
und habe lieh daher „ehrerbietigft zu den Füßen S. M. unmittelbar“  
gelegt. Das Refultat in Berlin war für die Stadt trotzdem nicht 
des erwünfehte. Es erfolgte die Kabinettsorder vom 8. März 1826283) 
als endgültiger Befcheid, in dem es hieß, daß es bei den einmal 
niedergelegten Bedingungen fein Bewenden haben mülTe, daß aber 
bei der demnächft zu fallenden Entfchließung über die Kompetenz 
auf die VerhältnilTe der Stadt Rücklicht genommen werden würde. 
Im Anfchluß an diefe Kabinettsorder kam überdies noch Regierungs­
rat Ewald aus Danzig perfönlich nach Elbing (24. Mai), um die 
ftädtifchen Behörden fowohl fchriftlich als auch mündlich mit feiner 
ganzen Autorität aufzufordern, unverzüglich die Urkunde in der 
vom Staate gewünfehten Fällung zu vollziehen. Seine Bemühungen 
blieben erfolglos, zumal am 9. Juni284) ein Schreiben der Danziger 
Regierung eingegangen war, das die ftädtifche Kompetenz vom 
i .Ju l i  an auszufetzen befahl, bis darüber ein Finalbefcheid erfolgt 
wäre. Daraufhin faßten die Stadtverordneten nochmals den Ent- 
fchluß285), daß, „da die Entziehung der Kompetenz unferem zer­
rütteten Stadthaushalt den Untergang faft unfehlbar zubereitet“ , 
man zuvor die offizielle Entfcheidung darüber abwarten wolle. 
Die Regierung in Berlin zeigte höchftes Befremden über den an­
haltenden ftädtifchen Widerftand und befahl energifch286), binnen 
vierzehn Tagen die Urkunde zu vollziehen, „als die Sache fonft in 
ihren vorigen Zuftand, nach welchem fie (die Stadt) allein für die 
ganze Schulden- und Zinfenlaft aufkommen muß“ , zurückgeführt 
werden würde. Rechne die Stadt dabei auf weiteres nachlichtiges 
Wohlwollen, fo mülfe ihr einleuchten, daß fie diefes nicht durch 
Widerftand, fondern allein durch vertrauensvolles Entgegenkommen 
zu verdienen habe. Im Ernft könne doch nur von der Kompetenz 
die Rede fein. Sollte es die Stadt wirklich irre machen, daß eben 
jetzt eine Unterbrechung in der Zahlung ftattfinde, fo könne die

2M) Stadt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 156 f-
282) a. a. O., S. 155.
283) Städt. Arch., Elbing, Sectio II, K .O . 7 b.
284) Fuchs: Befchreibung der Stadt Elbing, Bd. I II , 2, S. 393.
285) Städt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 168.
288) Städt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 169 f.; 9. 6. 1826.



Regierung die Verficherung geben, daß die Einftellung wefentlich 
infolge minifterieller allgemeiner Erörterungen momentan ein­
getreten fei. — Trotzdem blieb die Stadt bei ihren Bedenken und 
erbat (14. Juli)287) eine dreimonatige Frift, um erft die definitive 
Regulierung der Kompetenz abzuwarten. Falle fie zugunften der 
Kommune aus, dann wolle man erleichterten Herzens die Urkunde 
ohne weiteren Widerftand vollziehen.

Es fchien fall ausfichtslos, auf dem Verhandlungswege zu einer 
Einigung zu gelangen. Den entfcheidenden Anftoß dazu gab dann 
auch erft ein Befuch Friedrich Wilhelms III. (3. Sept. 1826), der 
anläßlich einer Reife nach Königsberg auch Elbing zu kurzem Auf­
enthalt berührte und fich bei diefer Gelegenheit den Stadtbehörden 
außerordentlich wohlwollend und gnädig erwies, fo daß der Erfolg,
— ohne daß das Thema berührt worden wäre, — ein folidarifcher 
Entfchluß der Stadtverordneten und des Magiftrats war288), fich 
widerfpruchslos zur Annahme des Vergleichs bereit zu erklären 
mit Verzicht auf alle weiteren Wünfche.

Taktifch und pfychologifch war diefer Befuch des Königs das 
befte Mittel, um endlich den Abfchluß der territorialen Streitfrage 
auf der gewünfchten Grundlage zu verwirklichen. Nachdem die 
Stadtverordneten erft den entfcheidenden Befchluß gefaßt hatten, 
ging alles weitere glatt vonftatten. Der Vollziehungsbefchluß der 
Abtretungsurkunde wurde am 22. September289) vom Magiftrat an 
die königliche Regierung übermittelt. Am 24. November wurde die 
Urkunde290) von den Stadtverordneten, am 1. Dezember vom M a­
giftrat vollzogen. In Danzig wurde fie am 28. Dezember unter- 
fchrieben und gefiegelt und endlich am 1 6 . Juni 1827 von den 
Minifterien beftätigt. Am 10. Dezember 1826291) fetzte der Ma­
giftrat im Auftrag der Stadtverordneten anläßlich der Beendigung 
des Territorialkonfliktes ein überfchwängliches Dankesfehreiben an 
den König auf, in dem das fernere Schickfal der Stadt vertrauensvoll 
in die Hände des Monarchen gelegt wurde. Man war letzten Endes 
widerftandsmüde geworden und empfand den Abfchluß des Kon­
fliktes mit ungeheurer Erleichterung. Früher oder fpäter wäre der 
Vergleich wohl ohnedies zuftande gekommen. Der Befuch des Königs 
in der Stadt hatte jetzt fpontan das Vertrauen und die Fühlung 
zwifchen Staatsoberhaupt und Kommune hergeftellt, fo daß jeder 
weitere Widerfpruch wie von felbft verftummte. Am 25. Januar 
1827292) beftätigte der König durch Kabinettsorder, daß er aus der
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287) a. a. O., S. 17 1  f.
288) Städt. Arch., Elbing, T  164, Bd. II, S. 172 ; 15 .9 .18 2 6 .
289) a. a. O.
290) S. Anhang N r. V I, Inhalt der Abtretungsurkunde.
m ) a. a. O., S. 204.
292) Städt. Arch., Elbing, Sectio II, Kabinettsorder 13.



Anzeige der Elbinger Stadtbehörden gern erfehen habe, daß die 
Abtretung des ehemaligen Stadtgebietes endgültig berichtigt 
worden fei.

Eine langwierige und unerfreuliche Streitfrage fchien damit 
ihre Löfung gefunden zu haben. In 'Wirklichkeit aber bedeutete der 
Vergleich immer noch kein Ende, und in einem letzten Kapitel wird 
die Rede davon fein müffen, welche Hemmniffe bzw. welche neu 
auftauchenden Schwierigkeiten fich der Beilegung des Konfliktes 
noch in den Weg ftellten, ehe der Abfchluß in den vierziger Jahren 
als endgültig betrachtet werden konnte.

I 0 2 Der Elbinger Territorialftreit.
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Vierter Abfchnitt.

Wiederaufleben des Konfliktes 
und endgültiger Abschluß im Jahre 1841. 

1.
So fchien der Vergleich vom Dezember 1826, der Erfolg jahr­

zehntelanger Bemühungen, das Ende eines Konfliktes bedeuten zu 
follen, der den preußifchen Staat einerfeits, die Stadt Elbing anderer- 
feits zu zähem Widerftand gegeneinander erhärtet hatte. — Es fei 
nochmals daran erinnert, daß diefer Streit nicht oberflächlich: hie 
Recht — hie Unrecht beurteilt werden darf, denn die Gründe liegen 
tiefer und mehr in prinzipiellen ftaatspolitifchen Gegenfätzen ver­
wurzelt. Eine privatrechtliche Betrachtungsweife würde der Stadt 
Elbing ohne weiteres das Recht, das fie fo heiß beanfpruchte, zu­
gebilligt haben, eine Tatfache, die ja auch von preußifchen Staats­
vertretern oft genug zugegeben worden ift. Dagegen ift es ebenfo 
zweifellos, daß die Behandlung der Elbinger Sache, wie fie 
preußifcherfeits gefchah, durchaus auch dem damaligen Interefle der 
Staatsautorität entfprach, die fich mit einem, das innenpolitifche 
Preftige gefährdenden Nachgeben felbft aufzugeben meinte. Schließ­
lich ift der Elbinger Streit nicht einzigartig im preußifchen Staats­
rahmen, und ähnliche Auseinanderfetzungen könnten beweifen, daß 
die ftaatlichen Grundfätze auch in anderen Fällen ftets die gleichen 
blieben293). Würde man freilich einen Vorwurf gegen diefe erheben 
wollen, fo müßte man den politifchen Zeitgeift fchlechthin ver­
dammen, der den Abfolutismus noch nicht überwunden hatte und 
daher die Methoden bevorzugte, die der abfolutiftifche Staat zu feiner 
innenpolitifchen Exiftenz für richtig erkannte. Dabei darf weiterhin 
nicht vergeflen werden, daß der Elbinger Streit immerhin fchon in 
eine Zeit hineingewachfen war, da der ftaatspolitifche Gedanke felbft 
mitten in einer Umwandlung ftand, einer Wandlung, die mit 
ihren Wurzeln bis in die franzöfifche Revolution zurückreichend, 
in Preußen bereits unter Stein und Hardenberg begonnen hatte, 
fich im Jahre 1848 fichtbaren Ausdruck vom Volke her verfchaffte: 
das waren die liberalen und demokratifchen Ideen und Strömungen, 
die auf den Staat umgewertet, die konftitutionelle Verfaffung be­

293) Man vergleiche z. B. den Uebergang der Reichsftädte Mühlhaufen (Th.) 
und Frankfurt a. M. an Preußen. (Aktenft. z. neueften Gefchichte v. Frank­
furt a. M., Stuttg. 1866; Jordan „D er Uebergang Mühlhaufens an die Herrfchaft 
Preußens“ . 1908).
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deuteten. — Zieht man diefe allgemeine Entwicklung der An- 
fchauungen in Rechnung, fo wird es auch verftändlich, was wir 
innerhalb des Elbinger Konfliktes mehrfach beobachten konnten, 
daß die preußifche Regierung felbft in ihren Vertretern keine Ueber- 
einftimmung der Beurteilung zeigte, daß vielmehr die vorwärts­
drängenden liberal gefinnten Kräfte ihrer Natur nach in unferem 
Falle ftark die Rechte der Stadt betonen und unterftützen mußten, 
während die konfervativen Elemente im Interefle der Staatsautorität 
fich einer für fie nachteiligen privatrechtlichen Beurteilung des 
Elbinger Streites entgegenftemmten, indem fie für ihre Entfcheidun- 
gen bewußt einfeitig das Staatsinterefle als das Maß ihres Handelns 
erkannten.

Das Jahr 1826 bedeutete noch immer keinen endgültigen Ab- 
fchluß des Territorialkonfliktes; ein unerwartetes Nachfpiel follte 
den alten Zwifl noch einmal aufflammen laffen. Während man 
nämlich noch mit der Ausführung der Abtretungsurkunde befchäftigt 
war, — es wickelte fich alles nicht fo glatt ab, wie es wohl wünfchens- 
wert gewefen fein mochte, — da forderte im Jahre 1833 ein könig­
licher KommifTar, der die Regulierung des ftädtifchen Haushaltes 
unter fich hatte, eine fummarifche Ueberficht der Vorgänge bei der 
Verpfändung des Territoriums ein. Man benutzte in Elbing die 
im Jahre 1830 erfchienene „hiftorifch-geographifche Einleitung in 
die weftpreußifchen Provinzialrechte“ , herausgegeben von Landes­
gerichtsrat Lemann aus Marienwerder und glaubte dabei eine fen- 
fationelle Entdeckung zu machen. In diefem Werke fand fich nämlich 
u. a. die Erwähnung einer Schrift „Ausführung der Rechte feiner 
königlichen Majeftät von Preußen auf das Herzogtum Pommerellen 
und auf verfchiedene andere Landfchaften des Königreiches Polen“  
(erfchienen in der Deckerfchen Hofbuchdruckerei)294), in der, wie 
es hieß, die ftaatsrechtlichen Gründe zur Befitznahme der genannten 
Gebiete niedergelegt fein follten. Auf Grund diefes Hinweifes be­
mühte man fich von ftädtifcher Seite aus begreiflicherweife auf das 
lebhaftefte, an ein Exemplar diefer Schrift heranzukommen; im 
Juni 1834 glückte dies auch dem Oberbürgermeifter Haafe aus 
Elbing. Und nun mußte man allerdings aus diefer Schrift in Ver­
bindung mit dem Vertrag vom 18. September 1773 die Ueberzeugung 
gewinnen, daß jene 300 000 Tlr., für die im Tractatus retraditae 
Elbingae (12. Dezember 1699) der Nießbrauch des Elbinger Terri­
toriums verpfändet worden war, und die man in dem abgefchloffenen 
Vergleich als eine Schuld der Stadt — wenn auch nicht ausdrücklich
— anerkannt hatte, feit 1773 bereits vollftändig getilgt waren. 
Denken wir zunächft an die Artikel 2 und 6 des Teilungsvertrages 
aus dem Jahre 1773, die früher bereits befprochen wurden, fo hatte 
man ja danach preußifcherfeits formell auf alle Anfprüche an die

294) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 7 b N r. 1, Fafz. 1.
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Republik Polen, fie mögen Namen haben wie fie wollen, Verzicht 
geleiftet, mithin auch auf die bewußte Schuldforderung Preußens an 
Polen, für die man das Elbinger Territorium feit 1703 genutzt hatte. 
Die neuen Erwerbungen wurden darin als eine Gegenleiftung für 
•diefen Verzicht bezeichnet. In der neuentdeckten Schrift über „Die 
Ausführung der Rechte S. K . M. von Preußen . . . “  hieß es zudem 
wörtlich295): „Es hat das Haus Brandenburg außer den rechtmäßigen 
Anfprüchen, die dasfelbe . . .  an das Königreich Polen machen könnte, 
nämlich ad 1) wegen Pommerellen, ad 2) wegen des Diftrikts 
zwifchen der Trave und Netze, ad 3) wegen einiger an Schlefien 
grenzender Diftrikte, auch noch eine ganz liquide Geldforderung an 
dasfelbe in Anfehung welcher felbiges das Gebiet der Stadt Elbing 
zum Unterpfand befitzt.“  Mit einer gefchichtlichen Erläuterung zu 
den bekannten Verträgen aus den Jahren 1657 und 1699 wurde noch 
beigefügt, daß Preußen nach der Befitznahme des Elbinger Gebiets 
auch noch 70000 Tlr. für die Stadt Elbing im Jahre 1704 als 
Kriegskontribution an Karl X II . von Schweden gezahlt habe. 
„Das königlich preußifche Haus hat alfo an die Republik Polen und 
an die Stadt ein liquides Kapital von 370 000 Tlrn. zu fordern“ , 
wofür es bisher den Nießbrauch des Gebiets der Stadt Elbing gehabt 
habe, ufw. Für diefe Geldforderung aber, fo hieß es, wollte man 
fich ein Aequivalent verfchaffen, das einigermaßen dem Werte der 
aufzugebenden Rechte und Nutzungen entfprechend wäre, nämlich: 
Die Woiwodfchaft Marienburg mit der Stadt Elbing und dem 
Bistum Ermland, das Land Michelau und die Woiwodfchaft und 
das Bistum Culm mit Ausnahme der Stadt Thorn und deren Gebiet.
— Es mußte alfo zweifellos aus diefen Erklärungen hervorgehen, 
daß preußifcherfeits nicht nur jene 300000 Tlr. feit der 1. pol­
nifchen Teilung als getilgt angefehen wurden, fondern ebenfo die 
im Jahre 1704 von Preußen an die Stadt Elbing gezahlten 70 000 Tlr. 
Die Elbinger Stadtbehörden aber hatten den Vergleich im Jahre 1826 
mit dem preußifchen Staate unter der Vorausfetzung abgefchloffen, 
daß beide Forderungen noch zu Recht beftünden.

Diefe neue Kenntnis der Dinge fchuf alfo eine ganz veränderte 
Situation, die die Stadt, wie fie glaubte, in die Lage verfetzte, den 
abgefchloffenen Vergleich rechtlich begründet anfechten und den 
Fiskus verklagen zu können, falls diefer eine Aufhebung des im 
Jahre 1826 gefchlolfenen Abkommens nicht anzuerkennen gewillt 
war. — Mit einem großen Fragezeichen aber an der inneren Be­
rechtigung diefes Wiederaufnahmeverfahrens von Seiten der Stadt 
dürfen wir freilich nicht achtlos an einem bisher unbekannt gebliebe­
nen Vorfall vorübergehen. So wie es ausfah, mochte die Elbinger 
Forderung dem natürlichen Rechtsempfinden nach eine ftarke Unter- 
ftützung verdienen, wenn nur die angeführten Urkunden wirklich

295) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 7 b, N r. 1, Fafz. 1 , S. 37.
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fo neu gewefen wären, wie fie den Stadtbehörden damals erfchienen. 
Zunächft darf zu dem Inhalt des Teilungsvertrages aus dem Jahre 
1773 felbft bemerkt werden, daß diefer fchon darum den Stadt­
oberhäuptern nicht unbekannt geblieben fein konnte, da man ja zu 
Anfang des Jahrhunderts mehrfach gerade darauf fußend296), die 
territorialen Rechte der Stadt durchzufetzen verfucht hatte. Und 
wenn in dem Flottwell-Ewaldfchen Abkommen aus dem Jahre 18 17 , 
das ja wefentlich die Grundlage des Vergleichs vom Dezember 1826 
bildete, die bewußten 300 000 Tlr. fchließlich doch noch als eine zu 
Recht beftehende preußifche Forderung an die Stadt angenommen 
worden waren, dann darf es vielleicht nur ein wenig in Erftaunen 
fetzen, wie bald man für den Inhalt des Teilungsvertrages, der 
etwa zwei Jahrzehnte zuvor den Stadtbehörden doch offenbar noch 
im entgegengefetzten Sinne geläufig gewefen war, diefe für die 
Stadt fo nachteilige Auslegung anerkennen und unterfchreiben 
konnte. Wenn in diefer Hinficht mildernd die Zwangslage der 
Stadt herangezogen werden kann, in der fie fich damals wie eigent­
lich immer wirtfchaftlich befand, fodaß fie fich den Vergleich von 
den Staatsvertretern im Grunde hatte diktieren laffen müflen, um, 
wie fie hoffte, damit einen Ausweg aus der Wirtfchaftsnot zu finden, 
fo fehlt freilich für die Heranziehung der zweiten in der Hauptfache 
als beweiskräftig angeführten Urkunde zur Aufhebung des Ver­
gleichs jede Berechtigung. Die Schrift über die Rechte des preußifchen 
Königs auf die verfchiedenen Landesteile im ehemaligen Polen hatte 
man, wie wir oben bemerken konnten, erft mühfam im Jahre 1834 
in Berlin ausfindig machen können, um dann, auf diefe geftützt, das 
Verfahren und den Kam pf um die alten Eigentumsrechte der Stadt 
an ihrem Gebiet von neuem energifch wiederaufzunehmen. Indeffen 
bleibt es noch heute eine unbegreifliche Tatfache, daß diefe für das 
ftädtifche Interefle beweiskräftigfte Unterlage297) bereits feit 1773»
— alfo fchon feit der preußifchen Okkupation, — in der fogenannten 
Ratsbibliothek der Stadt Elbing unbekümmert und unberührt ge- 
ftanden hatte und dort fogar unter einer der erften Nummern des 
Katalogs mit aufgeführt war. Die näheren Umftände diefer pein­
lichen Entdeckung befchreibt uns der Elbinger Stadtkämmerer Kohtz 
wie folgt: ,,Als Herr Haafe (Oberbürgermeifter) nach feiner Rück­
kehr von Berlin fehr vergnügt in die Regiftratur kam und mir feinen 
Fund zeigte298), holte ich fofort das Buch aus dem über der Regiftra­
tur im fogenannten Sekretariat flehenden Schranke, und er nahm es 
an fich mit einem Geflehte, deflen Ausdruck mir unvergeßlich bleibt. 
Natürlidi ift das Buch nie wieder zum Vorfchein gekommen.“

288) Vgl. Kapitel 3.
297) Nach einem Bericht des Stadtkämmerers Kohtz; genaues Datum ift 

nicht angegeben. Städt. Arch., Elbing, Sectio II, 17  a.
298) Gemeint ift ein Exemplar „Ueber die Ausführung der Rechte S. K . M  

v. Preußen . . . “
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„Soviel aber ift gewiß,“  fo glaubt der Stadtkämmerer unbedenklich 
folgern zu dürfen, „wäre es den Herren im Seflionszimmer feinerzeit 
eingefallen, fich in der Bibliothek im Nebenzimmer Rats zu erholen, 
oder auch nur den Katalog einzufehen, daß man fich feitens der 
Stadt auf den Vertrag vom Dezember 1826 nicht eingelaflen hätte.“
— Die Sache blieb felbftverftändlich Stadtgeheimnis, und auch in 
Berlin hat man nie etwas darüber erfahren. Offiziell freilich bildeten 
diefe „neu aufgefundenen Urkunden“  weiterhin das Hauptargument, 
um die Aufhebung des Vergleichs bei der Regierung zu erreichen. 
Die intenfive Verfolgung diefer Angelegenheit von Seiten der Stadt 
hatte, wie auch fchon früher, ihren wefentlichen Grund in den fort­
dauernd unerträglichen Wirtfchaftsverhältniffen, die durch eine in 
den 30er Jahren ausgebrochene Peftepidemie und eine zum Teil 
bedrohlich revolutionäre Haltung der Elbinger Bürgerfchaft, die 
fogar eine Sicherheitsgarde zur Aufrechterhaltung der Ruhe not­
wendig machte, die widrigften Begleitumftände fand299). So war 
es letzten Endes auch eine tiefe Verzweiflung, die von der Wieder­
aufnahme des Territorialverfahrens Abhilfe und Beflerung erhoffte. 
Wir dürfen fchon jetzt vorwegnehmen, daß die ftädtifchen An- 
ftrengungen in diefer Richtung, obgleich fich bei der preußifchen 
Regierung auch diesmal wieder warme Fürfprecher für die ftädtifchen 
Wunfche fanden, zum Scheitern verurteilt blieben, da fie letztlich 
von der Regierungsmehrheit, wie vom Könige felbft, als im Gegen- 
fatz zum preußifchen StaatsinterefTe flehend empfunden wurden. 
Es war der alte Dualismus in den Anfchauungen, der bis zum end­
gültigen Abfchluß des Konfliktes wirkfam bleiben follte.

II.
Unmittelbar nach der vermeintlichen Neuauffindung der be­

wußten Urkunden reichten die ftädtifchen Deputierten am 24. Juni 
und 23. Auguft 1834 Anträge bei den königlichen Minifterien ein, 
die die Annullierung des fraglichen Vergleichs erbaten. Es erfolgte 
keine Antwort darauf und fo faßte die Stadtverordnetenverfamm- 
lung mit Willen und Willen des Magiftrats den Entfchluß, beim 
königlich weftpreußifchen Oberlandesgericht eine Klage gegen den 
Fiskus auf Aufhebung des Vertrages vom Jahre 1826 anzuftrengen

2" )  Folgender Auszug aus den ftädtifchen Etatsabrechnungen mag die 
fchlechte Finanzlage der Stadt beweifen:

J a h r  E i n n a h m e  A u s g a b e  D e f i z i t
835 37286  T lr. 7 1 987 T lr . 34 701 T lr.
836 28803 „  49 5 19  „  207x5
837 29755 „ 44° j6 „ 1429S
838 30 583 „  40 353 » 9 769
839 43 009 „  50050 „  7072
840 39 654 „  59 309 » i9  6 54
841 4 16 13  „  60 946 „  19292
842 34677 „  43 257 » 9 419



und auf Rückgabe des feit 1703 von Preußen in Befitz genommenen 
Territoriums, mit den feit 1773 davon gezogenen Nutzungen, nach 
Abzug der feit 1773 darauf geleifteten Zahlungen anzutragen. 
Hauptbeweife bildeten immer die „neu aufgefundenen“  Urkunden.
— So wurde die im Februar 1837 entworfene Klage300), nachdem 
ihr noch zwei eventuelle Anträge auf Schadenerfatz beigefügt wor­
den waren, von dem ftädtifchen Anwalt Juftizrat Schmidt in Marien­
werder dem weftpreußifchen Oberlandesgericht eingereicht. Dort 
wurde bereits für den 23. September 1837 ein Termin zur Beant­
wortung der Klage feftgefetzt, zu der auch die königliche Regierung 
in Danzig eine Vorladung erhielt. Inzwifchen jedoch erhob man 
in Danzig den Kompetenzkonflikt, weil — wie man behauptete — 
der Hauptantrag Staatsverträge angreife und die Regierung nicht 
autorifiert fei, dergleichen Staatsangelegenheiten zu vertreten, auch 
feien folche Verträge verfaflungsmäßig überhaupt nicht einer richter­
lichen Entfcheidung unterworfen. An diefem Standpunkt des 
preußifchen Staates, an dem auch in der Folge ftrikt feftgehalten 
wurde, mußten in den 40er Jahren die Bemühungen der Stadt end­
gültig zunichte werden. Für Preußen war es nachgerade Prinzip­
fache, in diefem Konflikt nicht nachzugeben und das Bewußtfein bei 
den meiften preußifchen Vertretern, daß der Staat im Privatrechts­
wege gegen die Stadt mit Wahrfcheinlichkeit unterliegen würde, mag 
fehr viel zur energifchen Aufrechterhaltung des Kompetenzkonfliktes 
beigetragen haben.

Der Danziger Regierungsbefchluß hinfichtlich des Kompetenz- 
konfliktes wurde zunächft dem Finanzminifterium nach Berlin 
weitergegeben und gleichzeitig trug man beim Oberlandesgericht in 
Marienwerder um Ausfetzung des Prozeffes an, bis der Konflikt 
wieder aufgehoben fein würde. Die ftädtifchen Behörden konnten 
fich allerdings von der gefetzlichen Notwendigkeit eines folchen 
Konfliktes nicht überzeugen, da ja die Klage nach ihrer Anficht 
nicht, wie die Regierung vorausfetzte, Staatsverträge anfocht, fon­
dern lediglich den mit dem Domänenfiskus im Jahre 1826 ab- 
gefchloffenen Vergleich aufgehoben wiffen wollte, wobei den Staats­
verträgen nur die Rolle von Beweisftücken zufiele.

Noch mehrfach haben fich Magiftrat und Stadtverordnete mit 
Anträgen an das Juftizminifterium, und als fpäter die Sache beim 
Staatsminifterium zur Beratung lag, an diefes gewandt, mit den 
dringlichften Bitten um Herftellung des gerichtlichen Verfahrens und 
um die Gewährung, den Prozeß in gewöhnlicher Weife entfcheiden 
zu laffen. Wir erfparen es uns, auf das Hin und Her der Gefuche, 
Antworten und Kabinettsorders einzugehen, die im Laufe der Zeit 
noch gewechfelt wurden. In Berlin fanden die Hauptverhandlungen 
darüber im Jahre 1841 vor dem gefamten Staatsrat ftatt301), der

3°o) T ext der K lage: Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 9, T it. 17, N r. x, S. 207 ff .
301) Darftellung beruht auf Rep. 90, T it. X V II , N r. 1.

j o 8 Der Elbinger Territorialftreit.



Von Eiifabeth Schwenke.

von König Friedrich Wilhelm IV . aufgefordert worden war, „mit 
voller Freimütigkeit ein ganz beftimmtes Gutachten abzugeben“ , ob 
der Stadt Elbing feit dem Jahre 1773 wirklich ein Unrecht gefchehen 
fei oder nicht302).

Der Erfolg war für die Stadt, wie vorauszufehen, negativ. 
Nicht allein, daß der Rechtsweg endgültig für unzulälfig erklärt 
wurde, es wurde auch in ausführlichen Referaten der Stadt über­
haupt ein jegliches Recht aus früheren Zeiten an ihrem ehemaligen 
Gebiet abgefprochen, fomit „derfelben mithin überall ein Unrecht 
nicht zugefügt worden, wofür ihr ein Erfatz rechtlich gebühre“ . — 
Es fanden fich aber nichtsdeftoweniger innerhalb und auch außerhalb 
der Regierung trotzdem Stimmen gegen eine folche Beurteilung, die 
fich mit Eifer für die Stadt und ihre früheren Rechte am Gebiet 
einfetzten. Dabei mag vor allem an den Oberpräfidenten von 
Preußen Theodor v. Schön gedacht werden, der einmal fehr bitter 
über diefe Angelegenheit fchrieb: „W ir verleugnen wegen 300 000 
Talern, welche der Stadt höchftens zuerkannt werden könnten, die 
Idee der Gerechtigkeit. . . “  303) Innerhalb des Staatsrates waren es 
vor allem die Juftizminifter Kamptz und Mühler, die auf Grund 
ihrer juriftifchen Ueberzeugung den Elbinger Konflikt nicht nur 
privatrechtlich behandelt wifTen wollten, fondern auch die ehemaligen 
Rechte der Stadt am Gebiet ohne weiteres anerkannten. — Allein, 
wie fchon in früheren Jahren, fo blieben auch diesmal die Partei­
gänger der Stadt in der Minderzahl und das Urteil über die An­
gelegenheit wurde endgültig mit der Abftimmung im Staatsrat ge­
sprochen304), der im Hauptpunkte, — der Zulaffung des Prozeß­
weges für die Stadt, — mit 37 gegen 5 Stimmen entfchied. — Gewiß 
wäre es jetzt noch von Interefle, die vorangegangenen Verhand­
lungen des Staatsrates im einzelnen zu verfolgen, allein fchon, um 
einen Blick in das ftaatspolitifche Leben, in diefe, die Prinzipien des 
preußifchen Staates fo nahe berührenden Dinge zu tun. Es mag 
das einer befonderen Unterfuchung Vorbehalten bleiben. Hier darf 
nur noch bemerkt werden, daß die Hauptdifferenz im Staatsrat 
über diefen Fall in den auseinanderftrebenden Auffallungen: Staats­
rechts- oder Privatrechtsangelegenheit lag; wir fehen den alten 
Dualismus der Anfchauungen auch hier wieder. Entfcheidend wurde 
die erfte Auffaflung, die der Stadt den Rechtsweg verfchloß, während 
die letztere nur eine geringe Minderheit auf ihrer Seite fand. Es 
ließe fich noch mancherlei davon fagen, aber wir können diefe Dinge 
hier nur noch kurz berühren. Die Auffallungen darüber haben fich 
fo verfchiedenartig erwiefen, und es ift in der Tat fchwierig, eine 
rechtlich klare Scheidung im Einzelnen herauszuarbeiten, die wir

302) a. a. O., 13 . Oktober 1849.
303) Aus den Papieren des Minifters und Burggrafen von Marienburg, 

Theod. v. Schön. 2 5 .2 . 1842 an M. v. Brünneck, 3. Bd., S. 504.
304) Geh. St.-Arch., Berlin, Rep. 90, Tit. 17 , N r. 1 ;  6. 1 1 .  1841.
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am beften einem Fachmann auf dem Gebiet der Rechtswilfenfchaften 
überlalfen, wobei es freilich nicht unerwähnt bleiben foll, daß felbft 
die juriftifchen Unterfuchungen feinerzeit zu wefentlich entgegen- 
gefetzen Refultaten kamen. So wurde es möglich, juriftifcn zu kon- 
ftruieren, daß die Stadt niemals ein Anrecht auf ihr Gebiet gehabt 
habe, wie auf der anderen Seite, — ebenfalls von Juriften, — das 
gerade Gegenteil bewiefen wurde. Als Hiftoriker find wir der A uf­
gabe des Juriften enthoben, indem wir die Tatfachen, wie fie find, 
nicht abftrahieren, fondern verfuchen, fie in die größeren gefchicht- 
lichen Zufammenhänge einzuordnen, wobei nach Möglichkeit alle 
wirkfamen Kräfte der jeweiligen Epochen miteinbezogen werden 
follen, fo daß fich gleichfam, wie in einem Parallelogramm der 
Kräfte, die Tatfachen einerfeits, die zeitlich bedingten Einflüffe 
andererfeits in der Diagonalen auswirken.

Am 3 1. Dezember 1841 erfolgte zuletzt noch die königliche 
Entfcheidung in der Territorialaffäre mit der Kabinettsorder 
Friedrich Wilhelms IV . an den Elbinger Magiftrat305), in der die 
Stadt mit ihren Anträgen auf Aufhebung des Vergleichs und Her- 
ftellung des Rechtsweges abgewiefen wurde. Im übrigen hieß es zum
Schluß: „Ich w e rd e .........der Stadt, infoweit fie nicht aus eigenen
Kräften die Ausgaben für ihren Haushalt zu beftreiten vermag, die 
erforderliche Unterftützung der hierzu vorhandenen Mittel ge­
währen.“  Diefe Kabinettsorder bildete den endgültigen Schlußftein 
diefes langwierigen Streites; die Stadt hatte ohne weiteren Wider- 
fpruch den ftaatlichen Schiedsfpruch anzunehmen. Im Jahre 1845 
machte der Staat dann noch einige Konzelfionen, indem er 300 000 
Taler der Elbinger Kriegsfchulden übernahm, eine gewilfe Beihilfe 
zur Inftandhaltung der Nogatlinie leiftete und auf feine Koften die 
Polizei und das bis dahin ftädtifche Gymnafium übernahm, fo daß 
damit die königlichen Verfprechungen aus der letzten Kabinettsorder 
eingelöft wurden.

Die Stadt hatte letztlich nicht auf ihre Anfprüche verzichtet, 
fie fcheiterte mit ihrem Begehren und ihrem Widerftand am preußi­
fchen Staatsprinzip. — Der Gegenwirkung in Geftalt der liberalen 
Bewegung wurden gerade auch durch den Territorialkonflikt Tür 
und Tor geöffnet, und es ift kein Zufall, daß Elbing fchon vor 1840 
im Rufe des „Liberalismus“  ftand, bei weitem mehr noch als Königs­
berg, das erft fpäter in diefer Beziehung mehr hervortrat. — Stellt 
fich nun innerhalb des Elbinger Streites das natürliche Rechts­
empfinden, — mindeftens bis 1826, — auf Seiten der ftädtifchen An­
fprüche, fo darf man für eine Gefamtbeurteilung doch auch nicht 
ganz die Gefchichte diefes Konfliktes aus den Augen verlieren. 
Seine Wurzeln find im Kam pf Preußens gegen Polen um die Wieder­
gewinnung ehemals deutfchen Bodens zu fuchen, erft in der weiteren

305) Geh. St.-Arch., Berlin, A A  III , Rep. 18, V II , N r. 33, und Städt. Arch.,
Elbing, Kab.-O. 19.
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Auswirkung hatte er fich zu einem Spezialkonflikt zwifchen Staat 
und Stadt verengert. Urfprünglich muß die Befitznahme des Elbinger 
Gebietes durchaus als politifcher Akt gefehen und bewertet werden, 
der im Lichte des deutfchen Interelfes im Often feine volle Berech­
tigung erhält, wie wir das in einem früheren Kapitel fchon aus­
führen konnten. Freilich wandelte (ich die Lage in dem Moment, 
da Staat und Stadt innerhalb Preußens einander gegenüberftanden. 
Staatsintereffe und Stadtintereffe widerfprachen fich jetzt fchroff 
und unverföhnlich, und im Kam pf der Anfchauungen mußte fich 
fchließlich folgerichtig die Stadt als Teil eines Ganzen dem Willen 
diefes Ganzen fügen. — Dabei müffen wir bedenken, daß diefer 
Streit, der Staat und Stadt in eine fo rückfichtslofe Gegnerfchaft 
hineingedrängt hatte, feine Nahrung auch mit aus der Stimmung 
eines abfolutiftifch regierten Staates und einer aufkommenden 
Gegenbewegung erhielt. Im Kleinen darf der Elbinger Streit in 
mancher Beziehung vielleicht als ein Abbild der Zeitftimmung 
fchlechthin gelten, einer Zeit, die den Kam pf um ein konftitutionelles 
Verfaffungsideal widerfpiegelte und als Trägerin liberaler und 
demokratifcher Ideen, im Gegenfatz zu dem nach einigen konfti- 
tutionellen Anfätzen erneut ftreng konfervativ regierten Preußen 
ftehend, den Dualismus der Anfchauungen über den Elbinger Streit 
notwendig hatte hervorbringen miillen.
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N r . .  A n h a n g'
Die Veröffentlichung in der Herausgabe von Mörners Sammlung: Kur- 

brandenburgifche Staatsverträge, aus dem Jahre 1867 über den geheimen 
Johannisburger Vertrag vom 5. Juni 1698 hat, wie es Jacobfohn1) von fich
aus berechtigt annimmt, erft etwas Licht in die Frage der Johannisburger A b­
machungen gebracht, da vorher durch die ftrenge Geheimhaltung des Abkommens 
nur unklare und fehr vage Gerüchte bei den Zeitgenoffen darüber möglich
waren. Trotzdem hatte man fich fchon vorher, im Jahre 184 1, — wie w ir feft-
ftellen konnten, — als der Konflikt zwifchen dem preußifchen Staate und der 
Stadt Elbing noch immer fchwebte, eingehend mit den gefchichtlichen Ereig- 
niffen, die die Grundlage diefes Konfliktes bildeten, befchäftigt und zu diefem 
Zwecke die Akten des geheimen Archives in Berlin benutzt, in denen man dann 
auch damals die Zufammenhänge, die den Abmachungen vom Jahre 1698
zugrunde lagen, erkannte, wie auch den Inhalt des Geheimabkommens felbft. 
Ein paar kurze Nachweife mögen genügen. In einem diesbezüglichen Schrift- 
ftück Räumers vom 2. Oktober 18 4 12) findet fich wörtlich folgende Stelle: „D er 
König von Polen verfprach aber in höchftem Geheim (in Johannisburg), damit 
die Republik nichts davon erfahre, gegen Zahlung von ijoooo  Taler fich 
einer auf den Grund der Prätenfion von 1660 erfolgenden Okkupation Elbings
nicht zu widerfetzen.“  In einem anderen Bericht des Staatsratsmitgliedes
Eichmann3) findet fich folgende Bemerkung: „In  dem Bericht des von Lölhöffel 
vom 15. Ju li 17 10  kommt die Notiz vor, daß der König von Polen im
Jahre 1698, als Preußen4) die Stadt Elbing befetzt hatte, als donum ijoooo  
T aler empfangen hat, um zuzufehen. Diefe Notiz habe ich fonft nirgends 
gefunden und fie ift offenbar ein Staatsgeheimnis5). . . Diefe an fich 
unwefentliche Feftftellung einer tatfächlich fchon früheren Kenntnis der Dinge 
berührt die Tatfachen natürlich nicht im geringften und fie follte auch nur der 
Vollftändigkeit halber nicht unerwähnt bleiben.

N r. II
Art. I der Kapitulation, der die wichtigften Punkte für die Uebergabe ent­

hält (Geh. Staatsardh. Berlin, Rep IX , Polen 2 7 x 6 ) :  „Sr. Churfl. Durchlaucht
zu Brandenburg der Stadt Elbing gegebene Capitulation, famt dem an den
Magiftrat deßhalb abgelaffenen Schreiben, — anno 1698.“

I.
„Es verfprechen Sr. Churfl. Durchlaucht zu Brandenburg, Unfer gnädigfter 

Herr, fowol vor fich als alle Seine durchl. Succefforen, die Stadt Elbing und 
alle derfelben Eingefeffene und Zugehörige bei allen ihren hergebrachten Rechten, 
Gerechtigkeiten, Privilegien und Immunitäten, fowol in Sacris als Profanis tarn 
in genere quam in fpecie, abfonderlich dem Privilegio Ordinis, ’ dann auch

*) Der Streit um Elbing in den Jahren 1698/99, S. 68.
2) Schriftlicher Vortrag des Geh. Reg.-Rates v. Raumer, Mitgl. d. Staats­

rates, 2. Oktober 184 1, Geh. Staatsarch. Berlin, Rep. 90, Tit. X V II , N r. 1. Desgl. 
Städt. Archiv Elbing, Sectio II  17a.

3) Geheimes Staatsarchiv Berlin A A  III , Rep. X V I I I , V II , N r. 33.
4) Gemeint ift natürlich Brandenburg.
6) Der Bericht Lölhöffels, auf den hier hingewiefen wird, befindet fich im 

geheimen Staatsarchiv in Berlin, Rep. IX , Polen, 27 bb 16.
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Calimiriano, und allen anderen bis auf jetzt-regierende Kgl. Mayeft. in Pohlen 
Augufto Ild o  confirmirten Privilegien, Frey- und Gerechtigkeiten zu lallen, 
zu fchützen und zu handhaben und nicht zu verftatten, daß diefelbe dawider 
in einige Wege gekräncket oder beeinträchtigt werde, maßen audi diefe gute 
Stadt, wie vorhin, alfo auch in zukommenden Zeiten, bey Bewahrung des Landes. 
Siegel, ihres gewöhnlichen Sitzes auf Landtagen und wo fonften conventus gehal­
ten werden möchten, ohnedies Membration, von denen Ständen und Städten 
diefer Province, vollkommen gelallen, und mit keinem neuen Huldigungs Eyd: 
von Sr. Churfl. Durchl. als welche bloß iure hypothecario diefe Stadt in 
Poffeflion genommen, beleget, fondern bey dem Sr. K gl. M ayft. von Pohlen 
neulich geleifteten Eyde gelaflen werden foll. — — — “

N r. III  ----------------
In einer Anmerkung Schmollers (Städtewefen unter Friedrich Wilhelm I.,, 

S. 285 Anm. 5, Bonner ftaatswillenfchaftliche Unterfuchungen 1922) heißt es: 
„A u f Elbing erhob Preußen Anfprüche; es w ar 1703 wieder von brandenburgi- 
fchen Truppen befetzt, wurde aber fpäter wieder verlaffen, warum, kann ich 
nicht konftatieren; in den Akten aus der Zeit 17x3 — 1740 erfcheint die Stadt 
nichts als zu Preußen gehörig.“  — W ir dürfen diefe Anmerkung berichtigen mit 
der Feftftellung, daß die Stadt Elbing bereits am x. Februar 1700 von branden- 
burgifchen Truppen geräumt worden ift und bis 1772 (dem Jah r der erften pol­
nifchen Teilung, bei der Elbing auch endgültig preußifch wurde), niemals wieder 
preußifche Truppen in ihren Mauern gehabt hat. Dagegen ift das Elbinger 
Territorium als preußifcher Pfandbefitz am 12. Oktober 1703 militärifch befetzt 
worden und blieb es bis zur polnifchen Teilung, wodurdi es von den ver- 
fchiedentlichen Befatzungen (fchwedifchen, ruffifchen), die die Stadt hat erleiden.; 
müften, verfchont geblieben ift. Bis 1772 ftand die Stadt unter polnifdier Ober­
hoheit; erft dann ift fie preußifch geworden.

N r. IV  ----------------
„Berechnung der Revenues, die der König von Preußen bisher aus dem 

Territorium der Stadt Elbing, nach Abzug der Unkoften bar gehoben und 
empfangen hat.“  (Repon. Mag.-Akten, T  167. Bd. I, 1775— 1801 S. 5 u. 6 
Städt. Archiv Elbing).

J a h r T a l e r G  r 0 f ch e n P f g . J a h r T a l e r G r 0 f ch e n P f g -
1703 14 195 40 2 1725 23 185 68 %
1704 17  029 51 — 1726 21 420 35 4
1705 18 098 4 — 1727 25 956 69 6
1706 17  592 19 3 1728 26 879 7° —
1707 17 935 7° 3 1729 25 423 29 9
1708 17  860 75 6 1730 24 005 28 12
1709 15 586 42 15 17 3 1 19 747 36 9
17x0 20 287 71 15 1732 25 344 86 9
1 7 1 1 1 7825 88 6 1733 25 55° 58 9
17 12 17 736 87 3 1734 25 872 52 3
17 13 1 1  270 78 13 1735 26 363 63 9
17 14 1 1  480 16 9 1736 12 4 7 4 1 1 —
1715 12  605 30 6 1737 23 889 65 6
17 16 16 541 87 3 1738 24 186 3 7Vi
I7 V 19 474 3 i — 1739 23 6 53 81
17 18 39 437 7° 12 1740 20 763 66 8*A
17 19 15  918 73 9 174 1 27 873 6 Y?-
1720 38 993 53 9 1742 273 85 20 12 y%-
172 1 14 510 24 — 1743 26 99 5 4 i 6%
1722 2 1 389 87 9 1744 39 937 19 13
1723 20 635 54 3 1745 20 530 45 1 3 ^
1724 21 386 69 12 1746 24 466 29 sK -
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J a h r T a l e r G r o f c h e n  P f g . J a h r T a l e r G  r 0 f ch e n P f g -
1747 25 155 45 7 176 1 30 858 1 2 K
1748 24 100 29 7 1762 29 787 58 14
1749 27 748 7° 7 1763 34 747 66 17
1750 24 387 7 9 1764 29 743 45 1 1
I 75 I 23 132 10 13 1765 29 770 88 12
1752 27 104 48 16 1766 35788 43 9 ^
1 7  53 29 565 5i 1 3 % 1 767 32 487 24 17
1754 31  022 63 1 0 K 1768 35 046 37 13
17 55 29 897 57 4 1769 37 456 67 16 X
1756 29 230 46 15 1770 33 252 35 4
I 757 3 i 975 7 15 i 77 i 36 836 9 9
1758 28 023 42 1 4 ^
1759 28 515 5 8 K Sa. — 1 656 j i i 68 2 ^
1760 31 146 61 10

Dazu wurde gerechnet, was der König bisher erhoben hatte:
1 .  an Reiterverpflegungsgeldern bis 1 7 7 1 ................................................729 j 66 T lr.
2. an W erb egeld ern ...............................................................................................................  6 000 T lr.

735 566 T lr.

Demnach würde der bisherige Gef amtbetrag der Einkünfte aus dem Terri­
torium fich auf 2  3 9 2 0 7 7  Tlr. 6 8  Groschen und 2% Pfg. belaufen.

A n m e r k u n g .  Der Vollftändigkeit halber wurde der Auszug aus den 
Magiftratsakten benutzt, da die Rechnungen des Landrichter-, des Außen­
kämmerer- und des Fifchamtes nicht vollzählig find.

N r. V  ----------------
Rechnung und Gegenrechnung des preußifchen Staates und der Stadt Elbing 

nach den Darlegungen der Regierungskommiffare Flottwell und Ewald, 18 17 .
A. F o r d e r u n g e n  d e s  S t a a t s .

Aus dem Warfchauer Vertrag vom Jahre 1 6 9 9 ............................... 300 000 T lr
D er Stadt geliehenes Kapital vom 23. A pril 1 7 0 4 ............................ 70000 T lr
Für eine fogen. Dobrczinskyfche F o rd eru n g .............................................  6 000 T lr
Aus dem Jahre 1794 gezahlte Baugelder . . . . ............................  3 35 i Tlr.
Gezahlte Kammereifchulden aus dem Jahre 1 8 0 3 .................................58 000 T lr

4 3 7 3 5 1  Tl r

B.  F o r d e r u n g e n  d e r  S t a d t .
A n grundherrlichen Lallen, die die Stadt von 1773— 18 17  für das 

Territorium getragen hatte und die aus den Einkünften daraus
hätten aufgebracht werden m ü ffe n ................................................... • 177  374 T lr.

A ls die Summe, die die Territorialeinfaffen zu der vom Staate 
liquidierten Forderung von 70 000 T lr. aus dem Jahre 1704
hätten beitragen f o l l e n .........................................................................  SS333  T lr.

Als der Wert des Territoriums, wie er im Jahre 1 81 2  von Wiß-
mann und Würtz berechnet worden w a r ................................690 950 T lr.

923 657 T lr.

Nach diefer gegenfeitigen Aufrechnung überfteigen alfo die
Forderungen der Stadt die des Staates u m ......................................486 306 T lr.
und es Händen der Stadt nach Abzug v o n ......................................300000 Tlr.

Entfchädigung immer noch eine Summe v o n ................................ 186 306 T lr.

zu, auf die fie unter den im T ext gegebenen Bedingungen Verzicht leiflen follte.
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Inhalt der Abtretungsurkunde vom 24. November 1826 unter möglichfter
Anlehnung an den Wortlaut:
1 .  Entfagte die Stadt für ewige Zeiten allen Anfprüchen auf die Grundftücke, 

Gefälle, Zinfen, Nutzungen und Rechte aller A rt und jeden Namens, die zum 
ehemals der Stadt Elbing gehörig gewefenen, jetzt aber vom preußifchen Staate 
befeftenen und genutzten Territorium gehörten; ebenfo verzichtete fie auf alle 
Anfprüche hinfichtlich der feit der preußifchen Befitznahme daraus gezogenen 
Nutzungen und fonftigen Verwendungen aller Art, falls diefe nicht befonders 
in dem Rezeß als ftädtifche Vorbehalte erwähnt würden. Dem preußifchen 
Staate wurde das volle Eigentumsrecht am Territorium zugeftanden, fowie die 
Berichtigung des Befitztitels für den Staat im Grund- und Hypothekenbuche. 
Ein Verzeichnis der abzutretenden Grundftücke und Gefälle lag dem Rezeß 
zum Schluß mit bei;

2. verblieb dagegen die Stadt Elbing auch weiterhin im Befitz aller Rechte, Ein­
künfte und Nutzungen ufw., die fie feither noch aus dem abgetretenen Terri­
torium bezogen hatte; auch davon war zum Schluß ein Verzeichnis beigefügt. 
Diefe Rechte und Einnahmen blieben der Stadt mit dem Vorbehalt eines 
darüber noch einzuleitenden Abkommens von feiten des Domanialfiskus zur 
eigenen Nutzung bzw. Erhebung überlaffen. Diefe der Stadt Elbing zuftehen- 
den Einkünfte follten von der königlichen Intendantur, folange es von der 
Verwaltung für richtig befunden wurde, ohne befondere Koften erhoben und 
zur KämmereikafTe abgeliefert werden, doch unter der Bedingung, daß die 
Kämmerei einen fich etwa ergebenden Ausfall zu tragen habe;

3 . follten die auf den dem Staate abgetretenen Objekten haftenden Abgaben und 
Laften vom 1. Januar 1 818 ab vom königlichen Domanialfiskus getragen und 
infoweit fie bereits von diefer Zeit an von der Stadt beftritten worden waren, 
diefer erfetzt werden. Dagegen follte die Stadt ferner verpflichtet fein, die 
Laften zu tragen, die auf den ihr nach 2. verbliebenen Rechten und Nutzun­
gen gefetzlich oder fonft fpeziell hafteten. Was die Laften der Grundftücke 
anbetraf, die zwar dem Fiskus abgetreten werden follten, auf denen jedoch 
der Stadt noch gewifte Realrechte und Nutzungen verblieben, fo follten die 
Laften dafür je nach Vorfchrift der Gefetze und je nach Verhältnis der gegen- 
feitigen Rechte und Nutzungen verteilt werden. — Die daraus fich ergebende 
Abrechnung zwifchen der Stadt und dem Staate, fowie die definitive Regulie­
rung, follten im Anfchluß an die Beftätigung des Vergleichs fofort angeordnet 
werden. — Alsdann aber follte ausdrücklich der ermittelte Betrag für die der 
Stadt zu erftattenden grundherrlichen Laften und Abgaben nicht zu den 
laufenden Kommunalbedürfniflen, fondern zur Tilgung der Elbinger Stadt- 
fchuld verwendet werden;

4. hieß es, daß alle Privatrechte und Verbindlichkeiten beider Teile, foweit fie 
fich nicht durch die rechtlichen Folgen diefes Abkommens änderten6), durch 
diefen Vergleich unberührt bleiben follten. Ebenfo galt es felbftverftändlich, 
daß die Privatrechte und Verbindlichkeiten dritter Perfonen oder Stiftungen 
durch diefes Abkommen in keiner Weife beeinflußt würden;

5. erließ König Friedrich Wilhelm III . für die formelle Abtretung des Territo­
riums folgende Anfprüche des preußifchen Staates an die Stadt:
a) die Anleihe von 70000 Taler laut Schuldfchein vom 23. April 1704;
b) die Dobrczinskyfche Forderung über 6000 Taler laut Schuldfchein vom

1. September 17 17 ;
c) 58 000 Taler aus dem Jahre 1803 als Uebernahme eines Teiles der 

Kämmereifchuld;
d) einen Vorfchuß von 3351  Taler, den die Stadt im Jahre 1794 zum Bau 

des alten Ueberfalles an der Strauchmühle erhalten hatte;

I V r .V I

8) Zum Beifpiel Servituten, die gegenfeitig von den Grundftücken der 
Kämmerei und denen des abgetretenen Territoriums geleiftet worden find.



6. wurde der Stadt vom preußifchen König eine bare Beihilfe von 300 000 
Taler bewilligt. Von diefer Summe waren die vom preußifchen Staate bereits 
geleifteten Vorfchüfle (24 899 Taler) abzuziehen. Die reftierenden 275 iox 
Taler follten vom i . J a n .  1818 an bis zur teilweifen bzw. gänzlichen Zahlung 
mit 5% verzinft, die Kapitalzahlung der Gefamtentfchädigung aber folgender­
maßen geleiftet werden:
a) jo  000 Taler mit 25 10 1 Taler nach Abzug der Vorfchüffe in bar oder in 

Staatsfchuldfcheinen nach dem von der zahlenden Behörde zu beftimmenden 
Kurswert fofort nach Beftätigung der Urkunde. Es follte dabei der Stadt 
Elbing überlaßen bleiben, die ihr im Jahre 1 81 9 ausgelieferten Stadtobliga­
tionen und Coupons im Werte von 4899 Taler in natura zurückzugeben 
und ftatt deffen diefen Betrag aus der Staatskaffe bar zu empfangen;

b) 50000 Taler in den erften Monaten des Jahres 1824;

I l 6  Der Elbinger Territorialftreit.

c) dto. 1827;
d) dto. 1830;
e) dto. 1833;
f) dto. 1836.
Es follte hierbei den Staatsbehörden Vorbehalten bleiben, das Kapital nach 
Belieben evtl. fchneller abzutragen, fowohl in beliebig größeren Summen, als 
auch zu früheren Terminen Zahlung zu leiften, um dadurch den Zinsbetrag 
verhältnismäßig zu mindern.

Die Urkunde fchließt mit dem allfeitigen Einverftändnis fämtlicher Punkte 
und mit dem redhtsbeftändigen Entfagen auf alle evtl. gegen diefes Abkommen 
zu machenden Ausflüchte. In diefer Form ift die Urkunde dann am 24. Novem ­
ber bzw. 1. Dezember 1826 von der Stadt vollzogen worden.
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Vorwort.
Der Kam pf, den ich im Folgenden zu fchildern habe, fällt in die Zeit der 

allgemeinen Auseinanderfetzung zwifchen der aufftrebenden Fürftenmacht auf 
der einen und den ftändifchen Privilegien der Ritterfchaft und der Städte auf 
der anderen Seite, der auch im Ordensland zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
nach Geltung rang. Für das weltliche Preußen bedeutet diefer Kam pf aber 
gleichzeitig die Abwehr einer immer ftärkeren Drude ausübenden Fremdherrfdiaft 
und ein zähes Ringen um deutfehe Eigenart und deutfehe Kultur. Der univerfal- 
hiftorifche Gefichtspunkt ift immer wieder beizubehalten verfucht, die Aus­
einanderfetzung zwifchen den neu heraufkommenden Ideen, der breit geführte 
Kam pf der Oftfeemächte haben auch ihren rückwirkenden Einfluß auf die 
Sonderpolitik des Bifchofs von Ermland oder des Rates von Elbing. Wer lieh 
aber heute in das verwickelte Geflecht diefer Käm pfe vertieft, wird fich des 
ftarken Eindrucks nicht erwehren können, den die Behauptung deutfeher Indivi­
dualität und deutfeher Kultur auslöft.

Irrtümer find zu berichtigen verfucht, Einfeitigkeiten vermieden. Es geht 
hier nicht darum, Gegenfätze aufzureißen oder zu vertiefen, fondern ich betrachte 
es mit als meine Aufgabe, den Weg zu der Erkennntnis bahnen zu helfen, 
daß die örtlichen Nationen eine anders geartete Struktur aufweifen wie die 
Völker Wefteuropas.

Die vorliegende Arbeit ftützt fich, neben den bekannten gedruckten Quellen, 
hauptfächlich auf ungedruckte Quellen aus den Staatsarchiven zu Berlin-Dahlem, 
Königsberg und Danzig, aus dem Bifchöflichen Archiv zu Frauenburg, dem 
Stadtarchiv zu Elbing und zum Teil auf Abfchriften aus der Bibliotheca Czar- 
toryska zu Krakau, die mir von Herrn Privatdozent Dr. S d i m a u c h  - Marien­
burg bereitwilligft zu Verfügung geftellt wurden.

Indem ich meine Arbeit der Oeffentlichkeit übergebe, ift es mir eine 
befondere Genugtuung, auch allen denen meinen Dank auszufprechen, die 
fie gefördert haben. Zunächft meinem verehrten Lehrer, Herrn Profeffor 
Dr. B r a c k m a n n ,  Generaldirektor der Preußifchen Staatsarchive, deffen An- 
weifungen und Ratfehläge mir von großem Wert gewefen find; weiter den 
Herren Direktoren und Beamten des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin, des 
Staatsarchivs zu Königsberg, des Staatsarchivs zu Danzig, des Bifchöflichen und 
Domkapitularen Archivs zu Frauenburg, des Stadtarchivs zu Elbing. Dankbar 
erinnere ich mich auch der Unterftützung von Herrn Privatdozent Studienrat 
Dr. S ch m a u ch , fowie manch wichtigen Rates, der mir durch Monfignore 
Pfarrer B r a ch v o g e 1 - Tiedmannsdorf zuteil wurde.

Zu größtem Dank fühle ich mich endlich verpflichtet Herrn Profeffor 
D r. E  h r 1 i ch als Herausgeber des „Elbinger Jahrbuches“  fowie Herrn Stadt­
büchereidirektor Dr. B a u e r  für das meiner Arbeit entgegengebrachte befondere 
Wohlwollen und fördernde Intereffe.
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E in le itu n g .

Die staatsrechtliche Stellung des Bischofs von Ermland 
und der Stadt Elbing.

i.  D i e  Z u g e h ö r i g k e i t  E l b i n g s  z u r  e r m 1 ä n d i f ch e n D i ö z e f e  
u n d  d i e  B e d e u t u n g  d e s  B i s t u m s  b i s  1 4 6 6 .

Am 4. Ju li 1243 vollzog der päpftliche Legat Wilhelm 
von Savoyen, früher Bifchof von Modena, die Begrenzung der 
vier preußifchen Bistümer1). Diefe Regelung erhielt ihre förmliche 
Beftätigung durch eine an den Hochmeifter und den Deutfchen 
Orden gerichtete Bulle vom 8. Oktober 12432). Die Urkunde für 
die Grenzbeftimmung des Bistums Ermland befagt: tertiam quoque 
dioecefim limitavimus ficut recens mare ab occidente et flumen 
quod dicitur Pregora live Lipza ab aquilone et ftagnum predictum 
Drufine a meridie ascendendo per predictum Paffalucenfe flumen 
contra orientem usque ad terminos Lituinorum. Aus diefer nicht 
gerade genauen Feftlegung der Grenzen — befonders was Nord- 
und Südgrenze betrifft — ergibt fich, daß die Teilung des Landes 
zwifchen Orden und Bifchof in gütlicher Vereinbarung und ohne 
Ausfertigung entfprechender Urkunden für jedes einzelne Drittel des: 
zu erobernden Landes vor fich ging. Befaß der Bifchof das ihm zu­
gefallene Drittel als T e r r i t o r i a l h e r r  „cum omni iurisdictione 
et iure ficut fratres iidem poffident fuas partes,“  fo blieben ihm 
auch in den beiden Teilen, die dem Orden zugefallen waren, alle 
Rechte als D i ö z e f a n b i f c h o f  Vorbehalten3). Zur Diözefe Erm­
land gehörte auch die Stadt Elbing in der Landfchaft Pogefanien. 
Seit altersher unterftand das erfte der vierzehn Archidiakonate, in 
die die Diözefe Ermland eingeteilt war, dem Erzpriefter von 
Elbing4).

*) Codex diplomaticus Warmienfis 1 , p. 3; Donner, Kardinal Wilhelm 
von Sabina, S. 244 ff.

2) Saage, Grenzen des ermländifchen Bistumsfprengels, S. 40.
3) Bär, Behördenverfaffung in Weftpreußen, S. 22; Cod. dipl. Warm. p. 3..
4) Scriptores rerum Warmienfium 1, p. 384 f f ;  BArch. Frbg., Abtlg. B.,. 

N r. ia , p. 62:  Pfarrverzeichnis aus dem Jahre 1 581 :  Archipresbyteratus Elbingen­
fis complectitur IX  parochias: veteris et novae civitatis Elbing, Preufchmarkt, 
Pomerendorff, Campum Mariae, Mülhaufen, Deutfchendorff, Lauck et Neu- 
marckt; Toeppen, Hiftorifch-komp. Geographie, S. 236; Kerftan, Die ev. Kirche 
d. Stadt- und Landkr. Elbing, S. 1.



Der Bifchof von Ermland war der oberfte Lehrer feiner Diözefe. 
Er übte nach kanonifchem Recht die Aufficht über die Verkündigung 
der chriftlichen Lehre, überwachte die Schulen, leitete die wiflen- 
fchaftliche und fittliche Ausbildung der Kleriker. Er hatte inner­
halb feiner Diözefe die Gerichtsbarkeit erfter Inftanz in kirchlichen 
Streit-, Difziplinar- und Straffachen mit entfprechender Strafgewalt. 
Formell befetzte er die Kirchenämter, wobei allerdings der Orden 
meift das Patronatsrecht ausübte. Auch hielt er in feiner Diözefe 
Vifitationen ab und befaß das Recht, kirchliche Abgaben zu er­
heben5).

Der erfte Bifchof von Ermland, Anfelm, hatte fich ein Dom­
kapitel gefchaffen, das eine Zeitlang (etwa 1261 — 1278) in Elbing 
feinen Sitz hatte. Es erhielt auch bald das Recht, nicht nur fich 
felbft durch Wahl zu ergänzen, fondern auch bei eintretender Sedis- 
vakanz den neuen Hirten frei fich zu erwählen. Nach außen hin 
hatte Ermland eine größere Unabhängigkeit dem Orden gegenüber 
zu wahren verflanden, und fo errang es bald, nicht zuletzt durch 
feine territoriale Ausdehnung, die erfte Stelle unter den vier Bis­
tümern Preußens.

2. D i e  V e r w a l t u n g s o r g a n e  i n  P r e u ß e n  „ k g l .  A n t e i l  s“ .

Die Einteilung Preußens, deren Entwicklung fich faft zwei Jahr­
hunderte hindurch verfolgen läßt, wurde um die Mitte des 15. Jahr­
hunderts wefentlich verändert. Polen trat die Erbfchaft des zer- 
fchlagenen Ordensftaates an. Der unglückliche zweite Thorner Frieden 
von 1466 rief eine neue Dreiteilung Preußens ins Leben: das Culmer 
Land, die Gebiete um Elbing und Marienburg und das Gebiet links 
derWeichfel mit Danzig erhielten den polnifchen König als dux Prussiae 
zum Landesherrn; im Territorium Ermland regierte der ermländifche 
Bifchof unter polnifcher Schutzhoheit als Landesherr mit dem ihm zur 
Seite flehenden Domkapitel, an deflen Entfcheidung er bei allen 
wichtigen Angelegenheiten gebunden war; das öftliche Gebiet behielt 
der Hochmeifter des Deutfchen Ordens, jedoch als Lehnsmann der 
Krone Polen.

Die fogenannte „Inkorporation“ 6) des weftlichen Teiles von 
Preußen war zweifellos zunächft nur eine Perfonalunion mit der 
Krone Polen. Und auch, nachdem durch den Staatsftreich von 
Lublin 1569 das Land zu einer polnifchen Provinz gemacht war, 
haben die Preußen niemals aufgehört, die politifche Sonderftellung 
ihrer Heimat innerhalb des polnifchen Reichsverbandes mit größter 
Zähigkeit zu verteidigen, fo daß die vollkommene Realunion mit 
Polen nicht zuftande kam.

1 2 6  Das kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.

5) Sägmüller, Kath. Kirchenrecht 1 , S. 441 ff.
6) Kutrzeba, Grundriß der polnifchen Verfaffungsgefchichte, S. 98 ff .
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Die in ihren Grundzügen auf den ordensftaatlichen Einrich­
tungen fußende VerfafTung Weftpreußens, wie fie 1454 von König 
Kafimir befchworen wurde, erreichte erft um die Wende des
15. Jahrhunderts eine gewilfe endgültige Form. Das wichtigfte 
Organ war der Landesrat. Er fetzte fich aus den Vertretern der 
fogenannten Oberftände zufammen: den drei Woiwoden oder „Pala­
tinen“  von Pommerellen, Culm und Marienburg7), die gleichzeitig 
die höchfte Inftanz in polizeilichen Angelegenheiten und die Vor­
fitzenden der Grodgerichte waren, ihren drei Gehilfen, den „Kaftella- 
nen“ , die ihren Sitz in Danzig, Elbing und Culm hatten und daher 
oft auch „Culmifcher Herr“ 8) etc. genannt wurden, und drei weiteren 
Beamten jeder Woiwodfchaft: den Unterkämmerern. Eine politifch 
größere Bedeutung kam den drei großen Städten Thorn, Elbing und 
Danzig zu. Sie waren im Landesrat durch je zwei Abgeordnete 
vertreten. Endlich gehörten dem Landesrat noch die Vertreter der 
Landfchaft an, wie z. B. der Truchfeß und die Landrichter, die ihre 
politifche Bedeutung im Eidechfenbund des 14. Jahrhunderts be- 
wiefen hatten. Sie verfchwinden jedoch bald, ebenfo die Abgeord­
neten von Domkapiteln.

A uf den erften Ständeverfammlungen nach dem zweiten Thorner 
Frieden finden wir auch den Bifchof von Culm und den Bifchof von 
Leslau9). Das Fehlen des ermländifchen Bifchofs auf diefen erften 
Ständeverfammlungen nach 1466 hat zweifellos feinen Grund in den 
Streitigkeiten, die 1467 um die Nachfolge Paul von Legendorffs 
ausbrachen.

Der Landesrat tagte zunächft unter dem Vorfitz des Marien- 
burgifchen Woiwoden, der anfangs als Gubernator Preußens galt. 
Er hatte das Recht, fich fo oft als nötig zu verfammeln, doch durften 
grundlegende Neuerungen nur auf den gemeinfamen Tagfahrten 
befchloJffen werden, und zwar zufammen mit den Unterftänden, den 
Vertretern „des gemeinen Landes und Städte alle“ 10). Ebenfo konnte 
der König von Polen in Sachen des Landes nichts ohne Zuziehung 
der Stände vornehmen11), wenngleich er die Landtage anfetzte, und 
die Aktivität derfeiben von der Ankunft des königlichen Gefandten 
und der Verlefung der königlichen Inftruktion an die Stände abhing. 
Gegenftand diefer Beratungen waren vor allem die Befriedigung der 
ftändigen Geldforderungen der Krone Polen und die „gebrechen 
und fchelungen den landen Prewfzen anlegende zeu handelende zeu 
wandelende und gote helfende weg zeu legende . . .“ 12) Die 
Unkoften diefer häufig recht koftfpieligen Tagfahrten trugen die 
einzelnen Teilnehmer, doch kam es häufig vor, daß die drei großen

7) Bär, BehördenverfafTung, S. 35.
8) Thunert, Akten der Ständetage Preußens, kgl. Anteils, S. 46.
) Thunert, S. 53 u. j j ;  10) Ebenda, S. 36.

“ ) Stolterfoth, Abriß der poln.-preuß. Staatsverfaffung, § 2.
12) Thunert, S. 15 .



Städte, befonders Danzig, den Vertretern der Landfchaft und den 
kleineren Städten Beihilfen gewährten13). Als Verfammlungsort 
galten die Städte Elbing und Marienburg, in den fpäteren Jahr­
zehnten Graudenz und Thorn. Die Verhandlungen wurden in deut­
feher Sprache geführt, bis feit der Mitte des 1 6 . Jahrhunderts hierin 
ein bedeutender Wandel eintrat.

Landesrat und allgemeine Ständeverfammlung hatten eine 
Parallele in den Verwaltungsorganen der Krone Polen: in Senat 
und Reichstag. Da lieh der polnifche Senat aus den Erz- und 
Landesbifchöfen, den Woiwoden und Kaftellanen Polens rekrutierte, 
gehörten bald auch die preußifchen Bifchöfe, Woiwoden und 
Kaftellane dem polnifchen Senat an14), was naturgemäß eine ftärkere 
Bindung an das polnifche Staatsinterelfe zur Folge hatte. Ihre Stellung 
als polnifche Reichsfenatoren wurde im entfeheidenden Reichstag von 
Lublin 1569 formell f  eftgelegt. Seit diefer Zeit mußten auch die 
Vertreter der preußifchen Städte an den Beratungen der polnifchen 
Landbotenftube, deren Verbindung mit dem Senat die gefetzgebende 
Körperfchaft, den Reichstag, bildete15), teilnehmen.

3. D a s  H a u p t p r i v i l e g  f ü r  E l b i n g  v.  J .  1 4 5 7  u n d  f e i n e
B e d e u t u n g  h i n f i c h t l i c h  d e s  B i f c h o f s  v o n  E r m l a n d .

Die preußifche ftändifche Bewegung, die im Eidechfenbund des 
ausgehenden 14. Jahrhunderts ihren Anfang genommen, hatte in dem 
Aufftand und dem Vertrag mit Kalimir ihren Höhepunkt erreicht. 
Für die preußifchen Handelsftädte war der Kampf, den lie gegen den 
Orden geführt, ein Ringen um freiere wirtfchaftliche Entwicklung. 
Bei ihrem Uebertritt auf die Seite Polens hatten lie durch gefchickte 
Diplomatie Sicherungen zu finden gewußt, die eine Vormundfchaft 
Polens ausfchließen follte. Es ift bezeichnend für die im letzten 
Grunde divergierenden Ziele der verfchiedenen Stände, daß fich die 
Städte nicht in die allgemeine Landesinkorporation einbegriffen 
fühlten, fondern in befonderen Verträgen ihre Anerkennung aus- 
fprachen und damit die Erlangung bedeutender Privilegien durch 
den König verknüpften.

Recht bedeutend waren die territorialen Erwerbungen, 
die König Kalimir von Polen der jetzt „königlichen“  Stadt Elbing 
im Hauptprivileg des Jahres 1457 beftätigte16). Das Privileg 
ift die Anerkennung einer Ausnahmeftellung Elbings im neuen Staats­
gebilde und der Beginn und Ausgangspunkt zur Bildung einer faft 
fouveränen Stadtrepublik. Bedeutete der erweiterte Belitzftand 
finanziell eine ungeahnte Stärkung, fo war die innere Selbftändigkeit 
faft unumfehränkt. Zwar ernannte der König feinen offiziellen

13) Corfepius, Die Verwaltung poln.-Preußens in den Jahren 14 66— 79, S. 18.
14) Stolterfoth, Abriß der poln.-preuß. Staatsverf. § 3.
15) Kutrzeba, Poln. Verfaffungsgefch., S. 12 1  ff.
10) E rh a lte n  in  einem  T ra n fu m p t  v o n  1457, S tA rch . E lb g ., U r k . V III , 24.

i 2 8 Das kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.
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Beamten, den Burggrafen, und beanfpruchte auch einen jährlichen 
Zins, aber die Stadt hatte jede Freiheit in der Befetzung ihrer 
Aemter. Doch die Beziehungen zum Bifchof von Ermland änderten 
fich erheblich. Im genannten Privileg übertrug Kafimir das Patronats­
recht aller Kirchen, das bis dahin dem Orden gebührte, alle geift- 
lichen und weltlichen Lehen dem Rat der alten Stadt Elbing, m i t 
a l l e i n i g e r  A u s n a h m e  d e r  a l t f t ä d t i f c h e n  P f a r r -  
k i r ch e , deren Patronatsrecht er lieh felbft vorbehielt. Diefes 
Refervatrecht trug allerdings die Einfchränkung, „daß wir nie­
manden darein fetzen, der ihnen“  — nämlich dem Rat — „nicht 
eben wäre noch bequem“ 17).

Mit diefem Privileg nahmen fortan zwei verfchiedene 
Inftanzen für fich das Recht in Anfpruch, bei erledigtem 
Beneficium dem kollationsberechtigten kirchlichen Oberen — in 
diefem Falle dem Bifchof von Ermland — eine perfona idonea 
für die Nachfolge vorzufchlagen, der der Bifchof von Ermland das 
in Frage flehende Kirchenamt übertragen mußte, falls fich die vor- 
gefchlagene Perfönlichkeit zur Zeit der Präfentation nach allen Rich­
tungen hin als tauglich erwies18). Aber der Patron befaß hiermit 
nicht das Recht, fich in die geiftliche Jurisdiktion und Amts­
führung des kirchlichen Oberen einzumifchen19). König Kafimir von 
Polen war in gefchickter Errechnung des politifch Erreichbaren klug 
genug, die Vorteile, die Polen aus der Bindung mit der Stadt Elbing 
davontrug, nach außen hin möglichft abzufchwächen. Doch die Ein- 
fchaltung feiner eigenen Perfönlichkeit als des gnädig wohlwollen­
den Patronatsherrn Sicherte ihm von vornherein eine Handhabe, 
nach der jeweiligen kirchenpolitifchen Konftellation eine vermittelnde 
oder drohende Haltung zwifchen dem Rat der königlichen Stadt 
und ihrem geiftlichen Oberen, dem Bifchof von Ermland, ein­
zunehmen. Die künftige Entwicklung des Religionswefens hat dann 
diefe Stellung des polnifchen Königs wefentlich bedeutungsvoller 
geftaltet.

Erfter Abfchnitt (1466— 1569).

Wachsende Selbständigkeit der Stadt Elbing bis zum 
Lubliner Dekret vom Jahre 1569.

1. D e r  A n t e i l  E l b i n g s  a m  „ P f a f f e n k r i e g “ .

In den Jahren der letzten Auseinanderfetzung zwifchen Polen 
und dem Orden war Paul Stange von L e g e n d o r f f  Bifchof von 
Ermland. Sein Bistum befand fich teils in königlicher Gewalt, teils in 
der Hand des Ordens. Vernunft und Beforgnis um feine Diözefanen

17) Vgl. das Hauptprivileg von 1457.
18) Sägmüller, Kath. Kirchenrecht 1, S. 370. 19) Ebenda, S. 375.



wiefen auch ihn auf die Seite der Macht, auf die Seite Polens. So 
kam es am 23. März 1464 in Elbing zwifchen dem königlichen Statt­
halter Stibor von Baifen und den übrigen Räten Preußens einerfeits 
und Paul von Legendorff und feinem Kapitel andererfeits zu einem 
Vergleich20), der am 5. Mai auf dem Reichskonvent in Neuftadt 
Korczin von Kafimir beftätigt wurde. In diefem Vertrag ficherte 
zwar König Kafimir von Polen dem Bifchof und feinem Kapitel 
alle Rechte, Privilegien und Gewohnheiten. Aber fchon fehr bald 
begannen polnifcherfeits die erften Verfuche, diefen Vertrag zu 
lockern und das Bistum als wichtigen Außenpoften enger mit Polen 
zu verknüpfen. Bei der durch den Tod des Bifchofs Paul 1467 ein­
getretenen Sedisvakanz wählte das Kapitel nach altbeftehendem 
Brauch Nikolaus von T  ii n g e n , einen geborenen Ermländer, zum 
Träger der Mithra. Sofort erfolgte der erfte Schachzug des Polen­
königs zur Befeftigung feiner Macht im Ermland. König Kafimir 
erhob Einfpruch gegen die Wahl des Kapitels, nahm das Recht der 
Bifchofsnomination, das ihm in Polen zuftand21), auch für 
Preußen in Anfpruch, ernannte den ihm ergebenen Bifchof von 
Culm, Vincenz K i e l b a f f a ,  einen geborenen Polen, zum Nachfolger 
Legendorffs und richtete an Papft Paul II. die Bitte um formale 
Beftätigung. Diefe rückfichtslofe Verletzung des Indigenatsrechtes 
und der eben abgefchloflenen Verträge rüttelten das Land wach. 
Sollten die Opfer, die man für die Selbftändigkeit des Landes 
gebracht hatte, zu einer anderen, größeren Abhängigkeit führen? So 
beginnt mit dem „Pfaffenkrieg“ , in dem wir die Stände Preußens 
zunächft auf der Seite des ermländifchen Bifchofs finden, weniger 
feiner Perfon wegen, als um der Verteidigung der Privilegien willen, 
der Auftakt eines wechfelvollen ungleichen Kampfes22).

Kafimir war zu klug, die allgemein ausbrechende Empörung 
auf die Spitze zu treiben. Wie weit die Städte Danzig und Elbing 
den rechtmäßigen Bifchof in feinem Kam pf mit Geld und vielleicht 
gar mit Truppen unterftützten, ift nicht mehr nachzuweifen. Wir 
kennen nur eine diesbezügliche Interpellation Kafimirs an die Städte, 
nachdem Tüngen faft das ganze Bistum erobert und das polnifche 
Heer zurückgefchlagen hatte23). Unter Vermittlung der preußifchen 
Stände, zu denen zwei Elbinger und vier Danziger Ratsmitglieder 
gehörten, kam es endlich zum Heilsberger Vergleich24), wonach bis 
zur endgültigen Entfcheidung durch den Papft Frieden beftehen 
follte. Die beiden wichtigften Burgen Heilsberg und Seeburg ver­

l 3o  Das kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.

20) DKArch. Frbg., Schiebl. I, N r. 1 . 42/3; vgl. auch Toeppen, Akten der 
Ständetage, V , N r. 38 u. Röhrich, in E2 X I , S. 471 ff .

21) Kutrzeba, Poln. Verfaffungsgeich., S. 74.
22) Vgl. die eingehende Darftellung bei Thunert, Akten der Ständetage. 

(Rückblick.)
23) Simfon, Gefchichte d. Stadt Danzig 1, S. 281.
24) Thunert, S. 226 ff.
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walteten inzwifchen die preußifchen Stände, und zwar übernahm 
Elbing gemeinfam mit Danzig die Verwaltung des bifchöflichen 
Hauptfchloffes Heilsberg. Unzureichende Verpflegung und Streitig­
keiten unter den beiden Städten hatten zur Folge, daß die Elbinger 
fich zurückzogen25). Nicht lange danach bemächtigte fich Tüngen 
der Burg am 10. Februar 1474 gewaltfam. Inzwifchen hatte fich 
außenpolitifch die Lage wefentlich verfchoben: Bifchof Tüngen und 
der Orden gingen Hand in Hand mit dem mächtigen König Mathias 
Corvinus von Ungarn. Das Wiedererftarken des Ordens fchien 
bevorzuftehen. Die Furcht davor bewirkte die Schwenkung der 
preußifchen Stände auf die Seite Polens. War Elbing wegen feiner 
Zugehörigkeit zur Diözefe Ermland auch vorfichtig genug, fich nicht 
aktiv an dem kriegerifchen Vordringen Polens zu beteiligen, wie es 
z. B. Danzig26) tat, fo war es doch mit der Entwicklung der Ereig- 
niffe nicht gerade unzufrieden. Sie endeten mit der Unterwerfung 
Tüngens. Am 15. Juni 1479 mußte er dem Polenkönig den Eid der 
Treue27) leiften, mit der Verpflichtung, daß diefer Eid von allen 
künftigen Bifchöfen Ermlands im Wortlaut zu wiederholen fei28). 
Aber, wenn auch das ermländifche Domkapitel fortan im Falle einer 
Sedisvakanz zur Wahl einer dem König genehmen Perfon ver­
pflichtet war — alfo eine gewiffe Einfchränkung feiner bisherigen 
abfoluten Wahlfreiheit in Kauf nehmen mußte — fo blieben doch im 
Ganzen die Privilegien, um deren Erhaltung der Kam pf getobt hatte, 
gewahrt. Der erfte Verfuch, die preußifche Verfaffung nach der des 
Königreichs umzugeftalten, hatte alfo nur einen geringen Erfolg. 
Bifchof Tüngen, nunmehr von allen Seiten anerkannt, richtete jetzt 
fein Augenmerk nicht nur auf die inneren Angelegenheiten feiner 
Diözefe, fondern er fetzte fich mit gleichem Eifer für die Sache 
Preußens ein. Faft regelmäßig faß von nun ab der Bifchof von 
Ermland inmitten der Landesräte Preußens und gewann unter ihnen 
bald einen derartigen Einfluß, daß er feit Beginn des 16 . Jahr­
hunderts unbeftritten das Präfidium im Landesrat führte29). Welche 
Bedeutung der Bifchof im politifchen Leben Preußens errungen hatte, 
ergibt fich bereits deutlich aus einem Brief König Sigmunds I. vom 
18. Mai 1 5 1 1  an Bifchof Lukas von Ermland, als diefer um Dispen- 
fierung vom Ständekonvent in Danzig nachgefucht hatte. Sigmund 
lehnte fie ihm ab mit der Begründung, „sine eius praesentia et 
ducto recte omnia constituentur“  30).

25) T h u n e rt , N r. 13 1/ 134 .
2B) Simfon, Gefch. d. Stadt Danzig x, S. 283.

) T h u n e rt , S. 637.
28) Roepell-Caro, Gefchichte Polens, V, 1 , S. 471.
29) Blumhoff, Beiträge z. Gefchichte u. Entwickle, d. preuß. Stände im 

15 . Jahrh., S. 64 f.
3°) Acta Tomiciana I, p. 19 1 : Sigmund I. an Lucas, Bryescie, 1 8 . 5 . 1 5 1 1 ;  

Thiel in E. 2. 1 , S. 410, Anmerkung.
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2. D e r  S t r e i t  u m  d i e  G ü t e r  d e s  B r i g i t t e n k l o f t e r s .  P l a n  z u r  
G r ü n d u n g  e i n e r  U n i v e r f i t ä t  i n  E l b i n g .

Der Erfolg, den Bifchof Nikolaus in der Behauptung feiner 
Perfönlichkeit und damit für die urkundlich zugeficherten Privi­
legien errungen, war indeffen ein Sieg, den der polnifche Zentralis­
mus zwar im Augenblick anerkannte, den er aber keineswegs 
auf die Dauer gelten laffen wollte. Eins hatte Polen aus 
diefem ungleichen Waffengang gelernt: an die Stelle der Aus- 
einanderfetzung durch das Schwert tritt von nun ab ein diplomati- 
fcher Kleinkrieg wechfelvoller Gunftbezeigungen und unbeftändigen 
königlichen Wohlwollens, und eine Kette von mehr oder minder 
beftimmten und wirkungsvollen Mandaten und Verträgen zieht fich 
vom Beginn des 1 6 . Jahrhunderts durch die ganze polnifche Zeit.

Die fchwankend gewordenen Rechts verhältniffe bei der erm- 
ländifchen Bifchofswahl fuchte Bifchof L u k a s  W a t z e n r o d e  
1508 noch einmal grundfätzlich zu regeln. Wohl erreichte er 
die Beftätigung aller Privilegien und Freiheiten31), aber diefe 
Beftätigung bafierte auf dem ftatus quo, der mit Tüngen gefchaffen 
war. Mit Bifchof Lukas beginnt auch der erfte deutlich erkennbare 
Gegenfatz innerhalb der Stände Weftpreußens, der von den Städten 
ausgeht. Es ift gleichfam der erfte Verfuch eines Zufammengehens 
der freien Stadtrepubliken gegenüber dem überragend werdenden 
Einfluß des ermländifchen Bifchofs. Das Motiv diefer Oppofition 
lag in einer Frage von rein wirtfchaftlicher Bedeutung. Es war ein 
Kam pf um die Güter des Elbinger Brigittenklofters. Zur Zeit der 
letzten entfcheidenden Auseinanderfetzung des Ordens mit der Krone 
Polen war der Plan aufgetaucht, zur Befriedung der Lande Preußens 
in Elbing ein Klofter zu Ehren der heiligen Brigitta aufzurichten32). 
Zwar hatten fich die gefamten Stände in diefem Gelöbnis zufammen- 
gefunden, aber die praktifche Geftaltung des Planes hing ab von der 
Beftätigung des Papftes und der Unterftütung des Landesherrn, alfo 
des Königs von Polen. Von Papft Kalixtus III. erlangte man unter 
dem 14. 5. 1458 eine Bulle, die eine Errichtung des Brigittenklofters 
für 60 Nonnen „fub perpetua claufura“  und 25 Mönchen unter der 
Regel des heiligen Auguftinus gewährleiftete, mit dem üblichen Vor­
behalt, iure parochialis ecclefiae et cuiuslibet alterius in omnibus 
femper falvo33). Der König fchenkte laut Urkunde vom 14. 9. 1458 
den Platz an der Vorburg des ehemaligen Elbinger Schloff es neben 
der Heiligengeiftkirche zum Bau des Klofters. Dazu den H of 
Dollftedt — heute Alt-Dollftädt — mit der Mühle und die Dörfer 
Myfelwald (Miswalde) und Blumenau im Chriftburger Diftrikt mit

31) E. Z. I, S. x7 8.
32) StArch. Elbg. E. 83, Zamehl, Kleine Elbingfche Chronik, S. 34— 140- 

(1469); Toeppen, Elbinger Antiquitäten, S. 139 ; Script, rer. War. II, p. 162.
33) StArch. Elbg., Ram fay, Manufcriptorum Elbingenfium Tom. IX , p. 835:  

Conceffio Papae pro erigendo Monafterio Sanctae Brigittae 1458.
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Freiheit von Kriegs- und anderen Leiftungen. Die Stadt Elbing 
wies für das Klofter die Dörfer Groß- und Klein-Stoboy auf der 
Flöhe mit etwa 28 Mark Jahreszins und den H of Wickerau in der 
Niederung — Ortfchaften des 1457 durch Kafimir verliehenen 
Gebietes — an. Auch einzelne Bürger machten bedeutende Stif­
tungen. Die Familie Stube fchenkte das halbe Dorf Serpin, der 
Ratmann Hinrich Bieland feinen H of Bielandshof etc.34).

Trotz diefer Zeichen des Opferwillens fchwebte von vorn­
herein ein Unftern über dem ganzen Projekt. Die Beftätigung des 
Papftes beruhte auf der Klaufel, daß durch die Errichtung diefes 
Klofters nicht das Recht eines anderen verletzt würde — das Klofter 
follte fich aber laut Urkunde des Königs auf dem Platz der Ordens­
burg erheben, die im Jahre 1458 noch dem Orden gehörte. Mit 
Recht wurde von ermländifcher Seite eingewendet, daß die Beftäti­
gung des Papftes in diefer Form das Recht des Ordens wahrte. Auch 
der zweite Thorner Frieden brachte für die weitere Entwicklung des 
Klofters keine Entfcheidung, ja er wurde dem Beftand des Klofters 
eher verderblich. Der Hof Dollftedt und die Dörfer Miswalde und 
Blumenau fielen an den Orden zurück und gingen fomit dem Klofter 
verloren. Um die ausfallenden Einkünfte durch neue Stiftungen 
zu erfetzen, fchickte die Stadt Elbing in den Jahren 1470 und 1471 
wiederholt Gefandte auf den Reichstag nach Petrikau. Weil aber 
der König viel Geld für Kriege brauchte, wie es in der „Informatio 
ratione Monasterii Sanctae Brigittae“  heißt35), fanden fich zwei 
Elbinger Bürger, der fchon erwähnte Hinrich Bieland und Michael 
Brackwage (Brugkmann), die gegen Verpfändung der königlichen 
Güter Neukirch, Karfchau und Crebsdorf (Kreuzdorf) beträchtliche 
Summen vorfchoffen und fpäter auch die Verpfändungsbriefe dem 
Klofter überwiefen. Die Bemühungen des Elbinger Rats gingen nun 
dahin, die oben erwähnten Ortfchaften felbft an das Klofter zu 
bringen. Und wirklich verfchrieb König Sigmund I. 1469 Neukirch, 
Karfchau und Crebsdorf, die im Nordoften des Elbinger Gebietes 
lagen und einen Jahreszins von etwa 109 Mark brachten, dem 
Klofter. Auch fehlte es nicht an weiteren Legaten, wenn fie auch 
nicht fo bedeutend waren. Dennoch wollte das Klofter zu keiner 
rechten Blüte gelangen. Ob die Einkünfte mit dem Wegfall von 
Blumenau und Miswalde doch nicht mehr ausreichten, ob die 
beginnende Zügellofigkeit dem Klofterleben ungünftig war — Sanct 
Brigitten erhielt nur wenige Infaffen. Von einfehneidender Bedeutung 
für den unverkennbaren Niedergang des Klofters war zweifellos 
auch die mangelnde wirtfchaftliche Bewegungsfreiheit der Mönche 
und Nonnen. Den Zins aus den fechs Dörfern Serpin, Groß- 
Stoboy, Klein-Stoboy, Neukirch, Karfchau, Crebsdorf erhob der 
Beamte der Stadt, der Landrichter, und führte ihn entweder an den

34) Toeppen, Elbinger Antiquitäten, S. 140.
35) StArdi. Elbg., Ram fay, Man. Elbg. IX , S. 841.



Bürgermeifter oder an den Innenkämmerer ab36). Die Wirtfchafts- 
erträge der drei Höfe Bielandshof, Sweikengarten und Wickerau, 
letzterer an der Fifche, Lahme Hand, gelegen, waren nicht erheblich. 
Die Höfe lieferten die notwendigen Naturalien, Getreide, Schlacht­
vieh, Honig etc., einige landwirtfchaftliche Produkte wurden auch 
verkauft. Die Einnahmen deckten aber nur notdürftig die Ausgaben, 
vor allem den Gefindelohn. Nach Toeppen läßt fich für die Gefamt- 
einnahmen und -ausgaben der Jahre 1492— 1496 folgende Ueberficht 
aufftellen, die ohne weiteres den fehlenden Ueberfchuß beleuchtete

G e f a m t e i n n a h m e n  :
vom Landrichter 814 Mark 6 Skot 7 Denar
v. d. Höfen 2 1 1  Mark 21 Skot 13 Denar

zufammen 1026 Mark 4 Skot 5 Denar
G e f a m t a u s g a b e n :

1024 Mark 12 Skot 3 Denar
Diefe Ueberficht fällt bereits in die Zeit, in der die Verödung des
Klofters unaufhaltfam fchien. Um die Wende des 16 . Jahrhunderts 
war das Leben im Klofter erlofchen37). Dennoch fuhr der Rat fort, 
den Zins aus den Gütern einzuziehen und das Kloftervermögen zu 
verwalten. Hierzu befaß er keine andere Vollmacht als das Intereffe 
der Kämmereiverwaltung, die lokale Zugehörigkeit des Klofters zur 
Stadt und die Verpflichtung, fich für Wahrung ehemalig Elbinger 
Güter einzufetzen.

In diefe Zeit fällt der Einfpruch des geiftlichen Oberhirten. 
War fchon die Gründung des Klofters „unter des ermländifchen 
Bifchofsthumbs Pflege gedacht“ 38), fo ift es ohne weiteres ver- 
ftändlich, daß Bifchof Lukas fich für die bevorftehende Liquidierung 
des Klofters intereffierte. Nach einer Notiz des Archiv-Index im 
Elbinger Stadtarchiv, die zwar kein Datum, aber der ganzen Sach­
lage nach in die zweite Hälfte des Jahres 1508 gefetzt werden 
muß, verlangt Bifchof Lukas vom Elbinger Rat Rechenfchaft über 
die Verwaltung der Kloftergüter39). Mit aller Entfchiedenheit 
weigerte fich der Rat, weil es niemals gefchehen, einem Bifchof 
Rechenfchaft hiervon zu geben40). Inzwifchen hatte fich Bifchof 
Lukas bemüht, wenigftens über die außerhalb des Elbinger Gebietes 
liegenden Güter Neukirch, Karfchau und Crebsdorf eine Verfchrei-

36) Toeppen, Elb. Antiquitäten, S. 144; 1474 führte der Landrichter 15 M ark 
Zins unmittelbar an Mater Margarete Tonche ab.

37) Toeppen, Elb. Antiquitäten, S. 145.
38) StArch. Elbg., Zarnehl: K l. Elb. Chronik anno 1469.
3B) St Arch. Elbg., Index archivi, Ecclefiaftica, S. 2 1 5 :  Supplicatio fenatus 

Elbg. ad Regem Cafimirum . . . daß Ihre Majeftät fie fchützen wolle, damit fie 
nicht mögen gezwungen werden, von den Gütern, fo zum St. Brigittenklofter ge­
hören, dem ermländifchen Bifchof Rechenfchaft zu geben, wie er jetzt von ihnen 
begehrt.

4C) Ebenda, S. 2 17 , Brief an den Bifchof von Ermland.
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bung für die ermländifche Kirche zu erlangen41). Die erften Anfätze 
dazu machte er auf dem Reichstag von Radom 1505, die Ver­
wirklichung erfolgte erft am 10. Februar 1508 zu Krakau42). Jetzt 
verlangte Lukas rückfichtslos die Herausgabe der Kloftergüter und 
drohte der widerfpenftigen Stadtbehörde mit der Exkommunikation. 
Vergeblich waren die Vermittlungsverfuche Danzigs bei Bifchof 
Lukas43) und König Kafimir44). Der angedrohte Bann gelangte zur 
öffentlichen Bekanntgabe45). Diefen Schritt beantworteten die Städte 
mit dem Verfuch einer Koalitionsbildung46). Schon jetzt ift Danzig 
der treibende Faktor, während Thorn fich zunächft unfchlüffig 
verhält47). Die ganze Angelegenheit wurde indeffen durch einen 
felbftändigen Schachzug Elbings unterbrochen: Der Rat brachte
mehrere Mönche und Nonnen aus Danzig nach Elbing, führte damit 
eine erneute Belebung des Klofters herbei und wies die Anfprüche des 
Bifchofs, die fich ja nur auf das aufgelöfte Klofter gründeten, erfolg­
reich zurück.

Immerhin fcheinen die Städte fortan an gelegentlichen Unter­
redungen ihrer Deputierten zur Regelung eigener Angelegenheiten 
feftgehalten zu haben. Im Herbft 1509 finden wir die Vertreter der 
drei Städte in Marienburg, um eigenmächtig, ohne Willen des 
Landespräfidenten, über die in ihren Territorien überhand genomme­
nen Straßenräubereien der Wegelagerer Matern und Baerwald zu 
beraten48). Derartige Unruhen fuchten damals, vom Ordensland 
ausgehend, Weftpreußen und auch das Bistum heim. Es war 
nur zu natürlich, daß Bifchof Lukas gegen das eigenmächtige Vor­
gehen der Städte in einer das ganze Land angehenden Sache Ein- 
fpruch erhob49). Der König entfchied die Sache endlich durch Macht- 
fpruch, der den Thornern zwar „praeiudicierlich“  erfchien50), Danzig 
aber die Parole ausgeben ließ: Unterordnung unter die weitere Ent-

41) Script, rerum Warm. I, S. 247.
42) Kolberg, Ermländifches in der polnifchen Kronmetrik, S. 483 f.
45) StArch. Dzg., M M ive-Reg. 300— 27, N r. 7, Reg. S. 264, N r. 532: Brief 

Danzigs an den Bifchof von Ermland vom 20. X . 1508, die Exkommunikation 
Elbings wegen der St. Brigittendörfer bis zur Ankunft des Königs anftehen zu 
laffen.

44) StArch. Dzg., N r. 525. Brief Danzigs an den König vom 24. Oktober 
15 0 8 ...  Klagen über den Bifchof von Ermland, der einige D örfer im Tolkemitt- 
fchen Gebiet, die dem St. Brigittenklofter in Elbing gehören, an fich reißen will.

4B) Ebenda, N r. 527: Brief Danzigs an Elbing v. 12. 1 1 .  1508.
46) StArch. Dzg., M iffive-Reg. N r. 527. Brief Danzigs an Elbing vom

12. 1 1 .  1508.
47) Ebenda, N r. 528. Brief Danzigs an Elbing vom 29. 1 1 .  1508: „. . . da 

Thorn j e t z t  geneigt fcheint, auf die Zufammenkunft in Neuenburg einzugehen, 
fo müßte man diefelbe zuftande zu bringen fuchen . . .“

48) Stolterfoth, Gefch. u. Staatsverf. v. Poln.-Preußen. Danzig 1764, S. 72.
4fl) StArch. Dzg., M iflive-Reg. N r. 8, S. 270. N r. 84, Brief Danzigs an

Elbing vom 16. 1 . 15 10 . „ . . . der Bifchof von Ermland uns beide befchuldigt,
gegen die Räuber zu eifrig und felbftändig vorzugehen . .  .“

50) Stolterfoth, S. 72.



fcheidung des Bifchofs von Ermland und des Hauptmanns von 
Marienburg51). Doch das Mißtrauen der Städte gegen „die Machi­
nationen des Bifchofs von Heilsberg“  blieb beftehen52).

Diefe Haltung der Städte erklärt vielleicht auch das Scheitern 
des Planes, in Preußen eine U n i y e r f i t ä t  zu errichten. Zeit­
punkt und Oertlichkeit waren gut gewählt, die jüngft fundierten 
Univerfitäten Wittenberg und Frankfurt erfreuten (ich eines glänzen­
den Befuches — tollten die reiche Bürgerfchaft der preußifchen 
Handelsftädte und der ermländifche Adel, deren Söhne zu einem 
beachtenswerten Prozentfatz die Hochfchulen außer Landes bevöl­
kerten53), nicht einen gleichen Erfolg garantieren? So trat Bifchof 
Lukas zu Anfang des 1 6 . Jahrhunderts mit dem Plan hervor, in 
E l b i n g  eine Hochfchule zu gründen54). Er war auch gewiß der 
Mann, diefen Plan durchzuführen. Kannte er doch die Bedeutung 
der Hochfchulen durch langjährigen Befuch55) und war felbft wiften- 
fchaftlich und praktifch vielfeitig gebildet. Die nötigen Lehrkräfte 
waren leicht zu finden, fowohl im höheren ermländifchen Klerus, 
der fich, wie z. B. Koppernikus, lebhaft mit den WifTenfchaften 
befchäftigte, als auch unter den zahlreichen Elbingern, Danzigern 
und anderen preußifchen Landeskindern, die fich auf fremden Hoch­
fchulen die akademifchen Grade erwarben und zum Teil, wie 
Thomas Werner in Leipzig, als angefehene Profefforen amtierten. 
Um dem ganzen Plan die finanzielle Grundlage zu geben, bot 
Bifchof Lukas die drei ftrittigen Ortfchaften Crebsdorf, Karfchau 
und Neukirch als erfte Fundation für das zu errichtende „ftudium 
generale“  an. Gleichzeitig verfprach er feinen Einfluß bei Hofe, der 
gewiß vielvermögend genannt werden kann, aufzubieten, um durch 
königliches Wohlwollen und königliche Freigebigkeit das Unter­
nehmen zu fördern. Weiter beabfichtigte Lukas in Elbing eine 
Kollegiatkirche zu errichten, offenbar zu dem Zweck, die dabei zu 
gründenden Pfründen an die ProfelToren der neuen Univerfität zu 
vergeben, wie es damals an den Hochfchulen üblich war56). Diefer 
Plan, verwirklicht, hätte vielleicht dem Schickfal Elbings, ja 
fogar ganz Preußens eine grundlegend anders geartete Entwicklung 
geben können. Der Elbinger Rat fchien anfangs diefem großzügig

51) StArch. Dzg., N r. 8, Reg. S. 268, N r. 47/48, Brief Danzigs vom 
30. 1 1 .  1509.

52) StArch. Dzg., M iff.-Reg. 8, S. 271, N r. 93, Brief Danzigs an Elbing 
vom 17 . 2. 15 10 .

53) Perlbach, Pruffia Scholaftica, Mon. hift. Warm. V I, 1895.
) Mon. hift. Warm. I, S. 8 1; BArch. Frbg. A8 5 ,  Fol. 200: . . . postea 

tarnen cum Consolatu Elbingensi et Consiliariis terrarum Proussiae consultationem 
habuit de constituendo universali studio in civitate Elbingensi veluti per hoc 
civitas ipsa praeter alia multiplitia commoda ex inopia et paupertate resurgere 
posset, ad opus tam egregium dictas villas se daturum promittens, operamque suam 
navaturum se pollicitans, ut munificentia regis huic insigni operi accederet.

55) Wand, Lukas Watzelrode, S. 51.
56) Mon. hift. Warm. I, S. 82.
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durchdachten Plan nicht abgeneigt, wehrte lieh dann aber plötz­
lich gegen jede weitere Verfolgung des Projektes57). Ob das frei- 
flädtifche Selbftändigkeitsgefühl, ob die Furcht vor dem allzu 
mächtig werdenden unmittelbaren Einfluß des Bifchofs, oder klein­
licher Eigennutz wegen der damit im Zufammenhang flehenden 
Wegnahme der Nutznießung von Crebsdorf, Karfchau und Neu- 
kirch die Haltung der Elbinger beflimmte — das fludium generale 
wurde nicht errichtet. Der Rat glaubte in der fcheinbaren Wieder­
belebung des Brigittenkloflers einen vollgültigen Erfatz gefunden zu 
haben58). Diefe Wiederbelebung war tatfächlich nur eine künflliche, 
die Forderung des Bifchofs gewann eine neue, rechtliche Grundlage. 
Im Jahre 1 51 2 unterfagte das ermländifche Domkapitel, da der 
Bifchofsftuhl durch den Tod des Bifchofs Lukas vakant geworden, 
dem Elbinger Rat die weitere Verwaltung der Kloftergüter59) und 
forderte gleichzeitig den Propfl von Elbing auf, die weitere Ver­
waltung der Güter durch den Elbinger Rat zu hindern60). Wieder 
halfen die Danziger Brigittenklöfler aus; fie gaben Mitglieder aus 
ihrem Beflande ab, die der Elbinger Rat mit großem Gepränge in 
das Elbinger Brigittenklöfler einführte61). Doch die neuen Infaffen 
nahmen nur kurze Zeit an dem durch feine geringen Renten arm- 
feligen Kloflerleben teil. Sie verließen eines Tages kurz entfchlolfen 
Elbing unter Mitnahme der Kleinodien im Werte von 4000 Mark62) 
und begaben fich nach Danzig. Dadurch wurde die Rechtslage noch 
verwirrter. Vergeblich bemühte fich der Elbinger Rat um ihre 
Wiederkehr und um Rückgabe der Wertfachen63). Die Brigitten­
klöfler zu Danzig erhoben fogar Eigentumsanfprüche auf die Klofler- 
güter. Schließlich fällte Rom die Entfcheidung in diefem Prozeß. 
Bifchof Fabian, der Nachfolger von Lukas, war genötigt, die feinem 
Vorgänger übertragene Schenkung des Tolkemittfchen Gebietes ein- 
fchließlich der Ortfchaft Neukirch dem Domkapitel abzutreten, dem 
ja die Abhaltung des Gottesdienfles bei der Kathedrale oblag, die 
übrigen Güter aber dem Brigittenklöfler zu Danzig herauszugeben64). 
Diefe Translation beftätigte Sigmund I. am 25. 2. 1 5 1965). Zwar

57) BArch. Frbg. A8 5 ,  fol. 200. . . placuit in praesens ea res, sed paulo 
post displicuit. Ecclesiam etiam collegiatam erigendam ibi suadebat, sed Consu- 
latus abnuebat.

58) Ebenda: . . .  et in odium earum rerum, que Episcopus pro utilitate C iv i­
tatis predicte moliebatur, fratres tres et totidem sorores praefati ordinis . . .  ad 
monasterium Elbingense reduxerunt.

5a) Toeppen, Elbing. Antiquitäten, S. 146.
60) StArch. Elbg. Ram fay. Man. Elbg. IX , p. 823.
61) Toeppen, Elbg. Antiquitäten, S. 146.

) Ram fay, Man. Elbg. IX , p. 842.
) Ram fay, p. 823 b.

84) Script, rer. War. I, S. 247. Vgl. hierzu das „Notariatsinftrument“  im 
StArch. Kgsbg., Schld. X X V , N r. x i ; Akten des Staatsminifteriums Tit. 3 1 , A  2.

05) Script, rer. W ar. I, S. 247; Toeppen, Elbg. Antiquitäten, S. 146; Ram fay, 
Man. Elbg. IX , p. 823; Kolberg, Ermländifches in der poln. Kronmetrik, 
N r. 2900, S. 486.
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übernahm das Kapitel die Verpflichtung, den Erben derjenigen 
Bürger, die einft die ihnen verpfändeten Güter dem Klofter bedin­
gungsweife überwiefen hatten, die Pfandfumme auszuzahlen, da aber 
keine Hypothekenbriefe vorhanden, erhielten die Erben des Michael 
Brogkmann und Bieland trotz eines angeftrengten Prozeffes nichts 
zurück. Waren damit die Güter Crebsdorf, Karfchau und Neukirch 
dem Elbinger Rat verloren, fo war der Rat aber nicht gewillt, die 
reiflichen in feinem Territorium gelegenen Kloftergüter ohne weiteres 
an das Brigittenklofter zu Danzig abzutreten.

Mit Hilfe des Königs und des Bifchofs Mauritius Ferber 
kam es nach vielen Berufungen und Interpellationen66) am i. Auguft 
1 531  zwifchen Johann Baptifte Prior und Anna Molners, Mater 
beider Klöfter Sankt Brigitte zu Danzig einerfeits und dem Bürger- 
meifter Jakob Alexwangen und dem Ratsmann Michael Schönau 
als Bevollmächtigte der Stadt Elbing zu einem Vergleich, auf Grund 
deffen Sankt Brigitten in Danzig gegen eine von Elbing zu zahlende 
Summe von 400 Mark allen Anfprüchen auf die noch vorhandenen 
Kleinodien und Geldwerte, auf die Höfe Wickerau, Bielandshof, 
Groß- und Klein-Stoboy, Serpin, auf die Klofterftelle in Elbing 
entfagt67). König Sigmund I. beftätigte als Landesherr diefen Ver­
gleich am 4. 10. 153268) und legalifterte damit den für Elbing in 
feiner letzten Phafe günftig abgelaufenen Prozeß. Die Kunft des 
Hinhaltens, des Zeitgewinnes und der gewundenen Schriftfprache, 
eine Taktik, die Elbing befonders in der kommenden Entwicklung 
manchen Erfolg eintragen follte, bewies bereits in den erften 
Dezennien des 16 . Jahrhunderts ihren Wert. Es mag befremdlich 
erfcheinen, daß der Bifchof, der in der erften Entwicklung diefer 
Angelegenheit eine durchaus aktive Rolle gefpielt, gegen Ende des 
ganzen Streites als wirkfamer Gegenfpieler Elbings fall ganz zurück­
tritt.

Diefe Tatfache findet ihre Erklärung in der neuen Perfönlich- 
keit auf dem bifchöflichen Stuhle. Mit Lukas von Watzenrode, 
den noch König Sigmund I. „unfern gefchickten und überragen­
den Ratgeber“  nennt69), war zweifellos ein bedeutender Diplomat 
dahingegangen. Das Erbe, das er feinem Nachfolger hinterließ, war 
nach zwei Seiten hin belaftet. Einmal forderten die in diefer Zeit 
ftets latenten Ambitionen des benachbarten Ordensftaates eine lichere 
Führung des eigenen Staatsfchiffes, andererfeits verlangten die 
damals auch im Often einfetzenden religiöfen und fozialen Unruhen

66) Acta Tomiciana IV : Sigmund an Bifchof Fabian 1 51 7 ;  Ram fay, 
Man. Elbing. IX , S. 824.

67) StArch. Elbg. Urk. V III , 2 1 3 :  Danzig, den i . V I I I .  1 531 .
68) Ebenda, Urk. V III , 2 18 : Krakau, den 4. 10. 1532.
69) Acta Tomiciana II, S. 62: Sigmund I. an Kardinal de Graflis,

Krakau, den 2. 4. 15 12 . . . Episcopus Warmiensis mortuus est, fidelis ac prudens
conciliarius noster, quo auctore pax inter regnum nostrum et Cruciferos custodia
est; Thiel in EZ  I, S. 410.
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eine in lieh gefchloffene, einheitliche Perfönlichkeit. Diefen Erwar­
tungen entfprach Bifchof F a b i a n  v o n  L o f f a i n e n  in keiner 
Weife. Obwohl feine Wahl dem polnifchen König zunächft an­
genehm gewefen — er entflammte einer Familie, die fich um die 
polnifche Herrfchaft wohl verdient gemacht hatte70) — , fo ver- 
fcherzte er fich bald jede Sympathie durch feine haltlofe Politik 
gegenüber dem Orden. Bald ftand er zwifchen den Parteien, fein 
Bistum der Verwüftung der Feinde preisgebend. Bis nach Elbing 
fließen die Scharen der Ordensföldner. Die Stadt mußte fich nicht 
nur ihrer eigenen Haut wehren, fondern befchützte auch mit ihren 
„Völkern“  den Dom zu Frauenburg71). In diefer Periode rückte aber 
das Domkapitel auch als politifcher Faktor in den Vordergrund des 
allgemeinen Landesintereffes. Es war zugleich das einzige Mal, daß 
Elbing und das Kapitel zu Frauenburg bewußt zufammenarbeiteten. 
Der Kapitelsbefchluß vom 9. 1 1 .  1 51 9 empfahl den Domherren, fich 
wegen der drohenden Kriegsgefahr in fichere Orte zurückzuziehen. 
Er ficherte denen, die fich im Ermland und in Elbing aufhielten, vollen 
Genuß ihrer Pfründen und Einkünfte zu; die außerhalb des Erm- 
landes fich aufhaltenden Domherren gingen ihrer Pfründen ver- 
luftig72). Es war die Zeit, da Nikolaus Koppernikus als Kriegsmann 
die Burg von Allenftein verteidigte und Tiedemann Giefe, der fpätere 
Bifchof, in Elbing weilte73). Die Perfönlichkeit des Bifchofs trat 
völlig zurück. Hier liegt denn auch die Erklärung des völligen 
Umfehwungs in der Brigittenangelegenheit.

3. E l b i n g  u n d  B i f c h o f  M a u r i t i u s  F e r b e r .

War der Kam pf um die Güter des Brigittenklofters im Grunde 
nichts als eine Kraftprobe zwifchen der privilegierten Stadtrepublik 
und der bifchöflichen Macht, die mit einem unbeftrittenen Siege 
Elbings endete, fo erkennen wir in der religiöfen Entwicklung ein 
weiteres Zurückweichen der bifchöflichen Kurie. Das Eindringen 
reformatorifcher Lehren in Weftpreußen ift von zwei Geüchts- 
punkten aus gefehen durchaus erklärlich. Einmal vollzog fich die 
Säkularifierung des ehemaligen Ordenslandes unter Billigung des 
polnifchen Oberlehnsherrn, was naturgemäß einen Dualismus herauf- 
befchwören mußte, der nicht ohne Einfluß auf die kirchliche Lage 
Weftpreußens bleiben konnte74); andererfeits hatte der weltliche 
Charakter des Ordens kein umfaffendes hierarchifches Prinzip mit 
feudaliftifcher Grundlage erftarken lallen. Auch die Klöfter waren

70) EZ.  15,  S. 21 1 .
7 ) StArch. Elbg., E. 139, Elbingfche Chronik anno 1520 u. 15 2 1.

) Acta Capitularia Warm. I, f. 25; vergleiche auch Eichhorns Exzerpte.
73) BArch. Frbg., Abt. D 16. Giefe ift am 7 . 1 . 1 5 2 0  in Elbing; vgl. auch 

Eichhorns Exzerpte; Paftoralblatt für die Diözefe Ermland 24, Braunsberg 1892,
S. 69— 76.

74) Lehmann, Preußen u. d. kathol. Kirche feit 1640, S. 35.



nirgends feltener als unter dem Zeichen des fchwarzen Kreuzes. 
So befaß auch Elbing nur das 1246 gegründete Dominikanerklofter. 
Die reiche Handel sftadt, die mit den wichtigften Kulturzentren des 
Reiches teils durch die in ihre Vaterftadt zurückkehrenden Studenten, 
teils durch handelspolitifche Interelfen in engfter Verbindung ftand, 
bildete einen gewilfen Gegenfatz zu dem mehr konfervativen Erm­
land. Ein tragifches Moment für den Katholizismus ift weiter die 
Tatfache, daß die Autoritäten der Geiftlichkeit, die in Preußen, 
wie eben gefagt, eine Sonderftellung einnahmen, fich entweder wie 
Bifchof Polenz von Samland, der neuen Lehre zuwandten, oder wie 
Bifchof Fabian von Ermland ihr indifferent gegenüberftanden. Zwar 
fehlte es im Gegenfatz zu den Anfchauungen Hartknochs75) — und 
ich glaube mich hier dem Urteil der neueren Forfchung anfchließen 
zu müffen — auch Bifchof Fabian nicht an religiöfem Eifer. Dafür 
fprechen die beiden Paftoralerlalle von 1515 und 1 5 1 876). Seine 
Schuld, wenn man von einer folchen überhaupt fprechen darf, ift 
bedingt durch feine ganze Perfönlichkeit, die den Aufgaben feiner 
Zeit einfach nicht gewachfen war.

Weder politifch noch religiös hatte der Elbinger Rat einen 
Einfluß des Bifchofs von Ermland zu befürchten. Da begann gegen 
Ende des Epifkopats Fabians das „ius patronatus“  bei der Nikolai­
kirche, das fich der König feit dem Inkorporationsprivileg 1457 
referviert hatte, fich zu Ungunften der Stadt auszuwirken. Um 
15 2 0 '7) präfentierte König Sigmund I. den ermländifchen Domherrn 
M a u r i t i u s  F e r b e r  aus Danzig zum Pfarrherrn von Elbing. 
Ferber geriet bald mit der im geheimen faft durchgehend lutherifch ge- 
finnten Stadt78) in Konflikt. Leider gibt uns die Ueberlieferung— außer 
Fuchs79) — keinen genügenden Auffchluß über Ferbers Wirkfamkeit. 
Wie lange diefer in Elbing gewefen, wiffen wir nicht, wie weit 
die Schilderung bei Fuchs hiftorifch fein mag, bleibe dahingeftellt; 
der Elbinger Rat machte von feinem ihm urkundlich zuftehenden 
Recht Gebrauch und wies Ferber „quod persona non esset grata“  
einfach zurück80). König Sigmund, der kurz vorher die Hartnäckig­

1 4 0  ^ as kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.

73) Hartknoch, Preußifche Kirchenhiftorie, S. 978 u. 1036.
76) E. 2. 19, S. 839. Der erfte enthält die Grundlage, nach der bis auf den 

heutigen T ag der feierlich eröffnete Gottesdienft in der Kathedrale geregelt ift,
der andere fucht eine Reform  des niederen Klerus durchzuführen und Mißbräuche
abzuftellen.

77) Fuchs, Befchreibung der Stadt Elbing 2, S. 345, fagt 152 3 ; Ram fay, 
Man. Elbg. II, S. 2 12 , fagt 1520. Das Verzeichnis der Geiftlichen im Pfarrarchiv 
von St. N ikolai fetzt die Ernennung Ferbers gleichfalls in das Jah r 1520.

78) Fuchs 2, S. 344.
,u) Fuchs 2, S. 346/47. Fuchs berichtet fogar von einer Aktion des Pfarrers, 

die man dem politifch zweifellos gefchulten und mit ftädtifchen Verhältniffen 
ungemein vertrauten Sohn des Danziger Bürgermeifters doch nicht zumuten kann.

80) Elbinger Pfarrarch., Elenchus parochorum; Ram fay, Man. Elbg. II,
S. 2 12 ; IX . S. 333.
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keit der Elbinger erfahren81), dazu außenpolitifeh vor fcnweren 
Entfcheidungen ftand, zog die Präfentation Ferbers zurück und 
übertrug fie am 19. 2. 1522 deffen Neffen J o h a n n e s  F e r b e r 82). 
Wohl war Pfarrer Johannes Ferber von dem Geifte feines Oheims 
erfüllt, das beweift feine fpätere Wirkfamkeit; dennoch wäre er 
trotz feiner Wachfamkeit und feines diplomatifchen Gefchicks in 
diefer politifch und fozial hochgefpannten Periode gleichfalls an der 
felbftbewußten Haltung des Elbinger Rates zerfchellt. Da zer- 
fchnitt der plötzliche Tod des Bifchofs Fabian jede weitere Möglich­
keit eines endgültigen Umfchwungs in kirchlicher Hinficht. Sein 
Nachfolger auf dem ermländifchen Stuhl wurde kein anderer als der 
dem Elbinger Rat höchft unbequeme M a u r i t i u s  F e r b e r 83). Hatte 
der Rat bis dahin jede bindende Erklärung gefchickt vermieden, fo 
mußte er jetzt notgedrungen zum offenen Waffengang fchreiten; 
Bifchof Mauritius kannte Elbing aus eigener Anfchauung, und der 
Elbinger Rat wußte, was er von dem eifrigen Förderer des alten 
Glaubens zu erwarten hatte. Noch wagte man daher in keiner der 
Elbinger Kirchen die Formen des lutherifchen Gottesdienftes zu 
gebrauchen, noch inftituierte der Bifchof, wenn auch auf Präfentation 
des Rates, die Pfarrer; Mauritius war nicht der Mann, fich fein Recht 
entwinden zu laffen. Das Ziel des Elbinger Rates: Zurückdrängung 
des bifchöflichen Einfluiles, fchien noch einmal in weite Fernen 
gerückt.

Zunächft hatte auch Bifchof Mauritius fein Bistum gegen die 
Gelüfte des Hochmeifters und gegen die verfchlungenen politifchen 
Wege des Polenkönigs zu verteidigen84) und das Land aus dem 
tiefen Verfall, in den es durch die leichtfinnige Verwaltung feines 
Vorgängers und durch die Verwüftungen des letzten Krieges geraten 
war, zu friedlicher Ordnung emporzubringen. Der Krakauer Frieden 
vom 9. 4. 1525 garantierte die Selbftändigkeit des Bistums unter pol- 
nifcher Oberhoheit85). Bifchof Mauritius konnte fomit, rückverfichert 
durch die Bindung des polnifchen Königs an traditionelle Staats­
verträge und unterftützt durch perfönliche kirchliche Treue, der 
weiteren Verbreitung der Reformation kräftiger entgegentreten. 
Bereits am 20. 1. 1524 hatte er — gleichfam als Antwort auf das 
Mandat des benachbarten Bifchofs Georg von Polenz, das die Geift-

81) Acta Tomiciana, Tom. 4, S. 137 , König Sigmund an Stanislaus de 
Kosczielyecz: . . .  Molesta est nobis hec protervitas Elbingensium, quod ea que tota 
illa terra nostra Prussie contribuenda statuit, ipsi exequi et prebere nolint, 
quandoquidem nos in eorum difficultatibus, quas et in iudicio camere imperialis; 
et alibi plerumque patiuntur, pro eis curam agimus et impensas non modicas 
facimus.“  (15 17 .)

82) Script, rer. "Warm. I, S. 248; BArch. Frbg., Abt. A  1, fol. 329; Pres- 
byterilogia Warm., S. 1 10 ; E. Z. X IX , S. 49, N r. 12  132.

83) E. Z. I, S. 286.
m) Hirfch, Mauritius Ferber, in Allg. dt. Biogr. 6.
85) BArch. Frbg., Abt. A , 86, fol. 22/25.



liehen ermahnte, deutfeh zu taufen und Luthers Schriften fleißig zu 
lefen — ein fcharfes Edikt gegen das Luthertum erlaffen86). Es ift 
ein Ruf zur Einheit, ein Verbot an den Klerus, „privatim oder 
öffentlich lutherifche Dogmen zu lehren oder folchen Lehrern Her­
berge und Gehör zu geben, und eine Mahnung, die uralten und 
berechtigten Inftitutionen und Riten treu und gewiffenhaft zu beob­
achten“ . Es ift ein fchickfalhaftes Zufammentreffen, daß Preußen 
im famländifchen Bifchof Polenz den erften Bifchof ftellte, der offen 
als Anhänger Luthers auftrat, in Bifchof Mauritius aber gleichzeitig 
den Mann, der fich mit Entfchiedenheit gegen Luther ftellte. In dem 
geiftigen Kampf, den Mauritius gegen feinen Nachbarbifchof zu 
führen hatte, befaß er eine gute Stütze an feinem Domkapitel, das. 
auch in diefer religiöfen Umwälzung eine vorbildliche Haltung 
wahrte87). Bei dem allgemeinen Aufruhr jener Zeit, der in fozialen 
und ftädtifchen Unruhen zum Ausdruck kam, konnte man nicht 
erwarten, daß Ferbers Edikt in Elbing mit einem Schlage den Geift 
der Neuerung erfticken würde. Nach wie vor wurden im Schieß- 
garten der Stadt theologifche Vorlefungen im Geifte Luthers ab­
gehalten88), nach wie vor amtierten lutherifch gefinnte Prediger, die 
man fich aus der Schwefterftadt Danzig89) oder aus dem Herzog­
tum90) zu befchaffen wußte.

Aber die Pofition des Rates war keine ftarke. Auch in Elbing 
wurde die regierende Ariftokratie mit ihrer vornehmen Ab- 
gefchloffenheit und oftmals hochmütigen Geringfehätzung gegen­
über dem fchlichten Bürger von dem erwachenden Standesbewußtfein 
der genoffenfchaftlich organifierten Handwerker bedroht. Sie er- 
ftrebten Finanzkontrolle und Rechenfchaft über die Verwaltung, 
Einfluß auf die Ratsküre und Befeitigung der ausgeprägten Vettern- 
wirtfehaft im Rat91). Diefe Forderungen ftanden zweifellos unter 
dem Einfluß der allgemeinen Bauernbewegung jener Zeit. Zwar 
gelang es dem Rat im Jahre 1520 noch einmal, diefe demokratifche 
Bewegung zu unterdrücken, bis der alte92) Zwiefpalt Anfang des
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86) Ebenda, Abt. A , 86, fol. 1 1 / 12 ;  Mon. hift. Warm. I, S. 92/93; Jacobfon, 
Gefch. d. Quellen d. ev. Kirchenr., S. 19.

87) Mon. hift. Warm. I, S. 97/98.
88) Fuchs 2, S. 348.
89) StArch. Dzg., MilTive-Reg. 300-27, S. 379, N r. 289. Schreiben Danzigs 

an Elbing vom 26 .2 . 1 525:  Den von Euch begehrten Prediger Ambrofius H ittfeld 
können w ir hier nicht miflen, doch fenden wir Euch auf ein halbes Jah r den 
Vorzeiger Herrn Matthias, der fich gleichfalls als ein eifriger Diener des Wortes 
bewährt hat (vgl. über Matthias Bienwald und Ambrofius H ittfeld in Preuß. 
Samml. allerlei bisher ungedr. Urkunden und N adir., Danzig 1747, S. 417/423). 
VgL für die fpätere Zeit BArch. Frauenbg., Abt. D 97, Schreiben Danzigs an 
Elbing vom 14. 10. 1549.

90) Fuchs 2, S. 356.
91) Wilke, Die Urfachen der preuß. Bauern- u. Bürgerunruhen 1525, S. 193 ff .
92) Falk, Elbingfche Chronik, hrsg. von Toeppen, S. 102, Anm.
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Jahres 1525 zum offenen Durchbruch kam. Der Rat mußte alfo 
zwangsläufig lavieren zwifchen den Forderungen der Gemeinde und 
denen des Evangeliums auf der einen und den Maßnahmen des 
Königs gegen die Reformation auf der anderen Seite. Der Reichstag 
zu Thorn veröffentlichte nämlich am 2 6 .7 .15 2 0  ein Edikt Sig­
munds I., das ftreng die Einfuhr von Luthers Schriften in feine 
Lande verbot. Jeder, der es wagen würde, wider diefes Verbot zu 
handeln, follte mit Einziehung aller Güter und mit Verbannung 
beftraft werden93). Diefes Edikt führte zu dem auf der Tagfahrt 
zu Thorn94) „auctore Mauritio“  gefaßten Befchluß der preußifchen 
Räte „die lutherifche Sect . . . fo viel Inen müglich auszurotten . . 
Das erklärt den auf der Tagfahrt zu Graudenz 1524 verfaßten 
Hilferuf der in ihren obrigkeitlichen Rechten ftark bedrohten Räte 
an den König95). Diefer Entfchluß, offenbar ein Rückfchritt der 
fifegreich begonnenen autonomen Entwicklung, beleuchtet die 
Tragweite der fozialen Umwälzung. Schickfalhaft trafen die Bitten 
des Rates, der feine Macht wanken fühlte, und die Forderungen 
des Bifchofs nach Rettung des alten Glaubens zufammen und geboten 
der bisherigen Entwicklung gebieterifch Einhalt. Zwar fpricht 
Kerftan nur von einem Rücktritt von fechs Ratsperfonen, deren 
Lücke durch fechs neue, beim Volk beliebte Perfonen ausgefüllt 
wurde, doch aus den Briefen König Sigmunds I. an Rat und Ge­
meinde Elbing96) geht hervor, daß der Volksaufftand auch in Elbing 
höchft bedrohliche Formen angenommen hatte. Die anfänglich 
väterlichen Mahnungen Sigmunds I. zur Abfchaffung der Uebel- 
ftände verfchärften fich bald zu einem unverhüllten Ultimatum97), 
das dennoch nichts an der beftehenden Hilfloügkeit des Elbinger 
Rates ändern konnte. Zur Prüfung des Tatbeftandes fchickte der 
König endlich zwei Kommiffare nach Elbing, den Marienburger 
Palatin Georg von Baifen und den nachmaligen Marienburger Woi­
woden Achatius von Zehmen98). Die Seele des Aufftandes war der 
ehemalige, nunmehr verheiratete Karmelitermönch Matthias Bien­
wald aus Danzig. Er übte die geiftliche Jurisdiktion aus und er- 
fchien in der Anklage der Gegner als „Bifchof“  der Elbinger99). 
Neben ihm ftand der gleichfalls zum Luthertum übergetretene 
Pleban der neuftädtifchen Kirche, Georg100). Die Kommiffare ent­
ledigten fich ihres Auftrages mit Gefchick und vermochten durch 
ihre vermittelnde Haltung Ruhe und Ordnung wieder herzuftellen.

ß3) Acta Tomiciana, Tom. 5, S. 284.
94) BArch. Frbg., Abt. A . 86, p. 13/16 .
fl5) Rhode, Elbinger Kreis, S. 61/62.
9B) Acta Tomiciana 8, S. 108/13; Kerftan, Die ev. Kirche im Stadt- u.

Landkr. Elbing.
ö/) Ebenda, S. 109.
BS) Ebenda, S. m .
B9) Ebenda, S. 1 12 .
10°) Ebenda, S. 1 1 3 .



Das war jedoch nur äußerlich. Schon im Auguft des folgenden 
Jahres, kurz nachdem der König die Unruhen in Danzig mit W affen­
gewalt unterdrückt hatte, erfchien eine neue königliche Kommiffion 
in Elbing, die diesmal unter Leitung der Bifchöfe Matthias von Les­
lau, Mauritius von Ermland und Johannes von Culm ftand101). 
Diefe Kommiffion, die politifch kaum noch etwas zu regeln vorfand, 
befaß auch die Vollmacht des Königs, die alte Einheit des Glaubens 
wiederherzuftellen102). Es befteht kein Zweifel, daß die von ihr am
13. Auguft 1526 erlaffene Konftitution103) in ihrem Inhalt und 
in ihrem Aufbau den Beftrebungen des Bifchofs Mauritius auffallend 
Rechnung trug. Artikel 1 befahl die Wiederaufrichtung des alten 
Kultes in allen Kirchen mit der Bedingung, daß die nicht zu Ueber- 
zeugenden zwei Wochen nach Bekanntgabe der Konftitution die 
Stadt bei der Strafe des Halfes geräumt haben müflen. Art. 2 weift 
alle verlaufenen Mönche, Nonnen, Priefter und Apoftaten aus der 
Stadt. Art. 3 ftellt den wichtigen Grundfatz auf, daß jeder Pfarr- 
herr der Stadt bei feiner Kirche zu refidieren habe104), weiter, daß 
der Pfarrherr gehalten ift „mit Wiflen und Willen des Rates und 
des Herrn Bifchofs einen Prediger anzunehmen, deffen Leben und 
Lehre bewährt feien“ , andernfalls er vom Bifchof abgefetzt werden 
follte105). Ferner enthielten diefe Statuten Verbote gegen heimliche 
Lehren fremder Apoftaten, Mahnungen zur Wahrung der Kirchen­
geräte und Kleinodien und, bezeichnenderweife am Schluß, eine 
Reihe Artikel zur Regelung der bürgerlichen Verhältniffe. Von 
Bedeutung ift noch der letzte Satz: „was die Gerichtshändel an­
betrifft, fetzen wir, daß weltliche Sachen zwifchen weltlichen Per- 
fonen nach allgemeinen weltlichen Rechten follen erkannt werden. 
Der Official des Herrn Bifchofs habe fich nicht darin zu mifchen“ . 
Augenblicklich war diefer Satz ohne praktifche Auswirkung, wenig- 
ftens find uns die Vorgänge, die zur Aufnahme diefer Verfügung 
geführt haben, unbekannt. Er follte aber im 18. Jahrhundert zum 
Ausgangspunkt eines erbitterten Kampfes zwifchen Rat und katho- 
lifchem Klerus werden.

Die Durchführung der Konftitution und die Beftrafung der 
Uebeltäter wurden einem ehrbaren Rat der Stadt Elbing übertragen. 
Aber nach Wiederherftellung der altgewohnten Rechte, nach Siche­
rung der traditionellen Befugnifle, forgte der Rat als exekutives

101j BÄrch. Frbg., Abt. A , 86, p. 139 u. 145 b— 1 5 1 b .
102) Acta Tomiciana 8, S. 1 13 .
103) StArch. Elbg., Urk. 7 ,204 : Statuten der kgl. Kommiffion v. 13 . 8. 1526.
104) Seit Mitte des 15. Jahrhunderts w ar es üblich geworden, daß die großen 

Stadtkirchen an Geiftliche verliehen wurden, die nodi andere Pfründen befaßen 
und darum nicht refidierten.

105) Diefe Beftimmung führte 1532 zur Einrichtung einer Prediger- 
ftelle bei St. N icolai und ficherte ihre materielle Aufrechterhaltung durch Zu­
erteilung von 10 Hufen Land bei dem Dorfe Fifchau (vgl. StArch. Elbg., Urk. 
V III , 2 17  v. 2 7 .6 .15 3 2  u. Pfarrarch. zu St. N ikolai: Decretum Sigismundi, 
W ilna, den 7. 12. 1533).
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Mauritius Ferber 
1523 Pfarrer von St-Nikolai (?), 1523-27 Bifchof von Ermland 

Nach einem Porträt von Anton Möller im Stadtmufeum in Danzig
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Organ dafür, daß die ihm unbequemen Punkte der Konftitution
— wozu vor allem die Artikel gegen das Luthertum gehörten — 
nicht ausgeführt wurden.

Noch im Auguft 15 26,  unmittelbar nach Abgang der Kom- 
miffion, hatte der Bürgermeifter Alexwangen drei Prediger der neuen 
Lehre, Simon Dreqis, Cafpar und Thomas Schack, warm in Schutz 
genommen und durch feine perfönliche Vermittlung bei Bifchof 
Mauritius eine milde Verurteilung erreicht106). Im folgenden Jahre 
lehnte fich der Ratsherr Bartholomäus Voigt gegen die Erlaffe der 
Konftitution auf, die Gebote der Kirche offenfichtlich mißachtend. 
Die Ermahnungen des Elbinger Pfarrers Johannes Ferber, die 
Ladungen des Bifchofs Mauritius führten zu der Erklärung Voigts, 
er werde fich nur vor dem Rat verantworten107). Diefe iurisdiktio- 
nelle Frage ftand auf dem Landtag zu Elbing am 22 .7 . 1527 zur 
Verhandlung und zeitigte — das beginnende Auseinanderftreben der 
Stände deutlich zeigend — einen Kompromiß: Voigt follte erft vor 
den Rat, dann vor das bifchöfliche Forum treten. Die Kunft halber 
Zulagen, das Vermeiden bindender Erklärungen fchob die Ent- 
fcheidung der Frage über ein Jahr hinaus. Endlich rief Bifchof 
Mauritius zur Wahrung feiner bifchöfliehen Befugniffe das Ein- 
fchreiten des Königs an108) und erlangte von ihm auch ein Mandat 
an den Elbinger R at109). Voigt wurde zwar offiziell ausgewiefen, 
kehrte aber unter ftummer Billigung des Rates immer wieder nach 
Elbing zurück. Auf fortgefetztes Intervenieren des Bifchofs110) er­
folgte fchließlich der königliche Befehl, Voigt ins Gefängnis zu 
fetzen111), der fich aber der Feftnahme durch Ueberfiedlung nach 
dem Herzogtum Preußen entzog112). Da ftellte auch Bifchof Mau­
ritius das Verfahren gegen ihn ein.

Der Geift der Neuerung, unterftützt durch antiklerikale 
Strömungen im Volke, zog immer größere Kreife. Um der 
katholifchen Geiftlichkeit den Aufenthalt in der Stadt mehr 
und mehr zu erfchweren, fcheute man auch nicht vor 
verbrecherifcher Anklage zurück113). Zwar fteuerte der Elbinger

10°) BArch. Frbg., Abt. A . 86, Fol. 18, 15 1 ,  182. Vgl. E. Z. X IV , S. 336; 
E. Z. X X IV , S. 223, Änm. 3.

107) E. Z. I, S. 300.
108) BArch. Frbg., Abt. A . I, fol. 12.
10°) StArch. Kgsbg., Herzogl. Briefarch. C. I II . Mandat des Königs Sig­

mund I. v. 30 .4 .15 2 8  an den R at v. Elbing; BArch. Frbg., Abt. D. 89, Fol. 83. 
Schreiben des Bifchofs von Ermland an Herzog Albrecht vom 1 1 .  5. 1529.

110) Acta Tomiciana 9, S. 182 : Mauritius Ferber an den königl. Sekretär 
Johannes Chojenski v. 10 .6 .15 2 9 .

U1) BArch. Frbg., Abt. A . 1, fol. 144/45, Abt. D. 89, fol. 83/84.
) Ebenda, Abt. D. 89, fol. 88, Brief Herzog Albredhts an die kgl. Räte 

auf der Tagfahrt zu Marienburg am u .  5. 1529.
113) Ebenda, Abt. D. 89, fol. 86/87: Gregorius Ludovici, vormals neu- 

ftädtifcher Pfarrer, befdrwert fich bei Bifchof Mauritius über das Verfahren des. 
Elbinger Rates, der ihn des Diebflahls eines Silbergeräts befcnuldigt.
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Pfarrer Johannes Ferber manchem Uebergriff, aber feine Tätigkeit 
war praktifch wenig wirkfam, weil auch er als königlicher Sekre­
tär114) fich nicht dauernd bei feiner Parochie aufhalten konnte. 
Durch feinen Tod am 17. 5. 1530115) wurde St. Nikolai erneut 
vakant. Die Pfarre verwaltete einftweilen der Vikar Nikolaus 
C 1 e f  e 1 d 116). Durch die Vermittlung des Krakauer Bifchofs Tomicki 
fchien die Ernennung des ermländifchen Domherrn Felix R  e i ch , der 
durch feine unerfchütterliche Gelinnungstreue für die fchwere A uf­
gabe in Elbing befonders geeignet war, gewährleiffcet117). Doch 
Felix Reich galt den Elbingern nicht als „persona grata“ , wie es 
das Hauptprivileg verlangte; fie erboten fich daher, an feine Stelle den 
ermländifchen Domherrn Achatius F r e u n d t  (Frunt), einen gebürti­
gen Elbinger, anzunehmen. Der Elbinger Rat fah in dem eigenen Stadt­
kind und ehemaligen Kanzler des Bifchofs Fabian die geeignete 
Perfönlichkeit, die der Durchführung feiner eigenen Pläne nicht 
hemmend im Wege flehen würde. Die Entwicklung gab diefer 
Vermutung recht. Achatius Freundt war kein mutvoller Streiter! 
Obwohl er als ehemaliger Vikar an St. Nikolai die Verhält- 
niffe kannte, fcheute er lange davor zurück, fein Amt anzutreten. 
Darüber mit Recht unzufrieden, trieb ihn Bifchof Mauritius am 
3 1. 3. 1531  an, ungefäumt von feiner Pfarre Befitz zu nehmen118). 
Doch fehlte es Freundt auch an Ort und Stelle an der erforderlichen 
Aufmerkfamkeit und Kraft, dem Geift der Neuerung zu fteuern. 
Wiederholt mußte ihn Bifchof Mauritius mahnen, jede Nachficht 
gegen die übermütigen Neuerer zu unterlaßen und fich ein Beifpiel 
zu nehmen an der Wachfamkeit feines Vorgängers119).

Die fchwächliche Haltung des Pfarrherrn flärkte naturgemäß die 
Oppofition im Gegenlager und führte fogar zu öffentlicher Ver­
höhnung von Klerus und Kirche, von Bifchof und Domkapitel120). 
Unter Pauken- und Trompetenfchall zog fich am Faftnachtsdienstag 
des Jahres 1531  eine Maskerade durch die Straßen der Stadt, ohne 
daß der Rat dagegen einfehritt. Die Hauptattraktion war ein in 
Rot gekleideter Aethiopier, Bifchof Mauritius. Auch Koppernikus, 
„der Sterngucker“ , bot Anlaß zu willkommener Verhöhnung. Kop­
pernikus war als Gefandter des Bifchofs häufig in Elbing gewefen121),

114) StArch. Dzg., M iffive, Reg. 300-27, 9, S. 344, N r. 660/1: Schreiben d. 
Danz. Rates v. 4. 8. 1522 a. Johannes Ferber, Domherrn zu Frauenburg u. Sekre­
tär d. Königs von Polen.

115) Acta Tomiciana 12, S. 152.
uo) StArch. Elbg., Urk. 8, 2 1 1 :  Heilsberg, d. 27. 5. 1530.
117) Acta Tomiciana 12 , S. 152, Petrus Tomicki an Bifchof Mauritius, 

Krakau, den 5 .6 .15 3 0 ; Kolberg, Ermländifches, N r. 157 9 4 , S. 493.
118) BArch. Frbg., Abt. A  I, fol. 271.
11 ) Ebenda, Abt. A  I, fol. 3 17 . Schreiben Mauritius an Achatius Freundt 

vom 2 .2 .1 5 3 2 ;  fol. 329 u. fol. 33 1.
120) E. 2 . I, S. 302.
121) StArch. Kgsbg., Herzogl. Briefarch. C. N r. ia . Mauritius an das Dom­

kapitel vom 20. io . 1530.
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hatte an den Beratungen der Münzreform teilgenommen und dabei 
die Anficht vertreten, daß den Städten das Münzrecht zu nehmen fei. 
Der damit drohende Verluft eines ftädtifchen Hoheitsrechts mag 
Koppernikus die Ungunft der Elbinger Bevölkerung eingetragen haben. 
Die verfchiedene Beurteilung diefer Polfe in Elbing und im Ermland 
konnte nicht durch gefchickte Vermittlung überbrückt werden, zumal 
es auch an engeren perfönlichen Beziehungen zwifchen den maß­
gebenden Elbinger und ermländifchen Kreifen fehlte. Achatius 
Freundt, der Pfarrherr an St. Nikolai, fchien auf die ganze Maske­
rade wenig Gewicht zu legen, erft auf den ausdrücklichen Befehl 
feines Oberhirten erftattete er einen Bericht an den Bifchof122), der 
die ganze Angelegenheit vor den Mailandtag des Jahres 1 5 3 1 123) 
brachte und eine ernfte Beftrafung der Uebeltäter verlangte. Durch 
den Einfluß des Bifchofs Tomicki beftärkt124), richtete Mauritius 
wiederum eine Interpellation an den König. Gefchickt führte der 
Rat die verlangte Unterfuchung, die auf Grund der fich wider- 
fprechenden Ausfagen einzelner Zeugen weder eine Verwarnung 
noch eine Beftrafung der Uebeltäter rechtfertigte. Dem geiftlichen 
Machtwort des Bifchofs fehlte die Unterftiitzung durch die weltliche 
Gewalt125). Bifchof Mauritius mußte die ganze Sache fchließlich 
auf fich beruhen laffen, denn ein neues Unwetter zog herauf, das 
die Beziehungen Elbings zum Bifchof von Ermland noch ungünftiger 
geftalten follte.

Mit der Auswanderung vieler reformationsfreundlicher Hollän­
der nach dem Often feit 1530 hatte auch in Elbing ein ftärkeres 
Einftrömen des niederländifchen Elements begonnen126). Die 
Elbinger Kolonie der Niederländer ift aber infofern von befonderer 
Bedeutung, da fie die erfte war, die in einen Konflikt mit der 
Landesherrfchaft und der geiftlichen Behörde geriet. Im Auguft des 
Jahres 1531  wurde Mauritius gemeldet, daß fich vom Kaifer ver­
triebene Holländer in Elbing aufhielten und dort ihre ketzerifchen 
und lutherifchen Lehren in heimlichen Zufammenkünften verkün­
deten127). Sofort beauftragte er den Pfarrer Achatius Freundt, den 
Elbinger Rat zu ftrenger Beauffichtigung diefer Leute anzuhalten, 
und verlangte am 22. Auguft in einem direkt an den Rat gerichteten

122) BArch. Frbg., Abt. A I ,  fol. 3x7. Schreiben des Bifchofs an Achatius 
Freundt vom 2 .2 .15 3 2 , in dem Mauritius die fchlaffe Haltung des Pfarrers 
beanftandet.

m ) E . Z . I , 30 2/3 .
124) Acta Tomiciana 13 , S. 241.
125) BArch. Frbg., Abt. A . 1, fol. 327/28. Schreiben des Bifchofs an den 

König von Polen. „ . . .  iurisdictione ecclesiastica hoc tempore nihil perficere 
possum. Si temporali meo dominio subessent, bene ipsos ad Ecclesiae obser- 
vantiam arctarem . . . “

12fl) Schumacher, Niederländifche Anfiedlungen im Herzogtum Preußen z. 
Z eit Herzog Albrechts.

127) Ebenda, S. 38.
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Schreiben128), daß jene Ketzer in keinem Falle in der Stadt zu dulden 
feien. Die Maßnahmen des Pvates erfchöpften fich in einem Ver- 
fprechen, ein „gut auf merken“  geben zu wollen129). Auch die 
perfönliche Anwefenheit des Bifchofs in Elbing zu Michaelis des- 
felben Jahres bewirkte kein Einfehreiten gegen die Unruheftifter. 
So blieb Mauritius wiederum nur der Weg zum königlichen H of 
übrig. Wohl erlangte er auf feine fortgefetzten Interpellationen, 
die auch einen Ausfchluß der Holländer vom Bürgerrecht forder­
ten130), ein königliches Mandat an den Elbinger Rat. Diefe Verfügung 
ordnete fogar eine „Inquifition“  131) an, aber der Rat griff wieder 
zu feiner bewährten Taktik des Hinziehens und Vertufchens, fo daß 
trotz einiger an ihn ergangener Ermahnungen eine Vertreibung 
der Holländer nicht ftattfand. Noch Anfang des Jahres 1532 er­
fahren wir von Befchwerden des Bifchofs beim Elbinger Rat gegen 
die Begünftigung der Holländer132) und von Klagen bei König 
Sigmund I.133).

Die niederländifche Kolonie entwickelte fich inzwifchen recht 
gedeihlich weiter, vom Rat gefchützt und vom Bifchof nicht weiter 
beläftigt. Ja , der Rat berief fogar einen Holländer als Rektor an 
das Elbinger Gymnafium. Wie fehr gerade Elbing auch fpäterhin 
für die holländifche Kolonifation von Bedeutung gewefen, zeigt fich 
darin, daß hier noch während des 1 6.  Jahrhunderts die erfte Menno- 
nitengemeinde gegründet wurde. Der Rückhalt der Holländer an 
der Stadtherrfchaft war fo bedeutend, daß er auch auf die Schwefter- 
kolonie im Herzogtum nicht ohne Einfluß blieb. Mauritius war» 
von vorübergehenden Erfolgen abgefehen, im Grunde in feiner 
Miffion gegenüber Elbing gefcheitert. Ja , gegen Ende feines Epifko- 
pats mußte er fogar feine bifchöfliche Iurisdiktion in Ehefachen, 
die der Rat an fich zu reißen fuchte, energifch verteidigen und fich 
mit fcharfen Worten gegen „eine Vermifchung und Verkehrung der 
Iurisdiktionen“  verwahren134).

4. D e r  H u m a n i s m u s  i n  H e i l s b e r g - F r a u e n b u r g  u n d  E l b i n g  
z u r  Z e i t  d e r  B i f c h ö f e  J o h .  D a n t i s c u s  u n d  T i e d e m a n n  G i e f e .

Zwei Zentren des geiftigen Lebens bildeten fich zur Zeit des 
Humanismus innerhalb der ermländifchen Diözefe: das eine zu

128) BArch. Frbg., Abt. A . I, fol. 297/98; Elbing. Stadtardh. Index archivi, 
Ecclesiastica, p. 125.

12B) Reufch, Wilh. Gnapheus, S. 28.
130) BArch. Frbg., Abt. A . x, Fol. 300— 301.
131) Bibliotheca Czartoryska, K rakau: Originalbrief vom 9 . 4 . 1 5 3 2 ;  Abfchr. 

im StArch. Kgsbg., oftpreuß. Foliant 284, S. 192.
132) BArch. Frbg., Abt. A . I, fol. 318 u. fol. 327.
133) BArch. Frbg., Abt. A . I, fol. 324 u. fol. 327/28.
134) Es handelt fich um den Fall des Ratsherrn Bartholomäus Grefe, der 

eine Blutsverwandte geheiratet hatte. Vgl. darüber die Briefe des Bifchofs an den 
Elbinger R at vom 6 . 6 . 1 5 3 1  u. 6 . 1 1 . 1 5 3 3  u. 2 3 . 1 . 1 5 3 6 ,  im BArch. Frbg., A bt. 
A . I, fol. 278, 372 u. 427/28.



Elbing, das andere an der bifchöflichen Kurie zu Heilsberg-Frauen­
burg. Freunde des Humanismus, wie der Heidelberger Profeffor 
Johannes Sculteti, ein gebürtiger Danziger, und fein Landsmann 
Tiedemann Giefe, ebenfo bedeutend als Gelehrter wie als Staats­
mann, waren Mitglieder des Domkapitels. Noch lebte Nikolaus 
Koppernikus, deffen Ruf fchon damals den jungen Wittenberger 
Prof eff or Joachim Rheticus nach Preußen zog und der, obgleich der 
neuen Lehre zugetan, zwei Jahre in Frauenburg Gaflfreundfchaft 
genoß. In diefen Kreis trat 1537 Dantiscus als nominierter Bifchof 
von Ermland. Aus der Schule des polnifchen Humaniflen Paulus 
von Krosno’s flammend135), war er durch feine zahlreichen Gefandt- 
fchaftsreifen im Dienste des polnifchen Königs Sigmund I. bei den 
Fürflen Europas ebenfo gefchätzt wie wegen feiner Dichtungen bei 
der gelehrten Welt gefeiert136). Durch feinen fcharfen Verfland, 
feinen eleganten lateinifchen Stil, fowie durch die Kenntnis der 
meiften europäifchen Sprachen befähigt, entledigte er fich der fchwie- 
rigften diplomatifchen MifTionen mit vollendetem Takt und großer 
Gefchicklichkeit. Von 1508/13 finden wir ihn als polnifchen Ge- 
fandten auf den preußifchen Landtagen, um die Rechte des Königs, 
befonders gegen die Emanzipationsbeflrebungen der drei größeren 
Städte Danzig, Elbing und Thorn zu wahren137), ein Amt, das für 
ihn als heimatliebenden Preußen doppelt fchwierig fein mußte. 
Als gewiegter Diplomat fand er fich in den dreißiger Jahren auch in 
die Rolle des preußifchen Landespräfidenten und verteidigte nun­
mehr die Rechte Preußens den Eingriffen Polens gegenüber ebenfo 
kräftig wie früher die Forderungen des polnifchen Königs. Freilich 
glaubten dafür die polnifchen Gefandten, ebenfo wie früher die. 
preußifchen Stände, fich beeinträchtigt und fchwärzten ihn mehrfach 
beim König an. Namentlich verfolgte ihn der Schatzmeifter der 
polnifchen Krone Stanislaus Koflka mit bitterem Haß. Aber der 
feingebildete H of Sigmund Augufbs hatte für kleinliche Intrigen 
geringes Verfländnis, zumal fich Dantiscus gefchickt zu verteidigen 
wußte. Hier lebte man ganz in der vielfeitigen Geiftigkeit Italiens138). 
Sigmund I. war feiner Umgebung durchaus kongenial und fchätzte 
Perfönlichkeiten, die das von ihm bewunderte italienifche Wefen 
befaßen. Wie wenig Aufmerkfamkeit wir auch heute den litera- 
rifchen Arbeiten des Dantiscus zuwenden, fo waren fie doch in 
feiner Zeit hochgefchätzt und bleiben der Ausdruck einer Geifles- 
richtung, die ohne Rückficht auf die im Leben fcheidenden Gegen- 
fätze alle diejenigen als Freunde und Brüder anfah, die fich zu den 
veredelnden Idealen der klaffifchen Studien zufammenfanden. Seine
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135) v. Rozycki, Der Humanismus in Polen, S. 259.
13®) Hirfch, Dantiscus, in Allg. dt. Biogr. 4.
13') Hipler, Des ermland. Bifchofs Joh. Dantiscus u. f. Freundes Nikolaus 

Kopernikus geiftl. Gedichte, Einleitung,
l38) v. Rozycki, Der Humanismus in Polen, S. 262.



brieflichen und perfönlichen Beziehungen mit namhaften proteftan- 
tifchen Gelehrten, wie Melanchthon, Georg Sabinus, Ifinder, Heffe 
u. a. hinderten ihn nicht in feinen geiftlichen Pflichten. Sein Epifkopat 
trägt bewußt den Charakter weitgehender Toleranz; empfindliche 
Strafen wurden nur dann verhängt, wenn die Ausfchreitungen öffent­
liches Aergernis erregten139). Sein Hauptaugenmerk richtete Bifchof 
Dantiscus auf die Pflege von Kunft und WifTenfchaft, nicht nur 
innerhalb feines Kapitels und des ganzen Pfarrklerus, fondern bei 
der Laienwelt durch Hebung der allgemeinen Volksbildung. Schon 
als Bifchof von Culm hatte er fich unter Aufwand bedeutender 
Mittel für die Aufrechterhaltung des dortigen Gymnafiums ein­
gefetzt140). So ift es durchaus verftändlich, daß er fich als berufener 
Protektor für das 1536 in Elbing errichtete Gymnafium und feinen 
Leiter Dr. Wilhelm G n a p h e u s ,  den holländifchen Proteftanten, 
zu intereffieren begann. War es nicht faft eine Kampfanfage des 
Elbinger Rates an die bifchöfliche Kurie, diefen Mann, dem man 
die eigentliche Initiative an dem Weihnachtsaufruhr des Jahres 
1 T3 1 141) zufchrieb, das Rektorat des Gymnafiums zu übertragen?

Gnapheus, durch hervorragende humaniftifche Bildung aus­
gezeichnet, war von der holländifchen Inquifition verfolgt, von 
Gericht zu Gericht gefchleppt worden, bis es ihm fchließlich gelang, 
aus feinem Vaterlande zu entfliehen. Er fand in Elbing bei dem 
völligen Mangel an höheren Schulen als geübter Lehrer bald einen 
Kreis von Schülern142). Die erften Jahre des Elbinger Rektorats 
gehören jedoch zu den friedlichen Perioden in dem bewegten Leben 
des Gnapheus. Die humaniftifchen Beftrebungen gewannen, ähnlich 
wie in Heilsberg-Frauenburg, auch in Elbing die Oberhand. Viel­
leicht mag auch Gnapheus durch feine früheren fchweren Er­
fahrungen zu vorsichtiger Rückficht auf den Katholizismus, der 
in Polen die herrfchende Religion war, beftimmt worden fein. 
Von der Perfönlichkeit des Rektors, deffen Amtsbefugniffe 
damals ungleich bedeutender waren als heutzutage, hingen Ruhm 
und Ruf der Schule ab. Die gefamte innere Organifation, fowie
Berufung und Abietzung der Lehrer lagen in feiner Hand, zumal
der Elbinger Rat, obwohl er zwei feiner Mitglieder mit der Beauf- 
fichtigung des Unterrichts beauftragt hatte, kaum die Einrichtung 
einer gelehrten Schule kannte143). Schon ein Jahr nach Antritt 
feines Rektorats konnte Gnapheus mit feinen Schülern ein Drama 
zur Aufführung bringen, nämlich feinen fchon früher zu ähnlichem 
Zweck gedichteten „Acolaftos“ . Den eigens für die Elbinger A uf­
führung verfaßten Prolog fprach er, nach der damaligen Sitte, felbft;

13S) Hirfch, Dantiscus, A . d. B., Bd. 4.
1 °) Hipler, Des erml. Bifchofs Joh. Dantiscus. . .  geiftl. Ged., S. X L .
i ; i ) E. Z. I, S. 304.
12 ) Reufch, Wilh. Gnapheus II.
19S) Reufch, S. 2.
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daran fcnloß fich die durch einen Schüler vorgetragene Inhaltsangabe 
und fchließlich folgte die „historia de filio prodigo“ . Der ganze 
Akt vollzog fich während der allgemeinen Michaelistagfahrt 15 3 6 
zu Elbing144). So wohnten außer der Elite der Elbinger Bürgerfchaft 
die angefehenften Männer des Landes dem Feftvortrage bei, die 
Häupter des preußifchen Klerus, Tiedemann Giefe, der den kranken 
ermländifchen Bifchof Mauritius Ferber vertrat, und Dantiscus, 
damals noch Bifchof von Culm145). Mit Beifall und Staunen ver­
nahmen die Mitglieder des Landtages, wie die Elbinger Jugend 
lateinifche Verfe memorierte, und trugen das Lob der neuen Schule 
in ihre Heimat. Ja , Dantiscus bewies dem Rektor feine Zufrieden­
heit durch eine befondere Ehrenfpende. Drei Jahre fpäter veran- 
ftaltete Wilhelm Gnapheus eine weitere Schulfeier, die diesmal aus 
einem Feftzug mit Deklamationen und Gefang beffcand. Es war der 
„triumphus eloquentiae“  und ftellte höchft anfchaulich den Einzug 
des Humanismus in Elbing dar146). Zuvor hatte Gnapheus feinen 
„Triumphus“  dem nunmehrigen ermländifchen Bifchof Dantiscus 
gefandt und im März 1539 auch eine befriedigende Beurteilung 
feiner Verfe erhalten. Der befonderen Einladung zur Aufführung 
leiftete Dantiscus gern Folge, kam nach Elbing und wurde von der 
Stadt mit Fahnen und Kränzen unter dem Geläut aller Glocken 
eingeholt147). In der Tat herrfchte zwifchen Rat und Bifchof das 
beffce Einvernehmen148).

Doch nur fcheinbar. Das Mißtrauen der katholifchen 
Geiftlichkeit ließ fich feit den Tagen des Mauritius Ferber nicht 
mehr völlig erfticken. Waren auch Dantiscus und Tiedemann Giefe 
gerecht genug, die pädagogifchen Fähigkeiten und wiilenfchaftlichen 
Erfolge des Elbinger Rektors anzuerkennen, fo waren beide Kirchen- 
fürften dennoch beftrebt, dem als ketzerifch verdächtigen Elbinger 
Gymnafium ein bewußt altkirchliches gegenüberzuftellen. Das Culmer 
Partikular149) follte die Hochburg des ftreng katholifch gerichteten 
Geiftes werden, aber es kam trotz königlicher Subventionen150) nicht 
recht in Blüte. Auf den preußifchen Landtagen wurde die Unter- 
ftützung der Räte nachgefucht, allein ohne Erfolg, da „es eine Sache 
betraf, die man allezeit als gering gehalten“ 151). Noch einmal 
näherte fich Dantiscus dem Elbinger Rektor, doch er mußte erkennen, 
daß der Mann, der einft Amt und Vaterland feiner religiöfen 
Ueberzeugung geopfert, weder durch freundliches Entgegenkommen

14i) Ebda., S. 4; StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elbingenfes, S. 200.
li5) Reufch, Willi. Gnapheus II, S. 4.
14ß) Eingehende Darft. bei Reufch, II, S. 5 ff.

) StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elbingenfis, S. 201.
1/18) BArch. Frbg., Abt. D. 95, Brief des Elbinger Rates an Bifchof Dantis­

cus vom 4, 12 . 1539
149) Vgl. E. Z. 23, S. 8 11 ff.
1E0) Reufch, Wilh. Gnapheus II, S. 10.
151) Lengnich, Gefchichte Preußens I, S. 233.
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noch durch väterliche Mahnung in den Schoß der katholifchen Kirche 
zurückzuführen war. Andererfeits fah auch Gnapheus die Hoffnung 
fchwinden, ein literarifcher Schützling des Bifchofs werden zu können. 
Am 21. 3. 1539 erließ Bifchof Dantiscus „ein fcharfes Mandat wider 
die Ketzerei“  152), worin er feinen Diözefanen befahl, bei der alten 
Lehre zu bleiben, und das Lefen lutherifcher Schriften mit fchweren 
Strafen bedrohte. Am 15.4.  1540 folgten ein weiteres „Mandat 
gegen die Lutherei“  153) und eine Verordnung in Bezug auf regel­
mäßigen Kirchenbefuch154). In Elbing zwang ihn ein öffentliches 
Aergernis auch tatkräftig durchzugreifen155).

Am polnifchen Hofe hatte fich inzwifchen eine ftrengere Rich­
tung geltend gemacht, die vielleicht fchon ihre Urfache in der 
Tätigkeit des königlichen Sekretärs Stanislaus Hofius hatte158). Sie 
führte 1540 zu dem berüchtigten Univerfitätsverbot des Königs, das 
alle ketzerifch verdächtigen Univerßtäten boykottierte157). Vom 
Elbinger Rat verlangte Sigmund I. fogar die Entlaffung des Gnapheus. 
Wohl gelang es dem Rat in treuem Zufammenhalten mit der 
Schwefterftadt Danzig den für das Leben ihrer Schule fo verdienft- 
vollen Mann zu halten158), doch Gnapheus felbft war der Aufenthalt 
in Elbing verleidet. Zudem erfuhr der für Sittenftrenge innerhalb 
feines Klerus eintretende Bifchof Dantiscus noch zuletzt, daß Gna­
pheus ein „apoftatierter und verheirateter Priefter“  war159). Das 
mag den Bruch der beiderfeitigen Beziehungen befiegelt haben160). 
Am 3.7.  1541 überfiedelte Gnapheus nach Königsberg161). Damit 
trat zwifchen Elbing und der bifchöflichen Kurie Burgfrieden ein, 
der in einer fortfehreitenden Annäherung feinen Ausdruck fand162).

Der fchon alternde Kirchenfürft, noch immer ein heiter wohl­
wollendes und zur Wohltätigkeit geneigtes Gemüt163), hatte die 
Freude, feine Neigungen und Beftrebungen in feinem Kapitel fort­
gefetzt zu fehen. Spätere Zeiten haben fowohl Bifchof Dantiscus 
als auch feinem Nachfolger, Tiedemann G i e f e , den beiden „Eras-

1 ^ 2  ^ as kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.

152) Hipler, Spicilegium Copernicanum, S. 329; Prowe, Nikolaus Koper- 
nikus II, S. 343 ff.

153) Hipler, Spie. Cop., S. 332.
15 *) BArch. Frbg., Abt. A . II, Fol. 4/5.

) Im Sommer 1539 hatte der neuftädtifche Pfarrer Ambrofius Feierabend 
die Gegenwart Chrifti in der Euchariftie geleugnet; Bifchof Dantiscus forderte ihn 
vor fein Gericht, aber Feierabend entzog fich dem Verhör durch die Flucht, 
was einen fcharfen Brief des Bifchofs an den Elbinger R at vom 24. Ju li 1539 
zur Folge hatte; Reufch II, S. 13 .

158) Eichhorn, Kardinal Stanislaus Hofius I, S. 44.
157) Lengmch, Gefch. Preuß. I, S. 218.
158) Reufch, Wilh. Gnapheus II, S. 17.
159) Reufch, S. 3 1.
18°) StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elbg., S. 202.
161) Toeppen, Die Gründung der Univerfität Königsberg, S. 77.
102) BArch. Frbg., Abt. D. 96, Brief d. Elbg. Rates v. 25 . 4. 1 543 .
163) Erläutertes Preußen I, 4. Stück, 1723, S. 240.
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mianern“  auf dem ermländifchen Bifchofsftuhle, den Ruf eingebracht, 
in ihrer katholifchen Ueberzeugung nicht entfchieden genug auf­
getreten zu fein. Ihre Stellungnahme zur neuen Lehre war, wie wir 
aus den Mandaten des Bifchofs Dantiscus gefehen, klar und beftimmt, 
wenn auch nicht allzu fcharf. Dafür mag beachtet werden, daß 
ihre Wirkfamkeit in eine Zeit fällt, die noch nicht an eine dauernde 
Kirchenfpaltung glauben mochte, fondern noch lange auf eine 
Ausföhnung hoffte. Man traf danach feine Maßregeln164), die 
allerdings einer fpäteren Zeit, in der die Gegenfätze fich fcharf 
herauskriftallifiert hatten, als verfehlt erfcheinen mochten. Tiede- 
mann Giefe165), der bereits während feiner Wahl mit Stanislaus 
Hofius kandidierte166), war fogar tolerant genug, die Anhänger der 
religiöfen Neuerung durch freifinnige Fürfprache in Schutz zu 
nehmen. Aber fein eineinhalbjähriges Wirken als Bifchof von Erm­
land war zu kurz, als daß entfcheidende Spuren feiner Tätigkeit 
wahrgenommen werden könnten. Sein ganzer Werdegang und feine 
Tätigkeit als Bifchof von Culm erlauben uns jedoch den Riickfchluß, 
daß auch er das Werk feines Vorgängers fortgefetzt hätte, wenn 
auch erfchwert durch den Druck einer höheren Inftanz. Tiedemann 
Giefe ift der letzte unbeftritten deutfche Bifchof im Ermland; fchon 
mit feinem Nachfolger Stanislaus Hofius beginnt eine völlig anders 
geartete, den bewußt-zentraliftifcnen Tendenzen des polnifchen 
Staates dienende Politik.

5. V e r f c h i e d e n a r t i g e  B e z i e h u n g e n  d e s  E r m l a n d e s  u n d  
E l b i n g s  z u m  b e n a c h  b a r t e n  H e r z o g t u m  P r e u ß e n .

Bevor wir uns diefer weiteren Entwicklung zuwenden, ift es 
vielleicht angebracht, einen flüchtigen Blick auf das Verhältnis 
Elbings zu feinem Parteigänger in Glaubensfachen, dem Herzog von 
Preußen, zu werfen. Die Kunde vom Krakauer Frieden 1525 
zwifchen dem Orden und Polen mag im benachbarten Ermland 
fchwerfte Beforgnis erregt haben. Konnte diefe vom polnifchen 
König offenfichtlich gebilligte Säkularifation geiftlichen Gebietes 
nicht noch weitere Kreife ziehen? Zunächft hatte jedoch die 
Liquidierung des Ordens nur heilfame Folgen für die Grenzgebiete. 
Die ftets drohende Kriegsgefahr, die im „Reiterkrieg“  des Jahres 
1520 noch einmal blutige Wirklichkeit geworden, war endgültig 
erlofchen. Politifche Klugheit gebot dem neuen Herzog, fich mit 
den noch kürzlich befehdeten preußifchen Ständen in gutes Ein­
vernehmen zu fetzen167). So gründlich Albrecht von Preußen den 
Bruch mit dem Katholizismus vollzogen hatte, fo wenig vermochte 
die äußerliche Zugehörigkeit zum Papfttum den Wert einer Perfön-

1B4) StArch. Kgsbg., Herzogl. Briefarchiv C. 3, Landtag zu Marienburg 1542.
10j) Hipler, Tiedemann Giefe, in Allg. dt. Biogr. 9.
188) Hipler, Die ermland. Bifchofswahl im Jahre 1549.
167) Karge, in A. M. 39, S. 341 f f .; E. Z. X X I I I , S. 592 ff.



lichkeit in feinen Augen herabzufetzen. Die freund-nachbarlichen 
Beziehungen, die zwifchen dem Humaniftenkreis von Heilsberg- 
Frauenburg und dem Herzog Albrecht beftanden, gewährleifteten 
eine loyale Behandlung der politifchen und iurisdiktionellen Grenz- 
ftreitigkeiten: gehörte doch, wenn auch praktifch nur bis etwa 1528, 
noch ein nicht unbeträchtlicher Teil des Herzogtums zur Diözefe 
des Bifchofs von Ermland168). In der Folgezeit erwies fich der 
konfelTionelle Gegenfatz dann allerdings als nicht überbrückbar.

Vollkommen anders war naturgemäß die Bafis der Beziehungen 
zwifchen Herzog Albrecht und den weftpreußifchen Städten. Die 
Lehre Luthers, die Herzog Albrecht offen bekannte, und der auch 
die Städte, wenn auch noch vorfichtig lavierend, anhingen, fchuf 
Berührungspunkte und förderte den Zufammenfchluß der noch vor 
kurzem feindlichen Lager169). So ftand auch der Elbinger Rat mit 
Herzog Albrecht bald auf vertrautem Fuße, holte oft und gern 
feinen Rat ein und geizte auch feinerfeits nicht mit kleinen Auf- 
merkfamkeiten170). Dafür wurde das Herzogtum das „refugium“  
aller derjenigen, die um ihres Glaubens willen hart bedrängt oder 
gar vertrieben wurden. Hatte Herzog Albrecht fchon ohne Schwie­
rigkeiten den „achtbaren und wohlgelahrten Magiftrum Wilhelmum 
Gnapheum“  zum Diener beftellt und ihn mit befonderer Auszeich­
nung behandelt171), fo fuchte er auch fonft die Streitigkeiten diefer 
Art zwifchen der Kurie in Heilsberg und dem Elbinger Rat zu 
fchlichten oder fie wenigftens zu einem beruhigenden Kompromiß 
zu führen172). Ebenfo hatte Herzog Albrecht in der Angelegenheit 
des Ratsmitgliedes Bartholomäus Voigt, der die Iurisdiktion des 
Bifchofs nicht anerkannte, durch Vermittlung beim polnifchen König 
und durch Verfchleppung des Verfahrens erreicht, der ganzen An­
gelegenheit die erregende Spitze zu nehmen173). Noch wichtiger und 
bedeutender wurde dem Elbinger Rat die Vermittlertätigkit des 
Parteigängers in den fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts, als ein 
Mann die bifchöfliche Mithra trug, der von feinen Gegnern als die 
Verkörperung eines reaktionären Doktrinismus angefehen wurde. 
Immer öfter zogen die Boten des Elbinger Rates zu Herzog Albrecht
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168) Krollmann, Die Entwicklung der preuß. Landeskirche im 16. Jahrh.,
S. 242.

16B) StArch. Elbg., E. 139, Elbingfche Chronik: unter anno 1 521  finden wir 
einen ausführlichen draftifchen Bericht eines mißglückten Ueberfalles der Ordens- 
földner auf Elbing.

17°) StArch. Kgsbg., H zgl. Briefarch. C. I II , Schreiben des Elbing. Rates an 
Hzg. Albrecht v. 2 6 .7 .15 3 8 , durch den Elbing dem Herzog zwei Faß Bier und 
zwei Schock Hechte zufchickt.

171) StArch. Kgsbg., Konzepte J  II, Schreiben v. 6 . 7 . 1 5 41 .
1/2) StArch. Kgsbg., Oftpreuß. Foliant 97, S. 158/61: ein Elbinger Pfarrer N . 

hatte das heilige Sakrament gefchmäht, w ar darauf zum Bifchof von Samland 
geflohen und von diefem als Kaplan angenommen worden (2 7 .7 .15 39 ) .

173) StArch. Kgsbg., Oftpr. Foliant, N r. 93, S. 135.
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und baten um Fürfprache beim König174). Immer wieder wandte 
fich Albrecht an König Sigmund175) und erreichte auch die Zufiche­
rung des Königs, verfchiedene Bitten, die Albrecht für die Stadt 
eingelegt hatte, gnädig zu behandeln176). Diefen Vermittlungs- 
verfuchen war freilich nur ein gelegentlicher Erfolg befchieden, 
dafür erwies fich die Gegenfeite als zu mächtig; immerhin bedeuteten 
fie für Bifchof Hofius eine ftete Mahnung von dritter Seite, die ihn 
am ftrengen Vorgehen hinderte. Mehr zu erwarten, war bei der 
damaligen Lage geradezu unmöglich.

Die guten Beziehungen zwifchen Elbing und den Räten des 
Herzogtums dauerten auch nach dem Tode des Herzogs fort, faft 
hätte das Elbinger Gymnafium im Jahre 1586 in dem „achtbaren 
und wohlgelehrten Magifter Johannes Campignius“  von der Königs- 
berger Univerfität einen zweiten Wilhelm Gnapheus erhalten177). 
Magifter Campignius zog jedoch die fichere Stellung in Königsberg 
der ungewiffen Tätigkeit in Elbing vor178), was für das Elbinger 
Gymnafium einen weiteren Rückfchlag bedeutete. Ohnmächtig 
mußte der Elbinger Rat zufehen, wie feit 1565 ein Teil der preußi­
fchen Jugend fich dem neuerrichteten Jefuitenkollegium in Brauns­
berg zuwandte179).

Noch ein zweiter Punkt läßt den Rückhalt, den Elbing im 
Herzogtum befaß, deutlich erkennen. Der Mangel an geeigneten 
Geiftlichen war fowohl für die katholifchen Kirchenfürften als auch 
für die Gegenfeite — wenn auch aus anderen Gründen — empfind­
lich geworden. Teils mit, teils ohne die Zuftimmung des Herzogs 
verfchaffte fich der Elbinger Rat Prediger aus dem Herzogtum, 
wie wir aus dem Beifpiel des Pfarrherrn der Neuftadt Johannes 
G a n f e w i n d t  fehen180). Mag das eigenmächtige Vorgehen Elbings 
dem Herzog zunächft nicht ganz gerechtfertigt erfchienen fein, fo 
beftimmte ihn das arg verfpätet einlaufende Schreiben des Elbinger 
Rates dennoch zu einer verftändnisvollen Antwort181). Ebenfo

174) Hzgl. Briefarch. C. I II , Schreiben des Elbinger Rates vom 4 . 7 . 1 5 5 3 :  
. .  . und bitten w ir Ew. Gnaden . .  . daß . . .  wenn Ihre Fürftl. Durchlaucht mit 
K gl. Majeftät allein fein wird . . .  unfer in Gnaden wolle gedenken.

175) Oftpr. Foliant, N r. 54, S. 881 u. 901: Regi Poloniae pro Elbingensibus 
de 26. 4. 1 555 .  . . c um in Prussiam reversus apud Elbingenfes diverterem edoctus 
sum a Senatu eius Civitatis variis se modis pregravari a Rev. Domino Epo. 
W arm.; Oftpr. Foliant N r. 55, S. 128 f.

170) Oftpr. Foliant, N r. 55, S. 43/48.
177) StArch. Kgsbg., Hzgl. Briefarch. C. III , Schreiben der Stadt Elbing an 

die preuß. Räte vom 20. Auguft 1586.
178) Ebenda, C . III, Schreiben Elbings an die preuß. Räte wegen der Voka- 

tion des Magifters Campignius vom 19. 12. 1586.
17u) Vgl. Anm. 177.
180) Ebenda, Oftpr. Foliant, N r. 72, S. 583, Brief des herzogl. Sekretärs 

Andreas Münzer an Johann Ganfewindt v. 3. 12 . 1563.
181) Oftpr. Foliant, N r. 72, S. 584: . . . S o  wollen w ir . . . deßfalls Euer Bitt 

willfahren, und gnädigft zugeben, daß gedachter Ganswindt die Zeit feiner 
Verpflichtung bei Euch bleibe.



empfand der Herzog wärmftes Mitgefühl für die ihm durch Bekennt­
nis der neuen Lehre als wefensverwandt erfcheinenden Perfönlich- 
keiten. So beklagte er den Tod des Elbinger Burggrafen und 
Bürgermeifters Jakob Ricke und empfahl in einem befonderen 
Schreiben Witwe und Kinder der Sorgfalt des Elbinger Rates, da 
der Vater eifrig für die Kirchenreformation gewirkt habe182). Diefe 
Vermittlertätigkeit des Herzogs, von Elbing immer wieder nach- 
gefucht, hat zwar jetzt wie auch fpäterhin183) keine grundlegende 
Entfcheidung herbeiführen können. Dafür erwies fich die Pofition 
des Herzogs nicht kräftig genug und der Gegner durch feine 
ftete Bindung an die polnifche Staatsgewalt zu mächtig. Auch 
Herzog Albrecht konnte in diefer Beziehung nur eine Taktik der 
Verfchleppung anwenden, bis neue außenpolitifche Bindungen auf­
traten, die nicht ohne Einfluß auf die gefamte Innenpolitik Polens 
und Preußens bleiben konnten.

6. B e g i n n  d e r  R e a k t i o n  u n t e r  B i f c h o f  S t a n i s l a u s  H o f i u s  
b i s  z u m  K o n z i l  v o n  T r i e n t .

Das Paladium der preußifchen Sonderftellung gegenüber Polen 
waren die Kompetenz der Landtage und das Indigenatsrecht. 
Lehnten es, den Privilegien gemäß, die weftpreußifchen Räte prin­
zipiell ab, dem polnifchen König in feinen Kriegen gegen Mosko­
witer, Tataren und Türken Heeresfolge zu leiften, fo taten fie aber 
auch nichts für die Ausbildung einer heimatlichen fchlagfähigen 
Wehrkraft. Immerhin befaßen fie in ihrer nach außen hin erkenn­
baren gefchloffenen Einheit das Mittel, fich den Einverleibungs- 
beftrebungen der polnifchen Krone, die die ganze Regierungszeit 
Sigmunds II. Auguft (1548— 72) durchziehen, nachdrücklich zu 
widerfetzen. Auf zwei Wegen gelang es jedoch der polnifchen 
Politik, die Einheit unter den preußifchen Ständen zu untergraben 
und ihre Intereffengemeinfchaft zu zerreißen: durch die Exekutions­
und durch die Kirchenfrage.

Die Exekution befaßte fich mit der Rückgabe königlicher Tafel­
güter, die durch Veräußerung oder Verpfändung in Privatbefitz 
übergegangen waren. Befonders die reichen Kaufleute in den Städ­
ten und der hohe Adel hatten fich für Vorfchüffe, die fie der Krone 
gewährten, mit diefen Tafelgütern bezahlen laffen. Als nun die 
Geldnot in Polen den König zu immer öfteren Kontributionen 
zwang, fchlugen die Unterftände in Polen vor, durch Einziehung 
der ehemals verpfändeten Tafelgüter die Allgemeinheit von der 
Steuernot zu befreien. Trotz der begreiflichen Oppofition der Ober-

1W') Herzogl. Briefarch. C. Brief v. 1 5 . 7 . 1 5 6 1 .
183) Oftpr. Fol. N r. 6 1, S. 105, Schreiben an den Bifchof von Ermland vom 

25.6 . 1 61 5 in causa bannitionis Elbingensium; Oftpr. Fol. N r. 6 1, S. 126, Brief 
an den König von Polen vom 26. 1. 16 16  in causa publicandae adversus Elbin- 
genses bannitionis.
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ftände wurde die Exekution auf dem Warfchauer Reichstag des 
Jahres 1563/64 durchgeführt184). Diefer Befchluß wurde auch für 
Weftpreußen verbindlich, und damit der alleinigen Kompetenz der 
Landtage für Angelegenheiten Weftpreußens ein entfcheidender 
Schlag verfetzt185). Seit diefem Zeitpunkt datiert der Gegenfatz 
zwifchen Ober- und Unterftänden, der fich auf den Landtags­
verhandlungen immer unheilvoller zu zeigen begann.

Ungleich bedeutungsvoller für Weftpreußen war die Kirchen­
frage. Schon Kafimir II. hatte in den Bifchöfen die berufenen 
Vertreter einer kommenden preußifch-polnifchen Staatseinheit er­
kannt186). Wohl hatten noch Nikolaus von Tüngen und Lukas 
Watzenrode mit befonderer Unterftützung der Städte die polnifchen 
Machtgelüfte zurückgefchlagen, aber fchon der Petrikauer Vertrag 
von 15 12  gab dem Polenkönig einen ftarken Einfluß auf die erm- 
ländifchen Bifchofswahlen. Zwar hatte man geglaubt, durch die 
Beftimmung, daß nur ein geborener Preuße und ermländifcher Dom­
herr zum Bifchof nominiert werden dürfe, den polnifchen Einfluß 
für alle Zeiten ausgefchaltet zu haben, aber die weitere Entwicklung 
beweift deutlich, wie gefchickt es Polen verftand, den Petrikauer 
Vertrag zu umgehen und ohne unmittelbaren VerfafTungsbruch die 
wichtigen Bifchofsfitze von Culm und Ermland in feine Hand zu 
bekommen. Man ernannte einfach Polen zu ermländifchen Dom­
herren, erweiterte das Indigenatsrecht auch auf Polen187) und diri­
gierte auf diefe Weife das bald nur noch als Fiktion beftehende 
Wahlverfahren bei dem Frauenburger Kapitel. So mußte denn auch 
das ermländifche Domkapitel im Jahre 1551  unter dem Druck der 
polnifchen Staatsgewalt dem früheren königlichen Sekretär und 
jetzigen Culmer Bifchof S t a n i s l a u s  H o f i u s  den Vorzug vor 
den durch das Kapitel vorgefchlagenen Kandidaten geben188). Den 
preußifchen Ständen war Bifchof Hofius noch weniger angenehm. 
Sie glaubten feiner Ernennung erft zuftimmen zu können, wenn er 
einen „ihnen genehmen Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge“  
annehmen würde189). Daß aber ein Mann von der Qualität eines 
Hofius nicht auf Teilung der Gewalt eingehen würde, war felbft- 
verftändlich. Hatte Hofius fchon als Student in Bologna eine wich­
tige Rolle gefpielt, fo befaß er in feiner Funktion als königlicher 
Sekretär, unterftützt durch die genaue Kenntnis dreier Sprachen, 
der deutfchen, lateinifchen und polnifchen, einen nicht zu unter- 
fchätzenden Einfluß bei Hofe. Seine Ernennung zum culmifchen 
und fpäter zum ermländifchen Bifchof erkannte auch Hofius nicht

18‘) Fifcher, Das Polentum in Weftpreußen, S. 207.
185) Lengnich, Gefchichte Preußens II, S. 239 f.
186) Caro, Gefchichte Polens, 13 , Kap. 2.
187) Hipler, Bibliotheca Warmiensis I, S. 86 ff.
1S8) Lengnich, Gefchichte Preußens II, S. 69.
38S) Simfon, Stanislaus Hofius, Pr. Jahrb., Bd. 89, S. 332.



als völlig rechtmäßig an, das beweift feine Erklärung auf dem Land­
tage vom 13. 5. 1 5 5 1 190). Dennoch mag er die neue Würde als 
Politiker begrüßt haben, fah er doch in der damit verbundenen 
Stellung als Präfes der Lande und als exemter Bifchof ein Gebiet 
voller diplomatifch-politifcher Möglichkeiten. So leiftete er auf dem 
Stanislai-Landtag zu Marienburg 1551  den feit Nikolaus von Tüngen 
eingeführten Eid191), nahm den ihm gebührenden Sitz unter den 
Landesräten ein192) und beruhigte feine Mitftände durch die eidliche 
Verficherung, die Pflichten feines Prälidentenamtes wahrzunehmen, 
die Landesrechte zu fchützen und dafür zu forgen, daß fich das 
Beifpiel feiner Wahl nicht wiederhole193). An Polen befaß Bifchof 
Hofius in politifcher und kirchlicher Hinficht von vornherein einen 
ftarken Rückhalt, aber auch in Preußen erlangte der Parteigänger 
Polens194) rafch einen derartigen Einfluß, daß man lieber einen 
Landtag verfchob als ohne ihn wichtige EntfchlüfTe faßte195). In 
diefer Wertfehätzung des Politikers und in dem Mißtrauen, das man 
dem Polen immer wieder entgegenbrachte, lag ein Zwiefpalt, der 
auf die Dauer nicht ohne Auswirkung bleiben konnte. Das politifche 
Uebergewicht, das der letzte preußifche Präfident im Sinne der alten 
Konftitution innerhalb der preußifchen Räte befaß, erklärt fich viel­
leicht auch aus der Ueberlegenheit des gefchulten Diplomaten und 
erfahrenen Politikers. Gerade diefer Mann, der auch in kirchlicher 
Hinficht Format befaß, mußte aber an der Verquickung von zwei 
gleichbedeutenden Aufgaben fcheitern.

Bei feinem Amtsantritt fand Bifchof Hofius, daß die Stadt 
Elbing, die er bereits am 24. 9 . 1 5 5 1  befuchte — nach alter T ra­
dition mit Fahnen und Kränzen unter dem Geläut aller Glocken 
eingeholt196) — , dem Schein nach katholifch war197), da noch in allen 
Kirchen der alte Kultus geübt wurde. Wie es jedoch um die katho- 
lifche Sache in Wirklichkeit ftand, konnte ihm nicht entgehen, 
wenngleich auch die Haltung des Elbinger Rates zu der Annahme 
berechtigte, daß Elbing feine iurisdiktionelle Oberhoheit an­
erkannte1̂ ) . Der erfte Konflikt ließ denn auch nicht lange auf fich

19°) Lengnich, Gefchichte Preußens II, S. 69.
191) StArch. Dzg., Abt. 29, StänderezefTe N r. 13.
192) Lengnich, Gefch. Preuß. II, S. 67.
193) Ebenda, S. 69; Hirfch, Stanislaus Hofius, Allg. dt. Biogr. 13.
lü ) Hofius flammte aus einer deutfehen Familie. Sein Vater, Ulrich Hofe, 

w ar aus Pforzheim in Baden nach Krakau ausgewandert. Vgl. Eichhorn, Leben 
des Kardinals Hofius; Völker, Kirchengefchichte Polens, S. 198; Hipler, Die deut­
fehen Predigten und Katediefen der ermländifchen Bifchöfe Hofius und Cromer, 
Köln 1885, Einleitung.

19j) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. N r. 14, Stanislai-Landtag zu Marienburg
1552.

1B6) StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elbingenfes, S. 205.
197) BArch. Frbg., Abt. D. 19, Schreiben des Bifchofs an Simon Rudnitzki, 

N r. 178.
108) Hipler-Zakrzewski, Stanislai Hofii Epiftulae II, N r. j 96, Bartholomäus 

G reffe, Konful Elbg. an Bifchof Hofius v. 15 . 12 . i j j i .
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warten. Er entftand aus der Berufung des lutherifchen Predigers 
Petrus E r f a m  durch den Rat199). In fcharfen Worten verlangte 
Hofius in einem Brief an den Elbinger Rat die Ausweifung des 
Petrus Erfam und ermahnte feine unbotmäßigen Diözefanen, „daß 
fie fich nicht unterftänden, irgendeinen Priefter anzunehmen, oder 
auf eine Pfarre oder geiftliches Benefizium, darüber fie ius patronatus 
zu haben vermeinen, einzufetzen, ehe denn, wie fich das gehört, 
derfelbe Priefter uns präfentiert fei und über feine Pfarre oder 
Benefizium genugfam fchriftlichen Schein von uns bekommen 
hat“  200). Die Vertreibung des Erfam wurde mit Hilfe eines könig­
lichen Mandates erreicht201). An feine Stelle trat ein frommer Mönch 
aus Danzig202). Hofius hatte fein Recht durchgefetzt, allerdings nur 
mit Unterftützung des weltlichen Armes. Diefe erfte Zuflucht 
des Bifchofs zur königlichen Gewalt ift bedeutfam für die 
kommende Entwicklung. Es ift der Auftakt einer Reihe von 
Mandaten, die Hofius auch in der fpäteren Zeit durch fein perfön- 
liches Auftreten auswirkte, denen aber König Sigmund II. die prak- 
tifche Unterftützung bald verfagte. Immerhin hatte fich Elbing 
diesmal noch dem Machtfpruch des Patronatsherrn gebeugt. Aber 
jetzt nahm auch Elbing feinen Weg zu König Sigmund II. und 
fuchte fogar über Bifchof Hofius hinweg um Gewährung der 
Religionsfreiheit nach203). Sigmund II., nunmehr von zwei Seiten 
beftürmt, wählte die Rolle des abwartenden Beobachters, ohne fich 
für die eine oder die andere Seite zu entfcheiden.

Der Konflikt Hofius—Elbing begann fich zuzufpitzen. Kaum 
verging ein Landtag, ohne daß der Bifchof feine Klagen wider 
die abtrünnige Stadt vorbrachte. Zunächft wählte er den Weg 
oberhirtlicher Mahnungen. Während ein Landtag am 2 0 . 2 . 1 553  
die Räte des Landes in Elbing verfammelte204), ließ Hofius Rat und 
präfentierende Gemeinde aufs Rathaus rufen und hielt ihnen eine 
große Rede über den wahren katholifchen Glauben205). Er fcheute 
auch vor perlönlichen Ausfprachen mit einzelnen hervorragenden 
Männern der Stadt nicht zurück206), fchrieb den Geiftlichen ihre 
Predigten vor und bevorzugte als Verfaffer der berühmten „Con­
fessio fidei catholicae christianae“  Materien, die „dazumal zwifchen 
den Römifch-Katholifchen und den Augsburger Konfeifionsverwand-

199) Ebenda, N r. 762, Schreiben des Bifchofs Hofius an den Elbinger Pfarrer 
Jakob Kleinfeldt vom 3 0 . 5 . 1 5 52 ;  Hartknoch, Preuß. Kirchenhiftorie, S. 980.

20°) H ipler-Zakrzewski II, N r. 831 ,  Brief vom 2 0 .9 .15 5 2 .
201) Hartknoch, Preuß. Kirchenhiftorie, S. 9x8.
202) BArch. Frbg., Abt. D. 18, Fol. 105, Schreiben des Bifchofs Hofius an 

den Elbinger R at vom 16. 9. 1552.
*03) Hartknoch, S. 980.
20i) Eichhorn, Kardinal Hofius I, S. 129.
~05) Hartknoch, S. 981.
206) Opera Stanislai Hofii, Köln 1584, Tom. II, S. 70 ff . . .  .„vocavi ad me 

postea duos ex illis qui videntae esse doctiores in ea civitate . . . “
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ten ftrittig waren“  207). Er weilte während der Faftenzeit des 
Jahres 1553 in Elbing und bemühte fich, mit dem ganzen Fanatis­
mus, der feinem Wefen eigen, um die Wiedergewinnung der Ab­
trünnigen. Es befiehl kein Zweifel, daß Hofius in der Erreichung 
der alten Glaubenseinheit fein Lebenswerk erblickte; um fo fchwerer 
mag ihn das Fehlfchlagen feiner Bemühungen in Elbing, der 
bedeutendften Stadt feiner eigenen Diözefe, getroffen haben. Der 
Rat redete zwar von dem berühmten guten Willen, ließ ihn aber 
bei der Ausführung völlig vermifTen. Schroff lehnte nun Hofias 
jede weitere Gemeinfchaft mit der hartnäckigen Stadt ab, was in 
Anbetracht der gerade fchwebenden Münzangelegenheit die Elbinger 
zu der Bitte zwang, „er möge fein Gemüt nicht von ihnen ab­
wenden208). Trotz diefer Bitte wirkte Hofius beim König ein 
„Refkriptum“  aus, das den Elbingern jede Aenderung in der 
Religion unterfagte. Allein Elbing beeilte fich nicht, diefem Befehl 
nachzukommen. Man wußte auch in Preußen, daß König Sigmund II. 
fich wohl zu Worten, nicht aber zu Taten — fei es für oder gegen 
die Reformation — aufzufchwingen vermochte209. Zudem trug das 
Polenreich in jenen bewegten Tagen das Merkmal einer ungewöhn­
lichen Toleranz in Glaubensangelegenheit. Der Individualismus, 
fchon immer ein befonderes Kennzeichen der polnifchen Schlachta, 
gewährte auch der perfönlichen religiöfen Ueberzeugung größere 
Freiheiten, als das Mittelalter fie in anderen Ländern kannte. 
Gerade das fünfte Jahrzehnt des 1 6.  Jahrhunderts muß als Höhepunkt 
des Proteftantismus in Polen angefehen werden. Der letzte Jagiel- 
lone Sigmund II. mußte lavieren zwifchen der Forderung der hohen 
Geistlichkeit, die ihre Sache felbft führte, und dem nicht unbeträcht­
lichen Druck der Gegenfeite210).

Es ging um das Preftige, zu deutlich fpricht diefe Tendenz aus 
dem Michaelstag des Jahres 1553.  Bei der üblichen Begrüßung durch 
den Landespräfidenten reichte Hofius zwar den Abgeordneten der 
Stadt Thorn die Hand, verlangte von den Elbingern aber erft zu 
wiflen, ob fie „fchismatici oder Catholici“  wären211). Die Elbinger 
erwiderten nichts darauf, nahmen des Bifchofs Handlung als eine 
Befchimpfung, verließen unter Proteft die Verfammlung und be- 
fchwerten fich bei den übrigen Räten. Durch die Vermittlung des 
culmifchen Woiwoden kam dennoch eine Unterredung zwifchen den

j^ o  Das kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.

207) Hartknoch, S. 982.
208) Ebenda, S. 984.
200) Erdmann-Hanifch, Gefchichte Polens, S. 140.
21°) Völker, Kirchengefch. Polens, S. 199.
211) Opera Stanislai Hofii II, S. 81. , . . dedi raanum Thornenfibus, secundo

loco erant Elbingenfes, quibus manum subtraxi, ac prius me veile scire dixi:
schismatici essent, an catholoci? Illi ad interrogationem meam non responderunt,
sed rubore suffusi abierunt; vgl. auch Pfarrarchiv v. St. Nikolai, Abfchrift aus 
dem 17 . Jahrhundert, „de actis cum Elbingenfibus; Hartknoch, S. 984; Lengnich 
II, S. 109.
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ftreitenden Parteien zuftande. Sie verlief ergebnislos, verlangte 
doch Hofius nichts anderes, als daß die gefamte Stadt zur alten 
Lehre zurückkehren follte. Umfonft beriefen fich die Elbinger auf 
die Haltung der anderen Städte, vergeblich boten fie das Verfprechen,, 
innerhalb der Stadtmauern die alten Zeremonien beizubehalten212). 
Hofius blieb bei feiner Forderung, der die Elbinger weder entfprechen 
konnten noch wollten. Dennoch wäre die Annahme verfehlt, daß 
die gefamte Bevölkerung der Stadt Elbing reftlos dem vom Rat ein- 
gefchlagenen Weg folgte213).

Beide Parteien wandten fich nun an König Sigmund II. Faft 
fchien der König den Rat der Stadt Elbing begünftigen zu wollen. 
Der H of wünfchte eine Beilegung des Streites und betraute, nach 
dem Urteil Fifchers auf Wunfch der Elbinger214), den Marien­
burger Woiwoden Achatius von Z  e h m e n mit der Schlichtung der 
leidigen Angelegenheit. Die Wahl diefer Perfönlichkeit war denkbar 
günftig. Sowohl mit Elbing als auch mit Bifchof Hofius unterhielt 
Zehmen freundfchaftliche Beziehungen215); außerdem befaß er am 
polnifchen Königshofe beträchtlichen Einfluß. Zehmen reifte nach 
Elbing und Heilsberg, unterhandelte mit beiden Parteien, aber eine 
Verföhnung oder einen für beide Seiten annehmbaren Vergleich 
brachte auch er nicht zuftande. Vergeblich warb er für Einheit 
unter den preußifchen Räten, umfonft verfuchte er den Bifchof zur 
Milde zu beftimmen; Hofius warf ihm Parteilichkeit zugunften 
Elbings vor216) und erblickte in dem bisher gefchätzten Mitarbeiter 
von nun ab den Gegner feiner kirchlichen Beftrebungen. Hofius mag 
fchon bei diefen Verhandlungen erkannt haben, daß Achatius von 
Zehmen mit feinem Einfluß bei den preußifchen Räten und beim 
Königshofe in Polen als Parteigänger eine wefentliche Stütze, als 
Gegner aber von nicht zu unterfchätzender Bedeutung war. Zehmen 
fah bei den bereits fpielenden Unionsverhandlungen in der Erhaltung; 
der Einheit innerhalb der preußifchen Stände die alleinige Möglich­
keit einer Selbfterhaltung Preußens. Hofius dagegen betrachtete 
die kirchliche Frage als das Primäre217). Diefe verfchiedenartige

212) Hartknodi, S. 984.
213) H ipler-Zakrzewski II, N r. 1 12 5 , Hofius an Martin von Alexwangen 

vom 7. 12 . 1 553:  Alexwangen hatte um Erlaubnis nachgefucht, daß feine Hochzeit 
in der gebundenen Zeit (Adventszeit) ftattfinden dürfe. Hofius hatte die E r­
laubnis erteilt, gratuliert ihm zur Hochzeit: . . .  daß Ihr der H l. Kirche Ein- 
fetzung nicht übertreten wollt, gefällt uns wohl, wie w ir auch fonft von vielen 
aus der Gemeinde verftanden, denen des Rates Vornehmen nicht g e fä llt . . . “

214) Fifcher, Achatius von Zehmen, S. 9 1.
‘>15) Ebenda, S. 5; Hipler-Zakrzewski II, N r. 934, Brief des Hofius an den 

Elbg. R at v. 13 . i . 1553.
216) Fifcher, Achatius von Zehmen, S. 3 1.
~17) Bayle, Dictionaire historique et critique, Bd. II, 1730, S. 800/1 (Hofius);; 

Opera Stanislai Hosii II, p. 263; Lengnich, Gefchichte Preußens II, S. 364 f-, Anm.
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Einftellung der beiden ftärkften Perfönlichkeiten Weftpreußens, die 
beide ihre Unterftützung innerhalb des Landesrates fanden, ließ fich 
kaum vereinen. Es ift für die fpätere Zeit billig zu fagen, daß 
Elbing durch feine Unterwerfung unter das Gebot des Bifchofs den 
Konflikt vermieden, oder Bifchof Hofius eine andere Löfung des 
Problems hätte finden müffen. Vielleicht wäre durch die gemein- 
fame Aktion eines Hofius und eines Zehmen der Schlag von Lublin 
verfchoben, niemals aber verhindert worden. Weftpreußen, vor 
allem die Städte als wirtfchaftlich bedeutungsvollfte Mächte, pochten 
auf ihre Sonderftellung und auf ihre Privilegien, ohne jedoch in der 
Lage zu fein, diefe Sonderftellung ftets behaupten zu können, fchon 
weil fie untereinander häufig im Streite lagen. Aehnlich, wie fie 
fich gegen Durchführung der Exekution gewehrt hatten, opponierten 
fie jetzt, und nur noch kräftiger, gegen die neue Taktik Polens, 
durch Aufrollen der Kirchenfrage den im polnifchen Senat fitzenden 
preußifchen Bifchöfen eine wefentliche Stärkung zu geben. Bei der 
Gefamtftruktur der polnifchen Verfaffung begann fich die allmählich 
einfetzende katholifche Reaktion während der zweiten Hälfte 
des 1 6. Jahrzehntes — nicht ohne die entfcheidende Mitarbeit Hofius’
— verhängnisvoll für das neue Bekenntnis auszuwirken. Was im 
ausgedehnten polnifchen Reiche möglich, follte nicht auch in Preußen 
durchführbar fein? Hier liegt der Grundfehler in der Politik des 
Hofius: er unterfchätzte Leiftungsfähigkeit und Selbftbewußtfein 
der Räte im allgemeinen und die fich während des 15. und 1 6 .  Jahr­
hunderts entwickelnde Autonomie des Elbinger Rates im befonderen. 
Nicht Hofius war es, den der Elbinger Rat mit aller Zähigkeit 
bekämpfte, fondern die Gefahr einer neuen Herrfchaft, der er durch 
den Abfall vom Orden entronnen zu fein glaubte.

Die Haltung des Bifchofs Hofius gegenüber Elbing ftempelt 
ihn zweifellos zum doktrinären Kirchenfürften. Der Ausrottung 
der Ketzerei galt fein ganzes Wirken. Zur Erreichung diefes Zieles 
verfuchte er alles aufzubieten: feine eigene reiche Begabung, den 
Einfluß, den feine Stellung als Kirchenfürft und Landesherr ihm 
bot, fei es, daß er durch die Macht der Ueberredung und äußerer 
Vorteile oder durch Ausficht auf harte Strafen und bürgerliche 
Zurückfetzung oder durch freundfchaftliche Beziehungen und die 
Fürfprache hoher Gönner und nicht zuletzt durch den Druck könig­
licher Gewalt fein Ziel zu erreichen fuchte. So bedeutete der Kam pf 
zwifchen Elbing und Hofius das praktifche Ringen zweier Ideen 
um ihre Dafeinsberechtigung, genährt durch eine bereits einfetzende 
erbitterte Polemik218). Es ift die Zeit, da in Polen auch die erfte
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218) U m  1 5 5 1 / 5 3  fchrieb C ro m e r, d er b ek an n te  V e r fa f fe r  d er „ H if to r ia  
P o lo n ia e “ , fe in  G efp rä ch  eines H o fm a n n e s  m it einem  M önch, das m it anfchau- 
lich er K la rh e it  d ie G ru n d z ü g e  d er k ath o lifch en  R e lig io n  erh e llt. V g l .  V ö lk e r , 
K irch en gefch ich te P o len s, S . 226 .
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päpftliche Nuntiatur errichtet wurde219), die freilich noch keinen ent- 
fcheidenden Einfluß auszuüben vermochte, aber in ihrer engen 
Verbindung mit der polnifchen höheren Geiftlichkeit auch von diefer 
Seite her den Willen zum Zentralismus aufweift.

In Preußen verging kaum ein Landtag, der nicht eine Auf­
rollung des konfeflionellen Konfliktes brachte. Zum Stanislai- 
Landtag des Jahres 1554 hatte fich Hofius ein königliches „M iffiv“  
verfchafft, das den Elbingern anbefahl, zur römifchen Kirche zurück­
zukehren220). Nach Verlefung des Briefes, der lateinifch abgefaßt 
war, wurden die Vertreter Elbings zur Antwort auf gef ordert. In 
diefer Bedrängnis beriefen fie fich auf ihre angebliche Un­
kenntnis des Lateinifchen und gingen in ihre „Herberge“ , um 
den Brief zu überfetzen und dazu Stellung zu nehmen. Ihre Ant­
wort beftand in einer Bitte um Auffchub, da „diefer Handel faft 
Wichtigkeit und nicht allein das Zeitliche, fondern auch das Ewige 
und auch die Seligkeit betreffe“ . Bifchof Hofius, der diefe alte 
Taktik durchfchaute, war mit einem derartigen Befcheid 
naturgemäß nicht zufrieden, zumal er Elbing fchon mehrfach 
Frift gewährt hatte. Aber die Haltung der übrigen Räte, die in 
ihrer Mehrzahl die Forderung Elbings für berechtigt erklärten, ließ 
Hofius vom Aeußerften abftehen und den erbetenen Auffchub noch 
einmal gewähren. Vielleicht hätte diefe Verfchleppungspolitik, 
unterftützt durch die Haltung der weftpreußifchen Räte und 
die Unentfchiedenheit des polnifchen Hofes, auch in der Angelegen­
heit Elbing-Hofius zu einem vorübergehenden Kompromiß geführt, 
wenn nicht ein weiteres Moment den bereits beftehenden Konflikt 
zu offener Feindfchaft verfchärft hätte. Der Rat von Culm hatte 
im Jahre 1553 den Königsberger Magifter Johannes H o p p e  zum 
Leiter der Culmer Schule berufen. Der culmifche Bifchof Lubodzieski 
hatte zunächft keinen Einfpruch erhoben, wurde aber durch Ein- 
fchreiten des polnifchen Vizekanzlers Przerembski dazu gezwungen, 
Hoppe zu entlaflen, mit der Begründung, „daß er aus Königsberg, 
einem der Religion verdächtigen Orte, käme, in Wittenberg ftudiert 
habe und folglich nicht geeignet fei, die Schule im Sinne der reli- 
giöfen und kirchlichen Bedürfniffe der katholifchen Kirche zu 
leiten“  221). Diefe Tat des culmifchen Bifchofs führte auf dem er­
wähnten Stanislai-Landtag unter der Führung des Marienburger 
Woiwoden Achatius von Zehmen zu einem Proteft gegen den Bifchof 
von Culm222). Zwar blieb die Entlaffung des Hoppe beftehen, aber

219) Zum erften päpftlichen Nuntius am polnifchen Königshofe wurde im 
Jah re  1556 Aloifius Lipomani, Bifchof v. Verona, der fpätere erfte Vorfitzende 
des Trientinums, ernannt.

22°) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. N r. 14, Stanislai-Landtag zu Marien- 
burg 1554.

2̂1) Fifcher, Achatius v. Zehmen, S. 9 1.
“22) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. N r. 14, Landtag 1554; ebenfo Lengnich, 

Tom . II, S. 1 1 3.



die Oppofition gegen den unverkennbaren Einfluß des Bifchofs 
Hofius erhielt ihre fcharfe Wendung in der Berufung des Magifters 
Hoppe an das Elbinger Gymnafium223) am 19. 12. 1555224).

Der Landtag zu Marienburg 1556225) enthielt die Forderung des 
Hofius, daß Hoppe fich nach Heilsberg begeben folle, und die 
Berufung der Elbinger auf das alte Herkommen, Schulmänner und 
Prediger felbftändig annehmen zu können. Die Rede des Bifchofs,. 
die er dann auf dem Michaelislandtag 1556 hielt, ift ein auffälliges 
Zurückweichen226). Der Grund dafür lag in der mangelnden Hilfe 
von feiten des polnifchen Hofes. Die Tendenz Sigmunds II., die 
fpäter zu Beginn der fechziger Jahre zu dem königlichen Befehl 
führte: „Hofius möge in Religionsfachen nichts movieren, noch 
einige Befchwerde deswegen jemandem machen“ 227), mag bereits 
damals fich zum erftenmal geltend gemacht haben. Zwar erreichte 
Hofius durch Einfetzung feiner Perfönlichkeit, die immer noch einen 
bedeutenden Einfluß auf König Sigmund II. ausübte228), die Er­
klärung des königlichen Legaten auf dem Michaelislandtag des 
folgenden Jahres: „es folle fich niemand unterftehen, in Religions­
fachen etwas zu ändern, und die Schulbedienfteten follten auch in 
der bifchöfliehen Iurisdiktion fein“  229). Die gleiche Klangfarbe 
trug auch das Edikt gegen die Ketzer vom 9. 1. 1557230). Beide 
Maßnahmen erwiefen fich praktifch allerdings als völlig wirkungslos. 
Auf Betreiben des Marienburger Woiwoden Achatius von Zehmen 
wurde eine befondere Kommiffion eingefetzt, die den Schulftreit 
um den Magifter Hoppe fchlichten follte. Sie erwies fich bereits 
nach ihrem Zuftandekommen als überflüflig, da auch Hoppe —

223) Hartknoch, S. 987.
224) StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elbingenfes, S. 209.
225) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. N r. 14, Stanislai-Landtag 1556 zu 

Marienburg.
226) Ebenda, Abt. 29, St.R. 14, Michaelislandtag zu Graudenz 1556 : 

. . .  Wie das jetzum zum Elbing zugehe, da man noch für Papft, Bifchof noch 
K gl. Majeftät Augen hat, fondern man w ill alles felber fein, fowohl Papft, 
Bifchof und König, man fürchtet niemand mehr und tuts beweifen, daß fie nicht 
allein den Schulmeifter Hoppius, einen ketzerifchen Menfchen, halten, fondern 
haben neulich wie berichtet, einen neuen Prediger genommen, da ich mich doch 
erboten, daß ich ihnen wollte einen neuen Prediger zuftellen. Sie haben es aber 
abgefchlagen, dabei Tagend, daß fie mir nicht raten wollten, daß ich ihnen neue 
Prediger folle zuftellen; dann fie mich gefragt, ob er auch einer der Augsburgi- 
fchen KonfelTion wäre, wo nicht, wüßten fie ihn nicht anzunehmen. (Der 
Elbinger Rat hatte feit dem Juni 1555 den proteftantifchen Prediger Valentin 
Sarcerius als Prädikanten angenommen, was mehrere fcharfe Mandate des- 
Bifchofs verurfachte.) Vgl. StArch. Elbg., Ram fay, Tom. II, S. 215/220; Benrath, 
Die Jefuiten in Braunsberg, S. 47.

227) StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elb., S. 222; Opera Stanislai Hofii* 
Tom. II, p. 269.

228) StArch. Kgsbg., Hzgl. Briefarch. B. 2, Brief des Grafen Stanislaus von. 
Thancin an den Herzog Albrecht vom 3. 12. 1556.

220) Hartknoch, S. 989.
23°) Völker, Kirchengefch. Polens, S. 199.
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wie früher Gnapheus — fein Amt freiwillig niederlegte, nach Danzig 
ging und dort bald zum Rektor des neufundierten Gymnafiums 
gemacht wurde231).

Es ift vielleicht intereflant zu fehen, wie die Elbinger Bürger­
fchaft diefem Waffengang des Rates und des Bifchofs gegenüber- 
ftand. Bifchof Hofius befaß innerhalb der Elbinger Gemeinde eine 
Gruppe von Anhängern, die ihn über die wefentliehen Vorgänge in 
Elbing unterrichteten232). Wir hören Klagen über das rückfichtslofe 
Vorgehen des Elbinger Rates, über gelegentliche Zufammenftöße der 
feindlichen Parteien, ja auch über lebensgefährliche Angriffe gegen 
die „Papiften“ . Hierbei handelte es fich zweifellos um die gleiche 
Ablehnung eines beftimmten Volksteiles gegen alles Klerikale, wie 
wir fie in den dreißiger Jahren in den öffentlichen Parodien er­
kannten; nur daß der jetzige Volksgeift fich gewalttätiger äußerte.

Parallel hierzu lief aber eine andere Volksbewegung, die zwar 
hinter der allgemeinen Stimmung gegen die polnifchen Bedrohungen 
vorübergehend zurücktrat, die dann aber, als diefe Gefahr in un- 
beftimmter Ferne blieb, mehr und mehr das Uebergewicht gewann: 
es war die alte Spannung zwifchen Rat und Gemeinde. Noch 
immer führte der Rat ein unumfehränktes Regiment. Zivil- und 
Kriminaljuftiz, Verwaltung und Finanzen gehörten zu feinem Reftort. 
„In  Elbing ift gut Ratsherr zu fein,“  pflegte der Bürgermeifter Hans 
Sprengel zu fagen233). Die auf Lebenszeit errungene Würde, die in 
der Praxis beftehende Erblichkeit des Amtes ließen die Ariftokraten 
auf die gemeine Bürgerfchaft herabfehen, deren geringe Rechte fie 
noch nach Möglichkeit befchränkten. Böfe Gerüchte über junker­
hafte Gewalttaten der Söhne diefer Ratsherren kurfierten innerhalb 
der Gemeinde. Den Ausdruck der Volksftimmung beweift die 
Stellungnahme zur Aufnahme der Ratsfamilie Jungfchulz in den 
Adelsftand derer von Röbern. Einer aus der Familie, Heinrich, follte 
einen Kaufmann in der Nähe der „Lahmen Hand“  überfallen haben, 
daher entftand der Vers:

„Er raubte bei der Lahmen Hand,
Ward drum Henrich Straß-Roeber genannt“  234). 

Andererfeits war die Gefchloflenheit diefer Ratsclique fo groß, daß 
der Einzelne für die Intereffen diefer Gefamtheit Opfer zu bringen 
verftand, und in der Einheit diefer Minorität liegt der Erfolg ihrer

231) Hartknoch, S. 1 91 ;  H ipler-Zakrzewski II, N r. 17 12 , Schreiben des 
Hofius an den königlichen Sekretär Stanislaus Karnkowski vom 19. u. 22. 2. 1557.

232) H ipler-Zakrzewski II, N r. 1303, Auguftinus Brauel, Elbinger Pfarrer, 
an Bifchof Hofius vom 13 . 12 . 1554; N r. 15 7 1, Hofius an Cromer vom 4. 3. 1556

• Certe magis opus erit ibi (Elbing) sacerdoti catholico . . . “  Vgl. auch die im 
BArch. Frbg. Abt. D. 99 enthaltenen Briefe der Bürger Barthelmus Greffe, 
Thomas Schymenfchmidt, Michel Ferman.

233) Reufch, Vor -koo Jahren, Altpreuß. Monatsfchr. Bd. 7, S. 14 1 ff.
231) Ebenda, S. 142.
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bisherigen Politik. Doch blieben die foziale und auch die kirchliche 
Bewegung latent, bald mehr, bald weniger hervortretend, bis fie 
dann in den fechziger Jahren zu einer Art Schickfalsgemeinfchaft 
zufammenwuchfen. Die Friedwaldfchen Händel, religiöfer Kosmo­
politismus und polnifcher Zentralismus ergaben, da fie zeitlich zu- 
fammenfielen, einen Druck, dem diefe zahlenmäßig kleine Arifto- 
kratie doch nicht gewachfen war. Vorerft fchien die Entwicklung 
noch einmal den Elbinger Rat zu begünftigen. Zu dem bevor- 
ftehenden Reichstag, der auch die Religionsfachen entfcheiden follte, 
fchickten die großen Städte ihre Deputierten unter Führung des 
Marienburger Woiwoden Achatius von Zehmen und erreichten 
durch Unterftützung des Herzogs Albrecht235) am 4. Juli 1557 ein 
Privileg, das den freien Gebrauch des Abendmahls sub utraque 
specie bis zum nächften Ratstag erlaubte. Es war 6 Monate nach 
dem königlichen Edikt gegen die Ketzer. Für Elbing befaß das 
Privileg keine Gültigkeit, dafür hatte Bifchof Hofius doch geforgt. 
Aber es war nur ein Pyrrhus-Sieg, denn am 22. 12.  1558 erreichte auch 
Elbing fein Privileg der freien Religionsübung236) in der Dominikaner­
kirche237). Allerdings in Abwefenheit des Bifchofs. Am 14. 7. 1558 
hatte Hofius Preußen verlaßen, fich zunächft nach Rom, dann zum 
Konzil nach Trient begeben und kehrte erft 1564 in feine Diözefe 
zurück238). Schon am 1 1 .  5. 1558 erteilte Sigmund II. der Stadt ein 
befonderes Privileg, das den wichtigen Zufatz trug: „Daß die Rats­
herren und Bürgermeifter der Stadt das Gymnafium, darin bis anhero 
die Jugend in allen freien Künften und Difziplinen unterrichtet
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235) Lengnich, Gefchichte Preußens II, S. 159.
238) Urkunden und Beiträge zur preuß. Gefch., hrsg. von Crichton 1783, 

S. 5 1 ;  Hartknoch, S. 992; Fifcher, Achatius von Zehmen, S. 102.
237) Das Klofter der Dominikaner, gegr. 1237, w ar neben dem nur kurze 

Zeit beftehenden Brigittenklofter die einzige Ordensniederlaffung in Elbing. 
1523 verbot der R at den Dominikanern das Predigen und das bisher übliche 
Nachtläuten. Bifchof Fabian hatte hiergegen keinen Widerfpruch erhoben. Da 
griffen Prior und Lektor zur Selbfthilfe, beluden ohne VorwifTen der anderen 
Brüder und des Rates einen Leiterwagen mit den bellen Kloftergütern und ver­
ließen die Stadt. Der R at ließ fie zwar verfolgen, konnte aber von den ent­
führten Gütern nichts retten. Um das noch reftliche Kirchengut zu fichern,. 
mußten es die Mönche aufs Rathaus bringen. Ihre Lage wurde immer drücken­
der, denn das Klofter befaß keine Liegenfchaften. Die Mönche lebten von den 
Wohltaten und den Almofen der Stadtbewohner, und diefe Einkünfte wurden 
mit Eindringen der reformatorifchen Ideen immer fpärlicher. Der V erfall des 
Klofters wurde offenfichtlich. 1542 übergab der letzte Prior Bartholomäus 
Heydenreich — es blieb ihm keine andere Wahl — Klofter, Kirche und Kirchen­
gerät dem R at gegen lebenslänglichen Unterhalt der beiden letzten Brüder. Nach 
ihrem Tode trat der Elbinger Rat das Erbe an. In der Klofter- oder „Münch­
kirche“  amtierte der erfte lutherifche Prediger, hier wurde zucrft das Abendmahl 
unter beiderlei Geftalt gereicht. St. Marien wurde die Pfarrkirche der Pro- 
teftanten. Einer Reaktion durch werbende Mönchspredigten hatte der R at vor­
gebeugt. Vgl. hierzu StArch. Elbg., Rats-Rez. Jahrg. 17 19 , Seffio vom 6. 10 ; 
Fuchs II, S. 3 jo  u. 352 Anm.; Rupfon, Annales Elbingenfes, S. 188.

238) Eichhorn in E. Z. I, S. 354.
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worden, folches nach ihrem Gefallen zu regieren haben mögen“  239). 
Die offizielle Anerkennung des Privilegs erfolgte am 4.4.  1560240). 
Damit hörte auch die Vakanz auf, die durch die Amtsniederlegung 
Hoppes und Ablehnung des von Hofius erwähnten Nachfolgers ge- 
fchaffen war: der Rat ftand wieder einmal auf der Höhe feiner 
Macht.

7. D e r  S c h a c h z u g  d e s  K a r d i n a l s  H o f i u s .  R ü c k g a b e  v o n
S t .  N i k o l a i .  E i n f ü h r u n g  v o n  J e f u i t e n p r e d i g e r n .

Die Abwefenheit des immerhin noch fehr mächtigen Gegners 
verfchaffte dem Rat einen vollen Sieg. Es ift gleichfam die letzte 
Phafe einer autonomen Ratsregierung, die erft durch die Rückkehr 
des zum Kardinal kreierten Bifchofs Hofius gefährlich erfchüttert 
und durch die Lubliner Union 1569 zu einem gewiffen Ende geführt 
wurde.

Die kleine Schar von Katholiken, die fich bisher noch in 
Elbing gehalten hatte, wagte bei der durch die Abwefenheit des 
Bifchofs beftehenden Schutzlofigkeit nicht, fich offen zur alten T ra­
dition zu bekennen. Kein katholifcher Seelforger amtierte in 
St. Nikolai, nachdem der letzte Pfarrherr Auguftinus B r a n d t  nach 
wechfelvollem Kam pf mit dem Rat im Jahre 1562 geftorben war241). 
In feinem Nachfolger Nikolaus K  o ß 242) hatte die bedrängte Elbinger 
Gemeinde zwar einen „homo politicus“ , aber keinen Hirten erhalten. 
Nikolaus Koß lebte als königlicher Sekretär am polnifchen Hofe 
und beftellte mit der Verwaltung der Elbinger Parochie einen Ver­
treter. So übergab am 25. 5. 1562 der Vater des Nikolaus, Paul 
Koß, dem Rat das Ernennungsfehreiben feines Sohnes und verwaltete 
anftatt feines Sohnes die Pfarre von Sankt Nikolai243). Zwar fagt 
Eichhorn, daß es Nikolaus Koß im Kam pf mit dem Rat gelang* 
einige Hufen Kirchenlandes zu erftreiten und den Beftand der feit 
1532 erteilten 1 0  Fifchauer Hufen zu garantieren244); die vorliegen­
den Quellen geben aber ein völlig anderes Bild. Ramfay berichtet, 
daß die Stadt „dem Herrn Nikolaus Koß zwei Huben Land und 
jährlich 1 0 0  Taler zur Kontentation gegeben“  245). Woher diefe 
ungewöhnliche Freigebigkeit des Rates? Die Erklärung bringt der 
nächfte Satz bei Ram fay: „E r (Koß) habe fich dafür verpflichtet, 
bei Hofe als ein Agent zu dienen.“  Die damals durchgängige Kor­
ruption machte auch vor den Toren der polnifchen Geiftlichkeit nicht 
Halt. So felbftverftändlich Nikolaus Koß die immerhin ganz er­
trägliche Elbinger Pfründe annahm, ohne überhaupt an eine Durch­

23e) P re u ß . Sam m l. a lle r le i b isher u n ged r. U rk u n d e n  I , 17 4 7 , S . 92/94.
240) StArch. Elbg., Urk. IX , 291.
241) Kathol. Pfarrarch. St. N ikolai, Elenchus Parochorum; Ram fay II, S. 2 18 .
242) Ebenda; Presbyterilogia Warm., S. 240; E. Z. 3, S. 322.
243) Eichhorn, Stanislaus Hofius II, S. 192/93.
24*) StArch. Elbg., Ram fay II, S. 223.



führung feiner Pflichten zu denken, fo felbftverftändlich fchloß er 
auch Verträge über Kirchen- und Kloftergüter mit dem Elbinger 
Rat ab, die für beide Teile einträglich waren. In diefer Zeit brachte 
fich der Elbinger Rat auch in den Befitz des Beghuinenklofters240), 
das nunmehr in ein Spital umgewandelt wurde247). Da Nikolaus 
Koß fein Amt praktifch nicht ausübte, fein Vater hierfür nicht die 
Berechtigung befaß, mußte man einen Gehilfen annehmen. Die 
Wahl fiel auf einen Mann, der zwar das gute Einvernehmen 
zwifchen dem „edlen Herrn Paul Koß und einem Ehrbaren Rat der 
Stadt Elbing“  nicht ftörte, dem Katholizismus aber ungeahnten 
Schaden zufügte: es war der im Eheftand lebende Prädikant Jo ­
hannes S a r c e r i u s  248). Wie weit fich Sarcerius oder ein anderer 
Gehilfe durchfetzten, wiffen wir nicht; aber das 1569 erlaffene 
königliche Mandat, das den Elbingern befahl: „ut Parochus in 
Ecclesiis acceptent eos, quos Cardinalis Hofius aut eius Vicarius 
instituerit“  249), redet eine deutliche Sprache.

So erwünfcht dem Elbinger Rat demnach die Abwefenheit des 
Bifchofs Hofius gewefen fein mag, fo dringend notwendig erfchien 
feine Rückkehr in politifcher Hinficht, als Präfident der Lande 
Preußen königlichen Anteils. Viele weftpreußifchen Räte vermißten 
bei der bedrohten Lage des Landes die überragende Perfönlichkeit 
eines Hofius und ließen fie immer dringlicher feine Rückkehr ver­
langen250), Auf dem Michaelislandtag 1563 verfaßten fie ein 
Schreiben an den Kardinal nach Trient, in dem fie um feine be- 
fchleunigte Rückkehr zum bevorftehenden Reichstag oder um eine 
Interpellation beim König zum Schutz ihrer Privilegien baten. In 
feiner Antwort ftellte Hofius den bevorftehenden Abfchluß des 
Tridentinums in Ausficht, beftätigte die Abfaffung des verlangten 
Schreibens an den König und erteilte den preußifchen Räten den 
Rat, fich auf das Beifpiel ihrer Vorfahren zu ftützen251). Bereits 
während des Stanislai-Landtags 1564 präfidierte Hofius wieder nach
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246) Ullmann, Reformatoren vor d. Reformation, 2, S. 17 ; Bötticher, Die 
Anfänge der Reformation i. d. preuß. Landen ehemals poln. Anteils, S. I u. II. 
Die Beghuinen und ihre männl. Vertreter, die Begharden, waren Betbrüderfchaften, 
die um die Mitte des 13 . Jahrhunderts auch nach Preußen gekommen waren. 
1 3 1 7  erklärte Papft Johann X X I I .  ihren Stand für aufgehoben, weil die Irr­
lehren der Fratricellen und der Sekte des freien Geiftes bei ihnen Eingang ge­
funden. Diefes Verbot wurde 1 31 8 mit der Anweifung an die kgl. Behörden 
gemildert, die noch völlig verdachtfreien Vereine zu fchonen. Die Beghuinen 
gewannen, als fie mehr und mehr das Amt barmherziger Schwellern ausübten, 
Duldung und Anerkennung bei Kirche und Volk. So beftand auch in Elbing 
ein „Konvent“  diefer Frauengefellfchaft.

247) Hartknoch, S. 992/93.
248) StArch. Elbg., Ram fay II, S. 2 2 1 ; Eichhorn, 'Stanislaus Hofius II, S. 193.
249) StArch. Elbg., Index Archivi, Ecclesiastica, p. 1 3 1 ;  vgl. auch Ram fay II, 

S . 223.
250) Lengnich, Gefch. Preuß. II, S. 272.
251) Ebenda, S. 301.
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alter Weife252). Mehr und mehr übertrugen die Räte dem Kardinal 
•die Leitung der Staatsgefehäfte, nachdem durch den Tod Zehmens 
„die letzte Säule preußifcher Selbftändigkeit zufammenbrach“  253). 
Diefe Gefamtverantwortung, die in den Lubliner Verhandlungen 
eine entfcheidende Rolle fpielte, hat Hofius in dem Urteil fpäterer 
Zeitgenoflen zum „Landesverräter“  geftempelt. Es darf aber nicht 
überfehen werden, daß die Sprache der Räte zur Zeit der Union 
eine wefentlieh andere Klangfarbe hat. Die Tragik in der Sendung 
des Bifchofs liegt in feiner Doppelftellung als preußifcher Landes- 
präfident und polnifcher Senator, die er nicht immer ftreng von­
einander zu fcheiden vermochte.

Leitete das Konzil von Trient ganz allgemein eine neue Phafe 
im Leben der katholifchen Kirche, eine Fertigung der alten Lehre 
ein, fo war Kardinal Hofius der Mann, diefen neuen Geift fowohl 
in Polen als auch in feiner eigenen Diözefe zur Durchführung zu 
bringen. Hofius und der zweite Legat Polens beim Tridentinum, 
Commendone, wußten den König bald zum Einfehreiten gegen das 
überhand genommene Sektenwefen zu veranlaffen254). Die unent- 
fchloffene Natur des Königs und die neue Einftellung der polnifchen 
Schlachta, die am proteftantifchen Prinzip und feinen vielen Varia­
tionen irre geworden und wieder vertrauensvoller zu der vom Reform- 
geift des Tridentinums erfüllten katholifchen Geiftlichkeit fchaute, 
wurden beftimmend für die nun bewußt einfetzende Gegenrefor­
mation in Polen. Auch für das geiftige Leben des Ermlandes bedeutet 
die im Jahre 1565 abgehaltene Diözefanfynode, auf der die Dekrete 
des Tridentinums verkündet und angenommen wurden, den Ueber­
gang vom Mittelalter zur Neuzeit255). Damit begann Kardinal 
Hofius in feinem Bistum das Reformwerk, das dann in rafchem 
Siegeslauf von den Jefuiten beendet wurde.

Auch Elbing follte den Geift des Tridentinums zu fpüren be­
kommen. Zunächft ftrebte Hofius danach, die von der Stadt ein- 
gezogenen Kirchengüter wieder an (ich zu bringen. Er verfchaffte 
fich am 1 6 . 3 . 1 56 4  von König Sigmund II. ein „Kommifforium“ , 
das ihn zur Zurückforderung der Kirchengüter berechtigte256). Im 
Namen des Königs fchickte er eine Kommiffion nach Elbing, die 
wegen der ftrittigen Kirchengüter verhandeln follte257). Der Elbinger 
R at dachte zunächft nicht daran, das Begehren der königlichen 
Gefandten258) zu erfüllen. Die Kommiffion verließ die Stadt, ohne

252) Ebenda, S. 315.
253) Fifcher, Achatius von Zehmen, S. 165.
251) Hanifch, Gefchichte Polens, S. 16 1 ff .
255) B ib lio th e ca  W arm . I, S. 16 1.
256) Eichhorn, Kardinal Hofius, S. 94 Anm.
257) Hartknoch, Preuß. Kirchenhiftorie, S. 992; Rupfon, Annales Elbingenfes, 

S- 992-r
258) Zu der Kommiffion gehörten auch der Krakauer Domherr und fpätere 

Bifchof von Ermland Martin Cromer und der Danziger Kaftellan Johannes Koftka.



das Geringfte erreicht zu haben259). Die Folge war, daß im Februar 
1565 ein königliches Ultimatum erging, das dem Rat bei Strafe von 
100 000 ung. Gulden260) befahl, fich entweder innerhalb eines Monats 
wegen der ftrittigen geiftlichen Güter mit dem ermländifchen Bifchof 
zu einigen oder fich vor dem königlichen Gericht am 15. März zu 
verantworten261). Jetzt glaubte der Elbinger Rat einlenken zu 
müffen und fchickte am 26. Februar den Bürgermeifter Brettfehneider 
und den Ratsherrn Johann Sprengel nach Heilsberg262). Es erfolgte 
eine fcharfe Auseinanderfetzung über Patronatsrecht und geiftliche 
Jurisdiktion des Bifchofs auf Grund des Privilegs von 1457, aber 
keine definitive Abtretung der Kirchengüter263). Hofius ließ die 
ganze Angelegenheit fchließlich fallen, eröffnete dagegen den 
Elbinger Sendboten feine Abficht, auf die vakanten Elbinger Pfarr- 
ftellen J e f u i t e n p r e d i g e r  zu entfenden. Wie war der 
Kardinal zu diefem erneuten Schachzug gelangt, und hatte er die 
Möglichkeit, ihn durchzuführen?

Bereits im Jahre 1554, alfo inmitten des erften großen Streit­
falles mit Elbing, hatte Hofius feinen Blick auf die Männer gerichtet, 
die fo erfolgreich für die Kräftigung des katholifchen Bewußtfeins 
eintraten264). Die Verhandlungen mit dem erften deutfchen Jefuiten 
Petrus Canifius fcheiterten an der finanziellen Leiftungsunfähigkeit 
des Bifchofs. Das Konzil von Trient hatte dann aber die Gründung 
von Priefterfeminaren gefordert, was Hofius auf der berühmten 
ermländifchen Synode des Jahres 1564 verkündete. Sie erhielt auch 
die Genehmigung des Domkapitels, das an der finanziellen Frage 
nicht unerheblich beteiligt werden follte265). Es ift das unbeftreitbare 
Verdienft des Kardinals, daß er die Wiederaufrichtung der aus- 
einanderfallenden Kirche in einer gründlichen VerbefTerung des ge- 
famten Bildungswefens und in der Heranbildung von Geiftlichen fah. 
Für diefen Plan war er bereits auf dem Konzil eingetreten. Diefen 
Plan gedachte er auch in feiner Diözefe zu verwirklichen. Anfang 
des Jahres 1565 trafen die erften Jefuiten in Heilsberg ein, bereits 
im Januar 1565 wurde dem Kardinal der Lehrplan einer umfaffen- 
den öffentlichen Anftalt vorgelegt266). Unter Berufung auf Hofius 
erfuchte nun der Rektor die benachbarten Pfarrer, die Leute von 
der Kanzel herab zu mahnen, fie möchten ihre Kinder der Brauns­
berger Schule zuf enden. Schon im Ju li 1565 betrug die Gef amtzahl
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259) Rupfon, S. 2 17 .
26°) 1 ung. Gulden =  52— 53 preuß. Grofchen. Vgl. Eichhorn, Kardinal 

Hofius II, S. 195; Lengnich, Gefch. Preuß. II, S. 72/73.
261) Hartknodh, Preuß. Kirchenhift., S. 992; Rupfon, Annales Elbingenfes* 

S. 2 17 .
262) Opera Stanislai Hosii II, S. 100: de actis cum Elbingensibus.
263) Ebenda.
26'4) Benrath, Die Anfiedlung der Jefuiten, S. 10.
265) Wafchinski, Kirchl. Bildungswefen II, S. 34.
266) Benrath, S. 20.



der Schüler 160267). Dennoch fchien Hofius ein wefentlieh anderes 
Ergebnis erwartet zu haben. Diefe Schule follte als einzige katho- 
lifche Anftalt ein Gegengewicht zur Univerfität in Königsberg bilden, 
ein geiftiges Zentrum für Weftpreußen und das Ermland werden. 
Darin fah fich Hofius zunächft getäufcht268). Zu groß war auch in 
Elbing der Widerftand gegen die landfremden Eindringlinge. Selbft 
in der fpäteren Zeit, als diefe Spannungen längft abgeklungen, ftellte 
Elbing dem päpftlichen Seminar zu Braunsberg, das mit der Grün­
dung diefes Kollegiums parallel läuft, bis zum Ende der polnifchen 
Periode nur drei Schüler269).

Inzwifchen follten die Jefuiten zur Aushilfe in die Reihen des 
Weltklerus eingefchoben werden. Ihre Beredfamkeit und Gelehr- 
famkeit und vor allem ihr vorbildlicher Lebenswandel bewirkten 
geradezu Wunderdinge. Gewaltig war die Zahl der Konvertiten270). 
Den Plan des Bifchofs, auch in Elbing eine NiederlafTung zu er­
richten, vernichtete der Rat zunächft durch Niederreißung des in 
Ausficht genommenen Häuf es271). Die erften nach Elbing gefandten 
Jefuiten fließen bei der Maffe der Bevölkerung auf harten Wider­
ftand272). Erft zur Faftenzeit des Jahres 1567 erfolgte ein neuer 
Vorftoß. Der Rektor des Braunsberger Kollegiums, Johann Jacob 
v a n  A  ft e n , und Petrus F a h e (Pfae)273) kamen nach Elbing, um 
hier Million zu halten. Aber Sarcerius, der proteftantifche Prädikant, 
verweigerte ihnen, geftützt auf den Rückhalt des Rates, den Zugang 
zu Kirche und Kanzel274). Unverrichteter Sache kehrten Aften und 
Fahe nach Braunsberg zurück. Ja , Elbing verfchaffte fich am
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287) Benrath, S. 2 1.
268) Monumenta hist. S. J .,  Brief des Kardinals an Pater Palanco Ende 

d. J .  1565 : Alles geht bergab, tagtäglich werden immer mehr Kirchen von den 
Irrgläubigen in Befitz genommen. Jedoch macht das Kolleg in Braunsberg gute 
Fortfehritte, von T ag zu T ag wird der Zulauf größer, wenngleich die Haerätiker 
nichts unverfucht lallen, um die Eltern vor der Schule zu warnen, und wunder­
barerweife hat auch bisher noch kein Proteftant feine Kinder gefandt, felbft nicht 
aus dem nahen Elbing, das meiner Iurisdiktion unterfteht. Ja , angefehene Ein­
wohner dafelbft, die mir untergeben find, konnten trotz des Anerbietens, ihre 
Kinder auf meine Koften in Braunsberg unterhalten zu wollen, nicht dazu ver­
mocht werden. Vgl. auch B. Duhr, Gefchichte der Jefuiten I, S. 180 f .; StArch. 
Elbg., Rupfon, Annales Elb., S. 2 17 .

289) Lühr, Die Matrikel des päpftl. Seminars zu Braunsberg, 1578/1798, 
N r. 452, 665 und 14 7 1.

27°) Simfon, Stanislaus Hofius, S. 339.
271) Benrath, S. 48. _
272) Ehrenberg, Italienifche Beiträge z. Gefch. d. Prov. Oftpreußen, S. 36 f., 

Cromer an Commendone in Rom, Krakau, 1 1 .  Oktober 1566.
273) Petrus Fahe hatte fich zunächft als Pfarrer von Boppard um die E r­

richtung eines Jefuitenkollegs in Trier bemüht, w ar dann felbft in die S .J. ein­
getreten (1564). Im Mai 1565 ift er bereits in Braunsberg. Er gilt als „v ir  
doctus eloquens et bonne vitae consionator, diligens et in rerus agendis valde 
dexter.“  Er ftirbt am 15. x. 1572. Vgl. Rhein, Akten z. Gefch. d. Jef.-Ordens, 
s - 3o8> 333>. 342, 496, 507, 613.

27V) Eichhorn, Stanislaus Hofius 2, S. 204 f .; Benrath, S. 48.



4. April 1567 ein königliches Privileg, wonach weder im Gymnafium
— man erkennt die Präventivtaktik des Rates und die vorfichtige 
Haltung des Königs, der fich unter dem Druck des Proteftantismus 
in Polen felbft in einer fchwierigen Lage befand — noch in den 
Kirchen und Kirchengütern der Stadt etwas bis zur Abhaltung eines 
Nationalkonzils geändert werden follte275). Erft eine fpätere könig­
liche Kommiffion erwirkte die Herausgabe von St. Nikolai an den 
Bifchof mit allen Rechten und Pertinentien und die Zufage des Rates, 
die vom Bifchof zu fendenden Prediger unter feinen Schutz zu 
nehmen276). Gleichzeitig erging ein Brief des Bifchofs an die Neu- 
ftadt, in der dortigen Pfarrkirche, die gleichfalls dem Patronat des 
Königs unterftand, einen Jefuitenprediger anzunehmen277). Nach 
dem Bericht des Domherrn Jacob Zimmermann (Timmermann)278), 
der die beiden Jefuiten Pater F a h e  und Pater A  f c h e r m a n n  nach 
Elbing begleitete, war ihr Einzug nicht gerade angenehm. Erft das 
königliche Mandat vom 29. 12. 1567, das dem Elbinger Rat von dem 
Danziger Kaftellan Johannes Koftka vorgelegt wurde, verlangte bei 
einer Strafe von 100 000 Gulden die augenblickliche Aufnahme der 
Jefuiten279). Jetzt begannen in der Altftadt unter Pater Fahe, in 
der Neuftadt unter Pater Afchermann „aus Furcht vor dem König 
doch cum protestatione des Rates“  Miflionen280). Zweifellos hatten 
die Jefuiten in der überwiegend proteftantifchen Stadt einen fchweren 
Stand. Um ihre Stellung zu ftützen, begab fich Hofius im April 
des Jahres 1568 trotz der Warnungen des Elbinger Rates, der viel­
leicht einen Aufftand, vielleicht aber auch einen erneuten Einfluß des 
Bifchofs befürchtete, nach Elbing, wo er auch mit gebührender Ehr­
erbietung aufgenommen wurde281). Die Anwefenheit des Kardinals 
benutzte der Prädikant der Mönchkirche, Sebaftianus N e u b a u e r  
(Neogeorgius)282) — ob mit oder ohne Einverftändnis des Rates 
möge dahingeftellt fein — zu einer höchft aggreffiven Predigt283), 
die den begehenden Gegenfatz noch verfchärfte. Hofius reifte 
zwar mit der Zuficherung des Rates, für Schutz und Sicherheit

j j 2  Das kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.

275) Urkunden u. Beitr. z. preuß. Gefch., hrsg. v. Crichton, S. 53; Ben­
rath, S. 48.

27e) Eichhorn, Kardinal Hofius 2, S. 30 1; Benrath, S. 48; StArch. Elbg., 
Index Archivi, Eccles., S. 136 ; Bibi. Czart. zu Krakau, Foliant 240, S. 1 1 7 — 120: 
Am 1 1 .  1. 1568 berichtet Martin Cromer aus Elbing dem Kardinal ausführlich 
über feine Verhandlungen mit dem Elbinger R at wegen der Einkünfte der 
Geiftlichen.

277) Index Archivi, Eccles., S. 136.
278) BArdh. Frbg., Abt. D. 17 , Fol. 59/60, Schreiben an Kardinal Hofius 

vom 3 1. 12 . 1567.
279) Hartknoch, Preuß. Kirchenhiftorie, S. 994; StArch. Elbg., C. E. Ram fay, 

Tom . II, S. 227.
28°j pfarrarch. v. St. Nikolai, Elenchus Parochorum.
281) StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elbing., S. 222.
282) Ebenda, Ram fay II, S. 216.
283) Hartknoch, S. 996/97.
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der Jefuitenprediger zu forgen, ab, wirkte aber unter dem 26. 4. 
ein königliches Mandat an Elbing aus, den Prädikanten Neogeorgius; 
aus der Stadt zu entfernen284). Das Mandat verurteilte die Stadt 
Elbing zu einer Geldftrafe von 10000 Gulden und erftreckte fich 
nicht nur auf die Ausweifung des Prädikanten, fondern auch auf 
die immer noch verzögerte Reftitution der reftlichen Kirchengüter. 
Ob Elbing diefe Summe gezahlt, wiffen wir nicht. Es liegt durchaus 
im Bereich der Möglichkeit, daß Elbing mit dem polnifchen König 
ein Sonderabkommen getroffen285), denn König Sigmund II., der 
eben noch eifrige Unterftützer der Aktion, wandte fich wieder 
energifcher dem anderen Ziel feiner Doppelpolitik zu: den Unions­
plänen mit Litauen und Preußen.

Sigmund II. erkannte, daß die Verwirklichung diefes Planes in 
Preußen davon abhing, die Handlungsfähigkeit der drei felbftändigen 
großen Städte, die fich dem Zentralismus feines Reiches am meiften 
widerfetzten, lahm zu legen. Wieder wie 1526 gaben die Gegen- 
fätze zwifchen Bürgerfchaft und Rat, die in den Friedwaldfchen 
Händeln ihren Höhepunkt erreichten, und die fortgefetzte Oppo- 
fition des Rates gegen Bifchof Hofius den Vorwand, von polnifcher 
Seite einzufchreiten. Wieder, wie 1526,  wurde eine Kommiffion 
polnifcher Würdenträger ernannt286), die nicht etwa von Hofius —  
man erkennt die Verfchiebung am polnifchen Königshofe —, fondern 
von Stanislaus Karnkowski, Bifchof von Leslau, geleitet wurde. 
Hatte im Jahre 1526 der gnädige Schutzherr Sigmund I. im Hinter­
grund geftanden, fo tritt in diefer Kommiffion der polnifche Landes­
herr bewußt in den Vordergrund. Hatte 1526 unter Einfluß von 
Bifchof Mauritius das religiöfe Moment dominiert, fo ift 1568 hier­
von kaum die Rede. Die Kommiffion hatte den Auftrag, die 
Verwaltung der Städte Elbing und Danzig zu prüfen und die an­
geblich eingerittene Mißwirtfchaft zu befeitigen, alle Verhältniffe 
genau zu unterfuchen und fie gegebenenfalls zu reformieren, mit 
der Befugnis, Beamte ab- und einzufetzen287). Die Kommiffion 
weilte vom 12. bis 25. Oktober in Elbing, fetzte zwei Ratsherren 
und mehrere Vertreter der präfidierenden Gemeinde ab und gab der 
Stadt eine neue Verfaffung, die in weitgehendem Maße die Befug-

284) StArch. Kgsbg., Hzgl. Briefarch. C. I II , Warfchau, Sonnabend nach 
Kreuzeserhöhung 1568.

285) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. N r. 17 , Tagfahrt zu Elbing, St. Luciae,.. 
1568: Die Vertreter Elbings antworten auf die Befchwerde des Kardinals, die 
ftrittige Sache bis zum nächften Reichstag ruhen zu lallen, da b e i d e  Teile zum 
angegebenen Zeitpunkt Termin hätten.

288) Es gehörten dazu der Leslauer Bifchof Stanislaus Karnkowski, die- 
Kaftellane Johannes Koftka von Danzig, Syrakowski von Kalifch, Schubski von 
Inowrazlaw und Oftrowitzky von Culm.

287) Simfon, Weftpreußens und Danzigs K am pf gegen die poln. Unions- 
beftrebungen, S. 23.



niffe der bisherige ariftokratifchen Stadtregierung befchränkte288). 
Nur das 5. Kapitel der Konftitution, das von den Kirchengütern 
handelt, verlangt Reftitution ohne alle Ausflucht289). Diefer Staats- 
ftreich Sigmunds II. war ein grober Verfloß gegen das bisherige 
flaatsrechtliche Verhältnis von Polen zu Preußen290). Wir haben 
daher zu unterfuchen, welche Stellung Kardinal Hofius als preußi- 
fcher Landespräfident zu diefem unerhörten Gewaltakt der Krone 
Polen einnahm.

Auf der Tagfahrt zu Elbing am 13. Dezember 1568 erklärte 
Hofius öffentlich, „daß er zu der Kommiffion wider die Elbinger
— von Danzig wüßte er aber nichts — geraten hätte, dieweil die 
Bürgermeifter kein königliches Mandat hatten wollen in Acht haben 
und fowohl in der Kirche als auch auf dem Rathaus regieren, daß 
fie nicht gewußt, ob fie Bürgermeifter oder Könige wären“ 291). 
Diefe Aeußerung zeigt uns, daß Hofius nach wie vor die unio 
Ecclefiae Romanae als das Primäre anfah und aus diefem Gefichts- 
punkt heraus manche Erwartungen an die Kommiffion geftellt, daß 
er aber ihre politifche Tragweite nicht geahnt hatte. Hofius mochte 
das Uebergehen feiner Perfon beim Zuftandekommen der Kom- 
miflion als eine Art Mißtrauensvotum gefühlt haben, dennoch ftellte 
er fich angefichts des fait accompli bei den ftürmifchen Verhand­
lungen des Dezemberlandtages in Elbing 1568 als treuer Untertan 
hinter feinen König. Er erklärte auf die inftändigen Bitten der 
Elbinger, „daß er für feine Perfon fich in den Handel nicht mifchen, 
noch fchreiben, noch fürbitten wolle, was die anderen Herren Räte tun 
wollen, quoniam maior pars concludit, das könne er wohl leiden“  292). 
Mit Ausnahme des Bifchofs von Ermland und des Danziger Kaftel- 
lans Koftka verfaßten die übrigen Räte eine Bittfchrift an die 
Königliche Majeftät zwecks Wiedereinfetzung der vertriebenen Rats­
herren. Als man fich dann in der Stadt auch gegen die katholifchen 
Priefter ruhiger verhielt293), intercedierte Hofius ebenfalls für die 
abgefetzten Ratsperfonen294). Aber die Stellung des Kardinals 
am polnifchen Königshofe war fchwer erfchüttert. Hatte er fchon 
früher ernfte Mahnungen erhalten, in Religionsfachen auf den 
üblichen Landtagen nichts zu „movieren“  295), fo war man ihm im
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888) Lengnich, Gefchichte Preußens II, S. 366; Toeppen, Michael Friedwald, 
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289) Rhode, Elbg. Kreis, S. 63.
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37, S. 24 f f .; Goldmann, Danziger VerfafTungskämpfe unter poln. Herrfchaft, 
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291) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. 17, Tagfahrt zu Elbing am 13 . Dez. 1568.
202) Ebenda, Luciaetagfahrt zu Elbing, 1568.
2B3) Rupfon, Annales Elbing., S. 222.
294) Eichhorn, Kardinal Hofius 2, S. 328 Anm.
395) Rupfon, S. 222; Opera Stanislai Hofii II, p. 269.



Von Helene Deppner. *75

März 1568 auch öffentlich in den Rücken gefallen. Auf die an­
haltenden Interventionen des herzoglich-preußifchen Gefandten 
Wentzel Schaak erklärte König Sigmund II.: „daß er zwar einige 
Mandate auf unabläffiges Anhalten des Unterkanzlers mit eigener 
Hand habe unterfchreiben müflen, allein man dürfe deswegen nichts 
befürchten, was der Stadt einmal in Anfehung der Religionsfreiheit 
vergönnt worden. U e b e r h a u p t  f e i  e r  n i c h t  g e f o n n e n ,  
d e n  B i f c h ö f e n  d i e  M a c h t  z u  g e b e n ,  i n  d e n  k ö n i g -  
l i c h e n  S t ä d t e n  u n d  G ü t e r n  d i e  L e u t e  d e s  G l a u b e n s  
w e g e n  z u  ä n g f t i g e n  u n d  z u  z w i n g e n “  296). Diefe Ent­
wicklung hat Kardinal Hofius auch gefühlt297). Sie muß beachtet 
werden bei den Verhandlungen des Reichstags von Lublin und bei 
der Beurteilung feines perfönlichen Verhaltens.
8. D e r  R e i c h s t a g  v o n  L u b l i n  u n d  f e i n e  B e d e u t u n g  f ü r  E l b i n g  

u n d  d i e  S t e l l u n g  d e s  e r m l ä n d i f c h e n  B i f c h o f s .

Auf dem Dezemberlandtag des Jahres 1568 hatte noch ein 
wichtiger Punkt zur Diskuftion geftanden: die Befchickung des 
bevorftehenden Reichstages von Lublin. Die weftpreußifchen Räte 
waren kraft der Landesprivilegien nicht dazu verpflichtet, einen 
polnifchen Reichstag zu befchicken. Da aber der polnifche Imperia­
lismus in Lublin einen entfcheidenden Schlag, die gefürchtete „Union“  
vorbereitete, die das ftaatsrechtliche Verhältnis Weftpreußens zu 
Polen grundlegend verändern follte, erteilten fie dem königlichen 
Gefandten die Antwort, fie würden dem Befehl Sigmunds II. nach- 
kommen und fich in Lublin einfinden298). Man trennte fich in 
Elbing mit dem einmütigen Befchluß, die Freiheiten des Landes bis 
zum Aeußerften zu verteidigen. Auch die Haltung des Kardinals 
fcheint eindeutig; erklärte er doch den Ständen feines Bistums am 
19. 1. 1569, alfo unmittelbar nach der Elbinger Tagfahrt, daß in 
Elbing befchloffen fei, „fich femptlich auff gemelten Reichstagk zu 
begeben und alda mit allem treuen vleis eintrechtigerweife diefes 
gemeinen Vaterlandes Privileg!a und freiheiten hegen und wieder 
alle newigkeit, fo da wieder albereidt eingefurth und man noch 
einnzufurenn gefinnet, zu vertretenn und femptlichen handt zu 
habenn. Welchem gemeinnen fchlus wihr uns auch auf aller Rete 
und Stende inftendigen bitten und anhaltenn gerne bequemet und 
folche fchwere und ferne reife in diefem unferm hohen Alter uff uns 
genommen299).“  Bei den Sonderverhandlungen der preußifchen 
Abgefandten während der Seffion in Lublin wird Stanislaus Hofius

2B6) Stolterfoth, Gefchichte und Staatsverf. in Poln.-Preußen, S. 134 ; Leng- 
nich, Gefchichte Preuß. II, S. 373.

297) Opera Stanislai Hofii II, S. 269.
2B8) Lengnich, Gefchichte Preuß. II, S. 374.
29B) BArch. Frbg., Abt. A . 2, fol. 206 B, 207; Simfon, Z . W. G. 37, S. 44; 

StArch. Kgsbg., Hzgl. Briefarch. C. ia , Schreiben des Kardinals Hoüus vom 
19 . 1 . 1569.



mit der Führung der preußifchen Angelegenheiten betraut300), im 
Vertrauen auf feinen Einfluß. Schon einmal, im Jahre 1552,  hatte 
die preußifche Gefandtfchaft, deren Sprecher Bifchof Hofius gewefen, 
zu den Unionsplänen auf dem Reichstag erklärt: „verftehen die 
Polen darunter eine Union der Untertänigkeit und des Gehorfams, 
fo fei eine folche ja fchon vorhanden; eine Union der Rechte aber 
wäre gegen ihre Privilegien und würde für fie nicht paffen“  301). 
Seither aber waren 17  Jahre vergangen. Die Stellung des Bifchofs 
und fein Einfluß auf die polnifche Politik hatten fich grundlegend 
verfchoben. Aus dem Gefühl der eigenen Machtlofigkeit heraus 
machte Kardinal Hofius Einwendungen gegen eine Führerrolle in 
den polnifch-preußifchen Unionsverhandlungen und wies auf den 
Woiwoden Dzialin als einen „herzhafteren“  Vertreter — vergeblich. 
Er behielt die ganze Verantwortung.

Der traurige Verlauf des in unferer Gefchichte fo berüchtigten 
Reichstags ift bekannt302). Der fchmähliche R e c h t s b r u c h  P o l e n s  
wurde durch die Verkündung der Union legitimiert. Der preußifche 
Landtag wurde zur Bedeutung eines polnifchen Partikularlandtages 
herabgemindert, der allein für Gerichtsfachen zuftändig blieb. Die 
preußifchen Räte hatten künftig im polnifchen Senat, die Vertreter 
des Adels in der Landbotenftube Sitz und Stimme. Die Sendboten 
der drei großen Städte blieben nach der polnifchen Verfaffung prak- 
tifch vom Reichstag ausgefchloffen. Sie wurden zwar in der Folgezeit 
regelmäßig zu den Reichstagen eingeladen, doch ohne ein Stimmrecht 
zu befitzen. Sie legten aber auch keinen Wert auf die Teilnahme 
am Reichstag und verdankten mit ihrer ftändig geübten Ablehnung; 
die Erhaltung ihres Anfehens.

Mit der Union von Lublin waren die wichtigften Beftimmungen 
des Krakauer Vertrages zwifchen der Krone Polen und den preußi­
fchen Ständen vom 6. 3. 1454 einfeitig aufgehoben. Auch die 
landesfürftliche Selbftändigkeit des ermländifchen Bifchofs, feit den 
Tagen des Uebertritts nach Polen vertraglich gefichert, näherte fich 
mehr und mehr der Stellung eines ftandesherrlichen „Regalien- 
befitzers“  303), während die politifche Bedeutung des Landespräfi- 
denten durch die veränderte Funktion der Landtage beinahe illu- 
forifch wurde. Nachdem die Städte auch das königliche Affefforial- 
gericht als oberfte Gerichtsbehörde anzuerkennen genötigt waren, 
verlor der Landesrat auch feine bisher geübte Iurisdiktionsgewalt 
in diefer Hinficht. So beginnt mit dem Lubliner Dekret nicht nur 
ein Wendepunkt in der Gefchichte Weftpreußens unter dem fremden 
Szepter, der Reichstag von Lublin ift auch ein Wendepunkt in den
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Beziehungen Elbings zum Bifchof von Ermland. Während von den 
preußifchen Ständen Geiftlichkeit und Adel durch Lublin kaum etwas 
für fich verloren, mußten die drei großen Städte Elbing, Danzig 
und Thorn, wollten fie nicht zur Bedeutungslofigkeit der polnifchen 
Städte herabfinken, nunmehr um ihre Sonderftellung kämpfen mit 
allen Mitteln, die ihnen zu Gebote ftanden. Hatten fie einftmals 
die Urfachen des Abfalls vom Orden in den vom Hochmeifter ge­
übten „Abbruch der Landesfreiheit, Eingriff der Rechte und Gerichts­
ordnungen an der Untertanen Gut und Blut“  304) gefehen, und fich 
auf die Seite des Ordensfeindes geftellt, der ihrer wirtfchaftlichen 
Unabhängigkeit größere Zugeftändnifle gemacht305), fo mochten fie 
auch jetzt in der neuen Lage, die den Tagen des ausgehenden
14. Jahrhunderts fo unheimlich glich, fich nach einem geeigneten 
Verteidiger ihrer InterelTen umgefchaut haben. Zu einer gewiffen 
Anlehnung an das Deutfche Reich war man zweifellos oft geneigt,, 
und ebenfo hörte auch das Römifche Reich Deutfcher Nation nie 
auf, diefe „N ova Germania“  an der Oftfee theoretifch als ein ihm 
zugehöriges Territorium zu betrachten. Noch Kaifer Karl V. hatte 
1544 den Städten Preußens ein Monitorium mit der Aufforderung 
gefandt, die Beifteuer, die die Reichsftände ihnen auferlegt, zu ent­
richten306). Diefes Monitorium ließen die Städte allerdings un­
beantwortet, verfehlten aber nicht, dem Polenkönig gegenüber ihre 
Zugehörigkeit zum Deutfchen Reich zwecks zu erreichender Zu­
geftändnifle auszufpielen.

Für fie hieß das augenblickliche Gebot der Stunde: abwarten. 
Es beftanden berechtigte Hoffnungen, daß die harte Deklaration 
von Lublin nicht fo fcharf durchgeführt würde, wie fie formuliert 
war. Wohl waren die Befchlüfle des Reichstages von 1569 ein 
unerhörter Staatsftreich Polens, aber er war vorbereitet durch un­
unterbrochene Eingriffe in die befchworenen Rechte Preußens. Von 
Bifchof Tüngen führt über den Vertrag von Petrikau im Jahre 1512,, 
zu dem Reichstag von 1563/64, der die BefchlüfTe der Exekution 
auch für Weftpreußen verbindlich erklärte, und zu der königlichen 
Kommiffion von 15 68 eine gerade Linie zu dem Reichstag von 
Lublin. Die Union wäre erfolgt, trotz des heldenhaften Kampfes 
eines Achatius von Zehmen und ohne einen Mann wie Stanislaus 
Hofius. Denn Preußen hatte, abgefehen von den verfchiedenartigen 
InterefTen der einzelnen Stände, auch nicht die Mittel, die Grund­
rechte feiner Freiheit, die Privilegien, zu verteidigen.

Es liegt eine gewilTe Tragik für den letzten Landespräfidenten 
der preußifchen Stände nach Fug und Recht darin, daß ihm, der 
gleichfam Gerechtigkeit und Sittenftrenge in einer Perfon vereinigte* 
die Schuld an diefem Staatsftreich Polens beigemeffen wird. Wohl

3(n) Zivier, Neuere Gefchichte Polens, S. 47.
305) Fifcher, Das Polentum in Weftpreußen, Preuß. Jahrb. 72, S. 2 12 .
306) Zivier, Neuere Gefchichte Polens, S. 460 ff .



fand fich Kardinal Hofius trotz der vorhergegangenen Abmachungen 
bereit, feine Stelle im polnifchen Senat einzunehmen, und das war 
zweifellos fein Treubruch. Aber er tat dies erft nach mehrmaliger 
Aufforderung durch den König und nachdem bereits die anderen 
Räte, mit Ausnahme der ftädtifchen Gefandten, ihre Zuftimmung 
dazu erteilt hatten307). Die Macht lag nun einmal bei der polnifchen 
Staatsgewalt, und Hofius mußte es feiner ganzen Einftellung nach 
ablehnen, gegen feinen Herrn und König zu opponieren. Er war 
ein Kirchenfürft von Format, aber er war kein Politiker und Kriegs­
mann wie Nikolaus von Tüngen. Seine Berühmtheit verdankt er 
feiner literarifchen Tätigkeit und vor allem feiner umfaffenden 
Polemik als unerfchütterlicher Glaubenskämpfer308). Und hier bleibt 
immer bewundernswert feine felbftlofe Hingabe an eine Idee, wie 
verfchieden man fie auch beurteilen mag, und feine unbeugfame 
Willenskraft, die er ein ganzes Leben lang bewährte. Aus den über­
lieferten Zeugniffen erhebt fich die einheitliche und gefchloffene Per­
sönlichkeit diefes Kirchenfürften in ihrer hiftorifchen Größe und 
Bedeutung, aber auch in der Bedingtheit ihrer Ziele: Reale National­
politik und Kosmopolitik haben fich damals fo wenig wie heute 
jemals vereinigen laßen.

Zweiter Abfchnitt (1569— 1618).

Elbing in der Gefolgschaft Danzigs.
3 . D e r  W i d e r f t a n d  d e r  w  e ft p  r  e u ß i f  ch e n R ä t e  g e g e n  d e n  

C o a d j u t o r  u n d  B i f c h o f  M a r t i n  C r o m e r .

Nach der offiziell vollzogenen Union von Lublin hätte es fich 
mit Deutlichkeit zeigen müften, wie weit Hofius und die preußifchen 
Räte in der Landespolitik verfchiedene Wege gehen wollten und 
ob noch eine Möglichkeit erfprießlichen Zufammenwirkens beftand. 
Aber eine abfchließende Entfcheidung darüber ift uns nicht vergönnt. 
Vielleicht mag Hofius, durch feine immer fchwieriger werdende 
politifche Tätigkeit in Preußen bedrückt, den Ruf, der von Rom, 
erneut an ihn erging, nicht ungern gehört haben. Vielleicht begrüßte 
auch König Sigmund II. die Gelegenheit, daß diefer nicht ganz 
bequeme Mann fein bisheriges Betätigungsfeld verlaffen konnte; 
genug, Hofius reifte unmittelbar nach dem Lubliner Dekret als 
königlicher Gefandter nach Rom, um nie wieder nach dem Often 
zurückzukehren. Mit feiner Vertretung betraute der Kardinal den 
ermländifchen Domherrn Martin C r o m e r ,  ihn gleichzeitig trotz 
Einfpruchs durch das Domkapitel309) zum Generalvikar ernen­

307) Lengn ich , G efch . P re u ß . 2 , S . 279 .
308) E lsn e r, D e r  erm l. B ifc h o f S ta n . H o fiu s  a ls  P o le m ik er. V g l .  h ierzu  

L o r t z ,  K a r d in a l  S tan islau s H o fiu s .
30fl) S tA rch . K g sb g ., H z g l. B rie fa rch . C . i a ,  E in fp ru ch  beim  päpftlich en  

N u n tiu s  in  P o le n  V in ce n z  v o n  P o rt ic o  gegen E rn en n u n g  des M a rtin  C ro m e r zum  
A d m in iftra to r  E rm la n d s  v o m  1 8 . 8 . 1 5 6 9 .
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nend310). Bereits im Juni 1570 wird Martin Cromer durch Papft 
Pius V. zum Coadjutor beftätigt311).

Das Erbe, das der Coadjutor von feinem mächtigen Vorgänger 
übernahm, war nach drei Seiten hin belaftet: das Domkapitel ver­
hehlte nicht, daß nur Gewalt es vermocht, ihn in diefe Stellung zu 
bringen312); der Adel des Bistums war feinen reformatorifchen Be- 
ftrebungen durchaus abhold, und die weftpreußifchen Räte erkannten 
ihn, den Landfremden, weder als Landesrat noch als Landespräfi- 
denten an. So trat man ihm im Vergleich zu Hofius, der noch bis 
zuletzt die wichtigfte Entfcheidung getragen, von vornherein feind­
lich gegenüber.

Nach dem Lubliner Dekret wurde jahrelang kein allgemeiner 
Landtag angefetzt313). Endlich berief der culmifche Woiwode im 
Auguft des Jahres 1572 einen Landtag aller Stände nach Marien­
burg314); denn der Tod Sigmunds II. erforderte neue Beratungen 
und Entfchlüffe. Auf diefer Tagung entwickelte fich auch eine 
lebhafte Diskuflion über die Perfönlichkeit des Coadjutors Martin 
Cromer. Den Anftoß gab ein Befuch des Kapitularfekretärs in der 
„Herberge“  der ftädtifchen Gefandten, um die Frage, ob das Dom­
kapitel auch weiterhin feine eigenen Deputierten zu den Tagungen 
entfenden oder ob Cromer nunmehr feine Funktion übernehmen 
follte. Intereffant ift die Stellungnahme der Städte zu diefem 
Punkte. In wohltemperierter Abftufung nennt der Bürgermeifter 
von Thorn Martin Cromer „einen Ausländer, der nicht zu Rat 
könne verftattet werden“ , während die Abgefandten von Elbing 
„nicht erhebliche Urfachen finden, den Cromerum allhier zu den 
Ratfehlägen zuzulaflen; wenn er ein fchlechter Statthalter wäre, fo 
hätte es noch feine Meinung, weil er aber wider des Landes Privi­
legien und Freiheit ein Coadjutor genannt wird, fo wüßten fie ihm 
keine Stelle einzuräumen, denn fonften würden fie damit beftätigen, 
was zuvor vom ganzen Lande widerfprochen“  315). Danzig allein 
fpricht unverblümt aus, was im Grunde alle drei Städte empfinden: 
man folle lieber mit dem Kapitel verhandeln und Cromer ganz und 
gar herausheben. Diefe Forderung fcheiterte an der Haltung der 
übrigen Räte und führte zu dem wirkungslofen Entfchluß, „dahin 
zu achten, daß künftig allwege das Kapitel bei fich die Wahl des

310) Eichhorn, E. Z . I, S. 357; StArch. Kgsbg., H zgl. Briefarch. C, N r. ia : 
Allerlei zur Gefchichte des ermländifchen Bifchofs Martin Cromer.

311) H zgl. Briefarch. C, N r. ia , Papft Pius V . an Martin Cromer vom 
2. 6. 1570.

312) Ich verweile auf den im Staatsarchiv Danzig vorhandenen Briefwechfel 
des Domkapitels mit Danzig; vgl. auch Eichhorn, D er ermländ. Bifchof Martin 
Cromer als Schriftfteller, Staatsmann u. Kirchenfürft, S. 147 ff .

) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. 2 1, Klage darüber auf der Tagfahrt zu 
Thorn, Michaelis 1 571 .

3“ ) Ebenda, Landtag zu Marienburg am 4. 8. 1572.
315) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. N r. 2 1, Tagfahrt zu Marienburg am

4. 8. 1572.
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Bifchofs haben möge, damit man die (Bifchöfe) nicht außerhalb des: 
Landes fuchen dürfte“ . Der Landesrat ift deutlich gefpalten. Be­
wußt gegen Cromer ftehen die drei großen Städte unter Führung 
Danzigs. Verföhnlicher ift dagegen die Haltung der anderen Räte, 
mehr zu Vergleich und Kompromiß als zu kriegerifcher Heraus­
forderung geneigt.

Die drei großen Städte tragen diefem Umfchwung, der mit 
der ganzen Struktur der polnifchen Verfaffung und der neuen 
polnifch-preußifchen Interellenverknüpfung zufammenhängt, fortan 
Rechnung. Seit der folgenden Dezembertagfahrt zu Thorn wird es 
Brauch, daß die Abgefandten der drei Städte vor dem Beginn jeder 
Tagung unter fich die einzelnen Punkte der bevorftehenden Hand­
lung befprachen316). Dadurch gewannen fie bei den Anträgen und 
Abftimmungen eine größere GefchlofTenheit und Stoßkraft. Sie 
brachten aber damit auch deutlicher als bisher das Vorhandenfein 
zweier Parteien innerhalb des Landesrates zum Ausdruck, die in 
ihren Forderungen mehr und mehr auseinandergingen. Und auch 
die Gruppen gingen allmählich immer mehr auseinander und fchreck- 
ten auch vor gelegentlichen tumultuarifchen ExzefTen nicht zurück317). 
Diefer Gegenfatz wurde wefentlich durch die konfeffionelle Haltung 
im Zufammenhang mit der außenpolitifchen Konftellation verfchärft. 
In den Schwedenkriegen Polens, die zu Beginn des 17. Jahrhundert^ 
einfetzten und ein Kam pf der polnifch-katholifchen Wafas um die 
Durchführung ihrer Erbanfprüche in dem proteftantifchen Schweden 
find318), galten auch die Deutfchen und vor allem die deutfchen 
Städte als geheime Parteigänger der fchwedifchen Feinde. D a­
mals mag auch die böfe Gleichfetzung von polnifch mit katholifch 
und deutfch mit proteftantifch, unter der die Minderheiten der 
Deutfehkatholiken und der Polnifchevangelifchen fo fchwer zu leiden 
hatten, entftanden fein.

Während des Interregnums berief der culmifche Woiwode 
Dzialin als derzeitiger Landespräfident319) die Landtage. Mehrfach 
ftand der Fall Cromer zur Debatte320). Umfonft bat der neu­
nominierte culmifche Bifchof Petrus Koftka um Duldung, „man folle 
ihn nur bleiben lallen . .  . fonft beforge er, daß Cromer fich ganz 
und gar unter die Krone Polen ergebe und fich alfo von diefem Ort 
und diefem Lande ganz und gar zurückziehe“  321); die Gefandten 
der Städte wußten, daß Cromer zwar als Coadjutor — denn noch 
lebte Hofius in Rom — nicht gerade gefährlich, als Bifchof aber 
leicht unangenehm werden könnte. Daher ging der Rat Danzigs

316) Ebenda, St.R. N r. 22, Tagfahrt zu Thorn am 1 6 . 1 2 .  1572.
317) Ebenda, Abt. 29, St.R. N r. 196, Tagfahrt zu Marienburg am 2 7 .7 . 1696*
318) Fifcher, Das Polentum in Weftpreußen, S. 213.
31B) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. 22, Tagfahrt zu Graudenz am 2 1 . 9 . 1 5 73 .
320) Ebenda, St.R. N r. 26, Verfammlung in Krakau im Februar 1574,*, 

St.R. 2 6, Stanislai-Landtag zu Marienburg 1574*
321) Ebenda, St.R. N r. 27, Tagfahrt zu Graudenz am 9. Auguft 1574.
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dahin, „daß man den Cromerum ermahne, von folch unbilligem 
Vernehmen, nämlich der Aufnahme in den Landesrat, abzuftehen“ . 
Eine Einigung erfolgte weder hier noch auf den fpäteren Landtagen. 
Da traf im Sommer des Jahres 1579 auch in Preußen die Kunde 
von dem in Capranica am 5. Auguft erfolgten Ableben des Groß- 
pönitentiars der römifchen Kirche, Kardinals Stanislaus Hofius, ein. 
Noch einmal kam es auf dem Landtag am 30. November 1579 zu 
Graudenz wegen des fchwerbedrohten Indigenatsrechts zur Ausein- 
anderfetzung322); denn Cromer war vom König nominiert und de iure 
ecclesiae zum Bifchof beftätigt. Das herausfordernde Wort des Königs, 
„si licet Prussis habere in Polonia, licet etiam Polonis in Prussia“  
erhitzte die Gemüter. Die Diskuffion fand ihren Abfchluß in der 
Zuficherung, fich „wegen allerlei Beforgliches, fo nicht ausbleiben 
würde, vorzufehen“ . Diefe Sorge erfchien jedoch zunächft überflüffig, 
denn Cromer machte jahrelang keine ernfthaften Verfuche, die ihm 
als Bifchof von Ermland gebührende Stelle im Landesrat einzunehmen. 
Die Kontributionen des Königs, die natürlich auch das Bistum zu 
einem erheblichen Teile mittragen mußte, wurden nach vorhergehen­
der Berechnung felbftändig auf das Bistum umgelegt. Ein befonderer 
Gefandter, oft ein Elbinger Sekretär, teilte dem Bifchof die von 
feinem Bistum zu erhebende Summe mit323). Bifchof Cromer nahm 
diefe Art Schiedsfpruch vorerft an, obwohl, wie er fagte, „w ir Euer 
gehaltenen Ratfchläge nicht teilhaftig und vielleicht nicht für einen 
Bifchof zu Ermland geachtet werden“  324). Der Grund zu diefem 
auffälligen Nachgeben Cromers liegt zweifellos an den inneren 
Schwierigkeiten mit den Ständen in feinem eigenen Bistum.

Aber derfelbe Landtag, auf dem die Verlefung diefes feltfamen 
Briefes gefchah, mußte bereits den wie ein Ultimatum klingenden 
Proteft des Bifchofs durch feinen Sekretär anhören325). Die Räte follten 
entfcheiden, zwifchen feiner Zulaffung zum Landesrat oder dem 
Ausfchluß Cromers und des Bistums von den Dekreten des Landtags.
Das war deutlich und traf vor allem die Intereffen der Städte.
Die Städte fanden es ratfam, mit Cromer zu paktieren, und wählten 
unter Führung Elbings die bewährten Wege einer Verfchleppungs- 
politik326). Mehrmals reiften ftädtifche Deputationen, deren Sprecher 
der Elbinger Bürgermeifter Johannes Sprengel war, nach Heils­
berg327). Doch die Gegenfätze verfchärften fich nach erfreulichen 
Anfängen bald derart, daß auf der Tagfahrt zu Graudenz des

322) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. N r. 33, Tagfahrt zu Graudenz am
30. 1 1 .  1579.

32s) Ebenda, St.R. N r. 36, Tagfahrt zu Thorn, Michaelis, 29. 1 1 . 1 5 8 1 ,  
Brief Cromers an den Bifchof von Culm vom 23 . 9 . 1 581 .

324) Ebenda, St.R. 37, Antwortf dir eiben des Bifchofs Cromer v. 1 3 . 2 . 1 582 .
325) S tA rch . D z g ., S t .R . 3 7 , P ro te ft  des B ifch o fs  C ro m e r durch feinen  

S e k r e tä r  B ern h ard .
326) Ebenda, Antwortfehreiben der Städte v. 3 . 3 . 1 582 .
327) Ebenda, Tagfahrt zu Marienburg am 4. 4. 1 582.
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Jahres 1587 fogar daran gedacht wurde, „hoc interregni tempore 
dazu zu tun, daß Herr Martinus Cromerus aus dem Bistum Ermland 
möchte abgefchafft werden“  328). Einer weiteren Entwicklung beugte 
das Eingreifen einer höheren Gewalt vor: Bifchof Cromer ftarb ganz 
plötzlich am 23. März 1589329). Der preußifche Landesrat, vor 
allem die drei Städte hatten dem polnifchen Indigenaten Cromer 
den Zutritt zum preußifchen Landesrat mit Erfolg verwehrt. Es 
war möglich gewefen durch das zweimalige Interregnum in Polen, 
das der polnifchen Staatsgewalt jede Aktionsmöglichkeit befchnitt 
und durch die zum Lavieren verurteilte Politik Cromers in feinem 
eigenen Bistum.

2. A u s w e i t u n g  d e r  J e f u i t e n  a u s  E l b i n g .  F o r t f e h r e i t e n d e  
E v a n g e l i f i e r u n g  d e r  S t a d t .

Wie nutzte nun der Elbinger Rat diefe günftige Situation? 
Die Erreichung feines alten Zieles: Zurückdrängen des epifkopalen 
Einfluffes fchien durch die zwangsweife Einführung der Jefuiten in 
Elbing in weite Ferne gerückt. Diefe fefteften Stützen des Katholi­
zismus erzielten auch in Elbing achtbare Erfolge330). Kein Wunder» 
daß der Rat die Ausbreitung des Evangeliums bedroht fah. Nach 
Wiedereinfetzung der entladenen Ratsperfonen331) und Wieder- 
herftellung der altgewohnten Ordnung begann nunmehr ein Klein­
krieg gegen die Jefuiten332), indem man durch Entziehung der not­
wendigen Einkünfte333) und Einbehaltung der zum Kultus erforder­
lichen Sachen diefer „M illion“  die lebensnotwendige Bafis zu rauben 
fuchte. Die Herbeifchaffung der Mittel zum Unterhalt der Jefuiten 
war fchwer, weil Bifchof Cromer durch die Abzüge für den Kardinal 
in feinem Einkommen fehr befchränkt war334). A.uch auf katholifcher

328) Ebenda, N r. 42, Tagfahrt zu Graudenz a n  2 6 . 1 . 1 5 87 ;  Lengnich* 
Tom. 4, S. 63.

329) E. Z . I, S. 364.
330) Jahresbericht der Braunsberger Jefuiten v. 1 1 .  1570 bei Benrath, 

S. 93: Elbingae, quae Civitas tota haeresibus scatet, unus nostrum concionatorem 
agit; qui etiamsi non quem vellet in populo pertinaci fructum collegerit, effecit 
tarnen Deo adjuvante, ut multi qui in fide vacillabant erigentur, plurimi quoque, 
abjuratis haeresibus, ad Ecclesiam redirent, et non pauci qui in haeresi in- 
duxerant emolliti, de mutanda fide et religione consilium caperent; Jahresbericht 
vom 7. 10. 1 57 1 ;  Benrath, S. 1 01 :  Numerus ibi in Paschale communicantium ritu 
catholico ad 400 accessit; qui longe maior fuisset nisi impedimenta quaedam 
ex parte haereticorum obstitissent. Haeresim sacramenta plures abiurarunt; multi 
etiam confessionis sacramenta longo tempore neglecta repetiverunt.

331) Hartknoch, Preuß. Kirchenhift., S. 1001.
332) Jahresbericht vom 7. 10. 1 571 :  Magna brevi nessis imo conversio totius 

plebis fere speranda esset, nisi probra, iniurias, contumelias, irrisiones, minas 
frequentes tum ministrorum (quos illi vocant) in publicis concionibus tum Sena- 
torum qui ad nunc omnes haeretici sunt, metuerent. . .  Ille ex Societate illic tam 
residet, quam ceteri sacerdotes et ministri eiusdam Ecclesiae.

333) StArch. Elbg., Index Archivi, Eccl., S. 137 , Brief Cromers an den R at
vom Jahre 1571* Vgl. auch E. Z. 4, S. 231 ;  Ram fay II, S. 228/29.

33‘) E. Z. 4, S. 232.
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Seite fehlte es an der nötigen Einheit. Wohl ftand der höhere und 
auch ein großer Teil der niederen Geiftlichkeit im Ermland auf 
Seiten der Jefuiten, was in zahlreichen Stiftungen von Bifchöfen,, 
Domherren und Pfarrern zum Ausdruck kam335). Aber daneben 
gab es auch weite Kreife innerhalb des Weltklerus, die den Ordens­
männern nicht hold gefinnt waren336). Es häuften fich die Klagen 
über Eingriffe in die Pfarrrechte. Auch in Elbing wurde das Amt des 
Pfarrers Severinus W i 1 d f ch ü t z , der 15 69 nach Elbing kam, eine 
Quelle der Eiferfucht zwifchen ihm und Pater Afchermann337). Der 
Streit endete zwar mit einem Sieg des Paters, Wildfchütz verließ 
Elbing im Oktober 1571 ,  und fein Nachfolger wurde der Brauns­
berger Vikar Valentin H e l w i g  338). Aber die Hoffnung der Jefuiten 
auf einen großen Erfolg fank immer tiefer. Unruhen und Auf­
ruhr339), zu deren Unterdrückung der Rat nichts Entfcheidendes; 
unternahm, erfchwerten die Lage der Ordensleute. Der Rektor des 
Braunsberger Kollegiums, obwohl mit königlichen Geleitsbriefen 
verfehen, wurde vom Elbinger Pöbel mißhandelt340). Die Million,, 
ernftlich gefährdet, erhielt den letzten Stoß durch das Ableben 
König Sigmunds II. und durch die fich daran anfchließende Zeit 
des Interregnums.

Für den Augenblick ficher vor königlichen Eingriffen, entfchloß. 
fich jetzt der Elbinger Rat zu energifchem Vorgehen. Am 2. Januar 
1573 erklärte er den Jefuiten auf ihre erneute Bitte um nachdrück­
lichen Schutz: „Sie (die Jefuiten) wären nur aus Ehrfurcht vor dem 
König fo lange geduldet worden. Da aber nach Erklärung der 
preußifchen Räte eine Wiedereroberung gekränkter Rechte in der 
Zeit des Interregnums löblich fei, fo befehle ihnen, den widerrecht­
lich Eingedrungenen, der Magiftrat, fich des Eintritts in beide Kirchen 
zu enthalten, die Kirchenfachen auszuliefern und noch vor Epiphani 
die Stadt zu verlaßen341).“  Scharf und klar war diefer „Befehl“ , 
ohne Erwähnung des Bifchofs oder feines Coadjutors. Den Patres 
blieb in ihrer ifolierten Stellung gar nichts anderes übrig, als dem 
Dekret Folge zu leiften. Noch verfuchten fie einen letzten Ausweg:
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33B) Bericht der Braunsberger Jefuiten vom 1 2 . 7 . 1 5 65 :  Canonici Warmien-
ses tarn sunt erga nos animo benevolo ut varia eorum nonnulli ad nos mittant 
munera, frequenter nos invisant concionibus lectionibusque libenter intersint, 
nonnulli nostris sunt confessi studiosos et suis apud nos sumptibus alant et varios 
aliunde nobis commendent, Benrath, S. 78.

338) Wafchinski, Kirchl. Bildungswefen 2, S. 29.
337) Eichhorn, Kardinal Hofius, S. 404 f.
338) BArch. Frbg., Abt. B. 73, Fol. 70.

. ,339) StArch. Elbg., Index Archivi, Eccl., S. 137 , Klagen der Jefuiten über die 
Injurien, fo am Weihnachtsfefte 1572 von vielen Handwerksburfchen ihnen zu­
gefügt wurden.

34°) Duhr, Gefch. d. Jefuiten 1, S. 435.
341) BArch. Frbg., Abt. B. 73, fol. 116 / 12 5 ; Eichhorn, Kardinal Hofius 2, 

S. 406; Duhr 1, S. 435.



fie verlangten eine Abfchrift des Dekrets zur Weiterfendung an 
Kardinal Hofius und feinen Coadjutor Martin Cromer, wodurch fie 
eine Verzögerung ihres „Abfchiedes“  zu erreichen glaubten. Die 
ungefäumte Erfüllung diefes Wunfches bewies indeffen, wie gering 
der Elbinger Rat den Einfluß des Bifchofs oder gar feines Coad- 
jutors einfehätzte. Mit dem offiziellen „Abfchied“  verfehen342), 
verließen die Jefuiten noch vor Ablauf der ihnen gefetzten Frift 
ihre fchwer verteidigte Vorpoftenftellung343).

Das Interregnum in Polen gab dann der Stadt die Möglichkeit, 
fich immer mehr von dem bifchöflichen Einfluß frei zu machen. 
Unmittelbar nach dem Abzug der Jefuiten wurde die Pfarrkirche 
vom Rat in Befitz genommen. Am 15. 1. 1573 fand der erfte luthe- 
rifche Gottesdienft darin ftatt, am 8. 2. wurde der erfte Proteftant, 
der Ratmann Peter F r e y 1 i n g , in der Pfarrkirche beigefetzt344). 
Umfonft waren die Bemühungen und die feurigen Mahnungen des 
Kardinals um ehrenvolle Zurückführung der fo fchmachvoll aus 
Elbing vertriebenen Jefuiten345) und um Rettung der Pfarrkirche346). 
Zwar erfchien die Thronkandidatur Heinrichs von Valois dem 
Katholizismus noch einmal weite Möglichkeiten zu eröffnen. Elbing 
begann auf die Kunde von der neuen Königswahl jedenfalls fofort 
eine koftfpielige Befeftigung der Wälle, eine Tätigkeit, die ihre 
Spitze auch gegen das Ermland richtete347). Doch König Heinrich 
verließ bereits im Juli 1574 Polen, um die Kandidatur in Frank­
reich anzutreten. Seitdem gab es keine Gewalt, die als Gegenfpieler 
Elbings auf treten konnte. Der Rat fah fein Ziel erreicht: der 
ermländifche Bifchof fchien endgültig ausgefchaltet. Die Stadt 
fchien fo gut wie evangelifch, in allen Kirchen wurde proteftan- 
tifcher Gottesdienft abgehalten. Der Einrichtung eines evangelifchen 
Konfiftoriums hatte fich der Rat aus begreiflichen Gründen von 
vornherein widerfetzt, die proteftantifchen Prediger wurden vom 
Rat berufen und unterftanden feiner Gewalt. Der Rat herrfchte 
und regierte in Stadt und Territorium quafi als autonomer Landesherr.

In Polen riß die unglückfelige Doppelwahl des Jahres 1574 
das Land erneut in ungeahnte Schwierigkeiten. Die erften Regie­
rungsjahre Stephan Bathorys find erfüllt von Kämpfen gegen feine 
Gegner und von Maßnahmen zur Sicherung feines Thrones. Auch 
die preußifchen Städte waren in zwei Lager gef palten: Elbing ftand 
auf der Seite Bathory’s, Danzig verweigerte ihm die Anerkennung. 
Für feine Parteigängerdienfte erhielt Elbing manch wertvolles Zu-

342) BArch. Frbg., a. a. O .; Ram fay IX , S. 69— 74.
343) Ram fay II, S. 227.
341) Altpreuß. Gefchlechterkunde 2, 1928, S. 109.
34ß) Opera Stan. Hofii II, S. 381 u. 4 16 ; Duhr I, S. 436.
346) Hartknoch, Preuß. Kirchenhift., S. 10 0 1; Eichhorn, Hofius 2, S. 477.

S. 477.
347) E. Z . 4, S. 236.
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geftändnis, darunter auch am 26.  1 1 .  1576 ein Privilegium zur Aus­
übung des evangelifchen Gottesdienftes im gef amten Territorium348). 
Ohne Wirkung blieben daneben die fortgefetzten Interventionen des 
Kardinals Hofius. König Stephan Bathory ftellte fich als Real­
politiker auf die Seite Elbings und vermied es, während feines 
Durchzuges nach Danzig am 27. 1 1 .  1577 die Pfarrkirche zu betreten, 
um „keinen Eingriff in die Stadtprivilegia, die er felbft konfirmieret, 
zu tun“  349). Der Kriegszug des Königs gegen Danzig hatte ein 
anderes Ergebnis, als es Elbing vielleicht vorausgefehen. Danzig 
errang fich nach heroifch geführtem Kam pf die Beftätigung fämt- 
licher Sonderprivilegien350). Diefer Waffengang wurde in doppelter 
Hinficht entfcheidend für die Politik in Weftpreußen. Von nun an 
fuchte Polen in allen Streitigkeiten mit den Städten fich zunächft 
mit den wehrhaften Danzigern abzufinden; den politifch fchwäche- 
ren Teilen, alfo Elbing und Thorn, gebot Staatsklugheit, fich Danzig 
anzufchließen. Diefer Städtebundpolitik fehlte es allerdings häufig 
an Einheit und uneigennützigem Zufammengehen. So ift es eine 
wechfelvolle Intereflenpolitik, die Elbing beifpielsweife in feinen 
Kämpfen mit dem „Jefuitenzögling“  Sigmund III . manchen Erfolg 
einbrachte, deren Einheit Elbing aber in handelspolitifchen Fragen 
wiederum rückfichtslos durchbrechen konnte.

Der Coadjutor Martin Cromer nahm die Evangelifierung 
Elbings naturgemäß nicht als vollendete Tatfache. Nach wie vor 
galt feine Sorge der Elbinger Pfarrkirche, er verkaufte ihm gehören­
des Land, um den Erlös in „sustentationem sacerdotum et aliorum 
ministrorum utriusque Ecclesiae parochialis Elbingensis partim iam 
conversam quartim adhuc convertendam“ , zuzuwenden351). Nach 
Beendigung der anarchifchen Verhältnifle in Polen fetzten auch die 
Bemühungen Cromers um die Reftitution der Nikolaikirche ein. 1579 
gelang ihm der erfte Vorftoß: König Stephan präfentierte ihm den 
uns fchon bekannten Severinus W i l d f c h ü t z ,  auch Schutcz genannt, 
der ihm von dem Jefuiten Antonius Poffevin befonders empfohlen war, 
für die Pfarre zu Elbing352) und gab Cromer den Rat, ihn und einige 
andere Priefter zum Bifchof von Culm, Petrus Koftka, zu fenden, 
der ihn in des Königs Namen in die Stadt führen und ihn dort 
inftallieren möge353). Diefes Vorhaben kam aber nicht zur Durch­
führung. Wieder mußte Cromer den König bitten, von feinem
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348) Hartknoch, Preuß. Kirchenhiftorie, S. 1001.
M9) StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elb., S. 240.
350) Fifcher, Das Polentum in Weftpreußen.
351) BArch. Frbg., Privilegienbuch C. N r. 3, fol. 389/390.
352) V gl. Bibliotheca Czartoryska, Foliant 403, S. 227 f f . :  Brief vom

9. Juni 1579. Wie oben S. 18 1 erwähnt, hatte Wildfchütz vor 7 Jahren Elbing 
nach kurzer Amtstätigkeit verfallen und hatte fich inzwifchen offenbar wieder 
mit den Jefuiten ausgeföhnt.

353) Bibi. Czart., a. a. O.



Patronatsrecht Gebrauch zu machen354). Endlich gelangte die ganze 
Angelegenheit vor eine Kommiffion. Am 6. September 1581  begaben 
fich der Bifchof von Culm und der pommerellifche Palatin Chriftoph 
Koftka als königliche Abgefandte nach Elbing, um ihrem Aufträge 
entfprechend die Herausgabe der Pfarrkirche von Alt- und Neuftadt 
mit allen Kirchengütern zu fordern355). Der Elbinger Burggraf 
Sprengel wies die Forderung zurück, beftritt das Patronatsrecht des 
Königs auf die Kirche in der Neuftadt und ftützte fich auf die Be- 
ftätigung der Privilegien durch König Stephan. Der Rat wäre 
bereit, bei der Pfarrkirche in der Altftadt einen katholifchen Pfarrer 
zuzulaffen, aber niemals unter den angegebenen Bedingungen. Der 
in Ausficht genommene Pfarrer K  o n a r s k i konnte nicht zu feiner 
Pfarre gelangen, von Elbing aus wandte er fich an den König, 
mußte aber fchließlich die Stadt verlaßen356). Eine erneute Inter­
pellation des Bifchofs Cromer bei König Stephan357) zeitigte gleich­
falls kein nennenswertes Ergebnis.

Dies alles läßt uns die Frage auf werfen: Wie groß war denn 
überhaupt noch der katholifche Anteil der Bevölkerung Elbings, um 
den von beiden Seiten mit fo erbitterter Zähigkeit gerungen wurde? 
Der Bericht der Jefuiten hatte gezeigt, daß eine durchgehende 
Evangelifierung der Stadt bisher nicht erreicht war. Gewiß foll 
nicht verkannt werden, daß der Zuftrom zu den Predigten der 
Jefuiten und die erftaunlich hohe Zahl der Konverfionen kaum eine 
fpürbare Nachwirkung hatten. Andrerfeits aber lallen die Haltung 
des Rates und der Lärm gegen die Jefuiten doch erfehen, daß den 
Rat die Wirkfamkeit der Patres mit begründeter Furcht erfüllte, 
und die breite Bürgerfchicht noch manche konfeffionell unentfchlofle- 
nen Elemente aufwies. Und um diefe noch nicht ganz gefertigte 
Mittelfchicht beginnt von nun ab ein nach außen kaum wahrnehm­
bares Ringen.

Noch diktierte der Rat, noch beftimmte er das Gefleht der 
Stadt. Noch war er ein mächtiger Faktor, gegen den weder Cromer 
oder Hofius wagten, den Waffengang zu Ende auszufechten. Be­
zeichnend find die Worte des Coadjutors Cromer aus dem Jahre 
1573 oder 1574,  die das ganze Werk des Kardinals Hofius Elbing 
gegenüber in ein anderes Licht rücken: „Was hat denn Deine K ar­
dinalswürde erreicht, worüber man heute nicht zweifeln könnte“ , 
fo antwortet er Hofius auf deflen feurige Mahnungen, fich für die

354) BArch. Frbg., Abt. D. 75, Fol. 9/10, Brief Cromers an König Stephan 
vom 19. 5. 1580; fol. 27/28: Instructic de parochiis, templis, sacerdotibus et 
parochiis Elbg.. Am 28. 5. 1 581  fchreibt der kgl. Sekretär Solikowski aus W ilna 
an Bifchof Cromer: Elbingam, quod sine multo apparatu ceremoniis non m ittat 
R . D. V . parodium, mirantur omnes. Bibi. Czart., Fol. 403, S. 2 17 .

355) BArch. Frbg., Abt. D. 75, Fol. 30; E. Z . 4, S. 384 ff.
358) Ebenda, Fol. 33.
357) Ebenda, Fol. 75/76
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Elbinger Sache einzufetzen. „Ich denke daran“ , fährt er fort, „daß 
jemand (Hofius) nicht nur Verhandlungen und Gaftfreundfchaft der 
ketzerifchen Stadt, fondern auch die Durchreife gemieden hat358).“

Demnach hat auch Hofius es vermieden, bei dem Kampf um 
Elbing zu den fchärfften Mitteln zu greifen. Ob der in ihm aus­
geprägte germanifch-flawifche Dualismus, ob die Unzulänglichkeit 
der weltlichen Gewalt oder ob die zentraliftifche Politik König 
Sigmunds II. ihn im letzten Grunde zu einer verföhnlicheren Taktik 
zwang, willen wir nicht. Die Tatfache als folche muß aber feft- 
gehalten werden, um den fcheinbaren Mißerfolg feines Nachfolgers 
verliehen zu können, der in der erneuten Privilegierung Elbings 
durch König Sigmund III. im Jahre 1588 zum Ausdruck kam.

3. D i e  R e a k t i o n  u n t e r  S i g m u n d  III . u n d  d a s  S c h u t z -  u n d  
T r u t z b ü n d n i s  d e r  d r e i  g r o ß e n  w e f t p r e u ß i f d i e n  S t ä d t e ,  16 15 .

Die Front der drei großen Städte hatte fich auf den preußifchen 
Landtagen inzwifchen gefeftigt, der kirchlich-politifche Einfluß der 
Bifchöfe innerhalb der ftädtifchen Territorien war fall gänzlich 
unterbunden. Da begann der Wind in Warfchau umzufchlagen, 
nachdem der „Jefuitenzögling“  Sigmund III . W afa den polnifchen 
Thron beftiegen hatte. Mit der Aufrollung unzähliger Prozefle zur 
Rückgewinnung der evangelifch gewordenen Kirchen, an denen 
katholifcherfeits das Eigentumsrecht ja nie aufgegeben war, follten 
auch der Stadt Elbing neue Gefahren erflehen, da alle diefe Prozeffe 
zugunften des katholifchen Klerus entfchieden wurden359). So ver­
langte der König, vier Jahre nachdem er fämtliche Religions- und 
Sdiulprivilegien feierlich beftätigt hatte, vom Elbinger Rat die 
Herausgabe der Pfarrkirchen in der Alt- und Neufladt360). Damit 
beginnt auch zwifchen Elbing und dem Bifchof von Ermland ein 
erneutes Ringen von unerhörter Zähigkeit und Schärfe.

Die Anfänge diefes Kampfes liegen bereits in der Zeit des 
Kardinals Hofius. Ehe diefer jedoch etwas erreicht hatte, wurde 
er aus Preußen abberufen und weder fein Coadjutor und Nachfolger 
Cromer noch König Stephan waren in ihren Bemühungen einen

358) Bibi. Czart., Fol. 240, S. 13/18 . Abfchrift aus dem Jahre 1573 od. 74. 
Sie enthält eine fcharfe Antwort des Coadjutors an Hofius: nam quod ad Elbingam 
attinet rescripsi antea. Illud modo addam. Itane tu mihi author es, ut cum 
magistratu transigam maximo totius causae praeiudicio. A t qui recordare quaeso 
quo fructu id tentatum est a nobis vivente adhuc et sive vere sive ficte mandante 
et poenas intentante rege. Q u i d  t u n e  p r o f u i t  t u a  a u t h o r i t a s  
e p i s c o p a l i s  e t  c a r d i n a l i t i a  d e  q u o  n o n  d u b i t a b a t u r ?  
Memini autem ego quendam non solum colloquia et hospitium haereticae civi­
tatis, sed etiam transitum vitasse. Quod si nunc aliter sentis, supple coadiutoris 
tui negligentiam.

359) Lafpeyres, Gefchichte u. heut. V erfaflg. der kath. Kirche Preußens.
38°) StArch. Elbg., Rupfon, Annales Elb., S. 252.



Schritt weiter gekommen361). Trotz mehrfacher Bestätigung der 
Religionsprivilegien hütete fich der Elbinger Rat, fich über das 
Patronatsrecht des polnifchen Königs auf St. Nikolai hinweg­
zufetzen. Es wurde ftillfchweigend dadurch umgangen, daß die 
Prediger der Marienkirche zugleich den Gottesdienft in St. Nikolai 
verrichteten362). Im Jahre 1592 nominierte Sigmund III . den erm­
ländifchen Domherrn Stenzel M a k o w i e t z k i  zum Elbinger 
Pfarrer363). Die Klage Makowietzkis auf Herausgabe der Pfarr­
kirche veranlaßte Sigmund III. zu obigem Dekret. Darauf traf der 
rechtmäßige Pfarrer Anordnungen364), die der Elbinger Rat miß­
achtete. Der Streit gelangte vor das königliche Affefforialgericht, 
da der König hier wie überall die Entfcheidungen auf dem 
Prozeßwege erftrebte. Elbing wurde zur Rückgabe der Pfarrkirchen 
verurteilt. Die letzte Möglichkeit war eine Appellation an den 
Reichstag365). Die gefchloffene Haltung der drei Städte und ihr 
entfchiedenes Auftreten ließen auch den Reichstag keinen definitiven 
Urteilsfpruch abgeben. Diefer Reichstag führte fogar eine Annähe­
rung der proteftantifch geftnnten Stände in Polen, Weftpreußen 
und Litauen herbei. Im Anfchluß hieran verfammelten fich „etzliche 
Herren Religionsverwandten aus der Krone Polen und dem Groß- 
fürftentum Litauen zu Thorn“ , dorthin entfandten auch die preußi­
fchen Städte ihre Deputierten366). Zwar fcheiterte diefe Synode an 
der Uneinigkeit zwifchen Polen und Litauen einerfeits und den 
preußifchen Städten andererfeits. Sie ift aber ein Beweis dafür, 
daß die preußifchen Städte eine Konftellation in diefer Hinficht 
in Erwägung zogen. Und obwohl der Plan mißglückte, hat er auf 
den Reichstagen dennoch die Unterftützung mancher Senatoren 
bewirkt. Bald kam es zum offenen Kampf.

sfll) Vgl. z. ß. Bibi. Czart., Foliant 2712 , S. 103 f f . :  König Stephan an 
Burggraf, Bürgermeifter u. R at von Elbing vom 7 . 4 . 1 5 8 1 :  „Admonueramus
I a m  a n t e a  p r i o r i b u s  l i t t e r i s  n o s t r i s  Fid. Vestras d e  e c c l e s i i s  
p a r o ch i a 1 i b u s i u r i s  p a t r o n a t u s  n o s t r i  i n  c i v i t a t e  n o s t r a  
E l b i n g e n s i  n o b i s  a c  s a c e r d o t i b u s  n o s t r i s  r e s t i t u e n d i s .  Et 
Fid. quidem Vestrae memores officii fidei ac observantiae suae erga nos, ala- 
cribus animis id se facturas esse receperunt, hoc solum orantes, ut scribam quen- 
dam cancellariae nostrae parochum loci istius esse vellemus. Verum cum non 
videretur is nobis ad id munus gerendum satis idoneus esse, alium a Fid. Vestris 
requirebamus. Cum autem diutius id expcctemus, faciendum iam nobis omnino 
fuit post tot senatorum nostrorum plerumque admonitiones, ut parochum illi 
designaremus nimirum venerabilem M i c h a e l e m  K o n a r s k i  canonicum 
Warmiensem ob vitae integritatem, pietatem et modestiam nobis commendatum. 
Quametsi Fid. Vestras pro sua erga nos fide suscepturas et templum parochiale 
utrumque veteris et novae civitatis una cum domibus, hortis, fundis et quibusvis 
proventibus ei tradituras esse non dubitemus . . . “

302) Urkunden u. Beitr. z. preuß. Gefchichte, S. 14 1 ff.
363) Lengnich 4, S. 170.
364) StArch. Dzg., Abt. 29, S t .R . N r. 54, Michaelitagf. in Thorn, 1593.
365) Lengnich 4, S. 1 17 .
366) StArch. Dzg., Abt. 29, St. R . N r. 56: Vertreter Elbings w ar Bürger­

meifter Johann Jungfchulz. Vgl. auch Lengnich 4, S. 224.
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Im Ju li 1596 bot der Marienburgifche Woiwode auf Befehl 
des Königs den gef amten Adel feiner Woiwodfchaft auf und rückte 
am 23. Ju li bis zur „Lahmen Hand“  gegen die Stadt Elbing vor. 
Dort hatten fich Pfarrer Makowietzki und die Abgeordneten der 
Stadt eingefunden. Viermal fragte der Woiwode, ob der Rat die 
Kirchen abtreten wolle, viermal erhielt er eine abfchlägige Antwort. 
Darauf proteftierte er feierlich und führte feinen Trupp zurück. 
Wieder zog Sigmund die Angelegenheit vor das Affefforialgericht, 
deffen Termin Elbing einfach ignorierte. Jetzt fprach der König 
am 3.2.  1597 die Acht über die ungehorfame Stadt aus367). Einen 
Rückhalt am preußifchen Landtage fanden die Elbinger nicht, ob- 
fchon die Boten der Marienburgifchen Woiwodfchaft beantragten, 
fich der Elbinger Streitfache anzunehmen. Nachdem der Woiwode 
von Pommerellen, Ludwig von Mortangen, den katholifchen Stand­
punkt vertreten hatte368), fchnitt der Bifchof von Culm, als der­
zeitiger Vorfitzender, jede weitere Diskuffion ab und ermahnte die 
Stände, fich dem rechtlichen Anfpruch des Königs nicht zu wider­
fetzen369).

Um fo fefter war der Zufammenfchluß der Städte370). Befon- 
ders fetzte fich Danzig für die Schwefterftadt ein. Häufig zogen 
die Boten von Elbing nach Danzig, die kleinfte Veränderung des 
Prozeffes wurde umgehend gemeldet371). Stets erteilte Danzig den 
erbetenen Rat, immer wieder finden wir die Zuficherung des Bei- 
ftandes372). Diefe fefte Koalition, verftärkt durch ein Einverftänd- 
nis mit den proteftantifchen Führern in Litauen373) und gefchützt 
durch die offene Sympathie des Woiwoden von Marienburg, ver­
urteilte jeden Vorftoß der katholifchen Partei zum Scheitern. 
Vergeblich plädierte der rechtmäßige Pfarrer Makowietzki für einen 
Vergleich374). Sein Nachfolger D u n t i u s 375) verfuchte daher eine 
Art Staatsftreich. Am 18. 3. 1601 traf Pfarrer Duntius in Elbing 
ein und verlangte die Zuweifung beider Kirchen, die der Rat felbft­
verftändlich verweigerte. Daraufhin begab fich Duntius am 21. 3. 
früh in die altftädtifche Pfarrkirche, ließ fich in aller Stille von

367) Lengnich 4, S. 225 f.
368) StArch. Dzg., Abt. 29, St. R . N r. 60, T agf. zu Marienburg am 8. 1 . 1597..
36fl) Lengnich 4, S. 233.
370) StArch. Dzg., Abt. 29, St. R . N r. 60, Zufammenkunft der Städte am

8. 1 . 1597 und im Sept. 1597.
371) StArch. Dzg., N r. 65, Sehr. Elbings an Danzig v. 9. 1 1 .  1597, vom

17. 2. 1597, v. 7. 5. 1597 und N r. 62, Sehr. Elbings an Danzig v. 3 1 . 8 . 1 598.
372) Ebenda, N r. 60, Sehr. Danzigs an Elbing v. 10. xo. 1597; N r. 62, Sehr,

v. 2 4 .2 .15 9 8 ; N r. 62, Landtag zu Marienburg am 8 . 5 . 1 598:  Zufammenkunft 
der drei Städte.

373) StArch. Dzg., St. R . N r. 62: Im Jahre 1600 machte der Elbinger
Sekretarius Andreas Meyenreiß eine Reife zu den Religionsverwandten nach- 
Litauen.

371) Lengnich 4, S. 246.
375) E b e n d a , S .  3 3 3  f “



dem ermländifchen Domherrn Johann von Preuck im Beifein von 
drei Zeugen gleidifam inftallieren, wiederholte die Zeremonie auf 
dem neuflädtifchen Pfarrkirchhof, zeigte dem Rat feine vollzogene 
Inftallation an und flellte feine endgültige Rückkehr nach Oftern 
in Ausficht, um auch die Kirchengüter in Empfang zu nehmen. 
Damit war Duntius praktifch aber um keinen Schritt weiter ge­
kommen, zumal auch der Reichstag von Krakau im Jahre 1603 die 
Elbinger Kirchenfache erneut fuspendierte.

Erft Bifchof S i m o n  R u d n i t z k i  follte diefen Kam pf zum 
Austrag bringen. Da die entfcheidenden Vorgänge bereits von zwei 
Seiten bearbeitet find376), fei hier nur eine zufammenfaffende Ueber- 
ficht gegeben. Maßgebend für den Verlauf des Kampfes war, wie es 
fcheint, weder die Zähigkeit des ermländifchen Kirchenfürften, noch 
die teils energifche, teils hinziehende Politik des Elbinger Rates, 
fondern die zentraliftifche Haltung der römifchen Kurie, die durch 
den Nuntius Diotallevi auf Sigmund III. einen ungeahnten Einfluß 
ausübte. Ein faft moderner Zug weht durch diefen Endkampf. 
Geiftige Polemik oder verfaffungsändernde Kommiffionen werden 
abgelöft durch einen planmäßig geführten Wirtfchaftskrieg.

Den Auftakt bildete die am 6. 10. 1612 über Elbing aus- 
gefprochene Acht- und Bannerklärung, eine Maßnahme, die bei 
konfequenter Durchführung den wirtfchaftlichen Ruin der durch die 
Peft bedrängten Stadt377) bedeutet hätte. Diefen Schlag vermochten 
aber die Elbinger, geftützt auf die bewährte Städtekoalition und 
die in Polen durch die Konföderierten eintretenden Unruhen ab­
zuwenden. Elbings Vertreter erfchienen, obwohl geächtet, ruhig 
auf den preußifchen Landtagen und nahmen trotz des Proteftes des 
Landespräfidenten Rudnitzki an den Beratungen teil378). Und 1613 
erfolgte fogar die Suspendierung der Acht. Doch im nächften Jahre 
trat fie erneut in Kraft, und nun begann fich ihre Wirkung in 
Elbing bald zu zeigen. Zwar zog die Stadt alle Regifter, um das 
drohende bifchöfliche Eingreifen abzuwenden. Aber der König war 
kein Sigmund II. mehr. Auf dem polnifchen Thron faß ein Wafa, 
deffen ftolzefter Traum es war, im Nordoften Europas ein zweiter 
Philipp von Spanien zu werden379). Für ihn ging es um das Preftige!

Die Antwort der drei preußifchen Städte auf die erneute Acht­
erklärung war die Verkündigung des S c h u t z -  u n d  T r u t z -  
b ü n d n i f f e s  vom 6 . Januar 1 6 1 5380). Diefer Schritt der Städte

37B) Ausführliche Schilderung bei Eichhorn: Bifchof Simon Rudnitzkis
K am pf um die St. Nikolai-Pfarrkirche in Elbing, und Levinfohn: Polnifch- 
Preußifches aus der Bibliotheca Borghese II.

377) StArch. Elbg., Rupfon, Anales Elb., S. 259: es ftarben pro Woche 
40— jo, fchließlich 430 Perfonen an der Peft.

378) Levinfon, S. 93.
379) Levinfon, S. 87.
38°) Lengnich 5, S. 88.
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war durch eine lange Entwicklung vorbereitet. Sein Urfprung liegt 
bereits in den Tagen des Ritterordens381), aber unter dem polnifchen 
Zepter hatte die Verbindung an Intenfität wefentlidi zugenommen. 
Die treibende K raft war das mächtige Danzig, das feit dem W affen­
gang mit König Stephan zur Führung einer eigenen ftädtifchen 
Politik geradezu prädeftiniert war. Zu Anfang des Jahres 1615 
kamen die Vertreter der drei Städte in Danzig zufammen und 
einigten fich nach vorhergehender Verficherung, die gewohnte Pflicht 
gegen den König auch weiterhin unverändert leiften zu wollen, auf 
eine Bundesfatzung. Zur kriegerifchen Verteidigung des Landes 
follte ein Fonds errichtet werden, zu dem Danzig als reichfte Stadt 
20 000 Gulden beifteuerte, Elbing und Thorn je 10 000. Danzig erhielt 
das „Direktorium aller zu diefer Verbündung gehörigen und dabei 
vorkommenden Sachen“ . Alljährlich war eine Zufammenkunft in 
Danzig vorgefehen. Jeder der drei Partner verpflichtete fich, die 
beiden anderen mit Geld, Volk, Waffen, Schiffen und allerlei 
Kriegsnotdurft zu unterftützen, vorausgefetzt, daß alle friedlichen 
Mittel wirkungslos geblieben waren. Dann follte jede Stadt mit 
„Hintanfetzung alles Eigennutzes die Bundesgenoffen vor Schaden 
warnen und derfelben Beftes möglichft zu befördern fuchen“ . Das 
Bündnis follte zunächft 10 Jahre dauern und nach Ablauf diefer 
Frift entweder aufgehoben oder verlängert werden.

Es war ein unter dem wachfenden Druck des polnifchen Zen­
tralismus und der Gegenreformation entftandener Pakt zu gemein- 
famer Abwehr der Uebergriffe der polnifchen Staatsgewalt gegen 
die politifche Selbftändigkeit, die deutfche Kultur und den proteftan- 
tifchen Charakter der drei Städte. Zugleich gab der Bund der 
bisherigen Städtepolitik mehr Halt und Planmäßigkeit. Ja , Miß- 
trauifche konnten hinter diefem Zufammenfchluß, trotz der am 
Eingang der Satzungen ausgefprochenen Treuverficherung, den 
Willen zu einer Aktivität vermuten, die fich nicht nur auf den 
Schutz beftehender Rechte und Zuftände befchränkte, fondern dar­
über hinaus zu einer aktiven Sonderpolitik entfchloften fchien.

4. K a p i t u l a t i o n  d e s  E l b i n g e r  R a t e s .  D e r  R u d n i t z k i f c h e  
V e r g l e i c h  v o m  1 4 .  A p r i l  1 6 1  6.

Der Bundespolitik der preußifchen Städte ftand im Augenblick 
•eine polnifche Staatsgewalt gegenüber, die diesmal feft genug war, 
um gegen derartige Neuerungen kräftig aufzutreten. Der Wirt- 
fchaftskrieg gegen Elbing verfchärfte fich. Zu dem verbotenen 
Verkehr mit dem Ermland, den der Elbinger Kaufmann bereits 
empfindlich fpürte, follte eine Handelsfperre mit dem Herzogtum 
treten382). Mehr, als es bei Danzig der Fall war, hing die Lebens­

3S1) Werner, Stellung und Politik der preuß. Hanfeftädte, S. 60 ff.
382) Levinfon, S. 96 f.



fähigkeit Elbings von der Verbindung mit feinem Hinterlande ab. 
Der Elbinger Rat begann der bifchöflichen Kurie gegenüber ein­
zulenken383). Noch am 3i .Auguft  1 6 1 6  fand eine Zufammenkunft 
der einzelnen Städtevertreter ftatt, wobei der Elbinger Bürgermeifter 
Andreas Meyenreis und der Ratsmann Franz Eftken den fälligen 
Tribut von 37 Grofchen „ad defenfionem armatam“ einzahlten384). 
Noch einmal tagten die Deputierten am 2i .Auguft  1617  in Dan­
zig385). Zu dem felbftbewußt kriegerifchen Ton diefer Verhand­
lungen fteht jedoch das tatfächliche Verhalten der Elbinger in auf­
fälligem Gegenfatz.

Diefes Doppelfpiel ift nur zu erklären durch die Einwirkung 
wirtfchaftlicher Sonderintereffen. Man war fich inzwifchen in 
Elbing darüber klar geworden, daß die Stadt bei ihrer ungünftigen 
geographifchen Lage die Zeche teuer hätte bezahlen müffen. Auch 
zeigte es fich, daß die lavierende Politik des Rates kein Verftändnis 
und keine Stütze bei der Bürgerfchaft fand. Der reiche Kauf- und 
Ratsherr konnte einen unvorhergefehenen Gefchäftsausfall beffer 
überwinden, als der auf Tagesgewinn eingeftellte Kleinbürger oder 
Handwerker. Der Geift der Widerfetzlichkeit durchzog die Stadt 
und nahm aufrührerifche Formen an386). Noch von einer anderen 
Seite her drohte der wirtfchaftlichen Lage der Stadt eine unvorher- 
gefehene Verfchlechterung. Seit 1577 war in Elbing eine englifche 
Handelsniederlaffung gegründet, die mit Recht vom Rat durch 
wefentliche Zugeftändniffe gefördert wurde387). Die Durchführung 
der Acht gefährdete nun auch die Gefchäfte der englifchen Kauf­
leute fo erheblich, daß fie Verhandlungen mit Danzig und Königs­
berg zum Zwecke einer Verlegung der gefamten Niederlaffung an­
knüpften. Das zu verhindern, gebot der Wille nach Erhaltung 
diefer Wirtfchaftspolitik und nach Sicherung der Lebensintereflen.

Diefe Erwägung mochte alfo nicht unwefentlich den neuen Kurs 
des Elbinger Rates nach dem Ermland hin beeinflußt haben. Zw ar 
ignorierten die verbündeten Städte die ihnen am 9. 1. 1 6 1 6  über­
mittelte Achterklärung388), fie billigten aber den nun einfetzenden

383) Eichhorn, B. Rudnitzkis Kam pf, S. 520. Ueberhaupt w ar das Ver­
hältnis der Elbinger zu Rudnitzki, trotz ihrer energifchen Sprache auf den 
Städteverfammlungen, nicht eigentlich gefpannt. Während des Einfalls der Kon- 
föderierten im Jahre 1 61 3  beftand ein eifriger Nachrichtenaustaufch zwifchen 
R at und Bifchof. Rudnitzki gab den Elbingem manchen wertvollen Ratfchlag,. 
den die Elbinger dankbar annahmen. Vgl. Bibi. Czart., Foliant 1634, S. 279,, 
295 ff., 303 ff., 319 , 325, 339, 347 u. a.

38*) StArch. Elbg., Gr. Schiebl. 3 : Zufammenkunft der drei Städte am
3 1. 8. 16 16  zu Danzig.

385) Ebenda: Zufammenkunft der drei Städte am 2 i.A u gu ft 16x7 u. am
6. Sept. 16x9.

386) Levinfon, S. 107.
387) Simfon, Die Handelsniederlaffung der engl. Kaufleute in Elbing, S. 1 35-  

Kownatzki, Elbing als ehemaliger englifcher Handelsplatz. 19 3 1.
388) Simfon, S. 132.
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Bifchof Simon Rudnicki
1604-1621

Nach einem Gemälde im Skoklofter bei Upiala





Von Helene Deppner.

Weg der Vermittlung. Eine Kommiffion, beftehend aus dem Bifchof 
von Culm, Kuczborski, dem Palatin von Marienburg, Weiher, und 
dem Unterkämmerer von Marienburg, Sczepanski, kam am io. 3. 
1 6 1 6  nach Elbing und verlas die Bedingungen: Elbing tritt entweder 
die altftädtifche Pfarrkirche an die Katholiken ab oder die Stadt 
überläßt ihnen die neuflädtifche Pfarrkirche und erbaut dazu eine 
zweite Kirche in der Altftadt389). Wir fehen, auch Rudnitzki hatte 
eingelenkt: von einer Auslieferung beider Pfarrkirchen ift nicht mehr 
die Rede. Noch einmal bemühte fich der Elbinger Rat um eine 
Abfchwächung des Ultimatums, entfchied fich dann aber für Er­
füllung der erften Forderung, freilich mit einer Unzahl von Be­
dingungen, die von der ermländifchen Kurie fchließlich anerkannt 
wurden.

So kam es am 1 4 . 4 . 1 6 1 6  zu der denkwürdigen „R  u d - 
n i t z k i f c h e n  T r a n s a k t i o  n“ , die von Bifchof Rudnitzki 
und dem rechtmäßigen Pfarrer S t e i n f o n einerfeits und dem 
Vertreter der Stadt, Schnee, andererfeits unterfchrieben wurde390).

Sie enthielt folgende Bedingungen:
1) Der Bifchof von Ermland wirkt eine vom König unterfchrie- 

bene und unterflegelte Kaution aus, die befagt, daß durch 
Abtretung diefer Kirche dem von S. M. am Krönungstage 
(1558) erhaltenen Stadtprivilegium über alle Kirchen kein 
Präjudiz erwachfe, folglich alle Kirchen mit vollem Recht der 
Stadt verbleiben müffen.

2) Der Bifchof beforgt die Aufhebung der Reichsacht.
3) Bifchof und Pfarrer verzichten auf die neuflädtifche Kirche 

und verfprechen wegen der Kirchen in und außer der Stadt 
oder wegen deren Zubehör Einkünfte etc. weder felbft noch 
durch andere einen Prozeß anzuftrengen.

4) Die Aufgebote katholifcher Brautleute wird der Rat nicht 
hindern, aber auch der Pfarrer nichts wider die Rechte der 
Stadt unternehmen.

5) Der Pfarrer und deffen Nachfolger werden nur mit Wiflen 
des Rates auf ihr Amt refignieren.

6) Die Gräber werden nicht verletzt, die Erbbegräbniffe ohne 
Willen der Angehörigen nicht berührt oder verunftaltet werden.

7) In der Pfarrkirche werden nur Katholiken begraben. A u f 
dem Kirchhofe aber bleibt der nördliche Teil zum Begräbnis 
für Proteftanten, das übrige für Katholiken. Da aber der 
Platz in der Stadt fehr eng ift, wird der Rat für die Katho­
liken einen befferen Begräbnisplatz außerhalb der Stadt beforgen.

38e) Eichhorn, B. Rudnitzkis Kam pf, S. 537.
390) StArch. Elbg., Urkunde X IV .



8) Der Gebrauch des Turmes und der Glocken bei bisher üblichen 
politifchen Akten und in jeder Notzeit wird der Stadt frei 
flehen; bei Begräbniffen aber werden die Glocken nicht ohne 
Wiflen des Pfarrers geläutet und während des Gottesdienftes 
gar nicht. Die Gebühren für das Läuten gehören, wie von 
altersher, der Kirche und dem Pfarrer.

9) Prozeffionen dürfen, um den Auflauf zu verhüten, außerhalb 
des Pfarrkirchhofes nicht abgehalten werden; doch wird die 
Uebung der katholifchen Religion zufolge der zu publizierenden 
Strafgefetze frei und ficher fein, ebenfo die Ueberbringung des 
Sakramentes zu den Kranken und das Begräbnis. Vergeht fich 
jemand gegen diefe Strafgefetze, fo wird er beftraft. Be- 
fchimpfungen und Beleidigungen in Predigten müflen unter­
bleiben bei gleicher Strafe auf beiden Seiten.

10) Gemäß der urfprünglichen Fundation werden nur weltliche 
Perfonen und Weltgeiftliche bei der Pfarrkirche wohnen und 
Kirche und Schule bedienen, nicht Ordensgeiftliche oder Jefuiten.

1 1 )  Zu Kirchenvätern werden nach bisheriger Gewohnheit zwei aus 
dem Rat und zwei aus der Gemeinde beftellt, welche auf Ver­
langen des Pfarrers den koftbaren Kirchenfchmuck zu feiner 
Zeit herausgeben und hernach wieder in den Schatz zurück­
legen; die zum täglichen Gebrauch beftimmten Kirchengeräte 
aber famt der Bibliothek werden dem Pfarrer übergeben.

12) Der Rat nimmt die Kirchen- und Pfarrgüter mit Ausfchluß 
der 10 Fifchauer Hufen auf 20 Jahre in Pacht und zahlt dem 
Pfarrer jährlich 800 polnifche Gulden in Quartalraten.

13) Das Pfarrhaus wird für den Pfarrer und deffen Hilfsgeiftlichen, 
die Schule auf dem Kirchhofe zur Wohnung für den Lehrer, 
Organiften und Küfter abgetreten; die Kirche im Laufe des 
Sommers geweißt und ausgebeffert und vom Rate wie bisher in 
baulichem Zuftand erhalten werden.

14) Nachdem alles dies befchloffen und von beiden Teilen unter- 
fchrieben und unterfiegelt ift, wird darüber dem König berichtet 
und deffen Beftätigung aller Artikel ohne Zufatz präiudizier- 
licher Klaufeln erbeten werden. Erft nach erlangter königlicher 
Beftätigung und Kaution foll der Vergleich feft und gültig fein. 
Die Kirche foll, wenn die Aufhebung der Reichsacht publiziert 
ift, übergeben werden, fobald Bifchof und Pfarrer es wünfchen. 
Die Pfarr- und Schulgebäude aber erft 5 Wochen fpäter. 
Damit fchien der Kam pf mit der bifchöflichen Kurie beendet,

wenn nicht eine andere Inftanz den gefamten „Erfolg“  noch einmal 
in Frage geftellt hätte. Der am polnifchen Königshofe weilende 
Nuntius Francisco Diotallevi fah in den an die Abtretung geknüpf­
ten Bedingungen des Elbinger Rates ein ungerechtfertigtes Nachgeben 
des Bifchofs. Einzelne Beftimmungen wie die Artikel 3, 9 und
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io 391) erfchienen ihm geradezu untragbar. Diotallevi glaubte, daß 
durch die zugeftandene Fernhaltung des aktiven Elementes der 
Jefuiten die errungene Stellung fehr gefährdet fei und die weitere 
Entwicklung der katholifchen Sache in Elbing unmöglich gemacht 
werden würde. Und fo fchien es, als follte das Werk des Kardinals 
Hofius fchließlich doch noch gelingen.

König Sigmund III. verweigerte auf Betreiben des Nuntius 
die nach Artikel i und 14 erforderliche Kaution und Beftätigung 
und fprach am 20. April 1617  erneut die Acht über Elbing aus, 
gleichzeitig ihre fchärffte Durchführung anordnend. Einer noch­
maligen kommerziellen Schädigung konnte fich die Handelsftadt 
nicht ausfetzen, zumal die Bürgerfchaft über die Wirtfchaftskrife 
fdiwer erbittert war. Am 22. September nahm daher der Rat die 
Verhandlungen mit dem Bifchof wieder auf392) und fand in Heils­
berg volles Verftändnis. Rudnitzki hatte kurz vorher einen ähn­
lichen Waffengang mit dem Herzogtum ausgefochten und einen 
recht anfehnlichen Erfolg erzielt393), der ihm freilich wegen des 
Widerftandes der dortigen Stände keine Früchte brachte. Einen 
zweiten Pyrrhusfieg wollte Rudnitzki in Elbing vermeiden. So 
fuchte und erhielt er am 30. Oktober 1617  die Beftätigung des 
Königs für den obigen Vergleich394); am 4. 1 1 .  erklärte Sigmund III. 
auch die Acht für aufgehoben. Ohne Zwifchenfall verlief die Be- 
fprechung der bifchöfliehen Kommiffion in Elbing am 1 1 .  November 
und die Einfetzung des rechtmäßigen Pfarrers Steinfon. Die 
Reconciliation der Kirche befchloß Bifchof Rudnitzki perfönlich 
auszuführen.

Vergleicht man die Politik der beiden Kirchenmänner, des 
Bifchofs Rudnitzki und des Nuntius Diotallevi, fo fcheint die Ent­
fcheidung, wer von ihnen das größere ftaatsmännifche Gefchick ge­
zeigt hat, ohne weiteres gegeben. Die Hauptforge des Bifchofs 
ging dahin, feinen noch in Elbing anwefenden Diözefanen zu einer 
Kirche und zu einem Seelforger zu verhelfen. Es war das unter den 
gegebenen Umftänden praktifch Erreichbare. Jede Politik, die über 
diefes Ziel hinausging, verwarf er und lehnte es ab, mit Hilfe der 
Vollmachten, die der König oft genug in feine Hand gelegt, zur 
äußerften Gewalt zu greifen. Die kommende Entwicklung gab den 
Anfchauungen beider Männer zu einem gewiffen Grade recht. Die 
Yerhältniffe in Elbing ließen fich nun einmal nicht „auf Befehl“  
umwandeln, wie auch die Volksftimmung während des Konfekrations-

391) Noch am 19. i» 16 1$  hatten die 3 großen Städte eine Eingabe gegen die 
Jefuiten eingereicht, die in Thorn die Pfarrkirche befetzt und die Schule ein­
gerichtet, in Danzig das Brigittenklofter befetzen wollten und gegen Elbing den 
Bann erwirkt hatten. V gl.: Bibi. Czart., Foliant 1634.

392) Eichhorn, B. Rudnitzkis Kam pf, S. 548.
303) Kolberg, Die Lehnsverträge zwifchen Polen und Brandenburg von

3605 und 16 1 1 .
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39i) StArch. Elbg., Urk. X IV , 393-



aktes bewies395). Das erkannte auch Rudnitzki und förderte die 
Refignation des Pfarrers Steinfon396). Mit diefem verfchwand der 
eigentliche Sieger im Endkampf aus den Mauern der Stadt, fein 
Nachfolger wurde der Allenfteiner Erzpriefter M i c h a e l  S c h a m -  
b o g e n ,  der fich perfönlich auf Einhaltung des gefchloflenen Ver­
gleiches verpflichtete.

Aber nachträglich, im 1 8. Jahrhundert, ftellte (ich diefer Ver­
gleich, befonders in feinen Artikeln 4, 8, 9 und 10, dann doch als 
„Danaergefchenk“  heraus, wie es Diotallevi vorausgefehen. Die 
polnifche Staatsgewalt war verantwortlich für das Fiasko eines 
Hofius, ebenfo wie für die augenblickliche unverkennbare Niederlage 
des Elbinger Rates und des Städtebundes397). Der Bifchof von Erm­
land fteht zwifchen den beiden Inftanzen, durch die Macht feiner 
Perfönlichkeit eingreifend, bald ein gefährlicher Gegner, bald ein 
Künder des Friedens.

Mit dem Rudnitzkifchen Vergleich fchließt die Periode der 
Beziehungen Elbings zum Bifchof von Ermland in mehr kirch­
licher Hinficht. Der zweite Teil des 17. Jahrhunderts und vollends 
das 18. Jahrhundert flehen im Zeichen der fürftlichen Politiker auf 
dem ermländifchen Bifchofsftuhl, die ja fchon äußerlich durch die 
Würde eines polnifchen Unterkanzlers oder Primas Regni gekenn­
zeichnet ift. Von diefem Gefichtspunkt aus betrachtet, rückt natur­
gemäß auch das Verhältnis des Elbinger Rates zum Bifchof von 
Ermland in eine wefentlich andere Beleuchtung.

D ritte r  A b fch n itt  ( 1 6 1 8 — 17 7 2 ) .

Der Niedergang der autonomen Ratsregierung.
x. E l b i n g  i n  d e n  S c h w e d e n k r i e g e n .  E r n e n n u n g  d e s  P r o p f t e s  

v o n  S t .  N i k o l a i  z u m  b i f c h ö f l i c h e n  O f f i z i a l  u m  1 6 6 5 .

Die Beziehungen zwifchen Elbing und dem Bifchof von Erm­
land ftehen in der letzten Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert 
unter dem Einfluß der Rudnitzkifchen Transaktion. Durch 
diefen Sieg war der Katholizismus in Elbing rehabilitiert worden. 
Es darf nicht unbeachtet bleiben, daß trotz diefes Vergleiches 
das Patronatsrecht des polnifchen Königs, feit 1457 fanktioniert, 
auch weiter beftehen blieb. Diefes „Ius patronatus“  hatte zwar
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395) StArch. Dzg., Abt. 29, S t .R . N r. 93, Sehr. Elbings vom 9 . 1 . 1 6 1 8 .
396) StArch. Elbg., U rk. X IV , 394: Guttftadt, den 2 8 .4 .16 18 , und N r. 395: 

U rk. v. i j . 5. 16 18 .
397) Der Bund vegetierte nach diefer vergeblichen Kraftprobe noch einige 

Jahre, ohne nennenswerte Refolutionen hervorzubringen. Schließlich forderten 
Elbing und Thorn die erlegten Gelder zurück und löflen damit den Bund 
definitiv auf. Die Auszahlung erfolgte am 9. Juni 1623, alfo noch Ablauf der 
vorgefehenen 10 Jahre.



vorübergehend zu einer ftärkeren Aktivität des Königs geführt, 
aber trotz aller Mandate und Kommiffionen nichts an der inneren 
Struktur der Stadtverwaltung ändern können. Das Anwadhfen der 
innerpolitifchen Schwierigkeiten im polnifchen Reich, die verhängnis­
volle Wirkung des Wahlkönigtums, die Unterwerfung des Königs 
unter die „Pacta Conventa“  und der damit zufammenhängende ver­
stärkte Individualismus der polnifchen Schlachta, fchwächten die 
Stellung des Throninhabers außerordentlich. Die Erfolglofigkeit der 
außenpolitifchen Unternehmungen im Zeitalter der Schwedenkriege 
ruinierten die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Landes, das ftändig 
fanierungsbedürftig gewefen.

Damit verlor auch für Weflpreußen der perfönliche Einfluß 
des polnifchen Königs wefentlich an Bedeutung. Ebenfo war die 
überlegene politifche Bedeutung des ermländifchen Bifchofs als Präfes 
der Lande Preußen feit dem Lubliner Dekret mehr und mehr ge- 
fchwunden. Wohl berief er in legalen Regierungsperioden auf 
Geheiß des Königs, in Zeiten eines Interregnums aus eigener Initia­
tive, vor und nach dem polnifchen Reichstag die preußifchen Stände 
zu den fogenannten Ante-et Post-Comitia. Aber das auch nach 
Preußen übergreifende Liberum Veto, des Rechtes der Einftimmigkeit 
bei zu fallenden Befchlüflen, erfchwerte die ordnungsmäßige Durch­
führung der Landtage. Die Not des Landes, die durch die Aus­
tragung des polnifch-fchwedifchen Streites mehr und mehr wuchs, 
führte häufig dazu, daß die ja doch immer wieder „verriffenen“  
Landtage kaum noch vollständig befchickt wurden. Ein Rumpf­
parlament hatte keine Dafeinsberechtigung, und fo bildeten fich die 
Landtage allmählich zu Zufammenkünften befreundeter Koalitionen 
ohne praktifche Wirkfamkeit zurück. Der ermländifche Bifchof 
lebte als polnifcher Senator und häufig auch polnifcher Würdenträger 
mehr am Warfchauer Hofe als in Heilsberg. Dadurch wurde er 
nicht nur feinen Diözefanen entfremdet, fondern rückte auch zur 
Stadt Elbing in eine mehr oder weniger erwünfchte Diftanz. Der 
Rat verfehlte nicht, ihn gelegentlich der fälligen Kirchenvifitation 
oder der Durchreifen mit dem üblichen feierlichen Gepränge auf­
zunehmen, mit feinem Gefolge äußerfl gaftfrei zu bewirten und 
ihm durch reichliche Geldgefchenke den Dank der Stadt für etwa 
geleisteten Beiftand auszufprechen398).

So ging bei diefer allgemeinen Verlagerung der Funktionen die 
Entfcheidung über rein kirchliche Fragen mehr und mehr auf den in 
Elbing amtierenden Pfarrherrn von St. Nikolai über. Das gute 
Einvernehmen zwifchen Rat und Propft hing im letzten Grunde von 
der Toleranz und dem Wohlwollen beider Inftanzen ab. Beide

Von Helene Deppner. i y j

398) StArch. Elbg., Kämmereirechn. Jg . 1696, 3 1 . 3 . :  Donatio von 100 Du­
katen =  555 M k.; 1700, 2 9 .1 . :  Donatio von 100 Dukaten; Jahrg. 1700, 6 .2 . :
Donatio von 600 Dukaten =  334 5  Mk.



Parteien ließen es an dem guten Willen zunächft auch nicht fehlen, 
das bewiefen die freiwillige Resignation des Pfarrers Sigismund 
Steinfon und die fachliche Durchführung der übernommenen Auf­
gabe durch den Elbinger Rat399). Zudem traten diefe örtlichen 
religiöfen Angelegenheiten jetzt auch hinter den Ereigniffen zurück, 
die der große Kam pf der Oftfeemächte um die Küftenländer auch 
für Preußen und Elbing mit fich brachte.

Die Ueberrumpelung Pillaus durch Guftav Adolf von Schweden 
und fein Vordringen in das Ermland und das Weichfelgebiet im 
Sommer des Jahres 1626 fchoben die politifch-wirtfchaftlichen 
Fragen in den Vordergrund400). Die preußifchen Landtage hatten 
fortan vollauf damit zu tun, die Mittel zur Unterhaltung der pol­
nifchen Kriegsvölker aufzubringen, die zur „Befreiung“  Weftpreußens 
angerückt kamen und das Land weit mehr verwüfteten als die 
fchwedifchen Eindringlinge. An ausreichenden Befeftigungen, dem 
nötigen Kriegsgerät und der Ausbildung einer wehrfähigen Mann- 
fchaft hatte man es in Elbing fehlen laffen. Die Stadt mußte fich 
Guftav Adolf ergeben und war im Gegenfatz zu dem fich hartnäckig 
wehrenden Danzig zu politifcher Ohnmacht verurteilt. Rat und 
Bürger wurden auf den fchwedifchen König vereidigt.

Die fchwedifche Befetzung Elbings führte auch zu einer 
Befchlagnahme von St. Nikolai401). Propft Michael Schambogen 
mußte fie „certis conditionibus“  am 24. Juli 1626 abtreten und 
Elbing verlaffen402). Am 26. Ju li fand bereits durch einen fchwedi­
fchen Feldprediger der erfte proteftantifche Gottesdienft in der Kirche 
ftatt403). St. Nikolai diente dann fechs Jahre hindurch nur als 
Garnifonkirche. Erft feit April 1632 durfte fie mit Erlaubnis Guftav 
Adolfs auch von der evangelifchen Mariengemeinde zur Abhaltung 
des zweiten Sonntagsgottesdienftes und zu Betftunden an den 
Wochentagen mitbenutzt werden. Nach neuneinhalbjähriger Ok­
kupation, im Januar 1 6 3 6 ,  verließen die fchwedifchen Truppen die 
durch gewaltige Geldauflagen, Verwüftung ihres Landgebiets und 
Seuchen mitgenommene Stadt. In den fchwedifch-polnifchen Ver­
handlungen zu Stuhmsdorf, die im September 1635 zu einem 
36jährigen Waffenftillftand geführt hatten, waren die Schweden
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3" )  StArch. Elbg., U rk. X IV , 394; Urk. X V , 429 v. 2 3 .9 .16 3 6 : D er 
bisherige Parochus Michael Schambogen bezeugt den Elbingern, daß fie ihm 
während feiner Amtsführung keinen Grund zur Befchwerde gegeben hätten.

4C0) Ifr. Hoppe, Gefchichte des 1. fchwed.-poln. Krieges in Preußen;
H . Bauer, Guftav Adolfs Landung in Pillau 1626 u. d. Eintritt Schwedens in den 
3ojähr. Krieg, Oftdt. Monatshefte 19 3 1.

401) Hoppe, S. 590.
402) StArch. Elbg., Gr. Schiebl. 17 , Ecclesiastica: Veränderungen in d. P farr­

kirche v. St. Nikolai.
403) Fuchs 2, S. 270; Rhode, Elbinger Kreis, S. 67 f.; Urkunden u. Beitr. 

z. preuß. Gefch., S. 142.



zunächft bemüht gewefen, die Nikolaikirche den Protestanten Elbings 
zu erhalten404). Auf Drängen des an dem Abkommen mitwirkenden 
franzöfifchen Gefandten erklärten fie fich aber fchließlich mit der 
Wiederherftellung des Vorkriegszuftandes einverftanden. Der fran- 
zöfifche Wunfch, Jefuitenprediger bei St. Nikolai amtieren zu lallen, 
wie dies nach der irrigen Information des Legaten bis 1626 der 
Fall gewefen fei, wurde von den Schweden abgelehnt, geftützt auf 
die vom Elbinger Rat überfandte Copia transactionis von 1617  mit 
zugehörigen Dokumenten. Auch ließen fie lieh von den Katholiken 
eine urkundliche „Kaution“  ausftellen, die König Ladislaus von 
Polen beftätigte, daß die fchwedifchen Feldzeichen und die fchwedi- 
fchen Grabftätten in der Nikolaikirche „unvioliret“  bleiben 
follten405).

Am 13. Januar erfchien eine polnifche Kommiffion in Elbing, 
um Rat und Bürgerfchaft wieder auf König Ladislaus zu ver­
pflichten. Die Kommiflare verkündeten auch ein königliches Man­
dat, „daß ein Ehrbarer Rat die Pfarrkirche ante omnia den 
Katholifchen wieder abtrete, und fobald bifchöfliche Commiffarii 
ankommen würden, ihnen diefelbe einzuräumen, alle SchlüHel und 
Kirchengeräte zu überantworten, auch von den Reditibus der Kirche 
tempore guerrae Rechnung zu tun, damit der Clerus keine Urfach, 
fich darüber zu befchweren haben möge“  406). Die Uebergabe der 
Kirche an die Katholiken erfolgte am 16 .  1. 1636. Am gleichen 
Tage dankten die bifchöfliehen Kommiffare407) für die „dem jetzigen 
parocho Frederico M e y b o h m, canonico Guttftadensi bezeugte 
Humanität und Hofpitalität“  und beftätigten den unveränderten 
Beftand der reftituierten Kirchengüter. Weiterhin verlangten fie den 
Zins auch für die Zeit des Kriegszuftandes und die Inftandfetzung 
der durch den Aufenthalt der Soldaten arg befchädigten Pfarr- 
häufer408). Die Willfährigkeit des Rates, die ungefäumte Einlöfung 
der Bedingungen erklärt fich mit aus dem bevorftehenden Einzug 
des polnifchen Königs409). Er war begleitet von einer Unzahl 
polnifcher Würdenträger, unter denen an erfter Stelle der ermländifche 
Bifchof S z c z y s k o w s k i  erfcheint. Durch die Darbietung eines

404) Hoppe, S. 5x6.
405) Ebenda, S. 549 ; dazu Beilage N r. 63, S. 7 1 1 :  Aflecuration der preuß. 

Bifchöfe Sczyskowski von Ermland und Zadzik von Culm wegen Unverletzlich­
keit der Grabftätten Nichtkatholifcher in katholifchen Kirchen v. 17 .9 . 1635.

406) Ebenda, S. 543-
407) Der Weihbifchof Michael Dzialinsky, der Dompropft Albert Rudnitzki 

und der frühere Parochus Michael Schambogen.
408) H o p p e , S. 549 f .
408) Lengnich 4, S. 87 f.; Hoppe, S. 559 ff. Ein interefTanter großer Kupfer- 

ftich von Joh. Baß, darftellend die Befichtigung der von den Schweden angelegten 
Elbinger Feftungsanlagen durch Ladislaus IV . am 13 . Febr. 1636, befindet fich im 
Befitz der Stadtbücherei Elbing. Die Bürgerwachen erhielten vom König während 
feines dreitägigen Aufenthalts in Elbing das Lofungswort „St. N ikolai“ , 
Hoppe, S. j 60.
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recht Stattlichen „Gratials“  (100 ooo Gulden!) erwarb fleh die Stadt 
die volle königliche „Clementz“ . Am 15. Februar beftätigte Ladis­
laus IV . {amtliche Privilegien Elbings. Der alte Zuftand mit all 
feinen Freiheiten, aber auch mit all feinen Schattenfeiten fchien 
wieder zurückgekehrt.

Auf der Stanislai-Tagfahrt zu Marienburg im Jahre 1641,  die 
allerdings in Anbetracht der nichterfchienenen Ritterfchaft zu einem 
Colloquium der Städte wurde, ertönte wieder die alte Klage der 
Elbinger Deputierten über eine Benachteiligung durch den katho- 
lifchen Klerus410). Die Befchwerde des Elbinger Bürgermeifters 
Ifrael Hoppe galt der Erneuerung der fälligen „Kirchenarende“ . 
Teils wollte man die zehnjährige fchwedifche Befatzung nicht an­
rechnen, teils dem Begehren des Elbinger Propftes, einige an den 
Rat verpachtete Häufer einzuräumen, nicht Folge leiften. Nach 
Artikel 12 der Rudnitzkifchen Transaktion erftreckte fich die Ver­
pachtung der Elbinger Pfarr- und Kirchengüter auf 20 Jahre. Nach 
Ablauf diefer Zeit konnte der Bifchof von Ermland die Reflitution 
fämtlicher Pfarrgüter verlangen, wie es tatfächlich auch gefchehen 
war411). Gegen diefe vertraglich durchaus gewährleiftete Kündigung 
glaubte der Elbinger Rat fich wehren zu müffen. Denn offenbar 
befürchtete er nach feinem Schriftwechfel mit anderen Städten, nach 
Rückgabe der inmitten der Stadt gelegenen Häufer eine Verpflan­
zung der Katholiken an die verfchiedenften Punkte der Stadt und 
ein Anwachfen des katholifchen Elements in Elbing. Der Streitfall 
wurde jedoch auf einer Zufammenkunft in Heilsberg beigelegt, die 
Kirchenarende auf 20 Jahre verlängert, nur erhöhte fich anfeheinend 
infolge des verminderten Geldwertes die an den Pfarrer von 
St. Nikolai zu zahlende Summe von 800 auf 1200 polnifche 
Gulden412). Außerdem erhielt der Pfarrer noch ein kleines Gärtchen 
zum perfönlichen Gebrauch und jährlich zwei Ruten Holz413). Die 
Deputierten der beiden anderen Städte verfehlten nicht zu der Bei­
legung des Konfliktes zu gratulieren, wobei Danzig auch hier wieder 
erklärte, daß es felbftverfländlich bereit gewefen wäre, „ihnen des- 
falls zu affiftieren“ .

Der Elbinger Pfarrer Meybohm und der Bifchof von Ermland 
Szczyskowski waren zweifellos gewillt, den status quo des Rudnitzki­
fchen Vergleiches zu wahren; das bewies das Schreiben des Bifchofs 
an den Elbinger Rat vom 21. 7. 1641,  daß er feinen perfönlichen 
Einfluß anläßlich des bevorftehenden Reichstages nützen wolle, um 
die königliche Beflätigung für den gefchloffenen Pachtvertrag zu

410) StArch. Dzg., Abt. 29, St. R . N r. 124.
4U) Ebenda, N r. 124, Tagfahrt zu Marienburg am 30. Ju li 1641.
412) StArch. Elbg., U rk. X V I, 454.
413) StArch. Dzg., Abt. 29, S t .R . N r. 124, Tagfahrt z. Marienburg am 

30. Ju li 164 1.



befchaffen414). Die Ueberfendung der königlichen Urkunde durch 
den Bifchof erfolgte denn auch am 30. 1. 1642415).

Noch einmal mußte fich Elbing, da es zu keiner Gegenwehr 
gerüftet416), der fchwedifchen Botmäßigkeit unterwerfen. Am 17. 12. 
1656 übergab König Karl Guftav von Schweden die Pfarrkirche 
erneut den Lutheranern; den Katholiken wurde dafür die Kirche 
des Hofpitals zu St. Elifabeth eingeräumt417). Die feierliche Ein­
weihung von St. Nikolai als proteftantifches Gotteshaus erfolgte am 
erften Ofterfeiertag des Jahres 1657 durch den königlichen Ober­
hofprediger und Generalfuperintendenten Heinrich Brummer, der 
gleichzeitig den aus Saalfeld berufenen Erzpriefter David K l u g e  
als Pfarrherrn bei St. Nikolai einführte. Diefe Entwicklung der 
Dinge lag gewiß nicht im Intereffe des Elbinger Rates, fah er doch 
in diefer Einrichtung eine Aufhebung des bisher ängftlich gewahrten 
„Ius patronatus“ . Eine weitere Maßnahme des fchwedifchen Königs 
taftete fogar die innere Struktur der kommunalen Selbftverwaltung 
an und fand naturgemäß noch weniger die Billigung des Rates. Es 
war die Errichtung eines Konfiftoriums für den Marienburger Pa- 
latinat mit dem Sitz in Elbing418). Am 22. Auguft 1657 wurde 
David Kluge in Gegenwart von mehr als 100 Rektoren, Predigern 
und Schulkollegen als Superintendent, Infpektor der Schulen und 
Präfes des königlichen Konfiftoriums in Elbing eingefetzt419). Diefes 
Konfiftorium erlebte aber nur feine Gründung, denn der Bromberger 
Vertrag von 1657 und der darauf folgende Frieden zu Oliva von 
1660 ftellten den alten Zuftand wieder her und brachten auch 
St. Nikolai wieder in den Belitz der Katholiken.

Nachdem die Verhältniffe {ich wieder einigermaßen gefertigt 
hatten, wandte fich das durch die politifchen Vorgänge abgelenkte 
Intereffe der Bevölkerung wieder mehr den internen Angelegenheiten 
zu. Die Elbinger katholifche Gemeinde war klein, es bekannten 
fich um 1660 offiziell nur wenige Einwohner zum Katholizismus420). 
So unfeheinbar erfchien fie auch dem neuerwählten Propft W o l f s -  
b e ck , daß er feine bisherige Pfründe in Königsberg beibehalten 
und die Elbinger Pfarre durch einen Kaplan verwaltet fehen 
wollte421). Von diefen befcheidenen Anfängen zu der leider erft
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414) StArch. Elbg., U rk. X V I , 455.
415) Ebenda, X V I, N r. 452.
418) Lengnich 4, S. 148.
417) Fuchs 2, S. 271 f.
418) Hartknoch, Preuß. Kirchenhiftorie, S. 1024.
419) Fuchs 2, S. 272.
420) E. 2 . 13 , S. 187. Angeblich nur „2  Bürger und ein wenig Gelinde“ . 

Nach dem erften Traubuch von St. N ikolai Jahrgang 1662— 1702 läßt fich 
indeflen erkennen, daß der katholifche Bevölkerungsteil Elbings erheblich größer 
gewefen ift. Vergl. die Statiftik zu Anm. 424.

',21) Ebenda.
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nach der Rückgabe an Preußen feftftellbaren recht ftattlichen Zahl 
von 2500 Seelen unter etwa 15 000 um 1800422) führt eine ununter­
brochene Entwicklung, die ihren Ausgangspunkt in einer Aktion des 
Bifchofs W  y d z g a von Ermland hatte. Sie ftärkte nicht nur die 
Pofition des Elbinger Propftes erheblich, fondern gab auch der 
katholifchen Sache in Elbing überhaupt eine entfcheidende Wen­
dung. St. Nikolai, obwohl katholifch, befaß immer noch den alten 
Nimbus der dominierenden Kirche Elbings. Nach wie vor fprach 
man von ihr einfach als von der „Pfarrkirche“ . Nach wie vor 
ftand fie durch die auf ihrem Turm befindliche Stadtuhr, durch ihr 
Läuten an Fefttagen und zur Ratskür und bei Begräbnillen mit 
der Gefamtbewohnerfchaft in enger Verbindung. Sie war das 
„Ornamentum civitatis“ , berühmt als eines der fchönften Bauwerke 
des Landes.

Die Befugnifle des Propftes von St. Nikolai waren durch den 
Rudnitzkifchen Vergleich genau vorgezeichnet. Seine Stellung war 
bei der anfänglich geringen Gemeinde wenig bedeutungsvoll. Da 
fetzte Bifchof Wydzga um die Mitte der fechziger Jahre feinen 
bifchöflichen O f f i z i a l  nach Elbing und legte damit zwei an fich 
getrennte Funktionen in die Hand einer Perfönlichkeit423). Als 
Pfarrer von Elbing verwaltete er fein Amt nach den Beftimmungen 
des Vergleiches von 1616,  als Offizial aber handhabte er die bifchöf- 
liche „iurisdictio contentiosa“ , vor allem die Strafgerichtsbarkeit 
und die Rechtfprechung in Ehefachen. Damit wurden alle Matri- 
monialftreitigkeiten der Katholiken u n d  der Evangelifchen, die bis 
dahin vor dem Frauenburger Konfiftorium entfchieden wurden, vor 
das Forum des Elbinger Propftes gezogen. Der Akt vollzog fich 
offenbar unter Billigung des Elbinger Rates, jedenfalls hören wir 
nirgendwo von einem Widerftand. Die Funktion des Elbinger 
Propftes und Offizials war freilich auch jetzt noch befcheiden. Sie 
wurde erft von Bedeutung, als juriftifch gewandte Perfönlichkeiten 
die Elbinger Parochie erhielten und auch die Gemeinde nicht ohne

422) G . StArch. Bln., Rep. 7b 23, Fafz. 34— 35, catholica generalia. T a ­
bleau fämtl. in d. Prov. Weftpr. u. d . ... Netzediftrikt wohnenden röm.-kath. Kirchen 
u. Hofp. v. M ärz 1800. Vgl. auch d. Statiftik v. Ilfe Rhode, Das Nationalitäten­
verhältnis in Weftpr., S. 13 . Danach lebten 1799 in Elbing 3124  evang. u. 
675 kath. Familien.

/l23) BArch. Frbg. C. 2 1, fol. 41/46. Statusbericht des Bifchofs W ydzga 
über feine Diözefe vom 20. 3. 1665: Numerabatur inter Archipresbyterates
Ecclesia quoque Parochialis Regis in Civitate Elbg.; sacerdotiorum numero ac 
Divinorum officiorum frequens antequam in Sacrilegas manus Haereticorum et 
detestandam servitutem advenisset cum paucis conferenda. Sero tandem maximis 
dimicationibus et periculis vindicata nunc interverso patrimonio Christi et piis 
fundationibus, aegre Parochum cum uno vicario alit. Verum pristini usus eas 
retinet adhuc reliquias, ut cives Elbingenses et si a vera Ecclesia alieni, in causis 
tarnen matrimonialibus Episcopum iudicem ferant, et e g o  n u p e r  O f f i c i a -  
l e m  m e u m  i b i d e m  (qui antea non erat) i n s t i t u i ,  c u i  s e  L u t h e r a n i



wirkfame Mithilfe der Jefuiten an Zahl anfehnlich gewachfen 
war424).

Immerhin liegt auch jetzt fchon deutlich erkennbar der Schwer­
punkt bei der Regelung innerkirchlicher Angelegenheiten nicht mehr 
beim Bifchof, fondern beim Elbinger Propft und Offizial.

Die unter den immer neuen Kriegswirren wachfende Bedrängnis 
der Stadt zwangen den Rat, auch alle Verfuche kommunaler Sonder­
politik zurückzuftellen. Am n . J u l i  1676 nahm der polnifche 
Unterkanzler und königliche Legat Stephan Wydzga, Bifchof von 
Ermland, im Namen des Königs Johann III . von der Elbinger 
Bürgerfchaft den Huldigungseid entgegen425), vom 4. bis 7. Januar 
1683 fand durch Bifchof R a d z i e j o w s k i  eine Vifitation der

*2i) Wie ftark fich in Elbing die Einrichtung des O ffizialats ausgewirkt 
hat, erkennen w ir aus der folgenden Statiftik. Danach wurden in St. N ikolai 
nicht nur katholifdie, fondern auch proteftantifche Brautleute aufgeboten und 
getraut, und naturgemäß auch Brautleute verfchiedener KonfelTion. Die Zahlen 
verfdiieben fich nur unerheblich, bieten aber doch ein intereftantes Bild für den 
Anteil der Katholiken an der Bevölkerung Elbings, der zw ar gering, aber doch 
nicht fo klein war, als man wohl bisher angenommen hat. Die Ueberficht ift 
aufgeftellt nach dem erften Traubuch von St. N ikolai von 1662— 1702 (Pfarrarch. 
St. Nikolai). Vgl. hierzu O l i n s k i - W a l d e n ,  Beiträge z. Elbinger Bevölke- 
rungsftatiftik der letzten drei Jahrhunderte, Elb. Jahrbuch 9, 19 3 1, S. 86 f.
(Heiraten), u. erfte Tabelle nach S. 62 (Geburten).
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Jahr beide Teile 
katholisch

beide Teile 
evangelisch

Bräutigam
katholisch

Bräutigam
evangelisch

Zusammen

1685 16 8 J 7 10 54
1686 8 7 46
1687 23 13 12 6 61
1688 23 1 1 13 8 60
1689 17 i 4 6 3 43
1690 28 8 16 4 61
1691 19 1 1 6 3 39
1692 30 14 13 7 64
1693 26 16 12 10 64
1694 23 18 18 6 66
1695 23 15 16 6 61
16 96 16 17 13 9 55
1697 20 27 23 6 77
1698 21 22 17 13 74
1699 1 1 10 8 6 38
1700 19 19 12 7 58
Die Angaben zu den Jahrgängen 1685/1690 find lückenhaft. Die Mehrzahl 

der getrauten Perfonen ift aus Elbing gebürtig. Unter den übrigen Herkunfts­
orten find befonders die Städte des Ermlandes, wie Rößel, Allenftein, Heilsberg 
vertreten, weiter auch Heiligenbeil, Tolkemit, Danzig, Königsberg. Für die ganze 
Zeit finden w ir nur einen Polen, dagegen mehrere Brandenburger, Weftfalen, 
Sachfen, Litauer und Schweden. Der größte Teil der A uf gebotenen gehört den 
„Laboriosi“ , dem dienenden Stande, an, doch kommen auch mehrere Bürger und 
fog. „honesti“  oder „honorati“  vor.

425) Rupfon, S. 436.



Elbinger Pfarrkirche und eine weitere Verlängerung der Arende 
ftatt426); beide Handlungen verliefen ohne jeden Zwifchenfall, bei 
anerkanntem Wohlwollen des Bifchofs und großzügiger Gaftfreund- 
fchaft des Elbinger Rates427). Ebenfo fand die Einfetzung des neuen 
Propftes P r a t n i c k i ungeteilte Billigung428). Die Kirchenvorfteher 
an St. Nikolai ergänzten fich gemäß Artikel n  der Rudnitzkifchen 
Transaktion aus dem Elbinger Rat. Dadurch war letzterer über 
jeden Vorgang unterrichtet und in der Lage, die geringfte Ab­
weichung von dem Vertrag durch genauefte Sachkenntnis zu ver­
hindern. Die hohe Bedeutung, die der Rat dem Amt der Kirchen- 
vorfteher beilegte, beweift die Lifte der amtierenden Perfönlich- 
keiten429).

Die Kämmereirechnungen diefer Zeit geben nicht nur rein 
zahlenmäßig ein intereffantes Bild des Elbinger Stadthaushaltes, fie 
find zugleich auch eine fichere Quelle für die Beziehungen zwifchen 
Elbing und der bifchöflichen Kurie. Fortlaufend lefen wir von 
Deputierten, die nach Heilsberg oder Frauenburg abgefandt wer­
den430), recht üppig fcheinen die Gelage gewefen, die der Rat bei 
Anwesenheit des ermländifchen Bifchofs veranftaltete431), die Ge- 
fdienke nicht gerechnet, die von der Stadt trotz der fchweren Zeit 
gemacht wurden432). Selbftverftändlich hatten die damals üblichen 
reichlichen „Donatien“  auch für den Elbinger Rat einen beftimmten 
Zweck. Sie galten vor allem dem großen Würdenträger der pol-
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426) BArch. Frbg., Abt. B. io , fol. 1/35 (H. 16 p. 35/96); Elbg. Pfarrarch., 
Generalvifitation d. Elbg. Pfarrkirche v. Jahre 1683.

427) StArch. Elbg., Ratsrezeffe 1683, 9. Ja n .: „hat ein Ehrbarer R at beliebet,
dem Herrn Episcopo 100, dem Herrn O fficial 20, dem Herrn Revisione 15,
dem Herrn Canonico aber 10 Dukaten zu offerieren“ .

428) Ebenda, 1683, 22. Sept.: Sein Vorgänger Dr. Fr. Aug. A p p e l  hatte
als H ofkaplan des Bifchofs W ydzga feine Nomination auf die Elbinger Pfarre
zweifellos dem Einfluß feines geiftlichen Oberhirten zu verdanken. Appel war 
gleichzeitig Pfarrer von Frankenau und Propft von Janow  und befaß zudem ein 
Kanonikat am Collegiatftift zu Guttftadt. Bei der Generalvifitation von 1683 
kam diefe Kumulation der Benefizien zur Sprache und Appel, der außerdem der 
deutfchen Sprache nicht mächtig war, mußte auf Erfuchen des Bifchofs Radzie- 
jowski auf feine Elbinger Pfarre verzichten. BArch. Frbg., Reformationsdekret 
in Abt. B 10, fol. 35— 41.

429) StArch. Elbg., Gr. Schiebl. X V II , Ecclesiastica, Verzeichnis der Kirchen- 
vorfteher an St. N ikolai von 1536/1679: Meyenreis, Braun, Zamehl, Tefchenberg, 
Fuchs, Jungfchulz, Brackenhaufen u. a. Vgl. auch R .R . Jahrg. 1702, Seffio v. 5. 3.

a3°) StArch. Elbg., Kämmereirechnungen. 1655, 30. November; 1655,
13 . Auguft; 16 8 1, 3. Oktober; 1689, 7. Jun i; 15 . Oktober; 1688, 3 1 . Januar; 
1693, 17 . Auguft; 24. Oktober; 1699, 2 1. September etc.

431) Ebenda, 1640, 8. Ju li; 1653, 26. A pril; 1682, 19. Auguft; 1687,
1 1 .  November; 1692, 30. September etc.

432) Ebenda, 1675, 14. Jun i: 5 ^  Stoff Kirfchwein und 1 Stoff Sekt =  4 M. 
4 s. 24 Grofchen. Jahrg. 1678, 1 1 .  Februar für Wein 17  M. 18 Grofchen. 
1688, 1 . Mai 50 Stüde Aepfel — 5 Gulden und 100 Stüdk Auftern — 4 fl. 
Jahrg. 1683, 26. Ju li 36 Stoff Wein =  32 M. 9 s. 18 Grofchen. Jahrg. 1700, 
18. Januar =  65 Stüdk Zitronen =  13  M.



Von Helene Deppner.

nifchen Krone. Der Bifchof von Ermland fpielte als einer der aus- 
fchlaggebenden Staatsmänner des Reiches in allen Fragen der hohen 
Politik eine wichtige Rolle. Er fehlte auch nicht bei der offiziellen 
Rückgabe Elbings an Polen im Jahre 1700. Er war es, der die 
polnifche Kommiflion, die am 3 1. 1. in Elbing eintraf433), führte 
und die letzten Verhandlungen mit dem brandenburgifchen General 
Hoverbeck leitete, er betrat als Vertreter des polnifchen Königs das 
Elbinger Rathaus und verkündete dem Rat mit majeflätifcher Gefte 
die Bemühungen und Anftrengungen, die Ihre Königliche Majeftät 
durch die „Evakuation“  Elbings gehabt, und verfehlte nicht, bei der 
verfammelten Gemeinde die Gefühle der Dankbarkeit zu wecken434). 
Nun, der Elbinger Rat wußte, welches Mittel „pro sanando vulnere“  
in Frage kam, und forgte dafür, fich bei dem vielvermögenden Be­
rater des polnifchen Königs in ein gutes Licht zu fetzen435). Der 
Bifchof von Ermland war jetzt, anders als zu den Zeiten von Hofius 
oder Cromer, ein faft fouveräner Fürft geworden, der, erfüllt von 
dem Geift jenes Potentatentums, „große“  Politik zu treiben luchte 
und der für lokale Streitigkeiten weniger Verfländnis hatte. Zwar 
finden wir auch noch bei Bifchof Z a l u s k i  gerade anläßlich diefer 
Uebergabe ein unterftrichenes Eintreten für die Intereffen der 
Elbinger Katholiken436); aber diefe Anfätze wurden nicht weiter 
ausgebaut. Nach wie vor fpielte der Katholik in Elbing bis zum 
Eintritt der Stadt in das Königreich Preußen eine durchaus unter­
geordnete Rolle; weder hatte er trotz wiederholter Forderungen 
des Bifchofs437) Anteil an der Kommunalverwaltung, noch befaß er 
im Rat Sitz und Stimme. Ob eine Erfüllungspolitik in diefem Punkte, 
d. h. eine Eingliederung der Katholiken in die Mitverantwortung, 
nicht doch zu einer willkommenen Rückendeckung des Rates geführt 
hätte, bleibe dahingeftellt. Vielleicht mochte er bei den fpäteren 
Kämpfen mit dem Propft gar manchmal das vermittelnde Eingreifen 
des katholifchen Laien vermiflen. Bei der immer engeren Verknüp­

433) StArch. Elbg., Ratsrez. 1700, S. 123 ff . Elbg. Pfarrarchiv aus dem
Statusbericht des Bifchofs Zaluski vom Jahre 17 0 1 : . . .  proximo anno a prae-
sidio Electoris Brandenburgici per Commissionem Regiam et Senatus p I u r i m o 
m e o  l a b o r e  e t  a p p l i c a t i o n e  liberata; vgl. Heide, Archivum Heilsber- 
gense in S.R.W . II, S. 744.

” 4) StArch. Elbg., Ratsrez. 1700, S. 123 ff.
435) StArch. Elbg., Kämmereirechn. 1700, 6 .2 . :  dem ermländifchen Bifchof

als Praesidi Commissionis ein Donatio von 600 Dukaten =  3345 Mark.
436) Elbg. Pfarrarch., Statuta Commissoriala vom 8 .2 .17 0 0 , Artikel IV : 

• . . cum vero huiusque iuxta articulum Pactorum Bysgosticz unus ex Catholicis 
in magistratum inductus non sit, proxime vacaturo loco in magistratum eligetur 
vir quispiam probus et idoneus Religionis Catholicae salvo Secundi Ordinis 
gradu. — Elbg. Pfarrarch., Statusbericht des Bifchofs Zaluski vom Jahre 17 0 1: 
In proxima Commissione ex Senatoribus et Nobilitate composita Decretum, 
quatenus occurrente in Magistratu vacatione unus ex Catholicis in locum proxime 
vacatorum eligatur, idque sub poenis, quod si fieret, utifieri omnio necesse erit..

437) Vergl. Anm. 436.



fung des Bifchofs von Ermland mit dem polnifchen Staatsinterelle 
rückte nämlich der Propft von St. Nikolai auch als Sprecher der 
katholifchen Gemeinde in den Brennpunkt des Interelles. Der 
Elbinger Rat hat jedenfalls in feinem ängftlichen Fefthalten an der 
Tradition zum guten Teil dem Propft eine Macht in die Hand ge- 
fpielt, an deren Auswirkung er im 1 8. Jahrhundert oft fehr zu 
tragen hatte.

2. A l l m ä h l i c h e  D u r c h l ö c h e r u n g  d e s  R u d n i t z k i f c h e n  V e r -  
g l e i c h e s  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t .  K o n f l i k t e  m i t  O f f i z i a l

M e 1 ch i o r.

Die friedliche Aera der Zufammenarbeit zwifchen Rat und 
katholifcher Pfarrgeiftlichkeit wurde zwar gegen Ausgang des 17. 
und zu Beginn des 18. Jahrhunderts hie und da getrübt, ohne daß 
es jedoch zu ernften Streitigkeiten kam. Befonders aufmerkfam 
wachte der Rat über der Einhaltung von Artikel 10 der Transaktion, 
der nur weltlichen Perfonen und Weltgeiftlichen den Aufenthalt bei 
der Pfarrkirche geftattete, nicht aber Ordensgeiftlichen oder gar 
Jefuiten. Wohl hatte der Orden der Gefellfchaft Jefu bei der 
Rekatholifierung Polens eine entfdieidende Rolle gefpielt438), in 
Preußen aber war feine Wirkfamkeit trotz der großen Niederlallung 
in Braunsberg und der Gründung weiterer Kollegien weniger erfolg­
reich gewefen.

Aus den Jahren 1696 und 1699 hören wir zum erftenmal wieder 
feit vier Menfchenaltern von der Tätigkeit eines Jefuitenpaters in 
Elbing439), die offenfichtlich gegen die Transaktion verfließ. Der 
Rat hinderte ihn nicht, aber diefe ungewöhnliche Toleranz ift wohl 
nur mit den fchweren außenpolitifchen Wirren zu erklären, die die 
Stadtregierung um die Jahrhundertwende ganz in Anfpruch nahmen. 
Schon das Jahr 1700 bringt in der Behandlung diefes Punktes die 
gleiche Abwehrftellung des Rates wie früher gegenüber Hofius, 
wobei ihm wiederum die alte Rivalität zwifchen Welt- und Ordens- 
geiftlichkeit zuftatten kam. Um die Mitte jenes Jahres hielt fich,, 
noch von Pfarrer Pratnicki berufen, der Jefuitenpater H o l t z  bei der 
katholifchen Pfarrkirche auf440). Seine Entfernung wurde nicht nur 
vom Rat nachdrücklich gefordert, fondern auch der derzeitige Propft 
N  y c z wünfchte fie fehnlich zur Wahrung der bisherigen Eintracht

438) GStArch. Bln., Rep. 7b, 23, Fafz. 34— 35, catholica generalia: Ver-
faffung des katholifchen Kirchenwefens in Weftpreußen vom 2 8 .4 .18 0 0 ; 
Reflecions sur les affaires des dissidents en Pologne, W arsovie 1769, p. 9: 
Unter Sigmund II. w ar nur jeder 7. Einfafle in Polen der kathol. Religion treu 
geblieben; vgl. hierzu Cafimir Kraficki: De societate Jesu in Polonia Primordiis 
(Berl. Diss. 1860).

43®) £)uhrj Gefch. d. Jefuiten 3, S. 238: 1696 hatte ein Pater eine Miffion
in Elbing eröffnet, 700 Beichten gehört und 13 Kinder zur erften Beichte vor­
bereitet. 1699 wird von verfchiedenen Arbeiten des Elbinger Millionärs ge- 
fprochen und als Frucht diefer Arbeiten bezeichnet, daß die Stadt endlich be­
gonnen habe, Toleranz gegen den Pater zu üben.

44°) StArch. Elbg., Ratsrez. 1700, S. 576, 591, 602, 621, 644, 834.
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und im Hinblick auf den 1 6 1 6  gefchloffenen Vertrag441). Elbing 
benutzte die augenblickliche Anwefenheit des Bifchofs Zaluski in der 
Stadt zu einem unmittelbaren Schritt und ließ ihn durch den Sekretär 
im Namen der gefamten Ordnungen um Entfernung des Jefuiten 
bitten442). Zaluski wies zwar zunächft auf die Bedeutung der Gefell- 
fchaft Jefu im allgemeinen hin, verfäumte auch nicht, ihre Be- 
fcheidenheit und Bedürfnislofigkeit bei den in Elbing arg befchnitte- 
nen Kircheneinkünften zu rühmen, verfprach jedoch fchließlich, das 
gleiche Einvernehmen, das feine Vorgänger gegen die Stadt gewahrt, 
aufrecht zu erhalten. Die Entfcheidung brachte das bifchöfliche Wort: 
„D ie Episcopi ließen den Parochis die Poteftät, daß fie zu ihrer Hilfe 
nehmen mögen, welchen fie wollen und welcher ihnen gefällig ift,“  
Damit hatte Propft Nycz freie Hand und bei feiner friedliebenden 
Gefinnung erfolgte dann auch alsbald die für Elbing erwünfchte 
Regelung der Affäre. Pater Holtz mußte nach einer heftigen Unter­
redung mit dem Propft, dem Commendarius Oelsner und dem 
Elbinger Sekretär Stimer die Stadt räumen443). Seine Wiederkehr 
verhinderte der Rat durch eine Interpellation bei Zaluski444). So 
herrfchte zunächft wieder Ruhe. Erft im Jahre 1729 wurde dann 
der fo wichtige zehnte Artikel der Rudnitzkifchen Transaktion 
wieder — und zwar von dritter Seite — durchbrochen.

Die Beziehungen Elbings zu Bifchof Zaluski dürfen als recht 
günftig angefehen werden. Wir lefen von Zuficherungen des Bifchofs, 
„der Stadt Gönner zu verbleiben und ihr in allen Occurentien 
förderlich und gnädig zu fein“  445); wir hören von Briefen des Rates, 
die dem Bifchof jeden Vorftoß der kämpfenden Oftfeemächte in der 
Elbinger Territorialangelegenheit melden, und ihn bitten, „der Stadt 
Wohlfahrt auch weiterhin zu beforgen“  446). Auch gegen andere 
Gewalten fchloß man (ich zufammen und traf beifpielsweife gegen 
die Peft gemeinfame Abwehrmaßnahmen im Bistum und Elbinger 
Gebiet447).

Zaluski war als Kronkanzler Polens eine einflußreiche Perfön­
lichkeit448), die allerdings wie mancher feiner Nachfolger ihre eigene 
Politik trieb. Die Eigenart der polnifchen Verfaffung geftattete in 
diefer Hinficht eine weitgehende Selbftändigkeit, die bei Zaluski 
fchließlich nahezu hochverräterifche Formen anzunehmen fchien. 
Wie weit die perfönlichen Verhandlungen des Bifchofs mit Branden­
burg-Preußen bei der damaligen kritifchen Lage der Republik als

441) Ebenda, 1700, S. 576.
442) Ebenda, S. 621.
443) Ebenda, S. 644.
444) Ebenda, S. 834.
445) StArch. Elbg., R .R . 1702, Seffio vom 1 9 .6.; 1708, SefTio vom 25. 3.
446) 1703, Seffio vom 7. 12 ; 1705, SefTio vom 20. 5.

) I 7 ° 8, Seffio vom 8. 10.
iW) Vgl. über ihn: Leben Andrae Chrisostimi Zaluski bei Lengnich, Poln.

Bibliothek, 1 . Stück, 17 18 , S. 44— 80.



eigene Rückverficherung angefehen werden dürfen, bleibe dahin- 
geftellt. Immerhin beweifen Zaluskis innerpolitifche Schritte und 
feine Beziehungen zum Berliner Hof, die fogar von einer Ueber- 
fiedlung des Bifchofs nach Königsberg fprechen449), und die beim 
polnifchen König erfolgte Anklage gegen Zaluski und feine Feft- 
nahme450), daß der Fürftbifchof eine Neuorientierung von großer 
Tragweite zumindeft ins Auge gefaßt hat. Und die Stadt Elbing 
als gelehrige Schülerin diefes „homo politicus“  verfäumte ihrerfeits 
nicht, trotz ihrer befonders engen Beziehungen zu Zaluski, gegen 
ihn Rückendeckung in der nicht ganz unbedeutenden Städtekoalition 
zu halten451). Der Rat von Elbing trat fogar für einen aktiveren 
Zufammenfchluß der Städte ein und hielt fich nach vorhergehender 
Vereinbarung, wie Thorn und Danzig, ebenfalls dem Landtag im 
Juni 1704 fern452).

In kirchlicher Hinficht blieb auch der Epifkopat Zaluskis nicht 
frei von Klagen des Elbinger Propftes und Befchwerden des Rates 
über widerrechtliche Eingriffe in die verbrieften Verträge. W ir 
hören von Befchimpfungen der Katholiken im Hofpital453) und auf 
dem „Forum Ecclasiae“  454), von verfuchter Bekehrung katholifcher 
Minderjähriger455), von widerrechtlicher Einbehaltung des Zins- 
grofchens aus den an den Rat verpachteten Gebäuden456), von 
fäumiger Zahlung des fälligen Quartals an die katholifche Geiftlich- 
keit457) u. a. Gerade die finanzielle Regelung des Kirchenvertrages 
war häufig die Urfache der Verärgerung auf beiden Seiten. Um 
Beträge, die im Vergleich zu den aus Staatsklugheit diktierten frei­
gebigen „Donatien“  bedeutungslos erfcheinen, fetzte ein Feilfchen 
und Handeln ein, das die ariftokratifchen Elbinger Kaufleute und 
Stadtväter in feltfamer Beleuchtung zeigt. Etwas weniger Krämer- 
geift hätte die zeitweife recht gewitterfchwüle Atmofphäre leicht 
entgiften können. Erft auf eine drohende Klage beim Fürftbifchof 
fand fich der Rat zu einer Teilzahlung der Quartalraten bereit458). 
Die Bitten des Elbinger Propftes um Suspendierung von Einquar-
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44B) G. StArch. Bln., Rep. 7, N r. 62, Brief der preuß. Reg. zu Königsberg 
vom 1 1 .  9. 1702.

45°) Stolterfoth: Gefch. u. Staatsverf. v. Poln.-Preuß., S. 438; Lengnich* 
Poln. Bibliothek, S. 73 ff .

451) StArch. Dzg., Abt. 29, St.R. N r. 203, Brief des Elbg. Rats an Danzig
vom 2 7 .6 .17 0 2 ; StArch. Elbg., Ratsrez. 1702, Seflio vom 26.6 . und 28.6.

452) StArch. Dzg., Stände-Rez. N r. 203, Sehr. d. Elbg. Rates an Danzig 
vom 27. 6. 1702 ; St.R. N r. 204, Landtag zu Graudenz 9. 6. 1704.

453) StArch. Elbg., Ratsrez. 1707, Seflio vom 16. 12.
454) Ebenda, 17 10 , Seflio vom 15 .8 . :  Der katholifche Propft führt K lage 

über den proteftantifchen Prediger Weißhaupt, der auf der Kanzel die katho­
lifche Lehre als irrig bezeichnet hat.

455) Ebenda, 17 10 , SefTio vom 22. 12 .
45fl) 17 10 , Seflio vom 26. 2.

) J 7°3» v - z7- 3*; 1704, v. 1 1 .  1 1 . ;  170$, v. 1 8 . 12 . ;  1707, v . 2 8 . 1 1 .
458) 1708, v. 3 1 . 10.
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tierungs- und Kontributionslaften für fich und feine Vikare blieben 
dagegen unberückfichtigt459). Gern hätte der Rat auch eine Um- 
geftaltung der fälligen Kirchenarende (Artikel 12 des Vertrages) 
gefehen, auch faßte er in einer Ratsfitzung eine eventuelle Redu­
zierung der Pachtfumme ins Auge460). Aber mit Rücklicht auf den 
„vielvermögenden“  Kanzler Zaluski fchien es doch zuträglicher, den 
bisherigen Zuftand, wenn auch „cum onere“ , beizubehalten. Die 
neue Arende, die gewöhnlich mit einer Kirchenvifitation verbunden 
war, verlängerte zwar den faffc fchon zur Tradition gewordenen 
Vertrag, verlangte indeflen die Reparatur von neun Kirchenfenftern 
innerhalb von fünf Jahren461). Die Forderung entfprach durchaus 
Artikel 13 der Transaktion, aber die Ausgabe von 3000 Gulden 
bedeutete natürlich eine empfindliche Belaftung für den durch 
Kriegskontributionen fchon ftark angefpannten Stadthaushalt. 
Immerhin vermochten diefe Differenzen nicht, das gute Einverneh­
men zwifchen dem Rat und dem Propft von Elbing ernftlich zu 
trüben.

Im Mai des Jahres 1 7 1 1  verkündeten die Glocken von St. Niko­
lai den Elbingern an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Tod 
ihres Gönners Zaluski462). Sein Nachfolger, Andreas P o t o c k i . 
fetzte deffen Werk nicht nur außenpolitifch fort463), fondern betonte 
als „guter Preuße“  — er war feit Tiedemann Giefe das erfte Landes­
kind auf dem ermländifchen Stuhl — auch fein Wohlwollen gegen­
über Elbing. Fürftbifchof Potocki brachte als berufener Mittler die 
Differenz zwifchen Elbing und dem Frauenburger Domkapitel, die 
durch fäumiges Zinszahlen des Elbinger Rates entftanden war, zum 
befriedigenden Abfchluß464). Er zeigte fich auch perfönlich als 
rückfichtsvoller Gläubiger465) und erklärte feine Bereitwilligkeit, an 
der Befreiung des Elbinger Territoriums mitzuarbeiten466).

Die Anwefenheit des Bifchofs in Elbing anläßlich einer Kirchen­
vifitation 1716  regelte, wenn auch nicht ohne Mühe, einige Be- 
fchwerdepunkte des damaligen Propftes Baron v o n  E u l e n ­
b u r g  467). Es handelte fich um die Frage des A u f b i e t u n g s ­
u n d  T r a u u n g s r e c h t e s  und der damit zufammenhängenden 
Stolgebühren. Artikel 4 der Transaktion von 1616 gewährte den 
katholifchen Brautleuten ungeftörtes Aufgebot in der Nikolaikirche 
mit der Sicherung, daß dabei durch den Pfarrer nichts wider die

459) 1705, v. 12. x.; 1706, v. 2 1 .7 .
460) 1703, v. 1. 2.
461) 1703, v. 23 .4 .
462) 1 7 1 1 ,  v. 13 . 5.
463) G. StArch. Bln., Rep. 7, N r. 62, Berlin, den 24. x i. 1723.
464) StArch. Elbe., Ratsrez. 17 15 , Seffio vom 4., v. 23. u. 24.4.
465) Ebenda, 17 14 , v. 9. 7 •
46e) 17 14 , v. 9 .8 .; 17 16 , v. 18 .9 .
487) 17 16 , v. 28 .9 .; vgl. über Eulenburg, Paftoralblatt f. d. Diöz. Erm­

land 14, S. 23.

14



Rechte der Stadt unternommen werde. Nach dem Frieden von 
Oliva, der beiden Konfeßionen die gleichen Rechte beftätigte, hatte 
lieh aber, da über die Handhabung bei der Schließung von Mifchehen 
nichts beftimmt worden war, allmählich der Brauch eingebürgert, daß 
nicht nur katholifche, fondern auch evangelifche Brautleute fich in 
St. Nikolai auf bieten und trauen ließen468). Schon im Jahre 1700 hatte 
der Rat dagegen Proteft erhoben und in einem befonderen Abkommen 
mit Bifchof Zaluski, der fog. „Compositio Zaluskiana“ , die ftrit- 
tige Frage foweit geregelt, daß Aufbietungen nur in der zugehörigen 
Kirche zu gefchehen hatten. Einen wefentlichen Schritt weiter ging 
nun der erneute Vergleich mit Bifchof Potocki, die fogenannte 
„C  o m p o s i t i o  P o t o c i a n a“  vom 7. Ju li 17 17 469). Im zweiten 
Artikel diefer Compositio wird folgendes beftimmt: Sind beide 
Brautleute katholifch, fo gefchehen Aufbietung und Trauung in der 
katholifchen Kirche. Sind dagegen beide oder ein Teil nicht katho­
lifch, fo wählen die Brautleute felbft die Kirche, fei es die proteftan- 
tifche oder die katholifche; diefe Wahl hat die katholifche Geiftlich- 
keit in keiner Weife zu beeinflußen. Trotz diefes letzten ab- 
fchwächenden Zufatzes bedeutete der Artikel doch unverkennbar 
einen erheblichen Terraingewinn des Katholizismus. Man muß ja 
beachten, daß der Elbinger Propft auch gleichzeitig bifchöflicher 
O ffizial war, und die katholifche Kirche als alte Pfarrkirche inner­
halb der Stadtbevölkerung immer noch eine dominierende Stellung 
einnahm. Die urkundliche Fixierung der Möglichkeit, daß auch 
rein evangelifche Brautleute fich in St. Nikolai trauen laßen durften, 
mußte bei einer Häufung diefer Fälle notwendig zu einem ernften 
Konflikt führen. Daß der Rat diefe unheilvolle Auswirkung des 
Artikels ins Auge gefaßt, ift felbftverftändlich. Er befaß aber nicht 
mehr die Macht zum Widerftand, weil er fich aus Gründen der 
Staatsraifon dem Fürftbifchof völlig hatte verfchreiben müßen.

Das Eintreten Potockis für die wirtfchaftlichen Intereßen 
Elbings, die Begünftigung des für die Stadt höchft wichtigen Handels 
mit dem Ermland470) trugen Potocki nicht nur den fühlbaren Dank 
des Rates471), fondern auch noch eine befondere „Donatio“  der 
Elbinger Kaufmannfchaft ein472). Das Wohlwollen des Präfes
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488) Vergl. die Statiftik zu Anm. 424. _
46B) Elbg. Pfarrarch., Compositio Poticiana, Art. I I :  In puncto Matri- 

monialis Copulationis id constituitur, ut si sponsus sit Catholicus et sponsa 
catholica teneatur copulam in facie Ecclesiae Catholicae, si autem sponsus sit 
acatholicus et sponsa catholica, vel etiam uterque sponsorum sit acatholicus 
relinquitur libertas copulandi, sive in catholica sive in acatholica ecclesia. 
Notandum vero quoad sponsum acatholicum com sponsa catholica ne impedian- 
tur a nostris ecclesiasticis in libertate eligendi sibi locum denuntiationis et 
copulationis.

470) StArch. Elbg., Litterae exped., Brief v. 30. 3. 1722.
471) StArch. Elbg., Ratsrez. 1723, Sefl. v. 22. 2.
472) Ebenda, 1722, v. 30.3.
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Terrarum Prussiae benutzend, konnte es fich Elbing jahrelang er­
lauben, die Landtage nicht zu befchidken. Danzig oder Thorn über­
nahmen die Vertretung der Stadt und erfparten dem Rat diefe 
nicht unbeträchtliche Ausgabe473).

Indellen follte fich das Verhältnis zum Propft an St. Nikolai 
mehr und mehr zufpitzen. Zu den Auseinanderfetzungen mit dem 
katholifchen Pfarrer gefeilte fich als ein weiterer Streitpunkt die 
Auswertung von Artikel 9 der Rudnitzkifchen Transaktion über 
die P r o z e f f i o n e n  hinzu. Der Artikel befagte deutlich, „Pro- 
zelfionen dürfen, um den Auflauf zu verhüten, außerhalb des Kirch­
hofes nicht abgehalten werden“ . Dennoch zeigte der Propft 
v. Schenk immer wieder die Tendenz, diefe Beftimmung zu umgehen. 
Am  20. 5. 1718 hören wir von der Abficht des Propftes, eine Pro- 
zelfion nach dem Mühlentor zu veranftalten474), ein Jahr fpäter 
gelang es ihm, diefe Abficht bereits zu verwirklichen. Im Anichluß 
an ein Leichenbegängnis am 1 6 .  5. 1719  veranftaltete v. Schenk eine 
feierliche Prozellion durch die Alt- und Neuftadt und ließ dabei 
öffentlich die Litanei fingen475). Der Hinweis auf die Verträge von 
1 6 1 6  beftimmte den Propft zwar dazu, die unmittelbar folgende 
Fronleichnamsprozeffion innerhalb der vorgefchriebenen Grenzen zu 
halten476), hinderte ihn aber nicht an der Ankündigung einer neuen 
Prozeffion nach Klofter Cadinen, ein Unternehmen, das fchließlich 
nur durch Zugeftändnille des Rates unterblieb477). Aber fchon drohte 
eine neue Beunruhigung. Im Oktober des Jahres 1719 überrafchte 
den Rat die unangenehme Botfchaft, daß Baron von Schenk auf dem 
Inneren Vorberg ein Haus gekauft habe, um dafelbft ein Nonnen- 
.ftift anzulegen478). Zwar machte das noch immer gültige Stadt­
privileg von 1246479) die beabsichtigte Gründung von vornherein 
unmöglich, der Rat fah fich aber dennoch genötigt, die Durchführung 
diefes Planes durch den Ankauf des fraglichen Haufes zu unter­
binden, und fchob auch den weiteren Gelüften des eifrigen Propftes, 
Grundbefitz zu erwerben, einen Riegel vor480). Alle Zwifchenfälle

473) Ebenda, Kämmereirechn. 168 1, 4. 10 .: „an Herrn Michael Sieffert als 
Reifeherrn auf den Graudenzer Landtag 300 M ark, während 1554 (30. IV .) 
Johann Jungfchulz und Martin Kiefen für die Tagfahrt zu Marienburg 28 M ark 
2 s. 3 Gr. erhielten.“

474) Ebenda, Ratsrez. 17 18 , Seif. v. 20. 5.
475) 17 19 , v. x7- 5-
478) 17 19 , v. 19. 5. u. 9. 6.
477) 17 19 , v. 19 .7 -: Der R at mußte einen vom Propft vorgefchlagenen

Mann als Turm pfeifer anftellen.
478) 17 19 , v. 6. 10.
470) Ebenda: „item statuimus, ut nulla religio in eadem civitate locetur 

absque nostra et civium voluntate et ne civis vel extraneus alieni religioso vendat 
vel aream seu domum suam et hereditatem aliam intra civitatem eandem et 
terminos suos.“

48°) 17 19 , v. 6. 10. u. 1 . 12.
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diefer Art481), die zwar die langfame Durchbrechung des Rudnitzki- 
fchen Vertrages von 1 6 1 6  beleuchten, vermochten dennoch niemals 
einen ernfthaften Konflikt hervorzurufen und das äußere Einver­
nehmen beider Inftanzen zu ftören. Höfliche Abfchiedsbefuche des; 
Propftes Baron von Schenk gelegentlich feiner häufigen Badereifen 
und „Gegenkomplimente“  des Rates mit den beften Wünfchen einer 
„beglückenden“  Reife find an der Tagesordnung482).

Die faft fchon traditionell gewordene Trennung der Funktionen 
zwifchen dem Bifchof von Ermland und dem Propft von Elbing 
wurde durch den Epifkopat Chriftophs v o n  S z e m b e c k  vorüber­
gehend noch einmal aufgehoben. Schon bei feiner Ernennung lehnte 
der neue Fürftbifchof das ihm von Vertretern des Elbinger Rates 
überreichte Gefchenk von 100 Dukaten mit dem höchft ungewöhn­
lichen Bemerken ab, „es wäre Zeit genug damit, wenn er nach Elbing 
käme“  483). Er fchien auch für die inneren Angelgenheiten der 
Parochie ein unangenehmes Intereffe zu hegen. Es häuften fich die 
Briefe des Bifchofs, die eine Ausweifung der Apoftaten forderten, 
die Freiheit des katholifchen Bekenntniffes verlangten484), immer 
wieder die Aufnahme eines Katholiken in die zweite Ordnung 
wünfchten oder ernfte Befchwerden über Eingriffe in die Iura 
Episcopalia enthielten485). Auch vermochte der Bifchof nicht feinen 
Unwillen darüber zu unterdrücken, daß fich der Elbinger Rat fo 
fehr der Salzburger Emigranten angenommen, ohne den „armen 
Catholicis“  die gleiche Liberalität zu erweifen486).

Aber dabei fehlte es andererfeits auch nicht an Versicherungen 
des Bifchofs, die Stadt in ihren fchwierigen politifchen Angelegen­
heiten beftens zu unterflützen, was auch durch die Tat gefchah487). 
Auch zeigte Szembeck wohlwollendes Verftändnis für die wirtfchaft- 
liche Notlage der Stadt und vermied Härten, die zu verlangen er 
berechtigt war. In die Zeit feines Epifkopats fällt das denkwürdige 
L e g a t  der Marienburger Bürgerin W i l h e l m i ,  wonach der 
St. Nikolaikirche 5000 Gulden unter der Bedingung zufielen, das 
Geld zur Anlage eines Glockenfpiels auf dem grünen Turm zu ver­
wenden488). Da die Summe zur Erfüllung diefer Bedingung nicht

481) StArch. Elbg., Index Archivi, Ecclesiastica, S. 262.
482) Ebenda, v. 3 1 . 1.
483) Ratsrez 1725, v. 5 .2 .
484) 1730, v. 10 .7 ;  1730, v. 2 8 .8 .: „daß man die im H ofpital vorhandenen- 

katholifchen Perfonen nicht zum lutherifchen Gebet anhalten wolle“ .
485) 1733, v. 7 .4 .; 1738, v. 2 3 .7 .
486) StArch. Elbg., Drabitz, Diarien, p. 1 x3:  Am 1. Auguft 1732  um 10 Uhr 

morgens gingen die Salzburgifchen Emigranten von 6 j4 Perfonen beftehend 
unter einer kgl. preuß. Eskorte durch die Stadt Elbing; die Kollekte für fie 
erbrachte über 1900 Gulden (p. 1x6); Ratsrezefle 1732, SefTio v. 20.8.

487) StArch. Elbg., Ratsrez. 1732 , v. 12 . 3.; 1732, v. 20. 8.
488) Ebenda, 1730, v. 20. 1 1 . ;  vgl. auch Neumann, Die Schuldforderung der 

St. Nikolaikirche.
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ausreichte, wurde fie zunächft in die Kirchenkaffe gelegt. Inzwifchen 
häuften fich die Klagen der katholifchen Geiftlichkeit über mangel­
hafte Einhaltung von Artikel 13 der Transaktion, der dem Elbinger 
Rat die Inftandhaltung der Pfarrgebäude zur Pflicht gemacht hatte. 
Die fchwierige Aufbringung der Mittel beftimmte die Stadt zu 
einem Gefuch an den Fürftbifchof, eine Anleihe aus dem Wilhelmi- 
Legat zur notwendigen Reparatur der Stadtuhr zu gewähren489). 
Bei den zerrütteten Finanzverhältniffen Elbings gehörte zweifellos 
ein beftimmtes Maß von Vertrauen dazu, der Stadt Geld zu leihen, 
noch dazu für Ausgaben, die Elbing durch gefchlolfene Verträge zu 
leiften verpflichtet war. Zwar befand fich die Uhr auf dem katho­
lifchen Kirchengebäude, aber fie war als Stadtuhr für die gefamte 
Bevölkerung von Bedeutung. Szembeck bewilligte jedoch ohne 
Schwierigkeiten ein zinslofes Darlehn von 433 Talern und 10 Silber- 
grofchen. Die erfte Schuldverfchreibung vom 20. Juni 1732, der 
am 20. Oktober 1745 und 3. September 1761  noch zwei weitere 
folgten490), trug bereits die fehr humane Bedingung, das Darlehn 
erft dann zurückzuzahlen, wenn die Stadt nach Befreiung des Terri­
toriums aus dem Pfandnexus und nach Abwälzung ihrer drückenden 
Schuldenlaft wieder zu Wohlftand gelangt fein würde491).

Inzwifchen war Propft B i e h 1 e r t , der nach Ausfage des 
Rates „ein friedliebender Mann“  gewefen492), geftorben. Die Wah­
rung des Hauptprivilegs von 1457, das dem Rat eine „Perfona 
■grata“  zugeftand, machte mehrere Unterredungen mit dem Fürft­
bifchof notwendig. Schließlich einigten fich beide Parteien auf die 
Perfönlichkeit des Doctor iuris utriusque et Doctor phil. Johannes 
Nepomuk M e 1 ch i o r aus Königsberg493). Trotzdem der Rat zur 
„Beneventierung“  des neuen Propftes Maßregeln traf, die ein gutes 
Einvernehmen beider Inftanzen gewährleiften follten494), zeigte fich 
Melchior fehr bald als eine Kampfnatur. Mit rückfichtslofer Zähig­
keit und juriftifcher Gewandtheit verftand er es, die Rechte, die 
dem Propft nach den Verträgen zuftanden, zu erweitern und durch 
feine unverföhnliche Starrheit Barrieren aufzurichten, die der 
Elbinger Rat bei normaler Leiftungsfähigkeit nur durch Anwendung 
von Gewaltmitteln hätte durchbrechen können.

Melchiors Amtstätigkeit beleuchtet in intereffanter Weife, wie 
fich die Dinge feit den Zeiten des Achatius Freundt im 1 6 .  Jahr­
hundert verfchoben hatten. Prallte in den dreißiger Jahren des

489) 1738, V. J .  I .
49°) Elbg. Pfarrarch., Obligationes Praenobilis Magistratus Elbg. super 

summa Wilhelmina.
491) Diefe Schuldverfchreibungen gerieten dann in Vergeffenheit und wurden 

erft um die Mitte des 19. Jahrhunderts wieder auf gegriffen und durch einen 
Prozeß entfchieden. Vgl. Neumann, Die Schuldforderung der St. Nikolaikirche.

492) StArch. Elbg., Ratsrez. 1737, Seflio v. 4. 10.
493) Elbg. Pfarrarch., Elenchus Parochorum.
494) StArch. Elbg., Ratsrez. 1738, Seflio v. 17. 12 .
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1 6. Jahrhunderts jede Intervention des Pfarrers an der kraftvollen 
Haltung des Rates wirkungslos ab, fo zwingen jetzt die politifche 
und finanzielle Ohnmacht und vielleicht auch die Rückficht auf eine 
etwaige Exekution der polnifchen Staatsgewalt, die ja 1725 fogar 
zu dem furchtbaren Thorner Blutgericht geführt hatte, den Elbinger 
Rat zu fortgefetztem Zurückweichen vor den Forderungen des 
Propftes von St. Nikolai. Melchior eröffnete feine Amtstätigkeit 
durch Uebergabe eines förmlichen Ultimatums495). Es enthielt vier 
Punkte und fuchte hauptfädilich die Anwefenheit der abermals in 
Elbing refidierenden Jefuiten496) und die, vom Rat beanftandeten,, 
Uebergriffe des Propftes in die Rechte des königlichen Burggrafen 
zu rechtfertigen497).

Zwar befaßen die Jefuiten nach dem Vertrag mit Bifchof Rud­
nitzki (Artikel 10) keine Dafeinsberechtigung innerhalb der Stadt 
Elbing. Es wurde aber fchon erwähnt, daß doch gelegentlich 
Jefuiten aus Königsberg oder Marienburg für kurze Zeit nach Elbing 
gekommen waren, in der Seelforge aushalfen und Miffionen ab­
hielten. Gegen eine definitive Feftfetzung hatte fich indeffen der 
Rat bisher noch ftets erfolgreich gewehrt, bis der Kommandant der 
polnifchen Befatzung in Elbing, General Fleming, einen Jefuiten 
zur Uebernahme der Elbinger Militärfeelforge berief und damit den 
Grund zu einer Art MifTionsftation legte498). Im Januar 1739 kam 
Pater Urban P a ck e i f e r als Miffionar und deutfcher Prediger von 
Braunsberg nach Elbing, zwei Monate fpäter folgte ihm auf Wunfch 
des Propftes Melchior Pater T  h e o p h i 1 als polnifcher Prediger 
zum Erfatz eines dort geftorbenen Weltpriefters. Die Jefuiten 
hatten ihren „Tifch“  beim Propft und Offizial Melchior, der fie 
perfönlich in jeder Weife begünftigte, zumal fein Bruder ebenfalls 
dem Orden angehörte499). Nunmehr fetzte eine rührige Tätigkeit 
ein. Oeffentliehe Katechefen und Chriftenlehren für das Volk 
löften einander ab. Im Jahre 1740 zählte man, wie B. Duhr angibt, 
bereits über 6000 Beichten500). Unmöglich konnte der Rat diefem 
„Erfolg“  untätig zufehen. Die im ermländifchen Bistum eingetretene 
Sedisvakanz förderte die weitere Tätigkeit der Jefuitenprediger 
außerordentlich. Erft das Veto des neuen Bifchofs Adam G r a ­
b o w s k i  brachte infofern einen Wandel, als fich Melchior nach 
langwierigen Verhandlungen wohl bereit erklärte, für die Weg- 
fchaffung der Jefuiten zu forgen, fich aber für keinen beftimmten 
Termin feftlegen ließ501).

4B5) Drabitz, Diarien 2, S. 3.
4!,e) Ratsrez. 1739, Seffio v. 18. 1. u. 22.6 .
497) I739> v - 8- 2- u. 26. 2.; 1740, v. 2. 1., 19. 1. u. 9. 2.
*98) Duhr, Gefch. d. Jefuiten 4, 1, S. 477; E. Z. 14» S. 571.
4" )  Vgl. die Gedächtnistafel in der Pfarrkirche St. Nikolai.
500) S. oben Anm. 498.
501) StArch. Elbg., Schiebl. 17, Rezeß der gehaltenen Konferenz zu Frauen­

burg vom 17 .— 19. Januar 1742.
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Schwieriger geftaltete fich die genaue Abgrenzung der „Iura 
Episcopalia“  und der „Iura Burggrabialia502). Es gab drei Inftanzen, 
die Anfpruch auf Rechtmäßigkeit erheben und fich in der Auswir­
kung ihrer Amtsgewalt notwendig überfchneiden mußten. Da 
amtierte zunächft, auf der Grundlage des Hauptprivilegs von 1457, 
der königliche Burggraf, deffen Amt in der Hand eines der vier 
Elbinger Bürgermeifter lag. Er war nicht nur für die Ruhe und 
Sicherheit in der Stadt verantwortlich, fondern ordnete auch die 
fogenannten „delicta carnalia“  503). Als zweite Inftanz fungierte 
der Elbinger Propft, der durch das ihm verliehene Offizialat in 
feiner Kompetenz wefentlich gewonnen hatte und nach dem Grund- 
fatz der polnifchen Landesgefetze, der in Polen die Proteftanten 
unter die Botmäßigkeit des bifchöflichen Offizials zwang504), alle 
Matrimonialfachen vor fein Forum zu ziehen begann, in fcharfem 
Widerfpruch freilich zu der Konftitution von 1526, die in ihrem 
22. Artikel ein Einmifchen des bifchöflichen Offizials in „weltlichen 
Sachen zwifchen weltlichen Perfonen“  ausfchloß. Noch 1742 betonte 
die bereits in einem anderen Zufammenhang erwähnte Konferenz 
zu Frauenburg, daß eine Iurisdiktion über Laien niemals Sitte ge­
wefen505). Als dritter Vertreter einer rechtmäßigen Amtsgewalt trat 
der preußifche Intendant des an Preußen verpfändeten Elbinger 
Territoriums hervor, der gleichfalls das „ius circa sacra“  handhabte 
und ohne Schwierigkeit Ehedispens erteilte506).

Diefe verworrenen Rechtsverhältniffe waren fchon bei gütlichem 
gegenfeitigen Einvernehmen und Nachgeben auf die Dauer kaum 
ertragbar. Kein Wunder alfo, daß fie bald zu fchwerem Konflikt 
führen mußten, als zwei Männer ihre Machtmittel gebrauchten, die 
nicht nur fehr ehrgeizig, fondern auch perfönlich die fchärfften 
Gegner waren: Propft M e 1 ch i o r und der preußifche H of rat 
P ö h 1 i n g. Wie fehr auch Propft Melchior unabhängig von feinem 
geiftlichen Oberhirten durchaus eigene Politik betrieb, bewies die 
Tatfache, daß beide Männer ihren Kompetenzftreit vor der preußi­
fchen Regierung auszufechten begannen. Melchior eröffnete den 
Kampf mit einer Befchwerde bei der preußifchen Regierung vom 
30. Auguft 1748507). Ausgangspunkt der „Gravamina“  waren die 
Stolgebühren, die Hofrat Pöhling für die Einwohner des Territo­

5°2) Y g l. hierzu die_ katholifch-geiftliche Gerichtsbarkeit in Preußen nach 
ihrer gefchichtlichen Entwicklung in , Juftizm infterialblatt“  1856, S. 252.

503) Carftenn, Elbings Verfaflung, S. 46.
5M) G. StArch. Bln., Rep. 7, N r. 62, Sehr, der preuß. Reg. v. 22. 1 1 .  17 5 1 .
505) Ebenda, Rep. 7 ,6 2 : Rechtfertigungsfchreiben d. preuß. Domänenrates 

Koeppen gegen die Befchwerde des ermländifchen Bifchofs vom 2 1. Ju li 175 j» 
das auch ein Verzeichnis der erteilten Ehedifpenfe aufweift; StArch. Elbg., Gr. 
Schiebl. 17 : Ecclesiastica: Rezeß der Konferenz zu Frauenburg v. 17 .— 19. 1. 1742.

500) S. vorherige Anm.
507) Ebenda, Rep. 68, Catholica 1748— 84: Brief des Propftes Melchior an 

die preuß. Regierung vom 30. 8. 1748.
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riums dem katholifchen Propft ftreitig machte und von den pro- 
teftantifchen Perfonen, die fich in St. Nikolai hatten aufbieten oder 
trauen laffen, eine doppelte Honorierung erzwang. Der hierüber 
von der preußifchen Regierung eingeforderte Bericht des Hofrats 
Pöhling vom 24. 9. 1748508) gibt, ausgehend von der grundlegenden 
Transaktion von 1 6 1 6 ,  Art. 4 über den Vergleich mit Bifchof 
Zaluski von 1700 bis zu der berüchtigten Compositio Potociana von 
1717 ,  Art. 2 eine intereffante Entwicklung des erweiterten und 
durchlöcherten Vertrages von 1616 zugunften der Katholiken. Auch 
Pöhling erkannte die Rechtmäßigkeit von Art. 2 des Potocki-Ver­
gleiches und die damit zufammenhängende Möglichkeit einer Auf­
bietung oder Trauung proteftantifcher „Nupturienten“  in St. Nikolai 
an, billigte aber den evangelifchen Geiftlichen und Kirchendienern 
die gleichen Traugebühren zu. Daraus ergab fich entweder eine 
konfequent durchgeführte Doppelbezahlung oder eine forgfältige 
Schlichtung des Einzelvertrages, wozu weder Pöhling noch Melchior 
bereit waren.

Die Berliner Regierung befchied die Befchwerde des Propftes 
abfchlägig509), ohne damit allerdings praktifche Geltung zu erreichen. 
Einer erneuten Eingabe des Propftes an die preußifche Regierung510) 
folgte ein erweiterter Bericht des Hofrates Pöhling, der fich diesmal 
nicht mit den ftrittigen „Akzidenzien“  begnügte, fondern auch eine 
Reihe widerrechtlicher Uebergriffe des Propftes Melchior aufzählt. 
Wichtig für diefe Frage war die Angabe Pöhlings, daß Propft Mel­
chior im Gegenfatz zu feinen Vorgängern, die gleichfalls das O ffi­
zialat innehatten, nicht nur alle Matrimonialangelegenheiten, fondern 
auch alle Vergehen „contra sextum“ an fich reiße und damit die 
altüberkommene Zuftändigkeit des königlichen Burggrafen in diefen 
Fragen aufhebe.

Melchior hatte in planmäßiger Verfolgung feines Programms 
eine feltfame Einrichtung getroffen: er fuspendierte alle Vergehen 
gegen das fechfte Gebot durch die Ausfertigung eines Freizettels 
(Libertationsfchein), der einen Abfchluß feines Sondervertrages dar- 
ftellte511). Jedes eigenmächtige Vorgehen auf dem Gebiet des Ehe- 
difpens ahndete er ungemein fcharf, verbot jede ohne feine Erlaubnis 
vollzogene Ehe und erreichte auch in der Regel die fchließliche 
Unterwerfung der befehdeten Perfönlichkeiten.

Die preußifche Regierung trug Bedenken, fich mit diefem „un­
ruhigen“  Geiftlichen weiter in eine Korrefpondenz einzulaffen, und 
deponierte fowohl den Bericht Pöhlings als auch die erneute Klage 
des Propftes bei den Akten, bis „etwas in diefer Sache ferner vor­
falle“ . Und wirklich follte um die Mitte der fünfziger Jahre unter

508) Rep. 68, Catholica: Bericht des Intendanten Pöhling v. 2 4 .9 .174 8 .
509) Sehr. d. preuß. Regierung an Propft Melchior v. 2 1. N ov. 1748.
51°) Sehr. d. Propftes Melchior v. 4. 12 . 1748.
511) Bericht Pöhlings v. 9. 1 . 1749.
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dem preußifchen Domänenrat K  o e p p e n der alte Streit nach ein­
mal zu heller Glut auflodern. Wieder fpielten die erteilten Ehe- 
difpenfe eine wichtige Rolle, aber der Schwerpunkt lag jetzt in der 
von Melchior vertretenen Forderung, daß die Kinder einer Mifchehe 
ausnahmslos in der katholifchen Religion erzogen werden follten. 
Diefe Forderung, die eine erneute Erweiterung des Art. 2 der „Com­
positio Potociana“  bedeutete512), erfchien der preußifchen Regierung 
als untragbarer Gewiffenszwang513). Doch befaß Preußen im 
Elbinger Territorium ja nur ein Pfandrecht, kein eigentliches plenum 
jus domini514). Diefe Rücklicht zwang auch die Berliner Regierung 
zu einer mehr diplomatifch gehaltenen Inftruktion an den Kriegsrat 
Koeppen515), die das erbitterte Ringen beider Inftanzen in keiner 
"Weife befriedigend löfte.

Wie verhielt fich nun der Elbinger Rat zu diefem Waffengang, 
der fich da unmittelbar vor feinen Augen abfpielte? Wenn auch 
Pöhling in dem Bericht an feine Regierung angab, daß der Rat 
ihn in feinem Vorgehen gewiß nicht hindern wolle, ja es fogar als 
feine einzige Rettung betrachte, daß Melchior aus Furcht vor dem 
König von Preußen in Schranken gehalten werde516), fo vermißte 
man doch ein aktives Mitgehen des Rates mit dem preußifchen 
Intendanten. Diefe Defenfivftellung ift nur erklärlich aus der 
politifchen Schwäche des Stadtregiments, das einen offenen Kampf 
nicht mehr wagen konnte und ihn im Hinblick auf das Thorner 
Blutgericht auch nicht mehr wagen wollte.

Seit Uebernahme der Elbinger Parochie durch Propft Melchior 
befand fich der Rat in einem ununterbrochenen Ringen um die 
Wahrung des status quo. Die vierziger und fünfziger Jahre des
18. Jahrhunderts find erfüllt von Klagen des Rates und des könig­
lichen Burggrafen gegen Melchior und von juriftifch begründeten 
Befchwerden des Offizials. Widerrechtlich vom Propft erteilte 
Libertationsfcheine517), Anklagen des Propftes gegen proteftantifche 
Prediger518), rückfichtslofes Hinwegfetzen des Propftes über burg­
gräfliche Schiedsfprüche519) verfchärfen, unterftützt durch Reprefla- 
lien, den Gegenfatz. Wir hören wieder von beabfichtigten Pro- 
zeffionen durch die Stadt520), von Einfprüchen gegen die vom Rat
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512) Art. 2: proles iuxta statum et religionem parentis sive patris sive matris 
educetur et instruatur.

513) G. StArch., Rep. 7, N r. 62: Sehr. v. 2 .9 .17 5 5 , gedr. bei Lehmann, 
Preußen und die kath. Kirche, T . 3, N r. 690; vgl. auch N r. 691 u. 695.

514) Ebenda: Sehr. d. preuß. Regierung v. 29. ix . 1755.
515) Rep. 7, N r. 62: Sehr. d. Königs an die preuß. Regierung v. 20. 10 .17 5 5 ; 

vgl. auch Lehmann 3, N r. 695.
518) Rep. 68, Cath.: Bericht Pöhlings v. 9 .1 . 17 4 9 .
®17) StArch. Elbg., R .R . Jrg . 1742, SefTio v. 22. 10 .; 7. 12. 1743, 30. 10. etc.
°18) Ebenda, Jg . 1745, SefTio v. 8. 3., v. 20 .9 .; 1747, v. 17 .4 . etc.
510) 1745» v. 28. 4.; 1746, v. 9. 12.

) 1747» v - 2- 6.



ernannten Kirchenvorfteher521), von „Turbationen“  des menno- 
nitifchen Gottesdienftes durch den Propft522), von Hemmungen der 
Betglocke523) u. a. m. Melchior verhinderte das Blafen der ftädtifchen 
Mufikanten auf dem Turm der Pfarrkirche524), fuchte den unab- 
läfligen Aufenthalt von Jefuiten auf der „Widdern“  mit verwandt- 
fchaftlichem Befuch zu begründen525), ließ auf der den Evangelifchen 
zuftehenden Seite des Friedhofes unter dem Proteft des Rates einen 
Polen begraben526) oder ftellte plötzlich das der Stadt vertraute 
Geläut der Betglocke ein527). Gegen diefe herausfordernden Ver­
letzungen gefchloflener Verträge mußte der machtlofe Rat lavieren 
und neue Verträge abfchließen, die ihn manch wichtiges Zugeftänd- 
nis kofteten528). Den gröbften Uebergriff aber mußten Rat und 
proteftantifche Bürgerfchaft in dem feierlichen Leichenbegängnis 
des Kirchendiebes Paulfen erblicken, der kurz vor feiner Enthaup­
tung zur katholifchen Kirche konvertiert529) und deffen Leiche nach 
erfolgter Exekution unter dem Geläut aller Glocken durch die Stadt 
nach dem Friedhof getragen wurde530). Diefe wie ein Hohn wir­
kende Provokation beantwortete der Rat nur durch den ftill- 
fchweigenden Verzicht auf das traditionelle und nach Art. 8 der 
Transaktion auch rechtlich zugeficherte Begräbnisgeläut vom Nikolai­
kirchturm für alle Proteftanten der Stadt. Die Verfuche des 
Propftes zur Wiederherftellung diefer für ihn wichtigen Einnahme­
quelle fcheiterten an dem paffiven Widerftand des Elbinger Rates. 
Von wenigen Ausnahmen abgefehen, ift es dabei bis zum Ableben 
des Propftes Melchior geblieben531).

3. A n l e h n u n g  d e s  E l b i n g e r  R a t e s  a n  d i e  P o l i t i k  d e s  F ü r f t -  
b i f c h o f s  G r a b o w s k i .

Welche Stellung nahm nun der Bifchof von Ermland zu dem 
felbftherrlichen Gebaren des Elbinger Propftes und zu den vielfach 
berechtigten Klagen des Elbinger Rates ein?

Unter Adam Stanislaus von Götzendorff G r a b o w s k i  (1741 
bis 1766), dem ehemaligen königlich polnifchen Gefandten in Wien
und Rom, dem Komtur des Maltheferordens und Ritter des weißen
Adlerordens, vollendete fich, was unter feinen Vorgängern fchon 
angedeutet war: das vornehm feierliche Gepränge des lebensnahen.

521) 1753» v - z9- i-
522) 17 4 9 , v. 27. 1.
52S) 1746, v . 2 1 .4 .
524) 1742, V . 17. I. U. 5. 2.
525) 1744, V . 1 8 . J .
526) 1743, v. 24.4.
527) 1746, v. 2 1 .4 .
528) G. StArch., Rep. 7, N r. 68, Catholica: B ericht Pöhlings v. 24. 9. 1748.
529) StArch. Elbg., R .R . 1753, Seflio v. 19. 9.
53°) Ebenda, 1753, Seffio v. 26 .9 .; vgl. auch Fuchs 2, S. 2 16  f.
531) Fuchs 2, S. 218.
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Barock hielt feinen endgültigen Einzug im Ermland532). Grabowski 
war einer der beiden Ermländifchen Bifchöfe der polnifchen Aera, 
die aus Preußen flammten. Sein Vater hatte die Kaftellanei von 
Kulm und befaß das preußifche Indigenat533). Eine glänzende 
Rednergabe und ein hervorragend diplomatifches Gefchick fcheinen 
ihm als Politiker und als Prälat manchen achtunggebietenden Erfolg 
befchert zu haben. Sein Epifkopat könnte man mit dem Wort 
„Toleranz“  überfchreiben, die zwar in einer ausgeprägten Wert- 
fchätzung der eigenen Religion wurzelte, die aber die religiöfe Ueber- 
zeugung anderer achtete und mit Schonung behandelte. Für den 
Elbinger Rat war es dringende Staatsnotwendigkeit, in dem neuen 
Herrn des Ermlandes zumindeft einen zweiten Potocki zu finden.

So beeilte man fich denn befonders mit feinen Glückwünfchen 
zur erfolgten Nomination Grabowskis auf den Bifchofsftuhl und 
verband damit einen vorfichtigen Hinweis auf den beftehenden 
Gegenfatz zu Propft Melchior534). Zur Freude des Rates traf bereits 
am 15. November 1741 ein Antwortfehreiben aus Warfchau ein, 
worin fich Grabowski für die Gratulation des Rates bedankt, „der 
Stadt in specii jeder Perfon des Rates feiner Gewogenheit verfichert 
und feinen Adminiftrator generalis Schultz in Frauenburg bevoll­
mächtigt, die Differenz mit dem Propft Melchior zu unterfuchen, 
die iura et privilegia der Stadt zu konfervieren und eine gute 
Harmonie zwifchen der Stadt und Melchior aufzurichten“  535). 
Wenn auch die Konferenz in Frauenburg536) ergebnislos verlief * fo 
bewies fie doch den guten Willen des Bifchofs, als berufene! Mittler 
beider Inftanzen eine befriedigende Löfung herbeizuführen. Im 
Auguft des Jahres 1742 erfolgte der Einzug des Bifchofs in feine 
Diözefe und im Anfchluß daran die perfönliche Gratulation durch 
den Elbinger Rat mit der üblichen Ueberreichung von 100 Du­
katen537). Mit weltmännifcher Gefte ftellte Grabowski, der aller­
dings auch perfönlich über ausgedehnte Reichtümer verfügte, die 
Summe der Stadt zur Verfügung538).

Die Befchwerden des Rates über Melchior nahmen inzwifchen 
ihren Fortgang und erforderten immer gebieterifcher ein entfeheiden- 
des Eingreifen des Bifchofs. Offenbar war Grabowski weder be­
kannt mit den einzelnen Klaufeln und Bedingungen lokaler Ver­

532) Brachvogel, Die BildnifTe der Ermland. Bifchöfe, S. 578; G. Heide,, 
Archivum Heilsbergense, p. 757.

533) Hipler in E. Z. X I , S. 76.
534) StArch. Elbg., R-R. 174 1, SefTio v. 4. 10 ; Drabitz, Diarien 2, S. 17 3 .
535) Drabitz, Diarien 2, S. 17 3 ; R .R . 174 1, SefTio v. 15 . 1 1 .

) StArch. Elbg., Gr. Schiebi. 17 , Ecclesiastica: Rezeß der gehaltenen Kon­
ferenz v. 17 .— 19. Jan . 1742 zu Frauenburg; R .R . 1742, SefTio v. 2 1. 1.

537) Ebenda, R .R . 1742, SefTio v. 7 .7 . ;  Drabitz, S. 189, fpricht fogar von
1000 Dukaten, doch weifen weder die Ratsrezefle noch die Kämmereirechnungen; 
jemals eine derartig hohe Summe als Donatio auf.

538) Drabitz 2, S. 189.



träge, wie fie die Transaktion von 1 6 1 6  oder die einzelnen Privi­
legien der Stadt darftellten, noch überhaupt gewillt, fich in klein­
liche Händel zu milchen. Als Staatsmann wußte er von der 
politifchen Ohnmacht und der finanziellen Notlage der Stadt Elbing; 
er lehnte es ab, ihre Schwierigkeiten durch aktive Unterftützung 
der weitgehenden Forderungen des Propftes noch zu verfchärfen. 
So finden wir Grabowski bei diefem ganzen Streit zwifchen Rat 
und Propft mehr auf Seiten des Rates. Er ermunterte felbft die 
Stadt, „nicht fo furchtfam zu fein, fondern auch Repreffalien zu 
gebrauchen, das Quartal nicht zu reichen etc.“  539), und beruhigte die 
Elbinger durch das Verfprechen, jede Klage des Propftes beim könig­
lichen Aftelforialgericht zu verhindern540), zumal der Herr Groß­
kanzler des Propftes Feind wäre.

Recht klar beleuchtet diefer letzte Satz die Kamarilla am pol­
nifchen Königshofe. Propft Melchior befaß in Warfchau einen 
mächtigen Fürfprecher feiner Unternehmungen. Es war der Beicht­
vater der Königin, der ebenfo wie Melchiors Bruder dem in Polen 
einflußreichen Orden der Gefellfchaft Jefu angehörte. A uf diefer 
Linie ging Melchior vor und war auch perfönlich häufig in W ar­
fchau541). Der Rat von Elbing dagegen fchloß fich der Koalition 
Grabowski-Krongroßkanzler an. Beide Parteien arbeiteten mit 
wechfelndem Erfolg. Einmal waren die Jefuiten auf Geheiß der 
Königin in Elbing und die „Defiderien“  der katholifchen Geiftlich­
keit wurden fchärfer und fchärfer — da wurde auch das Wohlwollen 
des Bifchofs der bedrängten Stadt gegenüber immer wärmer542), 
trotzdem Elbing nach dem eigenen Statusbericht des Fürftbifchofs 
nur wenige Katholiken beherbergte543). Eine zweite Anleihe des 
Rates von iooo Gulden aus dem Wilhelmi-Legat zur Reparatur der 
.Stadtuhr erfolgte mühelos unter den gleichen Bedingungen wie
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539) Ebenda, S. 206.
540) StArch. Elbg., R .R . 1743, Seflio v. 2 .9 .
541) 1744, v. 30. 12 .; 1745, v. 20. 1. etc.
542) 1744, v. 28 .9 .: Antwortfehreiben des Bifchofs; 1744, v. 14 .1 2 . :  Sehr, 

des Bifchofs: Conclusion (Befchluß der Ratsfitzung): Ein Ehrbarer R at wünfehet 
von Herzen, daß diefer hohe Gönner der Stadt mit beftändiger Gnade zugetan 
verbleiben möge; 1745, v. 1 6.6.:  Anwefenheit d. Bifchofs in Elbing.

543) BArch. Frbg., Abt. A  36, fol. 1 19 — 25: Statusbericht des Bifchofs G ra­
bowski v. 7. 10. 1745: Extra Warmiam me Episcopum utcunque agnoscit Urbs 
Elbingensis in Prussia Polonia, pauci enim ibi sunt Catholici, haereticorum autem 
omnia plena. Primarium Templum S. Nicolai Epi. cura et sollicitudine b. m. 
Simonis Rudnicki Praedecessoribus mei (qui fuit tertius a Cardinale Hosio 
Episcopus, et anno 16 21 obiit) e manibus haereticorum vindicatum: reliqua 
templa ab ipsis usurpantur, aeque ac alia per totum Territorium Civitatis, ut 
plurimum per Mennonistas seu Anabaptistas inhabitantum, quo Brandeburgus iure 
hypothecae obtinet. Parochus Loci vulgo Praepositus audit; is est meus illic 
vicarius foraneus, in cura animarum adiuvatur a duobis Capellanis, plerumque 
etiam ab aliquo Patrum Soc. Jesu Collegii Braunsbergensis. — Gedr. im 
Ermländ. Paftoralblatt 4, 1874.
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1732544); eine Einmifchung des Propftes Melchior lehnte der Rat mit 
dem Bemerken ab, „daß der Herr Parochus unmöglich zur Repara­
tur einer Uhr mit zu Rate gezogen werden könne“  545).

Diefer wirkfame Rückhalt des Elbinger Rates am Praeses: 
Terrarum Prussiae erfparte der Stadt auch manch koftfpielige Be- 
fchickung des Landtages. Grabowski felbft riet der Stadt, bei 
weniger wichtigen Verhandlungen ihre Vertretung den Thornern 
oder Danzigern zu übertragen546). Der Städtebund befaß ohnehin 
nicht mehr die alte Stoßkraft — wie weit Elbing felbft daran fchuld 
war, bleibe dahingeftellt — , die größere Schlagfähigkeit bewies 
jedenfalls der polnifche Würdenträger Grabowski, an den Elbing 
fich hielt, fich halten mußte, wenn es dabei auch den berechtigten 
Unwillen der Schwefternftädte über diefe felbftfüchtige Schaukel­
politik auf fich lud.

Diesmal hielt Elbing feft an dem einmal eingefchlagenen Weg, 
nahm regen Anteil an dem befonderen Wohlergehen der Familie 
Grabowski547) und erhielt auch weiterhin manchen Beweis des un­
veränderten bifchöflichen Wohlwollens548). Bezeichnend für die 
verftändnisvolle Rücklicht des Bifchofs für die Finanznot der Stadt 
ift folgender Vorfall. Am 1. März 1747 kündigte Grabowski dem 
Elbinger Rat feine Abficht an, mit dem neuerwählten Bifchof von 
Kulm nach Elbing zu kommen, um ihn in der St. Nikolai-Pfarr­
kirche feierlich zu konfekrieren549). Das zu erwartende reichliche 
Gefolge bereitete dem Elbinger Rat beträchtliches Unbehagen. 
Eifrig wurde in den folgenden Ratsfitzungen der Koftenaufwand 
erörtert, immer beforgter klangen die Ausfprüche, aber in Hinficht 
auf die „fehr viele Gnade, die der Herr Bifchof bis dato erwiefen“ , 
wurde befchloffen, dennoch, wenn auch „cum onere“ , alles Nötige 
aufzuwenden. Da erfolgte unter dem 20. 3. die große Gefte des - 
Bifchofs: der Konfekrationsakt dürfe die Stadt felbftverftändlich 
nichts koften550) — man hört gleichfam das befreite Aufatmen der 
Ratsherren. Aber man verftand es, fich zu revanchieren! Am 
1. Oktober, dem Tage der feierlichen Konfekration551), fand fich — 
was feit Jahrhunderten nicht mehr gefchehen — der ganze Rat nebft 
Familienangehörigen in der St. Nikolaikirche ein und bezeugte dem 
hohen Gönner durch perfönliche Anwefenheit feine Ehrerbietung552).

544) StArch. Elbg., R .R . 1745, Seflio v. 20. 10. u. 28. 12 .; Gr. Schiebl. 17,,,. 
Ecclesiastica: Schreiben d. Rates v. 19. Ju li 1745 u. 17 . Auguft 1745.

545) 1745, Seflio v. 22. 1 1 .
546) 1746, v. 23. 5.
547) 1746, Seflio v. 30. 1 1 . :  Dank des Bifchofs für die Gratulation zur 

Ernennung feines Bruders zum Kaftellan von Danzig.
548) 1746, SefTio v. 2 1. 12.
548) 1747, v. 1. 3.
55°) 1747, v. 20. 3.: Sehr, des Bifchofs.
551) BArch. Frbg., Abt. A  39, p. 305.
552) StArch. Elbg., R .R . 17 4 7 , S. 558.



Müßig zu fagen, daß der Fürft den gefamten Rat zum Diner 
„invitierte“ .

Bei diefem guten Verhältnis war die Verlängerung der fälligen 
Kirchenarende feitens des Bifchofs lediglich eine Formfache553), wie 
auch die wiederholten Bitten des Elbinger Rates um gnädige Ge­
währung von Darlehen554). Dem Propft Melchior gegenüber wahrte 
der Rat den vom Bifchof vorgefchlagenen „generöfen“  Ton555), 
holte fich auch in diefer Hinficht manchen wichtigen Rat aus Heils­
berg oder überließ ftrittige Punkte der Entfcheidung des Bifchofs556). 
So hatte fich beifpielsweife Melchior darüber befchwert, daß im 
Hofpital Lutheraner und Katholiken die gleichen Dankgebete 
fprechen follten. Auf eine Anfrage des Rats in Heilsberg erwiderte 
Grabowski: er halte es für billig, daß die Katholiken ihren Wohl­
tätern für die empfangenen Gaben danken, allein er könne als 
Bifchof den Propft nicht zu diefem gemeinfchaftlichen Gebet zwingen. 
Doch rate er, Melchior Vorftellungen zu machen, daß den Katho­
liken der größere Schaden entftehen könnte, wenn fie fich für die 
empfangenen Gaben nicht bedankten.

Dennoch wäre faft das Unglaubliche gefchehen: Es fehlte nicht 
viel, daß die Elbinger fich diefe für fie notwendige Freundfchaft 
des Bifchofs faft verfcherzt hätten. Als fouveräner Herr der Stadt 
hatte der Rat dem Beifpiel Danzigs folgend, Ordinationen neu­
erwählter evangelifcher Pfarrer vorgenommen, in der ficheren 
Vorausfetzung, daß Bifchof Grabowski den Brauch der Ordination 
als „ritum ecclesiasticum“ , den Religionsprivilegien entfprechend, 
geftatten würde557). Ein Schreiben des Krongroßkanzlers aus War- 
fchau belehrte jedoch die Herren, daß der Bifchof fich beim König 
über die in Elbing eingeführte Ordination befchwert und die Majeftät 
deswegen bereits ein Refkript an die Stadt expedieren wolle. Er, 
der Kronkanzler, rate, fich zu „submettieren“  und die Ordination 
abzuftellen, damit die Stadt fich nicht die königliche Ungnade und 
die Indignation des Ermländifchen Bifchofs zuziehe558). Der Rat 
wagte, trotz des befriedigend ausgefallenen Gutachtens der Göt­
tinger juriftifchen Fakultät559), nicht, den Kam pf gegen einen über 
alle Machtmittel verfügenden Staatsmann aufzunehmen; ein Erfolg 
erfchien von vornherein ausgefchloffen. Und indem Elbing den Rat 
des Kronkanzlers beherzigte, wurde diefer Zwifchenfall rafch er­
ledigt und vergeben.

2 2 2  Das kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.

553) 1747, Seffio v. 6. 3.: Sehr, des Bifchofs; 1747, v. 13 . J . _
554) 1748, v. 24. 1 . :  Bericht des Sekretärs Müller über feine Reife nach

Heilsberg.
555) 1749, v. 19 .9 .
55e) I 75°> v - 16 .9 . R .R . 1750, Seffio v. 16 .9 .

) 1753) v. 18 .6 .
558) 1753» v - l 4- ix-) 1755» v. 16 .7 .



Der inzwifchen dennoch bis vor das Forum des königlichen 
Affefforialgerichts gelangte Krieg des Propftes mit dem Rat560) 
erhielt durch den plötzlichen Tod Melchiors am 5. April 1757 einen 
vorzeitigen Abfchluß561). Daß der Rat diefem Manne keine Träne 
nachweinte, ift nur zu begreiflich. Auch Bifchof Grabowski gratu­
lierte der Stadt zu dem „Verluft“  jenes unruhigen Elements562), hob 
durch feinen Einfluß mühelos den laufenden Prozeß beim Affefforial- 
gericht auf, machte die bereits ergangenen Ladungen rückgängig und 
ftellte durch einen billigen Vergleich nicht nur den freien Gebrauch 
der Glocken, fondern auch den gefamten Rechtszuftand nach der 
Transactio Rudniciana wieder her563).

Die abfolutiftifchen Beftrebungen des Propftes Melchior waren 
gefcheitert. Staatserhaltende Politik mußte zu einer Zeit, da die 
konfeffionellen Auseinanderfetzungen trotz des Thorner Blutgerichts 
hinter der bangen Frage um Sein oder Nichtfein des gefamten 
Staatsgebildes zurücktraten, das Primäre bleiben. Mit dem Schickfal 
Polens ftand und fiel auch die Exiftenz der Stadtrepublik Elbing 
und die des fürftlichen Bistums. In diefer Erkenntnis ging Bifchof 
Grabowski politifch mit dem Rat von Elbing zufammen, während 
fein Offizial Melchior fich noch kurzfichtig und reaktionär mit der 
Errichtung eines Baues abmühte, zu dem das nötige Fundament, 
nämlich die polnifche Staatsmacht, bereits viel zu fchwach geworden 
war.
4. L e t z t e r  V e r f u d i ,  d a s  e r m l .  D o m k a p i t e l  z u  p o l o n i f i e r e n .  
E i n h e i t s f r o n t  v o n  B i f c h o f ,  K a p i t e l  u n d  d e n  d r e i  g r o ß e n

S t ä d t e n .
Unaufhaltfam näherte fich die Entwicklung des polnifchen 

Reiches der Kataftrophe. Der polnifche Reichstag bot ein Bild hoff- 
nungslofer Zerriffenheit. Fürftbifchof Grabowski hielt fich von ihm 
ebenfo wie von den weftpreußifchen Landtagen fern564) und widmete 
fich ausfchließlich der Verwaltung feines Bistums. Trotz ftreng durch­
geführter Grenzfperren vernichtete eine fchwere Viehfeuche die 
blühende Wirtfchaft der gefamten Diözefe. Der Siebenjährige Krieg 
zog in Auswirkung der europäifchen Koalitionspolitik auch das Erm­
land und Weftpreußen in Mitleidenfchaft. Die Ruffen näherten fich 
als Feinde Friedrichs II. dem preußifchen Herzogtum und nahmen 
es nach dem unglücklichen Treffen bei Groß-Jägersdorf in Befitz. 
Sie durchzogen Ermland und das Elbinger Territorium, überall Vor- 
fpann und Lieferungen erzwingend. König Auguft III . von Polen,
nach Eroberung feines Stammlandes Sachfen durch die Preußen auch

56°) 1756, v. 3. I I .
561) x757> 6* 4* Seine Leiche wurde am 10. A pril des Abends bei ver- 

fchloffenen Kirchentüren unter Begleitung von 4 Geiftlichen nach der Gruft ge­
tragen. Vgl. auch Rupfon: Annales Elb., S. 527.

502) R .R . 1757, SefTio v. 14. 4. _
563) 1758, v. 9. 6.; Drabitz, Diarien 2, S. 327.
“ *) E. Z . 2, S. 443.



finanziell in großer Not, wandte fich um Unterftützung an feine 
Stände. Während Bifchof Grabowski diefem Hilferuf großzügig 
nachkam und durch Erhebung einer Art freiwilliger Liebesfteuer die 
refpektable Summe von 60 000 Gulden565) aufbrachte, zeigte der 
preußifche Landtag hierfür kaum Verftändnis. Daß auch auf die 
Elbinger das Beifpiel Grabowskis nicht wirkte, mochte ihn wohl 
enttäufchen, änderte aber nichts an feinem Wohlwollen für die 
Stadt. Nach wie vor verftändigte fich der Rat in der geringften 
politifchen Angelegenheit mit dem H of in Heilsberg566). Auch in 
lokaler Hinficht arbeitete man Hand in Hand, fei es, daß Grabowski 
einer Löblichen Kaufmannfchaft Elbings ein „Cave!“  wegen der im 
Umlauf befindlichen fchlechten Münzen zuruft567), daß neue Seuchen 
eine ftrenge Grenzabwehr nötig machen oder notwendige Kirchen­
reparaturen eine nochmalige Anleihe aus dem Wilhelmi-Legat er­
fordern568). Das Verhältnis des neuen Propftes von St. Nikolai, des 
kgl. Sekretärs J o h a n n  K l o f f o w s k i ,  zu feinem Oberen war 
dagegen fchlecht, da jener fich durch häufige Abwefenheit von feiner 
Pfarre den Unwillen des Bifchofs zuzog569).

Die Refignation Kloflowskis im Jahre 1760570) ift zweifellos mit 
das Werk des Bifchofs, des eifrigen Hirten, der von feinem Klerus 
eine ftrenge Pflichtauffaffung verlangte. Zugleich erkannte er aber auch 
nach der verhängnisvollen Amtstätigkeit Melchiors, daß die Elbinger 
Parochie einen Verwalter benötigte,, der ausgezeichnet als Priefter, dabei 
„quiete et moderate“  und von perfönlichem Taktgefühl fein mußte 
und der fich „das Wohlwollen eines Ehrbaren Rates und die Liebe 
der Bürger zu erhalten fuchen werde“ 571). Er fand ihn in J  o f e f  
L a n g h a n n i g .  Der neue Propft und Offizial verfehlte nicht, der 
Stadtregierung gleich nach feiner Ernennung feines guten Willens zu 
verfiehern572). Wohl ift auch diefe Aera erneuter friedlicher Zufam- 
menarbeit zwifchen Rat und katholifcher Geiftlichkeit nicht ganz frei 
von MißverftändnifTen und Klagen573); dazu war das Vertrauen auf 
beiden Seiten doch nicht tief genug. Aber in allen Verhandlungen 
zwifchen Rat und Propft, Bifchof und Rat, Bifchof und Official zeigt 
fich eine ruhigere, freiere Auffaffung, wie fie das Zeitalter der 
Glaubensfpaltung noch nicht gekannt hatte. Beifpielgebend geht der 
Fürftbifchof voran. Seine Generofität befchränkte fich nicht nur auf 
feine katholifchen preußifchen Landsleute. Wie er auf eigene Koften

585) Ebenda, S. 448 f.
566) StArch. Elbg., Ratsrez. 1757, SefTio v. 6 . 7. betr. die Abficht der 

Schweden, im Elbinger Gebiet Soldaten anzuwerben.
567) Ebenda, 1760, SefTio v. 25 .4 .
568) 176 1, v. 25. 7. u. 3 1 . 7.
569) 1757, v. 17 . 8. u. 9 .9 .
57°) 1760, v. 14. I I .
571) 1760, v. 24. 1 1 .
572) 1760, v. 14. 1 1 .
573) 1762, v. 5. 4. u. 4. 10.
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den Hochaltar der St. Nikolai-Kirche durch den Ermländifchen Bild­
hauer Chriftoph Perwanger574) errichten ließ, fo war es ihm auch 
eine Freude, den proteftantifchen Elbinger Ratsherren gelegentlich 
Gefchenke zu machen575). Ihm ftand alles Gemeinfame und Einende 
im politifchen und kulturellen Leben höher als das Trennende einer 
konfeffionellen Ueberängftlichkeit, die auf der Wahrung einzelner 
Paragraphen beftehen wollte. Dabei blieb er ftets ein vorbildlicher 
Kirchenmann und ein Hüter althergebrachter Rechte.

Die Macht feiner Perfönlichkeit und das Vertrauen zu ihm als 
Preußen brachte fpontan noch einmal die weftpreußifchen Städte da­
zu, fich einmütig feiner Führung anzuvertrauen, als es galt, den Reft 
des deutfchen Elements im Ermländifchen Domkapitel zu fchützen576). 
Es mutet faft grotesk an, wie der fchon in Auflöfung befindliche pol­
nifche Staat noch einmal mit Androhung höchfter königlicher Un­
gnade zu einem nationalen Unterdrückungsftreich anfetzte. Es ift ein 
befreiendes Bild, wie fich Bifchof, Kapitel und Städte über alle 
konfeflionelle und komunale Spaltung hinweg aus dem alten preußi­
fchen Zufammengehörigkeitsgefühl des 15. Jahrhunderts auf gemein- 
famer Bafis finden und aus diefer überlegenen Einheit heraus den 
letzten Angriff des Slawentums abwehren.

Der Tod diefes Mannes (1766), der aus feiner glücklichen Ver­
bindung von Kirchenfürft, Politiker und Perfönlichkeit der erfte 
moderne Bifchof des Ermlands genannt werden könnte, verfetzte nicht 
nur feine Diözefanen und feinen Freundeskreis in Elbing und Weft- 
preußen in aufrichtige Trauer577), auch feine politifchen Gegner 
widmeten Grabowski einen anerkennenden Nachruf578).

Sein Nachfolger wurde Ignatz K r a f i c k i ,  während deffen Epi- 
fkopat die inneren Wirren in dem durch und durch korrupten und 
von Rußland abhängigen Polenftaat überhandnahmen. Die für die 
Gefchichte des verfallenden Polen fo bezeichnende Bildung von ein­
ander bekämpfenden Konföderationen griff auch nach Weftpreußen 
über579). Das fcharfe Auftreten der kgl. preußifchen Regierung in

574) Vgl. Neue Preuß. Provinzialbl. 7, S. 4 14 : Bildhauer und M aler des 
Ermlandes; auch Marquardt, Der Tolkemiter Bildhauer Chriftoph Perwanger.

575) StArch. Elbg., Urk. X X I , 597.
B70) Der polnifche Reichstag hatte im Jahre 1764 zwei Gefetze erlaflen:

1. das Kapitel zu Frauenburg follte wie die polnifchen Kapitel einen Abgeord­
neten zu den Sitzungen des Reichstribunals entfenden, 2. mit Ausnahme von 
vier Doktoralkanonikern nur polnifche Edelleute aufnehmen, was praktifch einer 
völligen Polonifierung des Domkapitels gleichkam. Vgl. hierzu E. Z. 2, S. 455 ff.

577) StArch. Elbg., R-R- Seffio v. 22. 12 .
ß78) Die kgl. preuß. Regimentsräte fagen in ihrem Beileidsfchreiben vom 

29. 12 . 1766 von Bifchof Grabowski, daß er princeps vere gloriosus ingenii 
dotibus, literarum praestantia, consilii magnitudine et vere non fucate pietatis 
Studio celebratissimus gewefen, und fügen hinzu, daß er alle Zeit befte und fried- 
lichfte Nachbarfchaft gehalten habe. E. Z. 2, S. 464 ff .

579) Vgl. die auf Veranlagung der Konföderation des diffidentifchen pol­
nifchen Adels ausgefertigte Befchwerdefchrift der Stadt Elbing über Eingriffe in 
ihre geiftlichen und weltlichen Vorrechte v. 27 .4 . 1767 bei Ram fay, T . 9.
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Königsberg erfüllte die politifchen Lenker in den kleinen Puffer- 
ftaaten Weftpreußen und Ermland mit banger Ahnung. Wohl 
machten die Deputierten Elbings bei einer Zufammenkunft der drei 
größeren Städte zu Danzig im Auguft des Jahres 1764580) den Ver- 
fuch zur Abfchaffung des unheilvollen „Liberum veto“ , das fich auch 
auf den weftpreußifchen Landtagen breit gemacht hatte und die Ver­
handlungsfähigkeit lähmte. Er fcheiterte aber an den Meinungs- 
verfchiedenheiten unter den Städten und hätte, durchgeführt, wohl 
trotzdem den Stempel des „zu fpät“  getragen. Der Gegenfatz 
zwifchen den feit dem 17. Jahrhundert nur noch feiten einigen Stän­
den fchien kaum mehr überbrückbar.

Der letzte Landespräfident Kraficki verfuchte eine lavierende 
Politik. Unermüdlich war er unterwegs, die drohende Gefahr zu 
bannen. Häufig reifte er incognito durch Elbing581). Ohne die übliche 
Feierlichkeit wurde die fällige Kirchenarrende abermals auf zwanzig 
Jahre verlängert und der Stadt jede Unterftützung zugefichert582). 
Eine Durchführung des erneuerten Vertrages machten die fich über- 
ftürzenden Ereignilfe unmöglich. Bereits im Jahre 1771  hatte fich der 
Bifchof durch die Hergabe der vom König von Preußen verlangten 
Kontribution583) praktifch der preußifchen Botmäßigkeit unter­
worfen. Das Dekret Friedrichs des Großen vom 13. Septem­
ber 1772584) fetzte dann den Schlußftrich unter die Gefchichte eines 
kleinftaatlidien Sonderlebens im deutfchen Nordoften, das im Zeit­
alter der großen Mächte keine ausreichende Eigenkraft und Eigen­
berechtigung mehr hatte.

5. D e r  U e b e r g a n g  a n  d a s  K ö n i g r e i c h  P r e u ß e n ,  1 7 7 2 .
R  ü de b 1 i ck.

Die Erlöfung der weftlichen Landesteile Altpreußens von der 
polnifchen Fremdherrfchaft durch die fogenannte erfte polnifche Tei­
lung brachte für das Bistum Ermland die Säkularifation mit fich. 
Weder in Elbing, deffen Territorium immer noch nicht aus dem 
Pfandnexus Preußens gelöft war, noch im Ermland dachte jemand an 
Widerftand, gab es doch in Elbing fchon feit langem eine „Preußen­
partei“ , die die äußere und innere Entfernung von Polen vorbereitet 
hatte. Am 27. September 1772 leifteten die Vertreter des ermländi­
fchen Bifchofs und Kapitels und die Deputierten Elbings im großen 
Remter der Marienburg dem Preußenkönig den Eid der Treue585). 
Landesherrlicher und ftädtifch-ariftokratifcher Partikularismus wichen 
einer Politik bewußter Verantwortung, die mit ihrem Glauben an

580) StArch. Elbg., Gr. Schiebl. 17 , Rezeß der Deputierten der drei größeren 
Städte zu Danzig im Auguft 1764.

581) Ebenda, R .R . 1767, SefTio v. 28. 12 .; 1768, v. 5. 3., 19. 8., 27. 10. etc.
582) R .R . 1768, v. 19. 8.
583) E. Z . 2, S. 618.
584) Domkap.Arch. Frbg., Abt. Ab. 38, p. 557— 63; E. Z. 19, S. 462— 67.
585) Dombrowski, Ermlands Erbhuldigung im Jahre 1772.
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die Zukunft auch für das unter der polnifchen Krone fchwer ver- 
nachläffigte Weftpreußen ein kraftvoll fundiertes Staatsethos fchuf.

Mit Aufhebung des alten weftpreußifchen Landesrates fiel die 
politifche Funktion des Landespräfidenten, die feit Beginn des 
16 .  Jahrhunderts mit der Perfon des Bifchofs von Ermland ver­
bunden gewefen. Seiner bifdiöfliehen Juriftiktion unterftanden nach 
der Regierungsinftruktion vom 21 .9 .  1773586) hinfort nur alle 
„causae mere ecclesiasticae“ , d. h. folche Sachen, welche die Spiri- 
tualien, alfo Einfetzung und Amtsverwaltung der katholifchen Geift­
lichen betrafen; ferner die Ehefachen zwifchen Katholiken, alfo nur 
wenn beide Teile katholifch waren. Noch im Jahre 1772 hatte die 
preußifche Regierung dem katholifchen Klerus im abgetretenen 
Gebiet Wahrung ihrer Rechte und ihrer alten Verfaffung zu- 
gefichert587). Durch die Auflöfung der Republik Polen verloren diefe 
Beftimmungen ihre bindende K raft; die katholifche kirchliche Ver­
faffung erlitt einige Korrektur. Wichtig für uns find ihre Aus­
wirkungen innerhalb Elbings.

Die Rückkehr zum Mutterlande löfte auch den Petrikauer Ver­
trag vom Jahre 15 12  und das Patronatrecht des polnifchen Königs 
über die Pfarrkirche St. Nikolai ab und fchuf für eine zukünftige 
Bifchofswahl und für das Verhältnis des Ermländifchen Bifchofs zum 
Rat der Stadt einerfeits und für die lokalen Beziehungen zwifchen 
dem Propft von St. Nikolai und der Elbinger Stadtbehörde anderer- 
feits einen neuen Rechtsboden. Das Patronatsrecht über St. Nikolai 
ging auf die preußifche Regierung über, die hinfort den Kandidaten 
präfentierte, nachdem fie zuvor über deffen Qualifikation vom 
bifchöflichen Offizial Bericht angefordert hatte. Der Bifchof erteilte 
feine Beftätigung und wies dann, ohne weitere Einmifchung, die 
Inftallation des betreffenden Geiftlichen an.

Der Propft von St. Nikolai leitete feine Parochie wieder nur als 
Pfarrherr; von einem gleichzeitigen Officialat ift nicht mehr die 
Rede. Die durch den preußifchen Souverän zugeficherte Gewiffens- 
freiheit regelte naturgemäß auch die fo fchwer umftrittene Frage der 
„actus ministeriales“ : kein Mitglied einer Religionspartei follte fich 
künftig mehr bei Taufen, Aufbietungen oder Trauungen des Geift­
lichen einer anderen Konfeffion bedienen588). Die zu entrichtenden 
Abgaben waren durch die Stolgebührenordnung für Süd- und Neu- 
Oftpreußen vom 13. Juni 1801 genaueftens geregelt. Erhalten blieb 
dagegen der Grundbefitz der Pfarrkirche. Die katholifche Gemeinde, 
die nach dem Stand von 1800 2500 Seelen umfaßte589), wählte
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gemeinfam mit dem Propft ihre Kirchenvorfteher, die von der Regie­
rung beftätigt und vereidigt wurden590). Die katholifche Pfarrkirche 
St. Nikolai ftand bis zum verhängnisvollen Brand des Jahres 1777 
durch ihre Stadtuhr und ihr Geläut auch weiterhin mit der gefamten 
Stadtbevölkerung in engfter Verbindung.

Die Eingliederung in das preußifche Staatsgebilde vollzog fich 
nach dem Mufter des oftpreußifchen Verfaffungsreglements vom
19. Juni 1749 und fpäterer Verordnungen591) ohne Haft und natur­
gemäß nicht ohne ein gewiffes Ringen nach Erhaltung alter Rechte 
von beiden Seiten, bis dann durch die Bulle „De salute animarum“ 
vom 1 6 .  Ju li 1821 auch die Kurie eine Neuordnung vornahm.

Wir blicken zurück auf drei Jahrhunderte einer befonderen 
kirchenpolitifchen Entwicklung innerhalb des ehemaligen Preußen 
polnifchen Anteils. Wir haben gefehen, wie zielbewußt eine arifto- 
kratifche Ratsregierung die Stadtrepublik Elbing zu ziemlich weit­
gehender Autonomie geführt, wie die Meifter in der Kunft des Zeit­
gewinnens und des Hinhaltens eine gewilfe Stagnation und damit eine 
Feftigung ermöglichten, bis fchließlich der kleine Stadtftaat in dem 
großen Kam pf der Oftmächte im 17. und 18. Jahrhundert eine felbft- 
ftändige Politik nicht mehr treiben konnte und fich zur Preisgabe 
mancher feiner Eroberungen und zur Anlehnung an Stärkere, wie fie 
durch die wechfelnden Zeitverhältnifle gegeben war, gezwungen fah. 
In der fpäteren Entwicklung findet fich hier kaum mehr ein größerer 
Zug. Man geht über die Anfätze einer einheitlichen Abwehraktion 
nicht mehr hinaus. Sie wäre nur verbunden gewefen mit Kon­
zessionen des Rats an die nach Mitregierung drängende Bürgerfchaft 
und mit weiterem Verluft an Anfehen der Stadt nach außen hin, 
Opfer, die zu leiften der Elbinger Rat nicht geneigt war. Die Wah­
rung der Privilegien, vor allem der eigenen Vorrechte, die Er­
haltung der kommunalen Selbftändigkeit und ein Ringen um die 
wirtfchaftliche Bewegungsfreiheit ftehen ftändig im Mittelpunkt 
feiner Aufgaben und beftimmen feine Taktik gegenüber den preußi­
fchen wie den polnifchen Bifchöfen und der hinter diefen ftehenden 
polnifchen Krone. Eine ftarke polnifche Staatsgewalt drückt zeit­
weife empfindlich auf den autonomen Kurs ftädtifcher Entwicklung, 
aber außenpolitifche Verwicklungen Polens, Blütezeiten der Kon­
föderation, die Geldbedürftigkeit oder andere Rückfichten des pol­
nifchen Königs, die diefen zu Kompromiffen nötigen, oder ein 
Interregnum und nicht zuletzt der Rückhalt an den Schwefterftädten 
Danzig und Thorn lallen auch dem Elbinger Rat wieder freiere 
Hand in dem zähen Kam pf gegenüber dem Bifchof von Ermland.
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Und fo wechfeln die Zeiten des gegenfeitigen Wohlwollens und des 
politifchen Zufammengehens mit Perioden erbittertfter Feindfchaft.

Wie weit die Politik der Stadt Elbing dem gefamten Gemein- 
wefen genutzt oder gefchadet hat, ift fchwer zu fagen. Etwas 
Pofitives kann aber nicht genug hervorgehoben werden: Die ganze 
hier gefchilderte Entwicklung fällt in die fogenannte „polnifche“  
Zeit; die politifche Auswirkung des mit der Krone Polen 1454 ein­
gegangenen Vertragsverhältniffes ift aber trotz gelegentlicher könig­
licher Kommiffionen und der ftändigen Nähe des für die Elbinger 
markanteften Vertreters der polnifchen Republik, des Bifchofs von 
Ermland, nur eine befchränkte gewefen. Daß die Stadt die mehr als 
dreihundertjährige fremde und oft feindfelige Oberherrfchaft ohne 
innere Schädigung überftand, verdankt fie ihrer ftarkgefügten kern- 
d e u t f ch e n Grundlage. Nie haben Rat und Bürgerfchaft ihre 
Deutfchheit auch nur einen Augenblick vergeben, auch nicht 1454/57 
beim Abfchluß der — von den Elbingern rein politifch-wirtfchaftlich 
gefehenen — Verträge mit dem polnifchen König. Die Gefährlichkeit 
diefes Schritts durch die folgenden Erfahrungen mit Polen erkennend, 
wurde man vielmehr zu einer nationalen Wachfamkeit erzogen, die 
nur um fo zäher und bewußter am Deutfchtum fefthielt. Stets blieb 
Elbing in regfter geiftiger Verbindung mit dem Mutterland. Konfer- 
vativer als im Innern des deutfchen Volksgebietes hat man fich hier 
an die altüberkommene Verfaffung des Rats und der Ordnungen 
fowie an die Normen des von Lübeck im 13. Jahrhundert empfange­
nen Rechts gehalten und hat in den Gewerken ftreng die Wahrung 
der Satzungen überwacht. Mit Recht fah man darin einen Schutz der 
deutfchen Kultur gegen die Gefahr der Ueberfremdung, wenngleich 
folcher Konfervativismus mitunter auch nachteilige Folgen für das 
Gemeinwefen haben mochte.

Diefe Haltung übertrug fich auch auf die ftädtifche Kirchen­
politik, ieitdem die katholifche Kirche verfuchte, mit Unterftützung 
der polnifchen Krone in das Leben der faft ganz der Reformation 
zugefallenen Stadt einzugreifen und das verlorene Gelände oder doch 
fo viel wie möglich davon wieder für fich zurückzugewinnen. Man 
hat die ermländifchen Bifchöfe dafür verantwortlich machen wollen, 
daß Elbing dem Katholizismus größtenteils verloren ging. Aber wir 
glauben gezeigt zu haben, daß fie auf die ihnen gewiefene Aufgabe 
die größte Mühe verwendet und um die Stadt lange gerungen haben 
mit Milde und Schärfe, felbft noch, als die konfeffionelle Spaltung 
unüberbrückbar geworden war. Vielleicht, daß Bifchöfe deutfch- 
preußifcher Abkunft und Gefinnung und deutfche Oberherren der 
katholifchen Reftauration günftiger gewefen wären.

Von einigen kleineren Erfolgen abgefehen, ift der Katholizismus 
rechtlich nicht über das von Bifchof Rudnicki erreichte Abkommen 
von 16 17  hinausgelangt. Immerhin war die damals gefchaffene 
Rechtslage, die zugleich — befonders durch die Rückgabe der größten
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Kirche — das Anfehen der Katholiken in Elbing wieder fehr hob, 
ausreichend genug, um eine neue Gemeinde aufbauen zu können. 
Und man kann fagen, daß die Führer diefer Gemeinde mit wenigen 
Ausnahmen es ebenfo gut verftanden, die Belange ihrer Kirche zu 
vertreten, wie fich den nun einmal gegebenen Verhältnilfen anzu­
paffen. Trotz des fremden Wefens, das durch die polnifchen Bifchöfe 
Ermlands in die Diözefe einzudringen fuchte und trotz der Zu­
wanderung mancher polnifch-katholifchen Elemente nach Elbing, 
haben Propft und Nikolaigemeinde doch ftets den d e u t f c h e n  Cha­
rakter des Elbinger katholifchen Volksteils gefchützt, und nie ift in 
unferer Stadt neben dem konfeflionellen Gegenfatz auch der völkifche 
irgendwie in Erfcheinung getreten. Vielmehr hat die Gemeinde 
von St. Nikolai durch ihr deutfches Leben die von ihr auf­
genommenen polnifchen Neuglieder ebenfo ficher und zwanglos 
unferem Volkstum zugeführt, wie dies evangelifcherfeits bei den feit 
Ende des 1 6. Jahrhunderts in Elbing eingewanderten proteftantifchen 
Polen zu beobachten ift; ein bedeutungsvoller Beweis für die allzeit 
gefunde Lebenskraft unferes Deutfchtums!

2 ^o ^ a s  kirchenpolitifche Verhältnis Elbings zum Bifchof von Ermland.
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Anhang
Verzeichnis der ermländischen Bischöfe von 1466— 1795

Paul von Legendorff von 1458— 1467
Nikolaus von Tüngen 
Lukas Watzenrode 
Fabian von Loflainen 
Mauritius Ferber 
Johann Dantiscus 
Tiedemann Giefe 
Stanislaus Hofius 
Martin Cromer 
Andreas Bathory 
Petrus T ylicki 
Simon Rudnicki 
Johann Albert 
Nikolaus Szyfzkowski

1467— 1489 
„  1489— 1512  
„  1 5 1 2 — 1523 
„  1523— 1537 
» 1537— i 548 
„  1549— 1550
» 79
» 1579— i 5g9 
„  1589— 1599 
„  1600— 1604 
„  1604— 1621 
„  1 6 2 1 — 1633 
» 1633— 1643

Johann Konopacki 16 4 3
Wenzeslaus Lefzczynski v. 16 4 4 — 16 5 9  
Stephan W ydzga „  16 5 9 — 16 7 9
Michael Radziejowski „  16 7 9 — 1688  
Johann Stanislaus Zbaski „ 16 8 8 — 16 9 7  
Andreas Chryfoftimus Zaluski

von 1698— 1 7 1 1  
Theodor Andreas Potocki „ 17 1  x— 1723 
Andreas Chriftoph Szembek

von 1724— 1740 
Adam Stanislaus Grabowski

von 17 4 1— 1766 
Ignaz Kraficki „  1767— 1795

Verzeichnis der Pfarrer zu St. Nikolai von 1454— 1774
Stephan Mathie de Neidenburg 1454— 14 9 7 .
Gabriel de Beyersze 1479— 1484.
Martin Perlenbergk (Perlenburg) 1484— 1502.
Jakob Lemborgk 1502— 1508.
Nicolaus W olffram  1508— 1509.
Paul Deufterwald aus Guttftadt 1509— 15 18  nachweisbar.
Mauritius Ferber aus Danzig 1520, wurde vom Elbinger R at zurückgewiefen. 
Johannes Ferber aus Danzig 1522— 1530.
Felix Rücke (Reich) 1530, der R at wies ihn zurück.

Die Parochie verwaltete Nikolaus Kleefeldt.
Adiatius Freund (Frunt) aus Elbing 1 5 3 1 — 1533.
Michael Konarski 1548.
Jakob Alexwangen aus Elbing 1550— 1552 nachweisbar.
Jakob Kleinfelt 1552— 1554.
Auguftinus Brauel 1554— 1555.
Auguftinus Brandt 1555— 1562.
Nicolaus Koß, Kgl. Sekretär, 1562— 1567.
Pater Petrus Fahe, S. J .  Commendarius 1567— 1569.
Severinus Wildfchütz aus Danzig 1569— 15 7 1.
Valentin Helvingk (Helving) aus Wormditt 15 7 1— 1573.
Michael Konarski, Can. Warm. 15 8 1— 1582 (nicht refidiert).
Dr. Stanislaus Makowiecki, Can. Warm. 1592— 1601 (nicht refidiert).
Michael Duntius aus Königsberg 1602— 1604 (nicht refidiert).
Dr. Sigismund Steinfon aus Wartenburg 1604— 1618 (nicht refidiert).
Michael Schambogen aus Braunfchweig 16 18 — 1625.

1 . Befetzung Elbings durch die Schweden.
Friedericus Maybaum (Meybohm) aus Braunsberg 1636— 1656.

2. Befetzung Elbings durch die Schweden.
Simon Johannes Wolfsbeck aus Rößel 1660— 1663.
Dr. Franciscus Appel aus Polen, erfter Elbinger O ffizial, 1663— 1683.
Thomas Pratnicky 1683— 1698. -t 
Dr. Andreas N ycz 1699— I7 I 4-
Gottfried Heinrich Baron von Eulenburg aus Gallingen 17 15 — 1717»
Theodor Freiherr von Schenk aus Niedegge 17 18 — 1732.
Chriftian Heinrich Bihler (Bieler) aus Dresden 1732— 1737.
Dr. Johannes Nepomuk Melchior aus Königsberg 1738— 1757.
Johannes Kloffowski, kgl. Sekretär 1757— 1760.
Jofeph Johannes Langhannig 1760— 1774.
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Handels Festkantate zur Fünf hundert jahr feiet 
der Stadt Elbing 1737.

Von J o f e p h  M ü l l e r - B l a t t a u .

In der Stadtbücherei zu Elbing findet fich in einem Sammel­
band von Schriften des 18. Jahrhunderts, die vorwiegend in Danzig 
gedruckt find, auch ein merkwürdiges Libretto ohne Druckort und 
-jahr, betitelt: „ H e r m a n n  v o n  B a l c k e ,  D r a m a  p e r
M u s i c  a.“  Nach der ausführlichen Aufzählung der Perfonen heißt 
es fodann: „Die Compofition der Arien ift Theils von Ms. H a n ­
d e l ,  theils von Ms. d u  G r a i n ,  von welchem letztem das gantze 
Recitativ in die Mufic gefetzet worden.“

Gottfried D ö r i n g ,  der verdiente Elbinger Mufikforfcher, 
dem wir den erften Verfuch einer gefchichtlichen Darftellung der 
Mufik in Oft- und Weftpreußen verdanken1), muß den Text bereits 
gekannt haben. Denn in feiner Schrift „Die mufikalifchen Er- 
fcheinungen in Elbing bis zum Ende des 18. Jahrhunderts“ 2) nennt 
er den Titel und jene Bemerkung und fügt hinzu: „Zum Jubiläum 
der Gründung Elbings aufgeführt von Cantor Chrift. Lau." Ein 
Jahr fpäter gibt er in einem Auffatz über „die Mufik in Preußen 
im 18. Jahrhundert“  auch den Textdichter an, den „damaligen 
Rektor des Gymnafiums Seiler“  3). Irmgard L  e u x , die zwei 
Generationen fpäter die ganze Frage nochmals aufrollte, zog eine 
weitere, von Leonhard N  e u b a u r fchon kurz erwähnte, aber nicht 
ausgewertete Quelle heran4). Zur Jubelfeier der Stadt Elbing 1737 
fand ein großer Feftakt im Gymnafium ftatt. Von ihm berichtet 
ein Druck der Elbinger Stadtbücherei unter dem Titel „öffentlicher 
Lob- und Danck-Actus, welcher zum Andencken der fünffhundert- 
jährigen Jubel-Feyer von Erbauung der Königl. Stadt Elbing von 
der ftudierenden Jugend in dafigem Gymnafio den 28. November

*) D ö r i n g ,  Zur Gefchichte der Mulik in Preußen. Elbing 1852.
2) E lb in g  1868. A uch in : A ltp r . M on atsfch r. y, S. 612  f f .
3) Monatsh. f. Mufikgefchichte. 1869. Der Zweifel L. N e u b a u r s  an der 

Verfafferfchaft Seylers (Mitt. d. Weftpr. Gefch. V . 14,  1 9 1 5 ,  S. 7, Anm. 1) ift, 
wie im Folgenden gezeigt wird, unberechtigt.

4) Ueber die „verfchollene“  Händel-Oper „Hermann v. Balcke", Archiv 
f. M ufikwiff. 1927; N e u b a u r ,  a. a. O.



gehalten worden unter Anführung George Daniel Seylers, des Elb. 
Gymn. Reet. u. P. P. ( =  Prof eff or Poefeos). Gedruckt mit 
Chriftian Cafpar Preußen Schriften.“  Nach der ausführlichen Wid­
mung an Bürgermeister und Rat der Stadt Elbing und der latei- 
nifchen Feftrede des Rektors folgt der eigentliche Actus. Er „be- 
ftehet eigentlich aus zwo Haupt-Abtheilungen, deren erftere theils 
den alten Zuftand diefer Lande und was zur Erbauung der Stadt 
Elbing Gelegenheit gegeben, in einer aus der Hiftorie genomenen 
fiction vorftellet; theils auch die fürnehmften Gefchichten der Stadt 
felbft von ihrem Urfprunge an bis auff gegenwärtige Zeiten in 
beliebter Kürtze abhandelt.“  Auch hier fteht Seylers Verfafferfchaft 
feft. Ja , es ftimmt fogar in diefem erften Teil, der ein anfprechende;; 
Bild des Lebens der alten Preußen zu geben fucht, eine ganze An­
zahl von Verfen der 1. und 2. Szene mit Verfen unferes Librettos 
überein. Irmgard Leux zog jedoch daraus den Schluß, daß Rektor 
Seyler für feinen Feftakt das Libretto eines unbekannten Verfallen; 
ausgefchrieben habe. Was aber Händel betrifft, fo weift fie mii: 
Recht darauf hin, daß nach ihrer Feftftellung 1 6  der (italienifchen/ 
Arien des Librettos aus damals fchon vorhandenen Opern Händels 
entnommen feien. Sie fchließt indefTen daraus nur, daß man in 
dem entlegenen Elbing ohne Willen des Komponiften diefe Stücke 
benutzt, Händel felbft alfo nichts mit dem Werk und mit Elbing 
zu tun habe. Eine „anmutige Legende“  fcheint damit erledigt.

Und doch ift H ä n d e l  1737 i n  E l b i n g  gewefen! Sem 
Londoner Opernunternehmen hatte mit fchweren finanziellen Ver- 
luften geendet. Und was noch drückender war — die übermenfeh- 
lichen Anftrengungen als Theaterleiter, Dirigent und Komponift 
hatten gegen Mitte April zu völligem körperlichem Zufammenbruch 
geführt5). Auf den Rat der Aerzte entfehloß er fich im Spätfommer 
zu einer Reife nach Aachen, um die Heilwirkung der berühmten 
heißen Quellen zu erproben. Eine Pferdekur bringt ihm in kurzer 
Zeit Genefung. Und nun bricht er mit feinem Freund und Sekretär 
J .  C h r .  S ch m i d t nach Elbing auf, wo fie Mitte Oktober ein- 
treffen. Denn am 15. Oktober 1737 fchreibt Schmidt aus Elbing 
an Math. Dubourg in Dublin: „. . . heute kann ich Ihnen beweifenf 
wie fehr unfer Meifter wieder er felber geworden ift: bedenken Sie, 
mein lieber Dubourg, daß die Leute von Elbing, diefer kleinen 
Stadt des öftlichen Preußens, von wo ich Ihnen diefe Zeilen fchreibe, 
als fie ich weiß nicht wodurch informiert waren von feiner Anwefen- 
heit, . . .  erreicht haben, feine Mitwirkung bei dem Feft zu erlangen, 
das fie für die Fünfhundertjahresfeier ihrer Stadt vorbereiten und 
ihn bewogen haben, fich felber die Tatfache feiner Heilung zu be- 
weifen und für fie eine Kantate zu fchreiben, die er in ein paar 
Tagen komponierte mit unglaublicher Leichtigkeit und Glück!. . .

2 4 0  Handels Feftkantate zur Fünfhundertjahrfeier der Stadt Elbing 1737.

5) Vgl. J .  M ü l l e r - B l a t t a u ,  Georg Friedrich Händel (1933), S. 73.
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Augenblicklich befchäftigt er fich mit den Proben feines Werkes* 
das er dirigieren wird, und fobald das erledigt ift, werden wir nach 
London zurückkehren, wo wir in den letzten Tagen diefes Monats 
einzutreffen gedenken und zwar fröhlicher, als wir damals abgereift 
find6).“

Damit fteht Handels Aufenthalt in Elbing und feine Arbeit an 
der Kantate (denn das bedeutet „Drama per musica“  in diefem 
Zufammenhang, wie etwa Bachs weltliche Kantaten zeigen) feft. 
Ob freundfchaftliche Beziehungen zu der englifchen Kolonie in 
Elbing ihn dorthin führten oder künftlerifche, läßt fich nicht fagen. 
Wir willen nur, daß Händel und Schmidt vor der Aufführung ab­
gereift fein müffen, denn fie fand ja erft im November unter Kantor 
L a u  ftatt. War der Grund für diefe Verfchiebung die fchwere 
Krankheit des Rektors Seyler, von der in einem dem Schulaktus 
beigedruckten Gedicht berichtet wird? Jedenfalls gewinnt in diefer 
neuen Lage Seylers Perfönlichkeit und feine Dichtung durch die 
unmittelbare Beziehung zu Händel eine ganz neue Bedeutung.

Vom Leben und Schaffen G e o r g e  D a n i e l  S e y l e r s  hat 
Edward C a r f t e n n  eine anziehende Schilderung gegeben7), auf 
die hier zurückverwiefen fei. Auch ein Bild Seylers findet fich im 
gleichen Hefte. Danach ift Seyler, der aus Speyer ftammte, bereits; 
mit acht Jahren (1694) nach Danzig gekommen, wo er von feinem 
Oheim, dem Practicus juris Chriftian Seyler, erzogen wird. E r 
befucht das Gymnafium, ftudiert dann in Wittenberg und Halle- 
und kehrt 17 13  oder 1714  nach Danzig zurück, um Erzieher beim 
Sohne des Ratsherrn C. E. Bauer zu werden. Große Reifen mit. 
feinem Zögling führen ihn über Hamburg nach den Niederlanden 
und Frankreich, dann ins Elfaß und in die Schweiz und zurück 
über Wien, Prag, Dresden nach Danzig. 1720 wird Seyler zum 
Konrektor des Elbinger Gymnafiums berufen. Zu feinen Amts­
pflichten gehört die Abfaftung der Schulakte. Durch feine willen- 
fchaftliche Tätigkeit, durch Teilnahme an der damaligen Elbinger 
„Gelehrten Gefellfchaft“  gibt er dem Geiftesleben der Stadt ent- 
fcheidende Anregung, auch heiratet er in eine der ratsherrlichen 
Familien hinein. 1735 wird er Rektor. Und wenn er auch der 
Abfaffung der Schulakte jetzt enthoben ift, fo. ftellt er fich doch für 
die Jubelfeier 1737 nochmals zur Verfügung.

Die Verbindung mit Danzig beftand fort. Mit dem Gefchlecht 
der J u n g f d h u l z ,  von dem ein Zweig in Danzig lebte, ift er 
befreundet und verfchwägert. Die nächften Beziehungen aber ver­

8) Das Original des Briefes ift franzöfifch; ich verdanke die Mitteilung; 
aus dem Nachlaß Friedrich Chryfanders der freundlichen Hilfsbereitfchaft feines; 
Sohnes, D r. R . C h r y f a n d e r .

7) B r a y n e ,  Journal unferer Elbinger Reife, 1743, hrsg. von E. Carftenn,. 
Elbinger Jahrbuch j  16, 1927. Vgl. auch A. N . T o l c k e m i t ,  Elbingfcher
Lehrer Gedächtniß, i 7 S3> S. 287 ff.
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binden ihn mit dem Arzt J .  Ph. B r e y  n e ,  deflen Tochter Floren­
tine Charlotte wir die Schilderung der Seylerfchen Familie anläßlich 
eines Befuches 1743 verdanken. Ich hebe aus C a r f t e n n s  dankens­
werter Ausgabe des Reifejournals nur die muftkalifchen Einzelheiten 
heraus. Die vier Töchter Breynes fingen unterwegs geiftliche Lieder 
und einige kleine luftige Arien. Im Haufe Seylers wird Sonnabend 
nachmittags regelmäßig mufiziert. B r ü h n , der Kantor der Drei­
königskirche, fpeift dann jeweils im Haufe. Nach dem Kaffee fpielt 
die ältefte Tochter Seylers „einige Sonaten nach dem Generalbaß 
auf dem Clavier“ . „Sie ift fchon ziemlich weit darinnen und fpielt 
recht artig und fertig.“  Der Rektor Seyler fpielt den „kleinen Baß“  
dazu, Brühn die Violine. Es lind alfo Triofonaten des damaligen 
Zeitftils. Nun fpielte Renate Breyne „einige Sonaten extempore“ , 
und die Schreiberin des Journals felbft „fpielte und fung einige 
Italiänifche Arien und Duetten“  mit der Schwefter. Von Rektor 
Seyler wird noch berichtet, daß erTrumfcheit fpielt und ein Glocken- 
fpiel. Auch die fonntägliche Kirchenmufik notiert Florentine. Es 
wird in der Marienkirche alle vierzehn Tage „außer der Orgel eine 
fchöne Vokal und Inftrumental Mufic, nehmlich. . . eine Cantate 
muficiret, welche (ich auf das Evangelium fchicket“ . Kantor ift 
damals C h r i f t i a n  L a u ,  Organift feit 1740 D a n i e l  O h l e r t ,  
vorher Organift der Neuftadt8).

Seyler feinerfeits hat feinen Gegenbefuch in Danzig 1744 in 
den gewandten Verfen feines „Verfuchs einer poetifchen Reife- 
befchreibung“  gefchildert9). In ihnen ift mehrfach von Mufik 
und gemeinfamem Musizieren die Rede. Auch unter den Gelegen­
heitsgedichten der Tochter Anna Renata befinden fich geiftliche 
Lieder, Kantatentexte, ein „Lob auf die Mufik“  und endlich eine 
„Grabfchrift auf Herrn B. H. Brockes, der 1747 in Hamburg ftarb“ . 
Damit ift der Name des Dichters genannt, der das Vorbild all diefer 
poetifchen Verfuche ift: der Hamburger Ratsherr B a r t h o l d  
H  e i n r i ch B r o ck e s. Von ihm ftammen auch die meiften der 
deutfchen Texte, die Händel komponiert hat, aus Brockes’ „Irdifchem 
Vergnügen in Gott“  die Dichtungen zu Händels reifftem deutfchen 
Werk, zu den neun „deutfchen Arien“  10), die etwa 1729 entftanden. 
Und auch Du Grain, Händels Mitarbeiter, hat Texte von Brockes 
vertont.

Ueber dem Leben diefes Mufikers liegt merkwürdiges Dunkel 
gebreitet. Eine Familie Du Grain war damals in Danzig anfäffig. 
Ob unfer Johann (Jean) Jeremias Du Grain ihr entflammt, ift nicht 
feftzuftellen. Dagegen wird, worauf ich durch einen Zufall ftieß, 
fein Name in Hamburg 1730 bei den großen kirchlichen Feftmufiken

8) Nach H . G  e r i g k , Mufikgefchichte der Stadt Elbing, T . 1, Elbinger 
Jahrb . 8, 1929.

9) Hrsg. von E. C a r f t e n n  in: Mitteilungen d. Weftpr. Gefch. Ver. 1926.
10) Edition Breitkopf 5480.
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zur Jubelfeier der Augsburger Konfeffion unter Leitung des berühm­
ten Meifters T e l e m a n n  als Vokalfolift in der Katharinenkirche 
genannt. Ift er demnach vielleicht Telemanns Schüler gewefen? 
Das würde auf Hamburger Lehrjahre verweilen. Die Wertfehätzung 
Brockes und der Kirchenkantaten Telemanns, die du Grain hernach 
in Elbing einführt, könnte daher ftammen, ja felbft die Bekannt- 
fchaft mit Händel! Wie dem auch fei — du Grain wird juft im 
Jahre 1737 dem Marienorganiften Daniel D i b b e als Sänger, Orgel- 
und Cembalofpieler „adjungieret“  11). Der Rat fchätzt ihn hoch, 
erwägt, ihn zum Nachfolger des alten Dibbe zu machen, und als 
du Grain 1739 von Elbing nach Danzig geht, beklagt der Rat den 
Fortgang diefes „in feinem Metier gefchickten Menfchen“  und be- 
fchließt, „künftig bei vorfallenden Gelegenheiten feiner eingedenk 
zu verbleiben“ . Das mag fich auf etwaige Anftellung, aber auch auf 
Gelegenheitskompofitionen beziehen, wie fie du Grain in Elbing 
bereits geleiftet. Denn in dem Nachlaß des Kantors Chriftian Lau, 
der 1749 ftarb12), finden fich eine Paffion und zwei Kantaten von 
du Grain, davon die eine „auf das Sommer Schulfeft“ . Die übrigen 
Kantaten find von den H a m b u r g e r  Komponiften Reincken und 
Telemann. Aus du Grains Danziger Tätigkeit fei nach R  a u f ch - 
n i n g s verdienftlicher Mufikgefchichte Danzigs13) hervorgehoben, 
daß er 1740 ein neukomponiertes „Dramma per musica, welches 
betitelt wird: der Winter, und in Herrn Brockes Irdifchem Ver­
gnügen in G o t t . . .  zu finden ift“ , in einem ganz vollftändigen 
Collegio musico aufführt, fpäterhin die Paffion von Brockes und 
Händel. Auch in der Abhaltung folcher öffentlichen „Konzerte“  
{Collegia musica) war ihm Telemann in Hamburg vorangegangen. 
Von du Grains Gelegenheitskompofitionen befpricht Raufchning die 
noch in Elbing 1738 entftandene „Trauer-Music bey Beerdigung des 
weyland Herrn Bürger-Meifters Jungfchultz“ 14) ausführlich und 
kommt bei diefem und anderen Werken zu dem beachtlichen Ergeb­
nis, daß du Grains Mufik „zu den reifften Gebilden ihrer Zeit 
gerechnet werden“  mülfe.

Damit fteht feft, daß fowohl Seyler als auch du Grain dank 
ihrer Vorbilder (Brockes-Händel, Telemann) und kraft ihrer perfön­
lichen Begabung wohl geeignet zu einer Zufammenarbeit mit Händel 
waren. Und es ift ficher, daß Händel, als er fich an die Arbeit 
machte, diefe Vorzüge kannte und fchätzte.

Nun erft wird das Werk uns verftändlich. Seylers Dichtung 
geht, wie die ausführlichen Bemerkungen zum Perfonenverzeichnis,

“ ) Vgl. N  e u b a u r , a. a. O., S. 5 f.
) G e r i g k ,  Mufikgefch. d. Stadt Elbing, S. 37 u. 41 f.

13) H. R a u f c h n i n g ,  Gefchichte der Mufik und Mufikpflege in Danzig. 
19 3 1, S. 327, 348, 354, 358 f.

14) Joh. Sigismund Jungfchultz v. Röbern, Elbinger Bürgermeifter, geft. 
am  10. September 1738.

16*



das Vorwort und die Anmerkungen zum Text zeigen, bewußt auf 
gefchichtliche Quellen, wie Duisburg, Hartknodi und die Pader- 
borner Ordenschronik zurück, die er felbftändig verarbeitet. Das 
Ganze ift in drei Handlungen gegliedert, deren erfte beide 10 A uf­
tritte, die letzte 13 und eine Schlußfzene umfaßen. Die Handlung 
ift nach dem Brauch der Zeit in die Rezitative verlegt, die in fehr 
flüffiger, an Brockes gemahnender Sprache abgefaßt find. Dort, wo 
am Anfang, Höhepunkt oder Ende der Szene der innere Zuftand,. 
die Empfindung der handelnden Perfonen gefchildert wird, entfalten 
fich dreiteilige da-capo-Arien, die meift italienifchen Text haben. 
Nur die Arien des Haupthelden, des Landmeifters Hermann von 
Balcke, find großenteils deutfch, ebenfo einige wenige andere und 
die meiften der eingeftreuten kurzen Chöre. Im Ganzen find es, 
nach meiner Zählung, 40 gefchloffene Mufiknummern, von denen 
Irmgard L e u x  bereits 1 6  als aus Händelfchen Opern ftammend 
feftftellte. Ihr Hinweis, daß es Opern aus der Schaffenszeit 172a 
bis 1730 feien, wies den Weg. Es wurden nochmals die Werke 
„P  a r t e n o p e“ , „A  1 e f f a n d r o“ , „R  i c c a r d o“ , „O  1 1  o n e“ , 
„A  d m e t o“ , „S  c i p i o n e“  und „R  a d a m i ft o“  nachgeprüft, 
desgleichen noch weitere, von denen „Flavio“  und „Floridante“  aus- 
fchieden, weil fie nach Dörings Mitteilungen bereits um 1730 durch 
den damaligen Gymnafialkantor H. A. D i e t r i c h  (1730— 33) in 
Elbing aufgeführt wurden. Führt von diefem Dietrich vielleicht 
auch eine unmittelbare Beziehung zu Händel? Jedenfalls konnten 
von den vorhandenen 40 fchließlich 30 Nummern als von Händel 
ftammend beftimmt werden. Dabei ift die erfte und zweite Hand­
lung mufikalifch feft gefchloffen; erft die dritte weift große Lücken 
auf, aus denen fich du Grains Anteil a n  d e n  A r i e n  beftimmen 
läßt. Im übrigen oblag ihm die Vertonung der gef amten 
R e z i t a t i v e .

Zu Beginn des Stückes fehen wir B i p i n o , einen heidnifchen 
Preußenfürften, umgeben von feinem Volk. Gefchloffenen Ver­
trägen zum Trotz ruft er es zu einem neuen Beutezuge gegen den 
Herzog Konrad von Mafowien auf. Jubelnd feiert ihn das Volk: 
Viva, viva il gran protettore, sia Bipino il nostro re! 15) Bei diefem 
Chor bleibt es zweifelhaft, ob er der Partitur der „Partenope“  oder 
des „Cefare“  zu entnehmen ift. Ich möchte mich für letzteres ent- 
fcheiden, weil hier der Text beffer unterzulegen und die Tonart 
A-dur zum folgenden Enfemble dreier Edlen mit Bipino (Quartett 
in kurzen nacheinander folgenden Rufen, aus „Partenope III  *)16) 
paßt. Eine Wiederholung des Jubelchors fchließt die Szene ab. 
Ein einziger hat nicht in den Jubel mit eingeftimmt, der edle Jüng­

15) In dem Druck „ ö f f t l .  Lob- u. Danck-Actus. . . “  ift überall eine ge- 
fchickte Verdeutfchung beigefügt; ich gebe fie nur, wo unbedingt nötig.

16) Den Anteil von Irmgard L e u x  bezeichne ich im Folgenden mit *.
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ling R  o g g o , Bipinos künftiger Schwiegerfohn. Er warnt, dringend 
und inftändig:

(Rez.) Ich weiß, daß deine edle Wuth,
Die gleich den Ströhmen alles überfchwemmet,
Kein Raht, er fey auch noch fo gut,
Kein Feind, er fey noch fo gefährlich, hemmet.
Sonft hätt ich dir fchon längft gedacht,
Daß wo w ir Conrad noch einmahl erbittern,
Ein fertiger Entfatz, von tapffern Rittern,
Ein eyfern Volck mit Stahl bedeckt,
Sich ihm zur H ülffe aufgemacht . . . .

Jetzt folgt feine Arie „E  figlio il mio timore“  aus „Partenope“  I *. 
Sie entfcheidet auch über die Stimmlage der Partie: Kontra-Alt. 
Aber Bipino bleibt ungerührt. In einer herrifchen Arie „Se libero 
non sono“  weift er jede Furcht, jeden Zwang von fich. Wenn ich 
nicht frei bin, fo heißt es da, wenn ich auf dem Thron irgendwem 
untertänig fein foll, fo will ich nicht regieren. Zum Metrum des 
Textes und zum Affekt der Arie paffen zwei Stücke aus „Parte­
nope“  (Akt I, bzw. III). Bei „ T ’appresta forse amore“  zeigt die 
folgende Umfetzung in die Altlage, welche Eingriffe in die melo- 
difche Subftanz fich Händel felbft geftattet. Das Metrum ftimmt 
ebenfo genau mit dem einer ändern Arie „La gloria in nobil alma“  
überein, nur daß hier etwa von F-dur nach B-dur zu transponieren 
wäre. Zu Roggo, der allein zurückbleibt, kommt A  m a 1 i s , feine 
Verlobte. Er will fie gegen Bipino, den Vater, gewinnen. In 
deutfchen Verfen fingt fie ihre bittere Klage:

Brecht den Stab, verehrte Lippen:
Zeiget mir nach Sturm und Klippen 
Den fo nahen Todes-Port!
Sprecht mein Urtheil: Ihr wollt mich haffen.
Mein Erhalten, mein Erblaffen,
Koftet euch ein eintzig Wort.

Das Metrum ftimmt mit der Arie „Voglio dire al mio tesoro" 
überein. Tonart (h-moll) und Affektlage paffen. So ift große 
Wahrfcheinlichkeit, daß diefe der vorigen benachbarte Arie benutzt 
wurde. Die Szene fchließt mit einer Hoffnungs-Arie aus „Aleffan- 
dro“  I * in A-dur „Un lusinghiero dolce pensiero“ . Die Stimmlage 
ift hoher Sopran.

Der neue Auftritt führt den Landmeifter H e r m a n n  B a l c k  
mit feinen Rittern auf die Bühne. Seine erfte Arie ift als Dichtung 
hervorragend:

Unverzagt! Denn große Geifter 
Steigen im Gedräng empor.
Durch Gefahren wird man dreifter,
Cedern sind der Stürme Meifter,
Rauhe Luft zerbricht nur R ohr17).

17) D a capo der beiden erften Zeilen!
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Hier weift das Metrum des erften Wortes den Weg. Denn gleich 
die folgende T e n o r -  Arie im Aleflandro beginnt:

j - t iM
m

Itzi

Und der Mittelteil zeigt die entfprechende Veränderung:

Der deutfche Text paßt vor allem im Hauptthema ganz vortreff lieh. 
Auch hier paffen Tonart (A-moll) und Affekt in den Gef amtverlauf. 
Nach einem kurzen Chor, der aus „Aleflandro“  I I I :  „D ’uom fiero 
nel soglio“  flammen könnte, ruft er feine Getreuen auf zu Kam pf 
und Sieg:

(Rez.) Ihr wiffet Tapfferfte!
Daß mich zu diefem, großen Unternehmen,
Kein eitler Nutz und Hochmuth aufgebracht:
Gehorfahm hieß dem Obern fich bequehmen,
Und diefer hat es wohl vorher bedacht,
Eh er uns anbefahl das Schwerd zu fchärffen,
Ein Volck daß nur nach Raube ftrebt,
Ein Volck daß wild und ungeartet,
Des Friedens Feind, des Nachbars Laft,
Mehr ohne Herrn, als in der Freyheit lebet,
Dem Deutfchen Haus zu unterwerffen.
Der erfte Fuß ift fchon gefaß’t
Wo felbft ihr herrfchen oder dienen foll’t;
Seht hier ein Feld zu Palmen und zu Särgen,
Wo liegen oder fterben auf euch wartet.
Wählt was ihr wollt.

T  u 1 1  i : W ir wollen lieber taufend Leben,
als unferm Feind den Rücken geben.

H e r m a n n :  So läßt der wahren Großmuht Strahl
In Leydens-Wolcken fich nicht bergen,
Ein Riefe bleibt ein Riefe, auch im Thal.

Und nun fchließt er die Szene mit der heldifchen A-moll-Arie aus 
„Riccardo“  II : „L ’aquila altera“  (Ein Adler erkennt feine Jungen 
daran, daß fie fich nicht fcheuen, der Sonne in die Augen zu fehen).

Auf die Bühne läuft M a c c o , der junge Sohn des Bipino, von 
Theoderich, einem der Ritter, gehalten. Er fürchtet den eifen- 
gepanzerten Mann, der aber will wiffen, wie es um diefes Land fteht.. 
Und Macco antwortet:



Von Jofeph Müller - Blattau. 247

(Rez.) Hie trifft der Bienenftock von Honigfeim,
Der Pferde Milch mit Blut gemifcht,
Reicht uns den füßen Safft,
Der unfer lächtzend Hertz erfrifcht,
Und die begierige, o fft trockne Lippen träncket.
Mich dürftet gleich, fo bald man dran gedencket.

Er zieht fein Fläfchchen hervor und befingt es: Dolcetto mio licor!
Die Arie in A-moll aus „Partenope“  I „Un altro volta ancor“  fügt
fich, mit gleichen Reimwörtern, dazu recht gut. Auch die Mittellage 
(Mezzofopran) ift der Stimme des Knaben wohl angemeffen. — Der 
Ritter fchenkt dem Knaben goldene Münzen; dann gehen beide ab.

Der neue Auftritt zeigt A  m a 1 i s „in einer Laube bey einem 
Tifche fitzend, worauf ein Licht ftehet, umb welches ein Sommer- 
Vogel fchwärmet“ . Davon fingt die liebliche A-dur-Arie „Qual 
farfaletta“  aus „Partenope“  II *. „Wie diefer Sommer-Vogel umb 
diefes Licht fchwermet, fo wird auch unfre Liebe fich die fchönen 
Federn verfengen“ , heißt es in der Verdeutfchung. Zu ihr tritt der 
Vater, Bipino. In einem herrlichen Duett in E-dur „ T ’amo si“  aus 
„Riccardo“  offenbart er feine tiefe Vaterliebe — der einzige weiche 
Zug in dem herrifchen und graufamen Bilde feines Wefens. Nun 
wagt auch Amalis, ihn vor neuen Kriegszügen zu warnen. Zornig 
fährt er auf: „Ueber das Drohen der Stürme lachet eine alte 
Eiche . . . “ . Diefe Arie, aus „Ottone“  I *, ift eine der echten Baß- 
Arien Händels. Man muß die D-moll-Melodie „Del minacciar del 
vento“  auf der Bühne gehört haben, um ihre mitreißende Wirkung 
zu verliehen! Macco kommt und zeigt dem Vater das Gold; nach 
erneutem Zornesausbruch und Befänftigung des Vaters endet Amalis 
die Szene mit einer etwas virtuofen Gehorfams-Arie „Vado per 
ubidirti“  aus „Riccardo“  I. Den Schluß der ganzen Handlung 
bildet ein klagendes Duett Amalis-Macco (Sopran-Mezzofopran) in 
E-moll, das in feiner edlen Formung urfprünglich den Abfchluß des 
erften Aktes in „Cefare“  (Sefto-Cornelia) bildete. Ein mufikalifcli 
fchöneres Ausklingen ift kaum zu denken!

Die z w e i t e  H a n d l u n g  beginnt mit einer frifchen H off­
nungs-Arie des R  o g g o , der an dem von Wächtern befchirmten 
Eingang der Burg Bipinos verweilt. Die fragliche Arie „Cangio 
d’aspetto“  in D-Dur ftammt aus „Admeto“  I *. Doch „indem er 
in die Burg gehen will, ftoßen ihn die Wachten zurück“ . Macco eilt 
aus der Burg und warnt ihn vor Bipinos Wut. Beide fliehen. Denn 
B i p i n o  naht. Ein gefangener Ritter wird hinter ihm geführt. 
Unbändiger Jubel erfüllt Bipino. Davon kündet eine mächtige 
Baß-Arie in D-dur „Fra le stragi e fra le morti“ , die aus „Aleffan- 
dro“  I * ftammt. Er verhöhnt den Ritter und ruft zu einem großen 
Opferfeft auf:

„W o ift mein Krywe? Wo der Waydelott?
Man opfre ihn Potrimp, dem Sieges-Gott.
Laßt fehn, ob unfer Feur durch feindlich Eifen brennet.”
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In diefem Augenblick fchließt fich ein innerer Vorhang. Die folgen­
den Nebenfzenen fpielen vor demfelben. Grell {licht Landmeifter 
H e r m a n n s  K l a g e  von dem Jubel des Heidenfürften ab:

Wenn in Moräften, in Schilffichten Teuchen,
In einfahmen Brüchen, in wilden Gefträuchen 
Des matten Schwaanes letzte Klage 
Wiederfchallt,
Thönt die Wüfte, feufftzt der W ald.

Aber unfre Niederlage,
Unfrer Wunden Blut’ge Zeichen,
Tod und Leichen 
Geben meinem Klag-Gefang,
Keines Trolles Gegen-Klang.

Ach, Hertzog Conrad, ja, das faheftu voraus,
Du faheft uns in falfchen Sümpfen irren,
Du hörteft uns in wüften Wäldern girren,
Als du das uns zuerft erbaute Haus 
Den V o g e l f a n g  genant.
Hie drücket uns der Feinde Hefftigkeit,
Und dort des Landes Unerfahrenheit,
Wer beuth uns Irrenden die Hand?

Hier war leider die Mufik nicht zu ermitteln. Die fchwierige V e r ­
fügung könnte auf Neuvertonung (durch du Grain?) deuten, zumal 
das folgende Rezitativ eng mit der Arie verknüpft ift.

Zu Hermann kommt R  o g g o , der fich des jungen M a c c o 
als Geifel bemächtigt hat und ihn nun dem Landmeifter überliefert, 
als Pfand gegen Bipinos geplante Greuel. Macco verwünfcht Roggo. 
Seine Arie „Vanne, parti, audace, altiero“  war urfprünglich eine 
B-dur-Arie der Berenice aus „Scipione“  I *. Es ift nicht unmöglich, 
daß fie der Knabenftimme des Macco und dem Tonartenzufammen- 
hang entfprechend nach F-dur transponiert worden ift.

Die nächfte Nebenfzene ift ein einziger Monolog der A  m a 1 i s , 
die nicht weiß, ob fie Bipino, dem Vater, oder Roggo, dem Geliebten, 
folgen foll. Diefe Grundempfindung fpiegelt auch die Fis-moll- 
Arie aus „Riccardo“  II mit ihrer fchwankenden Melodik wieder:

Di notte il pellegrino Wenn des Nachts ein Wandersmann 
Se perde il suo camino Seinen Weg verliehret,
Non sa dove guidar So weiß er nicht, wohin er
II passo errante. Den irrenden Schritt wenden foll.

Nun folgt das H a u p t f t ü c k  diefes Aktes, ja des ganzen Werkes: 
das O p f e r f e f t  d e r  h e i d n i f c h e n  P r e u ß e n .  Ich gebe hier 
den Text unverkürzt wieder:

Siebenter Auftritt.

Es öffnet fich der innere Schauplatz und zeiget eine denen 3 Götzen Percuno, 
Pocullo, Potrimpo, geweyhte Linde. B i p i n o  truncken, hänget denen Götzen 

die W affen des verbrandten Ritters auf. In der Burg erfchallet ein
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C o r o :
Ai nostri grandi Sacrifici 
Sian’ clocausti gli Nemici!

Bey unfern großen Opfer-Feften 
MüfTen die Feinde das Schlachtopfer fein.

B ip in o : Erfreuet Euch befchützte Götter!
Seht hier den Ueberreft,
Den euch fonft euer Diener, jetzt Erretter,
Aus dem erhaltenen Gefechte
Vor dem verbrandten Feinde weyhen läßt.
Wie mächtig ift doch eure Rechte,
Die diefes weiten Raumes Laft,
Ja , die auch mich, mich felbft erträget,
Midi, deffen fchwehrer Arm die Welt zu Boden fchläget. 
Kaum daß den H afft die Fauft umbfaß’t,
So fliegen Arme, Schultern, Häupter,
Dort läufft ein flüchtiger, hier kriecht’ ein Halb-entleibter. 
Pokull, es fchärfft in deinem dunckeln Reidi 
Der Todt die Sichel nur vergebens,
Von meiner Hand ein eintz’ger Streich,
Ift einem Jah r von feiner Erndte gleich.
Ich bin noch mehr als er, ein Feind des Lebens.

C h o r  i n  d e r  B u r g :

Su, questa Coppa a te vuoto, su! 
Che dolce e la Vittoria!
Che forte e questa gloriä.!
Oime non posso piu!
Che giusto e la vertu!

Luftig, ich trincke dir diefen Becher zu! 
Wie füß ift doch der Sieg!
Was hat diefe Ehre vor K räffte !
Ach, ich kan nicht mehr.
Wie wohl fchmeckt die Tugend.

Nicht geringe Schwierigkeit bietet die Frage der Vertonung der 
Chöre. Für den zweiten wenigftens, den Trinkchor in der Burg, 
feien zwei Chormelodien angeführt, die aus „Alellandro“  (f. o.) 
und „Scipione“  ftammen und beide von einer gewiffen volkstüm­
lichen Schlagkraft find. Bei der Aufführung im Königsberger Schloß­
konzert (April 1933) hat fich die letztere Weife (b) zu dem Text: 
Che dolce e la vittoria! — Che forte e questa gloria! — Che giusto 
e la vertu — (Oime non posso piü) ausgezeichnet bewährt.

a)
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Doch da naht das Verhängnis. Amalis eilt warnend herzu. 
Hinter ihr folgt R  o g g o mit Gewaffneten. Die Burg, deren 
trunkene Mannen geringen Widerftand leiften, wird erftürmt und 
befetzt, B i p i n o in Ketten gelegt. Furchtbar wütet der Gefangene. 
Seine Arie „G ia che morir non posso“  („Wenn ich fchon nicht 
fterben kann, fo begleitet mich in meinen Schmertzen, ihr Furien des 
blinden Abgrundes!“ ) flammt aus „Radamiflo“  II. H e r m a n n  
aber flürzt vor den Augen der Heiden die Götzenbilder und fetzt 
Macco als Herrn ein. Ein freundliches Duett beider, das mit dem 
Schlußduett aus „Ottone“  im Versmaß übereinflimmt, fchließt die 
Szene.

Ein letzter Auftritt zeigt A m a l i s .  Sie brütet Rache gegen 
Roggo und will den Vater befreien. Ihre Arie in D-dur („Rada- 
mifto“  I *): „Stragi, morti, sangue edarmi!“ , die fich nicht recht zu 
ihrem Wefen fügen will, fchließt äußerlich wirkungsvoll die zweite 
Handlung.

Zu Beginn der d r i t t e n  H a n d l u n g  wird in einem kurzen 
Gefpräch zwifchen Hermann Balck und Theoderich die Beziehung; 
auf E l b i n g  hergeflellt. Der kurze Vierzeiler Theoderichs „N el 
bei corso dell onore“  war nicht zu ermitteln. Nun aber folgt die 
fchönfle lyrifche Szene des ganzen Stückes, die R o g g o  zugedacht 
ift. Er hat wohl die gerechte Sache des Ordens unterftützt und 
Bipinos Fall gefördert. Aber dennoch bedrückt ihn tief das Schickfal 
feines Volkes und das Gefchick der Braut. In feinem Zelt liegend 
überläßt er fich feiner Trauer.

Wie irren doch die Menfchliche Gedancken,
Die ihren Wünfchen felbft ein Ziel gefleckt!
Kaum ift man da, wohin man erft gezweckt,
So öffnen fich fchon wieder neue Schrancken,
Drinn der begierge Geift mit Sehnfucht überhäufft,
Aus einer Unruh in die andre läufft.

Sie blieb im bittern Gramm zurücke,
Doch w ar auch felbft ihr Zürnen fchön,
Ich wünfchte fie auch fo zu fehn 
Und fähe fie doch fo nicht gerne!
Betäubter, träumeftu? Du wilft, und weift nicht was.
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Und nun folgt die Arie (G-moll aus „Partenope“  III), in der 
Händel den ganzen Klangzauber feiner Mufik ausbreitet. Die 
Natur fdieint mit dem Betrübten zu klagen:
Ma quai note di mesti lamenti Was vor klagende Töhne
Qui d’intorno eccheggiando s’en vanno Erfchallen in diefer Gegend!
Ah! ch’ al suon di querele dolenti Bey dem Klang betrübter Klagen
a dormir m’invita l’affanno. Machet mich der Schmertz fchläffrig.

Zu dem Schlafenden tritt A  m a 1 i s , um ihn zu töten. Auffahrend 
verwundet er jedoch die Geliebte. Das Duett „Vanne perfido tra- 
ditor“  war nicht ficher zu ermitteln. Es müßte der Reimworte 
wegen dem Duett in „Radamifto“  (S. 75) entfprechen. Der innere 
Vorhang fällt.

Landmeifter H e r m a n n ,  der Sieger, ruft zu Eintracht und 
friedlicher Arbeit auf:

Herrfchende Eintracht! verwandle doch bald,
In Aehren die Palmen,
In Fleiß die Gewalt!

Es fchwebe der Seegen auf wallenden Halmen.
Es müffe bald heißen:
Der Friede wählt Preußen 
Zum Auffenthalt.

Hier lag es nahe, die Mufik der letzten der „deutfchen Arien“  
Händels „Flammende Rofe“  zu übernehmen, die fich zu unferen 
Verfen trefflich fchickt. S a m i 1 a , eine Frau aus Elbing, berichtet, 
wie tapfer fich die Elbinger Frauen des Anfturms der Feinde er­
wehrt. Für ihren kurzen deutfchen Vierzeiler „Wahre Helden! 
Eurem Orden“  war Mufik nicht zu ermitteln. Eine gemeinfame 
Szene H e r m a n n - R o g g o - A m a l i s  mündet in ein Terzett 
(c-moll aus Part. III), das durch feine kurz gegeneinandergerufenen, 
nicht ineinandergewobenen Motive auffällt.

Es folgt eine letzte große Szene des Gefangenen B i p i n o ,  
der in einem gewaltigen, an die große italienifche Oper Händels 
gemahnenden Accompagnato die Naturgewalten zur Hilfe aufruft. 
Vergeblich! Er wütet gegen feine Feffeln. Die abfchließende Arie 
erinnert in ihrem Gleichnis vom gefangenen Löwen („Piu non sembra 
ardito e fiero, quel leon che prigionero . . .“ ) an jene Es-dur-Arie 
des Clito im „Aleffandro“  („A  sprone, a fren leggiero un nobile 
destriero contento ubidira“ ), ohne daß es doch gelänge, beide zur 
Uebereinftimmung zu bringen. — Da eilen Roggo und Amalis herbei 
und befreien ihn. Hermann (das Terzett „Dove e l’empio“  ift nicht 
zu ermitteln) läßt fie dafür gefangen fetzen; im gemeinfamen Leide 
finden fich die Entzweiten (Arie der Amalis „O giusta potesta“  
und Duett „M io caro e diletto“ ). In einer deutfchen Arie („In 
einem billigen Gemüte ift zwar die Huld vor jedermann gemein“ ) 
fingt H e r m a n n  von den Grenzen der Mäßigung und Güte. In- 
deffen, als Theoderich die Nachricht bringt, daß Bipino bei einem
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neuen Raubzug gefallen, läßt er beide frei. Dann tritt er vor 
P o g g i a , die weife Seherin, „welche fich ohn weit Elbing in einem 
Eichwalde aufgehalten“  (wie es im PerfonenVerzeichnis heißt), um 
von ihr die Zukunft zu erfahren. Hier ift der Augenblick gekom­
men, wo im Bilde der Zukunft die ganze Vergangenheit der feiernden 
Stadt vor den Hörern ausgebreitet wird. Die Prophezeiung wird 
zweimal unterbrochen durch Dankes-Arien des R  o g g o („Prove 
sone di grandezza“  aus „Aleffandro“  I II  *) und der A  m a 1 i s 
(„Doppo torbide procelle“  aus „Radamifto“  I *). Dann öffnet (ich 
wohl der innere Vorhang; wir fehen „inwendig den Weichfel- 
Strohm liegend“ . Er fingt:

W e i c h f e l -
S t r o h  m : Wallet, auffgebrachte Wogen,

Schwell’t von Ehre, quell’t von Treu!
Zeigt bald fteigend, bald gebogen,
Daß ihr unterthan und frey.
Rühret in den tieffen Schlünden 
Die verborgnen K lüffte  auf.
Lallet mich die Deutung finden,
Daß nach trüber Zeiten Lau ff 
Heitres Glück zu hoffen fey . . . .

Hier, in diefen letzten Verfen, wird der d i ch t e r i f ch e Höhe­
punkt erreicht:
W  e i ch f e 1 -

S t r o h m : Was k lopfft in der erfreuten Bruft,
Was flößet mir ein hohes Schickfahl ein:
Die Sonne wird den Kreyß fünffhundertmahl vollenden — — 

R o g g o :  Und meine Treue wird noch unvergefTen feyn.

W e i ch f e 1 -
S t r o h m : Es wird fünffhundertmahl mein Rüdken

Sich vor der reichen Schiffe Lallen bücken
Und fo vielmahl erftarr’t den Lauf der Pferde tragen — —

A  m a 1 i s : Und man wird noch von meiner Liebe fagen.

W e i c h f  e l -
S t r o h m : Denn wird ein mäßig Leid in große Luft,

Ein kurtzer Schmertz in langes H eil fich wenden . . .

Dann entfaltet fich, aus „AlefTandro“  entnommen, in ftrahlendem 
A-dur (mit dem das Werk begann) der fröhliche Schlußchor („Dal 
cuppo tuo tenor“  und „Torna la speme in sen“ .

Ueberfchauen wir nun das Ganze! Es ift gelungen, Handels 
Elbinger Aufenthalt und feine Mitarbeit an der Feftkantate nach­
zuweifen. Die Arien der erften und zweiten Handlung find nahezu 
vollftändig feine (frühere) Arbeit. Die „wenigen Tage“  in Elbing, 
von denen Schmidt fchreibt, hat der Meifter zur Zubereitung und 
Umformung benutzt. Für die dritte Handlung hat er wenigftens 
diejenigen Arien, welche die Angelpunkte der Empfindung bilden,
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und das Finale noch bezeichnet. Die Abreife hat ihn wohl an der 
endgültigen Fertigftellung verhindert. Der Reft der Arien und das 
ganze Rezitativ fielen du Grain zur Vertonung zu. Es ift tief zu 
bedauern, daß davon bisher nichts aufzufinden war. Vielleicht 
fördern ein glücklicher Zufall und die hier gegebenen Hinweife doch 
noch Refte davon ans Licht!

Für die konzertmäßige, nicht fzenifche Aufführung felbft waren 
in Elbing mit feiner blühenden Haus- und Kirchenmufik Kräfte 
genug vorhanden. Ich wage, nach Dörings beftimmter Mitteilung, 
an diefer Aufführung unter du Grains Freund, dem Kantor L a u ,  
nicht zu zweifeln. Das größte Verdienft aber bleibt dem Elbinger 
Dichter, dem Rektor S e y 1 e r. Denn er hat inmitten einer Weltr 
von Texten, die antike und außerdeutfche Stoffkreife behandeln, 
aus tiefer gefchichtlicher Kenntnis und innerer Verbundenheit mit 
dem Lande ein Werk gefchaffen, das zwifchen den fzenifchen Ver- 
fuchen Simon Dachs im 17. und den Dramen Zacharias Werners 
im 1 9. Jahrhundert a l s  e i n z i g e s  i m 1 8.  J a h r h u n d e r t  
e i n  S t ü c k  a l t p r e u ß i f c h e r  G e f c h i c h t e  d r a m a t i f c h  
f a ß t .  Darin ift es von bleibendem Wert. Oder hat in jener Zeit 
irgendein Dichter fchönere Worte gefunden für unfere Heimat, als 
es jene Verfe find, mit denen das Rezitativ unmittelbar vor dem, 
Schlußchor abfchließt:

„ E s  k o m m t  d a s  G l ü c k ,  es  k o m m e t  m i t  G e w a l t  —
D u  k l e i n e s  W u n d e r  u n t e r  g r o ß e n  L ä n d e r n  
W i r f t  d i c h  z u  i m m e r  f d i ö n e r e r  G e f t a l t  
I n  i m m e r  f p ä t e r n  Z e i t e n  no c h  v e r ä n d e r n .
S e y ,  w i e  a n  S e 1 1 f a h m k e i t , f o  a u c h  a n  S e e g e n  
D e m  g a n t z e n  E r d - K r e i ß  ü b e r l e g e n ! “



Elbing und das erste Preußische Musikfest 1833.

Elbing und das erfte Preußifche Mufikfeft 
auf der Marienburg vor hundert Jahren. (2. Juni 1833.)

Von B e r n h a r d  S c h mi d .
Die Wiederherftellung der Marienburg befreite 181 7 die 

fchönen Remter des Hochmeifterpalaftes von den ftörenden Ein­
bauten, fie zeigte die ftattlichen Räume wieder in ihrer alten Aus­
dehnung, in der vollen Schönheit der baulichen Form. An einem 
von ihnen, an Meifters G r o ß e m  R e m t e r  entdeckte man noch 
eine andere, koftbare Eigenfchaft, die gute Klangwirkung bei jeglicher 
A rt von Mufik. Zuerft; waren es befcheidene Anfänge, der Seminar­
chor trug bei Anwefenheit des Königs oder des Oberpräfidenten 
von Schön einige Lieder vor, aber der Erfolg ermutigte zu größerer 
Unternehmung, zur Aufführung von Chorwerken und Orchefter- 
kompofitionen.

Da trat der Stadtmufikus von Elbing, C h r i f t i a n  U r b a n ,  
als Leiter und gefchäftlicher Unternehmer auf. Freilich fehlten zu 
einem großen Mufikfeft, wie er es beabfichtigte, noch alle Erfahrun­
gen, man wollte im Programm vielfeitig fein, und auch viel bringen. 
Daher gab man zwei Konzerte an dem einen Tage, dem 2. Juni 
1833, und hielt dies für zweckmäßiger als je ein Konzert an zwei 
Tagen. Das erfte Konzert wurde vollftändig ausgefüllt von 
J .  H a y d n s  „S ch ö p f  u n g“ , die jetzt zur Hundertjahrfeier am 
4. Juni 1933 wiederholt wurde. Das Nachmittags-Konzert brachte 
im erften Teile die „S i n f  o n i a e r o i c a“  von B e e t h o v e n ,  
im zweiten: Konzert für Violine von M a y f e d e r ,  Arie von 
B e e t h o v e n ,  Konzert für das Violoncello von M e i n h a r d ,  
Chor: Meeresftille und glückliche Fahrt von B e e t h o v e n ;  im 
dritten Teile: Jubel-Ouvertüre von C. Maria v o n  W e b e r ,  
Konzert für die Clarinette von B e r r , Quartett aus dem „befreiten 
Jerufalem“  von R  i g h i n i , Konzert für die Baßpofaune von 
M e y e r ,  Hymne „Gottheit! Dir fei Ehre und Preis!“  von 
M o z a r t .  Es war tatfächlich, was fchon damals ein Rezenfent 
bemerkte, eine bunte Mifchung, und namentlich die Mufikftücke für 
einzelne Inftrumente paßten fchlecht in den Raum.

Die Mitwirkenden waren zum allergrößten Teil Liebhaber, 
berufsmäßige Sänger und Mufiker waren in geringer Zahl beteiligt, 
berühmte Soliften fehlten. Die Gefangs-Solopartien waren durch­
weg mit Dilettanten befetzt. Freiwillig wirkten alle mit, aus Liebe 
zur Kunft und von Eifer für diefen erften Verfuch befeelt. Trotz­
dem wird berichtet, daß einige Soliften unter den Sängern etwas
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befangen waren. Am ftärkften war der Singverein zu Marienwerder 
vertreten mit 39 Perfonen, dazu 2 Mufiken. Aus E l b i n g  wirkten, 
außer Urban mit 6 Mußkern, 35 Sänger mit. Danzig ftellte 50, 
Königsberg 26 Sänger und Mufiker, Marienburg 1 Dame und 
15 Herren als Sänger, und 1 Mufiker. Aus Thorn und Braunsberg 
kamen noch 12 und 1 1  Perfonen, aus Memel, Mehlfack, Infterburg, 
Heiligenbeil, Ofterode, Strasburg, Graudenz, Sch wetz und Tuchei 
nur ganz wenige. Immerhin ift es bezeichnend, daß aus 15 Orten 
die Mitwirkenden kamen, die Begeifterung für diefe Aufgabe muß 
alfo groß gewefen fein, und man war ftolz darauf, daß „lauter 
heimathliche“  Kräfte das Feft zuftande gebracht hatten1).

Für die Lefer des Jahrbuches wird das namentliche Verzeichnis 
der Mitwirkenden aus Elbing wertvoll fein.

Die Damen: Gymnafiaft Haarbrücker,
Frau Baum, fang den Gabriel Kaufmann Horn, 

in der „Schöpfung“ , Lithograph Inkermann,
Fräulein Bourbiel, Lehrer Kuhn,

Hahn, „  Mohn,
Kirfchftein, „  Quandt,
Ramfey I und II, Kaufmann Sablotny,
Sablotny, „  Simpfon,
Scopnick, „  und Fabrikant
Stein, Sponagell, fang den Raphael,
Wilfelinck, Schaufpieler u. Sänger Schmuckert,
W ulf; Gutsbefitzer Silber,

Mufiklehrer Thiel, 
die Herren: Gymnafiaft Thiel,

Kaufmann Eilers, „  Urban I und II,
Lehrer Förfter, fang den Uriel, Lieutenant und Sekretär Walter, 

Franz, Gymnafiaft Wegmann,
Grube, Mufikdirektor Witt,

Cantor Grunau, 6 Gehülfen des Stadtmufikus
Gymnafiaft Henke, Urban.

Die Berufsftände der Mitwirkenden waren fehr vielfeitig, wir 
finden einen Regierungsrat, einen Stadt- und Landrichter, Ober- 
Landesgerichts-Affeffor und Juftiz-Commiffarius, auch einen Com- 
merzienrat (Simpfon aus Memel), daneben alle bürgerlichen Berufe. 
Unter den jüngeren Sängern waren auch 13 Referendare. Die 
einzige Gef amtprobe fand am 1. Juni ftatt, fie mußte ausreichen, 
Chor und Orchefter zufammenzufügen.

1) Vgl. hierzu die von „einigen Mufikfreunden“  verfaßte, von Chr. U r b a n  
herausgegebene Denkfchrift: Zum Andenken an das erfte Preußifche Mufikfeft, 
gefeiert am 2. Juni 1833 im großen Rempter der Marienburg. Elbing, bei Aug. 
Albrecht (1833). Die Schrift enthält einen Anhang von Urban über die von 
ihm geplante „Normalmufikfchule“  nebft dem Marienburger Feftprogramm und 
dem Verzeichnis der Mitwirkenden.
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Die Einnahme betrug 1000 Thaler für beide Konzerte; die 
Ausgabe 300 Thaler, man hatte alfo 700 Thaler Reingewinn. Das 
ift ein Erfolg, der Anno 1933 unmöglich ift, ganz gleich, wie man’s 
anfängt! Der Remter foll ftark überfüllt gewefen fein, fo daß die 
Luft fich bald verfchlechterte und auf die Stimmen ungünftig wirkte. 
Rechnet man mit 600 bezahlten Plätzen, fo würde der Platz in 
jedem Konzert im Durchfchnitt 25 Silbergrofchen gekoftet haben. 
Das war nur möglich, wenn alle ohne Honorar mitwirkten und in 
Marienburg Gäfte der Bürgerfchaft in Privatquartieren waren, 
196 Perfonen! Nur die Reifekoften und die Einrichtung des Rem­
ters fowie die Notenbefchaffung waren zu bezahlen.

Der Stadtmufikus Urban war zugleich Mufiklehrer und be­
tätigte fich auch als Komponift2). Er hatte 1823 ein Büchlein „über 
die Mufik, deren Theorie und den Mufikunterricht“  herausgegeben3). 
1825 ging er nach Berlin, 1826 kehrte er in feine Vaterftadt Elbing 
zurück und bemühte fich um die Errichtung einer Normalmufik- 
fchule. Ihr Zweck follte fein, „das Talent anzuregen, zum Bewußt­
fein zu führen, und bei der weiteren Entwicklung deffen allgemeine 
Ausbildung vorzugsweife zu fördern“ . Befondere Ausbildung von 
Soliften war nicht geplant. Die Verfuche Urbans, von Behörden 
Beihilfen zu erlangen, fchlugen fehl. Da griff Urban zu dem Mittel 
des Mufikfeftes und verwandte den Erlös von 700 Thalern zur Er­
richtung der erften Abteilung feiner Normalmufikfchule, die den 
Mufikelementar-Unterricht mit folgenden Gegenftänden umfaßte: 
1. Erklärung des Noten- und Tonfyftems, 2. Harmonie-Lehre, 
3. Singen, 4. Klavierfpiel, 5. Violinfpiel. Die weitere Entwicklung 
der Schule gehört nicht mehr zu unferem Thema.

Diefes erfte Mufikfeft zeigt uns eine beifpiellofe Hingabe der 
Mitwirkenden und die große Begeifterung der Zuhörer; der künft- 
lerifche Erfolg war zum Teil gut, doch nicht ganz gleichmäßig, aber 
das weniger gut Gelungene wurde gern überhört. Es war nach 
Haeblers Bericht4) „wahrhaft großartig“ . Den Ertrag gönnte man 
Herrn Urban für feine Normalmufikfchule. Seine Perfönlichkeit 
muß hohes Anfehen gehabt haben, wenn es ihm gelang, diefen Erfolg 
zu erzielen. Zugleich machte er damit den Anfang zu einer ftatt- 
lichen Reihe von Remter-Konzerten, deren Schönheit nun entdeckt 
war. Geblieben ift feit jener Zeit die Klangfülle des Raumes und 
die uneigennützige Begeifterung der Sängerinnen und Sänger und 
ihres Dirigenten. Alles andere ift von jener Zeit vor hundert 
Jahren grundverfchieden.

2) A u f Urbans Bedeutung für das Mufikleben Elbings und Altpreußens 
wird E. G  e r i g k im 2. Teil feiner Elbinger Mufikgefchidite im nädiften Elb . 
Jahrb. noch näher eingehen.

3) Weitere Schriften Urbans bei B o 1 d t , Elbinger Geiftesleben, S. 272.
4) Schloßarchiv Marienburg, N r. 1 15  g.





August Friedrich Jebens 
1768-1834

Nach einem Oelbildnis( um 1818) 
im Befitz von Dr.Raimund Jebens, Naumburg a.S.



Ein vergebener Patriot.
Aus dem Leben des Kaufmanns und Mitbegründers der Elbinger 

Induftrie Auguft Friedrich Jebens.
Von A. C. J e b e n s .

So mancher wird die kleine Straße am Bahnhof Zoologifcher 
Garten in Charlottenburg kennen, in der das Landwehroffizierkafino 
liegt. Es ift die Jebens-Straße, die ihren Namen nach dem ver- 
ftorbenen Präfidenten des benachbarten Oberverwaltungsgerichts, 
Albrecht 'Wilhelm Jebens, trägt. Diefer war der Enkel eines Mannes, 
der in der Gefchichte der Freiheitskriege durch feine Opferfreudig­
keit eine zu Unrecht vergeffene Rolle fpielte: des Geheimen Finanz­
rat A u g u f t  F r i e d r i c h  J e b e n s .

Jebens ftammte aus Dithmarfchen, wo fein Gefchlecht feit 
Hunderten von Jahren anfälfig war1). Er wurde 1768 in Friedrich- 
ftadt an der Eider als Sohn des dortigen Oelfchlägereibefitzers und 
Bürgermeifters geboren. Er durchbrach die lange Kette der an die 
Scholle Gebundenen; feine kaufmännifchen Pläne führten ihn über 
Hamburg 1790 nach dem damals auf blühenden E l b i n g ,  wo er 
lieh zunächft als Agent niederließ. Schon im nächften Jahr erwarb 
Jebens das Bürgerrecht und heiratete 179 1, erft 23 Jahre alt, Johanna 
Elifabeth S p a n n e m a n n ,  die Tochter des verftorbenen Elbinger 
Kaufmanns Georg Nicolaus Spannemann, die im Haufe ihres Pflege­
vaters, des Stadtrats A  b e g g , aufgewachfen war.

1796, im Alter von 28 Jahren, erwarb Jebens die nicht mehr 
profperierende „Aktienfärberei für Wollwaren“  in der Kalkfcheun- 
ftraße am Elbingfluß (Nr. 1884/5), die er alsbald unter wefent- 
licher Vergrößerung der baulichen Anlagen in eine Z u c k e r f i e d e -  
r e i umwandelte2). Im Wortlaut erhalten ift der Gefellfchafts- 
vertrag, den er anläßlich diefer Gründung mit den angefehenen 
Elbinger Kauf leuten Ludwig A l f e n ,  Jacques d u  B o i s  und Joh. 
Jakob R o s k a m p f f  im April 1797 einging3). Aus ihm geht

*) A. G r ü b n a u ,  Genealogiae Elb. 1, 262, Stadtarch. Elbing. Ein Neu­
druck des Stammbaums mit den Vorfahren u. Nachkommen von Aug. Fr. Jebens 
erfcheint im Dezember d. J .  (Erhältlich durch Dr. Raimund Jebens, Naumburg 
a. S., Roonftr. 7.)

2) M. G. F u c h s ,  Befchreibung der Stadt Elbing 1, 1818,  S. 126;
F. L  i e d t k e , Die Elbinger Induftrie v. 1772 bis z. Gründung d. Schichauwerft 
1837, Elb. Jahrb. 10, 1932, S. 6 1 ; B. Th. S a t o r i - N e u m a n n ,  Elbing im 
Biedermeier u. Vormärz, 1933, S. 195 f.

3) Das Orig, diefes „Mascopie-Contracts“  ift im Befitz des Amtsgerichtsrat 
A . Grunau, Elbing; im Auszug abgedr. bei L  i e d t k e , a. a. O., S. 93 f., wo 
auch Näheres über die Entwiddung der Zuckerfabrik berichtet wird.



%

deutlich hervor, daß diefe drei hauptfächlich Geld und Namen her­
gaben, während Jebens feine Sachkenntnis und Perfönlichkeit in 
die Wagfchale warf. Er war es, der den Betrieb aufgezogen und 
gewinnbringend geführt hat. Im Auguft 1798 ift die Zuckerfabrik 
im vollen Gang und verkauft ihre erfte Produktion. Schon wenige 
Jahre fpäter war das Unternehmen, trotz mancher Schwierigkeiten 
mit der Elbinger Kaufmannfchaft, fo blühend entwickelt, daß ein 
gutes Drittel von der Produktionsziffer der gefamten Induftrie 
Elbings auf die Zuckerfiederei entfiel und diefe zu den größten in 
Preußen gehörte.

Im Sommer 1806, kurz vor Beginn des Krieges mit N a­
poleon I., begann Auguft Friedrich Jebens mit dem Bau einer 
T a b a k f a b r i k  in dem Gartengelände bei feinem Wohnhaufe 
in der Kalkfcheunftraße 1890 (neue Nr. 18)4). Der Bau wurde 
dann durch den Zufammenbruch des preußifchen Staats und den 
wirtfchaftlichen Niedergang Elbings infolge der drückenden fran- 
zöfifchen Befetzung lahmgelegt, und das Projekt ruhte bis zum 
Jahre 1809. In diefem Jahre kam die Tabakfabrik in Gang, die 
Jebens bald für den rafch wachfenden Betrieb vergrößern mußte. 
Die Familie Jebens wohnte neben dem Werk in einem für unfere 
Begriffe unanfehnlichen Haufe, das noch heute erhalten ift, während 
das Fabrikgebäude fpäter zum Realgymnafium umgebaut wurde 
und heute die ftädtifchen Handelslehranftalten beherbergt. Bis 
gegen Ende 18 12  hat Jebens, der inzwifchen kgl. Geheimer Kom­
merzienrat geworden war, die beiden Fabriken geführt. Aus der 
Zuckerfiederei-Gefellfchaft trat er aus, die Tabakfabrik überließ er 
feinen Söhnen.

Es hielt ihn nicht mehr in Elbing. Die politifchen Ereigniffe 
trieben den tätigen Mann, noch als die Franzofen fich Herr im 
Lande glaubten, fort und in den Mittelpunkt der erwachenden 
Freiheitsbewegung hinein, nach B e r l i n .  Dort waren feit dem 
16 .  Februar 18 13  die erften Spenden zur Ausrüftung freiwilliger 
Jäger gezeichnet worden. Im März beginnen die Zeitungen dann 
die eigentlichen Spenderliften zu veröffentlichen. Die Beiträge 
waren fo klein, daß die einzelnen Liften meift nur wenige Taler 
ergaben, denn unter den unglücklichen Kriegen, ftändigen Kontri­
butionen und der Kontinentalfperre waren die Vermögen faft reftlos

2 ^ 8  Ein vergebener Patriot.

4) Stadtarchiv Elbing, Rep. R , J  51, fol. 9. F u d i s  2, S. 2 10 ; Liedtke,
S. 98 ff . Die Angabe Liedtkes, daß die Tabakfabrik fich anfänglich hinter 
Jebens’ Wohnhaufe am Neuen M arkt 2 19  befunden habe und erft fpäter, weil 
zu klein, in die Kalkfcheunftraße verlegt wurde, ift irrig. Jebens, der früher 
in der Heil. Geiftftr. N r. 581 (12) gewohnt hatte, kaufte 1799 das Wohnhaus 
am Neuen M arkt 2019 b (Friedr.-W ilh.-Platz 12), das er aber lt. Grundbuch­
eintragung (Kaufvertrag v. i . i x . 1 80 5 ,  konf. am 12 .5 .18 0 6 )  fchon vor Errich­
tung der Tabakfabrik verkaufte und mit der Wohnung in der Kalkfchesenftraße 
vertaufchte.
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zufammengefchmolzen. Größere Spenden von einigen hundert Talern 
durch einen Einzelnen kommen daher nur ganz vereinzelt vor. 
Deswegen fchloflen fich ganze Stadtbezirke zufammen (Berlin zählte 
damals 157000 Einwohner) oder die Kirchenkollekten floflen dem 
patriotifchen Zweck zu. Wenn wir hören, daß dabei die Garnifon- 
kirche nicht mehr als 7 Taler zufammenbrachte, haben wir ein Bild 
der damaligen Verhältniffe.

Etwas umfangreicher fteuerten die Gewerke zu. Das Schlächter­
gewerk gab 1000 Taler, die Freimaurerlogen 500 Taler, die Loge 
York Royal 19 Taler, und fo geht es fort. Angefichts diefer Zahlen 
mutet es wie ein Wunder an, wenn wir in Schwanenfeids „Denk­
würdigkeiten eines alten Soldaten“  lefen5), daß Auguft Friedrich 
J e b e n s  zur Ausrüftung von 36 freiwilligen Jägern 10—20000 
Taler zur Verfügung ftellte!

Schwanenfeld erzählt von fich fehr humorvoll, wie er ruhelos 
Berlins Straßen und Plätze abftreifte und die wegen ihres Mund­
werks berühmten Eckenfteher bearbeitete, um fie zum Eintritt in 
die Freiwilligen-Scharen zu bewegen. Sie wurden dann nicht die 
fchlechteften Freiheitskämpfer, denn bei der Mehrheit von ihnen 
handelte es fich um entlaflene und befchäftigungslofe Soldaten. 
Aber auch der damalige Rittmeifter von Schwanenfeld wußte, daß 
zum Kriegführen Geld gehört, und daß man aus Eckenftehern nur 
mit viel Geld eingekleidete und geübte Soldaten machen konnte. 
So ging er auf die Suche, freilich ohne viel Hoffnung, denn der 
Erfolg der Zeichnungsliften und Kollekten gab ihm zu verliehen, 
daß die Allgemeinheit ausgepumpt war. Nur ein Einzelner, der 
noch aus dem Vollen geben konnte, mochte hier helfen. Er machte 
den fo gut wie ausfichtslofen Verfuch und begab fich „zu einem 
Freunde namens J e b e n s ,  der ihm bereits einige taufend Thaler 
zur Einkleidung armer Freiwilliger anvertraut hatte, theilte ihm 
mit, welche neue Idee das Anerbieten der Eckenfteher in ihm er­
weckt; und wie ein Feuerfunken, in ein Pulverfaß gefchleudert, 
augenblicklich zündet, fo loderte Jebens’ Herz auch fogleich in 
patriotifcher Flamme auf“ . „Freund“ , gab ihm diefer zur Antwort, 
„disponieren Sie über mich und meine Kaffe — ohne Geld ift nichts 
anzufangen — 10- bis 20 000 Thaler liegen zu Ihrem Befehl — 
auch für Waffen, Pulver und Blei will ich forgen — forgen Sie für 
Leute, die da zufchlagen! — Es müßte doch fonderbar zugehen, 
wenn es Ihnen nicht gelingen follte, mit unfern alten Soldaten, 
Freiwilligen und einigen muthigen Theilnehmern des Volks bei 
einem Ueberfall der RulTen, den erften Schreck benutzend, Berlin 
kopfüber zu ftürzen und die verfluchten Franzofen gefangen zu 
nehmen!“

B) F. v. S c h w a n e n f e l d ,  Aus den Denkwürdigkeiten eines alten Sol­
daten. Breslau 1862.
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Schwanenfeld plante nichts anderes, als mit feinen Freiwilligen 
zugleich mit dem Herannahen der Ruffen die franzöfifche Befatzung 
Berlins zu überrumpeln. Aber alles kam heraus, und die Franzofen 
ließen die preußifche Regierung in Berlin wißen, daß fie fcharf 
einzugreifen habe. Dies gefchah denn auch prompt, und Schwanen­
feld mußte fich verpflichten, feine Freiwilligen in Ruhe nach Breslau 
zum König zu führen. Als die Kofaken in den Straßen Berlins 
erfchienen, war der Rittmeifter mit feinen Freiwilligen bereits über 
den Tempelhofer Berg hinaus. Unbeläftigt von den Franzofen 
hatten fie die Stadt verlaffen. In Breslau angekommen, meldete fich 
der Rittmeifter bei König Friedrich Wilhelm, überreichte ein Schreiben 
des Kommerzienrat Jebens und berichtete, was fich mit ihm in 
Berlin zugetragen.

„Se. Majeftät fprachen fich zufrieden über das Verhalten des 
Rittmeifters aus, befahlen ändern Tages eine Parade des Corps, 
belobten und erfreuten fich fchon an der militärifchen Haltung der 
jungen Mannfchaft, und wie Friedrich Wilhelm der Dritte im Lauf 
der Zeiten fich ftets derer erinnerte, welche ihm in den Tagen des 
Unglücks Beweife von Liebe und treuer Anhänglichkeit gegeben, 
fo . . .  . verlieh er Herrn Jebens das Eiferne Kreuz am weißen Bande 
und fpäter die Stelle eines Bancodirectors in Danzig.“

In D a n z i g  hat Auguft Friedrich Jebens, der nicht nur fein 
Geld gegeben hatte, fondern auch zwei feiner fünf Söhne ins Feld 
ziehen ließ, bis zum Jahre 1830 das „Königliche Bancocomptoir“  
geführt, aus dem fich fpäter die Danziger Reichsbankftelle entwickelt 
hat. Das Comptoir lag in Jebens5 eigenem fchönen Haus am 
Langenmarkt 450, heute Nr. 20, das aus dem Jahre 1680 ftammt 
und einen von den Danziger Spätrenaiffance-Fronten ftark ab­
weichenden Aufriß mit Karyatiden und korinthifchen Pilaftern 
zeigt. Das Haus ift leider durch fpäteren Ladeneinbau in der 
üblichen Weife graufam verfchandelt worden.

1830 verzog Auguft Friedrich Jebens nach C h a r l o t t e n ­
b u r g ,  das damals noch ländlich friedlich weit vor den Gattern des 
Tiergartens lag. Er erwarb fich dort ein im Grünen verftecktes 
Landhaus an der Ecke der jetzigen Berliner und Grolmanftraße und 
verbrachte da in biedermeierlicher Befchaulichkeit, der refpektvoll 
verehrte Mittelpunkt einer großen Familie und Verwandtfchaft, 
feinen Lebensabend. 1834 ift er in feinem Haufe geftorben und 
auf dem Charlottenburger Lützow-Friedhof beigefetzt worden. 
Seinen Grabfockel fchmückt ein großes eifernes Kreuz. Er hatte 
es fich, auch im Dienfte feines geliebten preußifchen Vaterlandes, 
verdient, das in der damaligen Zeit nicht viele Bürger befaß, die 
in ähnlich großzügiger Weife opfern konnten.

Von den Nachkommen Friedrich Jebens’ find viele der 
E l b i n g e r  Heimat treu geblieben. Er war zweimal verheiratet
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und hatte dreizehn Kinder. Der ältefte Sohn hieß ebenfalls 
A u g u f t  F r i e d r i c h  und übernahm das väterliche Unternehmen 
mit der Firmenbezeichnung „A . F. Jebens junior, Rauch- u. Schnupf- 
Tobaks-Fabrik“ . Er war Stadtrat und Stadtverordnetenvorfteher 
und hat als folcher ein Wafferbuch der Stadt Elbing verfaßt, mit 
der Abficht, daß jeder wachfame Elbinger Bürger es griffbereit auf 
feinem Schreibtifch liegen haben follte. Es war darin jede Waffer- 
ftelle aufgefchrieben, die für Löfcharbeiten in Feuersgefahr benutzt 
werden konnte. 1824 wurde er mit Jakob van Riefen zum Depu­
tierten Elbings für den erften Provinziallandtag in Königsberg 
gewählt.

Der zweite Sohn, J o h a n n  D a n i e l  Jebens, ftudierte erft 
in Berlin Medizin, nahm als freiwilliger Jäger an den Freiheits­
kämpfen teil, ging als Teilhaber in das väterliche Tabakgefchäft 
und wurde dann, da ihm der Drehftuhl nicht gefiel, Landwirt. 
E r war verheiratet mit der Tochter Johanna Eleonore des Elbinger 
Reeders und Ratsherrn Benjamin S i l b e r .  Aus diefer Ehe ent- 
fproffen vierzehn Kinder; davon war das jüngfte erft zwei Jahre 
alt, als Daniel 1844 als Gutsbefitzer auf Kittnowo ftarb. Die Witwe 
zog nach Elbing zurück und erzog hier ihre Kinder. Der ältefte 
Sohn, A d o l p h ,  wurde ein bekannter Bildnismaler und lebte in 
St. Petersburg und Berlin. Von ihm ftammt eine Reihe Bildniffe 
von Elbinger und Danziger Perfönlichkeiten. Der zweite Sohn, 
H  e r m a n n ,  befaß bis 1870 das Gut Eichwalde und wurde 1872 
der erfte Direktor der neu entftandenen „Aktiengefellfchaft Seebad 
Kahlberg“ . Er hatte fieben Kinder, von denen eins, der Baugewerks- 
meifter W a l t e r  Jebens, noch bis in die jüngfte Zeit in Elbing 
gelebt hat.

Das vierte Kind von Daniel Jebens, J o h a n n a ,  wird noch 
manchem alten Elbinger unter ihrem Spitznamen „der alte Fritz“  
bekannt fein. Sie ftarb dort hochbetagt, 89jährig, nachdem fie fich 
ihr Leben lang der Erziehung ihrer Neffen und Nichten gewidmet 
hatte. Das fiebente Kind Daniels, L  i f e 1 1  e , war mit dem 
Elbinger Oberlehrer Schilling verheiratet.

So viel über die beiden erften Söhne von Auguft Friedrich 
Jebens und ihre Elbinger Nachkommen. Der vierte Sohn von 
A. F. Jebens war der bekannte Danziger Kaufmann F r i e d r i d i  
W i l h e l m  Jebens, genannt der alte „Ohm“ , der ein außerordent­
lich erfolgreicher Geichäftsmann war und zahlreichen Aemtern und 
Ehrenämtern in Danzig vorftand. Am bekannteften wurde von 
feinen vier Kindern der anfangs erwähnte Oberverwaltungsgerichts- 
präfident A l b r e c h t  W i l h e l m  Jebens in Berlin. Auch diefer 
hinterließ eine zahlreiche Nachkommenfchaft, fo daß heute eine weit­
verzweigte Familie mit Dankbarkeit und Stolz ihres Ahnherrn 
Auguft Friedrich Jebens gedenkt, der für faft 150 Jahre die Gefchicke 
der Familie Jebens mit der Stadt Elbing verflochten hat.
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Spuren der Wikinger um Truso.
Von K u r t  L a n g e n h e i m .

In den letzten Jahren ift das Interelle für die Wikingerzeit 
befonders rege. An den Anfang einer Reihe von neueren A r­
beiten ift wohl Koffinnas auffchlußreiche Abhandlung im Mannus1} 
zu fetzen. Ein weiterer Auffchwung der wikingerzeitlichen For- 
fchung ging dann aus von den neuen, großangelegten Ausgrabungen 
des Kieler Mufeums in Haithabu bei Schleswig am Haddebyer 
Noor2). Weiterhin find auf dem Kongreß der baltifchen Archäo­
logen in Riga 1930 von Scheel und von Schwantes zufammenfaffende 
Vorträge über das Haithabu-Problem in hiftorifcher und archäo- 
logifcher Hinficht gehalten worden3). Befonders Scheel hat wieder­
holt auf die große Bedeutung Haithabus für die frühmittelalterliche 
Gefchichte des Oftfeeraumes hingewiefen4). Diefe Stadt — in ihrer 
damaligen handelspolitifchen Bedeutung dem Hamburg unferer Tage, 
dem Lübeck der Hanfezeit gleichzufetzen — ift der Durchgangsort 
und Umfchlagsplatz der Induftrieerzeugniffe des Karolingerreiches 
und des frühen deutfchen Kaiferreiches, fowie der Rohftoffe aus dem 
baltifchen Raum, aus dem wikingifchen Schweden — das fich zeit­
weife fogar in Haithabu feftgefetzt hatte — und aus den Waräger­
reichen in den Regionen der heutigen baltifchen Randftaaten und 
Rußlands.

In diefem großen hiftorifchen Rahmen gefehen, fpielt nun audi 
die alte Stadt Trufo im damaligen Oftfeehandel eine gewiffe Rolle. 
Dies geht daraus hervor, daß uns der Name Trufo überliefert ift 
aus dem Reifebericht eines Wikings Wulfftan, der den Seeweg von 
Haithabu-Haethum nach Trufo befdireibt5). Daß diefe Stadt in der 
Gegend Elbings am Draufenfee gelegen haben muß, ift fchon immer 
angenommen worden, doch war die genauere Lage Trufos fehr um-

x) Mannus, Bd. X X I  (1929), S. 84 f f . :  Wikinger und Wäringer. Für Weit­
preußen befonders S. 10 0 /10 1; S. 107; S. m .

2) Siehe die kurzen Berichte von Schwantes in: Nachrichtenblatt f. dtfdie. 
Vorzeit V I (1930), S. 2 14  f f . ;  V II  (19 31), S. 232 f f . ;  Z . f. Ethn. Bd. 63 (19 3 1), 
S. 234 ff., und von Jankuhn in: Nachrichtenblatt f. deutfehe Vorzeit V I I I  (1932), 
S. 26 ff., in „D ie Heimat“ , Monatsfdhr. d. Ver. z. Pflege d. N at.- u. Landeskunde 
in Nordalbingien, 1933, H eft 5; fowie den fehr auffchlußreichen Vortragsbericht 
von Schwantes in Korrefpondenzblatt d. Gef. Ver. 81 (1933). N r. 1, Sp. 65 ff.

3) Congressus secundus Arch. Balt. R iga 1930, S. 2 17  ff . (Sdiwanr.es),. 
S. 207 ff . (Scheel).

4) Vortrag in K iel vor dem Oftdeutfchen Verband für Altertumsforfchung. 
Sept. 1932, fiehe P. Z . X X I I I  (1932), S. 319  ff .

5) Script, rerum Prussicarum. Bd. I (Leipzig 1861), S. 732 ff . Vgl. dazu
auch M. Ebert: Trufo (Berlin 1926), S. 5.



ftritten6). Neuerdings hat fich nun E h r 1 i ch mit den verfchiedenen 
Anfichten kritifch auseinandergefetzt und kommt auf Grund neuerer 
Funde zu der alten Anficht zurück, daß das alte Trufo im Stadt­
gebiet der jetzigen Stadt Elbing felbft zu fuchen ift7). Ein genauer 
Nachweis ift natürlich fchwer zu erbringen, da die moderne Be­
bauung eine planmäßige Unterfuchung verbietet. Außerdem werden 
natürlich durch die jahrhundertelange Befiedlung die Spuren des 
wikingerzeitlichen Elbing, eben Trufo’s, ftark verwifcht und zerftört 
fein.

Als einen feiner Beweife für diefe Annahme bildet Ehrlich8) 
einige fchon länger vorliegende, aber bisher unbeachtet gebliebene 
Kleinfunde ab, die aus Brandgräbern auf dem Gebiet der Elbinger 
Vorftädte ftammen. Es handelt fich um die Bruchftüdke einer Wage 
— eines Wagebalkens und Fragmente von zwei im Innern mit 
Sternmufter verzierten Wagfchalen, fowie zwei runde, oben und 
unten abgeplattete Gewichte. Aus weiteren Gräbern an einer zweiten 
Fundftelle ftammen dann einige bronzene Befchlagftücke und ein 
f i l b e r n e r  F i n g e r r i n g ,  in durchbrochener Arbeit mit ge­
flochtenem Silberdraht verziert (Abb. 1). Ringe diefer und ähn­
licher Art find in Skandinavien fowohl als auch in den füdlichen 
Oftfeeländern recht häufig in den Hackfilber- und Schatzfunden an­
getroffen worden9). Es wird weiter unten von diefer Fundgruppe 
befonders zu fprechen fein. Nach Beltz10) und Seger11) find folche 
Silberflechtarbeiten nordifcher Herkunft. Diefe Fundfachen nun 
werden von Ehrlich mit Recht in die Wikinger Zeit datiert. Man 
kann jedoch ficherlich noch einen Schritt weitergehen und fagen, 
daß diefe Funde aus Gräbern von Wikingern felbft ftammen. Dafür 
fprechen außer dem Silberring die Wage mit Gewichten, ein für 
die Wikinger typifches Gerät12), das fie als reifende Kaufleute mit 
fich führten, um das Zahlungsmittel der damaligen Zeit, zerhackte 
Münzen und Schmuckftücke, abmellen zu können. Refte einer 
folchen Wage fand man auch in dem Grab eines wikingifchen 
Kriegers und Kaufmanns in Warmhof bei Mewe13). Weitere Wage­

Von Kurt Langenheim. 2 6 y

8) Siehe Ebert a. a. O.
7) Mannus, Bd. X X I V  ( 19 3 2 ) , S . 399 ff . Die Arbeit ift im befondern eine 

Auseinanderfetzung mit der von Ebert geäußerten Annahme; auch die ältere 
Literatur wird nochmals kritifch behandelt.

8) a . a . O ., A b b . 16  u . 17 .
®) Vergleiche hierzu die fehr wichtige Arbeit von R . Beltz über den Schatz­

fund von Quilitz (Ufedom) in Baltifche Studien, N . F. X X I X  (1927), S. i j o f f .
10) a . a . O ., S . 1 7 5 ,  S . 19 9 .
u ) „ D ie  Schlefifchen S ilb e rfu n d e  d er fp ä tfla w ifc h e n  Z e it “  in A ltfchlefien» 

B d . 2 , H e ft  2 ( 19 2 8 ) , be f. S . 15 9  u. A b b . 4— 1 3 .
12) S ieh e E . P eterfen  in : S itz . B er . d. gelehrten  Eftn ifch en  G e f ., D o rp a t  

1 9 3 1 ,  S . 63 .
13) Volk und Ralle, Bd. I, H eft 2 ( 19 2 6 ) , Abb. 7. (La Baume). Wikingifche 

Wagen und Gewichte find auch in oftpreußifchen Gräbern gefunden worden. 
Siehe Gaerte: Urgefchichte Oftpreußens. Abb. 269.



funde aus Weftpreußen liegen noch vor aus Leffen und Rehden 
(Kreis Graudenz)14). Derartige Gewichte fanden fich ferner auf dem 
Gräberfeld von Kaldus (Kr. Kulm)15) fowie in einem Hügelgrab 
mit Skelettbeftattung bei Pentkowitz (Kr. Neuftadt).

Für die Anwefenheit nordifcher Krieger und Kaufleute in und 
um Trufo fprechen nun eine ganze Reihe von weiteren Funden aus 
der Gegend um Elbing, die im folgenden kurz zufammengeftellt 
und befprochen werden follen. Für die Erlaubnis, die Fundftücke 
aus dem Elbinger Mufeum hier veröffentlichen zu dürfen, ift es 
mir Bedürfnis, auch an diefer Stelle Herrn Profeffor Ehrlich zu 
danken.

Beim Baggern im E l b i n g f l u ß  fand man neben ordenszeit­
lichen Aexten und Schwertern auch eine L a n z e n f p i t z e  (Abb. 2) 
von fkandinavifchem Typ. Die Spitze ift im ganzen 46,6 cm lang. 
Das weidenblattförmige Blatt, mit doppeldachförmigem Querfchnitt, 
hat eine größte Breite von 3,0 cm. Die runde Tülle hat einen 
unteren Durchmeffer von 2 ,6  cm. Auf der Länge der Tülle bis 
zum quadratifchen Uebergang zum Blatt ift eine Verzierung von 
tiefen Furchen angebracht, die fpitzovale Figuren bilden (flehe 
Abb. 2). Lanzenfpitzen mit gleicher Verzierung find bekannt aus 
Wikingergräbern in Norwegen16), Schweden17), im Oftbaltikum18) 
und in Oftpreußen19). Wir gehen alfo nicht fehl, wenn wir auch 
diefe Elbinger Lanzenfpitze für eine typifch wikingifche halten.

Gegenüber dem Weichfelmünde Wulfftans — wahrfcheinlidi 
einer ehemaligen Durchfahrt durch die Nehrung dicht öftlich von 
Kahlberg20) — liegt Tolkemit; füdlich diefes Ortes die W  a 11 b u r g 
T  o l k e m i t a ,  von der man das H aff und die Nehrung genau 
überfehen kann. Diefe Burg — ihre Anfänge gehen anfcheinend 
bis in die ältere Eifenzeit zurück21) — fcheint auch von den W i­
kingern benutzt worden zu fein, wohl als Ausfchaupoften für den

14) L^ga: „Kultura Pomorza we wczesnem sredniowieczu na podstawie 
wykopaliisk“ , Bd. I u. II  in Roszniki Tow arzystw a Naukowego w Toruniu 35 
(1929) u. 36 (1930), Bd. I, S. 407. Abb. 424.

15) Sitz. Ber. der Altertumsgef. Pruflia, H eft 2 1, S. 284. (Jentfch). I^ga 
a . a. O., Bd. I, S. 408.

16) Siehe: Jan  Peterfen: De norske Vikingesverd (Chriftiania 19x9). Abb. 
13 ; 78. Muf. Führer durch die Univerfitäts-Altertumsfammlung Oslo (1932) 
T a f. 22 (hier hat die Lanzenfpitze außer den Furchen noch Flügelfortfätze an 
der Tülle).

17) Siehe: Montelius: Sveriges Forntid (Stockholm 1874), Abb. 503 a, b. 
Akad. Aarsbok 1930/32, S. 1098: 3 1 Lanzenfpitzen diefer A rt und 1 1  Refte von 
folchen mit einer A xt als Depotfund im Moor.

18) Siehe: Afpelin: Antiquites du Nord Finno-Qugrien. Abb. 1938, aus 
Eftland.

19) Siehe: Gaerte a. a. O. T a f. X V II , Abb. 2 aus Wiskiauten.
20) Vergleiche über das T ie f in der Nehrung M. Ebert a. a. O., S. 91 ff. 

Dort wird auch weitere Literatur angegeben und befprochen.
21) Mannus Erg. Bd. V I I I  (19 31), S. 55 ff. (Ehrlich).
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von Wulfftan befchriebenen Handelsweg22). Bei einem Schnitt durch 
den Nordwall fand man eine e i f e r n e  A x t  von fkandinavifchem 
Typ (Abb. 3)23)- Sie zeichnet fich aus durch einen fchlanken Hals 
und durch eine ftark nach unten ausgezogene breite Schneidenfläche. 
Zu beachten ift, daß neben dem Schaftloch nach oben und unten 
die Wandung mit fpitzen dreieckigen Fortfätzen verfehen ift, eine 
Art Verzierung, wie fie für Aexte der Wikingerzeit typifch ift. 
Aexte gleichen Typs kennen wir aus Wikingergräbern in Oftpreußen, 
aus Hügelgräbern in der Kaup bei Wiskiauten24), fowie aus einem 
Wikingergrab vom preußifchen Gräberfeld von Löbertshof25). Audi 
aus Schweden26), Norwegen27) und Dänemark28), fowie den baltifchen 
Randftaaten29) find gleiche Aexte aus Gräbern und als Einzelfunde 
bekannt geworden.

Außer diefer Axt fand man in der T  o 1 k e m i t a das im 
Brand verzogene Bruchftück eines b r o n z e n e n  A r m b a n d e s  
(Abb. 4). Es ift gewölbt und trägt eine reiche Verzierung (fiehe 
Abb.). Ganz ähnliche Stücke ftammen aus Frauengräbern auf dem 
reichen Wikingergräberfeld in der Kaup30).

Wenige Kilometer öftlich von Tolkemit, b e i  F r a u e n b u r g  
(Kr. Braunsberg, Oftpreußen) fand man Refte eines klinkergebauten 
eichenen S e g e l b o o t e s 31), das wohl ebenfalls, wie das gleich zu 
erwähnende Boot von Baumgarth, in diefe Zeit zu fetzen fein wird. 
Aus S a n k a u (Kr. Braunsberg), dicht öftlich Frauenburg, ftammt 
ein Wikingerfchwert32).

Rund um den Draufenfee in feiner früheren Ausdehnung, 
fowie im Verlauf des damals ficher noch fchiffbaren Sorgetales find 
dann weitere Funde jener Epoche gemacht worden, die ebenfalls 
den Wikingern zuzufchreiben find.

Zunächft ift an den B c o t f u n d  b e i  B a u m g a r t h  zu er­
innern. Es fei hier auf den ausführlichen Bericht von Conwentz 
verwiefen33), der das Wefentliche bringt, fowie auf den Artikel

22) Ebert a. a. O., S. 33.
23) Ehrlich a. a. O.
24) Pruffia-Mufeum, Königsberg; Neuere Funde, bekannt geworden durdh 

die Wikingerausftellung, die zuerft gezeigt wurde Winter 1932/33 in Königsberg, 
dann über Danzig-Oliva nach Oftfeebad Cranz ging.

25) Pruffia-Mufeum, Königsberg, I I I  72; 848. 10.
26) Montelius a. a. O., Abb. 483, 484.
27) Jan  Peterfen a. a. O., Abb. 29— 32 u. a. m.
28) S. Müller: Ordning a f Danmarks Oldfager II, Abb. 496.
29) Afpelin a. a. O., Abb. 2 156 ; 2 1 1 3 ;  1976 u. a. m. Katalog der A u ­

fteilung Riga 1930, T a f. 48, 2, 5, 6.
30) Vergleiche Anmerkung 24.
31) Sitz. Ber. Pruffia 2 1, S. 67 ff., T a f. X  (J. Heydeck).
32) Pruffia Ber. 26 (1926), S. 318 (Gaerte).
3S) Anlage zum X V I. Amtl. Ber. d. Weftpr. Prov. Muf. f. 1895; derf. (f) 

in Blätter f. deutfehe Vorgefchichte, H eft 2 (1924), S. 1 ff .
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Reitans über die Konftruktion des Bootes34). Wenn bei dem Boot 
auch keine zeitbeftimmenden Funde gemacht wurden, fo hat die 
Zuweifung in die Wikingerzeit doch große Wahrfcheinlichkeit für 
fich. Schon Conwentz weift in feiner Veröffentlichung auf die 
Beziehung zu Trufo hin und führt weitere Funde an, die in die 
gleiche Zeit zu fetzen find und in der näheren und weiteren Um­
gebung des Bootes gemacht find, fo den Fund des zweifchneidigen 
W i k i n g e r f c h  w e r t e s  von A  w e ck e n (Kr. Pr. Holland)'35).

Diefes Schwert wurde im vorigen Jahrhundert auf der fchmalen 
Landbrücke zwifchen Samrodt- und Pinnaufee unter einem flachen 
Stein gefunden, der mit anderen Steinen umgeben war. Das Schwert 
trägt auf der Klinge eine Infchrift, den Namen „Ulfberth“ . Dieler 
Name bezeichnet wohl urfprünglich einen Waffenfehmied in Weft- 
deutfchland und ift dann fpäter zu einem Symbol geworden. 
Schwerter mit Infchriften diefes Namens find aus drei Jahrhunderten, 
vom 8. bis n .,  gefunden worden36). Die fog. „Ulfberth“ -Schwerter 
find zahlreich gefunden, in England37), Norddeutfchland38) und den 
fkandinavifchen Ländern39), fie find wahrfcheinlich alle urfprünglich 
deutfchen, eben rheinifchen Urfprungs und dann in den Export­
ländern dem heimifchen Gefchmack entfprechend umgearbeitet wor­
den40). Audi das Schwert von Awecken, das in das io. Jahrhundert 
zu fetzen ift, wird wohl aus dem Frankenreich ftammen, und von 
Wikingern über Trufo bis zu feinem Fundort als eigene W affe oder 
als Handelsware gebracht worden fein40a).

Ein weiteres S ch w e r t ift dann im Sorgetal nördlich von 
Baumgarth in der Nähe von K  ü h 1 b o r n aus der Sorge gebaggert 
worden (Abb. 5). Es wurde vom Baggermeifter gleich nach der 
Auffindung der hiftorifchen Waffenfammlung im Marienburget 
Schloß eingeliefert. Da es bisher nur an fchwer zugänglicher Stelle 
befprochen und abgebildet wurde41), ift es unbeachtet geblieben, 
fo daß eine erneute Bekanntmachung lohnt. Für die Erlaub­
nis dazu möchte ich auch an diefer Stelle der Schloßverwaltung 
in Marienburg nochmals danken. Dem wohlerhaltenen Schwert fehlt 
nur der Knaufkopf. Es ift über alles 86 cm lang, davon entfallen 
75 cm auf die einfehneidige mit fchwacher doppelfeitiger Rinne ver- 
fehene Klinge. Die Parier- und Knaufplatten gehören urfprünglich,

34) Blätter für deutfehe Vorgefchichte, H eft 5 (1927), S. 1 1  ff.
35) Pruffia Ber. 26 (1926), S. 3x8, T a f. 3,0 (Gaerte). Mannus, Bd. X X I

{*929), S. 308, Abb. 10 (Koffinna).
38) Z. f. hift. Waffenkunde, Bd. V II, H eft 4, S. 107 (Schwietering).
37) Z. f. hift. Waffenkunde, Bd. I I I  (1902/03) (Wegeli).
38) Siehe Anmerkung 36; P. Z. X X I  (1930), S. 280 ff . (Jankuhn).
39) Jan  Peterfen, a. a. O., S. 140, 143, 149, i j i ; Abb. 1 1 3,  120.
40) A . Lorange: den Yngre jernalders fverd (Bergen 1898). Jan  Peterlen 

a. a. O., S. 200 ff.
4°a) Ein Beifpiel diefer Art aus dem Baltikum führt Ebert an: Baltifche 

Studien zur Archäologie u. Gefchichte (Berlin 1914), S. 147 ff.
S1) Z. f. hift. Waffenkunde, Bd. V  (1909/12), S. 12  ff. Abb. 1 (Engel).



wie der Augenfehein lehrt, nicht an diefe, fondern an eine zwei- 
fchneidige breitere Klinge. Die Platten find zu groß in ihren 
Oeffnungen für die Griffangel, fie find daher mit dazugefetzten 
Eifenplättchen verkeilt, von denen eines noch in der Angelöffnung 
der Knaufplatte erhalten ift. Die Zufammengehörigkeit der vor­
liegenden Klinge mit den Knauf- und Parierplatten erleidet keinen 
Zweifel, da außer diefem Befund die diesbezüglichen Ausfagen des 
Baggermeifters als zuverläffig anzufehen find. Die fchiffchenförmige 
Parierftange ift 10 ,1 cm lang, 2,8 cm breit und 1,9 cm dick. Das 
Angelloch ift von oben gefehen lang rechteckig, von unten fpindel- 
förmig ausgezogen. Die fpitzovale Knaufplatte mit rechteckigem 
Angelloch ift 8,6 cm lang, 3,3 cm breit und 1 , 1  cm dick. Zu beiden 
Seiten des Angellochs befindet fich je ein Loch, in die die Nieten 
gehören, die den verlorenen Knaufkopf hielten. Parier- und Knauf­
platte find unverziert.

Einfchneidige Wikingerfchwerter find aus Skandinavien mehr­
fach bekannt geworden42). Sie werden von Jan  Peterfen etwa in 
den Beginn des 9. Jahrhunderts gefetzt, doch gehen diefe Typen 
vereinzelt auch bis ins 10. Jahrhundert hinein. Ans Ende des 9. 
und in den Beginn des 10. Jahrhunderts gehören ihrem Typ nach 
die Knauf- und Parierplatten, die etwa zu Peterfens Typen H —J  
zu rechnen find. Dadurch wäre alfo das Kühlborner Schwert etwa 
an den Anfang des 10. Jahrhunderts zu datieren.

Aus der Gegend von H a n s d o r f  wurde 1897 von Ritter- 
gutsbefitzer Borowski eine eiferne A  x t an das Provinzialmufeum 
in Danzig eingeliefert mit dem Vermerk: „gefunden im Erdboden 
am Draufenfee“ 43). Vermutlich ift die A xt bei Drainagearbeiten 
in der Draufenniederung aufgefunden. Die Axt (Abb. 6) zeigt den- 
feiben Typ wie die von der Tolkemita: die Schneide breit aus­
gezogen, der Hals fchlank, feitlich des Schaftloches fpitz dreieckige 
Fortfätze nach oben und unten. Doch fällt bei diefer Axt auf, daß 
der Nacken durch einen rechteckigen fcharf abgefetzten Hammer­
knauf gebildet ift. Dadurch gleicht fie einer A xt aus Oftpreußen 
aus dem Gräberfeld von Löbertshof44).

Die beiden letzten Fundorte Kühlborn und Hansdorf liegen 
im Niederungsgebiet des Draufenfees, bis hierhin reichte damals noch 
der offene See45), fo daß beide Fundftücke bei der Schiffahrt von 
oder nach Trufo verloren oder geopfert find. Beide Stücke gerieten 
durch ihre Schwere in den Seefchlick, dem fie ihre gute Erhaltung 
zu verdanken haben.

42) Siehe Jan  Peterfen a. a. O., Abb. 3 , 4, 5 ,  51 ab.
43) X V I I I  Amtl. Ber. des Weftpr. Prov. Muf. f. 1897, S. 63.
M) Siehe Anmerkung 25.
45) Vergleiche hierzu die rekonftruierte Karte des Weichfel-Nogath-Deltas

von Bertram in: Bertram, La Baume, Kloeppel: Das Weichfel-Nogath-Delta 
(Danzig 1924). Eine Reproduktion des hier befonders interellierenden Gebietes 
um  den Draufenfee bringt auch M. Ebert a. a. O., T a f. 2.
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Im weiteren Verlauf des Sorgetals lind bei Chriftburg und bei
Menthen fodann weitere eiferne Aexte vom gleichen fkandinavifchen 
T yp  gefunden worden. Die A x t  v o n  M e n t h e n 46) befindet 
fich im Heimatmufeum „Weftpreußen“  in Marienwerder; die Schaft­
lochwände weifen ebenfalls fpitze Fortfätze auf. Die A x t  v o n  
C h r i f t b u r g 47) ift zufammen mit den Bruchftücken eines Steig­
bügels 1901 vermutlich im dortigen Burgwall gefunden. Auch diefe 
A xt zeigt einen fchlanken Hals und eine weit heruntergezogene 
Schneidebreite, es fehlen ihr jedoch die fpitzen Fortfätze zu Seiten 
des Schaftloches.

Somit häufen fich die Funde, die den Wikingern zuzufchreiben 
find, auch in der Gegend um Trufo, ähnlich wie es die Karte von
C. Engel fchon für das Samland und für das Memelgebiet auf­
zeigt48). Wie vom Samland und vom Memelland aus, fo ziehen {ich 
auch von Trufo die Funde die Flüffe aufwärts ins Hinterland und 
zeigen durch ihre Verbreitung die Hauptverkehrswege an.

Während das Weichfeldelta felbft außer dem etwas fraglichen 
Münzfund bei Neuteich keine weiteren hier zu nennenden Funde 
ergeben hat, häufen fich folche erft wieder um Danzig, befonders 
aber im nördlichen Pommerellen, im Kreife Putzig. Dazu kommt, 
daß hier auch noch Ortsnamen auf nordifche Befiedlung weifen, 
fo O x h ö f t ,  R i x h ö f t ,  H e i f t e r n e f t  auf der Halbinfel 
H e i a  und S i a n o w o im Kreis Karthaus49).

Es würde zu weit führen und den Rahmen diefer Arbeit 
fprengen, wenn diefe, fowie die weiteren Wikingerfunde aus Weft­
preußen hier ausführlich behandelt würden50). Es erfcheint jedoch

4fl) Nachrichtenblatt f. Dt. Vorzeit V I I I  (1932), S. 2 1 (Ehrlich).
) Mufeum Danzig.

48) Congr. sec. Arch. Balt. R iga 1930, S. 330.
4fl) Fr. Lorentz, Gefchichte der pomoranifchen (Kafchubifchen) Sprache (Bln. 

1923), S. i i  (— Grundriß der flawifchen Philologie und Kulturgefchichte). 
D erf.: Polskie i Kaszubie naswy miejscowosci na Pomorzu (Pofen 1923). Volk 
und Raffe I, H eft 2 (1926) (La Baume).

50) Es wären hierzu vor allem genauere Unterfuchungen des gefamten 
flawifchen Fundmaterials notwendig, befonders der Grabfunde. In Pommerellen 
kommen neben Flachgräbern häufig runde und rechteckige Hügelgräber vor, die 
mit größeren Steinen umfetzt find. Die rechteckigen Hügel find dann im Innern 
meiftens unterteilt durch Steinreihen. In den dadurch gebildeten Abteilungen 
liegen die einzelnen Skelette. Aus derartigen Hügeln flammen nun gerade die 
W ikinger-Grabfunde von Lankewitz, und wahrfcheinlich auch von Grünhof und 
Pentkowitz. L(jga geht a. a. O. nicht näher auf diefe Unterfchiede ein, obwohl 
er bei Befprechung der Kafchubifch-Danziger Gruppe viele Sonderheiten feftftellen 
muß. (Vergl. Oftland-Schriften 5 (Danzig 1933), Die Kultur Pommeraniens im 
frühen Mittelalter auf Grund der Ausgrabungen.) Diefe rechteckigen Hügel und 
Grabanlagen haben ftarke Aehnlichkeit mit Gräbern der fpäten Völkerwande­
rungszeit in Skandinavien, und es hat den Anfchein, als ob man in diefer Nord- 
pommerellifchen Gruppe eine ftarke, vielleicht Germanifche Componente vermuten 
darf. Das nimmt auchf'^ga an (a. a. O., Bd. II, S. 218) (Oftland-Schriften 5, 
S. 98), indem er lieh auf den Anthropologen Talko-H rynewicz beruft (Materjaly 
anthropologiczne, archeologiczne i etnograficzne (Krakau 1925), S. (7), (61) ff.
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notwendig, die vorliegenden Wikingerfunde aus Weftpreußen hier 
in Form einer einfachen Fundlifte vorzulegen und die Karte ihrer 
Verbreitung zu bringen (Abb. 7)51).

Außer den Fundftücken von wikingifchem — fkandinavifchem 
Charakter find in der Karte, fowie in einer weiteren Lifte die 
fogenannten Hackfilber- und Schatzfunde, fowie Einzelfunde früh­
mittelalterlicher Münzen verzeichnet worden. Es hat fich durch 
Forfchungen und Arbeiten der letzten Jahre immer mehr ergeben, 
daß beide Fundgruppen, die im allgemeinen der gleichen Zeit, eben 
dem 9. bis 1 1 .  Jahrhundert angehören, in engfte Beziehung zu­
einander zu fetzen find52).

Die Wikinger find die Träger des Oftfeehandels in diefer 
frühen Zeit. Ihre Anwefenheit im Weichfelgebiet erleidet keinen 
Zweifel. Außer den reichlichen Einzelfunden von Waffen, Geräten 
und Schmuckftücken von „fkandinavifchem“ Typ, fprechen die 
Funde der Wikingergräber von Lankewitz (Abb. 8) und Amalien­
felde, von Warmhof (Abb. 9 u. 10) und der Elbinger Vorftädte 
dafür. Die nordgermanifchen Ortsnamen im Kreife Putzig und 
Karthaus weifen gleichfalls in diefe Richtung. Der kulturelle Ein­
fluß auf die Wirtsvölker, die Slawen und Preußen, ift ftark fpür- 
bar, das erweifen Funde von wikingifchen Schmuckftücken und 
Geräten in heimifchen Gräbern, fo in Prauft52a), Kaldus und 
Grufchno.

51) Eine folche Fundlifte der Wikingerfunde Nord- und Oftdeutfchlands 
hat vor kurzem E. Peterfen vorgelegt in Mannus, Bd. 25 (1933), H eft 2, S. 147 ff. 
Diefe Lifte und Fundkarte kann nunmehr auf Grund neuerer Unterfuchungen 
für Weftpreußen wefentlich vervollftändigt werden. In Schleswig-Holftein find 
derartige Vorarbeiten ebenfalls bereits im Gange. Für B r a n d e n b u r g  möchte 
ich hier kurz einen bisher unbekannten Fund erwähnen, der in der W affen- 
fammlung der Marienburg fich befindet (Sammlung B lell): E i f e r n e  S t r e i t ­
a x t ,  mit fchlankem Hals u. fchmaler, lang nach unten ausgezogener Schneide. 
Am ovalen Schaftloch nach oben und unten fpitze Fortfätze. Nacken hammer­
förmig. Länge 18 ; Schneidenbreite bzw. -länge 2 3 ,1; Breite über dem Schaftloch 
3,3 cm. A uf dem Hals vor dem Schaftloch einige fenkredite Furchen als V er­
zierung. Gefunden 1868 im S o l d i n e r  S e e  ( N e u m a r k ) .  (Form etwa ver­
gleichbar mit Gaerte, Urgefdiichte Oftpreußens, Abb. 276 e.) Eine faft genau 
gleiche Streitaxt ftammt aus einem Wikingergrab von Wiskiauten aus der erften 
H älfte des 10. Jahrhunderts. Zufammen mit Schwert, Lanzenfpitze mit filber- 
taufchierter Tülle, Bruchftück eines Bronzeortbandes, 2 Steigbügeln, Trenfe ufw. 
(vgl. Anmerkung 24 hierzu).

52) Vergleiche hierzu die wichtigen Arbeiten von R . Beltz a. a. O. und 
H . Seger a. a. O.

52a) Bei Prauft wurden Skelett- und Brandgräber beobachtet, fiehe Amtl. 
Ber. 1909, S. 37; i 9 I 3/i 5j S. 25. Die Brandgräber ergaben in der Hauptfache 
Scherben mit Gurtfurchen und Stempelornament. An Beigaben aus diefen Brand­
gräbern liegen vor: eiferne Schnalle, Spinnwirtel, Bronzebefchlag einer MelTer- 
fcheide, kleiner Schleifftein mit quadr. Querfchnitt mit Loch am oberen Ende. 
Bruchftück eines kleinen verzierten Armbandes (ähnlich verziert wie das oben 
abgebildete Armband aus der Tolkemita). Aus nicht genau beobachteten Brand­
oder Skelettgräbern ftammt die bronzene Ringfibel, die f^ g a  a. a. O., Abb. 255,. 
abbildet. Eigenartigerweife find in den unterfuchten Brandgräbern keine Haken-
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Die Sitte, Schätze zu vergraben und zu verbergen, ift; befonders 
in kriegerifchen Zeiten bis auf den heutigen Tag geübt worden. 
Es find ficherlich damals recht bewegte Zeiten gewefen; eine der 
begehrteften Waren waren die Menfchen felbft53). Doch ift allein 
aus diefen Gründen keine genügende Erklärung der reichen Silber- 
fchätze des frühen Mittelalters gegeben. Vor allen ift; es Seger, der 
bei Befprechung der fchlefifchen Hackfilber- und Schatzfunde darauf 
hinweift;, daß in diefem Brauch etwas typifch Germanifches, für 
jene Zeit alfo Wikingifches, vermutet werden darf54). Es ift die 
gleiche Sitte, die wir fchon bei den Germanen der Bronze- und 
Eifenzeit im Schwange fehen, die des Votiv- oder Opferfundes. 
Man trennt fich fchon bei Lebzeiten von einem Schmuckftück, von 
einem Schatz, um ihn dann im Jenfeits um fo ficherer genießen zu 
können. Außerdem befinden fich in diefen Schatzfunden recht oft 
Sdimuckftücke, die nordifcher Herkunft find und in diefem Zu- 
fammenhang gefehen, durch Harken Einfluß der Wikinger erklärt 
werden müffen. Es find dies nach Beltz, Seger u. a. befonders die 
Halsringe, aus geflochtenem Silberdraht gebildet, deren Verfchluß- 
platten oft ein typifch nordifches Ornament, das Wolfszahnmufter 
zeigen. Aus Weftpreußen find hier zu nennen der fchon oben be- 
fprochene und abgebildete Fingerring aus Elbing; dazu kommen 
mehrere filberne Hals- und Armringe aus den Schatzfunden von 
Dombrowo55) (Abb. 1 1  u. 12), von Fifchershütte56) (Abb. 13) und 
Stretzin57) (Abb. 14).

Einige der kartierten Schatzfunde beftehen nur aus ganzen und 
zerhackten Münzen, den meiften Funden ift; jedoch auch zerhackter 
oder ganzer Silberfchmuck beigemifcht. Diefes Hackfilber war das 
gültige Zahlungsmittel, nicht die einzelne Münze. Es wurde mit 
den ebenfalls gefundenen Wagen und Gewichten, wir erwähnten 
diefe fchon oben, abgemeffen.

Aus einer Karte beider Fundgruppen, den Wikingerfunden 
fowie den Hackfilber- und Schatzfunden, wird man alfo, wie eben

ringe beobachtet worden, wohl aber in den außerdem gefundenen Skelettgräbern. 
Die Brandgräber find vielleicht mit einer preußifchen Bevölkerung in Verbindung 
zu bringen (t^ga a. a. O., Oftland-Sdhriften 5, S. 87). Für einen folchen preußi­
fchen Bevölkerungsteil in der Gegend von Danzig erbringt Fr. Lorenz auf Grund 
hiftorifcher Forfdiung neue Anhaltspunkte: Mitt. d. Weftpr. Gefch. Ver. 32 
(r933)> H eft 3: Preußen in Pommerellen, S. 49 ff.

5S) Seger a. a. O. Vgl. auch V ita Auskarii, cap. 38; V ita Rimberti, cap. 
17 , 18, nach Scheel-Paulfen: Quellen zur Frage Schleswig-Haithabu (Kiel 1930), 
N r. 1 1 3 ,  1 14 , 1 1 5,

M) a. a. O.
X X V I . Amtl. Ber. d. Weftpr. Prov. Muf. f. 1905, S. 18/19, Abb. 8, 9 

(Conwentz).
M) X V II I . Amtl. Ber. d. Weftpr. Prov. Muf. f. 1897, S. 56 ff., Abb. 35, 

36, 37 (Conwentz).
37) X X V . Amtl. Ber. d. Weftpr. Prov. Muf. f. i9°4> S. 28 ff . (Conwentz).



ausgeführt, die Hauptverkehrswege der damaligen Zeit ablefen 
können58). Betrachten wir nun daraufhin die Karte:

Von Trufo-Elbing aus ging die große Handelsftraße über den 
Draufenfee nach der Nogath, die damals, im frühen Mittelalter, 
noch der Hauptmündungsarm des Weichfelftromes war59), zur 
Weichfel. Die Karte zeigt diefen Weg, begleitet durch die Fund­
orte: Elbing (Lanzenfpitze und Grabfunde), Hansdorf (Axt), Kühl­
born (Schwert), Baumgarth (Boot), Pofilge (arab. Münze), Brauns- 
walde-Willenberg (arab. Münzen). Es ift weiterhin ficher kein 
Zufall, daß eben füdlidi der Deltafpitze, dort, wo die Ferfe von 
Welten in die Weichfel mündet, wo der Strom am Fuß eines Steil­
ufers fließt, das durch mehrere Burgwälle befeftigt ift, daß dort bei 
Warmhof fo reiche Wikingergräber gefunden werden konnten. Das 
Frauengrab fpricht fogar dafür, daß fefte Anfiedlungen, vielleicht 
fogar auf einem der dortigen Burgwälle anzunehmen find60).

Der reichen Anzahl von Wikingerfunden um Trufo-Elbing 
flehen eine große Menge von Münz- und Schatzfunden aus der Um­
gebung von Danzig gegenüber. Wie um Trufo die Münzfunde61), 
fo fehlen hier um Danzig die eigentlichen Wikingerfunde62). Erft

Von Kurt Langenheim. 2 7 1

58) Schon £ "g a  hat a. a. O. (vergl. Oftland-Schriften 5, S. 62 ff.) auf folche 
Handelswege hingewiefen. Doch fcheut er fich, den klar erkennbaren ftarken 
wikingifch-germanifchen Einfluß, der ein recht bedeutender gewefen ift, gebührend 
hervorzuheben. Es fei hierzu auf die Ueberfetzung und kritifche Herausgabe 
feines Buches in den Oftland-Schriften verwiefen.

Noch eine dritte Denkmälergruppe muß in diefem Zufammenhang erwähnt 
werden, die W all- und Wehranlagen. Einige diefer Burgen werden wohl auch 
von Wikingern befetzt und benutzt worden fein, find vielleicht fogar von ihnen 
errichtet. Doch kann über die Burgwälle und ihre Bedeutung, ob Fluchtburg 
oder Herrenfitz, ob Gauburg (Regierungsfitz) oder Heiligtum, fowie über ihre 
zeitliche und ethnifche Zugehörigkeit folange nichts ausgefagt werden, als bis 
nicht umfangreiche Unterfudiungen in ihnen ftattgefunden haben. Es fcheint uns 
demnach mindeftens verfrüht, wenn I^ g a  bei Behandlung der von ihm aus- 
gefonderten Stammesgruppen die Anzahl der Wehranlagen zur Charakterifierung 
der Stämme heranzieht (fiehe Oftlandfchriften 5, S. 74 ff.). Dazu kommt, daß 
das Burgwallverzeichnis tqgas a. a. O., Bd. II, Beilage 142 — jedenfalls für den 
Bereich der ehemaligen Provinz Weftpreußen — recht unkritifch und ungenau 
ift. Es find nur wenige Anlagen von ihm felber befucht worden. Die meiften 
Angaben find der älteren Literatur entnommen und daher heute unzureichend. 
Die Mehrzahl der Funde aus Burgwällen im Staatlichen Mufeum Danzig find 
Oberflächenfunde oder entflammen unfyftematifchen Stichproben. Es geht daher 
nicht an, geftützt auf diefes unzuverläffige Material, zeitliche Gruppen und 
Typen der Burgwälle auszufcheiden, wie L^ga es unternimmt.

59) Siehe Bertram in: Bertram, La Baume, Kloeppel a. a. O., S. 26 ff .
®°) A u f diefe Zufammenhänge hat fchon M. Ebert a. a. O. mit Nachdruck 

hingewiefen unter Hinweis auf eine Karte der dortigen Burgwälle, T a f. 4a.
fll) Beltz bemerkt a. a. O., es fei eigentümlich, daß die Handelsftadt Trufo 

keinen Niederfchlag in Münzfunden gefunden habe.
a2) Ein bronzener großer Gürtelhaken mit reicher Tierornamentik — ein 

verfchlungener Drache — , den Engel in Z. f. hift. W affenkde. Bd. V I (19 12/14), 
S. 327 ff., als „aus Danzig flammend“  veröffentlicht, ift feiner Herkunft nach fehr
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in neuefter Zeit find bei Ohra-Niederfeld, woher auch ein Silberfund 
flammt, zwei Schiffe vom Wikingertyp gefunden worden63). Worauf 
diefer Unterfchied beruht, ift noch unklar und bedarf noch der 
Klärung. Im Kreife Putzig und in Pommerellen werden Wikinger­
funde dann wieder zahlreich und es find mehrere Grabfunde und 
Ortsnamen zu nennen. Es hat fogar den Anfchein, als ob in der 
Gegend um Oxhöft — an der Stelle des heutigen polnifchen Hafens 
Gdingen — fchon zur Wikingerzeit ein Hafen beftanden hätte, 
vielleicht find die mehrfach gemeldeten Funde von Schiffen in der 
Rhedaniederung und füdlich der Oxhöfter Kämpe fo zu erklären.

In breiten Streifen ziehen beide Fundgattungen — Wikinger­
funde und Schatzfunde — die Weichfel aufwärts. Im Weiten wird 
das Gebiet der Tucheier Heide gemieden. Nach Offen hören die 
Funde — es find faft nur Schatzfunde — bald ganz auf. Hier 
fitzen im alten Pomefanien, im Gegenfatz zu den Slawen auf dem 
weftlichen Weichfelufer und im füdlich gelegenen Kulmerland, die 
Preußen. Ein kultureller Unterfchied macht fich fchon in den 
Schmuckfachen der Silberfunde deutlich bemerkbar. Im Silberfund 
von Londzyn (Kr. Löbau), dem am fpäteften niedergelegten aus 
Weftpreußen, find neben Stücken mit Wolfszahnmufter (Abb. 15) 
auch mehrere filberne Armringe (Abb. 16  u. 17) enthalten, die in 
ihren Muftern mit oftpreußifchen Funden übereinftimmen, fo mit 
einem Silberring aus Marienhof (Kreis Sensburg)64).

Der Brauch, die Silberfchätze als folche zu vergraben, war im 
Preußenlande nicht üblich — es wurde in Oftpreußen nur vereinzelt 
Silberfchmuck in Gräbern gefunden65) — fei es, daß das Gebiet der 
Preußen nicht unter kriegerifchen Zügen zu leiden hatte, weil es 
abfeits der großen Verkehrsftraße der Weichfel lag, fei es, daß hier 
die Sitte des Weihefundes nicht gebräuchlich war.

Etwas reichlicher werden dann die Funde im Kulmerland, wo 
auf den flawifchen Friedhöfen von Kaldus, Grufchno und Gram- 
tfchen reichlich Fundftücke von wikingifchem Charakter vorliegen. 
Auf dem Friedhof von Gramtfchen fcheinen ebenfalls Wikinger 
felbft beftattet zu fein, wie wohl aus dem Fund einer A xt von 
fkandinavifchem Typ, fowie eines Armbandes mit Schlangenköpfen 
gefchloffen werden kann66). Für die Anwefenheit der Wikinger in 
der Gegend von Thorn fpricht dann auch der Baggerfund — nicht

unficher, da nur „in  Danzig erworben“  (Peterfen) und deshalb für die K a r­
tierung nicht zu verwerten ift. E. Peterfen wird das eigenartige Stück im Ipek 
1933 neu befprechen und gut abbilden.

63) Ueber den Silberfund, worin fich auch einige Verfchlußplatten mit 
Wolfzahnmufter befinden, fiehe X X I . Amtl. Ber. d. Weftpr. Prov. Muf. für 
1900, S. 46 ff . (Conwentz). Ueber die Bootfunde ift ein kurzer Bericht von 
La Baume im Nachrichtenblatt f. deutfdbte Vorzeit, Bd. IX , erfchienen.

64) Gaerte a. a. O., Abb. 286 A.
65) Gaerte a. a. O., Abb. 281 ;  Abb. 288. Vgl. auch Beltz a. a. O., S. 19 1 .
66) Siehe L^ga a. a. O., Abb. 299 und Abb. 169.
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Grabfund67) — von Zlotterie: Wikingerfchwert und Wurflanzen- 
fpitze mit Widerhaken (Abb. 19).

Vom Weichfelknie bei Fordon über Bromberg durch die Kreife 
Flatow, Schlochau und durch Hinterpommern bis in die Gegend 
Kolbergs68) zur Oftfee hat dann fcheinbar ein wichtiger Ueberland- 
weg beftanden, auf den auch L^ga aufmerkfam macht69). Diefer 
Weg wird bezeichnet durch die Wikingerfunde von Brahnau 
(Schwert), Dombrowo (Ortband), Pagelkauer Mühle (Grab mit 
Bronzefdiale (Abb. 18) und Schwertreften); die Fortfetzung des 
Weges durch Pommern ift unfchwer aus der Karte und den Liften 
zu erfehen. Im Süden find es nur 3 Wikingerfunde gegenüber 
9 Schatzfunden69a). Von diefen enthalten jedoch der von Dombrowo 
und von Stretzin filberne Halsringe nordifcher Herkunft, über die 
oben fchon geredet wurde. Eine genaue Durchficht der nordpofen- 
fchen Funde diefer Zeitepoche wird vermutlich auch in den Kreifen 
Bromberg und Wirfitz noch Wikingerfunde ergeben70).

Von Kurt Langenhelm..........  2 7 3

67) £<jga a . a . O ., B d . I I ,  A n la g e  i j 7, N r .  53 , fü h rt  Z lo tte r ie  fä lfch lich  als  
G ra b fu n d . D ie  Fun dftücke —  fie fin d  als L e ih g ab e  des S ta a t l. M u fu m s fü r  V o r-  
und Frühgefch ichte in  B e r lin  in  d er W ik in g e ra u sfte llu n g  in D a n z ig - O liv a  gezeig t 
w o rd en  —  zeigen  jedoch W alT erp atin a  un d w erd en  im  B e r lin e r  K a ta lo g  als 
B a g g e rfu n d e  g e fü h rt.

88) B ei K o lb e rg  ift eine H ä u fu n g  d er F u n d e  zu  ve r fp ü re n , d ie w o h l a u f  
einen alten  H a n d e ls p la tz  d o rt h in d eu tet. V e rg l . B e ltz  a . a . O ., S . 18 8 .

69) L g g a  a . a . O ., B d . I I  (O ftla n d -S ch riften  5, S . 8 0 /8 1).
89a) A u ß e r  d iefen  Fu n d en  feien h ier  als K o rre k tu rn a c h tra g  noch ein ige 

F un dftücke aus dem  P ro v in z ia l-M u fe u m  Schneidem ühl e rw ä h n t, d ie a u f  der 
K a r te  le id e r nicht m eh r verze ich n et w erd en  k o n n ten : B r u c h f t ü c k  e i n e s
S c h w e r t o r t b a n d e s  a u s  B r o n z e b l e c h ,  durchbrochene A rb e it . D ie  
R ä n d e r  und d er M itte lfteg  fin d  m it P u n k tk re ife n  v e rz ie rt . M u f. Schneidem ühl 
H . K .  2 9 :3 . G e fu n d en  in d er N ä h e  eines B u rg w a lle s  bei K i e t z ,  K r .  F l a t o w .  
D a s  O rtb a n d  geh ört zu  den T y p e n , d ie a u f  beiden  Seiten  einen ftilifie rten  V o g e l 
in  ausgefchn itten er A rb e it  ze igen . E in  fa ft  gleiches Stück b ild et a b : N e rm a n , 
S k a n d in a v ie n  u. O ftb a ltik u m , S . 9 5 , A b b . 87, aus S a lju fch ik , n ahe des L a d o g a fe e s, 
R u ß la n d . E in e  G u ß fo rm  diefes T y p s  ift in  B irk a  (Schw eden) gefu n d en , fiehe 
N e rm a n  a . a . O ., A b b . 96. (D ie fe  H in w e ife  v e rd a n k e  ich H e rrn  P a u lfe n -K ie l.)  
B r o n z e n e r  S c h l ü f f e l  m it ach tförm igem  R in g  un d za n ge n fö rm igem  B a rt . 
D e r  k le in ere  obere R in g  m it z w e i k le in en  Z a p fe n  oben (O h ren  eines T ie re s)  
un d m it P u n k tk re ife n  v e rz ie r t . D e r  grö ß ere  un tere R in g  m it Strich- u. Sch nitt­
verz ie ru n g en , d ie w o h l auch T ie re  d arfte llen  fo llen . M u f. Schneidem ühl H . K .  
2 9 :3 .  G e fu n d en  in  d er N ä h e  eines B u rg w a lle s  bei K i e t z ,  K r .  F l a t o w .  
B e id e  Stücke gehören  zeitlich  an  d ie W en d e des 10 .  zum  1 1 .  Ja h rh u n d e rt . 
B r u c h f t ü c k  e i n e r  e i f e r n e n  A x t ,  im  Sch aftloch  ausgebrochen, m it h crab - 
gezogen er Schneide ( T y p  w ie  A b b . 3). M u f. Schneidem ühl H . K .  3 1 :9 6 .  G e ­
fu n d en  m it einem  doppelk on ifch en  S p in n w irte l un d ein igen  Scherben beim  M o to r­
p flü g e n  bei S t r e t z i n ,  K r .  S c h l o c h a u  (ob G rä b e rfu n d e ?  V o m  gleichen 
O rt  ein S ilb e r fc h a tz fu n d !) .

70) W eiter  füdlich  im  Pofen fch en  fe i a u f  d ie  fchon bekann ten  F u n d e vo n
L ib a u  un d vo m  G o p lo -S e e  v e rw ie fe n , d ie auch E . P eterfen  a . a . O . a u fz ä h lt  
m it L ite ra tu ra n g a b e . A u ß e r  den vo n  P eterfen  gen ann ten  d rei Fu n d en  aus P o fen , 
w o v o n  das Sch w ert v o n  B ra h n a u  auch m it a u f  u n ferer  K a r te  un d  L ifte  erfcheint, 
fe ien  noch ein ige w e ite re  Fund ftücke aus der L ite ra tu r  gen an n t, d ie  w o h l h ierh er 
geh ö ren : eine F l ü g e l l a n z e n f p i t z e ,  zu f. m it ein er k lein en  fch lanken



Wenn wir fomit auf Grund der archäologifchen Denkmäler die 
Anwefenheit der Wikinger im Weichfelland als ficher beweifen 
konnten, und es fogar möglich war, auf diefe Art Wege des Ver­
kehrs und des Handels aufzuzeigen, fo ließe fich das Bild diefer 
Zeit — des 9., 10. und 1 1 .  Jahrhunderts — noch klarer heraus- 
fchälen, wenn zur Unterftützung der archäologifchen Tatfachen noch 
die hiftorifchen Quellen ausgewertet würden. Vom Reifebericht des 
Wiking Wulfftan wurde oben fchon geredet. Wulfftan hat die 
befchriebene Reife um 890 gemacht. Aus gleicher Zeit haben wir 
über den Often Reifeberichte von arabifchen Kaufleuten71). Im 
10. und 1 1 .  Jahrhundert wiffen wir auf Grund fchriftlicher Ueber- 
lieferung von fchweren Kämpfen zwifchen Pommern und Polen. 
Diefe Berichte nun auf die Frage der Anwefenheit und Herrfchaft 
der Wikinger im Weichfelland durchzuarbeiten, ift jedoch Aufgabe 
der Hiftoriker. Es konnte von uns gezeigt werden, daß der nord- 
germanifche Einfluß ein beträchtlicher war, daß fogar die Wikinger 
an mehreren Stellen im Weichfelgebiet anfällig gewefen find. Diefe 
Nordgermanen find aber, nach allem, was wir von ihnen wiffen, 
ficherlich nicht nur Gäfte und Kaufleute72), fondern, wenigftens zeit­
weife, die Herren im Lande gewefen; und fo möge denn eine Reihe der 
großen Adelsgefchlechter, die dann in den mittelalterlichen Quellen auf­
tauchen, wikingifchen Blutes gewefen fein73). Es ergibt fich daraus, daß

L a n z e n fp itz e  vo n  F ifch ern  18 9 5  in einer a lten  F u rt  (!)  durch d ie W eichfel bei 
O b o r n i k  gefu n d en . (Z . f .  E th n ., B d . 29 ( 18 4 7 )  V e rh . S . 2 1 4  f f .  m it A b b . 
(K ö h le r) .) ; eine e i f e r n e  A x t  m i t  n a c h  u n t e n  a u s l a d e n d e r  
S  ch n e i d e , aus einem  S k e le ttg ra b  m it „e ife rn e m  S ä b e l“  aus W u 1 f  ch (K re is  
Schm iegel). (M an n us, B d . I I I  ( 1 9 1 1 ) ,  S . 298 , N r .  j i  (B lum e).

H e rrn  D r . P eterfen , B re slau , v e rd a n k e  ich H in w e ife  a u f  e in ige W ik in g e r­
fu n d e im  M u feu m  B ro m b erg , d ie  ich als  K o rre k tu rn a c h tra g  a n fü e e : E i f e r n e  
A x t ,  m it la n g  au sgezogen er Schneide. Im  Sch n eid en blatt ein k le in es rundes 
Loch (w ie  d ie A x t  des L ib a u e r  Fu n d es). H a m m e rfö rm ig e r  K n a u f ,  d ü n n er H a ls , 
lg . 1 3 ,5 ,  Sch neid enbreite 9 cm . M u f. B ro m b erg  10 5 9 . G e fu n d en  18 9 2  bei 
B u f c h k o w o ,  K r .  B r o m b e r g .  E i f e r n e  A x t  ( T y p  w ie  A b b . 3), lg . 
1 5 ,5 ,  Sch neiden breite 9 ,3 cm . M u f. B ro m b erg  4 5 5 . G e fu n d en  im  S c h l o ß -  
b e r g  B r o m b e r g .  2 e i f e r n e  A e x t e  m it lan gem  fchm alem  B la tt , die 
eine m it fp itzen  F o rtfä tz e n  feitlich  des Sch aftloches, be ide la n g  18  cm . M u f. 
B ro m b erg  12 5 9 a — b. G efu n d en  18 9 3  beim  B a g g e r n  in der  N e t z e ,  zu f. 
m it einer eifern en  S ch w ertk lin ge  u. e in er d ritten  e if. A x t  (beide verfdhollen) bei 
C z a r n i k a u .  R e fte  e iner b r o n z e n e n  W a g f c h a l e ,  verb eu ltes B oden - 
ftück eines B ro n z eg e fäß e s, k le in e  ein fach e B r o n z e f c h n a l l e .  M u f. B ro m ­
berg 20 6 5 . Z u f . ge fu nd en  bei L a t k o w o ,  K r .  H o h e n f a l z a .

71) Q u ellen  z . d t. V o lk s k d e . hrsg. v . G . v . G e ra m b  u. L . M ak en fen , H . 1 
(B erlin  19 2 7 ) . A ra b . B er. v . G e fan d te n  an  germ . F ü rften h ö fen  aus dem  9. u. 
10 . Ja h rh u n d e rt . (Ins D eutfche ü b ertragen  und m it Fuß n oten  verfeh en  vo n  
G e o rg  Ja c o b .)

72) W ie  es J ^ g a  am  a. a . O . gern e h in fte llen  m öchte.
7S) D a  m ir  an d ere  Sch riften  augenblick lich  n icht z u g ä n g ig  fin d , fe i v e rw ie fe a  

a u f  O ftla n d -F o rfch u n g en , H . 2 :  D ie  neuere G efch ich tsforfch u n g über d ie p o lit i­
fchen B ezieh u ngen  W eftpom m ern s zu P o len  im  Z e ita lte r  K a i fe r  O tto  des G roß en  
(D a n z ig , 19 3 2 )  vo n  E . R a n d t , A n m . 1 2  un d  14 , A n m . 35  u. 37 , w o  A rb eiten  
über d ie fe  F ra g e n  befprochen un d z it ie rt  w erd en .



fchon lange vor dem Beginn der fog. Regermanifation, die befonders 
ftark mit Ankunft des Deutfchen Ordens einfetzte, hier im Weichfel­
land befles germanifches Blut anfällig war, und zwar zu einer Zeit, 
in der man bisher eine rein flawifche bzw. baltifch-preußifche Epoche 
für Oftdeutfchland fah.

Von Kurt Langenheim. 2^5

Lifte der Wikingerfunde aus dem Bereich der ehemaligen 
Provinz Weftpreußen./4)

i .  A Lankewitz
(Lcjtowice)

Putzig
(Pow.
morski)

Grabfunde 
(2 rechteckige 
Hügelgräber, 
darin 15 ein­
zelne Stein­
fetzungen)

fehl. Bronzefchale, 
eif. Feuerfchläger, 
eif. Mefler mit brze 
Befchlägen der Le- 
derfcheide. 2 eif. 
Sporen mit langem 
Dorn, mit verz. Sil­
berblech belegt. 
Leder, Gewebe, 
Holzrefte

Dzger. Sitz Ber. 
1874 Ju li 9 
Liffauer, Denkm. 
S. 160 Nachr. Bl. f. 
dt. Vorzeit III 
(1927) S. 84 
(La Baume) L^ga: 
Kultura Pomorza, 
Beilage 1 5 7 ^ .7 6 .  
Abb. i i i

Staatl. Muf. 
Danzig 
(Abb. 8)

2. A Amalienfelde
(Stefanowo)

Grabfunde
(Flachgräber)

Skelettrefte, Refte 
der Kleidung aus 
Leinen und Wolle, 
Brudhftücke einer 
Bronzefchale, da­
rin HafelnüfTe. 
Bronzefchnalle, 
ohne Dorn (Typ 
wie: Peterfen, Sitz. 
Ber. Dorpat 19 31 
S. 66 Abb. 1). 
Lederfcheide und 
Bronzebefchlag 
eineskl.eif. Meflers. 
Eif. Meffer, eiferne 
Axt, Sargnägel mit 
Holzreften

Dzger. Sitz. Ber. 
1882 Nov. 1 
Liffauer, Denkm. 
S. 160. Nachr. Bl. f. 
dt. Vorzeit III 
(1927) S. 84 
(La Baume) I^ga 
a.a.O . Beilage 157 
N r. 77

Staatl. Muf. 
Danzig

3 1

1

Oxhöft
(Oksywie)

Einzelfunde
(Grab?)

BronzenesSchwert-
ortband

Wiadomosci 
numizmatyczne- 
archeol. 1 — 12 
(1927), Sdr. S. 2 
Abb. 2 (Koftr- 
zewski).
L^ga a. a. O. 
Beilage 159 N r. 20 
Abb. 297

Gr. Poln.
Muf.
Pofen

4- i , Rahmel Neuftadt
(Pow.
wejhe-
rowski)

Moorfund Bootrefte, goldene 
Armspange

Z. f. Ethn. Verh. 
1880 S. 286 
1896 S. 333 
(Treichel)

verfchollen
(nidht
bewahrt)

*■> 1 Kielau » Moorfund Bootrefte Treichel a. a. O. n. bewahrt

74) Zeichenerklärung auf der Karte Abb. 7 .
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6 . A Pentkowitz
(P^tkowice)

Neuftadt
(Pow.
wejhe-
rowski

Grabfund 
(Skelett in 
Hügel (recht­
eckig?)

bronzenes Gewicht 
mit Eifenkern, 
brze. Meffer- 
fcheidenbefchläge, 
Feuerfchläger, 
Schleifftein

X V I Amtl. Ber. d. 
W eftpr. Prov. M uf. 
f. 1895 S. 44 
L^ga a. a. O. 
Beilage 157  N r. 73

Staatl.Muf. 
Danzig

7 1 Belauf
Sagorfdi
Oberförfterei
Gnewau

” Depotfund 
unter einem 
Buchen- 
ftubben

1 eiferne Axt mit 4 
anderen, 1 Lanzen­
fpitze und 1 zerbr. 
Sichel

(Typ wie Abb. 3) Staatl. Muf. 
Danzig

8 - k Förfterei
Grünhof

(Unieradze)

Karthaus
(Pow.
kartuski)

Grabfund
(Hügelgrab)

im Hügel 2 Ske­
lette, dabei je 2 =  4 
Sporen z. Teil mit 
Silberblech belegt. 
Bronzene Ringe u. 
Gürtelzwinge, eif. 
Meiler mit bron­
zenen Scheiden- 
befchlägen

Przeglad arche- 
ologiczny III, 3 
( 19 2 7 )5 .2 2 4 ^ .2 0  
(Koftrzewski)
L^ga a a. O. 
Beilage 157 Nr. 64, 
159, Nr. 18.
Abb. 320

Gr. Poln.
Muf.
Pofen

9. 1 y w Ohra-
Niederfeld

Stadtkreis
Danzig

Moor- bezw. 
Niederungs­
fund

Refte von 2 Lang- 
fchiffen ausEichen- 
holz, Klinkerbau 
mit Holznägeln

Nchr. Bl. f dt. 
Vorzt. IX. (1933) 
S. 106 (La Baume)

Staatl. Muf.
Danzig-
Oliva

ic . A Prauft Danziger
Höhe

Grabfund 
(Brandgräber 
und Skelett­
gräber) (fiehe 
Anm. 52 a)

Ringfibel X X X . Amtl. Ber. d. 
W eftpr.Prov. Muf. 
f. 1909 S. 37. f. 
1 9 1 3 — 15 S. 25 
L^ga a. a. O. 
Beilage 157  Nr. 82 
Abb. 255

Staatl. Muf. 
Danzig

n  | Am
Krangenfee

Berent
(Pow.
kosci-
erski)

Einzelfund eiferne Axt {Typ wie Abb. 3) Waffen- 
fammlung 
Schloß Ma­
rienburg

12. A A Warmhof
(Ciepte)

Marien­
werder

(Pow.
gniewski)

Grabfunde
(Flachgräber)

auf flawifchen 
Sklettgräberfried- 
hof, 2 Wikinger­
gräber.
M ä n n e rg ra b : 
Schwert, Lanzen­
fpitze, Steigbügel, 
Trenfe, Lederbe- 
fchläge, Bruchftck. 
einer Wage und 
Gewichte. 
F r a u e n g r a b :  
Perlen, Silber­
münze, Silber- 
fchmuck

X XI. Amtl. Ber. d. 
Weftpr.Prov. Muf. 
f. 1900 S. 48 Z . f. 
hift. Waffenkunde. 
IV S. 1 18  ff.(Engel) 
Volk und Raffe I 
( 1926)Heft 1 und 2 
mitTafel und Abb. 
(La Baume)
Ltjga a. a. O. 
Beilage 157  Nr. 61 
mit Abb.

Staatl. Muf.
Danzig
(Abb.
9 und 10)
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1 3 II Burg
Tolkemita

Elbing Einzelfunde 
(Siedlungs­
funde ) gef. im 
Wallfchnitt

Eil. Axt, Bruchftck. 
eines bronz. Arm­
bandes

Mannuf. Erg.-Bd. 
VIII (19 3 1) S. 55 
ff. (Ehrlich)

Städt. Muf. 
Elbing 
(Abb. 3) 
(Abb. 4)

14 .1 Im Elbingfluß - Baggerfund Eif. Lanzenfpitze —
(Abb. 2)

i j - A Elbinger
Vorftädte

Elbing Grabfunde
(Brandgräber)

Silberring mit 
Flechtarb., Bruch- 
ftücke einer W aage, 
bronzeneBefchlag- 
ftücke

Mannuf. Bd.XXIV
(1932) s.
Abb. i j , 16 
(Ehrlich)

Städt. Muf. 
Elbing 
(Abb. 1)

16. | Hansdorf 
(a. Diaufenfee)

- Einzelfunde Eiferne Axt XVIII. Amtl. Ber. 
d.Wpr. Prov. Muf. 
f. 1897 S. 63

Staatl. Muf. 
Danzig 
(Abb. 6)

*7  1 bei Kühlborn Marien­
burg

Baggerfund 
aus der Sorge

Schwert Z. f. hift. Waffen­
kunde V  (1909/11) 
S. 12  ff. Abb. 1 
(Engel)

Waffen- 
fammlung 
Schloß Ma­
rienburg 
(Abb. j)

i 9. i , Baumgarth Stuhm Moorfund Boot, Eichenplank. 
Klinkerbau mit eif. 
Nieten. Maft

Anlage zum XVI. 
Amtl. Ber.d.W pr. 
Prov. Muf. f. 1895 
(Conwentz), derf. 
Bl. f. dt. Vorge- 
fchichte 1-1.2(1925:) 
S. 1 ff. H  j  (1927) 
S. 1 1  ff. (Reitan)

Staatl. Muf. 
Danzig

T9 ‘ 1 Chriltburg * Einzelfund 
(Siedlungs­
fund) vom 
Burgwall?)

EiferneAxt,eii’erne
Steigbügel

Staatl. Muf. 
Danzig

20. | Menthen ' » Einzelfund 
(in Nähe 
preuß. 
Siedlung)

Eiferne Axt Nachrbl. f. dt.Vor- 
zeitVIII(i932)S.2i 
(Ehrlich) IX  (1933) 
S. 70 (Ehrlich)

Heimat- 
Muf. Wpr. 
Marien­
werder

21 | Graudenz
(Grudziadz)

Graudenz
(Pow.
grudz-
ziadzki)

Einzelfund Lanzenfpitze mit 
Taufchierung auf 
dem Blatt

£^ga a. a. O. 
Beilage 159 Nr. 1 j 
Abb. 305

Muf.
Graudenz

2* 1 LelTen
(Lafin)

• Einzelfund Bronzene Waage 
ohne Waagfchalen

L§ga a. a. O. Bd.i 
S. 407. Abb. 424

-

23-1 Rehden
(Radzyn)

Siedlungsfund Bronzene Waage, 
eiferne Axt mit 
heruntergez. 
Schneide

L^ga a. a. O. 
Bd. 1 S. 407

Staatl. Muf. 
f. Vor- 
Frühgefch. 
Berlin
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24 . A Kaldus
(Kaldus)

Kulm
(Pow.
chet-
minski)

Skelett­
gräberfunde

auf dem großen 
flawifchen Skelett­
gräber - Friedhof: 
Schnallen,(T yp wie 
Peterfen a. a. O. 
S. 66 Abb. 1) Be- 
fchläge mit Tier­
ornament, Schnalle 
m. Wolfzahnorna­
ment,reich verziert 
2 kleine bronzene 
Gewichte

L^ga a. a. O.
Abb. 263 
Abb. 170 
Abb. 267 
(fehr ungenau) 
derf. a. a. O. Bd. 1 
S. 407

Staatl. Muf. 
Danzig u. 
Privat­
sammlung

* 5-1 Belno Schwetz
(Pow.
fwiecki)

Einzelfund Flügellanzenfpitze Wegner: Kultur- 
gefchichte des 
Kreifes Schwetz 
(i87 i)S .j6 A b b .30  
Mitt. d. Weftpr. 
Gefch. Ver. 32 
(i933)FI.2 m.Abb. 
(Langenheim)

verfchollen

26. A Grufdbno
(Gruczno)

Skelettgräber auf dem flawifchen 
Skelettgräberf rie d- 
hof: Bronzefchale 
(Typ wie Peterfen 
a.a.O.S.66 A bb.i)

L§ga a. a. O. 
Abb. 26$

Staatl. Muf. 
f. Vor- u. 
Frühgefch. 
Berlin

27. A Gramtfchen
(Gr^bocin)

Thorn
(Pow.
torunski)

Skelettgräber Eiferne Axt mit 
heruntergezogen. 
Schneide, bronzen. 
Armband mit 
Schlangenköpfen

Ii§ga a. a. O. Bd. II 
Beilage 157  
Nr. 52 Abb. 299, 
169

Muf.
Thorn

2 * .| Zlotterie
(Ziotorja)

” Baggerfund Eifernes Schwert u. 
W urf lanzenf pitze

£^ga a. a. O- Bd. II 
(irrtüml. a. G rb fd J 
Beilage 1 5 7 ^ . 5 3  
Abb. 293, 307

Staatl. Muf. 
f. Vor- u. 
Frühg. Bln. 
(Abb. 19)

29 . | Dombrowo
(ü^browo)

Flatow
(Pow.
chojnicki)

Einzelfund
(Moorfund?)

Bronzen. Schwert­
ortband

Wiadomowsci 
numizmatyczne 
archeol. 1 — 12 
(1927), Sdr. S. 2, 
Abb. 1
(Koftrzewski) 
i^ ga  a. a. O.
Abb. 298

Privat­
besitz 
Nachb. 
Poln. Muf. 
Pofen

30. A Pagelkauer-
mühle

Schlochau Skelettgrab Bronzeschale mit 
Ornament, Refte 
ein. eif. Schwertes

X X X IV /X X X V I 
Amtl. Ber. d. Wpr. 
Prov. Muf. f. 
19 13/15  S. 23 
(Kumm)
Nachr. d.dt.Anthr. 
Gef. HI (1928)
S. 61 ff. Abb. 2, 3 
(La Baume)

Staatl. Muf. 
Danzig 
(Abb. 18)



Offcpreußen.
(Für die oftpreußifchen Funde, die auf der beigegebenen Karte verzeichnet find, 
fei auf die Lifte mit Literaturnachweifen von E. Peterfen im Mannus, Bd. 25, 
1933, S. 154, verwiefen. Audi C. Engel bringt diefe Funde auf feiner Karte im 

Congr. sek. Arch. Balt. R iga 1930.)
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31 - 1 Sankau Kr. Braunsberg Schwert

3 Frauenburg „ Segelboot

33-1 Awecken Kr. Pr. Holland

Pofen.

„U lfberth“ -Schwert

34-1 Brahnau
( ? )

Kr. Bromberg 
(Pow. bydgoski)

Baggerfund — Schwert — 2 . f. hift. 
Waffenkde., Bd. V  (1909/11), S. 14/15, 
Abb. 16 (Engel). Mannus, Bd. X X I  
(1929), S. 308 (KofTinna)

Pommern.
(Für die Wikingerfunde aus Pommern fei ebenfalls auf die Lifte und Literatur- 
nachweife bei Peterfen a. a. O. verwiefen. Eine Karte der Wikingerfunde und 
wendifchen Schatzfunde, allerdings ohne Lifte, gibt Kunkel in: Pommerfche 

Heimatpflege I II , H . 3, S. 81 ff.)

35- i Charbrow Kr. Lauenburg Boot

3 6 . ^ Lebafelde » Boot

37-1 Zizow Kr. Schlawe Knochenkamm.

38. A Sydow bei Pollnow „ Schwert

39-1 Laafen Kr. Köslin Faltftuhlknauf (bei Peterfen noch irr­
tümlich 2 anow, K r. Sdilawe)

40. A Mühlenkamp Kr. Bublitz Schwert

41. | Altenwalde Kr. Neuftettin Schwert

42. A Techlipp Kr. Rummelsburg Schwert75)

75)D as Schwert befindet fich in der Waffenfammlung der Marienburg, 
Weftpr. Es ift zweifchneidig, im ganzen 87 cm lang, wovon etwa 8 auf den 
G riff entfallen. Der Anfatz zur Klinge ift fchlecht erhalten, es fehlt die Parier- 
ftange. Der Knauf ift dreifeitig, die einzelnen Flächen find fpitzoval; er ift 
5 cm lang und 2 cm hoch. Die Klingenbreite ift nicht genau anzugeben, da 
die Schneiden ftark zerftört find, fie hat wohl oben über 5 cm betragen. In 
der Mitte erkennt man auf beiden Seiten eine flache Furche. Nach einer Notiz 
1882 gefunden in Techlipp. „Das Grab w ar von Steinen gewölbt und führte 
ein aus großen Steinen gebildeter Gang in das Innere des Grabes. Eine Krone 
aus Eifen [?], die bei der Berührung mit der Luft zerfiel, lag bei diefem Schwert."

Das Schwert ift wohl ans Ende des 1 1 .  oder in den Beginn des 12 . Jah r­
hunderts zu datieren. Die Aufnahme in die Lifte und Karte erfolgt wegen der 
Ftmdnachrtcht, daß es einem Grabe entftammt.



Lifte der Hackfilber- und Schatzfunde aus dem Bereich 
der ehemaligen Provinz Weftpreußen.

(Es find in diefer Lifte außer den größeren Schatzfunden auch die Fundorte 
einzeln gefundener Münzen und Schmuckftücke verzeichnet worden. Für die 
Literaturnachweife vergl. Beltz: Balt. Studien, N . F. Bd. X X I X , S. 198, fowie 

L?ga a. a. O., Bd. II, Beilage 145, N r. 7 1 ff.)
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+  I. Slawofchin, 
( ? )

Kr. Putzig 
(Pow. morski)

Schmuck

+  2- Putzig
(Puck)

» Schmuck u. Münzen: arab., dt. (Ottonen), 
wend.

+  3- Pierwofchin
(Pierwoszyn)

Schmuck u. Münzen: dt., dän., angelf.

•  4 . Neuftadt
(Wejherowo)

Kr. Neuftadt 
(Pow. wejherowski)

1 arab. Goldmünze (Amtl. Ber. 1897, 
S. 60)

4 - f. Klein Katz 
(Kack Maty) (jetzt Pow. morski)

Schmuck

+  6. Zoppot
(jetzt Stadtkr. Zoppot)

Münzen: arab. (905— 952)

+  7- Bielawy Kr. Karthaus 
Pow. kartuski)

Münzen: röm., arab. (925), dt., wend., 
angelf., böhm. — (um 1040)

+  8. Fifchershütte 
(Fiscerowa Huta)

» Hackfilber, Schmuck, Münzen: dt., dän., 
wend., angelf., arab. — (nach 1024)

+  9 . Marienfee
(jetzt Kr. Danzig. Höhe)

Schmuck, Münzen: dt., angelf.

- f  10. Oliva Kr. Danziger Höhe Münzen: arab. (bis 807/08)

+  1 1 . Wonneberg ■ Schmuck, Münzen: wend., dt., angelf., 
dän., böhm., ung., röm., arab. — 
3-/4., 1 1 .  Jahrhdt.)

+  12. Ohra Hackfilber, Schmuck, Münzen: dt., wend., 
böhm., ung., angelf., dän., arab. — 
(3-/4., 1 1 .  Jahrhdt.)

+  i 3 . St. Albrecht Münzen: arab. (808— 941), byzant. (969 
b. 975), (2 Funde?)

+  i 4 . Gifchkau Münzen: dt. (Ottonen), wend.

+  15- Kahlbude Schmuck, Münzen: arab., dt. (Ottonen)

-F 16 . Meifterswalde - Münzen: dt. (Ottonen), wend., angelf., 
fränk., dän., böhm. — (vor, 1000)

+  17- Schönwarling - Schmuck, Münzen: dt., angelf., wend. 
(etwa 1020)

+  18. Hagelsberg Stadtkreis Danzig Münzen: dt. (Ottonen), arab.

+  19- Hinter dem Gericht » Münzen: arab.

•  20. Berent
(Koscierzyna)

Kr. Berent • 
(Pow. kofeierski)

1 dt. Silbermünze (Amtl. Bet'. 1900, S. 48)
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+  2 1. Hornikau
(Horniki)

Kr. Berent 
(Pow. kofcierski)

Schmuck, Münzen: dt., wend., dän., 
angelf., böhm., ung., arab. — (um 
1 1 50 n. poln. Brakt.)

•  22. Pr. Stargard 
(Starogard)

Kr. Pr. Stargard 
(Pow. ftarogardzki)

1 angelf. Silbermünze (Ethelreth II)

+  23. Münfterwalde
(Opalenie)

Kr. Marienwerder 
(Pow. gniewski)

Schmuck, viele Münzen: arab. — (10. Jh.)

+  24. Kopitkowo
(Kopytkowo)

- Münzen: dt., wend., böhm., dän., angelf., 
arab. — (um 1010)

•  25. Czerfk
(Czerfk)

Kr. Konitz 
(Pow. chojnicki)

1 geflochtener filb- Halsring (i^ga a. a. 
O., Bd. II, Beilage 52 u. 158)

-j- 26 . Stretzin Kr. Schlochau Schmuck, Hackfilber, Münzen: dt., wend., 
böhm., angelf., dän., byzant. — (um 
1060)

26 a. Gertzberg Kr. Schlochau Hackfilber: wenig Schmuck (Silberdraht, 
Stücke von Verfchlußplatten von Hals­
ringen) arab. Münzen (9 . und 10. Jahrhdt), 
gefd. 1929, Muf. Schneidemühl76)

26b. Plötzig Kr. Flatow Schmuck: Armfpange aus geflochtenem 
Silberdraht, teils auch mafliv, verziert. 
Bruchftücke einer zweiten folchen Spange, 
mehrere Ohrringe, mehrere kleine recht­
eckige Silberplatten. Hackfilber; 3 rohe 
Silberftangen (Barren). Münzen: flav-, 
wend-, engl., fränk. und „ftädtifche” ; 
gefunden i8yo. Verfdhollen?76)

+  27. Dombrowo
(Dabrowa)

Kr. Flatow 
(Pow. f^polenski)

Schmuck, Hackfilber, Münzen: dt., wend., 
böhm., angelf., byzant. — (um 1050)

+  28. Seemark
(Zakrewko

» Münzen: dt., ung., böhm., dän., angelf., 
arab. — (um io jo )

+  29- Steegen Kr. Danziger Niederung Münzen: arab. (724/813)

+  30- Umgebung Elbing Kr. Elbing Münzen: wend.

+  3 *- Neuteichsdorf 
bei Neuteich

Kr. Marienburg 
(jetzt Kr. Gr. Werder)

Münzen: röm., arab. (Lettau, Heimat­
buch Neuteich 1929, S. 18)

76) Die Funde 26 a und b lind mir erft nach Fertigstellung der Karte bekannt 
geworden und als Korrekturnachtrag eingefügt. — Zur Ges ch. und näheren Befchreibung 
des Plötziger Fundes vgl. N . Preuß. Prov. Blatt. 1 1 ,  i 8<i , S. 318  ff. (Rektor Flothow, 
Zempelburg). Die Münzbeftimmung ist einem Gutachten des Generaldirektors der 
kgl. Mufeen, Berlin, entnommen, (a. a. O.) Von Berlin aus hat man den Reft des 
anfcheinend reichen Fundes, der fofort zerfteut wurde, ankaufan wollen; doch fdbeint 
er nicht dorthin gelangt zu fein. Da LifTauer, Prähift. Denkmäler, den Fund nicht 
anführt, ift er bisher unbekannt geblieben! — Beide Fundorte, im Weften der Provinz 
gelegen, find wichtige Punkte auf dem Ueberlandweg zwifchen pommerfcher Küfte 
und dem Weichfel-Knie bei Fordon.
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•  32. Pofilge Kr. Stuhm 1 arab. Silbermünze (801) (Anlage z. 
Amtl. Ber. 1895, S. 61)

+  33- Braunswalde-
Willenberg

» Münzen: dt., arab. (gold.?)

+  34- Mofgau Kr. Rofenberg Münzen: dt., wend., böhm., norw., 
angelf., arab. — (um 1010/20)

+  3S- Bifchofswerder Schmuck

+  36- Ufch
(UW )

Kr. Kulm 
(Pow. chelminski)

Schmuck, Münzen: dt., böhm., wend., 
arab., byzant. — (960/80)

37- Kaldus
(Kaldus)

- Schmuck, einzelne Münzen: darunter 
1 angelf. (Grabfunde)

+  38. Birglau
(Bierzglowo)

Kr. Thorn 
(Pow. torunski)

Schmuck, Münzen: dt., wend., böhm., 
angelf., arab. — (nach 1024)

+  39 . Schönfee
(Kowalewo)

Kr. Briefen 
(Pow. wabrzewski)

Münzen: arab. (896/954)

+  4°- Kgl. Neudorf 
(Mgowo)

Schmuck, Hackfilber, Münzen: dt., wend., 
böhm., ung., angelf., dän., arab., byzant. 
— (um 1040)

- f  4°-a Londzyn
(Lazyn)

Kr. Löbau 
(jetzt Pow. wabrzewski)

Schmuck, Münzen: dt., wend., böhm., 
ung., dän., angelf., arab. — (nach 1x40)

Hackfilber- und Schatzfunde aus den Nachbar gebieten.
Oftpreußen.

+  4 i. Braunsberg Kr. Braunsberg Münzen: arab. (7 5 1— 816)

■+•42. Storchneft Kr. Pr. Holland Münzen: arab. (8.— 9. Jahrhdt.)

+  43- Saalfeld Kr. Mohrungen Münzen: arab.

+  43-* Soldau Kr. Neidenburg Münzen: dt., böhm., angelf. —  (nach 
1050), (ftaatl. M uf. Danzig —  noch 
unveröffentlicht)

Polen.
(Nachweife liehe ä^ga a. a. O., Bd. II, Beilage 144, N r. 72— 74, und Beltz

a. a. O., S. 193 ff.)

+  44- Bromberg
(Bydgoszcz)

Kr. Bromberg 
(Pow. bydgoski)

Schmuck, Münzen: dt., arab. (um 1000)

+  45- Paradies
(Paradyz)

Hackfilber, Münzen: dt., wend., böhm., 
ung. (nach 1060)

+  46* Nieciszewo
(Nieciszewo)

» Schmück, Münzen: dt., wend., angelf.

+  4  7. Grenzdorf
(Gliszcz)

Kr. Wirfitz 
i jetzt Pow. bydgoski)

Münzen (um 1000)

+  48. Runo wo 
(Runowo)

- Hackfilber, Schmuck, Münzen: dt., ung., 
böhm., angelf., dän., arab., röm.

4 - 49. Dreidorf
(Dzwierzchno)

■» Schmuck



Von Kurt Langenheim.

Pommern.
(Nachweife flehe Beltz a. a. O ., S. 182 ff., und Petzfeh: M itt. a. d. Sammlg. 

vorgefch. Altert, d. Univerf. Greiswald, H e ft j  (1931)» S. 1 ff.)

+  50. Birkow Kr. Stolp

+  51* Malzkow »
+  J2- Lupow

+  53- Stolp
+  54 - Zezenow

+  55- Bütow Kr. Bütow
+  56. Franzen Kr. Schlawe

+- 57* Notzkow
+  58. Panknin
+  J9 - 
+  60.

Rügenwalde
Ploetzig Kr. Rummelsburg Inhalt und Befchreibung der Funde bei

+  61. A n  der pommerfch- 
weftpreuß. Grenze

N Petzfeh, a. a. O .

“I-  62. Rummelsburg »
+  63. Guft Kr. Bublitz
4" 64. Kurow

Kr. Belgard+  6s. Belgard
-j- 66. Denzin »
4 - 67. Polzin
+  68. Groß Poplow
+  69. Moffin Kr. Neuftettin

+  7°- Baerwalde
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Berichte aus dem Stadtarchiv Elbing. 
4.

A r c h i v a l i e n v e r l u s t e .

„Es ift aber kaum begreiflich, auch durch den Rathausbrand von 1777 
keineswegs erklärt, wie leichtfertig man in früheren Zeiten mit den wertvollften 
Archivalien umging, und in welchem Umfange es Privatleuten gelang, folche 
Dinge in ihren Befitz zu bringen. Dabei rühmen fie fich dann noch, fie wollen 
die Sachen retten! Glücklicher Weife kehren diefelben nach mancherlei Aben­
teuern und Gefahren denn doch öfters — wenn auch nicht immer — endlidi
an den Ort zurück, wo fie hin gehören.“  So fchrieb M ax Toeppen fchon in
feiner 1893 erfchienenen Abhandlung über „D ie Elbinger Gefdiichtsfchreiber und 
Gefchichtsforfeher“  bei der Befprechung von Johann Jakob Convent und der 
von ihm geftifteten „Conventshalle“  1). Der Rathausbrand von 1777 muß trotz 
Toeppens Hinweis auf andere Urfachen immer wieder herhalten, wenn man die 
fchweren Verlufte des Elbinger Stadtarchivs erklären will. Wie aber die E r­
werbungen von Convent zeigen — die ältefte deutfehe Handfchrift des Lübifchen 
Rechts, aus den Jahren 1263— 67, die preußifche Bundesurkunde von 1440, das 
Wiefenbuch von 14 21 mit den älteften Miniaturen weltlichen Inhalts in A lt­
preußen und andere wertvolle Stücke — , haben die Retter vielleicht mehr,
jedenfalls mit mehr Sachverftändnis veruntreut, als die Flammen zerftört haben. 
Es läßt fich nachweifen, daß der alte R at der Stadtrepublik Elbing für fein 
Archiv, die Burg feiner Rechte, pfleglich geforgt hat; als aber bei der Wieder­
vereinigung Altpreußens 1772 Elbing eine preußifche Immediatftadt wurde, die 
alte Verfaffung fiel, die alten Rechte größtenteils entwertet wurden, ja wohl 
ganz wertlos erfchienen, als weiter durch den Rathausbrand von 1777 und die 
Bemühungen der „Retter“  die alte Ordnung zerftört und viel verloren war, da 
ift beim neuen Magiftrat anfdieinend eine ziemliche Gleichgültigkeit gegen fein 
altes Archiv eingeriffen, wenn es audi an Bemühungen um eine Neuordnung 
nicht gefehlt hat2). A u f die Spuren diefer Vernachläffigung ftößt man allent­
halben. So ift z. B. die Ratsmatrikel von 1560 ab erhalten; von dem Bande 
vorher, dem „memoriale Dominorum Consulum in Elbingo“ , ift nur noch der 
gut erhaltene Einband aus dem Anfang des 15 . Jahrhunderts da: ein fchöner 
hellroter Lederband mit großem Rehlederumfchlag, Befdhlägen, Schließen und 
aufgenageltem Schildchen, der koftbare Inhalt aber ift unverkennbar heraus- 
gefchnitten. Im einzelnen find diefe Verlufte fchwer zu verfolgen; vor allem 
nicht feftzuftellen, was beim Brande und was noch nachher unterging oder ent­
wendet wurde. Midiael Gottlieb Fuchs fchrieb darüber rund 40 Jahre nach dem 
Brande: „U nd vieles ift davon feit der Zeit in den vielen Jahren durch Liebhaber 
der vaterländifchen Gefchichte, die nodi einen Wert auf diefe Schriften fetzten, 
da die meiften Mitglieder des Magiftrats in den erften Jahren unter preußifcher 
Regierung ihn verkannten, entwendet worden, um ihre Sammlungen damit zu 
bereichern“ 3). Die unzureichende Verwaltung des Stadtarchivs hat bis zur

*) Zeitfchr. d. Weftpr. Gefch.-Ver., X X X I I ,  Danzig 1893, S. 183.
2) Darüber hat bereits berichtet Leopold Neubaur in den „Deutfchen

Gefchichtsblättern“  V III , 1907, S. 249 ff.
3) Midiael Gottlieb Fuchs: Befchreibung der Stadt Elbing und ihres Ge­

bietes. I, Elbing 1818,  S. 181  f.
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Reorganifation von 1927 dazu geführt, daß Benutzer ohne Aufficht an die 
Beftände herangelaften wurden.

Genauer verfolgen laßen fich eine Reihe Verlufte, die ohne Verfchulden 
der Stadtverwaltung durch den Staat verurfacht worden find. Bei der V er­
folgung des ftädtifchen Kadukrechts gegenüber den gleichen Anfprüchen des 
Fiskus mußte der Magiftrat auf Verfügung der K gl. Weftpr. Kriegs- und 
Domänenkammer zu Marienwerder vom 3 1 . Auguft 1799 das Privileg von 
König Wladislaus IV . vom 3. Januar 1640 einreichen, in dem diefer der Stadt 
ihr althergebrachtes Recht auf herrenlofe Güter und erblofe NachläfTe beftätigte. 
Am 18. September wurde die Urkunde überfandt; nach einem Refkript vom 
8. November ift fie auch in Marienwerder richtig eingegangen. In derfelben 
Angelegenheit mußte der Magiftrat unter anderem auf eine Verfügung vom 
16. Januar 1800 noch das Hauptprivileg König Cafimirs für Elbing vom 
24. Auguft 1457 einreichen, das am i j .  Februar abgefandt wurde. Beide U r­
kunden hat die Stadt nie zurückerhalten4). Schon der Verluft der Urkunde von 
1640 durch die Staatsauffichtsbehörde ift zu bedauern; mit dem Hauptprivileg 
von 1457 aber, das ftaatsrechtlich die Grundlage des Verhältniffes zwifchen 
Elbing und dem König von Polen als Herzog von Preußen gebildet hat, ift eine 
der w ich tigen  Urkunden des Staatsarchivs verloren. Ja , nächft der erften Stadt- 
rechtsverleihung von 1246 muß fie als die hiftorifch bedeutendfte gewertet werden. 
Daß der Rechtsinhalt diefer Originalurkunden durch Transfumpte und Beftätigungs- 
urkunden erfetzt und gefiebert ift, mindert nicht die Größe der archivifchen Ein­
buße. Die Stadt ift nicht untätig gewefen, ihr Gut wiederzuerlangen. Nach 
einem Refkript des Minifters des Innern und der Polizei von Rochow vom 
29. Dezember 1838 und dem beigefügten Bericht des Geheimen Archivars H of rat 
Riedel vom 17. Dezember 1838 find die Originale beider Urkunden im Jahre 
1801 beim Generaldirektorium eingereicht worden, aber nicht mehr auffindbar 
gewefen5). Neue Nachforfchungen des Stadtarchivs bei den Staatsarchiven in 
Danzig und Königsberg und dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin in den Jahren 
1928 und 1929 find leider auch ohne Erfolg geblieben0).

Einen anderen Archivalienverluft brachte die preußifche Gewerbepolitik. 
Während man die Mißbrauche im Zunftwefen in den preußifchen Staaten im 
Anfchluß an die Regelung im Reiche von 17 3 1  durch die Handwerksordnung 
von 1733 befeitigt hatte, beftanden in Preußen kgl. polnifchen Anteils noch die 
bekannten, aus den mittelalterlichen Zunftordnungen allmählich erwachfenen 
Mißftände. Friedrich d. Gr. erließ dagegen die Generalhandwerksordnung für 
Weftpreußen vom 24. Januar 1774, auf deren Grundlage die einzelnen Zünfte 
neue Privilegien erhalten follten. Die durch die Generalhandwerksordnung auf­
gehobenen bisherigen Zunftrollen waren den einzelnen Zünften bereits vorher 
durch die Magiftrate abgenommen worden7). Die Elbinger Zunftrollen über- 
landte der Magiftrat am 2 1. Januar 1773 auf eine Verfügung der Kriegs- und 
Domänenkammer zu Marienwerder vom 4. Dezember 1772. Anfcheinend find 
diefe Jahrhunderte alten Handwerksordnungen, um fie ganz ficher außer K raft 
zu fetzen, vernichtet worden. — Jedenfalls hat das Stadtarchiv Elbing im Jahre 
1928 vergebens nach ihrem Verbleib bei den Staatsarchiven in Danzig und 
Königsberg und beim Geheimen Staatsarchiv in Berlin angefragt; fie waren 
nirgends mehr feftzuftellen8). Um fo wertvoller ift die in den Elbinger Akten 
erhaltene Nachweifung der abgegebenen Zunftrollen9). Im folgenden find daraus 
wörtlich die Bemerkungen über die eingelieferten Rollen abgedruckt.

4) Stadtarchiv Elbing: Rep. R , B 306, fol. 7.
°) Ebda.: Rep. U, N r. 35.
6) Ebda.: Rep. 1 , N r. 4, Fafz. 3.
7) M ax Bär: Weftpreußen unter Friedrich dem Großen. I» Leipzig, 1909, 

S. 456 ff.
8) Stadtarchiv Elbing, Rep. 1, N r. 4, Fafz. 2.
®) Ebda.: Rep. R , G  187, fol. 4 ff.
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Namen der Zünfte: Bemerkungen über die eingelieferten Rollen:

Kuchen- u. Losbäcker
Weiß- u. Feftbäcker
Barbiere
Bediler
Bierträger
Bordingsführer
Böttcher
Mälzenbräuer Alter Stadt

Schuffenbrauer
Buchbinder
Drechfler
Schwarz- u. Schönfärber 
Fifchkäufer

Flachsbinder
Fleifchhauer Alter Stadt
Fleifchhauer Neuer Stadt
Fuhrleute
Loh- u. Rotgerber
Weißgerber
Glafer
Goldfehmiede 
Handfchuhmacher, Riemer 

und Gürtler 
Höcker Alter Stadt 
Höcker Neuer Stadt 
Filz- u. Hofenftricker 
Hutmacher
Kannen- u. Rotgießer
Klempner
Knopfmacher
Korbmacher
Korkmacher
Kornmeller
Kramer

Kürfchner

Lederbereiter 
Holländifche Leineweber 
Maurer 
Müller
Pofamentierer
Reiffchläger
Sattler
Anker- u. Nagelfchmiede 
H uf- u. Waffenfehmiede 
Schloffer-, Spor-, Uhr-, 

Büchs- u. Windemacher 
Mefferfchmiede 
Nadler
Kupferfchmiede

Im braunen Bande.
De 1590 im weißen Bande.
De 1545 u. Additamenta de 1522, 16 14 , 1643, 1653. 
De 1572 im braunen Bande.
De x575-
De 14 21 auf Pergament, braunroter Band.
De 1626 im fchwarzen Bande.
De 1428, de 1607 den 8. Juni, de 1636 den 4. Ju li, 

in einem braunen Bande.
Im grünen Bande.
Ungebunden.
De 1691 im grünen Bande.
De 1748.
De 1455 cum Additamentis de 1608 im fchwarzen 

Bande.
De 16 1 x im weißen Bande.
De 1420.
De 1723 den 2 1. Juni.
De 1640 den 4. April im fchwarzen Bande.
De 1724 den 28. Dezember im fchwarzen Bande.
De 1585 den 10. September in Blaupapier.
De 1597 den 10. Oktober im braunroten Bande.
De 1592 in Schweinsleder gebunden.
De 14 21 cum Additamentis de 1680 im braunroten 

Bande.
De 1642 den 1 1 .  Juni im fchwarzen Bande.
De 1642 den 1. September.
De 1650 den 13 . Ju li im weißen Bande.
De 1562 auf Pergament im dunkelgrünen Bande.
De 1649.
De 1747 den 8. Ju li im grünen Bande.
De 1679.
De 161 5 im roten Bande.
De 1594 den 4. März im grünen Bande.
De 1675, 1683, 1687, 1693.
De 1429 im roten Bande, de 1708 cum Confirmatione 

regis Augufti de 17 10 .
De 14 2 1, item Articul vom 38. Jahr, P. M. de 1497, 

item de 1564, P. M. de 15 9 1, item de 1594 den 
19. September, Art. de 1602 den 13 . März, de 16 10  
den 28. Ju li, im roten Bande. Willkürliche Ordnung 
de 1594 den 25. Februar in Schweinsleder.

De 1689 den 3 1. Januar im roten Bande.
De 1590.
De 1421 im grünen Bande.
De 1567 auf Pergament im braunen Bande.
De 1720.
De 1679 auf Pergament im braunen Bande.
De 1 71 6 den 13 . M ärz im fchwarzen Bande.
De 1 61 1  auf Pergament, fchweinslederner Band.
De 1667 auf Pergament im grünen Bande.

Renoviert 1745 in Goldpapier.
De 1670 im Pergamentbande.
Vergleich mit Marienburg de 1592 im grünen Bande. 
De 1724 den 3. März, Franzband.
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Namen der Zünfte: Bemerkungen über die eingelieferten Rollen:

Schneider De 14 21 nebft denen Additamentis de 1748 et 1768 
im fchwarzen Bande.

De 14 21 nebft verfchiedenen Zufätzen.
De 1634 den 2 1. Mai.
De 1575, de 17 6 j , auf Pergament.
De 1427, nota bene ift nur eine Kopie, das Original

fehlt. Item de 1765 den 27. September.
De 1 71 5 den 4. Dezember.
De 15 97 im braunroten Bande.
De 1567 den 16. Auguft im braunen Bande.
De 1694.
De 17 2 1 den 1. Mai.
De 16 10  im roten Bande.
Articul auf Pergament, ungebunden, Münchenfchrift, 

nebft der Ueberfetzung.
De 1572 cum Additamentis.
De 1649 den 2. Juni im fchwarzen Bande.

Damit find alfo von 60 bzw. 61 Zünften die Originalzunftrollen verloren, 
darunter 9 aus der Elbinger Ordenszeit, eine weitere von 1427 in Abfchrift, 
ferner noch eine Rolle von 1455 und eine „in  Münchenfchrift“ , d. h. allein 
xi bzw. 12  Zunftrollen aus dem 15. Jahrhundert.

Hermann Kownatzki.

Sehufter Alter Stadt 
Sdbufter Neuer Stadt 
Schützen Alter Stadt 
Rohrfchützen Neuer Stadt

Rad- u. Stellmacher
Tifchler
Töpfer
Totenträger Alter Stadt 
Totenträger Neuer Stadt 
Tuchbereiter 
Tuchmacher

Züchner u. Weber 
Zimmerleute
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Buchbesprechungen.
Schmidt, A xel: Oftpreußen deutfch in Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft. Berlin und Leipzig (Walter de Gruyter &  Co.) 1933. IV  u. 78 S.
Axel Schmidts Arbeit anzeigen, ift keine reine Freude. Er ftellt fein Buch 

in den Kam pf gegen die polnifchen A ngriffe auf die Deutfchheit Oftpreußens. 
W ir könnten es als einen wertvollen H elfer in diefem Streit begrüßen. Denn 
in gefchickter Weife wird aus den vorhandenen Quellen der polnifche ruhelofe 
Angriffsgeift dargeftellt, dazu werden die vorgeblichen Anrechte des polnifchen 
Staates auf Oftpreußen gründlich widerlegt. Hätte der Verfaffer es hierbei 
bewenden laffen, er hätte uns allen, befonders für die deutfchen Reihen, einen 
großen Aufklärungsdienft erwiefen. Indeffen fühlte er fich veranlaßt, auch auf 
die Vergangenheit einzugehen. Und hier fehlt ihm jedes Rüftzeug. Deshalb 
wird der Abfchnitt einmal dürftig und dann fo fchlecht, daß er den Polen als 
„deutfcher Kronzeuge“  gegen die deutfche Sache zu dienen vermag. Hätte 
Schmidt den Artikel der Oftlandberichte, den er felbft S. 66 f. zitiert, genau 
gelefen, er wäre hier vorfichtiger gewefen und hätte es ganz allgemein vermieden, 
nur einen rein oftpreußifchen Gefichtspunkt einzunehmen. Die Anmerkung zum 
Begriff „Preußen“  auf S. 6 macht fchon ftutzig: „Gemeint ift . . .  Oftpreußen. 
Vom 16. bis 18. Jahrhundert nannte man in Polen das heutige Oftpreußen: 
Herzogtum Preußen.“  Nein! Man nannte allgemein — nicht nur in Polen —  
Oft- und Weftpreußen „Preußen“  und fchied es in das Preußen herzoglichen 
und königlichen Anteils. Diefer Unkenntnis entfpringt die ganze gefchichtliche 
Darftellung auf S. 20. Wann werden die großen deutfchen Verleger fich die 
wirklichen Fachleute für ihre Verlagswerke auf diefem Gebiet heranholen?

Daß in folch wichtiger Angelegenheit Antiqua für den Druck gewählt 
wurde, ftatt Fraktur, wo auf S. 24 ein polnifches Zeugnis dafür genannt wird, 
daß wegen der Nichtkenntnis der Antiqua die Mafuren vom Polen tum nicht 
gewonnen werden können, ift auch fchwer verftändlich. E dw ard Carftenn.

Schlicht, Oscar: Das Ordensland Preußen. I. Der Ordensftaat. Dresden 
(Wilhelm und Bertha v. Baenfch - Stiftung) 1933. 12  und 144 S.

Aeußerlich bietet das W erk einen freundlichen Anblick: Sauberer Druck in 
klarer Fraktur, würdige Bildausftattung. Auch die nähere Betrachtung der 
B i l d e r  und Karten zeigt, daß fie von einem Kenner zufasnmengeftellt wurden. 
Sie entflammen den großen wiffenfchaftlichen Werken über Altpreußen, geben 
einen brauchbaren kulturgefchichtlichen Atlas und weifen auch auf die ändern 
Befitzungen des Deutfchen Ordens. An Stelle des alten Bildes von Meifters 
Großem Remter in der Marienburg (Die Unterfchrift: „Kapitelfaal des Hoch- 
fchloffes“  ift falfch) hätte man ein neues gewünfcht. Ebenfo vermißte man gern 
Hartknochs Phantafiebilder des Hochmeifters Winrich (mit erdachtem Wappen) 
und eines Priefterbruders. Und man bedauert die Verftümmelung der Elbinger 
Kirche zum H l. Leichnam faft zur Unkenntlichkeit.

Leider entfpricht der Text nicht der Güte des Bilderteils. Von einem 
volkstümlichen Werk erwartet man Umfehreibung der Namen: Was „Borefchau“  
recht ift, follte „Romaue“  u. a. billig fein. Auch an der unbedingten Zu- 
verläffigkeit fehlt es fehr. Schon die geringe Meifterung der deutfchen Sprache 
durch den Verfaffer (längft nicht alles läßt fich mit Druckfehlern entfchuldigen) 
führt zu fchiefen Auffaffungen beim Lefer. Auch find die Auszüge aus der 
wiffenfchaftlichen Literatur oft unzuverläffig. Selbft allgemeine Erkenntniffe

19
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erhalten anfechtbare Form, z. B. „Große Ströme und Flüffe waren zu allen 
Zeiten als Landesgrenzen von gefchichtlicher Bedeutung.“  (S. 1 1 .)  Man muß alfo 
den Lefer bitten, nicht Aufklärung zu fuchen, fondern alles kritifch nachzuprüfen. 
Selbft Namen find unzuverläffig, wie etwa „Jo b ft“  ftatt Hiob von Dobeneck.

Elbing ergeht es fo nicht anders. Dahin gehören: das „getriebene“  T au f­
becken von St. N ikolai; die Unterbindung „jedes künftlerifchen Schaffens auf 
Jahrzehnte hinaus“  durch die „furchtbaren Polenkriege“  feit 14 10 ; das Fehlen 
Elbings unter den Glockenwerkftätten; der Befchluß zum Preußifchen Bund 1439 
ftatt 1440; das Elbinger Wiefenbuch, „eine Schilderung des landwirtfchaftlichen 
Lebens jener Zeit“  u. a.

Auch die Perfonalunion zwifchen Weftpreußen und Polen wirkt in diefer 
Darftellung verwirrend. Dreimal wird fie als folche feftgeftellt. Dann aber 
treffen w ir Ausladungen wie: „In  dem fich Polen angefchloffenen Polnifch- 
Preußen“  (S. 114 ), „der polnifche Gubernator Preußens 1464“  (123) . . .

Schlicht, dem Herausgeber der Oftpreußifchen Landeskunde in Einzeldar- 
ftellungen, hätte man eine glücklichere Hand gewünfcht. Sein Gedanke, die 
Kulturkunde nach Sachgebieten aufzuzeigen und die politifdie Gefchichte nach 
großen Epochen zu gliedern, bietet Fruchtbringendes. Es hätte hier ein Werk 
gefchaffen werden können, das über Webers „Preußen vor 500 Jahren“  hinaus­
führte und auch vom Fachmann mit Nutzen gebraucht worden wäre.

E dw ard Carflenn.

Gerflenberg, Kurt, und Krüger, Ernft: Die Zeit von 1648— 18 15 . Die 
Zeit von 18 15  bis zur Gegenwart ( =  Bd. 8/9 des Gefchichtswerks für höhere 
Schulen. Hrsg. D r. Arnold Reimann). München und Berlin (R. Oldenbourg) 
1933. V I I I  und 223 S. V I und 389 S.

Für die 2. Auflage diefes der Neuzeit gewidmeten Buches wurde von 
Reimann dem erften Bearbeiter, dem Oberftudiendirektor Dr. Gerftenberg, noch 
der Studienrat Krüger zugefeilt. Beide wirken feit Jahren an der Elbinger 
Heinrich von Plauen - Schule.

Durch die Bearbeiter entftand ein zuverläfliges, gediegenes und vielfeitiges 
W erk mit ftarker nationaler Richtung, wie fie an diefer Schule — trotz der 
Gegenbeftrebungen früherer Regierungen — ftets zu beobachten gewefen ift. 
Neben der politifchen Gefchichte finden w ir die kulturelle Entwicklung in Wiffen-
fchaft, Kunft, Mufik und Literatur eingehend in W ort und Bild berückfichtigt.
Um den Schüler zum felbftändigen Arbeiten anzuregen, find zunächft einmal 
jedem Abfchnitt „Vorerinnerungen“  vorausgefchickt. Sie geben das Gerippe 
deffen, was einft auf der Mittelftufe erarbeitet wurde. Darüber erhebt fich dann 
die Darftellung für die Oberftufe. Den Abfchluß bilden Hinweife auf Quellen- 
fammlungen und wiffenfdhaftlidie Darftellungen. Dazu treten zeitgenöffifche 
Literatur und die hiftorifche Erzählung (worunter fogar Freytags „Bilder“  fallen) 
in einer außerordentlichen Vielfeitigkeit.

Die beigegebenen Karten, Skizzen und Bilder (60 und 176) ftehen mit dem 
Text in engfter Verbindung. Aber auch unter fich bieten fie Gelegenheit zu 
lehrreichen Vergleichen, wozu durch Nebeneinanderftellen oder durch Aufgaben 
befonders angeleitet wird.

Zwei Zeittafeln, Perfonen-, Orts- und Sachverzeichniffe befchließen die 
beiden Bände. Die wichtige Zeit von 1907 bis zur Gegenwart füllt faft die
H älfte des 9. Bandes. W ertvolle graphifche Darftellungen begleiten fie. Das
W erk lag bereits vollendet vor, als die nationalfozialiftifche Revolution einfetzte. 
Wo tüchtige, ernfte Lehrer am Werk find, da wird dies Unterrichtsmittel mit 
Freuden begrüßt werden. Es ift auf deutfchkundlichen Unterricht eingeftellt 
und fordert ein enges Zufammengehen von Gefchichts-, Literatur-, Kunft- und 
Musikunterricht. Es fordert audi Lehrer, die einmal dem Lehrbuch ein begrün­
detes eigenes Urteil gegenüberzuftellen vermögen. W ir können ftolz fein, daß 
ein folches Werk in unferen Mauern entftand. Edw ard Carftenn.
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Das Frifche Ha f f  und die Frijche Nehrung. Herausgegeben von Hanns 
Bauer und Carl Lange. Mit 66 Abb. u. 4 Kartenfkizzen. 1 16  S. (Oftpr. 
Landeskunde in Einzeldarftellungen begr. von O. Schlicht.) Königsberg i. P .: 
G räfe &  Unzer, 1933.

Nachdem im A pril 19 31 die Oftdeutfchen Monatshefte ihr erftes H eft des 
12 . Jahrgangs der Frifchen Nehrung und dem Frifchen H a ff gewidmet hatten, 
liegt jetzt über diefes Gebiet ein gediegener Band vor, unfer neueftes Heimatbuch. 
Wie fein Untertitel fagt, w ill es „vom  Wefen und Werden einer altpreußifchen 
Landfchaft“  berichten. Sorgfam ausgewählt, fcharf umriffen, liebevoll und 
lebendig geftaltet find all die Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart, die uns 
die fkille Schönheit eines Stückes deutfchen Oftlandes offenbaren, das leider noch 
viel zu wenig bekannt ift und auch wiffenfchaftlich bisher vernachläfligt wurde.

Im Einzelnen verdient fchon das Geleitwort der Herausgeber Beachtung. 
Vom Bewußtfein deutfcher Oftarbeit und deren Bedeutung für die deutfche 
Volkwerdung getragen, follte diefer Gruß auch feiner klaren, feften Sprache 
wegen von keinem Lefer überfchlagen werden. E. Kolumbe eröffnet mit feinem 
A uffatz: „A us der Gefchichte des Frifchen Haf f s“  die lange Reihe der Beiträge. 
E r führt uns durch die Jahrtaufende der Eis- und Nacheiszeit, bis hin zu den 
Neulandbildungen unferer Tage und fchildert in großen Zügen — geologifchen 
in engfter Anlehnung an P. Sonntag — die Entftehung des H affs. Dabei wird 
auch das Werden der Frifchen Nehrung geftreift. Das Leitm otiv  für die Er- 
faflung ihres Wefens läßt E. Carftenn aufklingen: Kämpfen und Wachen. Denn 
aus dem Kam pf von Meer und Land und Strom erwuchs diefer feltfame Streifen 
lockeren Sandes; gegen See und Sturm muß der Menfch der Nehrung feinen 
Lebensraum ftändig verteidigen. Sicherheit fehlt; wachfam fein auf einfamem 
Poften ift hier oberftes Gefetz — auch in vaterländifchem Sinne.

Die folgende Gruppe der Beiträge ift rein gefchichtlich gegründet und hebt 
das heraus, was uns aus Vorgefchichte und Mittelalter der Heimat mit ftolzer 
Freude erfüllt und dadurch fefter an den Boden bindet. Der Schauplatz ift jetzt 
in erfter Linie das Südufer des H affs, das fchon den Menfchen der Steinzeit 
lockte. B. Ehrlich zeigt uns die dichte germanifche und altpreußifche Befiedlung 
diefer Küfte, wobei die erftaunlich hohe, von den alten Preußen nicht mehr 
erreichte Kultur der Oftgermanen überrafcht. H . Bauer entwickelt ein farben­
prächtiges Bild aus Elbings Glanzzeit: „Elbing als Seehafen zur O r d e n s z e i t als 
Führerin der preußifchen Städte im auf blühenden Ordensftaat. Diefer Beitrag, 
der unter den wiflenfchaftlichen Auffätzen des Buches in vorderfter Reihe fteht, 
erweift zum erften Male, daß es politifche Gründe waren, die im Preußenland 
die deutfche Kolonifation, befonders Danzig und dem Lande weftlidh der 
Weichfel gegenüber, um ein halbes Jahrhundert verzögerten. Als aber der Orden 
in Elbing feinen feften Stützpunkt an der See erreicht hatte, da wurde das 
Frifche H a ff die Leitlinie für fein weiteres Ausgreifen. Zahlreiche Burgen be­
zeichnen diefen Weg; fie find ein Stück Landfchaft geworden. B. Schmid läßt 
die wechfelvollen Schickfale diefer Ordensburgen am Frifchen H a ff an unferm 
Auge vorüberziehen; E. Brachvogel ruft das Andenken an Nikolaus Koppernikus 
wadi, der von dem feften Bifchofsfitz Frauenburg aus über H a ff und W älder 
zum Heimathimmel auffchaute und hier fein großes Werk vollendete.

Die Landfchaft der H affküfte findet in P. Fechter ihren Künder. Er fucht 
ihre „Seele“  (Banfe), das, was den Zauber diefes „Stückes Thüringer Landfchaft 
im Banne der See“  ausmacht, diefer Landfchaft, die Reichtum und faft füdlich 
milde Schönheit mit der Größe und Weite des Oftens vereint, und die ftark 
und unvermittelt erlebt wird.

Den oftdeutfchen Segelfchiffen widmet W. M itzka eine fachkundige Be­
trachtung und fchärft damit unfern Blick für heimifche A rt und Volkskunft auf 
den heimifchen Gewäffern. A . Schön behandelt die fifchereibiologifchen Grund­
lagen des Frifchen H affs, den ftändigen K am pf von Salz- und SüßwafTer, und 
fchildert die fifchereirechtlichen Verhältnifle, die Fanggeräte und den Fifcherei-
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betrieb, der hier rund 1500 Volksgenoffen Brot und Lohn fchafft und mit einem 
Gefamtjahresertrag von nahezu 2 Millionen Reichsmark auch volkswirtfchaftlich 
nicht ohne Bedeutung ift.

Die Sehnfucht des Stadtmenfchen nach der kräftefpendenden, fonnen- 
gefegneten Einfamkeit der Dünen und W älder fpricht aus C. Langes hohem Lied 
von „der Frifchen Nehrung ftill verträumtem Land“ . W ar es doch auch vo r 
rund 100 Jahren, wie H . Kownatzki „Z u r Gefchichte des Oftfeebades Kahlberg“  
berichtet, das Sehnen nach dem Meer, „das fteigende Verlangen nach Berührung, 
mit der Natur“ , das von Elbing aus zur Gründung Kahlbergs führte, diefes 
fchönen, behaglich-fchlichten Seebades und Luftkurortes, dem nach fchweren 
Krifenjahren ein neuer Auffchwung befchieden fein möge.

Mit der eigenartigen Pflanzen- und T ierw elt des Nehrungsftreifens, die 
durch fein geologifch-jugendliches Alter und die geringe Volksdichte bedingt ift, 
macht uns Tr. M üller vertraut, einer der beften Kenner der Nehrung, während 
w ir mit K . Krüger den „Raubvogelzug überm Dünenwald“  beobachten und fö 
eines der großen Wunder aus der Vogelwelt zwifchen See und H a ff erleben 
dürfen.

Zum Schluß kommt auch der Sport zu feinem Recht. M. Borrmann hat 
die „Nehrung von oben“  gefchaut; B. W iegleb weift auf die vielfeitigen Möglich­
keiten hin, die H a ff und H affküfte der körperlichen Ertüchtigung bieten. —

Künftlerifche Aufnahmen ergänzen das Wort. Ob fie die durchfichtige 
Klarheit wiffenfchaftlicher Teile oder den reichen Stimmungsgehalt begeifterter 
Schilderungen widerfpiegeln: ftets fügen fie fich harmonifch ein und zeigen fo 
bildlich das, was alle Beiträge trotz ihrer bunten Mannigfaltigkeit zu einer Ein­
heit zufammenfchließt: die fefte Verbundenheit mit der Heimat, die K raft, die 
von diefem Stück oftdeutfchen Landes ausftrömt.

Herausgeber und Mitarbeiter haben durch ihr Heimatbuch eine empfind­
liche Lücke im heimatkundlichen Schrifttum fchließen helfen. Nur der Preis 
erfcheint noch recht hoch. Vielleicht gelingt es dem Verlage, ihn herabzufetzen; 
das Buch wird fich rafch einen großen Freundeskreis erobern. Möchten in der 
neuen Auflage neue wiffenfchaftlich-heimatkundliche Ergebniffe das Bild unferer 
altpreußifchen Landfchaft vertiefen und ergänzen; Anfätze dazu, für deren Güte 
die Namen altbekannter Heimatforfcher bürgen, find in diefer „erften Ueber- 
fchau“  bereits vorhanden. Winde.


